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        Bebauungsplanverfahren und Verfahren zu den Örtlichen Bauvorschriften „Seite“  
  Erneuter Auslegungsbeschluss 

- Billigung des erneuten Entwurfs des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvorschriften mit 
Beschluss zur erneuten Offenlage 

- Billigung der erneut auszulegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 

                

        Beschlussvorschlag 
 

1. Der Gemeinderat billigt den erneuten Bebauungsplanentwurf vom 20.10.2020 und den 
erneuten Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften vom 20.10.2020, jeweils mit Begründung vom 
20.10.2020 einschließlich des Umweltberichts Entwurfs vom 20.07.2020, Ergänzungen am 
20.10.2020 (Anlagen 1-4) und die Anlagen zum Bebauungsplan und den Örtlichen 
Bauvorschriften (Anlagen 5-14). 

2. Der Gemeinderat beschließt gem. § 4a Abs. 3 BauGB die erneute öffentliche Auslegung des 
erneuten Bebauungsplanentwurfs vom 20.10.2020 und des erneuten Entwurfs der Örtlichen 
Bauvorschriften vom 20.10.2020 mit Begründung einschließlich Umweltbericht, der Anlagen 
sowie der wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sowie die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB auf 
die Dauer von mindestens vier Wochen.  

3. Der Gemeinderat billigt den Vorschlag der Verwaltung, welche wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen auszulegen sind.  

 

Sachverhalt / Begründung 
 

Anlass der Planung 

Die Gemeinde Wiernsheim plant zur langfristigen Sicherung der Grundversorgung die Ansiedlung eines 

Nahversorgungszentrums mit Lebensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter sowie Drogeriemarkt.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans soll somit der langfristigen Sicherung der Grundversorgung der 

Gemeinde Wiernsheim dienen. 
Aktuell wird die Nahversorgung in Wiernsheim lediglich durch einen Markt mit < 800 m² Verkaufsfläche 

gesichert. Bereits heute besteht in der Gemeinde Wiernsheim im Hinblick auf das Einwohnerpotenzial ein 

Defizit im Bereich der Versorgung mit Lebensmitteln. Durch die erwartete Schließung des einzig im 

Gemeindegebiet befindlichen Marktes, ist eine Grundversorgung der Gemeinde nicht mehr gesichert. 

Innerhalb der Ortslage stehen jedoch keine Flächen in der benötigten Flächengröße zur Verfügung, so 

dass zur Sicherung der zukünftigen Versorgung ein neuer Standort entwickelt werden soll.  

Das Gebiet „Nördlich der L 1135 / Iptinger Straße“ wurde im Zuge einer im Vorfeld durchgeführten 

Standortuntersuchung als vorrangig zu empfehlender Einzelhandelsstandort bewertet. Der Standort ist 

trotz der Lage am Ortsrand nicht weit vom Ortskern Wiernsheim und vom Ortsteil Serres entfernt und 

kann über den bestehenden Kreisverkehr sehr gut erschlossen werden. Die Gemeinde plant das durch 
Umlegung erzeugte Grundstück im Gemeindebesitz zu belassen und im Gesamten an einen Betreiber zu 



verpachten. Ziel ist die Errichtung eines Gesamtkomplexes, der sowohl eine architektonische Einheit 

bildet als auch die Fühlungsvorteile der Zusammenlegung einzelner Märkte nutzt. Vorgesehen sind die 

Errichtung und der Betrieb aus einer Hand, die gemeinschaftliche Nutzung des Stellplatzbereichs sowie 

eine Zusammenlegung der Anlieferzonen, so dass von einem Einkaufszentrum im rechtlichen Sinne 

ausgegangen wird.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Seite“ (Einzelhandel) sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Ansiedlung des Nahversorgungszentrums geschaffen werden.  

Der Gemeinderat hat für den Bereich „Seite“ daher am 20.06.2018 beschlossen einen Bebauungsplan 

sowie Örtliche Bauvorschriften aufzustellen und die nötigen Verfahrensschritte durchzuführen. 
Am 29.07.2020 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans und der 

Örtlichen Bauvorschriften „Seite“ (Einzelhandel) gebilligt und beschlossen, diese gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

öffentlich auszulegen sowie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, einzuholen.  

Die öffentliche Auslegung fand im Zeitraum 17.08.2020 bis zum 25.09.2020 statt.  

 

Erneuter Bebauungsplanentwurf und erneuter Entwurf der örtlichen Bauvorschriften 

Im Rahmen der Offenlage haben die höhere und die untere Baurechtsbehörde empfohlen die Festsetzung 

des Sondergebietes der aktuellen Rechtsprechung anzupassen. Die Anregung in Bezug auf die 

Rechtssicherheit des Bebauungsplanverfahrens wird berücksichtigt. Die Festsetzung zur Art der baulichen 
Nutzung wird insofern geändert, dass die Sondergebietsfestsetzung nicht drei Märkte zulässt, sondern ein 

Einkaufszentrum mit nahversorgungsrelevantem Sortiment, in welchem die geplanten Marktstrukturen 

zulässig sind. Somit wird die von Anfang an geplante Konzeption rechtlich korrekt abgebildet. Da es sich 

bei der Änderung der Art der baulichen Nutzung rein rechtlich um die Grundzüge der Planung handelt, 

bedarf es einer erneuten Offenlage nach § 4a Abs. 3 BauGB. Der Anregung des 

Landesnaturschutzverbandes, die Speicherung von unbelastetem Niederschlagswasser in Zisternen und 

die Benutzung als Brauchwasser zu ermöglichen wird ebenfalls nachgekommen und entsprechend in den 

erneuten Entwurf des Bebauungsplans mit aufgenommen. 

Die Änderung, dass es sich nicht um drei unabhängige Märkte sondern um ein Einkaufszentrum handelt 

wird auch in den Gutachten nachvollzogen.  
 

Weitere Vorgehensweise 

Nach der Billigung durch den Gemeinderat werden der erneute Bebauungsplanentwurf und der erneute 

Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften mit Anlagen sowie die nach Einschätzung der Gemeinde 

wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 4a Abs. 3 BauGB für die 

Dauer von mindestens vier Wochen öffentlich ausgelegt.  

Parallel hierzu werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. 

 

Wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 

Die Verwaltung schlägt vor, außer dem Umweltbericht und den Anlagen zum Bebauungsplan (Anlage 5-
14) noch folgende umweltbezogene Stellungnahmen auszulegen (alles bisher im Bebauungsplanverfahren 

eingegangenen Stellungnahmen) (Anlage 15+16): 

Offenlage: 

- Landratsamt Enzkreis, Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungsschutz, vom 25.09.2020 

- Terranets bw GmbH, vom 02.10.2020 

- Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., vom 23.09.2020 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö1, vom 02.09.2020 

Frühzeitige Beteiligung: 

- Landratsamt Enzkreis, Amt für Baurecht und Naturschutz, vom 14.02.2019 

- Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, vom 15.02.2019 

- Regionalverband Nordschwarzwald, vom 11.02.2019 

- Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., vom 18.02.2019 



- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö1, vom 22.01.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö2, vom 26.01.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö4, vom 10.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö5, vom 11.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö6, vom 17.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö7, vom 14.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö8, vom 14.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö9, vom 16.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö10, vom 18.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö11, vom 17.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö12, vom 18.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö13, vom 15.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö14, vom 17.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö15, vom 19.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö16, vom 19.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö17, vom 18.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö18, vom 17.02.2019 

- Stellungnahme der Öffentlichkeit Ö19, vom 19.02.2019 

 

Sitzungs-Anlagen: 

 

Anlage 1-4 Erneuter Bebauungsplanentwurf und erneuter Entwurf der Örtlichen 

Bauvorschriften „Seite“ (Einzelhandel) bestehend aus: 

Anlage 1 Zeichnerischer Teil vom 20.10.2020 
Anlage 2  Textteil vom 20.10.2020 

Anlage 3  und der Begründung 20.10.2020 einschließlich  

Anlage 4  Umweltbericht Entwurf vom 20.07.2020 Ergänzungen am 19.10.2020 

Anlagen 5-14: Anlagen zum Bebauungsplanentwurf und den Örtlichen Bauvorschriften 

Anlage 5 Gemeinde Wiernsheim – Einschätzung Standort für Einzelhandel (> 800 m²), 

Baldauf Architekten und Stadtplaner, 05.07.2018 

Anlage 6 Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 

Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim, imakomm AKADEMIE GmbH, 

Aalen/Stuttgart / Wiernsheim, im April 2019, ergänzt am 20.10.2020 

Anlage 7 Verkehrsuntersuchung zu den Auswirkungen des geplanten 
Nahversorgungszentrums auf das bestehende Straßennetz, Gemeinde 

Wiernsheim, Bebauungsplan „Seite“ (Einzelhandel), Planungsgruppe Kölz GmbH, 

Ludwigsburg, 22.April 2020 ergänzt 12.10.2020 

Anlage 8 Lärmschutz Bebauungsplan Seite (Einzelhandel) Wiernsheim, Schalltechnische 

Untersuchung zum Bebauungsplan „Seite“ unter Berücksichtigung der Nutzung 

des Areals durch das geplante Nahversorgungszentrum (Lebensmittelmarkt, 

Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt), ISIS Ingenieurbüro für 

Schallimmissionsschutz, Riedlingen im Juli/Oktober 2020 

Anlage 9 Sachverständigungsgutachten zu den Geruchsimmissionen, Gemeinde 
Wiernsheim, Bebauungsplanverfahren „Seite“, Ingenieurbüro für Technischen 

Umweltschutz Dr. Ing. Frank Dröscher, Tübingen, 27. September 2019 / 15.Juni 

2020 mit redaktionellen Ergänzungen bis zum 9. Oktober 2020 

 

Anlage 10 Baugrundgutachten (ergänzte 2. Fassung mit redaktionellen Änderungen vom 

14.10.2020) Bauvorhaben: Neubau Nahversorgungszentrum Bebauungsplan 



„Seite“ 75446 Wiernsheim, Büro für Angewandte Geologie Dipl.-Geologe Harald 

Engel, Knittlingen, 30.06.2020 

Anlage 11 Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung Iptinger Straße, „Seite“ 

Wiernsheim, R. Hinkelbein, Filderstadt, vom 19.07.2019 

Anlage 12 Gemeinde Wiernsheim Erschließung Sondergebiet „Seite“ 

Entwässerungskonzeption Erläuterungsbericht, Weber Ingenieure, Pforzheim, 

07.10.2020 

Anlage 13 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Bebauungsplan „Sondergebiet Seite – 

Einzelhandel“ in Wiernsheim, Büro Volker Boden, Niefern-Öschelbronn, den 
04.09.2018 (mit Ergänzungen vom 19.10.2020) 

Anlage 14 Artenschutzrechtliche Untersuchung – Gemeinde Wiernsheim, Gewann „Seite“ – 

Standort für Einzelhandel, Planungsbüro Beck und Partner, Karlsruhe, 06.06.2019 

Anlage 15 umweltbezogene Stellungnahmen Offenlage 

Anlage 16 umweltbezogene Stellungnahmen Frühzeitige Beteiligung 
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Gesetzliche Grundlagen:

BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom (BGBl. I S. 3634),
das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. I S. 1728) geändert
worden ist.

BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom (BGBl. I S. 3786).

PlanzV vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch des Gesetzes
vom (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist.

LBO in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch
des Gesetzes vom (GBI. S. 313) geändert worden ist.

Höhe baulicher Anlagen: maximale Gebäudehöhe
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Sondergebiet - Einkaufszentrum mit nahversorgungsrelevanten
Sortimenten (siehe Textteil)
(§ 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche, Stellung der
baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)

Äußere Gestaltung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Sonstige Planzeichen

Beispiel
Nutzungsschablone

Füllschema der
Nutzungsschablone

öffentliche Verkehrsfläche

Fuß- und Radweg

Verkehrsgrünflächen
(§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

FNL 1 : Öffenliche Grünfläche "Ausgleichsfläche Obstbaumwiese"
(siehe Textteil)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planungsrechtliche Festsetzungen

Zeichenerklärung

Örtliche Bauvorschriften

Dachneigung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

der Örtlichen Bauvorschriften

GH max.

0.6

a

0°-20°

abweichende Bauweise (siehe Textteil)

überbaubare Grundstücksflächen
nicht überbaubare Grundstücksflächen
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

SO

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Fläche: ca. 2,7 ha

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 2 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit
§ 3 Abs. 1 BauGB

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange:
§ 4 Abs. 1 BauGB

Auslegungsbeschluss durch den Gemeinderat:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs:
§ 3 Abs. 2 BauGB

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen von Behörden
und sonstiger Träger öffentlicher Belange
§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans:
§ 10 Abs.1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Satzungsbeschluss der örtlichen Bauvorschriften:
§ 74 Abs.1 u. 7 LBO mit § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW

Inkrafttreten des Bebauungsplans
durch ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

Inkrafttreten der örtlichen Bauvorschriften durch
ortsübliche Bekanntmachung
§ 10 Abs. 3 BauGB

17.01.2019
-20.02.2019

20.06.2018

27.07.2018

29.07.2020

07.08.2020

17.08.2020
-25.09.2020

...............

...............

...............

...............

15.01.2019
-20.02.2019

Hiermit wird bestätigt, dass dieser zeichnerische Teil dem
Satzungsbeschluss des Gemeinderats entspricht (Ausfertigung).

...............

Karlheinz Oehler, Bürgermeister

Wiernsheim, den

Bezugshöhe in Metern ü. NN
(§ 18 Abs. 1 BauNVO)

BZH = 368 müNN

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung:
Ausgleichsfläche

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

pv 1: Pflanzverpflichtung Einzelbäume (siehe Textteil)

FNL 2 : Kompensationsmaßnahmen
(siehe Textteil)

Bestehender Verlauf der Erdgashochdruckleitung
"Nordschwarzwaldleitung NOS" DN 600 MOP 80 bar

Hinweise

Bestandshöhenlinien

Bemaßung in ca.-Werten, unverbindlich

Anbaubeschränkung gem. § 22 StrG

Zu- und Abfahrtsverbot (siehe Textteil)

Bestandshöhen Gelände/Straße

Geplante Geländehöhen (unverbindlich)

Bestandsböschungen

Hauptversorgungsleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

unterirdische Erdgashochdruckleitung "Nordschwarzwaldleitung
NOS" DN 600 MOP 80 bar
(Verlegung)

Leitungsrecht für die Erdgashochdruckleitung
"Nordschwarzwaldleitung NOS" DN 600 MOP 80 bar mit 10 m
Schutzstreifen (Verlegung)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

LR

Vorschlag Straßenaufteilung (unverbindlich)

Beschluss der des Planentwurfs
durch den Gemeinderat:
§ 4a Abs. 3 BauGB

Ortsübliche Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung:
§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB

Erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs:
§ 4a Abs. 3 BauGB

Erneute Einholung von Stellungnahmen von Behörden und sonstiger Träger
öffentlicher Belange zum Planentwurf und
Benachrichtigung von der eneuten öffentlichen Auslegung:
§ 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 und 3 BauGB

...............

...............

...............

...............

17.08.2020
-25.09.2020
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21.11.2017

Art. 3
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1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 
08.08.2020 (BGBI. I S. 1728) geändert worden ist. 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786). 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 
1991 I S. 58), die zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 
1057) geändert worden ist. 

2 Rechtsgrundlage der Örtlichen Bauvorschriften 

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 
05.03.2010 (GBl. S. 357), die zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 
18.07.2019 (GBl. S. 313) geändert worden ist. 

3 Anhang zum Bebauungsplan 

• Pflanzliste 

4 Anlagen des Bebauungsplans und der Örtlichen 
Bauvorschriften 

• Begründung mit  
o Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan, Büro Volker Boden, 

Niefern-Öschelbronn, Entwurf vom 20.07.2020, Ergänzungen am 
19.10.2020 

• Gemeinde Wiernsheim – Einschätzung Standort für Einzelhandel (> 800 
m²), Baldauf Architekten und Stadtplaner, 05.07.2018 

• Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse Nahversor-
gungsstandort Seite, Wiernsheim, imakomm AKADEMIE GmbH, Aalen/Stutt-
gart / Wiernsheim, im April 2019, ergänzt am 20.10.2020 

• Gemeine Wiernsheim, Bebauungsplan „Seite“ (Einzelhandel), Verkehrsunter-
suchung zu den Auswirkungen des geplanten Nahversorgungszentrums auf 
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das bestehende Straßennetz, Planungsgruppe Kölz GmbH, Ludwigsburg, 
22.April 2020 ergänzt 12.10.2020 

• Lärmschutz Bebauungsplan Seite (Einzelhandel) Wiernsheim, Schalltechni-
sche Untersuchung zum Bebauungsplan „Seite“ in Wiernsheim unter Berück-
sichtigung der Nutzung des Areals durch das geplante Nahversorgungszent-
rum (Lebensmittelmarkt, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt), ISIS In-
genieurbüro für Schallimmissionsschutz, Riedlingen im Juli/Oktober 2020 

• Sachverständigungsgutachten zu den Geruchsimmissionen, Gemeinde 
Wiernsheim, Bebauungsplanverfahren „Seite“, Ingenieurbüro für Technischen 
Umweltschutz Dr. Ing. Frank Dröscher, Tübingen, 27. September 2019 / 
15.Juni 2020 mit redaktionellen Ergänzungen bis zum 9.Oktober 2020 

• Baugrundgutachten (ergänzte 2. Fassung, mit redaktionellen Änderungen 
vom 14.10.2020) Bauvorhaben: Neubau Nahversorgungszentrum Bebauungs-
plan „Seite“ 75446 Wiernsheim, Büro für Angewandte Geologie Dipl.-Geologe 
Harald Engel, Knittlingen, 30.06.2020 

• Gemeinde Wiernsheim Erschließung Sondergebiet „Seite“ Entwässerungs-
konzeption Erläuterungsbericht, Weber Ingenieure, Pforzheim, 07.10.2020 

• Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung Iptinger Straße, „Seite“ 
Wiernsheim, R. Hinkelbein, Filderstadt, vom 19.07.2019 

• Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Bebauungsplan „Seite“ (Einzelhan-
del) in Wiernsheim, Büro Volker Boden, Niefern-Öschelbronn, den 04.09.2018 
(mit Ergänzungen vom 19.10.2020) 

• Artenschutzrechtliche Untersuchung – Gemeinde Wiernsheim, Gewann 
„Seite“ – Standort für Einzelhandel, Planungsbüro Beck und Partner, Karls-
ruhe, 06.06.2019 

5  Geltungsbereich 

Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 
zum Bebauungsplan.  

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie 
frühere baupolizeiliche Vorschriften treten außer Kraft. 
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

A1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb – Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

A1.1 SO – Sondergebiet „Einkaufszentrum mit nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten“ 
(§ 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO) 

A1.1.1 Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Einkaufszentrum mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten“ dient der Unterbringung von Einzelhandelsbetrie-
ben mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Die Verkaufsfläche ist auf maxi-
mal 3.500 m² begrenzt. 

Zulässig sind: 
– Großflächige Lebensmittelvollsortimenter mit dem Kernsortiment Lebensmit-

tel mit insgesamt maximal 1.500 m² Verkaufsfläche, unter der Maßgabe, dass 
hiervon maximal 1.350 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel und 
maximal 115 m² für Gesundheit und Körperpflege genutzt werden; Randsorti-
mente sind auf 20 % der Gesamtverkaufsfläche beschränkt. 

Als untergeordnete Einrichtung der Lebensmittelvollsortimenter Bäckereien an 
die ein Bistro/Café angeschlossen ist, mit insgesamt einer maximalen Ver-
kaufsfläche von 40 m². 

– Großflächige Lebensmitteldiscounter mit dem Kernsortiment Lebensmittel 
mit insgesamt maximal 1.200 m² Verkaufsfläche, unter der Maßgabe, dass 
hiervon maximal 1.080 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel und 
maximal 90 m² für Gesundheit und Körperpflege genutzt werden; Randsorti-
mente sind auf 20 % der Gesamtverkaufsfläche beschränkt. 

– Drogeriemärkte mit insgesamt maximal 800 m² Verkaufsfläche, unter der 
Maßgabe, dass hiervon maximal 455 m² Verkaufsfläche für Gesundheit und 
Körperpflege und maximal 210 m² für Nahrungs- und Genussmittel genutzt 
werden. 

Weiterhin im Sondergebiet zulässig sind dem Einzelhandel zugeordnete Flächen 
für Lager, Sozialräume, Büro und Verwaltung sowie Stellplätze und Nebenanla-
gen, die den zulässigen Nutzungen im Bereich des Sondergebiets dienen, ins-
besondere Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Lärm-
schutzwand, Lärmschutzwall). (Siehe Ziffer A.4.2)  

 

A1.1.2 Definition Verkaufsfläche: 

Verkaufsfläche im Sinne dieser Festsetzung ist die gesamte den Kunden zugängli-
che Fläche einschließlich des Kassenvorraums, des Windfangs, der Warenaus-
lage und der Freiverkaufsfläche, sowie diejenigen Bereiche, die von den Kunden 
aus betrieblichen und hygienischen Gründen nicht betreten werden dürfen, in de-
nen aber die Ware für sie sichtbar ausliegt (Käse-, Fleisch- und Wursttheke usw.) 
und in denen das Verkaufspersonal die Ware zerkleinert, abwiegt und abpackt, 
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mit Ausnahme der Kundensozialräume (vgl. BVerwG Urteil vom 24.11.2005, - 4 C 
10.04 -).“ 

A2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb-Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

– Grundflächenzahl, 

– Höhe der baulichen Anlagen: maximal zulässige Gebäudehöhe (GH max.). 

A2.1 Grundflächenzahl 

Gemäß Planeinschrieb-Nutzungsschablone ist die Grundflächenzahl festgesetzt.  

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzte maximale Grundflä-
chenzahl darf durch Grundflächen von Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1, 2, u. 3 
BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 

A2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlage bemisst sich nach der festgesetzten maximalen 
Gebäudehöhe (GH max.) in Verbindung mit der Bezugshöhe (BZH) entspre-
chend den Planeinschrieben.  

Die maximale Gebäudehöhe (GH max.) wird zwischen der Bezugshöhe (BZH) 
und dem höchsten Punkt des Gebäudes (Hochpunkt des Daches) gemessen. 
 
Die Bezugshöhe (BZH) ist gemäß Planeinschrieb in Meter ü. NN festgesetzt.  

Haustechnische Anlagen (wie z.B. Zu- und Ablufteinrichtungen, Außeneinheiten 
von Luft-Wasser-Wärmepumpen) sind zulässig, wenn sie 20 % der Dachfläche 
nicht überschreiten und wenn der horizontale Abstand der haustechnischen Anla-
gen zu den Außenwänden des Gebäudes mindestens so groß ist, wie die tatsäch-
liche Höhe der haustechnischen Aufbauten. 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig, sofern diese den 
höchsten Punkt des Gebäudes um nicht mehr als 0,5 m überschreiten. Anlagen 
zur Nutzung solarer Strahlungsenergie haben zu den Außenwänden des Gebäu-
des einen horizontalen Abstand von mind. 1,0 m einzuhalten.  

A3 Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb - Nutzungsschablone wird festgesetzt: 

a: abweichende Bauweise: im Sinne der offenen Bauweise, jedoch ohne Län-
genbeschränkung. 

  



Gemeinde Wiernsheim TEXTTEIL 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Seite“ (Einzelhandel) 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 6 von 21 

A4 Überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplans durch Baugrenzen festgesetzt. 

A4.1 Offene Stellplätze und Garagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Offene Stellplätze und Garagen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
che zulässig. Offene Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche, in der hierfür im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festge-
setzten Fläche, zulässig.  

A4.2 Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 19 BauGB i.V.m. § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Soweit es sich um Gebäude handelt, sind untergeordnete Nebenanlagen und Ein-
richtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO im Sonstigen Sondergebiet (SO-
Gebiet) außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig. 

Ausgenommen hiervon sind überdachte Fahrradabstellplätze, Mülleinhausungen, 
eingehauste Abstellplätze für Einkaufswagen (Boxen) sowie die der Versorgung 
des Gebiets mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von 
Wasser dienende Einrichtungen. Diese sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

A5 Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB) 

A5.1 Öffentliche Verkehrsfläche 

Öffentliche Verkehrsflächen sind im zeichnerischen Teil festgesetzt. 

A5.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Fuß- und Rad-
weg 

Die im zeichnerischen Teil dargestellten Flächen erhalten die Zweckbestimmung: 
Fuß- und Radweg. 

A5.3 Zu- und Abfahrtsverbote 

Bereiche, in denen von der öffentlichen Verkehrsfläche nicht auf die angrenzen-
den privaten Grundstücksflächen zu-, bzw. abgefahren werden darf, sind im 
zeichnerischen Teil festgesetzt. 
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A6 Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

A6.1 Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung „Ausgleichsfläche 
Obstbaumwiese“ 

Die öffentliche Grünfläche erhält die Zweckbestimmung „Ausgleichsfläche Obst-
baumwiese“ (vgl. Ziffer A7.1). 

A7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A7.1 FNL 1 Öffentliche Grünfläche „Ausgleichsfläche Obstbaum-
wiese“ 
Die bestehende Grünfläche ist als Vegetationsfläche mit ihrem Baumbestand zu 
erhalten und zu pflegen. Bei Eingriffen in die bestehende Ausgleichsfläche sind 
die Flächen als standorttypische Wiesenflächen wiederherzustellen. Die Fläche ist 
extensiv zu pflegen. (extensive Nutzung Mahd der Wiesenfläche 2 bis 3 mal pro 
Jahr). Abgängige Bäume sind durch Neupflanzungen gem. Pflanzliste im Anhang 
gleichwertig durch Obstbäume zu ersetzen.  

A7.2 FNL 2  “Kompensationsmaßnahmen“ 

Die gemäß Planeinschrieb festgesetzten Teilflächen A-F sind wie folgt anzulegen 
und dauerhaft zu erhalten. 

FNL 2- Bereich Spezielle Zielsetzung Angestrebte Biotoptypen 

A Ortsrandgestaltung - Feldhecke mit Krautsaum 
- Baumreihe auf Wiese 

B Sichtschutz / Blend-
schutz 

- Feldhecke (schmal) mit Kraut-
saum 

- Baumreihe auf Wiese 

C Ortseingangsgestal-
tung 

- Baumreihe auf Rasen / Wiese 
- Einzelbäume 
- Einzelsträucher und Strauch-

gruppen 

D Ortseingangsgestal-
tung / Ortsrandgestal-
tung 

- Magerwiese 
- Ggf. mit Strauchgruppen und 

Einzelbäumen; Deckungsgrad 
max. 60% bezogen auf den 
Traufbereich der Gehölze nach 
25 Jahren Vegetationsentwick-
lung 

E Ortsrandgestaltung - Baumreihe auf Magerwiese 
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F Ortsrandgestaltung - Sträucher und Einzelbäume auf 
Wiese als Sichtschutzpflanzung 
insb. Gegenüber den Parkplät-
zen 

Die Benutzung als Arbeits-, Abstell- oder Lagerflächen ist nicht zulässig. Das 
Pflastern oder das vollflächige Abdecken mit Schotter-, Kies- und vergleichbaren 
Materialien ist nicht zulässig. Davon ausgenommen sind mineralische Mulch-
schichten in Pflanzflächen, wenn der Deckungsgrad durch die Bepflanzung min-
destens 90% der Fläche beträgt. 

Die FNL 2 Flächen dürfen an drei Stellen jeweils bis zu einer Breite von 3,0 m für 
eine fußläufige Anbindung des Sondergebietes an die umgebenden Wege unterbro-
chen werden. Zudem sind innerhalb der FNL 2 Flächen, die Errichtung von Trocken-
mauern in Hangbereichen zur Hangsicherung oder Terrassierung in erforderlichem 
Umfang, Regenwasserbewirtschaftungsanlagen sowie Anlagen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen, zulässig. 

Innerhalb des FNL 2 Bereichs C ist unter Berücksichtigung der Anbauverbotszone 
zur Landesstraße die Errichtung einer Stele oder eines Einfahrtsschildes zulässig. 
(siehe B 2) 

A7.3 Dachbegrünung 

Flachdächer und Dächer mit einer Dachneigung (0°-20°) sind mit Ausnahme von 
Oberlichtern und technische Aufbauten, dauerhaft und flächendeckend naturnah 
zu begrünen. Die Stärke des Dachbegrünungssubstrats oberhalb einer Drän- und 
Filterschicht hat mindestens 15 cm zu betragen. Die Einsaat hat aus einer Mi-
schung mit Kräutern und Gräsern zu erfolgen.  

A7.4 Oberflächenbelag Stellplätze 

Der Oberflächenbelag offener Stellplätze ist mit Pflaster, Rasenpflaster, Rasengit-
tersteinen oder Schotterrasen o.ä. herzustellen. 

A7.5 Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes sind nur insektenfreundli-
che und energiesparende Lampen, wie z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen o-
der LED-Lampen zulässig. Die Leuchtmittel müssen ein insektendicht schließen-
des Leuchtgehäuse mit einer Oberflächentemperatur < 60° aufweisen und die Be-
leuchtungskörper dürfen das Licht nur nach unten gerichtet abstrahlen (Vermei-
dung von Streulicht). 

A7.6 Beseitigung von Niederschlagswasser / Modifiziertes Trennsys-
tem 

Im Plangebiet ist eine nach Schmutzwasser und Regenwasser getrennte Abwas-
serbeseitigung einzurichten. 

Das Schmutzwasser ist an den Mischwasserkanal, anzuschließen. Die Ableitung 
des Regenwassers hat über einen Regenwasserkanal zu erfolgen. Das Regen-
wasser ist vorzubehandeln.  
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Für die Behandlung des anfallenden Regenwassers sind auf dem privaten Bau-
grundstück Regenwasserbewirtschaftungsanlagen in Form von Filtermulden oder 
Schmutzfangzelle mit Regenrückhaltebecken vorzusehen. Die Drosselwasser-
spende darf dabei nicht mehr als 15 l/s*ha, bezogen auf die jeweils an die Anlage 
angeschlossene abflusswirksame Fläche, betragen. Für die Bemessung der Anla-
gen ist eine Jährlichkeit von 10 Jahren anzusetzen.  

Das unverschmutzte Niederschlagswasser der Dachflächen kann an eine Zisterne 
mit Überlauf in das Ableitungssystem, zur Regenwassernutzung angeschlossen 
werden. 

(Auf die ausführlichen Darlegungen und Berechnung des Erläuterungsberichts 
Entwässerungskonzeption Erschließung Sondergebiet „Seite“ Gemeinde Wierns-
heim, Weber Ingenieuren, Pforzheim, 07.10.2020 wird verwiesen. Der Erläute-
rungsbericht ist dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt.) 

A8 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 
und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

A8.1 Pflanzverpflichtung 

Die als Pflanzverpflichtungen festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzu-
stellen und dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Zur 
Verwendung kommende Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden 
Qualitätsnormen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden. 

An den dargestellten Standorten sind entsprechend den nachfolgend aufgeführ-
ten Festsetzungen Pflanzungen vorzunehmen. 

Pflanzverpflichtung 1 (pv 1) – Einzelbäume  

Auf den festgesetzten Standorten sind gebietsheimische Bäume gemäß Pflanzliste 
anzupflanzen, dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 
Es sind Bäume mit einer Mindestwuchshöhe von 12 m zu pflanzen. Bei Baumrei-
hen ist eine einheitliche Artenauswahl zu treffen. Die zu pflanzenden Bäume müs-
sen Hochstämme sein und der Stammumfang muss mindestens 16 cm betragen. 
Die eingetragenen Pflanzstandorte können um bis zu 5,00 m verschoben werden.  

Pflanzverpflichtung 2 (pv 2) – Begrünung von Stellplatzflächen (nicht im zeich-
nerischen Teil festgesetzt) 

Innerhalb der im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Fläche für Stellplätze sind 
mindestens 15 hochstämmige Laubbäume mit einem Stammumfang von mindes-
tens 16 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen ist (Pflanzenarten entspre-
chend Pflanzliste). Für die Bäume ist eine Baumscheibe von mindestens 6 m² un-
versiegelt zu erstellen. Der durchwurzelbare Raum muss mindestens 12 m³ um-
fassen. Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, ist der Wurzelbereich mit Belüf-
tungs-/Bewässerungseinrichtungen auszuführen. 
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Die Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 (FFL 2010) sind zu beachten, um 
ein gesundes und dauerhaftes Wachstum der Pflanzungen zu gewährleisten. 

A9 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und 
Stützmauern zur Herstellung des Straßenkörpers 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Angrenzend an die öffentliche Verkehrsfläche sind auf den privaten Grundstücken 
die zur Herstellung des Straßenkörpers und zur Herstellung der Versorgungsein-
richtungen erforderlichen Böschungen, Abgrabungen, Stützmauern und Straßen-
unterbauten bis maximal 2,00 m Tiefe festgesetzt. 
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 74 Abs. 7 LBO) 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B1.1 Dachgestaltung 

Dachneigung  

Zulässig sind die Dachneigungen entsprechend Planeinschrieb. Ausnahmen be-
züglich der Dachneigung sind für untergeordnete Dächer und Bauteile zulässig. 

Dachdeckung 

Zulässig sind begrünte Dächer gemäß Ziffer A 7.3.  

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig (vgl. Ziffer A2.2). 

B2 Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und für das Produktangebot 
der jeweiligen Betriebe zulässig. Fremdwerbung ist unzulässig. 

An der Westseite und der Südseite der Fassade sind insgesamt sechs Werbeflä-
chen mit einer maximalen Fläche von 11 m² pro Werbefläche sowie zwei Schrift-
züge mit einer maximalen Länge von 18 m zulässig. 

Werbeanlagen in Form von Schaukästen sind zulässig. 

Innerhalb des Plangebietes sind maximal zwei selbstständige Werbeanlagen in 
Form eines Werbepylons mit einer Grundfläche von maximal 4,50 m x 2,50 m und 
einer maximalen Höhe von 10,00 m, einer Stele mit einer maximalen Breite von 
0,80 m und einer maximalen Höhe von 3,00 m oder einem Einfahrtsschild mit ei-
ner Werbefläche von 2,00 m x 1,00 m und einer maximalen Höhe von 2,10 m zu-
lässig. Die selbstständigen Werbeanlagen dürfen keine Auswirkungen (Sichtbe-
hinderungen) auf den Verkehrsfluss haben. 

Werbeanlagen dürfen die benachbarten Wohnnutzungen nicht wesentlich stören. 

Im Plangebiet sind unzulässig: 
− Werbeanlagen auf dem Dach, 
− Werbeanlagen mit wechselndem, bewegten oder laufendem Licht 
− Booster (Lichtwerbung am Himmel) sowie, 
− bewegte Werbung. 
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B3 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der 
unbebauten Flächen und Gestaltung und Höhe von 
Einfriedungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

B3.1 Einfriedungen 

Einfriedungen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und der 
festgesetzten Fläche für Stellplätze zulässig.   
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C HINWEISE 

C1 Bodendenkmale 
Während der Baumaßnahmen können bisher unbekannte archäologische Funde 
entdeckt werden. Diese sind unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der 
Gemeinde anzuzeigen. Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Fundstel-
len angeschnitten werden oder Einzelfunde auftreten, ist das Landesdenkmalamt, 
Abt. Archäologische Denkmalpflege unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder 
das Referat für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart mit einer Ver-
kürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). Sollten Funde oder Befunde 
auftreten, wird die Möglichkeit der Bergung und Dokumentation eingeräumt. Auf 
die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wird hingewiesen (§ 33 DSchG). 

C2 Bodenschutz 
(§ 1a Abs. 1 BauGB und § 10 Nr. 3 LBO) 

Auf die unmittelbar geltenden gesetzlichen Pflichten zur Beachtung der Bestim-
mungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) wird hingewiesen. Es 
gelten folgende Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in 
das Schutzgut Boden, die i.d.R. bereits in der Objektplanung bzw. Ausschreibung 
des Bauvorhabens zu berücksichtigen sind:  
– Minimierung der Oberflächenversiegelung auf das unbedingt notwendige 

Maß, Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen. 

– Gezieltes Erdmassenmanagement für die anfallenden Aushubmassen, ökolo-
gisch sinnvoller Einbau der Oberboden- und Rohbodenmassen in der Nähe 
des Aushubgebietes. 

– Beschränkung der Inanspruchnahme von Boden, Natur und Landschaft auf 
das notwendige Maß und Schutz der Böden außerhalb des Baubereiches vor 
temporärer Inanspruchnahme durch Ausweisen von Tabuflächen und Baula-
gerflächen, Errichtung von Schutzzäunen. 

– Sorgsamer/sachgerechter Umgang mit dem Boden: 
Verzicht auf befahren nasser Böden mit schweren Maschinen (beschränken 
der Lasteinträge – ggf. witterungsbedingter Baustillstand; Anlage von Baustra-
ßen); schichtgerechte sachgemäße Behandlung, (Zwischen-) Lagerung (Tren-
nung von Ober- und Unterboden) und Wiedereinbau der zwischengelagerten 
Böden; frühzeitige Wiederbegrünung/ Zwischensaat offener Böden – ggf. tem-
poräre Erosionsschutzmaßnahmen ergreifen; Rückhaltung, Klärung und, wenn 
möglich, Versickerung von Oberflächenwasser. 
Die rechtlichen Vorgaben sowie Normen und Hinweise sind unbedingt zu be-
achten. 

– Sachgem. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im gesamten Baube-
reich, ggf. sind geeignete Sicherungsmaßnahmen vorzusehen (z.B. Abdich-
tungen zum Schutz von Boden und Grundwasser). 
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C3 Umweltbaubegleitung zum Fachgebiet Bodenschutz, 
Artenschutz und Biotopschutz 
Mit Hilfe einer Umweltbaubegleitung durch eine Person mit naturschutzfachli-
chem Sachverstand und Kenntnissen der Bauabläufe kann ein fachgerechter Um-
gang mit den Schutzgütern sichergestellt werden. 

Es wird auf das „Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 
-  Umweltschadensgesetz (USchadG)“ hingewiesen. 

Eine Umweltbaubegleitung für das Schutzgut Boden wird ausdrücklich emp-
fohlen. 

C4 Biotopplanungen / grünplanerische Fachpläne 
Der GOP verweist verbindlich auf die Berücksichtigung der Inhalte des Arten-
schutzgutachtens bei allen Biotopgestaltungs- und Pflegemaßnahmen sowie Bio-
topmanagementmaßnahmen. 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) bedürfen einer qualifizierten 
Fachplanung (Landschaftspflegerischer Ausführungsplan und/oder Pflege- und 
Entwicklungsplan), damit der Erfolg der Maßnahmen (prognostizierter Biotop) ge-
währleistet ist. Insbesondere die erfolgreiche Bekämpfung der Neophyten erfor-
dert besondere Fachkenntnis. Der Erfolg der Maßnahmen ist im Rahmen der 
Fachplanung zu überwachen (Monitoring). 

C5 Artenschutz 
Die östlich und nördlich an das Vorhabengebiet angrenzenden Flächen dürfen zur 
Vermeidung des Verbotstatbestandes (Vögel) während der Brutzeit nicht bean-
sprucht werden (z.B. als Zufahrt oder Flächen für Baustelleneinrichtungen sowie 
Lager- und Abstellplätze). 

C6 Schutz gegen Vogelschlag 
Auf Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag an großen Glasfronten (fachdo-
kumente.Iubw.baden-wuerttemberg.de: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und 
Licht sowie die Empfehlungen der Veröffentlichung „Vogelfreundliches Bauen mit 
Glas und Licht“ der Schweizerischen Vogelwarte Sempach (Hrsg 2012)) wird hin-
gewiesen. 

C7 Geologie / Baugrund 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten 
im Verbreitungsbereich von Gesteinen des Mittleren Muschelkalks, welche teil-
weise von Holozänen Abschwemmmassen überlagert werden. 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quel-
len (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens 
ist zu rechnen. 
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Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Doli-
nen) sind nicht auszuschließen.  

Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. 
von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Ver-
sickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme 
zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensi-
cherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. 
lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Während der Bauphase ist, aufgrund der schlechten Versickerungseigenschaften 
des Bodens, eine Wasserhaltung mit Sandfang (z.B. Container) und einer geregel-
ten Ableitung im gesamten Baubereich sicherzustellen. 

Auf die ausführlichen Darlegungen des Baugrundgutachten (ergänzte 2. Fassung) 
Neubauvorhaben Lebensmittelmarkt und Fachmärkte Bebauungsplan „Seite“ 
75446 Wiernsheim, Büro für Angewandte Geologie Dipl.-Geologe Harald Engel, 
Knittlingen, 30.06.2020, wird verwiesen. Dieses ist dem Bebauungsplan als An-
lage beigefügt.  

C8 Grundwasserschutz 
(§ 43 Abs. 6 WG) 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 
Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind der unteren Wasserbe-
hörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind 
die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und 
das Landratsamt als untere Wasserbehörde zu benachrichtigen. (§ 43 (6) WG).  

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächen-
gewässer ist unzulässig. 

C9 Versorgungsleitungen, Verteileranlagen 
(§ 126 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 

Die Gemeinde Wiernsheim ist gem. § 126 Abs. 1 BauGB berechtigt, auf Anlieger-
grundstücken Straßenbeleuchtungsmasten und gem. § 14 BauNVO ausnahms-
weise Verteilerkästen und Fernmeldeanlagen zu erstellen bzw. erstellen zu lassen. 

C10 Anbauverbotszone 
(§ 22 StrG)  

Gemäß § 22 Straßengesetz Baden-Württemberg sind im Abstand von 20 m von 
der Landesstraße keinerlei bauliche Anlagen zulässig. Dies gilt auch für Garagen, 
Carports, Stellplätze, Werbeanlagen, Nebenanlagen nach § 14 BauNVO. 
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C11 Verlegung der Erdgashochdruckleitung NOS 
Grundbuchrechtliche Sicherung 

Im Zeichnerischen Teil des Bebauungsplans ist der neue geplante Verlauf der 
Erdgashochdruckleitung dargestellt. Der erforderliche Schutzstreifen mit jeweils 
5,00 m Abstand zur Rohrachse ist im Weiteren durch eine Eintragung ins Grund-
buch zu sichern. 

Standsicherheitsnachweis Stützbauwerke 

Im Bereich der nordöstlichen Baugrenze (Laderampe) sind Tiefbauarbeiten bis zur 
Baugrundsohle (367,30 mNN) geplant. Dieser Geländeschnitt (Schnitt Nr. 4 siehe 
Begründung S. 13) soll durch eine Betonstützwand gegen Böschungsabriss ge-
schützt werden. Hierzu muss ein Nachweis über die „Gebrauchstauglichkeit“ 
(Standsicherheit) des Stütz-Bauwerks (Betonstützwand) geführt werden.  

Abstimmung Bauablauf 

Eine rechtzeitige und einvernehmliche Planung des Bauablaufs zwischen dem zu-
künftigen Bauherrn und der Firma terranets bw GmbH ist erforderlich, da Eingriffe 
in den Schutzstreifen der in Betrieb befindlichen Gasleitung grundsätzlich nicht 
zulässig sind. 

Allgemeine Informationen zu Anlagen der terranets bw GmbH 

• Die Erdgashochdruckleitung unseres Unternehmens sowie die parallel dazu 
verlegten Telekommunikationskabel sind gemäß den Vorschriften über 
Gashochdruckleitungen zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und 
der Instandhaltung sowie gegen Einwirkungen von außen in einem Schutz-
streifen von 10,0 m Breite (je 5,0 m beiderseits der Rohrachse) verlegt. 

• Der Schutzstreifen ist grundsätzlich durch die Eintragung einer beschränkt 
persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch dinglich gesichert. Im Schutzstreifen 
dürfen für die Dauer des Bestehens der Gasfernleitung keine Gebäude oder 
baulichen Anlagen errichtet werden. In Bezug auf neu entstehende Grund-
stücksflächen im Rahmen des Bebauungsplanes „Seite“ sind die zugunsten 
der terranets bw GmbH für den Schutzstreifen der Anlagen der terranets bw 
GmbH eingetragene beschränkt persönliche Dienstbarkeit auf neu entste-
hende Flächen zu übertragen bzw. müssen vertraglich gesichert werden. 

• Dachvorsprünge oder sonstige An- und Aufbauten (auch im lichten Raum) so-
wie Schachtbauwerke dürfen nicht in den Schutzstreifenbereich hineinragen.  

• Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, 
die den Bestand oder Betrieb der Gasfernleitung und der Kabel beeinträchti-
gen oder gefährden (z.B. das Anpflanzen von Bäumen und tiefwurzelnden 
Sträuchern).  

• So ist unter anderem das Einrichten von Dauerstellplätzen (Baustelleneinrich-
tungsflächen, Container, Wohnwagen usw.), das Lagern von schwer transpor-
tablen Materialien im Schutzstreifenbereich nicht zulässig, sowie das Überfah-
ren der Gasfernleitung mit Schwerlast nur unter Einhaltung bestimmter Sicher-
heitsvorkehrungen gestattet.  
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• Die uneingeschränkte Zugänglichkeit zu den Anlagen der terranets bw GmbH 
muss jederzeit gewährleistet sein. 

• Jegliche Inanspruchnahme des 10,0 m breiten Schutzstreifens der Anlagen 
der terranets bw GmbH bedarf im Vorfeld einer Regelung in rechtlicher und 
technischer Hinsicht mit dem Vorhabenträger in Form eines Gestattungsvertra-
ges. 

• Für die weiteren Planungen sowie allen Arbeiten im Nahbereich der Anlagen 
der terranets bw GmbH müssen die Auflagen und Technischen Bedingungen 
beachtet und eingehalten werden. 

C12 Schallschutz 
Für die Beurteilung der Lärmeinwirkungen der gewerblichen Nutzungen ist die TA-
Lärm – Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm heranzuziehen. Die TA-
Lärm bildet den gesetzlichen Rahmen für die Beurteilung von Gewerbelärm sowie 
für die Genehmigung einzelner Betriebe und nennt die zulässigen Immissionspe-
gel. Die Einhaltung der zulässigen Immissionspegel für die konkrete Planung ist 
im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens zu erbringen. 

Auf die schalltechnische Untersuchung „Lärmschutz Bebauungsplan Seite (Ein-
zelhandel) Wiernsheim, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 
„Seite“ in Wiernsheim unter Berücksichtigung der Nutzung des Areals durch das 
geplante Nahversorgungszentrum (Lebensmittelmarkt, Lebensmitteldiscounter 
und Drogeriemarkt), von ISIS Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz, Riedlin-
gen im Juli /Oktober 2020 und auf die darin enthaltenden Darstellungen der Beur-
teilungspegel wird verwiesen. 

C13 Gutachten / Untersuchungen 
Auf die zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften erstellten und 
dem Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften als Anlage (vgl. S. 2, Zif-
fer 4) beigefügten Gutachten / Untersuchungen wird verwiesen. 
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D VERFAHRENSVERMERKE 
 
Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat   20.06.2018 
§ 2 Abs. 1 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses  27.07.2018 
§ 2 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  17.01.2019  
§ 3 Abs. 1 BauGB  - 20.02.2019 

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstige Träger   15.01.2019  
öffentlicher Belange - 20.02.2019 
§ 4 Abs. 1 BauGB 

Auslegungsbeschluss des Planentwurfes durch den Gemeinderat 29.07.2020 
 
Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  07.08.2020 
§ 3 Abs. 2 BauGB 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs   17.08.2020 
§ 3 Abs. 2 BauGB - 25.09.2020 

Einholung von Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger  17.08.2020 
öffentlicher Belange zum Planentwurf und  - 25.09.2020 
Benachrichtigung von der öffentlichen Auslegung  
§ 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB 

Beschluss der erneuten öffentlichen Auslegung des Planentwurfs 
durch den Gemeinderat  …………… 
§ 4a Abs. 3 BauGB 

Erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs:  …………… 
§ 4a Abs. 3 BauGB 

Erneute Einholung von Stellungnahmen von Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange zum Planentwurf und  
Benachrichtigung von der erneuten öffentlichen Auslegung:  …………… 
§ 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 und 3 BauGB 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes  …………… 
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 4 GemO/BW 

Satzungsbeschluss der Örtlichen Bauvorschriften  …………… 
§ 74 Abs. 1 und 7 LBO i.V.m. § 4 GemO/BW 
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Hiermit wird bestätigt, dass dieser Textteil (Planungsrechtliche Festsetzungen 
und örtliche Bauvorschriften) dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats ent-
spricht (Ausfertigung). 
Wiernsheim, den   …………… 
 
 
Karlheinz Oehler 
Bürgermeister 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes   …………… 
durch ortsübliche Bekanntmachung  
§ 10 Abs. 3 BauGB 

Inkrafttreten der Örtlichen Bauvorschriften  …………… 
durch ortsübliche Bekanntmachung 
§ 10 Abs. 3 BauGB 
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E ANHANG 

Pflanzenliste für Pflanzungen in der freien Landschaft und für naturnahe Bepflanzungen 

Wiernsheim (Naturraum 123) 

Nach: LFU (2002): Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg. Fachdienst Natur-

schutz  

Tabelle 1: Gebietsheimische Gehölze in den Gemeinden Baden-Württembergs. 

Anwendung Verbindung mit 12 Tabelle 2: Standorteignung und Verwendung der Gehölze. 

Botanischer Name Kurz Deutscher Name  

Acer campestre FAh Feld-Ahorn, Hecken-Ahorn  

Acer platanoides Sah Spitz-Ahorn x 

Acer pseudoplatanus BAh Berg-Ahorn, Wald-Ahorn x 

Alnus glutinosa SEr Schwarzerle x 

Betula pendula Bi Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke x 

Carpinus betulus Hb Gemeine Hainbuche, Weißbuche x 

Cornus sanguinea Hri Roter Hartriegel  

Corylus avellana Ha Hasel, Haselnuß, Waldhasel  

Crataegus laevigata ZWd Zweigriffliger Weißdorn  

Crataegus monogyna EWd Eingriffliger Weißdorn  

Euonymus europaeus Pf Pfaffenhütchen, Gemeiner Spindelstrauch  

Fagus sylvatica Bu Rot-Buche x 

Frangula alnus Fb Faulbaum  

Fraxinus excelsior Es Gewöhnliche Esche x 

Ligustrum vulgare Lig Rainweide, Liguster  

Populus tremula Zp Zitter-Pappel; Espe x 

Prunus avium Vki Vogel-Kirsche x 

Prunus padus Tki Traubenkirsche  

Prunus spinosa Sc Schlehe, Schwarzdorn  

Quercus petraea TEi Trauben-Eiche x 

Quercus robur SEI Stiel-Eiche, Sornmer-Eiche x 

Rhamnus cathartica Kd Echter Kreuzdorn  

Rosa canina HRo Hunds-Rose  

Rosa rubiginosa WRo Wein-Rose  

Salix alba SiW Silber-Weide  

Salix caprea SaW Sal-Weide  

Salix cinerea GW Grau-Weide,  

Salix purpurea PW Purpur-Weide  

Salix rubens FW Fahl-Weide  

Salix triandra MW Mandel-Weide  

Salix viminalis KW Korb-Weide  

Sambucus nigra SHo Schwarzer Holunder, Fliederbeere  

Sambucus racemosa Tho Trauben-Holunder  

Sorbus domestica Spl Speierling  

Sorbus torminalis Els Elsbeere  

Tilia cordata WLi Winter-Linde x 

Tilia platyphyllos  SLi Sommer Linde x 

Ulmus glabra BUl Berg-Ulme  

Viburnum lantana WS Wolliger Schneeball  

Viburnum opulus GS Schneeball, Gemeiner Schneeball  

Fett: Arten des Hauptsortiments für die freie Landschaft 

x:  Berücksichtigung der im Forstvermehrungsgesetz (FoVG) definierten Herkunftsgebiete 
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Tabelle 1:  Gebietsheimische Gehölze in den Gemeinden Baden-Württembergs 
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1 Erfordernis der Planaufstellung 

Die Gemeinde Wiernsheim plant zur langfristigen Sicherung der Grundversorgung 
die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums mit Lebensmittelvollsortimenter, 
Lebensmitteldiscounter sowie Drogeriemarkt.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans soll somit der langfristigen Sicherung der 
Grundversorgung der Gemeinde Wiernsheim dienen. 

Aktuell wird die Nahversorgung in Wiernsheim lediglich durch einen Markt mit 
< 800 m² Verkaufsfläche gesichert. Bereits heute besteht in der Gemeinde 
Wiernsheim im Hinblick auf das Einwohnerpotenzial ein Defizit im Bereich der Ver-
sorgung mit Lebensmitteln. Durch die erwartete Schließung des einzig im Ge-
meindegebiet befindlichen Marktes, ist eine Grundversorgung der Gemeinde nicht 
mehr gesichert. Innerhalb der Ortslage stehen jedoch keine Flächen in der benö-
tigten Flächengröße zur Verfügung, so dass zur Sicherung der zukünftigen Ver-
sorgung ein neuer Standort entwickelt werden soll. 

Das Gebiet „Nördlich der L 1135 / Iptinger Straße“ wurde im Zuge einer im Vorfeld 
durchgeführten Standortuntersuchung als vorrangig zu empfehlender Einzelhan-
delsstandort bewertet. Der Standort ist trotz der Lage am Ortsrand nicht weit vom 
Ortskern Wiernsheim und vom Ortsteil Serres entfernt und kann über den beste-
henden Kreisverkehr sehr gut erschlossen werden. Die Gemeinde plant das durch 
Umlegung erzeugte Grundstück im Gemeindebesitz zu belassen und im Gesam-
ten an einen Betreiber zu verpachten. Ziel ist die Errichtung eines Gesamtkomple-
xes, der sowohl eine architektonische Einheit bildet als auch die Fühlungsvorteile 
der Zusammenlegung einzelner Märkte nutzt. Vorgesehen sind die Errichtung und 
der Betrieb aus einer Hand, die gemeinschaftliche Nutzung des Stellplatzbereichs 
sowie eine Zusammenlegung der Anlieferzonen, so dass von einem Einkaufszent-
rum im rechtlichen Sinne ausgegangen wird.  

Als Art der baulichen Nutzung wird daher ein Sondergebiet „Einkaufszentrum mit 
nahversorgungsrelevanten Sortimenten“ gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO vorge-
sehen, da sich die Verkaufsflächen im Bereich der Großflächigkeit (> 800 m²) be-
wegen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim hat daher am 20.06.2018 in öffentli-
cher Sitzung gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 74 LBO beschlossen, einen Bebau-
ungsplan mit örtlichen Bauvorschriften für die Ansiedlung eines Nahversorgungs-
zentrums mit Lebensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter sowie Drogerie-
markt aufzustellen. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 2,7 ha. 

2 Einfügung in bestehende Rechtsverhältnisse 

2.1 Raumordnung / Regionalplan Nordschwarzwald 2015 

Im Regionalplan Nordschwarzwald, genehmigt am 03.03.2005, ist die Gemeinde 
Wiernsheim als Kleinzentrum festgelegt und befindet sich in der Randzone des 
Verdichtungsraumes Pforzheim.  
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Kleinzentren sollen als Standorte für zentralörtliche Einrichtungen der Grundver-
sorgung entwickelt werden, die den überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbe-
reichs decken. 

Zudem ist der Hauptort Wiernsheim als Siedlungsbereich festgelegt (Z (3)). Der 
Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung ist in diesen Fällen auf den Versorgungs-
kern auszurichten. 

 

 
 Auszug aus dem Teilregionalplan Landwirtschaft, Ergänzung des Plansatzes 3.3.3 

des Regionalplans 2015, Nordschwarzwald / Raumnutzungskarte (genehmigt 
23.02.2017) Standort des Plangebietes in blau 

In der Raumnutzungskarte ist für den Planbereich keine unmittelbare Raumnut-
zung festgelegt. Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Radius eines regionalbe-
deutsamen landwirtschaftlichen Betriebs (V). Die Bodenschutzsignatur ist in die-
sem Bereich unterbrochen. Nördlich folgt ein Vorranggebiet für die Landwirtschaft 
(Z) Pl.S. 3.3.3. In dieses wird durch die vorliegende Planung nicht eingegriffen. 

Die regionalbedeutsamen Betriebe sind gemäß Regionalplan Nordschwarzwald – 
Teilregionalplan Landwirtschaft als Vorschlag des Regionalverbandes (V (11)) in 
der Raumnutzungskarte dargestellt. Sie sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz und 
Entwicklung zu sichern.  

Das Plangebiet unterschreitet den 300 m Radius, innerhalb dessen die Ansied-
lung konfliktträchtiger Nutzungen zu vermeiden ist. „Die insgesamt 406 regional-
bedeutsamen Betriebe sollten bei der weiteren Siedlungsentwicklung besondere 
Berücksichtigung genießen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass es durch 
das „Heranrücken“ vor allem von neuen Wohngebieten nicht zu wirtschaftlich rele-
vanten Nutzungseinschränkungen dieser Betriebe kommt (immissionsschutzrecht-
liche Problematik).“ (Regionalplanerische Begründung zu V(11))  

Im vorliegenden Fall rückt keine schutzwürdige Nutzung entsprechend einem 
Wohngebiet an den Betrieb heran.  

Ein Geruchsgutachten wurde beauftragt, um zu prüfen, ob sich im Plangebiet Ein-
schränkungen auf Grund von Geruchsimmissionen durch den derzeitigen Aus-
bauzustand der Betriebe ergeben und ob sich durch das Plangebiet Einschrän-
kungen für zukünftig mögliche Erweiterungsvorhaben der landwirtschaftlichen 
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Betriebe ergeben. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Entwicklung 
des Gebietes „Seite“ auch bei einer möglichen zukünftigen Entwicklung bzw. Er-
weiterung der betrachteten landwirtschaftlichen Betriebe möglich ist. Somit wer-
den die Betriebe durch die vorliegend beurteilte Planung nicht in unzulässiger 
Weise in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Das Sachverständigengutachten zu den 
Geruchsimmissionen, Büro Dr. Dröscher, ist dem Bebauungsplan als Anlage bei-
gefügt.  

 

Die 1. Änderung des Regionalplans 2015, Kapitel 2.9, - Einzelhandelsgroßprojekte 
-, öffentlich bekannt gemacht am 03.09.2010, legt im Kapitel 2.9.2 „Standorte für 
Einzelhandelsgroßprojekte“ fest,  

Z (1) „Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojek-
ten ist grundsätzlich nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren zulässig. Im Einzelfall 
sind Einzelhandelsgroßprojekte auch in Kleinzentren oder Gemeinden ohne zent-
ralörtliche Funktion zulässig, wenn 

1.  sie zur Deckung des Bedarfs der wohnortnahen Grundversorgung der Ge-
meinde erforderlich sind oder 

2.  diese Gemeinden in Verdichtungsräumen liegen und mit Siedlungsbereichen 
benachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewachsen sind. 

N (2) Die Verkaufsfläche der Einzelhandelsgroßprojekte ist so zu bemessen, dass 
der angestrebte Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungs-
bereich der Standortgemeinde nicht wesentlich überschreitet. 

Z (3) Die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungskerns der Standortge-
meinde oder die Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte sowie die verbraucher-
nahe Versorgung dürfen nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

[.. ] 

V (9) Einzelhandelsgroßprojekte, die der Nahversorgung (wohnortnahen Grundver-
sorgung) dienen (vgl. Sortimentsliste in der Begründung), sind den Versorgungs-
kernen oder Ortskernen zuzuweisen. Sie können im Einzelfall auch an Standorten 
außerhalb des Versorgungskerns innerhalb oder in räumlicher Zuordnung zu 
Wohngebiete in städtebaulich integrierten Lagen ausgewiesen, errichtet und erwei-
tert werden. Kongruenzgebot und Beeinträchtigungsverbot sind einzuhalten.“  

Das Nahversorgungszentrum soll den Bedarf der wohnortnahen Grundversor-
gung decken. Der Grundsatz einer verbrauchernahen Versorgung wird Rechnung 
getragen, da das Plangebiet gut an das Fuß- und Radwegenetz angebunden ist 
und somit fußläufig gut von dem Ortskern Wiernsheim und dem Ortsteil Serres er-
reichbar ist. 

2.2 Interkommunales Nahversorgungskonzept 

Der Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu hat im November 2017 die Erar-
beitung eines Nahversorgungskonzepts beauftragt. Diese Untersuchung dient der 
Entscheidungsfindung in Bezug auf die Entwicklung der Nahversorgung im GVV 
Heckengäu. 

Bereits im Zuge des vom Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu beauftragten 
und von der GMA erarbeiteten „Interkommunales Nahversorgungskonzept für den 
Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu, GMA, Gesellschaft für Markt- und Ab-
satzforschung mbH, Ludwigsburg, am 03.05.2018“ wurde für die Gemeinde 
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Wiernsheim das größte Entwicklungspotenzial in Bezug auf die Erweiterung des 
bestehenden Angebotes ermittelt. Im Rahmen der Konkretisierung der Planung 
des Nahversorgungsstandortes „Seite“ wurde die Erstellung einer gutachterlichen 
Stellungnahme zur Ansiedlungen eines Nahversorgungszentrums mit Lebensmit-
telvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt an dem Standort 
„Seite“ beauftragt. Ziel dieser Auswirkungsanalyse ist es die möglichen raumord-
nerischen und städtebaulichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsberei-
che und Nahversorgungsstrukturen in der Standortgemeinde selbst aber auch im 
Umland zu analysieren und zu bewerten. Aufgrund der jetzt vorliegenden konkre-
ten Auswirkungsanalyse zu dem Vorhaben Nahversorgungsstandort „Seite“ wird 
darauf verzichtet das Interkommunale Nahversorgungskonzept für den GVV He-
ckengäu weiterhin als Anlage zum Bebauungsplan aufzunehmen. Mit der Auswir-
kungsanalyse liegen nun geprüfte und tiefergehende Aussagen zur Verträglichkeit 
des Nahversorgungstandorts „Seite“ vor, die über die Aussagen innerhalb des in-
terkommunalen Nahversorgungskonzept des GVV Heckengäu hinausgehen.  

In der „Raumordnerischen und städtebaulichen Auswirkungsanalyse Nahversor-
gungsstand Seite, Wiernsheim“ der imakomm AKADEMIE GmbH wurden die fol-
genden Punkte untersucht und bewertet: 
– Ist-Analyse der planobjektrelevanten Nachfrage- und Angebotssituation (Er-

mittlung des Einzugsgebiets, Analyse der Nachfrage- und Angebotssituation 
im Einzugsgebiet) 

– Ermittlung der Umsatzerwartung und Umsatzherkunft des Gesamtvorhabens 

– Bewertung des Gesamtvorhabens gemäß der raumordnerischen Prüfkriterien. 

Auf Kapitel 6 „Gutachten und Untersuchungen“ und die Auswirkungsanalyse, An-
lage zum Bebauungsplan wird verwiesen.  

Aufgrund der Größenordnung der geplanten Verkaufsflächen an dem Einzelhan-
delsstandort Seite muss in einer Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls geprüft 
werden, ob von dem Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
gehen. Auf Kapitel 6 „Gutachten und Untersuchungen“ und die Allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalls nach § 3 c UVPG Bebauungsplan „Seite“ (Einzelhandel) in 
Wiernsheim, Anlage zum Bebauungsplan, wird verwiesen.  

2.3 Flächennutzungsplan 

In der rechtswirksamen Fortschreibung des Flächennutzungsplan 2025 des Ge-
meindeverwaltungsverbandes Heckengäu, vom 24.07.2012 (genehmigt 
31.10.2012), ist der überwiegende Bereich des durch den Bebauungsplan über-
planten Bereichs als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Südlich grenzt eine 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Ausgleichsfläche sowie eine Gemischte 
Baufläche an. Die Iptinger Straße L 1135 ist an das Plangebiet angrenzend als 
überörtliche Verkehrsfläche dargestellt. 

Durch das Bebauungsplanverfahren „Seite“ (Einzelhandel) sollen, wie bereits ein-
gangs dargelegt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung 
von Märkten geschaffen werden. Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sonder-
gebiet „Einkaufszentrum mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten“ gemäß § 11 
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO vorgesehen, da sich die Verkaufsflächen im Bereich der 
Großflächigkeit > 800 m² bewegen. 

Die Entwicklung des Plangebietes aus dem Flächennutzungsplan gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB ist damit nicht gegeben. Daher ist eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes notwendig. Die Änderung des Flächennutzungsplanes 
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erfolgte im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. Der Aufstellungsbeschluss 
zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 2025 für den Bereich „Seite“, Ge-
markung Wiernsheim wurde am 26.11.2018 gefasst. Mit dem Bescheid vom 
15.11.2019 wurde die Änderung des Flächennutzungsplans genehmigt und trat 
am 05.12.2019 in Kraft. 

Das Flächennutzungsplanänderungsverfahren umfasste, die Neudarstellung von 
ca. 2,5 ha Fläche als Sonderbaufläche „Einzelhandel Nahversorgung“ anstelle 
von Fläche für Landwirtschaft.  

 
 Links: Auszug aus der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2025 des Gemein-

deverwaltungsverbandes Heckengäu (genehmigt 31.10.2012)  I  Rechts: Auszug 
aus der 4. Änderung des Flächennutzungsplan 2025 des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Heckengäu (genehmigt 15.11.2019), Standort des Plangebietes in schwarz 

2.4 Bebauungspläne 

Innerhalb des Plangebietes besteht derzeit lediglich für das Flurstück 2812 ein 
rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Das Flurstück ist Teil des Bebauungsplans 
„Lochmannskreuz / Schelmenäcker“ (i.K.g. 24.04.2009) und ist als Ausgleichsflä-
che festgesetzt. Das Flurstück wurde in den Geltungsbereich des vorliegenden 
Bebauungsplans aufgenommen, um im Hinblick auf die Anpassung des beste-
henden Radweges und der Erschließung (Anschlussstelle des Plangebiets an den 
Kreisverkehr) einen Spielraum zu ermöglichen und in geringfügigem Maß Fläche 
in Anspruch nehmen zu können. Die Ausgleichsmaßnahme bleibt auch zukünftig 
erhalten. 

Im Westen grenzt der rechtsverbindliche Bebauungsplan „Silberpfad“ (genehmigt 
am 10.09.1967) an.  
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 Angrenzende Bebauungspläne, Abgrenzung des Plangebietes in pink 

3 Bestand innerhalb und außerhalb des räumli-
chen Geltungsbereiches 

3.1 Lage im Siedlungsraum 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand der Gemeinde Wiernsheim. Die 
verkehrliche Anbindung erfolgt über die angrenzende Landesstraße 1135. Im 
Zuge der Erschließung des südlich angrenzenden Baugebiets Lochmannskreuz 
/Schelmenäcker wurde dort ein Kreisverkehr realisiert, der das Verkehrsaufkom-
men regelt sowie einen Anschluss an das nördliche angrenzende Plangebiet er-
möglicht.  
Des Weiteren ist das Plangebiet sehr gut durch einen querenden Fuß- und Rad-
weg und angrenzende Wirtschaftswege an die übrige Ortslage sowie die Ortsteile 
Iptingen und Serres angebunden.  
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 Angrenzende Bebauungspläne, Abgrenzung des Plangebietes in pink 

3.2 Naturräumliche Lagebedingungen 

Die Gemeinde Wiernsheim liegt in der Region Nordschwarzwald am östlichen 
Rand des Enzkreises. Der Vorhabenraum zählt zur natürlichen Hauptlandschaft 
„Südliches Neckarbecken“ und wird der Untereinheit „Wiernsheimer Mulde“ zuge-
ordnet. Das Heckengäu ist eine ländlich geprägte Region, die sich durch eine hü-
gelige, stark landwirtschaftlich genutzt Landschaft auszeichnet. Aufgrund seines 
verkarsteten Muschelkalkuntergrunds ist das Heckengäu eine trockene Region.  

3.3 Topographie 

Das Gemeindegebiet Wiernsheim liegt auf ca. 366 m ü. NN. Die topografische Si-
tuation innerhalb des Plangebiets weist ein Gefälle von ca. 16 m auf. Das Plange-
biet fällt von Osten von 377,5 m ü. NN auf 361,5 m ü. NN im Westen ab.  

Die topographische Situation wird bei der städtebaulichen Konzeption / der An-
ordnung der Märkte aufgegriffen. 
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 Topografische Situation, Abgrenzung des Plangebietes in pink 

3.4 Bestehende Nutzung 

Innerhalb des Plangebiets 

Das Gebiet wird aktuell überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Am südwestlichen 
Rand befindet sich eine Grünfläche, die für Ausgleichsmaßnahmen genutzt wird. 
Zudem verläuft auf dem Flurstück 289 ein überörtlicher Fuß- und Radweg, der die 
Gemeinde mit den Ortsteilen Iptingen und Serres verbindet. Außerdem verläuft 
durch das Plangebiet eine planfestgestellte unterirdische Erdgashochdruckleitung 
„Nordschwarzwaldleitung NOS“ sowie parallel dazu Telekommunikationskabel 
der terranets bw GmbH. Im Bereich der Leitungen ist ein Schutzstreifen von 10 m 
einzuhalten (je 5,0m beidseitig der Rohrachse). Die Trasse teilt das Plangebiet 
mittig von Nordosten nach Südosten. 

Außerhalb des Plangebiets 

Im Süden wird das Gebiet durch die Landesstraße 1135 begrenzt. Im Anschluss 
daran folgt Wohnbebauung. Im Westen grenzen historisch gewachsene und 
mischgenutzte Baustrukturen an. Weiter nördlich bestehen weitere Landwirt-
schaftsflächen sowie Landwirtschaftsbetrieb. 

3.5 Geltungsbereich 

Im Einzelnen umfasst das Plangebiet mit ca. 2,7 ha folgende Flurstücke, die sich 
vollständig innerhalb der Abgrenzung befinden: 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 
2805, 2806, 2807, 2808, 2809. 

Nur teilweise innerhalb der Abgrenzung liegen die Flurstücke mit den folgenden 
Nummern: 2819, 2812. 

Maßgeblich für die Abgrenzung ist der zeichnerische Teil des Bebauungsplanes. 
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4 Städtebauliches Konzept 

Der derzeit bestehende Versorgungsstandort mit einem Markt an der Weiher-
straße, am Ortsrand von Wiernsheim bietet keine zukunftsfähige Entwicklungs-
möglichkeit. Weitere Flächen im Innenbereich stehen für eine Entwicklung als Ein-
zelhandelsstandort nicht zur Verfügung. 
Die Gemeinde Wiernsheim hat daher im Jahr 2017 eine Standorteinschätzung für 
Einzelhandel > 800 m² beauftragt. Die Untersuchung ist dem Bebauungsplan als 
Anlage beigefügt. 

Im Rahmen der Standorteinschätzung wurden die Gebiete „Nördlich der L1135 / 
Iptinger Straße“, „Am Wurmberger Pfad“ und „Ob der Wiernsheimer Steige“ be-
trachtet.  

Die Bewertung der Standorte erfolgte unter städtebaulichen Gesichtspunkten so-
wie unter Beachtung möglicher Restriktionen. Für den Standort an der „Iptinger 
Straße“ ist als Ergebnis festzuhalten: 
 

- Diese Fläche eignet sich für einen Einzelhandelsstandort sehr gut, da der Be-
reich über den Kreisverkehr bestens erschlossen werden kann.  

- Die Fläche liegt zwar am Ortsrand ist aber über die L 1135 sehr gut erreichbar 
und befindet sich nicht allzu weit vom Ortskern Wiernsheim entfernt. Zudem 
besteht eine Nähe zum Ortsteil Serres, womit die Versorgung des Ortsteils 
dann gegeben wäre.  

- Schalleinwirkungen des Einzelhandelsbetriebs auf die benachbarte Bebauung 
(Mischgebiet) sind zu untersuchen. 

- Eine Untersuchung zur regionalplanerisch verträglichen Ansiedlung eines 
(großflächigen) Einzelhandelbetriebs (Einzelhandelsgutachten) ist erforderlich. 

- Für die Ansiedlung von Einzelhandel ist die regionalplanerische Einstufung: 
„Kleinzentrum“ für den Hauptort „Wiernsheim“ positiv zu bewerten. 

- Die Untersuchungsfläche „Iptinger Straße“ ist als Einzelhandelsstandort vor-
rangig zu empfehlen. 

Die übrigen Standorte sind u.a. aus ökologischen Gründen (Obstbaumwiesen, 
Kaltluftentstehungsfläche, Offenlandbiotop) nur eingeschränkt zu empfehlen.  
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 Städtebauliches Konzept Entwurfsskizze Markt – Variante Markt Ost vom 

10.12.2018, Baldauf Architekten und Stadtplaner 

Wegen der Größe der geplanten Verkaufsfläche sowie der Restriktionen durch 
den unterirdischen Verlauf und der Schutzwürdigkeit der Gasleitung sowie der Be-
achtung des Anbauabstandes von der Landesstraße L 1135 ergeben sich gewisse 
Zwänge hinsichtlich der erforderlichen Dimensionen und Gliederungen der Bau-
körper. Im Zuge der Konkretisierung der Vorhabenplanung konnte eine Verlegung 
der Erdgashochdruckleitung NOS an den nördlichen Rand des Geltungsbereichs 
erzielt werden. (siehe Ziffer 5.1) Dies ermöglicht eine Anpassung der städtebauli-
chen Konzeption, da der freizuhaltende Schutzstreifen zwischen den Gebäuden 
an den Rand des Gebiets verschoben wird. Die Verlegung der Gasleitung an den 
nördlichen Rand eröffnet eine Flexibilisierung hinsichtlich der Anordnung der Ge-
bäudekubaturen, sodass sich die Möglichkeit bietet die drei Märkte in einen Ge-
bäudekomplex zu integrieren und ein gemeinsames Nahversorgungszentrum mit 
hohen gestalterischen Ansprüchen und den Vorteilen der gemeinsam nutzbaren 
Stellplatzflächen, Anlieferungszonen etc. entstehen zu lassen. 

Das städtebauliche Konzept stimmt die städtebaulichen sowie die funktionalen 
Aspekte aufeinander ab und reagiert auf die topografischen Verhältnisse im Ge-
biet. Das Gelände steigt von Westen 361,5 m ü. NN nach Osten auf 377,5 m ü. NN 
an. Daher werden die Gebäude im östlichen Bereich des Plangebiets angeordnet 
und sollen teilweise in das Gelände geschoben werden. Die Baukörper werden 
somit in das Gelände integriert und eingegrünt, sodass sie an dieser ortsein-
gangsprägenden Stelle weniger stark in Erscheinung treten.  

 
 Schnitt BB‘ vom 10.12.2018, Baldauf Architekten und Stadtplaner 
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Aufgrund der topografischen Situation im Plangebiet, wird das Gelände model-
liert, sodass eine ebene Stellplatzfläche entsteht. Nach Westen wird der Gelände-
versatz über Böschungen an das natürliche Gelände angepasst.  

Die bestehenden Fuß- und Radwegeverbindungen werden in der Konzeption be-
rücksichtigt. Bei der Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen gilt es, in Ab-
hängigkeit der Stellplatzanordnung, die Ausbildung von Anknüpfungspunkten an 
das bestehende Wegenetz zu berücksichtigen.  

Aufgrund der Lage am Ortsrand ist ein bedeutendes Ziel der Planung eine quali-
tätsvolle Eingrünung des Plangebietes, um einen fließenden Übergang zur umlie-
genden Landschaft herzustellen. Zudem dient die Eingrünung dem Schutz der 
umliegenden bestehenden Wohnnutzung.  

Das städtebauliche Konzept definiert Rahmenbedingungen und bildet die Grund-
lage für die vertiefende Ausarbeitung der konkreten Vorhabenplanung der Markt-
betreiber. Anbei ist der aktuelle Stand der Vorhabenplanung des Architekturbüros 
Müller+Huber, Offenburg, vom 13.05.2020 dargestellt. Vorgesehen sind zwei Ge-
bäude am östlichen Rand des Gebiets. Anschließend erstreckt sich die notwen-
dige Stellplatzfläche mit PKW- und Fahrradstellplätzen sowie Boxen für die Unter-
stellung von Einkaufswägen. Vorgesehen sind zwei eingehauste Anlieferungsbe-
reiche; am nördlichen Gebäude ist diese nördlich der Märkte angesiedelt und am 
südlichen Gebäude im Süden des Marktes. Besonderen Charme des vorliegen-
den Entwurfs bildet ein begrüntes und gefaltetes Dach, dass die Gebäude verbin-
det und das Einfügen des Baukörpers in die Landschaft fördert. 

 
 Übersichtsplan Neubau Lebensmittelmarkt und Fachmärkte, Müller+Huber Archi-

tekturbüro, Stand 13.05.2020 
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 Geländeschnitte Neubau Lebensmittelmarkt und Fachmärkte, Müller+Huber Ar-
chitekturbüro, Stand 13.05.2020 
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5 Erschließung / Technische Infrastruktur 

5.1 Erdgashochdruckleitung „Nordschwarzwaldleitung NOS“ 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans verläuft die planfestge-
stellte Nordschwarzwaldleitung NOS DN 600 MOP 80 bar der terranets bw GmbH. 
Zur Sicherung des Bestandes der Leitung, des Betriebes und der Instandhaltung 
sowie zum Schutz gegen Einwirkungen von außen besteht ein Schutzstreifen von 
10 m (je 5 m beidseits der Rohrachse). Innerhalb des Schutzstreifens dürfen 
keine baulichen Anlagen oder sonstige An- und Aufbauten (auch im lichten 
Raum), Dachvorsprünge oder Schachtbauwerke errichtet werden. Des Weiteren 
dürfen keine Einwirkungen oder Nutzungen vorgenommen werden, die den Be-
trieb beeinträchtigen können wie z.B. Baumpflanzungen, tiefwurzelnde Sträucher, 
Dauerstellplätze oder Lagerplätze. Eine Beeinträchtigung des Leitungsbetriebs 
kann sich beispielsweise auch durch Aufschüttungen über der Leitung oder Ab-
grabungen am direkten Rand des Schutzstreifens ergeben. In diesen Fällen ist mit 
einem geotechnischen Baugrundgutachten nachzuweisen wie die Setzungsver-
hältnisse des Materials sind, die maximalen Schwinggeschwindigkeiten bei Er-
schütterungseinwirkungen, Standsicherheitsnachweis der Böschungen, etc. 

Die Erarbeitung der Baugrunduntersuchung zum Bebauungsplan erfolgte in en-
ger Abstimmung mit der terranets bw und der Gemeindeverwaltung. Die ersten 
Ergebnisse der Baugrunduntersuchung (Setzungsbeträge von bis über 8 cm im 
Bereich der größten Auffüllmächtigkeiten) hätten dazu geführt, dass die Gaslei-
tung aus Sicherheitsgründen über einen längeren Zeitraum außer Betrieb hätte 
bleiben müssen.  

Daher wurde gemeinsam mit der terranets bw GmbH, dem Baugrundgutachter 
und dem möglichen Investor die Entscheidung getroffen, dass die Gashochdruck-
leitung, an den nördlichen Rand des Plangebiets verlegt wird. Der nachfolgende 
Lageplan zeigt den neuen geplanten Verlauf der Gashochdruckleitung sowie den 
erforderlichen Schutzstreifen mit jeweils 5,00 m Abstand zur Rohrachse. Um aus-
reichend Fläche für die erforderlichen Böschungsflächen vorzuhalten, wird das 
Baufenster noch weiter von dem Schutzstreifen abgerückt. Gemäß aktueller Pla-
nung wird mit der Baugrubenböschung an der nördlichen Gebäudeecke temporär 
in den zukünftigen Schutzstreifen der Gasleitung eingegriffen. Aus diesem Grund 
ist eine rechtzeitige und einvernehmliche Planung des Bauablaufs zwischen zu-
künftigem Bauherr und Fa. terranets bw GmbH erforderlich. Eingriffe in den 
Schutzstreifen der in Betrieb befindlichen Gasleitung sind grundsätzlich nicht zu-
lässig. 
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 Übersichtsplan Leitung Ettlingen – Leonberg (NOS DN600, PN80), terranets bw 

GmbH, 06.07.2020, Marktkonzeption Müller+Huber, Offenburg nachrichtlich als 
Hinweis dargestellt 

Für die Verlegung der Leitung bedarf es einer Zustimmung des Regierungspräsi-
diums als zuständige Behörde, welches in einem Anzeigeverfahren nach § 43 f 
Energiewirtschaftsgesetzt (EnWG) eingeholt wird. Gemäß § 43 Abs.  1 EnWG 
können unwesentliche Änderungen oder Erweiterungen anstelle des Planfeststel-
lungsverfahrens durch ein Anzeigeverfahren zugelassen werden. Eine Änderung 
oder Erweiterung ist nur dann unwesentlich, wenn: 

1. nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Absatz 2 
hierfür keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, 

2. andere öffentliche Belange nicht berührt sind oder die erforderlichen behördli-
chen Entscheidungen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen und 

3. Rechte anderer nicht beeinträchtigt werden oder mit den vom Plan Betroffenen 
entsprechende Vereinbarungen getroffen werden. 

Am 27.05.2020 konnte das Vorgehen mit dem Regierungspräsidium vorabge-
stimmt werden. Die Planfeststellungsbehörde ist der Ansicht, dass es sich bei der 
Umlegung um eine unwesentliche Änderung handelt, die nach §43f EnWG ange-
zeigt werden kann. 

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird abgearbeitet, dass durch die Verle-
gung der Gasleitung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. Durch die Verlegung der Leitung 
entstehen keine weiteren zusätzlichen Eingriffe in die Schutzgüter. Der Verlegung 
der Leitung stehen auch keine öffentlichen Belange entgegen, da die von der Lei-
tungsumlegung betroffene Fläche nicht über die vom Bebauungsplan betroffenen 
Fläche hinausgeht. Alle Belange öffentlich-rechtlicher Träger öffentlicher Belange 
sind daher im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens berücksichtigt. Es werden 
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auch nicht die Rechte anderer beeinträchtigt, da die Grundstücke mit dem Sat-
zungsbeschluss von der Gemeinde gekauft werden und Teilflächen über einen 
Erbpachtvertrag an einen Investor gegeben werden. Somit gibt es nur einen Ei-
gentümer bzw. Betroffenen, der seine Zustimmung zur Eintragung der beschränkt 
persönlichen Dienstbarkeit für die Gashochdruckleitung bereits erteilt hat. Für die 
Umlegungsarbeiten muss temporär auf ein weiteres Flurstück zurückgegriffen 
werden. Die temporäre Nutzung wird bis zum Satzungsbeschluss vertraglich mit 
den Eigentümern geregelt.  

Die terranets bw GmbH hat bereits den neuen geplanten Leitungsverlauf in einer 
Planzeichnung eingetragen, dieser wird in den Bebauungsplanentwurf übernom-
men. Die Verlegung an den Rand des Plangebiets ist aus bautechnischen Grün-
den zu befürworten und ermöglicht allen Beteiligten langfristig eine höhere Pla-
nungssicherheit.  

5.2 Verkehr 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die L 1135 (Pforzheim-Wurmberg-Wierns-
heim-Aurich). Im Zuge der Erschließung des Gebietes „Lochmannskreuz / Schel-
menäcker“ wurde an der L 1135 ein Kreisverkehr gebaut. Dieser ist für die äußere 
Erschließung des Einzelhandelsstandortes nutzbar. Es ist lediglich der Ausbau 
des Kreisverkehrs von einem dreiarmigen Kreisverkehr auf einen vierarmigen 
Kreisverkehr notwendig. Über diesen kann dann die gesamte Andienung des Ge-
bietes erfolgen. Die Straßenplanung wurde bereits mit dem Regierungspräsidium 
und dem Landratsamt vorabgestimmt.  

Die Anbindung an den ÖPNV ist über zwei Bushaltestellen in der Nähe gegeben. 
Die Haltestelle „Wiernsheim Mühlstraße“ ist ca. 500 – 550 m Luftlinie entfernt und 
die Haltestelle „Wiernsheim Friedhof“ befindet sich in ca. 550 – 600 m Entfernung. 
Des Weiteren ist der Standort fußläufig über einen bestehenden Fuß- und Radweg 
gut an den Ortskern Wiernsheim sowie an die Ortsteile Serres und Iptingen ange-
bunden. Innerhalb des Plangebiets ist zudem die Realisierung einer Haltestelle 
des Bürgerbusses geplant. 

5.3 Ver- und Entsorgung 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt in einem modifizierten Trennsystem. 
Das Schmutzwasser wird in den Mischwasserkanal nördlich der Straße Im Wie-
sental eingeleitet. Das Regenwasser ist innerhalb des Plangebiets vorzubehan-
deln und wird dann gedrosselt über einen Regenwasserkanal in den bestehenden 
Regenwasserkanal eingeleitet.  
Bei der Verlegung des neuen Schmutz- und Regenwasserkanals ist hinsichtlich 
der Höhenlage der Kanäle eine Abstimmung mit der terranets bw GmbH zu tref-
fen, da die Kanäle den Trassenverlauf der umverlegten Gasleitung kreuzen.  
 
Auf die ausführlichen Darlegungen des Erläuterungsberichts Entwässerungskon-
zeption Erschließung Sondergebiet „Seite“ von Weber Ingenieuren, Pforzheim, 
07.10.2020 wird verwiesen. Der Erläuterungsbericht ist dem Bebauungsplan als 
Anlage beigefügt. 
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6 Gutachten / Untersuchungen 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist für das Plangebiet zu prüfen, ob die 
geplante Nutzung innerhalb des Plangebiets mit den vorhandenen umgebenden 
schutzbedürftigen Nutzungen verträglich ist.  

Zur grundsätzlichen Beurteilung wurden im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 
daher Fachgutachter beauftragt, um die fachlichen Aspekte (Verkehr, Schall, Ge-
ruch, Baugrund, Umwelt, Artenschutz) sowie wie die raumordnerische Verträglich-
keit der geplanten Neuansiedlung der Märkte zu untersuchen. 

Die erarbeiteten Gutachten / Untersuchungen werden dem Bebauungsplan als 
Anlage beigefügt. 

(Hinweis: Die innerhalb der Auszüge aus den Gutachten angeführten Nummerie-
rungen, Abbildungsverweise und Quellenangaben beziehen sich auf die Gutach-
ten selbst.) 

6.1 Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse Nahversor-
gungsstandort Seite 

Da es sich bei dem Vorhaben um ein Einzelhandelsgroßprojekt handelt, ist dieses 
entsprechend den Zielen der Landes- und Regionalplanung zu überprüfen. Der 
Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu hat 2018 ein Interkommunales Nahver-
sorgungskonzept erarbeiten lassen, als Grundlage für die zukünftige Nahversor-
gungsentwicklung im Verbandsgebiet. Drauf aufbauend hat die Gemeinde 
Wiernsheim die immakomm AKADEMIE mit der Erarbeitung einer raumordneri-
schen und städtebaulichen Auswirkungsanalyse für den Einzelhandelsstandort 
Seite und der Prüfung der Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums mit Le-
bensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt beauftragt. 
Diese Verträglichkeitsuntersuchung dient als Grundlage für den Bebauungsplan 
und für die Festsetzung der maximalen Verkaufsflächen, sodass gewährleistet ist, 
dass die raumordnerischen Prüfkriterien eingehalten werden. Die „Raumordneri-
sche und städtebauliche Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite“, 
Wiernsheim, imakomm AKADEMIE GmbH, Aalen/Stuttgart / Wiernsheim, im April 
2019, ergänzt am 20.10.2020 ist dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. Im 
Folgenden sind die zentralen Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst. 

 

(S. 7-13) 

„1 Zentrale Ergebnisse 

1. Das Vorhaben – zentrale Hintergründe zur Standortentwicklung: 

Das Gesamtvorhaben „Seite“ in Wiernsheim hat zum Ziel, die Nahversorgungssitu-
ation in der Gemeinde Wiernsheim zu stärken, die wie bereits im interkommunalen 
Nahversorgungskonzept für den GVV Heckengäu festgestellt, eine Unterversor-
gung im Bereich der Nahversorgung (Lebensmittel und Drogeriewaren) aufweist. 
Es ist die Ansiedlung eines Supermarktes (Lebensmittelvollsortiment), eines Le-
bensmitteldiscounters sowie eines Drogeriemarktes geplant. 

Zusätzlich ist die Schließung des einzigen im Gemeindegebiet Wiernsheims be-
findlichen Lebensmittelmarktes zu erwarten, da entsprechende Mietverträge aus-
laufen und nicht verlängert werden sollen. Mit Auslaufen eines Erbpachtvertrages 
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hat zudem die Gemeinde Wiernsheim wieder Zugriff auf die Fläche, so dass künf-
tige Nutzungen durch Nahversorgungsangebote entsprechend auch planungs-
rechtlich ausgeschlossen werden können. Mit der geplanten Umsetzung des Nah-
versorgungsstandortes Seite besteht auch für den aktuell in Wiernsheim vorhande-
nen Anbieter die Chance weiter am Standort Wiernsheim existieren zu können. 

Darüber hinaus sind innerhalb des GVV Heckengäu weitere Vorhaben geplant: Die 
Gemeinde Mönsheim plant die Entwicklung eines Drogeriemarktes (voraussicht-
lich dm Drogeriemarkt) sowie ist die Erweiterung des bestehenden Lidl-Marktes 
(bereits genehmigt) zu erwarten. Die Gemeinde Friolzheim plant die Ansiedlung 
eines Lebensmitteldiscounters (voraussichtlich Aldi Süd). Diese Vorhaben werden 
im Rahmen vorliegender Auswirkungsanalyse bereits berücksichtigt. 

2. Bewertung Vorhaben gemäß Integrationsgebot: 

Das Integrationsgebot ist für das Vorhaben „Seite“ in Wiernsheim erfüllt. 
Aufgrund mangelnder Flächenalternativen im Ortskern, bildet das Areal in 
Ortsrandlage einen idealen Alternativstandort für die großflächigen Vorha-
ben, weist zudem ein fußläufiges Einzugsgebiet auf und liegt im direkten 
Anschluss an Wohnbebauung. Eine Fuß- und Radweganbindung ist so-
wohl von Wiernsheim als auch dem Ortsteil Serres vorhanden. 

3. Bewertung Vorhaben gemäß Konzentrationsgebot: 

Das Konzentrationsgebot wird für das Gesamtvorhaben „Seite“ zunächst 
nicht erfüllt, da die Kommune die zentralörtliche Funktion eines Kleinzent-
rums aufweist, allerdings besteht gemäß Regionalplan Nordschwarzwald 
die Umsetzung von großflächigen Vorhaben auch in Kleinzentren, soweit 

das Vorhaben der Sicherung der Grundversorgung dient. 

Aus gutachterlicher Sicht besteht in Bezug auf das Konzentrationsgebot eine 
Konstellation, die zur Raumverträglichkeit des Vorhabens führt: 

• Für die Gemeinde Wiernsheim kann mit der Ansiedlung die Sicherung der 

Grundversorgung sichergestellt werden. Mit der dann vorhandenen Ausstat-
tung eines Lebensmittelvollsortimenters, eines Lebensmitteldiscounters so-
wie eines Drogeriemarktes können alle für Wiernsheim möglichen Betriebsty-
pen abgedeckt werden. Besonders in Hinblick auf die erwartete Schließung 
des einzigen bestehenden Marktes in Wiernsheim, ist eine zeitgemäße Markt-
aufstellung notwendig, um überhaupt eine Grundversorgung wieder sicher 
zu stellen. 

• Die Deckung des Versorgungsbedarfs von Wiernsheim wird mit dem Ge-
samtvorhaben bedeutend verbessert, die geplanten Ansiedlungen gehen da-
bei aber insbesondere im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel nicht 

über die Sicherung der Grundversorgung hinaus: Auch nach Realisierung 
der geplanten Ansiedlungen werden in Wiernsheim noch Kaufkraftabflüsse 
bestehen (siehe zu erwartende Zentralität von ca. 89% nach Vorhabenumset-
zung). 

Die geplanten Ansiedlungen dienen damit der Sicherung der Grundversor-
gung und zur Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs. Die bestehende 

Ausnahmeregelung des Regionalplans Nordschwarzwald zur Sicherung der 
Grundversorgung kann damit greifen. Das Konzentrationsgebot ist somit er-
füllt. 
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4. Bewertung Vorhaben gemäß Kongruenzgebot: 

Das Kongruenzgebot wird für das Gesamtvorhaben „Seite“ in Wiernsheim 
formal und faktisch eingehalten. Beleg: 

 

 
• Für das Gesamtvorhaben stammen ca. 73-74% der Umsätze aus Wiernsheim 

selbst. 

• Die zu erwartenden Umsatzanteile für die einzelnen Vorhaben sowie für das 
Gesamtvorhaben werden nachfolgend aufgezeigt: 

  

 5. Bewertung Vorhaben gemäß Beeinträchtigungsverbot:  

Das Beeinträchtigungsverbot wird auch bei Betrachtung des Gesamt-

vorhabens sowohl in Wiernsheim als auch im Umland eingehalten. 

Schädigende Auswirkungen auf Standorte im Marktgebiet sowie im weite-
ren Umland können ausgeschlossen werden. Dies gilt sowohl für die je-
weiligen zentralen Versorgungsbereiche als auch für die Nahversorgungs-

strukturen in den Kommunen insgesamt. Die Umverteilungen liegen in den jeweili-
gen Kommunen bei:  

 



Gemeinde Wiernsheim BEGRÜNDUNG 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Seite“ (Einzelhandel) 

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf | Stuttgart Seite 20 von 38 

Nahrungs- und Genussmittel:  

Zone 1:  
• Wiernsheim (Umverteilungen ca. 0,1 Mio. €)  3-4%  
 
Zone 2:  
• Mönsheim (ca. 0,3 Mio. €)  4-5%  
 Mönsheim (ca. 0,4 Mio. €  
 - unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim / Friolzheim)  3-4%  
• Wurmberg (ca. 0,8 Mio. €)  5-6%  
 
Zone 3:  
• Friolzheim (ca. 0,6 Mio. €)  8-9%  
 Friolzheim (ca. 0,9 Mio. €  
 - unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim / Friolzheim)  5-6%  
• Heimsheim (ca. 0,8 Mio. €)  5-6%  
 Heimsheim (ca. 0,8 Mio. € -  
 unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim / Friolzheim)  4-5%  
• Wimsheim (Umverteilungen ca. 0,4 Mio. €)  6-7%  
 
Nahes Umland:  
• Niefern-Öschelbronn (ca. 1,3 Mio. €)  6-7%  
• Mühlacker-Lomersheim/Großglattbach (ca. 0,1 Mio. €)  6-7%  

• Eberdingen (ca. 0,3 Mio. €)  8-9%  
 
Weiteres Umland:  

• Mühlacker (ca. 2,8 Mio. €)  4-5%  
• Pforzheim (ca. 0,6 Mio. €)  3-4%  
• Vaihingen (ca. 1,0 Mio. €) 4-5%  
• Sonstige Standortlagen (ca. 0,5 Mio. €)  <10%  
 

Gesundheit / Körperpflege:  

Zone 1:  

• Wiernsheim (< 0,1 Mio. €)  8-9%  
 

Zone 2:  
• Mönsheim (< 0,1 Mio. €)  5-6%  

Mönsheim (ca. 1,1 Mio. € -  
unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim/Friolzheim)  30-31%  
Durch den bereits geschlossenen raumordnerischen Vertrag ist diese Abschöpfung zulässig.  

• Wurmberg (Umverteilungen < 0,1 Mio. €,  
• Sortiment nur als Randsortiment vorliegend)  5-6%  
 

Zone 3:  

• Friolzheim (< 0,1 Mio. €)  8-9%  
Friolzheim (< 0,1 Mio. € -  
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unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim/Friolzheim)  5-6%  
• Heimsheim (ca. 0,2 Mio. €)  4-5%  
• Wimsheim (< 0,1 Mio. €)  6-7%  
 

Nahes Umland:  
• Niefern-Öschelbronn (ca. 0,1 Mio. €)  6-7%  
• Mühlacker-Lomersheim/Großglattbach (<< 0,1 Mio. €) marginal  
• Eberdingen (< 0,1 Mio. €)  8-9%  
 

Weiteres Umland:  
• Mühlacker (ca. 0,5 Mio. €)  4-5%  
• Pforzheim (ca. 1,5 Mio. €)  6-7%  
• Vaihingen (ca. 0,3 Mio. €)  5-6%  

• Sonstige Standortlagen (ca. 0,3 Mio. €)  4-5%  
 
 

Gesamtbetrachtung Standortentwicklungen in Wiernsheim und Mönsheim  

Im Falle einer Realisierung der Vorhaben in Wiernsheim sowie in Mönsheim, inklu-
sive der daraus resultierenden Umsatzumverteilungen durch die Vorhaben in 
Mönsheim, verbleiben die Umverteilungsquoten bei Gesamtbetrachtung der Vorha-
ben in den Sortimenten Nahrungs- und Genussmittel sowie Gesundheit / Körper-
pflege unterhalb des Schwellenwertes von 10% pro Zone und Standortkommune.  

Non-Food-Bereich:  

Auch bei den weiteren Randsortimenten sind keine schädigenden Auswirkungen in 
Wiernsheim, Zone 2, Zone 3 und im weiteren Umland zu erwarten.  

6. Empfehlung: 

Das Gesamtvorhaben „Seite“ kann aus gutachterlicher Sicht befürwortet wer-
den. Durch die erwartete Schließung des einzig im Gemeindegebiet befindli-
chen Marktes, ist eine Grundversorgung der Gemeinde nicht mehr gesichert, 
die durch das Vorhaben wiederhergestellt werden kann. 

Durch das Planvorhaben gelingt es, eine klare Stärkung des heute nur unter-
durchschnittlich versorgten Gemeindegebietes zu erzielen und zugleich die 

Gesamtversorgung im GVV Heckengäu insgesamt zur sichern. 

Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden (insbeson-
dere Mönsheim und Wiernsheim) können alle raumordnerischen Prüfkriterien 
eingehalten werden. Zudem wurden im Rahmen der gutachterlichen Bewer-

tung im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse maximale Verkaufsflächen für die 
einzelnen Vorhaben ermittelt, bei denen die raumordnerischen Prüfkriterien 
noch eingehalten werden. 

Dies hat zur Konsequenz: Es sind Bebauungsplanfestsetzungen notwendig 
die über eine reine Begrenzung der Gesamtverkaufsfläche pro Vorhaben hin-
ausgehen. 

Damit durch das Vorhaben städtebaulichen und raumordnerischen Beein-

trächtigungen ausgeschlossen werden können, sind folgende angesetzten 
Verkaufsflächen zur Umsatzermittlung im Bebauungsplan aufzunehmen: 

• Supermarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1.500 m² 
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 davon maximal 1.350 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel 

 davon maximal 115 m² Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege 

Begrenzung sonstige Randsortimente auf 20% der Gesamtverkaufsfläche 

• Lebensmitteldiscounter mit einer Gesamtverkaufsfläche von 1.200 m² 

 davon maximal 1.080 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel 

 davon maximal 90 m² Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege 

Begrenzung sonstige Randsortimente auf 20% der Gesamtverkaufsfläche 

• Drogeriemarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m² 

 davon maximal 455 m² Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege 

 davon maximal 210 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel“ 

 

[Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse Nahversorgungs-
standort Seite, Wiernsheim, imakomm AKADEMIE GmbH, Aalen/Stuttgart / 
Wiernsheim, im April 2019, ergänzt am 20.10.2020] 

6.2 Verkehrsuntersuchung 

Im Rahmen des Bebauungsplans gilt es zu prüfen, welche verkehrlichen Auswir-
kungen durch die geplante Einzelhandelsentwicklung an dem Standort zu erwar-
ten sind. Im Rahmen einer Verkehrsunteruntersuchung wurde eine Verkehrsana-
lyse durchgeführt, um das zusätzlich zu erwartende Verkehrsaufkommen prog-
nostisch abzuschätzen sowie die Leistungsfähigkeit des bestehenden Verkehrs-
netzes geprüft. Die Verkehrsuntersuchung zu den Auswirkungen des geplanten 
Nahversorgungszentrums auf das bestehende Straßennetz, Planungsgruppe Kölz 
GmbH, Ludwigsburg, 22. April 2020 ergänzt 12.10.2020, ist dem Bebauungsplan 
als Anlage beigefügt. Zusammenfassend sind die folgenden Ergebnisse festzuhal-
ten (S.9 f.): 

„ 6.  

FAZIT 
– Insgesamt ergibt sich für das geplante Nahversorgungszentrum / Einkaufszent-

rum „Seite“ ein Verkehrsaufkommen von rund 3.800 Kfz-Fahrten an einem Nor-
malwerktag (Summe Ziel- und Quellverkehr). In diesem Zusammenhang ist 
nochmals darauf hinzuweisen, dass sich die zum Ansatz gebrachten Prognose-
parameter eher am oberen Rand eines Mittelwertszenarios bewegen und ein 
wesentlicher Teil des Ziel- und Quellverkehrsaufkommens der Märkte als soge-
nannte „Sowieso-Verkehre“ einzustufen sind, die das bestehende Straßennetz 
schon heute befahren. Hierzu trägt auch die Tatsache bei, dass der beste-
hende Marktstandort an der Ecke Weiherstraße / Biegelweg in den neuen Nah-
versorgungsstandort verlagert und integriert wird. Diese Verlagerung führt zwar 
zu einer Umorientierung bestehender Verkehre innerhalb der Ortslage, jedoch 
nicht zu einer relevanten Erhöhung des Gesamtverkehrsaufkommens der Ge-
meinde. 

– Im unmittelbaren Anbindungsbereich des geplanten Einzelhandelsstandortes 
an die L 1135 – Iptinger Straße ergibt sich jedoch aufgrund der allgemeinen 
Verkehrsentwicklung (Prognose 2035 - Planfall 0) in Verbindung mit der Neuori-
entierung der Ziel- und Quellverkehre der Märkte entsprechend Planfall 1 im 
Abschnitt der Iptinger Straße zwischen der Weiherstraße und Lochmanns Kreuz 
eine überproportionale Verkehrszunahme in einer Größenordnung von ca. + 
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40% bzw. + 2.100 Kfz/24h (Vergleich Analyse 2019 – Prognose 2035 Planfall 1; 
Werktags). 

– In Anbetracht der für eine Landesstraße nicht überdurchschnittlichen Aus-
gangsbelastung der L 1135 – Iptinger Straße ist die prognostizierte Gesamtbe-
lastung der Iptinger Straße jedoch durchaus als vertretbar einzustufen. 

– Dies bestätigen auch die durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für 
den Kreisverkehr L 1135 – Iptinger Straße / Lochmanns Kreuz, die aufgrund der 
selbst unter Prognose eher moderaten Ausgangsbelastung sowohl während 
der morgendlichen als auch abendlichen Spitzenstunde einen störungsfreien 
Verkehrsablauf mit sehr geringen mittleren Wartezeiten ergeben haben (Quali-
tätsstufe QSV A in einer Skala von A = Bestnote bis F = Überlastung). 

– Für die Überprüfung der immissionsschutzrechtlichen Belange durch das Inge-
nieurbüro ISIS wurden die Analyse- und Prognosedaten entsprechend aufberei-
tet und in Jahresmittelwerte (DTV – durchschnittlicher täglicher Verkehr) für die 
Zeitbereiche Tags (06:00-22:00 Uhr) und Nachts (22:00-06:00 Uhr) transfor-
miert. 

Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass das geplante Nahversor-
gungszentrum „Seite“ aus verkehrlicher Sicht über den bestehenden Kreisverkehr 
L 1135 – Iptinger Straße / Lochmanns Kreuz gut an das Hauptverkehrssystem an-
gebunden werden kann und die zu erwartende Verkehrszunahme durch das beste-
hende Verkehrsnetz ohne weiteres bewältigt werden kann. 

[Gemeinde Wiernsheim, Bebauungsplan „Seite“ (Einzelhandel) Verkehrsuntersu-
chung zu den Auswirkungen des geplanten Nahversorgungszentrums auf das be-
stehende Straßennetz, Planungsgruppe Kölz GmbH, Ludwigsburg, 22.April 2020 
ergänzt 12.10.2020] 

6.3 Schalltechnische Untersuchung 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind die Lärmeinwirkungen der 
geplanten Nahversorgungseinrichtungen auf die benachbarten Gebiete zu ermit-
teln und zu beurteilen sowie die Auswirkungen der Planung auf die Lärmeinwir-
kungen der L 1135. Neben dem Bebauungsplanentwurf wurde für die schalltech-
nische Bewertung der aktuelle Planungsstand der konkreten Vorhabenplanung 
des Architekturbüros Müller+Huber, Offenburg, mit Datum vom 13.05.2020 sowie 
Erfahrungswerte nach Aussage der Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbH, 
herangezogen. Sollten Betriebe mit deutlich abweichenden Betriebskenndaten 
und baulicher Konzeption angesiedelt werden, so sind die Nachweise im Bauge-
nehmigungsverfahren zu erbringen, dass die schalltechnischen Anforderungen 
der TA-Lärm in der Nachbarschaft erfüllt werden. 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung „Lärmschutz Bebauungsplan 
Seite (Einzelhandel) Wiernsheim, Schalltechnische Untersuchung zum Bebau-
ungsplan „Seite“ in Wiernsheim unter Berücksichtigung der Nutzung des Areals 
durch das geplante Nahversorgungszentrum (Lebensmittelmarkt, Lebensmittel-
discounter und Drogeriemarkt)“ von ISIS Ingenieurbüro für Schallimmissions-
schutz, Riedlingen im Juli/Oktober 2020 sind im Folgenden zusammengefasst. 

(S. 20-21) 

„5. Zusammenfassung – Interpretation 

Durch den Bebauungsplan „Seite“ in Wiernsheim soll ein Areal für den Einzelhan-
del geschaffen werden, das die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums 
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ermöglicht, das die Grundversorgung der Gemeinde mit Lebensmittel sicherstellen 
kann. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Seite“ ist der Bau eines Nahver-
sorgungszentrums, bestehend aus einem Edeka-Lebensmittelmarktes, eines Netto-
Marktes und eines budni-Drogeriemarktes beabsichtigt.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Lärmeinwirkungen dieses 
Nahversorgungszentrums auf die benachbarte bestehende Wohnbebauung ermit-
telt und beurteilt. Als Beurteilungsgrundlage dient die TA-Lärm [1]. 

Die Berechnungen zum Nahversorgungszentrum ergaben, dass die Immissions-
richtwerte der TA-Lärm [1] im Zeitbereich tags durch die Lärmeinwirkungen des 
Parkierungs- und Andienungsverkehrs an der benachbarten Wohnbebauung nicht 
überschritten werden. 

Andererseits werden im Zeitbereich nachts (lauteste Nachtstunde bei 3 Lkw-Abfer-
tigungen am Edeka-Markt (Lkw 1) und bei 1 Lkw-Abfertigung am Netto-Markt (Lkw 
2) Überschreitungen der Immissionsrichtwerte verursachen. Zur Einhaltung des Im-
missionsrichtwertes nachts sind somit Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 

Da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Abstands- und Höhenverhältnisse: 
Lärmquelle – Lärmschutzwand – bezugspunkt) aktive Lärmschutzmaßnahmen nur 
eine geringe Wirksamkeit beizumessen ist, wurden organisatorische Lärmschutz-
maßnahmen ausgearbeitet: 
- Verzicht auf Lkw-Abfertigungen im Zeitbereich 22-23 Uhr 
- Begrenzung der Anzahl an Lkw-Abfertigung auf 2 pro Stunde am Edeka-Markt 

oder auf 1 pro Stunde am Netto-Markt, jeweils im Zeitbereich 23-06 Uhr 

Diese Beschränkungen sind in die Baugenehmigung aufzunehmen.  

Durch die Außengastronomie (Selbstbedienungscafé) wird kein signifikanter Lär-
manteil verursacht.  

Der Betrieb des Nahversorgungszentrums bedingt den Einsatz von Kühl- und Lüf-
tungsanlagen. Da derzeit weder Hersteller noch Typ bekannt sind, ist von den An-
lagenbauern der Nachweis zu fordern, dass der Lärmanteil der Anlagen den je-
weils einzuhaltenden Richtwert um mindestens 10 dB(A) unterschreitet. Bei der ge-
nannten Richtwertunterschreitung ist davon auszugehen, dass durch die Kühl- und 
Lüftungsanlagen keine unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen erfolgen (bgl. TA-
Lärm [1]). 

Das Verkehrsaufkommen des Bauvorhabens auf der öffentlichen Straße lässt Pe-
gelerhöhungen in der Größenordnung von 0,2 – 1,2 dB(A) erwarten. Da die 
Pegeländerungen weniger als 3 dB(A) betragen und mit der Einfahrt in den Kreis-
verkehrsplatz eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt, wird durch die 
Planung kein Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen ausgelöst. 

Bei Berücksichtigung der aufgezeigten organisatorischen Maßnahmen bei der 
Lkw-Andienung im Zeitbereich nachts sowie bei Beachtung der Anforderungen an 
die Kühl- und Lüftungsanlagen sind keine unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen 
der Nachbarschaft zu erwarten, so dass keine Bedenken gegenüber dem Bauvor-
haben bestehen.   

Die Untersuchung bestätigt, dass durch die Einrichtung eines Nahversorgungs-
zentrums im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Seite“ unter Beachtung ge-
wisser Auflagen zum Schutz der Nachtruhe keine unzumutbaren Lärmeinwirkungen 
im Sinne der TA-Lärm [1] in der Nachbarschaft zu befürchten sind. Sollten Betriebe 
mit deutlich abweichenden Betriebskenndaten und baulicher Konzeption 
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angesiedelt werden, so sind die Nachweise zu erbringen, dass die schalltechni-
schen Anforderungen der TA-Lärm [1] in der Nachbarschaft erfüllt werden.“ 

[Auf die schalltechnische Untersuchung „Lärmschutz Bebauungsplan Seite (Ein-
zelhandel) Wiernsheim, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 
„Seite“ in Wiernsheim unter Berücksichtigung der Nutzung des Areals durch das 
geplante Nahversorgungszentrum (Lebensmittelmarkt, Lebensmitteldiscounter 
und Drogeriemarkt)“ von ISIS Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz, Riedlin-
gen im Juli/Oktober 2020 wird verwiesen] 

6.4 Geruchsgutachten 

Aufgrund der Lage des Plangebiets innerhalb des 300 m Radius eines regionalbe-
deutsamen Landwirtschaftsbetriebs, gilt es im Bebauungsplanverfahren zu unter-
suchen, inwieweit die Entwicklung des Plangebiets die umliegenden Betriebe in 
ihrer wirtschaftlichen Existenz und Entwicklung beeinträchtigt. Das vorliegende 
Gutachten umfasst im Einzelnen die Ermittlung der derzeitigen Geruchsemissio-
nen der landwirtschaftlichen Betriebe bei voller Ausnutzung der Stallungen, Er-
mittlung der Geruchsemissionen für einen zukünftigen Planungsstand der land-
wirtschaftlichen Betriebe und die Rechnerische Ermittlung der Geruchsimmissio-
nen im Plangebiet mittels Ausbreitungsrechnung nach TA Luft und Bewertung der 
Geruchsimmissionen anhand der Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL. Das Gut-
achten kommt zu dem folgenden Ergebnis:  

„Die Gemeinde Wiernsheim bereitet derzeit die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Seite“ vor. Das Plangebiet befindet sich zwischen Wiernsheim und dem Ortsteil 
Serres an der Iptinger Straße. Im Plangebiet ist die Errichtung eines Nahversor-
gungszentrums vorgesehen und das Plangebiet soll als sonstiges Sondergebiet 
ausgewiesen werden. 

Südlich und westlich des Plangebietes schließt Wohnbebauung an, nördlich und 
östlich landwirtschaftliche Flächen sowie mehrere landwirtschaftliche Hofstellen. 

Durch die bestehenden landwirtschaftlichen Nutzungen in der näheren Umgebung 
können Gerüche entstehen, die Auswirkungen auf das Plangebiet „Seite“ haben. 

Im derzeit laufenden Bebauungsplanverfahren ist daher zu prüfen, 

• ob sich im Plangebiet Einschränkungen auf Grund von Geruchsemissionen 
durch den derzeitigen Ausbauzustand der Betriebe ergeben. 

• ob sich durch das Plangebiet Einschränkungen für zukünftig mögliche Erweite-
rungsvorhaben der Betriebe ergeben. 

Die Geruchsimmissionsprognose hat zum Ergebnis: 

Szenario 1: Geruchsimmissionen verursacht durch den derzeitigen Ausbauzu-
stand der betrachteten Betriebe 

• Der Immissionswert für Gerüche nach GIRL in Gewerbegebieten von 15 % als 
Anteil der Jahresstunden wird im geplanten Sondergebiet „Seite“ eingehalten. 
Die höchsten Geruchswahrnehmungshäufigkeiten für die relevante Aufpunkthöhe 
von 1,5 m über Flur sind im Westen des Plangebietes im Bereich der geplanten 
Parkierungsflächen (randlich bis 7 %) errechnet worden. Auch in größeren Höhen 
wurden innerhalb des Plangebietes keine größeren Geruchswahrnehmungshäu-
figkeiten berechnet. 
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Szenario 2: Geruchsimmissionen verursacht durch den derzeitigen Ausbauzu-
stand der betrachteten Betriebe sowie einer zukünftigen Entwicklung nach Aus-
sage der Betreiber oder einer pauschalten Verdopplung des derzeitigen Standes 

• Der Immissionswert für Gerüche nach GIRL in Gewerbegebieten von 15 % als 
Anteil der Jahresstunden wird im geplanten Sondergebiet „Seite“ eingehalten. 
Die höchsten Geruchswahrnehmungshäufigkeiten für die relevante Aufpunkthöhe 
von 1,5 m über Flur sind im Westen des Plangebietes im Bereich der geplanten 
Parkierungsflächen (randlich bis 11 %) errechnet worden. Auch in größeren Hö-
hen wurden innerhalb des Plangebietes keine größeren Geruchswahrnehmungs-
häufigkeiten berechnet. 

Festsetzungen in Bebauungsplan „Seite“ oder eine Anpassung der Planung im 
Hinblick auf die Einwirkungen durch Geruchsimmissionen sind gemäß der Bewer-
tungen nach GIRL grundsätzlich nicht erforderlich. Dies gilt für das gesamte Plan-
gebiet unabhängig von der genauen Lage einzelner Nutzungen im Plangebiet. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Entwicklung des Gewerbegebietes 
„Seite“ auch bei einer möglichen zukünftigen Entwicklung bzw. Erweiterung der 
betrachteten landwirtschaftlichen Betriebe möglich ist. Somit werden die Betriebe 
durch die vorliegend beurteilte Planung nicht in unzulässiger Weise in ihrer Ent-
wicklung beeinträchtigt.“ 

[Sachverständigungsgutachten zu den Geruchsimmissionen, Gemeinde Wierns-
heim, Bebauungsplanverfahren „Seite“, Ingenieurbüro für Technischen Umwelt-
schutz Dr.-Ing. Frank Dröscher, Tübingen, 27. September 2019 / 15.Juni 2020 mit 
redaktionellen Ergänzungen bis zum 9. Oktober 2020] 

6.5 Baugrundgutachten 

In der vorliegenden Untersuchung „Baugrundgutachten (ergänzte 2. Fassung, mit 
redaktionellen Änderungen vom 14.10.2020), Bauvorhaben: Neubau Nahversor-
gungszentrum Bebauungsplan „Seite“ 75446 Wiernsheim“ Büro für Angewandte 
Geologie Dipl.-Geologe Harald Engel, Knittlingen, 30.06.2020 wird zu den folgen-
den Punkten Stellung genommen: Lage und geologischer Überblick, Ergebnisse 
der durchgeführten Untersuchungen, Bodenmechanische Kennwerte, Erdarbei-
ten, Baugrube, Setzungen, Gründung der Gebäude, Abdichtung gegen Feuchtig-
keit, Nutzung von Erdwärme, Aufbau von Verkehrsflächen und Beseitigung von 
Oberflächenwasser. Die zentralen Ergebnisse des Gutachtens sind im Folgenden 
kurz zusammengefasst (S. 20 f.): 

„13. Zusammenfassung 

Für den Bebauungsplan im Gewann Seite wurden die zu erwartenden Baugrund-
verhältnisse mittels sechs Kernbohrungen erkundet. Auf der gesamten Fläche ste-
hen unter Mutterboden und teilweise unter Verwitterungsbildungen die Schichten 
des Mittleren Muschelkalks an. Dieser setzt sich aus einer Wechselfolge von bin-
dig geprägten Schichten mit einzelnen Kalkstein-/Dolomitsteinlagen zusammen. 
Die feinkörnigen Anteile weisen teilweise weiche Konsistenz auf, die härteren Kalk-
stein-/Dolomitsteinlagen sind in der Regel stark zerlegt. Grund- oder Schichtwas-
ser ist im Zuge der Baugrunduntersuchung nicht angetroffen worden. 

Auf dem Ostteil der Fläche sollen diverse Fachmärkte, im Westteil, etwa höhen-
gleich, zugehörige Parkplätze erstellt werden. Zur Realisierung der Baumaßnah-
men muss eine tiefe Baugrube ausgehoben werden. Das dabei anfallende Aus-
hubmaterial soll zur Geländeauffüllung im Bereich der Parkplätze verwendet wer-
den. Voraussichtlich muss das bindige Bodenmaterial hierfür mit Kalk/Zement 
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verbessert werden. Bei einer etwaigen Entsorgung von Aushub sind leicht erhöhte, 
aber geogen bedingte Arsen- und teilweise auch Cadmiumgehalte zu beachten, 
die zu einer Einstufung in die Zuordnungsklasse Z 1.1 führen. Angaben zur Eintei-
lung des Aushubs in zwei Homogenbereiche nach DIN 18300 sind in Kapitel 5.2 
enthalten. Die benötigte Baugrube kann voraussichtlich frei geböscht werden, bei 
einer Tiefe über 5 m ist jedoch noch ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis 
erforderlich. 

Eine bisher auf dem Areal verlegte Ferngasleitung ist bei der Planung der Baumaß-
nahmen zu berücksichtigen. Durch die zusätzlichen Auflasten auf der bisherigen 
Geländeoberfläche infolge der Erdauffüllung sind Setzungen zu erwarten. Die Aus-
wirkungen der Setzungen auf die Leitung werden ausführlich untersucht und ent-
sprechende Lösungsvorschläge gemacht. Bei der zu fordernden optimalen Ver-
dichtung des Auffüllmaterials sind außerdem Erschütterungen unvermeidbar. So-
wohl Setzungen als auch Erschütterungen müssen während der Baumaßnahme 
aus Sicherheitsgründen meßtechnisch kontrolliert werden. 

Die Gründung der Gebäude muss voraussichtlich auf einer Fundamentplatte erfol-
gen. Da der Untergrund eine nur geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist, emp-
fehle ich, die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E nach DIN 18533-1 für die Abdich-
tung der Gebäude gegen Feuchtigkeit anzusetzen. 

Erdwärmesonden zur Heizung der Gebäude sind aus meiner Sicht realisierbar. 

Verkehrsflächen können beispielsweise als Kombination von Schwarzdecken auf 
KFT-Schicht aus Sand-Splitt-Schotter-Gemisch in 50 cm bzw. 60 cm Stärke ausge-
führt werden. 

Eine vollständige Versickerung von anfallendem Oberflächenwasser innerhalb des 
Planungsgebiets ist infolge der sehr geringen Durchlässigkeit des Untergrunds 
nicht möglich. Ich empfehle daher Rückhaltemaßnahmen mit gedrosselter Ablei-
tung in den Vorfluter. 

Da abschließende Angaben zu den Details der vorgesehenen Ausführung bisher 
nicht vorliegen, ist eine weitere geotechnische Beratung im Zuge der weiteren Pla-
nung erforderlich. Ich bitte hierzu um eine regelmäßige Information über den aktu-
ellen Planungsstand. 

Für weitere Fragen in bodenmechanischer oder gründungstechnischer Hinsicht 
stehe ich gerne zur Verfügung.“ 

[Baugrundgutachten (ergänzte 2. Fassung, mit redaktionellen Änderungen vom 
14.10.2020), Bauvorhaben: Neubau Nahversorgungszentrum Bebauungsplan 
„Seite“ 75446 Wiernsheim, Büro für Angewandte Geologie Dipl.-Geologe Harald 
Engel, Knittlingen, 30.06.2020] 

Auf das Gutachten sowie auf die darin enthaltenen Empfehlungen und Hinweise 
wird verwiesen. Das Gutachten ist dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

6.6 Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung 

Zur Absicherung der geplanten Erkundungs- und Bauarbeiten wurde das Plange-
biet auf das mögliche Vorhandensein von Sprengbomben-Blindgängern, mittels 
einer Luftbildauswertung, untersucht. Die Auswertung hat keine Hinweise auf eine 
Bombardierung des Gebiets ergeben, sodass keine Anhaltspunkte für das mögli-
che Vorhandensein von Sprengbomben-Blindgängern bestehen. Daher sind keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich. 
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Die „Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung Iptinger Straße, „Seite“ Wierns-
heim, R. Hinkelbein, Filderstadt, vom 19.07.2019 ist dem Bebauungsplan als An-
lage beigefügt. 

6.7 Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG i.V.m. § 50 
UVPG 

Gemäß § 50 UVPG ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplans zu prüfen, ob 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Vorprüfung des Einzelfalls 
durchgeführt werden muss. Dabei sind die Kriterien nach Anlage 2 zum UVPG zu 
berücksichtigen. 

In vorliegendem Fall ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls notwendig, da 
durch den Bebauungsplan Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach Anlage 1 UVPG, 
Nummer 18.8 i.V.m. 18.6.2 unterliegen und die jeweiligen Prüfwerte erreicht bzw. 
überschritten werden. Die geplante Verkaufsfläche liegt dabei insgesamt bei ca. 
3.500 m², damit erreicht die geplante Geschoßfläche, die Prüfwerte für die eine 
Vorprüfung nach Anlage 1 des UVPG Nr. 18.8 i.V.m. 18.6.2 UVPG notwendig ist. 
Auf die „Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, Bebauungsplan 
„Seite“ (Einzelhandel) in Wiernsheim, Büro Volker Boden, Niefern-Öschelbronn, 
den 04.09.2018 (mit Ergänzungen vom 19.10.2020)“ wird verwiesen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: 

S.9  

„4 Gesamteinschätzung 

Die durch das Vorhaben bedingten umweltrelevanten Auswirkungen beschränken 
sich auf den „Normalfall“. Weder sind die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen 
von besonderer Dauer, Häufigkeit oder Schwere, noch die betroffenen Schutzgüter 
von besonderer Bedeutung oder Komplexität. Die durch das Vorhaben bedingten 
nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau, mit 
Ausnahme der natürlichen Bodenfunktionen, reversibel.  

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten- und Lebensgemeinschaften, 
Landschaft und Erholung  

Hinsichtlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich die Maß-
stäbe aus dem Naturschutzrecht. Dabei sind die Beeinträchtigungen umso eher als 
erheblich nachteilig zu bewerten, je wertvoller oder je empfindlicher die betroffe-
nen Ausschnitte oder Ausprägungen von Natur und Landschaft sind.  

Die Auswertung der vorhandenen Daten und Unterlagen und die Bewertung der 
Umweltauswirkungen haben ergeben, dass nur Schutzgüter von allgemeiner Be-
deutung für Natur und Landschaft betroffenen sind und dass die umweltrelevanten 
negativen Auswirkungen im Sinne der überschlägigen Vorprüfung nicht von beson-
derer Schwere sind.  

Das Vorhaben führt sehr wahrscheinlich zu erheblichen Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die 
jedoch durch entsprechende Maßnahmen vermieden, vermindert und kompensiert 
werden können. Es handelt sich um einen Eingriff, dessen erhebliche aber unver-
meidbare Beeinträchtigung hauptsächlich in der Beanspruchung und Versiegelung 
von Grund und Boden liegt. Darüber hinaus erfolgt eine nachhaltige Veränderung 
des Landschaftsbildes auf der Fläche. Mögliche Auswirkungen auf besonders 
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geschützte Arten und auf das geschützte Feldheckenbiotop im Norden des Vorha-
benraums sind im Bebauungsplanverfahren zu ermitteln und zu bewerten.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Es liegen keine Hinweise auf geschützte oder schützenswerte Kultur-, Bau- und 
Bodendenkmale, historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile von beson-
ders charakteristischer Eigenart vor.  

Schutzgut Mensch  

Bezüglich des Schutzgutes ergeben sich die Maßstäbe hinsichtlich des Schall-
schutzes aus der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ und der Technischen An-
leitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm (6. BImSchV).  

Kumulierende Vorhaben  

Weitere Vorhaben derselben Art, die im engen räumlichen Zusammenhang zum 
Vorhaben stehen, sind nicht bekannt.“ 

[„Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, Bebauungsplan „Seite“ 
(Einzelhandel) in Wiernsheim, Büro Volker Boden, Niefern-Öschelbronn, den 
04.09.2018 (mit Ergänzungen vom 19.10.2020“] 

6.8 Artenschutz 

Die „Artenschutzrechtliche Untersuchung – Gemeinde Wiernsheim, Gewann 
„Seite“ – Standort für Einzelhandel“, Planungsbüro Beck und Partner, Karlsruhe, 
06.06.2019, kommt zu folgendem Ergebnis: 

„Die in Baden-Württemberg vorkommenden planungs- und prüfungsrelevanten An-
hang IV-Arten und die Vogelarten der VSchRL wurden hinsichtlich potentieller Vor-
kommen im Vorhabenbereich nach den Verbotstatbeständen des § 44 (1) Nrn. 1-3 
i.V.m. (5) BNatSchG abgeprüft. Eine Habitatpotentialuntersuchung auf der Grund-
lage einer Begehung am 28. Juni 2018 ergab für Europäische Vogelarten und Rep-
tilien (v.a. Zauneidechsen) eine mögliche Betroffenheit. 

Die Untersuchungen im Sommer 2018 (Juni und August) und im Frühjahr/Frühsom-
mer 2019 (März bis Mai) erbrachten keine Reviere von Europäischen Vogelarten 
und/oder Vorkommen von Zauneidechsen. 

Deshalb ist es für die Einhaltung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG aus-
reichend, wenn sich die Baustelle und die Baustellen-Nebenflächen (Bau-Einrich-
tungsflächen) auf den in den Abbildungen 2 und 5 dargestellten Bereich beschrän-
ken. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Vermei-
dungsmaßnahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 (1) Nrn. 1-3 i.V.m. (5) 
BNatSchG nicht erfüllt. Aus gutachterlicher Sicht ist die Planung deshalb zulässig. 

Auf die Formblätter zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nach §§ 44 und 
45 BNatSchG (saP) kann aus gutachterlicher Sicht verzichtet werden.“ 

[Artenschutzrechtliche Untersuchung – Gemeinde Wiernsheim, Gewann „Seite“ – 
Standort für Einzelhandel“, Planungsbüro Beck und Partner, Karlsruhe, 
06.06.2019] 
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7 Umweltbericht 

Im Rahmen der Aufstellung und Änderung der Bauleitpläne sieht das Baugesetz-
buch (BauGB) vor, dass nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung 
durchzuführen ist. Hierbei sollen die voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 
werden. Dieser Umweltbericht soll Dritten die Beurteilung ermöglichen, ob und in 
welchem Umfang sie von den Umweltauswirkungen der Festsetzungen für das 
Vorhaben betroffen werden können. Gemäß § 2 Abs. 3 BauGB sind alle Belange 
von Umwelt- und Naturschutz, die für die Abwägung von Bedeutung sein können, 
zu ermitteln und zu bewerten. 

Der Umweltbericht wird gemäß § 2a BauGB Teil der Begründung und ist als An-
lage der Begründung beigefügt. 

8 Begründung zu den planungsrechtlichen Fest-
setzungen 

A1.1 SO – Sondergebiet „Einkaufszentrum mit nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten“  

Im Plangebiet bedarf es der Ausweisung eines Sondergebiets „Einkaufszentrum 
mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten“, da das geplante Vorhaben mit Le-
bensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt die Grenze 
zum großflächigen Einzelhandel überschreitet und da es der rechtlichen Definition 
eines Einkaufszentrums entspricht. Ein Einkaufszentrum im Rechtssinn ist ein von 
vornherein einheitlich geplanter, finanzierter, gebauter und verwalteter Gebäude-
komplex mit mehreren Einzelhandelsbetrieben verschiedener Art und Größe.  

Durch die erwartete Schließung des einzig im Gemeindegebiet befindlichen Mark-
tes, ist eine Grundversorgung der Gemeinde nicht mehr gesichert. Durch die Pla-
nung des Bebauungsplans „Seite“ sollen die bauleitplanerischen Voraussetzun-
gen geschaffen werden, die Nahversorgung zukünftig zu ermöglichen. Durch die 
Planung soll es gelingen, eine klare Stärkung des heute nur unterdurchschnittlich 
versorgten Gemeindegebietes zu erzielen und zugleich die Gesamtversorgung im 
GVV Heckengäu insgesamt langfristig zu sichern. Aufgrund der Großflächigkeit 
des Gesamtvorhabens wurde eine Auswirkungsanalyse zu dem Vorhaben erstellt, 
die die möglichen raumordnerischen und städtebaulichen Auswirkungen auf die 
zentralen Versorgungsbereiche und Nahversorgungsstrukturen in der Standortge-
meinde selbst aber auch im Umland analysiert und bewertet. Mit den bestehen-
den Vereinbarungen zwischen den Gemeinden können alle raumordnerischen 
Prüfkriterien eingehalten werden. Die Auswirkungsanalyse ist dem Bebauungs-
plan als Anlage beigefügt. 

Zudem wurden im Rahmen der gutachterlichen Bewertungen in einer Sensitivi-
tätsanalyse die maximalen Verkaufsflächen für die einzelnen Vorhaben ermittelt, 
bei denen die raumordnerischen Prüfkriterien noch eingehalten werden. Daher 
sind die entsprechenden Verkaufsflächen detailliert im Bebauungsplan 
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festgesetzt, um dadurch städtebauliche und raumordnerische Beeinträchtigungen 
durch das Vorhaben auszuschließen. Die festgesetzten Obergrenzen der Ver-
kaufsflächen ergeben für die Lebensmittelvollsortimenter und die Drogeriemärkte 
nicht den Wert der festgesetzten Gesamtverkaufsfläche. Die übrigen Verkaufsflä-
chen sind für entsprechende sonstige Randsortimente z.B. Zeitschriften etc. frei. 
Die sonstigen Randsortimente sind jedoch maximal 20% der Gesamtverkaufsflä-
che beschränkt. Hinsichtlich der Beschränkung der Randsortimente wird auf die 
Ausführungen in der Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 
Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim, imakomm AKADEMIE GmbH auf S. 
80 verwiesen.  

Zudem ist als untergeordnete Nutzung des Lebensmittelvollsortimenters eine Bä-
ckerei/Bäckerfiliale mit einem angeschlossenen Bistro/Café zur Bewirtung der 
Gäste gewünscht. Diese Bewirtungsflächen im Innenbereich als auch im Außen-
bereich, sind nicht der festgesetzten Verkaufsfläche zuzuzählen, da diese im ei-
gentlichen Sinne keine Handelsflächen darstellen. In der raumordnerischen und 
städtebaulichen Auswirkungsanalyse wurde von der imakom Akademie, im Zuge 
der Berechnung der Umsatzerwartungen, entsprechende Umsatzerwartungen für 
den Bäcker angenommen, die von einem Fachmarktstandort mit einem ange-
schlossenen Café ausgehen. Aus Sicht des Gutachters steht die Nichtanrechnung 
der Bewirtungsfläche auf die Verkaufsfläche im Einklang mit dem Einzelhandels-
gutachten.  

Ebenso zulässig sind Nutzungen die für den Betrieb der entsprechenden Nutzung 
erforderlich sind. Innerhalb der Sondergebietsfläche sind auch Anlagen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen zulässig, beispielsweise in Form ei-
nes Lärmschutzwalls oder -wand. Es ist jedoch drauf hinzuweisen, dass sofern 
diese Anlagen innerhalb der Anbauverbotszone zur Landesstraße errichtet werden 
sollen, eine Abstimmung bezüglich der Zulässigkeit mit dem Regierungspräsidium 
zu erfolgen hat. Aus der schalltechnischen Untersuchung ergeben sich keine 
zwingenden Festsetzungen für Schallschutzmaßnahmen.  

A2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird abgeleitet aus der gewünschten baulichen 
Struktur sowie den Vorgaben die für einen reibungslosen Betriebsablauf notwen-
dig sind.  

A2.1 Obergrenze der Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl wird unter dem Wert festgesetzt, den die Baunutzungsver-
ordnung als Obergrenze nennt. Der festgesetzte Wert ermöglicht das Einfügen in 
die Umgebung. Die festgesetzte GRZ berücksichtigt zudem die der Nutzung ent-
sprechenden Dichtefaktoren, bei denen der Hauptnutzung ein großer Kunden-
parkplatz gegenübersteht, dessen Größe die der Hauptnutzung überschreiten 
kann.  

Durch Grundflächen von Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 1, 2 u. 3 BauNVO darf die 
festgesetzte GRZ überschritten werden. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich z.B. 
aus dem Erfordernis, im Geltungsbereich die erforderliche Anzahl an Stellplätze 
zu realisieren, die für die entsprechende Nutzung nachgewiesen werden müssen.  
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A2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Kubatur der Gebäude wird durch die Festsetzung einer maximalen Gebäude-
höhe definiert. Die festgesetzte Höhe ergibt sich aus dem Bedarf für einen rei-
bungslosen Betriebsablauf der festgesetzten Nutzungsarten. 

Die Überschreitungsmöglichkeit für haustechnische Anlagen berücksichtigt den 
üblichen Bedarf bei der vorgesehenen Nutzung. Die Regelungen zu Anlagen für 
die Nutzung solarer Strahlungsenergie wurden aus gestalterischen Gründen ge-
troffen, um das Einfügen in das Landschaftsbild zu wahren.  

A3 Bauweise 
Die Bauweise wurde so gewählt, dass das Bauvorhaben innerhalb der festgesetz-
ten Baugrenzen verwirklicht werden kann. Daher ist die Längenbeschränkung auf-
gehoben, um einen funktionierenden Nahversorgungsstandort realisieren zu kön-
nen.  

A4 Überbaubare Grundstücksflächen 
Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche wird gewährleistet, 
dass die städtebaulich gewünschte Ordnung im Gebiet eingehalten wird. Dabei 
wurden die Anforderungen an einen reibungslosen Betriebsablauf sowie das Ein-
fügen der Baukörper in das Gelände berücksichtigt. Die Kontur der Baufenster 
ergibt sich aus der aktuellen städtebaulichen Konzeption sowie der Restriktion 
durch das Anbauverbot zur Landesstraße sowie dem erforderlichen Abstand zum 
Schutzstreifen der Gasleitung. Ein gewisser Spielraum für die Konkretisierung der 
Vorhabenplanung ist gegeben.  

A4.1 Offene Stellplätze und Garagen 

Die notwendigen Kunden- und Mitarbeiterparkplätze werden auf der westlichen 
Fläche des Plangebiets vorgesehen. Zur Wahrung der städtebaulichen Konzep-
tion und aufgrund der hohen Anzahl an nachzuweisenden Stellplätzen sind für die 
Flächen auch außerhalb der Baugrenze Bereiche für Stellplätze festgesetzt. Gara-
gen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig, um die 
Stellplatzfläche freizuhalten sowie die Konzentration von baulichen Anlagen auf 
den östlichen Bereich des Plangebiets zu bündeln. 

A4.2 Nebenanlagen 

Für Nebenanlagen sind Einschränkungen vorgesehen, um den Bereich des Park-
platzes sowie die Freiflächen nicht mit einer Vielzahl an Nebennutzungen zu be-
lasten, die sowohl funktional als auch gestalterisch störend in Erscheinung treten 
können. Ausnahmen bestehen für Anlagen, die für betriebliche Zwecke außerhalb 
der Baugrenze als unabdingbar angesehen werden. 
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A5 Verkehrsflächen 

A5.1 Öffentliche Verkehrsfläche 

Mit der Festsetzung wird die Hauptzufahrt zum Plangebiet über einen Anschluss 
an den bestehenden Knotenpunkt der L 1135 gesichert. 

A5.2 Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg 

Das Plangebiet ist in ein Netz aus Fuß-, Rad- und Wirtschaftswegen eingebunden 
das durch die Planung nicht beeinträchtigt werden soll. Der bestehende Fuß- und 
Radweg südlich des Plangebiets wird gesichert und dient der fußläufigen Erschlie-
ßung des neuen Einzelhandelsstandortes sowohl vom Ortskern aus, als auch vom 
Ortsteil Iptingen. 

A5.3 Zu- und Abfahrtsverbot 

Mit der Festsetzung eines Zu- und Abfahrtsverbotes am südlichen Rand des Plan-
bereichs sollen weitere Zufahrten zum Beispiel für die Anlieferung vermieden wer-
den. Dies dient der Sicherung des Verkehrsflusses sowie der Verkehrssicherheit 
auf der Landesstraße L1135. 

A6 Grünflächen 

A6.1 Öffentliche Grünfläche 

Die Fläche am südlichen Rand des Plangebiets besteht bereits als Grünfläche und 
wird zukünftig auch entsprechend der vorgesehenen Zweckbestimmung als Aus-
gleichsfläche erhalten. Mit der Festsetzung wird die bestehende Ausgleichsfläche 
gesichert und lediglich die Wegeführung durch die Fläche an die neue Straßen-
führung des Kreisverkehrsanschlusses angepasst. 

A7 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

A7.1 FNL 1 Öffentliche Grünfläche „Ausgleichsfläche Obstbaum-
wiese“ 

Mit der Festsetzung wird die Ausgleichsmaßnahme auf der bestehenden öffentli-
chen Grünfläche gesichert und verbessert. Die Obstbaumwiese ist prägend für 
das Landschaftsbild vor Ort und bietet Lebensraum für vielfältige Artengruppen. 
Die extensive Nutzung und Pflege sichern die Entwicklung eines naturnahen Le-
bensraumes. Durch die Anpassung der Straßenplanung und Wegeführung wird 
die Fläche in ihrer Größe etwas reduziert. Der Eingriff an dieser Stelle ist jedoch 
durch die neu zu erstellenden Kompensationsmaßnahmen im Plangebiet mit aus-
geglichen, sodass hier kein Defizit entsteht.  
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A7.2 FNL 2 „Kompensationsmaßnahmen“ 

Innerhalb des Geltungsbereichs ergibt sich die Möglichkeit, die erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen vor Ort unterzubringen. Damit wird dem Grundsatz 
Rechnung getragen, dass die erheblichen Beeinträchtigungen vornehmlich 
schutzgutbezogen; funktional und im räumlichen Zusammenhang auszugleichen 
sind. Die einzelnen Teilflächen dienen der Einbindung in die Landschaft (Eingrü-
nung der Ortsränder), der Ortseingangssituation und der Schaffung von standort-
gerechten, dem Landschaftsraum angepassten Biotopen.  

A7.3 Dachbegrünung 

Die Wärmespeicherung des Substrates verzögert Temperaturschwankungen. Es 
verhindert somit ein schnelles Aufheizen der Dachflächen am Tag und verringert 
die nächtliche Wärmeabstrahlung. Begrünte Dächer speichern Niederschlags-
wasser, bringen einen Teil davon durch Verdunstung vorzeitig in den atmosphäri-
schen Wasserkreislauf zurück und lassen das Überschusswasser erst zeitverzö-
gert in die Kanalisation abfließen. 

A7.4 Oberflächenbelag Stellplätze 

Der Einsatz von wasserdurchlässigen Belägen für offene Stellplätze hat ebenfalls 
ökologische Gründe.  

A7.5 Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Durch die nächtliche Straßenbeleuchtung angezogen, verlassen nachtaktive 
Fluginsekten ihre in der Umgebung gelegenen Lebensräume. Sie werden durch 
das dauernde Umfliegen der Lichtquelle geschwächt und sterben bzw. werden 
zur leichten Beute für größere Tiere. Entscheidend für die Lockwirkung einer 
Lampe ist der Spektralbereich des Lichts. Die meisten Insekten nehmen überwie-
gend Licht im Wellenlängenspektrum zwischen 380nm und 400nm wahr. Liegt die 
abgestrahlte Wellenlänge einer Lampe über diesem Spektralbereich verliert sie 
ihre Lockwirkung und wird von Insekten kaum oder gar nicht wahrgenommen. Als 
besonders geeignet haben sich Natriumdampf-Hochdrucklampen und LEDs er-
wiesen. Insbesondere der Einsatz von gelben oder warm-weißen LED-Lampen 
zeigte im Versuchen deutlich geringere Lockwirkungen auf nachtaktive Insekten. 

A7.6 Beseitigung von Niederschlagswasser / Modifiziertes Trennsys-
tem 

Im Plangebiet ist eine nach Schmutzwasser und Regenwasser getrennte Abwas-
serbeseitigung einzurichten. 

Das Schmutzwasser wird an den bestehenden Mischwasserkanal, der parallel zur 
Straße im Wiesental verläuft, angeschlossen. Es ist von einem mittleren Abfluss 
von 0,04 l/s Schmutzwasser auszugehen. Die zusätzliche Schmutzwassermenge 
hat keinen relevanten Einfluss auf den bestehenden Mischwasserkanal.  

Die Ableitung des Regenwassers erfolgt über einen Regenwasserkanal der ent-
lang des bestehenden Grasweges am nördlichen Rand in Richtung des bestehen-
den Regenüberlaufbeckens (RÜB) geführt wird und dort an den bestehenden Re-
genwasserkanal anschließt. Der Anschluss wurde hydraulisch bewertet. Der 
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Drosselabfluss aus dem Gebiet Seite wird mit 30 l/s angesetzt. Bei einer Ab-fluss-
menge von ca. 3.500 l/s in den bestehenden Regenwasserkanal wird der An-
schluss an den Bestand als hydraulisch unkritisch eingestuft. 

Anhand des Bewertungsverfahrens nach der Arbeitshilfe für den Umgang von Re-
genwasser in Siedlungsgebieten der LBW wurde festgestellt, dass die Regenwas-
serreinigung erforderlich ist. Für die Behandlung des anfallenden Oberflächen-
wassers stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung. 

Variante 1: Filtermulden 

Das anfallende Oberflächenwasser der geplanten Straßen und Grundstücke ist 
über eine Filtermulde zu reinigen. Unter der Oberbodenschicht ist das gereinigte 
Wasser über eine Drainageschicht inkl. Drainleitung in Richtung Vorfluter zu leiten. 
Für die Mulden ist jeweils ein Notüberlauf vorzusehen.  

Variante 2: Schmutzfangzelle und Regenrückhaltebecken 

Alternativ ist die Anordnung einer Schmutzfangzelle möglich. Zusätzlich ist eine 
Regenrückhaltung erforderlich.  

Aufgrund der zunehmenden Wasserknappheit wird zudem die Möglichkeit eröff-
net das unverschmutzte Niederschlagswasser über Zisternen für eine Brauchwas-
sernutzung oder Bewässerung bereitzustellen.  

Die Konkretisierung / Detailplanung der Ver-und Entsorgung erfolgt im Zuge der 
konkreten Vorhabenplanung im Rahmen des Entwässerungsgesuchs. Die grund-
sätzliche Ver- und Entsorgung des Plangebietes ist gegeben.  

Auf die ausführlichen Darlegungen und Berechnung des Erläuterungsberichts 
Entwässerungskonzeption Erschließung Sondergebiet „Seite“ von Weber Ingeni-
euren, Pforzheim, 07.10.2020 wird verwiesen. Der Erläuterungsbericht ist dem Be-
bauungsplan als Anlage beigefügt. 

A8 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 
und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

A8.1 Pflanzverpflichtung 

Die Pflanzfestsetzungen dienen der Umsetzung grünordnerischer Maßnahmen, 
die dazu dienen das Einfügen in das Landschaftsbild zu fördern und einen harmo-
nischen Übergang zur Landschaft schaffen. Zudem dienen diese dem Natur-, Ar-
ten- und Klimaschutz. 

Pflanzverpflichtung 1 (pv 1) – Einzelbäume 

Die Pflanzung der Einzelbäume dient der Eingrünung des Plangebietes und 
schafft einen Übergang in die umliegende Landschaft. Zudem dient die Maß-
nahme dem Arten- und Naturschutz.  
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Pflanzverpflichtung 2 (pv 2) – Begrünung von Stellplatzflächen 
(nicht im zeichnerischen Teil festgesetzt) 

Die Festsetzung dient neben ihren ökologischen Effekten der Gestaltung des Kun-
denparkplatzes und dem Ortsbild. Der hohe Anteil an versiegelter Fläche sowie 
die monotone Gestaltung soll dadurch gestalterisch aufgewertet und gegliedert 
werden.  

Die Bäume dienen als Gestaltungselement zur Durchgrünung des Plangebiets. 
Zudem wird durch den Schattenwurf des Blattwerkes ein starkes Aufheizen der 
versiegelten Fläche vermindert und die Verdunstungskälte der Transpiration trägt 
zu einer Reduktion der Temperatur in der unmittelbaren Umgebung bei. 

A9 Flächen zur Aufschüttungen, Abgrabungen und 
Stützmauern zur Herstellung des Straßenkörpers 
Diese Festsetzung dient der Erschließungssicherung des Plangebietes und der 
Rechtssicherheit im Übergangsbereich zwischen privater Grundstücksfläche und 
öffentlicher Verkehrsfläche. Die durch diese Festsetzung entstehenden Beein-
trächtigungen der privaten Grundstücke sind geringfügig und daher zumutbar.  
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9 Begründung zu den Örtlichen Bauvorschriften 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 

B1.1 Dachgestaltung 

Dachform / -neigung 

Die festgesetzte Dachform ergibt sich aus den Anforderungen der geplanten Nut-
zung. Ein stark geneigtes Dach würde in diesem Fall ggf dazu führen, dass Bau-
volumen entstehen würde, dass nicht sinnvoll genutzt werden kann, aber stark ge-
genüber der Umgebung in Erscheinung treten würde. Die Festsetzung der flach-
geneigten Dächer dient somit auch der maßstäblichen Einbindung des Neubaus 
in das räumliche Umfeld. Die flach geneigten Dächer eignen sich zudem für die 
Überdeckung, die eine Einbindung der baulichen Anlagen in das bestehende Ge-
lände ermöglichen soll. Zusammen mit der Dachbegrünung führen diese Festset-
zungen dazu, dass sich das Vorhaben besser in das Landschaftsbild und die Um-
gebung einfügt. 

Dachdeckung 

Flachgeneigte Dächer sind aus ökologischen sowie aus gestalterischen Gründen 
in Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild zu begrünen. Ebenso bildet die Dach-
begrünung die Fortführung der Überdeckung / Einbindung der baulichen Anlagen 
in das Gelände und dient daher dem Einfügen in das Landschaftsbild. 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Die mögliche Nutzung der Dachflächen für Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie ist aus ökologischen Gründen sinnvoll. 

B2 Werbeanlagen 
Die Regelungen dienen der verträglichen Einbindung von Werbeanlagen in die 
Ortsrandlage und zur bestehenden Bebauung. Grundsätzlich sollen verunstal-
tende Überformungen des, von allen Seiten gut einsehbaren Standortes durch 
eine Vielfalt verschiedenster Werbeanlagen vermieden werden. Störende Ein-
flüsse von aufdringlicher Werbung sind unerwünscht, da sie die Wohnqualität in 
der Umgebung beeinträchtigen würden. 

B3 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der 
unbebauten Flächen und Gestaltung und Höhe von 
Einfriedungen 

B3.1 Einfriedungen  

Die Festsetzung dient der Gestaltung des Gebietes und dem Einfügen in das 
Landschaftsbild.  
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10 Flächenbilanz 

Die geplanten Flächen innerhalb des ca. 2,7 ha großen Plangebietes verteilen sich 
folgendermaßen: 
 
Sonstiges Sondergebiet:   ca. 25.300 qm 
Verkehrsfläche:   ca. 200 qm 
Fuß- und Radweg:  ca. 390 qm 
Verkehrsgrünfläche:  ca. 290 qm 
Öffentliche Grünfläche:  ca. 920 qm 

11 Bodenordnung / Folgeverfahren 

Die zu überplanenden Flurstücke befinden sich größtenteils in Privatbesitz. Es be-
steht der Bedarf einer Baulandumlegung, um die Grundstücke einer zweckmäßi-
gen Größe und Grundstücksaufteilung neu zu ordnen. Zudem ist eine Hauptzu-
fahrt von der L 1135 erforderlich, um die Erschließung des Plangebiets zu sichern.  

Die Baulandumlegung erfolgt parallel zum Bauleitplanverfahren. 

Der Flächennutzungsplan wurde im Parallelverfahren entsprechend den Festset-
zungen des vorliegenden Bebauungsplans, geändert. 

12 Auswirkungen des Bebauungsplans 

Durch den Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
den Bau zweier Lebensmittelmärkte sowie eines Drogeriemarktes geschaffen. Ins-
gesamt wird durch das Vorhaben die Grundversorgung der Gemeinde Wierns-
heim mit Lebensmitteln und Drogeriewaren langfristig gesichert und die Kaufkraft 
der Gemeinde Wiernsheim innerhalb ihres eigenen Einzugsbereiches gebunden.  

 

 

 

 

Wiernsheim, den  

 

 

…………………………………………… 

Karlheinz Oehler 

Bürgermeister 



 

 

Anhang Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan 

 

Bebauungsplan  

„Seite“  (Einzelhandel) 

Gemeinde Wiernsheim 

Entwurf vom 20.07.2020 

Ergänzungen am 19.10.2020 

 

Büro Volker Boden 

Freier Landschaftsarchitekt BDLA 

 

Ob der Ziegelhütte 3 

75223 Niefern - Öschelbronn 

 

Telefon o 72 33 . 97 21 o4 

Telefax o 72 33 . 97 21 o5 

 

E- Mail: vb@boden-landschaftsarchitektur.de 

Internet: www.boden-landschaftsarchitektur.de 

 

Bearbeitung: 

Dipl.-Ing. Bernhard Finke  

Freier Landschaftsarchitekt BDLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niefern-Öschelbronn, den 19.10.2020 

mailto:vb@boden-landschaftsarchitektur.de
http://www.boden-landschaftsarchitektur.de/


1 

 

Inhalt 

1 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................... 4 

2 EINLEITUNG ................................................................................................................................................ 8 

2.1 Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans (§ 2a (1) Nr. 

1 BauGB) ......................................................................................................................................... 8 

2.1.1 Ziele des Bebauungsplans.......................................................................................................... 8 

2.1.2 Lage des Plangebietes ............................................................................................................... 8 

2.1.3 Planungsrechtliche Festsetzungen ............................................................................................ 8 

2.1.4 Bedarf an Grund und Boden ...................................................................................................... 8 

2.2 Umweltprüfung und Umweltbericht ............................................................................................... 9 

2.2.1 Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung ............................................................ 9 

2.2.2 Umweltprüfung ......................................................................................................................... 9 

2.2.3 Umweltbericht ........................................................................................................................... 9 

2.2.4 Methodik der Umweltprüfung .................................................................................................. 9 

2.3 Scoping.......................................................................................................................................... 10 

2.4 Berücksichtigung relevanter Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und 

Fachplänen .................................................................................................................................... 12 

2.4.1 Betroffene Gebiete von „Gemeinschaftlicher Bedeutung“ ..................................................... 12 

2.4.2 Fachgesetze ............................................................................................................................. 12 

2.4.3 Regionalplan 2015 Nordschwarzwald ..................................................................................... 14 

2.4.4 Flächennutzungsplan (FNP) / Landschaftsplan (LP) ................................................................. 14 

3 BESCHREIBUNG DES LANDSCHAFTSRAUMS .............................................................................................. 16 

3.1 Naturraum .................................................................................................................................... 16 

3.2 Landschaft ..................................................................................................................................... 16 

3.3 Geologie und Böden ..................................................................................................................... 17 

3.4 Wasser .......................................................................................................................................... 17 

3.5 Klimatische Bedingungen .............................................................................................................. 17 

3.6 Realnutzung und Vegetationsstrukturen ...................................................................................... 17 

4 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES UMWELTZUSTANDES SOWIE DER 

UMWELTAUSWIRKUNGEN (GEM. § 2 ABSATZ 4 BAUGB) .......................................................................... 18 

4.1 Schutzgut Mensch ......................................................................................................................... 18 

4.1.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes ................................. 18 

4.1.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung .......... 22 

4.1.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen ............................................ 23 

4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensräume / biologische Vielfalt .............................. 24 

4.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes ................................. 24 

4.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung .......... 26 

4.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen ............................................ 27 

4.3 Schutzgut Boden ........................................................................................................................... 28 

4.3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes ................................. 28 



2 

 

4.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung .......... 31 

4.3.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen ............................................ 31 

4.4 Schutzgut Wasser.......................................................................................................................... 32 

4.4.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes ................................. 33 

4.4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung .......... 34 

4.4.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen ............................................ 35 

4.5 Schutzgut Klima / Luft ................................................................................................................... 36 

4.5.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes ................................. 36 

4.5.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung .......... 37 

4.5.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen ............................................ 37 

4.6 Schutzgut Landschaft .................................................................................................................... 38 

4.6.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes ................................. 38 

4.6.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung .......... 39 

4.6.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen ............................................ 39 

4.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter .................................................................................... 40 

4.7.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes ................................. 40 

4.7.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung .......... 40 

4.7.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen ............................................ 40 

4.8 Umweltbelang Fläche ................................................................................................................... 41 

4.8.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes ................................. 42 

4.8.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung .......... 42 

4.8.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen ............................................ 42 

4.9 Sonstige Umweltbelange .............................................................................................................. 43 

4.9.1 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen ................................................................. 43 

4.9.2 Klimaschutz.............................................................................................................................. 43 

4.9.3 Erhaltung bestmöglicher Luftqualität ...................................................................................... 44 

4.10 Wechselwirkungen........................................................................................................................ 44 

4.11 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete ........................... 45 

5 PLANUNGSALTERNATIVEN ....................................................................................................................... 45 

5.1 Die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des Vorhabens (Status 

quo Prognose) ............................................................................................................................... 45 

5.2 Anderweitige Planungsmöglichkeiten ........................................................................................... 45 

6 MAßNAHMENKONZEPT ZUR VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND ZUR KOMPENSATION 

ERHEBLICHER NEGATIVER UMWELTAUSWIRKUNGEN ODER ANDERER NACHTEILIGER 

AUSWIRKUNGEN ...................................................................................................................................... 46 

6.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen hinsichtlich des Wirkfaktors Lärm ....................... 46 

6.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen währen der Bauphase ......................................... 46 

6.3 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen in der Anlage und im Betrieb ............................... 47 

6.4 Ausgleichsmaßnahmen ................................................................................................................. 48 



3 

 

6.4.1 Interne Ausgleichsmaßnahmen ............................................................................................... 48 

6.4.2 Externe Ausgleichsmaßnahmen .............................................................................................. 49 

7 EINGRIFF - AUSGLEICH ............................................................................................................................. 49 

7.1 Eingriffs- Ausgleichsbilanz Schutzgut Boden ................................................................................. 49 

7.2 Eingriffs- Ausgleichsbilanz Schutzgut Biotope ............................................................................... 50 

7.3 Eingriffs- Ausgleichsbetrachtung der übrigen Schutzgüter und Fazit ........................................... 50 

8 MONITORING UND ERFOLGSKONTROLLEN .............................................................................................. 51 

8.1 Fachgerechter Umgang mit dem Schutzgut Boden ...................................................................... 51 

8.2 Monitoring .................................................................................................................................... 51 

8.3 Bauaufsichtliche Kontrolle ............................................................................................................ 51 

9 HINWEISE AUF SCHWIERIGKEITEN BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG DER ERFORDERLICHEN 

INFORMATIONEN ..................................................................................................................................... 51 

10 LITERATURVERZEICHNIS ........................................................................................................................... 52 

11 ANHANG................................................................................................................................................... 55 

 

 

1. Pflanzenliste für Pflanzungen in der freien Landschaft  

2. Bestandkarte Biotope und Nutzungen 

3. Flächenermittlung und -berechnung Schutzgut Boden(Arbeitspapier) 

4. Flächenermittlung und -berechnung des Vorhabens (Arbeitspapier/Prognose) 

5. Planungsrechtliche Festsetzungen der Grünordnungsplanung (GOP) 

6. Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung der Schutzgüter Boden und Biotope  

 

 

Abbildungen 

Abbildung 1: Auszug aus dem Teilregionalplan Landwirtschaft (Ergänzung des Plansatzes 3.3.3) 

(RVNS (2017) ........................................................................................................................ 14 

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Themenkarte Maßnahmen (GVV Heckengäu 2012b) .............................. 15 

Abbildung 3: Ausschnitt aus der Themenkarte Boden (GVV Heckengäu, 2012b) ....................................... 29 

 

 

 



4 

 

1 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Die Gemeinde Wiernsheim plant zur langfristigen Sicherung der Grundversorgung die Ansiedlung eines 

Nahversorgungszentrums mit Lebensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter sowie Drogeriemarkt. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans soll somit der langfristigen Sicherung der Grundversorgung der 

Gemeinde Wiernsheim dienen. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 27100 m² und wurde aus 

dem gültigen Flächennutzungsplan entwickelt. 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine Umweltprüfung 

durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in dem hier 

vorliegenden Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des 

vorliegenden Umweltberichts.  

Erste Spalte:  Bewertung der untersuchten Umweltbelange. Ausgangsszenario ist der heutige Bestand. 

Zweite Spalte:  Wirkungsprognose - Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung. 

Bewertung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen. 

Dritte Spalte:  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation der erheblichen 

negativen Auswirkungen sowie Aussagen über ein erforderliches Monitoring 

 

Umweltbelange  

Bestand 

 

Wirkungsprognose 

B-Plan vom 20.07.2020 

Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verringerung und zur 

Kompensation;  Monitoring 

Mensch / Gesundheit / Bevölkerung (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Aspekte der menschlichen Gesundheit / Erholungsnutzung 

Bioklima 

Aufgrund der fehlenden 

Siedlungsrelevanz sind die 

Flächen des VHR von geringer 

Bedeutung für das Bioklima 
Es sind keine erheblichen 

negativen Auswirkungen durch 

das Vorhaben zu erwarten. 

Bezüglich der Lärmbelastung 

sind leichte Überschreitungen 

der Grenzwerte nachts 

prognostiziert. 

Begrünungsmaßnahmen wirken 

sich günstig auf das Bioklima im 

Vorhabenraum (VHR) aus. 

Luftschadstoffe 

Vorbelastung  gering 

keine 

Lärmbelastungen 

Vorbelastung  gering 

Es wurden organisatorische Lärm-

schutzmaßnahmen vorgeschla-

gen. Die Einhaltung der 

Immissionsrichtwerte der TA 

Lärm ist im Baugenemigungs-

verfahren nachzuweisen. 

Erholungs- und Freizeitfunktion  

gut 

Begrünungsmaßnahmen 

vermeiden Beeinträchtigungen 
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Tiere + Pflanzen ihre Lebensräume / biologische Vielfalt (§ 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Biotope 

Schutzgebiete nicht vorhanden 

nach § 32 BNatSchG - 

Europäisches Netz Natura 2000  

Es sind keine erheblichen 

negativen Auswirkungen durch 

das Vorhaben zu erwarten. 

keine 

besonders geschützte Biotope  

30 BNatSchG / § 33 NatSchG 

Im VHR und unmittelbar 

angrenzend nicht vorhanden 

keine 

In 90 m Entfernung: 

Biotop 1-7119-236-0025  

„Feldgehölz im Gewann 'Hetzle' 
NO Wiernsheim“ 

Sicherung als Tabufläche  

(v.a. während der Bauarbeiten) 

Biotope von besonderer 

Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz:  

im VHR: 

Verkleinerung und Beeinträch-

tigung der Ausgleichsfläche  

B-Plan Lochmannskreuz 

Schelmenäcker 

„Obstbaumwiese“ 

Die Ausgleichsfläche muss in der 

Bauphase als Tabuzone 

ausgewiesen und gesichert 

werden. 

angrenzend an den VHR: 

Böschung mit Grünland + 

Obstbäumen 

Beeinträchtigungen in der 

Bauphase möglich  

Die Böschungsfläche muss in der 

Bauphase als Tabuzone aus-

gewiesen und gesichert werden. 

Biotope von allgemeiner 

Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz 

 

Flächeninanspruchnahme von: 

33.62 - Grünland 

37.11 - Acker  

45.10-45.30 c - Einzelbaum 

Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Natur 

und Landschaft wurden festgelegt.  

Arten (§ 1 (6) Nr. 7 a BauGB) (Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung mach § 44 BNatSchG) 

Europäische Vogelarten 

Im VHR 

Innerhalb des VHR wurden keine 

Revierzentren von Vögeln 

festgestellt. 

Keine Maßnahmen erforderlich 

angrenzend an den VHR: 

Revierzentrum der Goldammer 

(östlich angrenzende Böschung) 

Beeinträchtigung möglich - 

Verbotstatbestand gem. § 44 

BNatSchG 

Die Böschungsfläche muss in der 

Bauphase als Tabuzone aus-

gewiesen und gesichert werden. 

Reptilien (Zauneidechse) 

 

Innerhalb des VHR wurden keine 

Reptilien nachgewiesen 

Keine Maßnahmen erforderlich 

Sonstige Arten 

 

Es gibt keine Hinweise auf 

streng geschützte Arten 

Keine Maßnahmen erforderlich 
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Boden (§ 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Im VHR befinden sich Böden 

hoher und mittlerer Eignung  

sowie 

sehr hoher bis mittlerer 

Empfindlichkeit gegenüber den 

durch das Vorhaben zu 

erwartenden 

Beeinträchtigungen 

 

Es sind erheblichen negativen 

Auswirkungen durch das 

Vorhaben zu erwarten: 

Während der Bauphase führen 

Bodenbewegungen, -

umlagerungen, -verdichtungen 

in erheblichen Umfang zu einer 

Veränderung und Zerstörung 

der natürlichen Bodeneigen-

schaften sowie der Gefahr v. 

Bodenverunreinigung. 

Verlust aller Bodenfunktionen 

durch Versiegelung u. Baukörper 

In den geplanten Grünbereichen 

müssen die Böden fachgerecht 

rekultiviert werden. 

Die fachgerechte Ausführung der 

Rekultivierungsmaßnahmen ist 

durch eine Bodenkundliche 

Baubegleitung sicherzustellen.  

Der Verlust von Böden + Fläche 

durch Versiegelung soll durch 

geeignete Maßnahmen (ggf. 

schutzgutübergreifend) 

ausgeglichen werden. 

Grundwasser (§ 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Im VHR wurden natürlich 

anstehende Deckschichten mit  

Geringer Eignung für die 

Grundwasserneubildung sowie 

geringer Empfindlichkeit 

gegenüber Grundwasser-

verunreinigung kartiert. 

Für das Grundwasser sind keine 

erheblichen negativen 

Auswirkungen durch das 

Vorhaben zu erwarten. 

Im Rahmen einer Bodenkundliche 

Baubegleitung ist auf einen sorg-

samen und sachgerechten 

Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen hinzuwirken (geeignete 

Schutzmaßnahmen sind 

erforderlich). 

Oberflächenwasser (§ 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Im VHR sind keine 

Oberflächengewässer vorhanden 

  

 

Entwässerung Es sind erhebliche negativen 

Auswirkungen prognostiziert 

durch einen erhöhten Ober-

flächenabfluss durch Boden-

versiegelung und Überbauung 

Erhöhtes Hochwasserrisiko an 

Glattbach, Kreuzbach, Enz, 

Neckar und Rhein 

Eine geregelte Entwässerung des 

Baufeldes ist über ein Entwäs-

serungskonzept sicherzustellen 

Für die Behandlung des 

anfallenden Regenwassers sind 

auf dem privaten Baugrundstück 

Regenwasserbewirtschaftungs-

anlagen in Form von Filtermulden 

oder Schmutzfangzelle mit Regen-

rückhaltebecken vorzusehen.  
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Klima / Luft (§ 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Die Wiesen und Ackerflächen im 

VHR tragen als Freilandklimatop 

mittlerer Eignung und  

mittlerer Empfindlichkeit 

zur Kaltluftproduktion bei.  

eine Siedlungsrelevanz ist nicht 

gegeben 

Für das Schutzgut Klima / Luft 

sind keine erheblichen 

negativen Auswirkungen durch 

das Vorhaben zu erwarten. 

(fehlenden Siedlungsrelevanz) 

Folgende Begrünungsmaßnahmen 

wirken sich günstig auf das 

Kleinklima im VHR aus: 

 Baumpflanzungen im Bereich 

der Parkplätze ca. 17 Stk. 

(Beschattung/Kühlung) 

 Dachbegrünung (ca. 4.750 m²); 

 Begrünungsmaßnahmen auf ca. 

13920 m²(Kalt- und 

Frischluftproduktion) 

Landschaft (§ 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Der VHR befindet sich in einem 

Bereich hoher bis mittlerer 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

von Natur und Landschaft 

Durch die einsehbare Lage am 

Ortsrand weist er eine hohe 

Empfindlichkeit  gegenüber 

visuellen Störungen auf. 

Aufgrund der landschafts-

typischen Ausprägung und der 

einsehbaren Ortsrandlage ist 

durch das Vorhaben mit 

erheblichen negativen 

Auswirkungen zu rechnen. 

Zur landschaftlichen Eingliederung 

wurden folgende Maßnahmen in 

den Bebauungsplan 

aufgenommen: 

 Großflächige Dachbegrünung 

 Ortsbildtypische Eingrünung des 

neuen Ortsrandes 

 Grünflächenentwicklung und 

Baumpflanzungen im Baugebiet 

Erholung 

Auf dem Flurstück 289 verläuft 

ein überörtlicher Fuß und 

Radweg der die Gemeinde mit 

den Ortsteilen Iptingen und 

Serres vebindet. 

Es sind erheblichen negativen 

Auswirkungen durch das 

Vorhaben zu erwarten. 

keine 

Kultur- und Sachgüter (§ 1 (6) Nr. 7 d BauGB) 

Im VHR sind keine 

denkmalschutzrelevanten 

Flächen und Objekte der 

Baudenkmal-, Kunstdenkmal- 

und archäologischen 

Denkmalpflege vorhanden 

Es sind keine erheblichen 

negativen Auswirkungen durch 

das Vorhaben zu erwarten. 

Zufällige Funde bei der 

Durchführung vorgesehener 

Erdarbeiten sind gemäß § 20 

DSchG Baden-Württemberg 

umgehend der zuständigen 

Denkmalschutzbehörde oder 

Gemeinde anzuzeigen. 

Fläche (§ 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Durch das Vorhaben kommt es 

zu einem Flächenverlust von ca. 

27.000 m² 

Flächenverluste sind nahezu 

irreversibel. 

keine 

Wechselwirkungen (§ 1 (6) Nr. 7 i BauGB) 

sämtliche Schutzgüter   
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2 EINLEITUNG 

2.1 Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans (§ 2a (1) Nr. 1 BauGB) 

2.1.1 Ziele des Bebauungsplans 

Die Gemeinde Wiernsheim plant zur langfristigen Sicherung der Grundversorgung die Ansiedlung eines 

Nahversorgungszentrums mit Lebensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter sowie 

Drogeriemarkt. Die Aufstellung des Bebauungsplans soll somit der langfristigen Sicherung der 

Grundversorgung der Gemeinde Wiernsheim dienen. Aktuell wird die Nahversorgung in Wiernsheim 

lediglich durch einen Markt mit < 800 m² Verkaufsfläche gesichert. Bereits heute besteht in der 

Gemeinde Wiernsheim im Hinblick auf das Einwohnerpotenzial ein Defizit im Bereich der Versorgung 

mit Lebensmitteln. Innerhalb der Ortslage stehen jedoch keine Flächen in der benötigten Flächengröße 

zur Verfügung, so dass zur Sicherung der zukünftigen Versorgung ein neuer Standort entwickelt werden 

soll. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Seite“ (Einzelhandel) sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Ansiedlung des Nahversorgungszentrums geschaffen werden.“ 

(BALDAUF ARCHITEKTEN UND STADTPLANER GMBH; 2020) 

2.1.2 Lage des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Ortsausgang des Ortsteils Wiernsheim Richtung Serres. Die 

Fläche grenzt nördlich an die L1135 und nordwestlich an die bestehende Wohnbebauung an. In Richtung 

Osten, Norden und Nordwesten schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen und Feldwege an. Das 

Gelände steigt von Westen 361,5 m ü. NN nach Osten auf 377,5 m ü. NN an. 

Die Erschließung erfolgt über den vorhandenen Kreisverkehr (L1135) inkl. eines Fuß- und Radweges. 

2.1.3 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung: SO – Sondergebiet Einkaufszentrum mit nahversorgungsrelevantem 

Sortiment (§ 11 BauNVO) 

Maß der baulichen Nutzung: Bezugshöhe (§ 18 Abs. 1 BauNVO) 368 Meter ü NN 

 Höhe Baulicher Anlagen: 

maximale Gebäudehöhe 

(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

GH max. 9,5 m 

 Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) 0,6 

Bauweise: abweichende Bauweise  

Dachform / Dachneigung: DN 0° –20°  

2.1.4 Bedarf an Grund und Boden 

Der Geltungsbereich des B-Plans umfasst ca. 2,7 ha: 

- Flächen des Sonstigen Sondergebiets: ca. 25.300 qm, 

- Verkehrsfläche: ca. 200 qm, 

- Fuß- und Radweg: ca. 390 qm, 

- Verkehrsgrünfläche: ca. 290 qm, 

- öffentliche Grünfläche: ca. 920 qm. 
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2.2 Umweltprüfung und Umweltbericht 

2.2.1 Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung 

Bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen besteht die Verpflichtung nach § 1 (6), (7) und § 1a 

BauGB für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussicht-

lichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 

bewertet werden [§ 2 (4) und § 2a BauGB].  

Die Gemeinde legt dazu fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für 

die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem 

Wissenstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des 

Bauleitplanes in angemessener Weise verlangt werden kann. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. Gemäß § 2a BauGB hat die 

Kommune dem Entwurf des Bauleitplanes eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem 

Stand des Verfahrens in dem Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Der Umweltbericht bildet nach  

§ 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung zum Bebauungsplan. Die Anforderungen an den 

Umweltbericht sind in der Anlage 1 (zu §2 (4) und den §§ 2a und 4c) zum BauGB dargestellt. 

2.2.2 Umweltprüfung  

Die Inhalte der Umweltprüfung sind die nach § 1 (6) Nr. 7 a-j BauGB definierten Umweltbelange : 

Mensch/Gesundheit/Bevölkerung,  Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt,  Boden,  Wasser,  Klima/Luft,  

Landschaft,  Kultur- und Sachgüter,  Umweltbelang Fläche , Anfälligkeit für schwere Unfälle und 

Katastrophen,  Nutzung erneuerbarer Energien sowie deren sparsame und effiziente Nutzung,  Erhaltung 

bestmöglicher Luftqualität,  Klimaschutz,  Wechselwirkungen. 

2.2.3 Umweltbericht 

§ 2a Pkt. 2  BauGB sind „in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die auf Grund 
der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes 

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung“. 
„Insoweit trifft die Gemeinde also die Verpflichtung einer besonderen Dokumentation dieser Belange“. 

(BUSSE / DIRNBERGER / PRÖBSTL-HAIDER / SCHMID 2013) 

Die notwendigen Bestandteile des Umweltberichts sind in Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c 

BauGB) dargestellt. 

2.2.4 Methodik der Umweltprüfung 

Mit dem Bezug zum „gegenwärtigen Wissensstand“ wird nicht nur Datenqualität vorausgesetzt, sondern 

auch ein Rahmen für die Methodik der Umweltprüfung gesetzt. Der Mustereinführungserlass nennt 

folgende Bewertungsmaßstäbe:  

- umweltbezogene Ziele der Raumordnung nach § 1 Abs. 4 BauGB;  

- die Vorgaben des § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB, nach dem Bauleitpläne dazu beitragen sollen, eine 

menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 

entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz;  

- die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB;  

- die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB;  

- die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Schutzgebietsausweisungen insbesondere der 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne 

des Bundesnaturschutzgesetzes nach § 1a Abs. 4 BauGB;  

https://www.rehm-verlag.de/shop/autoren/Juergen-Busse/
https://www.rehm-verlag.de/shop/autoren/Franz-Dirnberger/
https://www.rehm-verlag.de/shop/autoren/Ulrike-Proebstl-Haider/
https://www.rehm-verlag.de/shop/autoren/Werner-Schmid/
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- die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für 

den Bauleitplan von Bedeutung sind; bei letzteren besteht ein Bezug zu den Aussagen in 

Fachplänen insbesondere des Naturschutz-, Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g BauGB;  

- der Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG sowie die übrigen immissionsschutzrechtlichen 

Regelungen und technischen Normen. 

Weil sich die richtige und angemessene Bewertung und Prognose auf den einzelnen Planungsfall und die 

tatsächlichen Gegebenheiten ausrichten muss, ist die methodische Fragestellung der Umweltprüfung 

nicht generell geregelt. In Abhängigkeit von Planungsfall und Komplexität kann die Bewertung vom 

Checklistenverfahren bis zur Ökologischen Risikoanalyse reichen. AKH (2006) 

 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen bezüglich der Erheblichkeit erfolgt verbal-argumentativ.  Dabei 

werden gesonderte Fachgutachten mit einbezogen, die ihre eigenen Regelwerke herangezogen haben. 

§1 (6) Nr. 7a BauGB und §1 (3 und 4) BNatSchG benennen grundsätzlich die Aspekte des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege, die in der Eingriffsregelung als so genannte Schutzgüter zu berücksichtigen 

und zu bewerten sind. Als solche Schutzgüter gelten in der Regel Boden, Grund- und Oberflächenwasser, 

Klima und Luft, Flora und Fauna sowie Landschaftsbild und Erholung. 

Die Anwendung der Eingriffsregelung erfolgt inhaltlich und methodisch in enger Anlehnung an folgende 

aktuelle Veröffentlichungen zum Thema: 

 IFBL - INSTITUT FÜR BOTANIK UND LANDSCHAFTSKUNDE (2005): Bewertung der Biotoptypen Baden-

Württembergs zur Bestimmung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung. 

 KÜPFER (2005): Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der 

Bauleitplanung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen sowie deren 

Umsetzung (Teil A: Bewertungsmodell; Teil B: Beispiele). 

 LUBW Hrsg. (2009): Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten; 5. Aufl. 

 LUBW; Hrsg.: (2012): Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung;  Arbeitshilfe 

(überarbeitete Auflage vom Dezember 2012). 

 ÖKVO (2010): Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung 

und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-

Verordnung – ÖKVO) vom 19. Dezember 2010. 

2.3 Scoping  

Die Gemeinde legt fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Umweltbelange ermittelt werden sollen. 

Folgende Aspekte werden im Rahmen des Scopings ermittelt: 

 Vorliegende umweltbezogene Informationen im Sinne von § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 

(Informationspflicht der Behörden); 

 Relevante Wirkungszusammenhänge zwischen Planvorhaben und Umweltbelangen; 

 Angemessener Umfang und Detailierungsgrad;  

 Erforderliche Erstellung von Sondergutachten. 

 

Die Ermittlung des Untersuchungsbedarfs fand im Rahmen verschiedener Abstimmungsgespräche statt.  

Als Grundlage dienten die Anregungen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der 

Öffentlichkeit im Rahmen der:  

 frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange   

(vom 15.01.2019 bis 20.02.2019) gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  

(vom 17.01. 2019 bis 20.02.2019) gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Im Ergebnis wurde in Vorbereitung eines Scoping-Termins festgehalten: 
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Zu berücksichtigende 

Umweltbelange gem. §1 

Abs. 6 Nr. 7 und §1a BauGB 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Betrachtungsgegenstände/ 

Schutzgutfunktionen 

Auswirkungen auf: 

Auswertung vorhandener 

Unterlagen/Informationen/ 

Daten für das UG 

Daten-

Aktualität 

Angaben zu erforderlichen 

SG: Sondergutachten 

EE: Eigenerhebungen 

Zeit-

raum 

Mensch / Gesundheit / 

Bevölkerung 

  SG Geruchsimmissionen 

(Dr. Dröscher 2020) 

2019/ 

2020 

 Lärm   SG Schallgutachten (ISIS) 2020 

 Verkehr   SG Verkehrsgutachten  

(Planungsgruppe Kölz) 

2020 

 Unfallgefahren   EE: Informationsgeber Gemeinde 

Wiernsheim 

 

 Erholung GVV Heckengäu (2012b): 

Landschaftsplan 2025 

2012 GOP mit E/A-Bilanz 

(Büro Boden – Landschaftsarchitekt) 

2020 

 Wohnen GVV Heckengäu (2012a): 

Flächennutzungsplan 2025 

2012   

Pflanzen / Tiere / 

biologische Vielfalt 

    

 Schutzgebiete / Objekte GVV Heckengäu (2012b): 

Landschaftsplan 2025 

2012   

 Biotope INFO-SYSTEME LUBW 

Karten- und Datendienste 

? GOP mit E/A-Bilanz 

(Büro Boden – Landschaftsarchitekt) 

2020 

 Pflanzen und Tiere   SG Artenschutzrechtliche 

Untersuchung 

(Beck und Partner 6.6.2019): 

2019 

Boden INFO-SYSTEME Landesamt 

für Geologie, Rohstoffe + 

Bergbau 

? SG Bodengutachten (Hr. Engel) 

GOP mit E/A-Bilanz 

(Büro Boden – Landschaftsarchitekt) 

2020 

Wasser HW-Schutzkonzeption 

Wimsheim, Mönsheim + 

Wiernsheim (Wald+Corbe 

2014) 

2014 SG Entwässerungskonzept v. 

(Weber-Ingenieure 7.10.20) 

2020 

 INFO-SYSTEME LUBW 

Karten- und Datendienste 

? GOP mit E/A-Bilanz 

(Büro Boden – Landschaftsarchitekt) 

2020 

Klima / Luft 

 

INFO-SYSTEME LUBW 

Karten- und Datendienste 

?   

Landschaft GVV Heckengäu (2012b): 

Landschaftsplan 2025 

2012 GOP mit E/A-Bilanz 

(Büro Boden – Landschaftsarchitekt) 

2020 

Kultur- und Sachgüter     
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Zu berücksichtigende 

Umweltbelange gem. §1 

Abs. 6 Nr. 7 und §1a BauGB 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Betrachtungsgegenstände/ 

Schutzgutfunktionen 

Auswirkungen auf: 

Auswertung vorhandener 

Unterlagen/Informationen/ 

Daten für das UG 

Daten-

Aktualität 

Angaben zu erforderlichen 

SG: Sondergutachten 

EE: Eigenerhebungen 

Zeit-

raum 

Umweltbelang Fläche GVV Heckengäu 2012a+b): 

Flächennutzung- und 

Landschaftsplan 2025 

2012 

 

 

Anfälligkeit für schwere 

Unfälle und Katastrophen 

 
 

EE: Informationsgeber Gemeinde 

Wiernsheim 2020 

Nutzung erneuerbarer 

Energien sowie deren 

sparsame und effiziente 

Nutzung 

 

 

EE: Informationsgeber Gemeinde 

Wiernsheim 
2020 

Erhaltung bestmöglicher 

Luftqualität 

 
 

EE: Informationsgeber Gemeinde 

Wiernsheim 2020 

Klimaschutz 

 

 
 

EE: Informationsgeber Gemeinde 

Wiernsheim 2020 

Wechselwirkungen  
 

EE: Informationsgeber Gemeinde 

Wiernsheim 2020 

 

Bei einem Scoping-Termin am 27.2.20 wurde festgestellt, dass für die Umweltprüfung keine weiteren 

vertiefenden Untersuchungen oder Gutachten erforderlich sind. Auf die Verwendung überschüssigen 

Bodens wurde hingewiesen. 

 

2.4 Berücksichtigung relevanter Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und Fachplänen  

In diesem Kapitel werden die in einschlägigen Fachgesetzen und übergeordneten Fachplänen festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes dargestellt, die für die Aufstellung des Bebauungsplans zu berücksichtigen sind.  

2.4.1 Betroffene Gebiete von „Gemeinschaftlicher Bedeutung“ 

Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete (§ 32 BNatSchG - Europäisches Netz Natura 2000) sind im 

Vorhabenraum nicht vorhanden. 

Das nächstgelegene Schutzgebiet (FFH-Gebiet 7119-341 „Strohgäu und unteres Enztal“) liegt östlich von 

Mönsheim, in einer Entfernung von ca. 3 km vom Vorhabenraum. 

2.4.2 Fachgesetze 

Beschrieben werden die allgemeinen Ziele zum Schutz von Umwelt, Natur und Landschaft im 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 

- auf Landesebenen: Naturschutzgesetz von Baden-Württemberg (NatSchG), 

- Baugesetzbuch (BauGB),  

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) und in der 

Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit Verordnungen und Technischen Anleitungen TA 

Luft, TA Lärm. 
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ZIELVORGABEN DER UNTERSUCHTEN SCHUTZGÜTER 

Mensch 

BauGB § 1 (5) ff. Sicherung des Wohles der Allgemeinheit und menschenwürdige Umwelt durch nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung. 

BlmSchG § 1 Schutz von Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie Kultur- und 

sonstiger Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen und deren Entstehen vorzubeugen. 

TA Lärm 1. Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 

sowie Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche. 

DIN 18005-1 Schallschutzberücksichtigung bei der städtebaulichen Planung. 

Arten/Biotope 

BNatSchG § 1 (3) 5. ff. Dauerhafte Sicherung und Schutz der wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihren 

Lebensgemeinschaften als Teil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 

Artenvielfalt. Ihre Biotope und ihre sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, zu 

entwickeln oder wiederherzustellen. 

BauGB § 1a (3) ff. Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. 

Boden 

BauGB § 1a (2) Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden, 

Bodenversieglung ist zu minimieren. 

BBodSchG § 1 ff. Sicherung der Bodenfunktionen oder deren Wiederherstellung. 

BNatSchG § 1 ff. Dauerhafte Sicherung von Bodendenkmälern, Boden als Teil des Naturhaushaltes, Sicherung von 

Boden, Vermeidung von Erosion. 

Wasser 

WHG und 

WRRL 

§ 5 ff. Vermeidung von nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften, sparsame Verwendung 

von Wasser, Erhalt der Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes, Vermeidung der Vergrößerung und 

Beschleunigung des Wasserabflusses. Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und nachhaltige 

Bewirtschaftung von Flüssen, Seen und Grundwasser. 

Luft/Klima 

BauGB § 1a (5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen 

werden. Der Grundsatz ist in der Abwägung nach § 1 (7) zu berücksichtigen. Emissionen sollen vermieden 

und eine bestmöglichste Luftqualität erhalten werden. Erneuerbare Energien sowie eine sparsame und 

effiziente Energienutzung sind zu fördern. 

BImSchG § 1 ff. Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie Kultur- 

und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen und deren Entstehen vorbeugen. 

TA Luft 1. Diese dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. 

BNatSchG § 1 (3) 4. Schutz von Luft und Klima durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere Flächen mit lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und 

Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung 

insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien. 

Landschaftsbild 

BNatSchG § 1 (1) 3. Dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 

des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Charakteristische Strukturen und Elemente sind zu 

erhalten oder zu entwickeln. Beeinträchtigungen des Erlebnis- oder Erholungswerts der Landschaft sind zu 

vermeiden. 

BauGB § 1a (3) ff. Vermeidung + Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. Kultur- und Sachgüter. 

Kultur- und Sachgüter 

BauGB BauGB Orts- und Landschaftsbild sind baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

BNatSchG § 1 (4) ff. Erhaltung von historischen Kulturlandschaften und -landschaftsteilen von besonderer Eigenart, 

einschließlich solcher von besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit geschützter oder 

schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler. 

DSchG § 1 (1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Kulturdenkmale zu schützen und zu 

pflegen, insbesondere den Zustand der Kulturdenkmale zu überwachen sowie auf die Abwendung von 

Gefährdungen und die Bergung von Kulturdenkmalen hinzuwirken. 

https://dejure.org/gesetze/BauGB/1.html
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2.4.3 Regionalplan 2015 Nordschwarzwald 

Die Gemeinde Wiernsheim ist im Regionalplan 2015 Nordschwarzwald (RVNS, 2004) als Kleinzentrum 

ausgewiesen. 

 

Abbildung 1: Auszug aus dem Teilregionalplan Landwirtschaft (Ergänzung des Plansatzes 3.3.3) (RVNS (2017) 

In der Raumnutzungskarte ist der Planbereich als Weißfläche ohne unmittelbare Raumnutzung dargestellt. 

Die Bodenschutzsignatur ist in diesem Bereich unterbrochen. Nördlich folgt ein Vorranggebiet für die 

Landwirtschaft (Z) Pl.S. 3.3.3.  

Der Vorhabenraum liegt innerhalb des Radius eines regional bedeutsamen landwirtschaftlichen Betriebs 

(V) Pl.S. 3.3.3. Regionalbedeutsame Betriebe sollen in ihrer wirtschaftlichen Existenz und Entwicklung 

gesichert werden. Zur Vermeidung von Einschränkungen der Bewirtschaftung dieser Höfe sollen 

konfliktträchtige Nutzungen in einem Radius von 300 Metern vermieden werden. 

Eine Erdgashochdruckleitung (Nordschwarzwaldleitung NOS – DN 600 MOP 80 bar) durchkreuzt den VHR. 

Im Schutzstreifen der Gashochdruckleitungen verlaufen Telekommunikationskabel (Betriebszubehör). Ein 

10 m Schutzstreifen ist freizuhalten (5 m beidseits der Rohrachse). Entsprechende Schutzvorkehrungen 

sind einzuhalten (siehe Kapitel 4.9.1). 

2.4.4 Flächennutzungsplan (FNP) / Landschaftsplan (LP) 

Flächennutzungsplan 2025 GVV Heckengäu 

In der rechtswirksamen Fortschreibung des Flächennutzungsplan 2025 des Gemeindeverwaltungs-

verbandes Heckengäu ist der überwiegende Bereich des durch den Bebauungsplan überplanten Bereichs als 

Fläche für Landwirtschaft dargestellt. 

Die Entwicklung des Plangebietes aus dem Flächennutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB ist damit nicht 

gegeben. Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB.  

Mit dem Bescheid vom 15.11.2019 wurde die Änderung des Flächennutzungsplans genehmigt und trat am 

05.12.2019 in Kraft. Das Flächennutzungsplanänderungsverfahren umfasst, die Neudarstellung von ca. 2,5 

ha Fläche für Landwirtschaft als Sonderbaufläche „Einzelhandel Nahversorgung“. 
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Landschaftsplan 2025 GVV Heckengäu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Themenkarte Maßnahmen (GVV Heckengäu 2012b) 

 

Im Landschaftsplan werden die Nutzungen und Biotopstrukturen im GVV Heckengäu dargestellt. Den 

größten Flächenanteil im Umfeld des VHR nehmen ackerbaulich genutzte Flächen mit geringer 

Bodenfruchtbarkeit ein.  

Darüber hinaus enthält der Landschaftsplan schutzgutbezogene Leitbilder und Entwicklungsziele aus 

denen räumlich konkretisierte Vorschläge zu praktischen Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

der vorkommenden Arten und Biotope abgeleitet werden.  

Die vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich des VHR konzentrieren sich auf die Förderung einer 

extensiven Landwirtschaft sowie die Anreicherung des Gebietes mit standortgerechten, 

naturraumtypischen Biotopstrukturen.  (vgl. „Maßnahmenbeschreibung“ in GVV Heckengäu 2012b). 
 

Aus Kap. 4.7.3:  Bauliche Nutzung - Anforderungen an die Planung: 

Aus dem Ergebnis der Analyse und den gesetzlichen Vorgaben ergeben sich für die weitere 

Siedlungsentwicklung im Verwaltungsraum die folgenden allgemein gültigen, landschaftsökologischen und 

gestalterischen Zielsetzungen: 

 Vor der Erschließung neuer Baugebiete sollen vorrangig Ortskerne und vorhandene Wohngebiete 

funktionsfähig gehalten und entwickelt werden. Dies trägt zur angestrebten Reduzierung des 

Flächenverbrauchs bei. 

 Die Städtebauliche Entwicklung soll so geplant werden, dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts, das Klima und die Böden möglichst wenig beeinträchtigt und dass Eigenart, Erlebnis- und 

Erholungswert der Landschaft gewahrt werden. 

 Begrenzung der Bauflächenentwicklung gegenüber den empfindlichen Funktionsbereichen des 

Naturhaushalts und Landschaftsbildes, insbesondere in den Auen, an exponierten Hängen sowie bei 

den kartierten Biotopen im Sinne einer landschaftsverträglichen Siedlungsentwicklung. 

 Neubaugebiete sollen sich nach Umfang und Standortwahl in die vorhandene Siedlungsstruktur und 

in die Landschaft einfügen. Eine Zersiedelung der Landschaft und ein Zusammenwachsen von 

Siedlungen sollen vermieden sowie neue Bauflächen an bestehende Siedlungen angebunden werden. 

 Die Siedlungsformen sollen unter Beachtung der zu erwartenden Entwicklung und der örtlichen 

Siedlungsstruktur möglichst wenig Grund und Boden beanspruchen. 

 Unvermeidbare Beeinträchtigungen sollen durch geeignete Maßnahmen so gering wie möglich 

gehalten werden. Dazu gehören: ökologisch orientierte Anlage und Nutzung von Gebäuden und 

Baugebieten (insbesondere Begrenzung der Bodenversiegelung, Rückhaltung von gefasstem Nieder-

schlagswasser und Versickerung, Regenwassernutzung oder Errichtung von Rückhalteräumen, 

Reduzierung des Energie und Ressourcenverbrauchs, Nutzung regenerativer Energiequellen, insbe-

sondere aktive und passive Solarenergienutzung, Fassaden- und gegebenenfalls Dachbegrünung). 
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 Erhalt eines hohen Anteils an begrünten Flächen im öffentlichen und privaten Bereich zur Sicherung 

der Funktion des Kleinklimas, der Grundwasserneubildung und der Begrenzung des Abflusses sowie 

zur Bewahrung eines ländlich geprägten Ortsbildes. 

 Landschaftliche Einbindung der Siedlungsränder durch wirksame Eingrünung. 

 Erhalt von Gehölzflächen, Einzelbäumen und naturnahen Biotoptypen bei der Feinabgrenzung und 

Entwicklung der geplanten Baugebiete. 

 Erhalt von Grünverbindungen mit dem Außenbereich zur Biotopvernetzung und für die 

Erholungsnutzung. 

 Verstärkte Verwendung heimischer Baum- und Straucharten. 

 Kompensation zu erwartender unvermeidbarer, erheblicher Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushalts und das Landschaftsbild durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege. 

 

 

3 BESCHREIBUNG DES LANDSCHAFTSRAUMS 

Nachfolgend werden die landschaftlichen Gegebenheiten im Umfeld des Vorhabenraumes kurz 

angesprochen. Für genauere Informationen wird auf den Grünordnungsplan verwiesen.  

Aus (GVV Heckengäu 2012b) 

3.1 Naturraum 

Der Vorhabenraum gehört zur natürlichen Hauptlandschaft Nr.123.1 „Südwestliches Neckarbecken“ und 

wird der Untereinheit Nr. 123.12 „Wiernsheimer Mulde“ zugeordnet. 
Unter heutigen natürlichen Bedingungen wäre der Waldmeister-Buchenwald im Übergang zu und/oder 

Wechsel mit Waldgersten-Buchenwald; örtlich der Hainsimsen-Buchenwald die natürliche Vegetation 

(HPNV). 

3.2 Landschaft 

Die Landschaft des Oberen Muschelkalks bildet zusammenhängende wellig-kuppige Hochflächen, die 

durch flache, muldenförmige Trockentäler gegliedert sind. Von den zahlreichen Kuppen am 

Schichtstufenrand des Oberen Muschelkalks sind weite Ausblicke möglich. Das einzige Fließgewässer in 

dem sonst an Oberflächenwasser armen Gebiet ist der von West nach Nordost verlaufende Grenzbach, 

dessen Tal die landschaftliche Hauptzäsur bildet. 

Bedingt durch die flachgründigen, steinreichen und durchlässigen Böden haben sich charakteristische und 

landschaftsprägende Nutzungsformen und Strukturen herausgebildet (Steinriegel und Hecken). Der 

oftmals kleinräumige Wechsel verschiedener Nutzungsformen (Hecken, Heiden, Acker, Grünland, Wald) 

trägt zu der hohen Vielfalt des Landschaftsbildes bei. 

In dem westlich angrenzenden Landschaftsraum des Mittleren und Unteren Muschelkalks herrscht sanft 

gewelltes Relief vor. Aufgrund der Untergrundbeschaffenheit ist diese Landschaft etwas reicher an 

Gewässern. Als charakteristische Nutzungsformen kommen neben der Acker- und Grünlandnutzung teils 

großflächige Obstwiesen - vor allem in Ortsrandnähe - hinzu. 

Das Gebiet um Wiernsheim stellt einen weiteren Landschaftsraum, die Landschaft des lößlehmbedeckten 

Muschelkalks dar. In diesem nahezu flachen Gebiet herrscht aufgrund der fruchtbaren Böden eine 

intensive landwirtschaftliche Nutzung vor (Ackerbau). Die steilen Talhänge des Grenzbachtals sind 

überwiegend mit Wald bewachsen. An südexponierten Hängen gibt es Weinbergsbrachen. Der Grenzbach 

mit seinen Ufergehölzen wirkt als gliederndes Element in den vornehmlich als Grünland genutzten, nicht 

bebauten Bereichen der Talaue. 

 



17 

 

3.3 Geologie und Böden 

Die Geologie des GVV Heckengäu wird durch die Schichtungen des Muschelkalks geprägt. Der Muschelkalk 

ist im Gebiet stellenweise von Löss, Lösslehm, Auensedimenten oder Abschwemmmassen bedeckt. 

Westlich grenzt der Obere Bundsandstein an. Am östlichen Gebietsrand gibt es einen kleinen Bereich bei 

Weissach, wo der Lettenkeuper vorkommt. 

Vorherrschende Bodenarten des Muschelkalkgebietes sind schluffig-tonige Lehmböden und lehmige 

Tonböden unterschiedlicher Mächtigkeit über Karbonatgesteinsschutt. 

3.4 Wasser 

Grundwasser 

Die hydrogeologischen Eigenschaften im Gebiet des GVV Heckengäu zeichnen sich durch eine schicht-

gebundene Grundwasserführung und den Wechsel zwischen grundwasserleitenden und -stauenden 

Gesteinen sowie bereichsweise auftretenden geringleitenden Überdeckungen aus Löss und Lösslehm aus. 

Oberflächenwasser 

Der GVV Heckengäu ist relativ arm an Oberflächengewässern, da im Bereich des Muschelkalk-Karsts die 

Niederschläge rasch versickern. Ein relativ enges Netz kleiner Fließgewässer befindet sich im Gebiet 

außerhalb des Karsts (vorwiegend im Westen des GVV), wo es über weniger durchlässigem Untergrund zu 

einem erhöhten Oberflächenabfluss der Niederschläge kommt. Ein großflächiger Anteil der Gemeinde 

Wiernsheim bildet ein Basiseinzugsgebiet des Glattbachs (LUBW 2016). Der Glattbach verläuft nordöstlich 

der Ortskerns von Wiernsheim und mündet östlich von Großglattbach in den Kreuzbach. Der Kreuzbach 

fließt in Enzweihingen dem Mühlkanal zu und mündet dort in die Enz. 

3.5 Klimatische Bedingungen  

Das Klima im Heckengäu ist hauptsächlich durch die wärmebegünstigte Lage am Neckarbecken geprägt. 

Die mittleren Lufttemperaturen eines Jahres liegen - abhängig von der Exposition und der Höhenlage (275 

m ü. NN bis 509 m ü. NN) - zwischen 7 °C und 9 °C. Dabei liegen die Temperaturen der Wintermonate im 

Mittel bei 0 °C, während die Sommermonate einen Mittelwert von 17 °C erreichen. 

Hauptniederschlagsmengen treten in der Vegetationsperiode in den Monaten Mai bis August auf. Im 

Bereich des Regenschattens des westlich liegenden Schwarzwaldrückens werden mit einer Menge von 

700 mm bis 800 mm geringere Niederschläge verzeichnet.  

Die Durchlüftung im Bereich Heckengäu wird mäßig bis gut eingestuft, die Windrichtung zeigt meist West 

bis Südwest an. 

3.6 Realnutzung und Vegetationsstrukturen 

Die Landschaft im Umfeld des Vorhabenraums wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Nördlich von 

Wiernsheim herrschen großflächige Acker- und Wiesenflächen vor. Am Siedlungsrand und entlang der 

Fließgewässer und Gräben finden sich Streuobstwiesen, Obstbaumreihen, Hecken und Feldgehölze. 
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4 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES UMWELTZUSTANDES SOWIE DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

(GEM. § 2 ABSATZ 4 BAUGB) 

In den nachfolgenden Kapiteln erfolgt gem. Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c BauGB) eine 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), 

einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden. 

Anschließend erfolgt eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung. 

Hierzu werden insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 

der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i BauGB beschreiben. 

Eine Abschätzung der voraussichtlichen Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 

Planung erfolgt zusammenfassend in Kapitel 5.1.  

Zugunsten der Übersichtlichkeit werden direkt abschließend für jedes Schutzgut die geplanten Maßnahmen 

zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher Umweltauswirkungen beschrieben. 

Eine detaillierte Bilanzierung und flächenscharfe Darstellung der Maßnahmen im GOP ist im Anhang beigefügt. 

4.1 Schutzgut Mensch 

Um Aussagen zum Schutzgut Mensch machen zu können, werden die Aspekte der menschlichen 

Gesundheit inklusive der Erholungsnutzung betrachtet.  

Darüber hinaus werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die Entwicklung regional bedeutsamer 

landwirtschaftlicher Betriebe untersucht. 

 

Verlegung der Gashochdruckleitung 

Die aktuell mittig auf einer Länge von 220 m durch das Vorhabengebiet verlaufende Gashochdruckleitung 

wird an den Rand des Geltungsbereichs verlegt.  

Der Neubau der Leitung erfolgt im zeitlichen Vorgriff 

- an der Ostgrenze auf einer Länge von ca. 125 m,  

- an der Nordgrenze auf einer Länge von ca. 125 m und  

- an der Westgrenze auf einer Länge von ca. 60 m. 

Der Rückbau der alten Leitung erfolgt im Anschluss. 

Mit dieser Umbaumaßnahme sind potenziell Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange verbunden. 

Diese werden im Kontext der gesamten Baumaßnahme mit betrachtet und gehen in die Bewertung der 

Erheblichkeit und in die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ein. 

4.1.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Bestand Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen stehen in direktem 

Zusammenhang mit seiner räumlichen Umgebung. Beeinflussende Aspekte 

sind, neben den primären Wohn- und Lebensbedingungen, das Bioklima sowie 

Umweltbelastungen wie Lärm- und Schadstoffimmissionen. 

Südlich und westlich des Plangebietes schließt Wohnbebauung an, nördlich 

und östlich landwirtschaftliche Flächen sowie mehrere landwirtschaftliche 

Hofstellen. 

 

 

https://dejure.org/gesetze/BauGB/1.html
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Regionalplanerische 

Vorgaben  

Teilregionalplan Landwirt-

schaft (RVNS, 2017) 

Die landwirtschaftlichen Hofstellen im Umfeld des VHR sind als regional 

bedeutsame landwirtschaftliche Betriebe ausgewiesen (V) Pl.S. 3.3.3. 

Regionalbedeutsame Betriebe sollen in ihrer wirtschaftlichen Existenz und 

Entwicklung gesichert werden.  Zur Vermeidung von Einschränkungen der 

Bewirtschaftung dieser Höfe sollen konfliktträchtige Nutzungen in einem Radius 

von 300 Metern vermieden werden.  

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass es durch das „Heranrücken“ vor 
allem von neuen Wohngebieten nicht zu wirtschaftlich relevanten 

Nutzungseinschränkungen dieser Betriebe kommt (immissionsschutzrechtliche 

Problematik).“ (Regionalplanerische Begründung zu V(11)  

 

Geruchsbelastung durch 

angrenzende 

Landwirtschaftliche 

Nutzung 

Durch die bestehenden landwirtschaftlichen Nutzungen in der näheren 

Umgebung können Gerüche entstehen, die Auswirkungen auf das Plangebiet 

haben. 

In der Umgebung des VHR sind 6 Betriebe bzw. Standorte einzelner Betriebe 

im Wesentlichen für die Geruchsimmissionssituation im Plangebiet relevant. 

Im Rahmen des B-Plan Verfahrens wurde ein Sachverständigengutachten zu 

den Geruchsimmissionen erstellt (DRÖSCHER, 2020). Es wurde geprüft: 

 ob sich im Plangebiet Einschränkungen auf Grund von Geruchsemissionen 

durch den derzeitigen Ausbauzustand der Betriebe ergeben, 

 ob sich durch das Plangebiet Einschränkungen für zukünftig mögliche 

Erweiterungsvorhaben der Betriebe ergeben. 

 Ermittlung der derzeitigen Geruchsemissionen der landwirtschaftlichen Betriebe 

bei voller Ausnutzung der Stallungen (Szenario 1) 

(Geruchsimmissionen verursacht durch den derzeitigen Ausbauzustand der 

betrachteten Betriebe): 

Der Immissionswert für Gerüche nach GIRL in Gewerbegebieten von 15 % als 

Anteil der Jahresstunden wird im geplanten Sondergebiet „Seite“ eingehalten. 
Die höchsten Geruchswahrnehmungshäufigkeiten für die relevante 

Aufpunkthöhe von 1,5 m über Flur sind im Westen des Plangebietes im Bereich 

der geplanten Parkierungsflächen (randlich bis 7 %) errechnet worden. Auch in 

größeren Höhen wurden innerhalb des Plangebietes keine größeren 

Geruchswahrnehmungshäufigkeiten berechnet.     (DRÖSCHER, 2020). 

 

Geruchsimmissions-

Richtlinie GIRL  

Zur bundeseinheitlichen Regelung von Geruchsimmissionen wurde vom 

Länderausschuss für lmmissionsschutz (LAI) eine Geruchsimmissions-Richtlinie 

(GIRL) in Ergänzung zur Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA 

Luft) entwickelt. 

 

Bioklima Aus: LP GVV Heckengäu 2025, Karte 11 – Klima-Analyse: 

„Freiland-Klimatop - ungestörter, stark ausgeprägter Tagesgang von 

Temperatur und Feuchte, windoffen, starke Frisch-/Kaltluftproduktion“. 

Die Kaltluftproduktionsflächen im VHR können, aufgrund der Topografie, keine 

klimatische Ausgleichsleistung für den Siedlungsbereich entfalten.  

Aufgrund der fehlenden Siedlungsrelevanz sind die Flächen des VHR von 

geringer Bedeutung für das Bioklima.  
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Verkehrsbelastung 

(Quelle: PG KÖLZ, 2020) 

Aus: Verkehrsuntersuchung zum geplanten Baugebiet „Seite“ der Gemeinde 
Wiernsheim; Planungsgruppe Kölz GmbH, Ludwigsburg, April 2020. 

Damit die verkehrlichen Wirkungen der Einzelhandelsentwicklung beurteilt 

werden können, erfolgte die Verkehrsmengenverteilung für folgende Planfälle: 

– „Planungsnullfall“ – PF 0 

o Prognosehorizont 2035 

o Bestehendes Verkehrssystem 

o Allgemeine Verkehrsentwicklung 

o Strukturelle Entwicklungsflächen 

o OHNE Einzelhandelsnutzungen „Seite“ 

– „Planfall 1“ – PF 1 

o analog Planfall PF 0, jedoch 

o MIT Einzelhandelsnutzungen „Seite“ 

Ergebnisse Analyse 2019 und Planfall 0: 

 

Lufthygiene Luftschadstoffe tragen im großen Umfang zur Beeinträchtigung der 

lufthygienischen Situation bei. Immissionsmessungen geben Aufschluss über 

die jeweiligen Belastungen. Bei Überschreitung der geltenden 

Immissionsgrenzwerte bzgl. Luftschadstoffe wie Feinstaub- und 

Stickstoffdioxyd (NO2) sind nach § 47 BImSchG und 39. BImSchV Luftreinhalte- 

bzw. Aktionspläne aufzustellen. 

Schadstoffbelastung  Für den VHR liegen keine Informationen über Schadstoffbelastungen der Luft 

vor. 

Grenzwerte / Schwellen- 

Zielwerte 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurden europaweit folgende 

Grenzwerte, bzw. Schwellen- und Zielwerte festgelegt: 

(https://www.umweltbundesamt.de/) 

nach TA Luft Stickstoffdioxid 1-Stunden-Grenzwert - 200 µg/m3 

Jahresgrenzwert - 40 µg/m3 

 Feinstaubfraktion 

PM10 

Tagesgrenzwert - 50 µg/m3 

Jahresmittelwert - 40 µg/m3 

 Ozonkonzentration Informationsschwelle - 180 µg/m3 (1-Stunden-Wert) 

Alarmschwelle - 240 µg/m3 (1-Stunden-Wert) 

maximale 8-Stunden-Wert eines Tages - 120 µg/m3 

https://www.umweltbundesamt.de/
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Lärmbelastungen 

(Quelle: ISIS 2020) 

Lärmimmissionen sind von großer Bedeutung für die Gesundheit der 

Menschen. Lärmarme Bereiche werden in der heutigen Umwelt immer 

seltener. Lärm wird als die am unmittelbarsten empfundene Umweltbelastung 

erlebt, die nicht nur zum allgemeinen Unwohlsein beiträgt, sondern langfristig 

sowohl psychische als auch physische Störungen verursachen kann. 

Lärmeinwirkungen des Straßenverkehrs auf der öffentlichen Verkehrsfläche für 

den Prognosehorizont 2035 (aus: ISIS 2020 - Schalltechnische Untersuchung): 

 

Bezugspunkt  L 1135 ohne Seite  

 Geschoss tags nachts 

Im Wiesental 90 EG 44,9 35,8 

(MD) 1.OG 45,3 36,3 

Iptinger Straße 25/1 EG 46,2 37,1 

(MI) 1.OG 47,7 38,6 

Iptinger Straße 29, SO EG 60,0 51,0 

(MI) 1.OG 61,5 52,5 

Iptinger Straße 29, NO EG 52,8 43,7 

(MI) 1.OG 52,1 43,1 

Scheuermannstraße 1 EG 58,6 49,5 

(WA) 1.OG 62,9 53,9 

Scheuermannstraße 5 EG 58,7 49,6 

(WA) 1.OG 63,8 54,7 

Pegelangaben in dB(A) 

fett          Grenzwertüberschreitung 

 

Grenzwerte / Schwellen- 

Zielwerte 

gem. 16. BImSchV 

in reinen und allgemeinen 

Wohngebieten  

tags 

nachts 

59 Dezibel (A) 

49 Dezibel (A) 

in Kerngebieten, Dorf- und 

Mischgebieten 

tags 

nachts 

64 Dezibel (A) 

54 Dezibel (A) 

in Gewerbegebieten tags 

nachts 

69 Dezibel (A) 

59 Dezibel (A) 

Ab einer Lärmbelastung > 59 dB(A) wird auch die Erholungsnutzung in der 

freien Landschaft stark beeinträchtigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

Lärmwirkungen schon bei geringeren Werten das Landschaftserleben negativ 

beeinflussen können. 

Erholungs- und 

Freizeitfunktion 

Die Erholungs- und Freizeitfunktion beinhaltet die Aspekte der Erholungsräume 

und -zielpunkte sowie Erholungsinfrastrukturen. Grundvoraussetzung für die 

freiraumbezogene Erholung ist die Landschaft, als Nutzungsgrundlage für 

unterschiedliche Arten der Freizeitbedürfnisse. Das Vorhandensein ruhiger 

bzw. lärmarmer landschaftlich attraktiver Bereiche sowie ihre gute 

Erreichbarkeit sind elementare Eigenschaften, durch die diese 

Erholungsbereiche charakterisiert sein sollten. 

Auf dem Flurstück 289 verläuft ein überörtlicher Fuß und Radweg der die 

Gemeinde mit den Ortsteilen Iptingen und Serres vebindet. 

Sonstige Infrastruktur für Sport, Freizeit und Touristik ist nicht vorhanden. Die 

Bedeutung für die Naherholung ist untergeordnet. 

Vorbelastungen Lärm- und Lufthygienische Belastungen durch den Automobilverkehr 

(Verbrennungsmotoren) auf der angrenzende Landstraße L1135 sind gegeben. 
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4.1.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Baubedingt Temporäre Umweltauswirkungen, die während der Bauzeit durch den Einsatz 

der Baumaschinen und Baustellenverkehr entstehen. Belastend für den 

Menschen wirken sich dabei vor allem Lärm- und Schadstoffimmissionen aus. 

 Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Baumaschinen 

 Staubentwicklung 

 Lärmemissionen durch Baustellenverkehr und Baumaschinen 

 

Anlage-/ Betriebsbedingt Lärm- und Schadstoffimmissionen durch erhöhtes Verkehrsaufkommen 

(Kundenverkehr, Zulieferverkehr; ) sowie Lichtemissionen durch Beleuchtung 

und Werbeanlagen. 

 

Geruchsbelastung durch 

angrenzende Landwirt-

schaftliche Nutzung 

(Quelle: Dröscher Dr., 

2020) 

Ermittlung der Geruchsemissionen für einen zukünftigen Planungsstand der 

landwirtschaftlichen Betriebe (Szenario 2) 

(Geruchsimmissionen verursacht durch den derzeitigen Ausbauzustand der 

betrachteten Betriebe sowie einer zukünftigen Entwicklung nach Aussage der 

Betreiber oder einer pauschalten Verdopplung des derzeitigen Standes): 

Der Immissionswert für Gerüche nach GIRL in Gewerbegebieten von 15 % als 

Anteil der Jahresstunden wird im geplanten Sondergebiet „Seite“ eingehalten. 
Die höchsten  Geruchswahrnehmungshäufigkeiten für die relevante 

Aufpunkthöhe von 1,5 m über Flur sind im Westen des Plangebietes im Bereich 

der geplanten Parkierungsflächen (randlich bis 11 %) errechnet worden. Auch in 

größeren Höhen wurden innerhalb des Plangebietes keine größeren 

Geruchswahrnehmungshäufigkeiten berechnet. (DRÖSCHER, 2020) 

 

Keine Einschränkung für 

regional bedeutsame 

Betriebe 

(Quelle: Dröscher Dr., 

2020) 

Das Sachverständigengutachten zu den Geruchsimmissionen (DRÖSCHER, 

2020) zeigt, dass die Entwicklung des Sondergebiets „Seite“ auch bei einer 
möglichen zukünftigen Entwicklung bzw. Erweiterung der betrachteten 

landwirtschaftlichen Betriebe möglich ist. Somit werden die Betriebe durch die 

vorliegend beurteilte Planung nicht in unzulässiger Weise in ihrer Entwicklung 

beeinträchtigt. 

 

Lichtemissionen Von Lichtemissionen durch Kfz-Kundenverkehr, Zuliefererverkehr, 

Gebäudebeleuchtung, Parkflächenbeleuchtung und Werbeanlagen ist 

auszugehen. Betroffen von den Lichtimmissionen sind die angrenzenden 

Wohngebiete und die umgebende freie Landschaft. 

 

Lärmemissionen 

(Quelle: ISIS 2020) 

Die Berechnungen zum Nahversorgungszentrum (Lärmemissionen des Park-

platzes und Lkw-Andienung) ergaben, dass die Immissionsrichtwerte der TA-

Lärm 

 im Zeitbereich tags durch die Lärmeinwirkungen des Parkierungs- und 

Andienungsverkehrs an der benachbarten Wohnbebauung nicht 

überschritten werden, 

 im Zeitbereich nachts (lauteste Nachtstunde bei 3 Lkw-Abfertigungen 

am Edeka-Markt (Lkw 1) und bei 1 Lkw-Abfertigung am Netto-Markt 

(Lkw 2) Überschreitungen der Immissionsrichtwerte verursachen. 

Da sich die Nutzung von Außengastronomie (Selbstbedienungscafé) einerseits 

an den Öffnungszeiten, andererseits an dem Nutzungsverhalten der Gäste 

orientiert, sind keine stetigen Lärmeinwirkungen über den 
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Beurteilungszeitraum tags (6.00-22.00 Uhr) anzunehmen. 

Der Betrieb des Nahversorgungszentrums bedingt den Einsatz von Kühl- und 

Lüftungsanlagen. Da derzeit weder Hersteller noch Typ bekannt sind, können 

hierzu noch keine Bewertungen erfolgen. 

Das Verkehrsaufkommen des Bauvorhabens auf der öffentlichen Straße lässt 

Pegelerhöhungen in der Größenordnung von 0,2 – 1,2 dB(A) erwarten. 

 

Schadstoffemissionen Zusätzliche Schadstoffemissionen durch den zusätzlichen KFZ-Verkehr sind in 

geringem Umfang gegeben. 

Unfallgefahren Erhöhte Unfallgefahren sind derzeit nicht bekannt. 

  

Bewertung der 

Erheblichkeit  

Durch das Vorhaben werden keine erheblichen Auswirkungen erwartet. 

Die Auswirkungen sind entweder zeitlich begrenzt und/oder bewegen sich in 

einem unauffälligen Rahmen. 

 Bezüglich der Lärmimmissionen werden teilweise die zulässigen Grenzwerte 

überschritten. Die schalltechnische Untersuchung bestätigt, dass durch die 

Einrichtung eines Nahversorgungszentrums im Geltungsbereich des 

Bebauungsplans „Seite“ unter Beachtung gewisser Auflagen zum Schutz der 
Nachtruhe keine unzumutbaren Lärmeinwirkungen im Sinne der TA-Lärm in der 

Nachbarschaft zu befürchten sind. Sollten Betriebe mit deutlich abweichenden 

Betriebskenndaten und baulicher Konzeption angesiedelt werden, so sind die 

Nachweise zu erbringen, dass die schalltechnischen Anforderungen der TA-

Lärm in der Nachbarschaft erfüllt werden. 

 

4.1.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen 

Vermeidungsmaßnahmen  

Lärmschutz 

(Quelle: ISIS 2020) 

Da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten aktiven Lärmschutzmaßnahmen nur 

eine geringe Wirksamkeit beizumessen ist, wurden organisatorische 

Lärmschutzmaßnahmen ausgearbeitet: 

 Verzicht auf Lkw-Abfertigungen im Zeitbereich 22-23 Uhr 

 Begrenzung der Anzahl an Lkw-Abfertigung auf 2 pro Stunde am Edeka-

Markt oder auf  

1 pro Stunde am Netto-Markt, jeweils im Zeitbereich 23-06 Uhr 

 Der Betrieb des Nahversorgungszentrums bedingt den Einsatz von Kühl- und 

Lüftungsanlagen. Da derzeit weder Hersteller noch Typ bekannt sind, ist von 

den Anlagenbauern der Nachweis zu fordern, dass der Lärmanteil der Anlagen 

den jeweils einzuhaltenden Richtwert um mindestens 10 dB(A) unterschreitet. 

Geruchsbelastung 

(Quelle: DRÖSCHER DR., 

2020)   

Festsetzungen in Bebauungsplan „Seite“ oder eine Anpassung der Planung im 

Hinblick auf die Einwirkungen  durch  Geruchsimmissionen sind gemäß der  

Bewertungen  nach GIRL grundsätzlich nicht erforderlich.  

Vermeidung von 

Lichtimmissionen 
 Keine durchgängige Beleuchtung der Parkplatzflächen 

 Reglementierung der Werbeanlagen 

 Eingrünung der bebaubaren Bereiche 

 Die Bepflanzung zwischen bebaubaren Bereichen und der bestehenden 
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Wohnbebauung (Süd-West) ist mit der Funktion „ Sicht- und Blendschutz“ 
anzulegen 

Ausgleichsmaßnahmen im 

Baugebiet 

keine 

Verbleibende erhebliche 

Umweltwirkungen 

keine 

4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensräume / biologische Vielfalt 

Zur Beschreibung und Beurteilung des Schutzgutes Pflanzen und Tiere wurde eine Artenschutzrechtliche 

Untersuchung nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG erarbeitet (BECK UND PARTNER; 2019). 

 

Verlegung der Gashochdruckleitung 

Die aktuell mittig auf einer Länge von 220 m durch das Vorhabengebiet verlaufende Gashochdruckleitung 

wird an den Rand des Geltungsbereichs verlegt.  

Der Neubau der Leitung erfolgt im zeitlichen Vorgriff 

- an der Ostgrenze auf einer Länge von ca. 125 m,  

- an der Nordgrenze auf einer Länge von ca. 125 m und  

- an der Westgrenze auf einer Länge von ca. 60 m. 

Der Rückbau der alten Leitung erfolgt im Anschluss. 

Mit dieser Umbaumaßnahme sind potenziell Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange verbunden. 

Diese werden im Kontext der gesamten Baumaßnahme mit betrachtet und gehen in die Bewertung der 

Erheblichkeit und in die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ein. 

 

4.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Bestand Die Erfassung und Bewertung der Biotoptypen erfolgte flächendeckend gemäß: 

 (LUBW 2009): Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, 

Beschreiben, Bewerten und 

 IFBL - INSTITUT FÜR BOTANIK UND LANDSCHAFTSKUNDE (2005): 

Bewertung der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des 

Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung. 

Schutzgebiete Im Vorhabenraum und unmittelbar angrenzend befinden sich keine 

geschützten Biotope. 

Geschützter 

Landschaftsbestandteil 

gem. § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG  

Feldgehölz in knapp 90 m Entfernung nordöstlich 

Biotop 1-7119-236-0025  „Feldgehölz im Gewann 'Hetzle' NO Wiernsheim“ 

Biotopverbund gem. §20 (1) BNatSchG sowie §22 NatSchG Baden-Württemberg 

Das Plangebiet wird von einem breiten Streifen des Biotopverbunds mittlerer 

Standorte durchzogen, der die Gebiete im Osten und Nordwesten verbinden 

soll. 
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Biotope Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand von Wiernsheim. Aktuell wird 

es landwirtschaftlich genutzt. Im Osten befindet sich ein Feldweg am Fuß einer 

breiten, grasbewachsenen und mit Obstbäumen bestandenen Böschung.  

Der Vorhabenraum selbst ist strukturarm. Große Flächenanteile werden als 

Ackerland intensiv genutzt, der östliche Teil zur Iptinger Straße hin besteht aus 

Grünland. Es handelt sich um eine nährstoffreiche, eher artenarme 

Glatthaferwiese. 

 Im Vorhabenraum wurden im Rahmen der artenschutzrechtlichen 

Untersuchung (Beck + Partner 2019) folgende Biotoptypen erfasst. Die 

Zuordnung und Bezeichnung der Biotoptypen fand unter Anwendung des 

„Schlüssels zum Erfassen, Beschreiben und Bewerten“ der LUBW (2009) statt. 
 Typ-Nr. Biotop-/Nutzungstyp gem. Biotoptypenliste 

Baden-Württemberg im VHR 

Fläche [m²] 

 33.62 00 Rotationsgrünland oder Grünlandansaat 16315 qm 

 37.11 00 Acker mit fragmentarischer 

Unkrautvegetation 

9055 qm 

 60.21 00 Völlig versiegelte Straße oder Platz 320 qm 

 60.50 00 Kleine Grünfläche 1410 qm 

  Summe: 27100 qm 

 45.10 - 

45.30a 

Allee; Baumreihe; Baumgruppe; Einzelbaum 

auf sehr gering- bis geringwertigen 

Biotoptypen 

1 Stk. 

 45.40 a/b Streuobstbestand auf gering- bis 

mittelwertigen Biotoptypen 

3 Stk. 

 45.40 a/b Streuobstbestand auf gering- bis 

mittelwertigen Biotoptypen 

9 Stk. 

  Summe: 13 Stk. 

Arten Zur Klärung der Fragestellung, ob streng geschützte Arten nach § 44 BNatSchG 

durch das Vorhaben betroffen sein können, wurden als Ergebnis einer 

Habitatpotentialanalyse (Juni 2018) die Europäischen Vogelarten und die 

Reptilien (Zauneidechse) als planungs- und prüfungsrelevante Tiergruppen 

ausgewählt.  Außerdem wurde auf streng geschützte Arten weiterer 

Artengruppen geachtet, die, im Falle eines Nachweises oder begründeten 

Verdachts, ebenfalls vertieft untersucht werden sollten. 

Europäische Vogelarten Innerhalb des Vorhabenraums (VHR) wurden keine Revierzentren von Vögeln 

festgestellt. 

Eine Ursache ist in seiner Strukturarmut zu finden. Aufgrund der geringen 

Flächengröße, der Lage und der Topographie (Tallage am Unterhang, ringsum 

aufragende Kulissen der Umgebung) ist es auch für die Feldlerche nicht 

attraktiv.  Diese lebt in den großflächigen, offenen Äckern und Weiden der 

Hochfläche im Osten und Nordosten. 

Die nächstgelegenen Reviere sind diejenigen von Goldammer (östlich 

angrenzende Böschung), Star (in einem nördlich angrenzend einzelnstehenden 

Apfelbaum), Amsel, Hausperling und Hausrotschwanz (südwestlich 

angrenzender Siedlungsbereich). 

In einem nördlich des Plangebiets gelegenen größeren Gehölzbestand 

(geschütztes Biotop Nr. 1-7119-236-0025) befindet sich ein großer Horst in 

einem Baum, möglicherweise vom Mäusebussard. 2019 war er nicht besetzt. 

Als weitere Nutzer kommen Rabenkrähe oder Turmfalke in Betracht. 
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Reptilien (Zauneidechse) Im Rahmen der Begehungen wurden keine Reptilien nachgewiesen. Im Umfeld 

des Plangebiets hätte man die östlich gelegene Böschung, die Gartenanlagen 

der angrenzenden Siedlung oder die Wegränder als mögliche Aufenthaltsorte 

der Zauneidechse vermuten können. Ansonsten ist das Plangebiet als intensiv 

genutzte, strukturlose Ackerfläche nicht für Reptilien geeignet. 

Sonstige Arten Hinweise auf sonstige streng geschützte Arten gibt es nicht. 

 

Vorbelastungen Strukturarme, ausgeräumte Flur am Siedlungsrand. 

Intensive landwirtschaftliche Nutzung auf den Ackerflächen. 

Störungen durch den Straßenverkehr auf der L1135. 

Bewertung  

Funktion Biotope können unterschiedliche Teilfunktionen wahrnehmen, z.B.: Brutbiotop, 

Rastbiotop, Jagd-/ Nahrungsbiotop, Überwinterungsbiotop, Verbundelemente 

(Trittsteine, Korridore) u.a. 

Lebensraumfunktion Biotope von geringer bis allgemeiner Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz. 

Verbundelemente Die Flächen im VHR haben aufgrund der Lage und des guten 

Biotopentwicklungspotenzials eine hohe Bedeutung für die Biotopvernetzung. 

spezieller Artenschutz 

§ 44 (1) Nr.1-3 BNatSchG 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine streng geschützten Arten nach § 44 

BNatSchG durch das Vorhaben betroffen. 

Auf angrenzenden Flächen können streng geschützte Arten nach § 44 BNatSchG 

durch das Vorhaben betroffen sein: 

 - Goldammer an einer Böschung unmittelbar östlich des Plangebiets,  

- Brutbaum des Stares in Norden,  

- Reviere der Feldlerche auf der östlich gelegenen Hochfläche. 

 

4.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Baubedingt  Beseitigung der vorh. Vegetationsdecke, Verlust von Biotopen, Arten und 

Lebensgemeinschaften im gesamten Baubereich;  

 Dauerhafte Veränderung der natürlichen Standortbedingungen für 

Pflanzen und Tiere im Fahrbereich schwerer Maschinen 

(Bodenverdichtung durch Baumaschinen); 

 Störungen/Beunruhigung der Tierwelt durch Lärm, Lichtreflexe, 

Erschütterungen, Bewegung und Schadstoffimmissionen; 

 Zerschneidung ökologischer Wirkungsbeziehungen (durch alle o.g. 

Faktoren). 

 Beeinträchtigungen benachbarter wertvoller Biotope,  geschützter Arten- 

und Lebensgemeinschaften durch Baustelleneinrichtungen und 

Baubetrieb (Lagerplätze etc.) 

 

Anlage-/ Betriebsbedingt  Verlust natürlicher Biotopstandorte durch  

Versiegelungen durch Gebäude/ Straßen/ Wege/ Plätze in den 

überbaubaren Bereichen auf ca. 13180 m². 

 Dauerhafter Verlust der natürlichen Standortbedingungen von Arten und 

Lebensgemeinschaften und Veränderung der Artenzusammensetzung 

durch Einbringen ortsfremder Böden und Materialien sowie 

standortfremder Pflanzen in Bereichen der Grünflächen auf ca. 13920 m². 

 Störungen/Beunruhigung der Tierwelt durch Lärm, Lichtreflexe, 

Erschütterungen, Bewegung, Schadstoffimmissionen. 

 Erhöhte Mortalität nachtaktiver Insekten durch Beleuchtungsanlagen. 
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 Verlust wertvoller Flächen für den landesweiten Biotopverbund. 

 

Bewertung der 

Erheblichkeit 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine erheblichen Auswirkungen zu 

erwarten: 

- es sind keine Biotope von besonderer Bedeutung oder geschützte 

Biotope betroffen; 

- es ist mit dem Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 (1) Nrn. 1-3 

i.V.m. (5) BNatSchG nicht zu rechnen. 

 Ausserhalb des Geltungsbereichs sind erheblichen Auswirkungen möglich: 

- es könnten Biotope von besonderer Bedeutung oder geschützte 

Biotope gem. § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG betroffen sein; 

- es ist mit dem Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 (1) Nrn. 1-3 

i.V.m. (5) BNatSchG zu rechnen. 

 Die Auswirkungen auf den Biotopverbund sind nicht erheblich, da 

benachbarte Flächen für einen landesweiten Biotopverbund vorhanden sind 

4.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen 

Vermeidungsmaßnahmen 

währen der Bauphase 
 Beschränkung der baubedingten Inanspruchnahme von natürlichen 

Biotopstandorten auf das notwendige Maß. 

 Schutz der Biotopfläche Wiese mit Bäumen/ Streuobstwiese (bestehende 

Ausgleichsfläche) nordwestlich des Kreisverkehrs vor Beeinträchtigungen) 

 Schutz der angrenzenden Biotope außerhalb des Baubereichs vor 

temporärer Inanspruchnahme  

Z.B. durch aufstellen eines Baustelleneinrichtungsplans, Ausweisen von 

Tabuflächen und Baulagerflächen, Schutzeinrichtungen wie Bauzäune. 

Vogelschutz Der Schutz angrenzender Flächen ist auch zur Vermeidung der Verbotstat-

bestände nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG zwingend erforderlich: 
- Goldammer an einer Böschung unmittelbar östlich des Plangebiets,  

- Brutbaum des Stares in Norden,  

- Reviere der Feldlerche auf der östlich gelegenen Hochfläche. 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

in der Anlage und im 

Betrieb 

 Einsatz insektenfreundlicher Leuchtmittel (Verwendung von Leuchten mit 

Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung (Vermeiden von 

Kugelleuchten) sowie Verwendung vollständig gekapselter 

Lampengehäuse gegen das Eindringen von Insekten). 

 Zeitliche Beschränkung der Beleuchtung zur Vermeidung einer 

Beeinträchtigung nachtaktiver Tiere durch Lichtverschmutzung. 

 Gestaltung der Schachtabdeckungen (engstrebige und engmaschige 

Schachtabdeckungen (z.B. bei Lichtschächten) um Falleneffekte 

insbesondere für Kleintiere zu verringern) 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

im Baugebiet 
 Dachbegrünung (siehe Kapitel 6.4.1) (ca. 4750 m²). 

 Begrünungsmaßnahmen (Grünflächen von ca. 2720 m²). 

 Naturnah gestaltete Grünflächen als neue hochwertige Biotopflächen und 

für den Biotopverbund (ca. 11200 m²). 

 

Verbleibende erhebliche 

Umweltwirkungen 

keine 
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4.3 Schutzgut Boden 

Böden bilden den belebten, durch Humus- und Gefügebildung, Verwitterung und Mineralbildung sowie 

Verlagerung von Zersetzungs- und Verwitterungsprodukten umgestalteten Teil der Erdkruste. Böden ent-

wickeln sich, indem ein Gestein unter einem bestimmten Klima und einer bestimmten Vegetation durch 

Boden bildende Prozesse umgewandelt wird. Sie verändern sich außerdem unter dem Einfluss des Men-

schen. Böden sind verschieden, weil sich ihre physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften 

mit der Zeit verändern und insgesamt Gesteins-, Relief-, Klima- und Vegetationsunterschiede, bei 

Kulturböden auch Nutzungsunterschiede, ihre Entwicklung beeinflussen. 

Aufgrund der starken Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern und nahezu allen Nutzungen steht der 

Boden in einem besonderen Spannungsverhältnis von natürlichen und gesellschaftlichen Leistungen und 

Funktionen. 

 

Verlegung der Gashochdruckleitung 

Die aktuell mittig auf einer Länge von 220 m durch das Vorhabengebiet verlaufende Gashochdruckleitung 

wird an den Rand des Geltungsbereichs verlegt.  

Der Neubau der Leitung erfolgt im zeitlichen Vorgriff 

- an der Ostgrenze auf einer Länge von ca. 125 m,  

- an der Nordgrenze auf einer Länge von ca. 125 m und  

- an der Westgrenze auf einer Länge von ca. 60 m. 

Der Rückbau der alten Leitung erfolgt im Anschluss. 

Mit dieser Umbaumaßnahme sind potenziell Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange verbunden. 

Diese werden im Kontext der gesamten Baumaßnahme mit betrachtet und gehen in die Bewertung der 

Erheblichkeit und in die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ein. 

 

4.3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Bestand Die bodenkundlichen Einheiten im VHR wurden den aktuellen Kartendarstel-

lungen des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau entnommen. 

Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau (Hrsg.) (2019): LGRB-Kartenviewer – Layer GK50: Geologische 

Einheiten (Flächen), https://maps.lgrb-bw.de/ [abgerufen am 18.09.2019] 

Kartiereinheit (g3) Im östlichen Teil des VHR, dem Übergangsbereich zu den Hochflächen des 

Oberen Muschelkalk wurden steinige, flachgründige und gut durchlässige 

Böden der Bodentypen Rendzina und Braune Rendzina kartiert. 

Kartiereinheit (g17) Westlich angrenzend, im Bereich etwas stärker geneigter Hänge haben sich 

Pararendzinen und Pelosol-Pararendzinen aus lehmig-toniger Muschelkalk-

Fließerde mit mittlerer bis mäßig tiefer Gründigkeit gebildet. Durch den 

höheren Tongehalt besitzen die Böden nur eine geringe bis mittlere 

Wasserdurchlässigkeit, aber ein sehr hohes Puffer- und Filtervermögen. Diese 

Böden werden hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt. 

Kartiereinheit (g62) Im SW Bereich des VHR haben sich in örtlicher Hangfußlage, mäßig tiefes und 

tiefes Kolluvium, stellenweise kalkhaltig, örtlich pseudovergleyt; oft 

unterlagert von Terra fusca oder Terra fusca-Parabraunerde gebildet. Es 

handelt sich um einen weit verbreiteten und häufigen Bodentyp in den 

Trockentalmulden des Heckengäus, wo sich erodiertes Bodenmaterial in 

morphologischen Hohlformen sammelt. Besonders häufig sind Kolluvien in 

intensiv ackerbaulich genutzten Lößlandschaften. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Themenkarte Boden (GVV Heckengäu, 2012b) 

Die bodenkundliche Einordnung und Einschätzung nach der amtlichen Bodenkarte hat sich in den 

Bohrungen im Wesentlichen bestätigt. BÜRO FÜR ANGEWANDTE GEOLOGIE - H. ENGEL (2020) 

  
Regional- und fachplanerische Vorgaben 

Regionalplan  

(RVNS, 2017) 

Die Bodenschutzsignatur ist im Bereich des VHR unterbrochen. 

 

Landwirtschaftliche Flurbilanz In der digitalen Flächenbilanzkarte ist der VHR als Vorrangfläche Stufe II 

ausgewiesen. 

Die Wirtschaftsfunktionenkarte weist im VHR keine Vorrangflur aus.  

(GVV Heckengäu 2012b). 

 

Acker-, Grünlandkennzahlen Die mittleren Acker- und Grünlandkennzahlen liegen in der westlichen 

Hälfte des VHR zwischen 41 und 60 und in der östlichen Hälfte zwischen 

28 und 40. (Stellungnahme LRA Enzkreis Umweltamt vom 15.01.2019) 

 

Landschaftsplan Der VHR ist als „ackerbaulich genutzte Fläche mit geringer 
Bodenfruchtbarkeit“ ausgewiesen. 
 

Vorbelastungen  

Altlast-, Bodenschutzkataster Die betroffenen Flurstücke werden nicht im Altlast- oder 

Bodenschutzkataster des Umweltamtes Enzkreis geführt.  

Aus: BÜRO FÜR ANGEWANDTE GEOLOGIE - H. ENGEL (2020) – 

Baugrundgutachten: 

„Im Raum Wiernsheim sind in Übergang zwischen oberem und mittlerem 

Muschelkalk erhöhte geogene Bodenbelastungen durch Schwermetalle 

bekannt. (Stellungnahme LRA Enzkreis Umweltamt vom 15.01.2019)  

Auffällig ist in allen Proben ein leicht erhöhter Arsengehalt zwischen 23,4 

mg/kg und 35,3 mg/kg im Feststoff. Weiterhin wurden in zwei Proben 

knapp über dem Zuordnungswert Z 0 liegende Cadmiumgehalte von 1,1 

mg/kg bzw. 1,2 mg/kg gemessen. Alle anderen, nach der VwV-Tabelle 6-

1 untersuchten Parameter sind nicht zu beanstanden. Zusammenfassend 

sind die vier untersuchten Bodenproben in die Zuordnungsklasse Z 1.1 

einzustufen. 

Die erhöhten Arsen- und Cadmiumwerte des Bodens sind hier 
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erfahrungsgemäß geogen (natürlich) bedingt. Insofern steht einer 

Umlagerung bzw. einem Wiedereinbau des Materials auf dem 

Grundstück nach meiner Einschätzung nichts entgegen. Muss Aushub 

außerhalb entsorgt werden, ist mit der zuständigen Unteren 

Bodenschutzbehörde zu prüfen, ob hier Ausnahmeregelungen für die 

Entsorgung in Anspruch genommen werden können.“ 

sonstige Vorbelastungen Möglicher Schadstoffeintrag entlang der L1135 durch KFZ-Verkehr + 

Unterhaltung. 

In Bereichen ackerbaulicher Nutzung sind Vorbelastungen durch Erosion 

(insb. im nordwestlichen Bereich)und Verdichtungen möglich. 

Bewertung Für die Bodenbewertung sind die im Bundesbodenschutzgesetz 

(BBodSchG) genannten natürlichen Bodenfunktionen von Bedeutung.  

Bewertungsgrundlage stellt dabei der Leitfaden „Bewertung von Böden 

nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW 2010) sowie die Arbeitshilfe des 

Umweltministeriums Baden Württemberg (LUBW 2012) dar.  

Bodenfunktionen  natürliche Bodenfruchtbarkeit, 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, 

 Filter und Puffer für Schadstoffe und 

 Sonderstandort für naturnahe Vegetation 

 Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

 

Bewertung der Bodenfunktionen Rendzina (g3) Pararendzina (g17) Kolluvium (g62) 

 (unter landwirtschaftlicher Nutzung) 

Wertstufen: 0 = keine / 1 = gering / 2 = mittel / 3 = hoch / 4 = sehr hoch 

1. Sonderstandort für naturnahe Vegetation 
3,0 

Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch wird 

nicht erreicht 

2. natürliche Bodenfruchtbarkeit 1,5 2,0 3,5 

3. Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0 3,5 2,5 

4. Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1,5 1,5 3,0 

5. Archiv der Natur- und Kulturgeschichte nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden 

Gesamtbewertung  

aus 2 – 4, wenn Pkt. 1 < 4: 
1,67 2,33 3,0 

LGRB-Kartenviewer – Layer BK50: Bodenkundliche Einheiten, https://maps.lgrb-bw.de/ [abgerufen am 18.09.2019] 

Tabelle 1: Eignungswertung der Bodenfunktionen 

 

Eignung Gesamtbewertung 

LGRB-Kartenviewer – Layer BK50: Bodenkundliche Einheiten, 

https://maps.lgrb-bw.de/ [abgerufen am 18.09.2019] 

 Rendzina (g3) mittel (1,67) 

 Pararendzina (g17) mittel (2,33) 

 Kolluvium (g62) hoch (3,0) 

Empfindlichkeit Bei der Beurteilung der Empfindlichkeit der Böden im Planungsgebiet, 

wird auf die zu erwartenden Projektwirkungen abgestellt: 

LGRB-Kartenviewer – Layer BK50: Bodenkundliche Einheiten, 

https://maps.lgrb-bw.de/ [abgerufen am 18.09.2019] 

gegenüber Verdichtung Rendzina (g3) gering (wenn flachgründig) 

 Pararendzina (g17) sehr hoch 

 Kolluvium (g62) mittel – hoch 
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gegenüber Erosion Rendzina (g3) gering - mittel 

 Pararendzina (g17) sehr gering - mittel 

 Kolluvium (g62) hoch 

gegenüber  

Flächeninanspruchnahme 

Gegenüber Flächeninanspruchnahme für Bauwerke und Versiegelung 

sind grundsätzlich alle Böden als hoch empfindlich zu beurteilen. 

 

Schutzbedürftigkeit Aus der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit der Böden im 

Vorhabenraum lässt sich die Schutzbedürftigkeit gegenüber den, durch 

das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen ableiten: 

Hohe Schutzbedürftigkeit aller Böden im VHR gegenüber Bodenauf- und 

–abtrag, Bodenverdichtung und Bodenversiegelung.  

Hohe Schutzbedürftigkeit der Rendzina (G3) gegenüber dem Verlust von 

Sonderstandorten für die Entwicklung naturnaher Vegetation. 

4.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Baubedingt Temporäre Inanspruchnahme von Boden durch Bodenumlagerungen, 

Bodenbewegungen und Bodenverdichtungen durch befahren mit schweren 

Maschinen. Dadurch Verlust von Bodenfunktionen. 

Temporäres Risiko der Bodenkontaminierung durch Schadstoffeinträge bei 

unsachgemäßem Umgang mit Schadstoffen oder bei Unfällen. 

Ort und Umfang: im gesamten Baubereich auf ca. 25.000 m² 

 

Anlage-/ Betriebsbedingt Versiegelungen durch Gebäude/ Straßen/ Wege/ Plätze. Dadurch Verlust aller 

Bodenfunktionen. 

Ort und Umfang: In den überbaubaren Bereichen auf ca. 13.180 m². 

 

Bewertung der 

Erheblichkeit 

Aufgrund der umfangreichen Bodenbewegungen, Abgraben und Auffüllungen 

sowie großflächigen Bodenversiegelungen sind erhebliche Auswirkungen zu 

erwarten. 

4.3.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen 

Vermeidungsmaßnahmen 

währen der Bauphase 
 Beschränkung der baubedingten Inanspruchnahme von Böden im VHR auf 

das notwendige Maß. 

 Schutz der angrenzenden Böden außerhalb des Baubereichs vor 

temporärer Inanspruchnahme. 

 Schutz der Biotopfläche Wiese mit Bäumen/ Streuobstwiese (bestehende 

Ausgleichsfläche) nordwestlich des Kreisverkehrs vor Beeinträchtigungen). 

Z.B. durch aufstellen eines Baustelleneinrichtungsplans, Ausweisen von 

Tabuflächen und Baulagerflächen, Schutzeinrichtungen wie Bauzäune. 

Minimierung des Eingriffs durch flächensparende Planung;  

 Sorgsamer/sachgerechter Umgang mit dem Boden: 

- Verzicht auf befahren nasser Böden mit schweren Maschinen 

(beschränken der Lasteinträge – ggf. witterungsbedingter Baustillstand; 

Anlage von Baustraßen); 

- Schichtgerechte sachgemäße Behandlung, (Zwischen-) Lagerung 

(Trennung von Ober- und Unterboden) und Wiedereinbau der 

zwischengelagerten Böden; 

- Frühzeitige Wiederbegrünung/ Zwischensaat offener Böden – ggf. 
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temporäre Erosionsschutzmaßnahmen ergreifen; 

- Rückhaltung, Klärung und schadloses ableiten von Oberflächenwasser 

in die Rückhaltebecken. 

Rechtliche Vorgaben Die rechtlichen Vorgaben sowie Normen und Hinweise sind unbedingt zu 

beachten: 

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

- Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 

- DIN 18915 – Bodenarbeiten 

- DIN 18918 – Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen 

- DIN 19731 (1998): Bodenbeschaffenheit Verwertung von 

Bodenmaterial 

- BAFU (2001) Bodenschutz beim Bauen 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

in der Anlage und im 

Betrieb 

Dachbegrünung:  

Eine Dachbegrünung erfüllt je nach Mächtigkeit und Eigenschaften in geringem 

Umfang Bodenfunktionen. Wasser wird gespeichert, Biomasse produziert. Um 

als Bodenschutzmaßnahme angerechnet zu werden, muss die Substrat-

Mindestmächtigkeit 10 cm betragen. LUBW  Hrsg. (2012) 

 

Ausgleichsmaßnahmen im 

Baugebiet 

Durch die Rekultivierung der Abgrabungs- und Auffüllungsflächen sowie in den 

anderen anzulegenden Grünflächen können die Bodenfunktionen weitgehend 

wiederhergestellt werden. 

Grünflächen gärtnerisch gestaltet ca. 2.720 m² 

Grünflächen naturnah gestaltet   ca. 11.200 m² 

 

Bodenkundliche 

Baubegleitung 

Die umfangreichen Bodenarbeiten, Abgrabungen und Auffüllungen 

(Rekultivierungen) bedürfen einer qualifizierten Bodenkundliche 

Baubegleitung, auch um die rechnerische Wertigkeit der Ausgleichsmaßnahme 

gem. Naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung zu gewährleisten. 

 

Verbleibende erhebliche 

negative 

Umweltwirkungen 

Bodenversiegelungen im Umfang von ca. 13.180 m². 

Dies entspricht einem rechnerischen Defizit von ca. 150.000 ÖP, errechnet 

nach den Berechnungsregeln der ÖKVO (2010). 

 

Ausgleichsmaßnahmen 

ausserhalb des 

Vorhabenraums 

Umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Boden ausserhalb des 

VHRs  stehen nicht zur Verfügung. 

Es ist vorgesehen, das Defizit schutzgutübergreifend über Gestaltung 

naturnaher Grünflächen im Geltungsbereich des B-Plans zu kompensieren.  

4.4 Schutzgut Wasser 

Wasser gehört zu den elementaren Lebensgrundlagen aller Organismen. In den Ökosystemen übernimmt 

es grundsätzliche Funktionen als 

- unmittelbares oder mittelbares Umweltmedium für Pflanzen und Tiere und 

- Speicher- und Transportsystem für Stoffe und Gase. 

 

Darüber hinaus dient das Wasser dem Menschen 

- als Trink- und Brauchwasser, 

- zur organischen Produktion (Nahrungsmittel, Rohstoffe, Gebrauchsgüter), 

- als Vorfluter und zur Energiegewinnung sowie 

- für Freizeit und Erholung. 
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Verlegung der Gashochdruckleitung 

Die aktuell mittig auf einer Länge von 220 m durch das Vorhabengebiet verlaufende Gashochdruckleitung 

wird an den Rand des Geltungsbereichs verlegt.  

Der Neubau der Leitung erfolgt im zeitlichen Vorgriff 

- an der Ostgrenze auf einer Länge von ca. 125 m,  

- an der Nordgrenze auf einer Länge von ca. 125 m und  

- an der Westgrenze auf einer Länge von ca. 60 m. 

Der Rückbau der alten Leitung erfolgt im Anschluss. 

Mit dieser Umbaumaßnahme sind potenziell Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange verbunden. 

Diese werden im Kontext der gesamten Baumaßnahme mit betrachtet und gehen in die Bewertung der 

Erheblichkeit und in die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ein. 

 

4.4.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Oberflächenwasser Im Vorhabenraum sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Entwässerung Das oberflächlich abfließende Niederschlagswasser im VHR fließt in Richtung 

Nord-West einem temporär trockenfallenden Graben zu, der nach ca. 2100 m 

nördlich in den Glattbach unterhalb Pinache mündet. Der Glattbach verläuft an 

der nördlichen Gemarkungsgrenze von Wiernsheim und mündet östlich von 

Großglattbach in den Kreuzbach. Der Kreuzbach fließt in Enzweihingen dem 

Strudelbach / Mühlkanal zu und mündet dort in die Enz. 

Nordwestlich der geplanten Erschließung befindet sich am Ende der 

Ortskanalisation das Regenüberlaufbecken (RÜB) Wiernsheim. Parallel zur 

Straße Im Wiesental führen dorthin ein Mischwasserkanal der Nennweite DN 

1600 und ein Regenwasserkanal der Nennweite DN 1600. Unmittelbar nach 

dem RÜB geht der Regenwasserkanal in einen offenen Graben über, der als 

Gewässer klassifiziert ist und zunächst Richtung Norden führt. Östlich der 

Ortslage von Pinache mündet dieser teilweise trocken fallende Graben in den 

Glattbach. (WEBER INGENIEURE, 2020) 

 

Grundwasser Hydrogeologische Einheiten (LGRB-Kartenviewer, 2019) 

In Vorhabenraum dominieren gering wasserleitende Schichtungen des 

Mittleren Muschelkalks mit geringer Durchlässigkeit und stark wechselnder 

Ergiebigkeit. 

Der SW Bereich ist von Lockersedimenten unterschiedlicher Zusammen-

setzung überlagert und stellt hier eine Deckschicht mit sehr geringer bis 

fehlender Porendurchlässigkeit und mäßiger bis sehr geringer Ergiebigkeit dar. 

Außerhalb des Vorhabenraums (östlich angrenzend) bilden die wasser-

leitenden Schichten des Oberen Muschelkalks einen Kluft- und Karst-

grundwasserleiter mit mittlerer Durchlässigkeit und hoher Ergiebigkeit. 

Aus: BÜRO FÜR ANGEWANDTE GEOLOGIE - H. ENGEL (2020) – 

Baugrundgutachten: 

Grundwasser wurde in den durchgeführten Bohrungen nicht angetroffen. Nach 

stärkeren Regenfällen kann jedoch das Auftreten von Schichtwasser in einzel-

nen klüftigen Kalkstein- oder Dolomitsteinlagen nicht ausgeschlossen werden. 

Grundwasserneubildung Der VHR befindet sich im Bereich des Mittleren Muschelkalks (Grundwasser-

geringleiter).   Für den VHR wird für den Untersuchungszeitraum 1961–1990 

eine mittlere Grundwasserneubildung von ca. 200 – 225 mm/a angegeben. 

(GVV Heckengäu 2012b) 
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Wasserschutzgebiet Der Vorhabenraum befindet sich nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes.   

Das nächste WSG ist ca. 1,2 km entfernt. 

 

Vorbelastungen Schadstoffeinträg entlang der L1135 durch KFZ-Verkehr + Unterhaltung. 

Nährstoff- und Schadstoffeintrag bei intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. 

Vorhandene Hochwasserprobleme an Glattbach, Kreuzbach, Enz, Neckar, 

Rhein. Wald+Corbe (2014) 

Bewertung Problematisch ist der oberflächliche Abfluss von Regenwasser bei 

wassergesättigten Bodenverhältnissen (fördert Hochwasserereignisse). 

Funktion  Grundwasserdargebot 

 Grundwasserneubildung 

Kriterium Durchlässigkeit der oberen grundwasserführenden hydrogeologischen Einheit. 

Eignung nach KÜPFER (2005) 

 Mittlerer Muschelkalk (mm) gering (Stufe D) 

 Verschwemmungssediment sehr gering (Stufe E) 

 Oberer Muschelkalk (mo) mittel (Stufe C) 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen 

 Mittlerer Muschelkalk (mm) gering 

 Verschwemmungssediment sehr gering 

 Oberer Muschelkalk (mo) mittel 

 

4.4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Baubedingt  Entfernen grundwasserschützender Bodenschichten (Bodenabtrag) 

 Immission fester oder flüssiger Stoffe in das Grund- und 

Oberflächenwasser 

 Verringerung der Grundwasserneubildung (Bodenverdichtungen) 

 Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses (Entfernen der Vegetation) 

Grundwasser Während der Bauphase kann es durch den unsachgemäßen Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (z.B. Betankungen mit Treibstoff, 

Wartungsarbeiten und Reparaturen an Baumaschinen, Austritt von 

Hydraulikölen, Lagerung von Baustoffen/Bauchemikalien etc.) zu 

Schadstoffeinträgen in das Grundwasser kommen. Das Risiko einer 

Grundwasserkontamination ist nicht quantifizierbar. 

Oberflächenwasser Während der Bauphase kann es im Baubereich zu einem unkontrollierten 

Abfluss von Regen- und Baustellenwasser inkl. abgeschwemmter Sedimente 

benachbarte Ackerflächen, Gräben und Oberflächengewässer kommen. Das 

Risiko ist nicht quantifizierbar. 

 

Anlage-/ Betriebsbedingt Bodenversiegelung und Überbauung:ca. 13.180 m² 

 Verringerung der Grundwasserneubildung 

 Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses 

Grundwasser Durch die Versiegelung von Boden wird die Infiltration des Regenwassers in 

den Boden unterbunden. Dies führt zu einer Verringerung der 

Grundwasserneubildung. 

Oberflächenwasser Durch die Bodenversiegelung wird der oberirdische Wasserabfluss erhöht und 

beschleunigt. Bei Starkregenereignissen können vorhandene Rückhaltekapazi-

täten erschöpft sein, was das Hochwasserrisiko an Glattbach, Kreuzbach, Enz, 

Neckar und am Rhein weiter verschärft.  Durch Überflutungen können 
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Schadstoffe in die Gewässer gelangen. 

 Verschmutztes Oberflächenwasser von Straßen und Parkierungsflächen kann 

in die Oberflächengewässer gelangen. 

 

Bewertung der Erheblichkeit 

Grundwasser Da die anstehenden hydrogeologischen Schichten eine geringe Eignung sowie 

eine geringe Empfindlichkeit gegenüber den zu erwartenden Projektwirkun-

gen aufweisen, ist für das Grundwasser nicht mit erheblichen Auswirkungen 

zu rechnen. 

Oberflächenwasser Aufgrund des erhöhten Hochwasserrisikos und der Verschmutzungsgefahr ist 

mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen.  

 

4.4.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen 

Vermeidungsmaßnahmen 

währen der Bauphase 
 Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 

Schutzmaßnahmen (z.B. auslegen von Schutzfolien) 

 Eine geregelte Entwässerung des Baufeldes ist über ein 

Entwässerungskonzept sicherzustellen 

Bodenkundliche 

Baubegleitung 

Der sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und das 

notwendige Entwässerungskonzept sind im Rahmen der Bodenkundlichen 

Baubegleitung sicherzustellen. 

Vermeidungsmaßnahmen 

in der Anlage und im 

Betrieb 

 Im Plangebiet ist eine nach Schmutzwasser und Regenwasser getrennte 

Abwasserbeseitigung einzurichten. 

 Das Schmutzwasser ist an den Mischwasserkanal, anzuschließen. Die 

Ableitung des Regenwassers hat über einen Regenwasserkanal zu 

erfolgen. Das Regenwasser ist vorzubehandeln.  

 Für die Behandlung des anfallenden Regenwassers sind auf dem privaten 

Baugrundstück Regenwasserbewirtschaftungsanlagen in Form von 

Filtermulden oder Schmutzfangzelle mit Regenrückhaltebecken 

vorzusehen. Die Drosselwasserspende darf dabei nicht mehr als 15 l/s*ha, 

bezogen auf die jeweils an die Anlage angeschlossene abflusswirksame 

Fläche, betragen. Für die Bemessung der Anlagen ist eine Jährlichkeit von 

10 Jahren anzusetzen.  

 

Ausgleichsmaßnahmen im 

Baugebiet 
 Wiederherstellung und Schutz von Bodenfunktion (insb. Speicherfunktion, 

Filter- und Pufferfunktion) in Grünflächen von ca. 13.920 m². 

 Begrünungsmaßnahmen: ca. 76 Stk. neue Bäume , davon ca. 17 Stk. im 

Parkplatzbereich sowie 13.920 m² öffentliche und private Grünflächen. 

 Dachbegrünung ca. 4.750 m²(siehe Kapitel 6.4.1) 

 

Verbleibende erhebliche 

negative 

Umweltwirkungen 

keine 

Ausgleichsmaßnahmen 

ausserhalb des 

Vorhabenraums 

keine 
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4.5 Schutzgut Klima / Luft 

Die Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Klima/Luft ist abhängig von der Fähigkeit des Landschaftsraumes 

bzw. von Teilräumen, über lokale Luftaustauschprozesse und raumstrukturelle Gegebenheiten klima- und 

lufthygienischen Belastungen entgegenzuwirken, sie zu vermindern oder zu verhindern (Aspekte Bioklima 

und Lufthygiene). 

 

Verlegung der Gashochdruckleitung 

Die aktuell mittig auf einer Länge von 220 m durch das Vorhabengebiet verlaufende Gashochdruckleitung 

wird an den Rand des Geltungsbereichs verlegt.  

Der Neubau der Leitung erfolgt im zeitlichen Vorgriff 

- an der Ostgrenze auf einer Länge von ca. 125 m,  

- an der Nordgrenze auf einer Länge von ca. 125 m und  

- an der Westgrenze auf einer Länge von ca. 60 m. 

Der Rückbau der alten Leitung erfolgt im Anschluss. 

Mit dieser Umbaumaßnahme sind potenziell Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange verbunden. 

Diese werden im Kontext der gesamten Baumaßnahme mit betrachtet und gehen in die Bewertung der 

Erheblichkeit und in die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ein. 

4.5.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Bestand  

Klimatop Freilandklimatop (Acker- und Grünlandflächen) 

Ausgleichsfunktion Kaltluftproduktion 

Die Nutzung sowie die Topographie sind ausschlaggebend für die 

bioklimatische Ausgleichsfunktion. Auf ausgedehnten Wiesen- und 

Ackerflächen sowie auf Freiflächen mit sehr lockerem Gehölzbestand herrscht 

ein extremer Tages- und Jahresgang der Temperatur und Feuchte sowie sehr 

geringe Windströmungsveränderungen. Damit ist eine intensive nächtliche 

Kaltluftproduktion verbunden, die sich träge fließend hangabwärts in 

Bewegung setzt (Kaltluftabfluss). 

Siedlungsrelevanz Die Fläche weist ein Gefälle von Südost nach Nordwest auf (ca. 16 m 

Höhenunterschied auf 190 m Länge - ca. 8%) 

Aufgrund der topographischen Lage zum Siedlungsgebiet besitzt der VHR 

keine bioklimatische Ausgleichsfunktion für die südwestlich liegende Siedlung. 

Lufthygiene  

Filterfunktion Im Vorhabenraum finden sich, abgesehen von einem Einzelbaum, keine 

Strukturen, die durch ihre Filterfunktion zur Verbesserung der Luftqualität 

beitragen. 

Luftschadstoffe siehe Schutzgut Mensch Kapitel 4.1.1. 

 

Vorbelastungen Lufthygienische Belastung durch die angrenzende Landstraße L1135. 

 

Bewertung Die Bewertung der Leistungsfähigkeit wird nach dem Bewertungsrahmen für 

das Schutzgut Klima (KÜPFR, 2005) vorgenommen.  

Funktion  Abbau oder Verminderung bioklimatischer Belastungen 

 Abbau oder Verminderung lufthygienischer Belastungen 

Bewertungskriterien  Bioklimatische Ausgleichleistung 

 Immissionsschutzfunktion 
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 Siedlungsrelevanz 

Eignung mittel (Stufe C) 

Kaltluftentstehungsgebiet ohne Siedlungsrelevanz 

Empfindlichkeit mittel (Stufe C) 

 

4.5.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Baubedingt  Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Baumaschinen 

 Beseitigung von Kaltluftproduktionsflächen 

 

Anlage-/ Betriebsbedingt Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch Baukörper und 

Bodenversiegelung; 

 Verringerung der Luftfeuchte; 

 Temperaturerhöhung im Plangebiet durch Verlust ausgleichender 

Vegetationsstrukturen und der Eigenschaft versiegelter Flächen und 

Baukörper, sich unter Sonneneinstrahlung stärker zu erwärmen und 

geringer abzukühlen; 

 Änderung von Luftströmungen durch zusätzliche Baukörper.  

 Emissionen von Schadstoffen durch erhöhtes Verkehrsaufkommen 

(Kundenverkehr, Zulieferverkehr). 

 

Bewertung der 

Erheblichkeit 

Aufgrund der mittleren Eignung und Empfindlichkeit sowie der fehlenden 

Siedlungsrelevanz ist nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut 

Klima zu rechnen. 

 

4.5.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen 

Vermeidungsmaßnahmen  Minimierung des Eingriffs durch flächensparende Planung; 

 

Ausgleichsmaßnahmen im 

Baugebiet 

Zur Verminderung der Oberflächenaufheizung durch Beschattung und 

Kühlung,  und Bindung von Luftschadstoffen wurden folgende Maßnahmen in 

den Bebauungsplan aufgenommen: 

Begrünungsmaßnahmen im Baugebiet: 

 Baumpflanzungen im Bereich der Parkplätze ca. 17 

Stk.(Beschattung/Kühlung) 

 Dachbegrünung (ca. 4.750 m²); 

 Begrünungsmaßnahmen auf ca. 13920 m²(Kalt- und Frischluftproduktion) 

Verbleibende erhebliche 

negative 

Umweltwirkungen 

keine 

Ausgleichsmaßnahmen 

ausserhalb des 

Vorhabenraums 

keine 
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4.6 Schutzgut Landschaft 

Verlegung der Gashochdruckleitung 

Die aktuell mittig auf einer Länge von 220 m durch das Vorhabengebiet verlaufende Gashochdruckleitung 

wird an den Rand des Geltungsbereichs verlegt.  

Der Neubau der Leitung erfolgt im zeitlichen Vorgriff 

- an der Ostgrenze auf einer Länge von ca. 125 m,  

- an der Nordgrenze auf einer Länge von ca. 125 m und  

- an der Westgrenze auf einer Länge von ca. 60 m. 

Der Rückbau der alten Leitung erfolgt im Anschluss. 

Mit dieser Umbaumaßnahme sind potenziell Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange verbunden. 

Diese werden im Kontext der gesamten Baumaßnahme mit betrachtet und gehen in die Bewertung der 

Erheblichkeit und in die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ein. 

4.6.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Bestand  

Landschaftsbild Die flachwellige Landschaft in der Umgebung des VHR wird intensiv 

landwirtschaftlich genutzt. Innerhalb des VHR befinden sich Äcker- und 

Grünlandflächen. 

Als markante Strukturen prägen eine östlich angrenzende grasbewachsene 

und mit Obstbäumen bestandene Böschung sowie ein weiter nördlich 

liegendes Feldgehölz das Landschaftsbild.  

Der südlich angrenzende Siedlungsrand ist ortstypisch eingegrünt.  

Erholung Auf dem Flurstück 289 verläuft ein überörtlicher Fuß und Radweg der die 

Gemeinde mit den Ortsteilen Iptingen und Serres vebindet. 

 

Vorbelastungen Im VHR gibt es keine relevanten Vorbelastungen für das Schutzgut 

Landschaftsbild. 

Die Verlärmung des Gebietes durch die L1135 stellt eine Vorbelastung für die 

Erholungsnutzung dar. 

 

Bewertung Die Bewertung wird nach KÜPFER (2005) gemäß dem „Bewertungsrahmen für 

das Schutzgut Landschaftsbild/Erholung“ vorgenommen.  
Funktionen  Naturerlebnis und Erholungsfunktion 

 Landeskundliche Funktion 

Bewertungskriterien  Vielfalt,  

 Eigenart und  

 Schönheit  
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Eignung Der Vorhabenraum und seine angrenzende Umgebung sind als typischer 

Bestandteil einer Kulturlandschaft, geprägt durch Landwirtschaftliche 

Nutzungsformen (Acker, Grünlandnutzungen, Streuobstwiese, Feldgehölze) 

Charakteristisches Landschaftsbild (typische offene Kulturlandschaft) 

gute Ortsrandeingrünung 

Der VHR befindet sich in einem Bereich hoher bis mittlerer Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit von Natur und Landschaft (KÜPFER, 2005). 

 

Erholungseignung Auf dem Flurstück 289 verläuft ein überörtlicher Fuß und Radweg der die 

Gemeinde mit den Ortsteilen Iptingen und Serres vebindet. 

Sonstige Infrastruktur für Sport, Freizeit und Touristik ist nicht vorhanden. Die 

Bedeutung für die Naherholung ist untergeordnet. 

 

Empfindlichkeit Gegenüber  

 Beseitigung oder Überformung der Oberflächenform 

 Beseitigung oder Veränderung von typischen Einzelelementen 

 Einbringen nicht naturraum- und landschaftstypischer Elemente 

 Die typische offene Kulturlandschaft im mittleren Bereich eines flach 

geneigten Hanges nördlich der Siedlung ist von weitem einsehbar und weist 

damit eine mittlere - hohe Empfindlichkeit auf. 

 

4.6.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Baubedingt  Bodenauf- und –abtrag, Zerstörung der Vegetation 

 Lärm, Licht, Bewegung, Emissionen 

 

Anlage-/ Betriebsbedingt  Veränderungen des Erscheinungsbildes der Landschaft  

(Aufschüttungen und Abgrabungen, veränderung der natürlichen 

Topografie, Baukörper ca. 6350 m² Gebäudefläche mit einer Höhe von bis 

ca. 10 m sowie Verkehrsflächen von ca. 6830 m²) 

 Unterbrechen von Sichtbeziehungen. 

 Lärm- und Schadstoffbelastung durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 

(Kunden- und Zulieferverkehr) 

 Lichtemissionen durch Beleuchtung und Werbeanlagen 

 

Bewertung der 

Erheblichkeit 

Aufgrund der hohen Eignung und Empfindlichkeit der betroffenen Landschaft 

und der Größe und Höhe der geplanten Baukörper ist mit erheblichen 

Auswirkungen zu rechnen. 

 

4.6.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen 

Vermeidungsmaßnahmen  Eingrünung der baulichen Anlagen mit Gehölzpflanzungen 

(Ortsrandbegrünung, Ortseingangsgestaltung) 

 

Ausgleichsmaßnahmen im 

Baugebiet 

Begrünungsmaßnahmen im Bereich der baulichen Anlagen: 

 Baumpflanzungen im Bereich der Parkplätze ca. 17 Stk. 

 Dachbegrünung (ca. 4.750 m²) 
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Verbleibende erhebliche 

negative 

Umweltwirkungen 

Keine 

Ausgleichsmaßnahmen 

ausserhalb des 

Vorhabenraums 

Keine 

 

4.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter stellen Zeugnisse menschlichen Handelns und Wirkens dar. Hierunter werden denkmalschutz-

relevante Flächen und Objekte verstanden, die das kulturelle Erbe widerspiegeln und so Zeugnis vom 

Umgang früherer Generationen mit Natur und Landschaft geben. Dementsprechend sind die im 

Untersuchungsraum bedeutsamen architektonisch wertvollen Bauten (Baudenkmale und -ensembles) und 

archäologische Bodendenkmale zu berücksichtigen.  

Gleichfalls sind hier die ausgeprägten Kulturlandschaften, insbesondere die jeweilige stark prägende 

Flächennutzung zu berücksichtigen. 

Unter sonstige Sachgüter sind diejenigen Objekte zu betrachten, die von sonstigem allgemeinen Wert für 

die Bevölkerung sind und mit der räumlichen Umwelt in einem engen Zusammenhang stehen (z.B. 

historische Fördertürme, Brücken, Türme). 

 

Verlegung der Gashochdruckleitung 

Die aktuell mittig auf einer Länge von 220 m durch das Vorhabengebiet verlaufende Gashochdruckleitung 

wird an den Rand des Geltungsbereichs verlegt.  

Der Neubau der Leitung erfolgt im zeitlichen Vorgriff 

- an der Ostgrenze auf einer Länge von ca. 125 m,  

- an der Nordgrenze auf einer Länge von ca. 125 m und  

- an der Westgrenze auf einer Länge von ca. 60 m. 

Der Rückbau der alten Leitung erfolgt im Anschluss. 

Mit dieser Umbaumaßnahme sind potenziell Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange verbunden. 

Diese werden im Kontext der gesamten Baumaßnahme mit betrachtet und gehen in die Bewertung der 

Erheblichkeit und in die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ein. 

 

4.7.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Bestand  

Kulturgüter Im VHR sind keine Kulturgüter vorhanden 

Sachgüter Im VHR sind keine sonstigen Sachgüter vorhanden 

 

4.7.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Durch das Vorhaben sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

 

4.7.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen 

Aktuell sind keine Maßnahmen erforderlich. 
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Zufällige Funde bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten sind gemäß § 20 DSchG Baden-

Württemberg umgehend der zuständigen Denkmalschutzbehörde oder Gemeinde anzuzeigen. 

„Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, daß an ihrer 

Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches 

Interesse besteht, hat dies unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. (…)“ 

 

4.8 Umweltbelang Fläche 

Täglich werden in Deutschland rund 56 Hektar als Siedlungsflächen und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. 

Dies entspricht einer Flächenneuinanspruchnahme – kurz Flächenverbrauch – von circa 79 Fußballfeldern. 

Bis zum Jahr 2030 will die Bundesregierung den Flächenverbrauch auf unter 30 Hektar pro Tag verringern. 

Diese gegenüber der Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 verschärfte Festlegung wurde vom Bundeskabinett 

im Januar 2017 in der "Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016" festgelegt. Im 

Klimaschutzplan vom November 2016, der die Leitplanken für ein grundsätzliches Umsteuern in Wirtschaft 

und Gesellschaft auf dem Weg zu einem treibhausgasneutralen Deutschland beschreibt, strebt die 

Bundesregierung bis 2050 sogar das Flächenverbrauchsziel Netto-Null (Flächenkreislaufwirtschaft) an, 

womit sie eine Zielsetzung der Europäischen Kommission aufgegriffen hat. Quelle: Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.  

Aus: https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltige-

entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/ 

 

Rechtliche Vorgaben zum 

Flächenverbrauch 

Bodenschutzklausel nach § 1a (2) BauGB 

„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 

bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde 

insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung 

und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen.“ 

 

Möglichkeiten der 

Innenentwicklung 

Derzeit wird die Grundversorgung in Wiernsheim durch einen Discounter 

sowie einige Verkaufsstellen im Ortsbereich gedeckt. Zur langfristigen 

Sicherung der Grundversorgung wurde eine Standortprüfung für Einzelhandel 

über 800qm durchgeführt.  

Für die Standortwahl hat die Gemeinde Wiernsheim eine Untersuchung zur 

Standorteinschätzung für Einzelhandel > 800 m² beauftragt. Dabei wurden 

folgende Themen betrachtet: bestehende Rechtsverhältnisse, Lage/ Nutzung 

der Fläche, Verkehr und Umwelt. Der gewählte Standort „Nördlich der L 1135 
/ Iptinger Straße“ wurde als vorrangig zu empfehlender Einzelhandelsstandort 
bewertet.  

Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der Weiherstraße ist zeitlich 

befristet. Auf die zukünftige Entwicklung dieses Standortes hat die Gemeinde 

nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück über einen 

Erbpachtvertrag bis 2031 an einen Investor vergeben ist. Als Kleinzentrum ist 

es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung mit zentralörtlichen 

Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die Gemeindeverwaltung ist der 

Ansicht, dass der bestehende Discounter nicht ausreicht, um die 

Grundversorgung der Gemeinde langfristig zu sichern, da die 

Entwicklungsmöglichkeiten an dem Standort eingeschränkt sind.Die 

agrarstrukturellen Belange werden von der Verwaltung gesehen. Im Zuge der 

Abwägungsentscheidung wird die der Gemeinde zugewiesene 

zentralörtlichen Funktion, die Gemeinde als Kleinzentrum zu stärken und „den 

https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/
https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/nachhaltige-entwicklung/strategie-und-umsetzung/reduzierung-des-flaechenverbrauchs/
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häufig wiederkehrenden überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbereichs zu 

decken“ sowie die Nahversorgung zu sichern, als Vorrangig bewertet.  
 

Verlegung der Gashochdruckleitung 

Die aktuell mittig auf einer Länge von 220 m durch das Vorhabengebiet verlaufende Gashochdruckleitung 

wird an den Rand des Geltungsbereichs verlegt.  

Der Neubau der Leitung erfolgt im zeitlichen Vorgriff 

- an der Ostgrenze auf einer Länge von ca. 125 m,  

- an der Nordgrenze auf einer Länge von ca. 125 m und  

- an der Westgrenze auf einer Länge von ca. 60 m. 

Der Rückbau der alten Leitung erfolgt im Anschluss. 

Mit dieser Umbaumaßnahme sind potenziell Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange verbunden. 

Diese werden im Kontext der gesamten Baumaßnahme mit betrachtet und gehen in die Bewertung der 

Erheblichkeit und in die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ein. 

 

4.8.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Flächenbilanz (Bestand) 

Zustand der Fläche Fläche [m²] 

Versiegelte Flächen Gebäude 0 

Versiegelte Flächen Verkehr 320 

Böden der Ortslagen 2000 

rekultivierte Böden nach Abgrabungen und Auffüllungen 2100 

natürliche Böden 22680 

Summe: 27100 

 

4.8.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Flächenbilanz (B-Plan) 

Zustand der Fläche Fläche [m²] Flächenbilanz [m²] 

Versiegelte Flächen Gebäude 6350 +6350 

Versiegelte Flächen Verkehr 6830 +6510 

Böden der Ortslagen 880 - 1120 

rekultivierte Böden nach Abgrabungen und Auffüllungen 13040 +10940 

natürliche Böden 0 - 22680 

Summe: 27100 0 

 

Mit der Maßnahme ist eine zusätzliche Flächenversiegelung von ca. 12540 qm verbunden. 

4.8.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zur Kompensation erheblicher 

Umweltauswirkungen oder anderer nachteiliger Auswirkungen 

Flächenverluste zugunsten Siedlungs- und Verkehrsflächen sind nahezu irreversibel. Nur mit hohem Auf-

wand lassen sich verlorengegangene Flächen rekultivieren und für eine landwirtschaftliche Nutzung oder 

Bewaldung reaktivieren. Und für eine Rekultivierung wird wiederum geeignetes Bodenmaterial benötigt. 
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4.9 Sonstige Umweltbelange 

 

Verlegung der Gashochdruckleitung 

Die aktuell mittig auf einer Länge von 220 m durch das Vorhabengebiet verlaufende Gashochdruckleitung 

wird an den Rand des Geltungsbereichs verlegt.  

Der Neubau der Leitung erfolgt im zeitlichen Vorgriff 

- an der Ostgrenze auf einer Länge von ca. 125 m,  

- an der Nordgrenze auf einer Länge von ca. 125 m und  

- an der Westgrenze auf einer Länge von ca. 60 m. 

Der Rückbau der alten Leitung erfolgt im Anschluss. 

Mit dieser Umbaumaßnahme sind potenziell Auswirkungen auf die jeweiligen Umweltbelange verbunden. 

Diese werden im Kontext der gesamten Baumaßnahme mit betrachtet und gehen in die Bewertung der 

Erheblichkeit und in die Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ein. 

 

4.9.1 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen  

(gem. §1 (6) Nr. 7j BauGB) 

Hintergrund: Verhinderung von Unfällen und Katastrophen bzw. deren Folgen durch die räumliche 

Zuordnung von Baugebieten. Ergänzung von § 50 BImSchG (Trennungsgrundsatz) 

Aufgrund der aktuellen Datenlage sind keine qualifizierten Aussagen zu einer Anfälligkeit für schwere 

Unfälle und Katastrophen möglich. 

Selbstverständlich sind alle erforderlichen Maßnahmen für die Gewährleistung des Brandschutzes sowie 

der Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz einzuhalten. 

 Feuerwehrzufahrt, Flächen für die Feuerwehr 

 Rettungswege  

 Im Brandschutz-Nachweis sind Angaben zur Einhaltung der Abstandsflächen vor allem zur 

Grundstücksgrenze oder zu bestehenden bzw. baurechtlich zulässigen künftigen Gebäuden auf 

den Nachbargrundstücken und Angaben zur Einhaltung der Abstände zu Gebäuden auf dem 

eigenen Grundstück unter Berücksichtigung der Brennbarkeit der Außenwände oder der 

Bedachung festzuhalten. 

Eine Gashochdruckleitung (Nordschwarzwaldleitung NOS – DN 600 MOP 80 bar) durchkreuzt den VHR. Im 

Schutzstreifen der Gashochdruckleitungen verlaufen Telekommunikationskabel (Betriebszubehör).  

Diese Leitungen werden an den Rand des Vorhabenraum verlegt (Ost, Nord und West). Nach der 

Verlegung dieser Leitungen wird der mittig querende Leistungsstrang rückgebaut. 

Ein 10 m Schutzstreifen ist freizuhalten (5 m beidseits der Rohrachse). Im Schutzstreifen dürfen keine 

Gebäude oder bauliche Anlagen errichtet werden. Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen 

vorgenommen werden, die den Bestand oder den Betrieb der Gasleitung beeinträchtigen oder gefährden. 

Die Bepflanzung des Schutzstreifens ist immer mit terranets bw abzustimmen. Tiefwurzelnde Gehölze sind 

im Schutzstreifen nicht zulässig. Grundsätzlich bedarf jegliche Inanspruchnahme des Schutzstreifens im 

Vorfeld einer Regelung in technischer und rechtlicher Hinsicht mit dem Vorhabenträger. 

 

4.9.2 Klimaschutz 

„Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegen-

wirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen.“ (§ 1a Abs. 5 BauGB) 

https://dejure.org/gesetze/BauGB/1.html
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Durch die in § 1a Abs. 5 BauGB eingefügte Klimaschutzklausel soll der Klimaschutz bei der Aufstellung von 

Bauleitplänen in der Abwägung verstärkt berücksichtigt werden. Der Umweltbelang des Klimaschutzes ist 

eng verknüpft mit dem Schutzgut „Klima“ und den Umweltbelangen „Vermeidung von Emissionen“ und 
„Erneuerbare Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie“. 
 

Maßnahmen die der Anpassung an den Klimawandel dienen 

Der Bebauungsplan sieht hierzu keine konkreten Festsetzungen vor. 

Maßnahmen die dem Klimawandel entgegenwirken: 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie deren sparsame und effiziente Nutzung  

(gem. §1 (6) Nr. 7f BauGB) 

Aus Gründen der Umweltvorsorge und des Klimaschutzes sollte die Nutzung erneuerbarer Energien verstärkt 

angestrebt werden. Auf die Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) und des 

Gesetzes zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg (EWärmeG) wird verwiesen. 

Solaranlagen  

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig. Die Solarmodule sind nach Möglichkeit in 

aufgeständerter Form mit ausreichendem Neigungswinkel und vertikalem Abstand zur Begrünung 

auszuführen. Dadurch ist in der Regel sichergestellt, dass die Anforderungen an eine dauerhafte 

Begrünung und Unterhaltungspflege erfüllt sind.  

Nutzung von Erdwärme 

Das Gewann "Seite" liegt in keinem Wasserschutzgebiet. Sulfathaltige Gesteine sind nach allgemeiner 

Erfahrung im Untergrund nicht zu erwarten. In der näheren Umgebung wurden bereits mehrere Erdwärme-

sonden mit Tiefen von 60 m bis 80 m realisiert. Nach meiner Einschätzung werden somit flache Erdwärme-

sonden problemlos genehmigungsfähig sein. BÜRO FÜR ANGEWANDTE GEOLOGIE - H. ENGEL (2020) 

 

Sonstige Maßnahmen: 

Rekultivierung der Böden, Bepflanzung mit Gehölzen und Dachbegrünungen (CO2-Bindung, Verdunstung). 

4.9.3 Erhaltung bestmöglicher Luftqualität 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung 

von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

(§1 (6) Nr. 7h BauGB). 

Für das Planungsgebiet nicht relevant 

4.10 Wechselwirkungen 

Nach § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe j BauGB 

Zwischen den einzelnen Faktoren des Naturhaushalts, bzw. den Schutzgütern des Naturschutzes, 

bestehen naturgemäße Wechselbezüge.  

Aufgrund der Komplexität ökosystemarer Zusammenhänge ist es kaum möglich, hier einen umfassenden 

Einblick in die spezifisch auftretenden Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu beschreiben. In 

der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter werden die Wechselwirkungen bereits ansatzweise aufgezeigt. 

Der Schlüsselfaktor für die Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern ist hier vor allem der Boden. 

Durch den Bebauungsplan kommt es zu einer Flächeninanspruchnahme durch Versiegelung / Überbauung 

von ca. 13.180 m². Der Verlust unversiegelter Bodenfläche wird sich negativ auf sämtliche Schutzgüter 

auswirken. 

Das Schutzgut Boden verliert in diesen Bereichen sämtliche Funktionen: 

 als Standort und Lebensraum für Pflanzen und Tiere allgemein; 

 als Produktionsfläche für Nahrungsmittel; 

https://dejure.org/gesetze/BauGB/1a.html
https://www.rechtslupe.de/stichworte/klimaschutz
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 als Filter und Puffer für Schadstoffe; 

 als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf; 

 als klimaaktive Ausgleichsfläche. 

4.11 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Gemäß Anlage 1 Nr. 2.b (ff) zu § 2 (4) BauGB  

Vorhaben benachbarter Plangebiete sind nicht bekannt. 

 

5 PLANUNGSALTERNATIVEN 

5.1 Die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des Vorhabens (Status quo Prognose) 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens würden die Flächen weiterhin landwirtschaftlich genutzt.  

Auf den Ackerflächen ist aufgrund der Hanglage, vor allem im Bereich des Kolluvium, von einer hohen 

Erosionsgefährdung auszugehen. 

Bei Beibehaltung der derzeitigen Nutzungen ist nicht von wesentlichen Änderungen des Wasserhaushalts 

(Grundwasserneubildung, Oberflächenwasserabfluss, Retention) sowie der klimatischen Situation 

auszugehen. 

Angrenzende Biotopstrukturen (Hangbereich mit Obstbäumen, Ausgleichsfläche) könnten sich abgesehen 

von geringen Störungen durch die landwirtschaftliche Nutzung hochwertig weiterentwickeln.  

Das durch landwirtschaftliche Nutzung geprägte Landschaftsbild bliebe in charakteristischer Weise erhalten. 

Der „Nullfall“ zeigt somit keine nennenswerten Veränderungen zum jetzigen Zustand des Geltungsbereichs. 

5.2 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Standortsuche auf der Ebene der Flächennutzungsplanung: 

Insgesamt wurden in Wiernsheim „Hauptort“ zwei Flächen sowie im Ortsteil Serres eine Fläche 

hinsichtlich ihrer Eignung als Einzelhandelsstandort untersucht: 

- „Nördlich der L 1135 / Iptinger Straße“,ca. 2,5 ha  (Ergebnis „vorrangig zu empfehlen“) 
- „Am Wurmberger Pfad“, ca. 3,7 ha  (Ergebnis „eingeschränkt zu empfehlen“) 
- „Ob der Wiernsheimer Steige“, ca. 3,3 ha (Ergebnis „eingeschränkt zu empfehlen“) 

 

Variantenvergleich auf der Ebene der Bebauungsplanung: 

In der frühen Vorentwurfsphase wurden Planungsalternativen geprüft. Bei einer Variante waren die 

Gebäude im Westteil des VHR angeordnet, die Parkplatzflächen im Ostteil. Die weiter verfolgte Variante 

fügt sich erheblich besser in die vorhandene Topografie ein. Auch sind erheblich weniger 

Bodenbewegungen erforderlich. 

In den ersten Überlegungen war der Erhalt der Gashochdruckleitung an der heutigen Stelle vorgesehen. 

Da der Schutzstreifen über der Leitung nicht bebaut werden kann, sollten zwei separate Gebäude 

beidseitig der Leitungstrasse entstehen. Aufgrund geotechnischer Probleme in der Bauausführung wurde 

die Verlegung der Gashochdruckleitung an den Randbereich des VHR in Erwägung gezogen und geprüft. 

Die Verlegung der Gashochdruckleitung an den Rand des Vorhabenraums Ost/Nord/West soll zur 

Ausführung kommen.  
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6 MAßNAHMENKONZEPT ZUR VERMEIDUNG, MINIMIERUNG UND ZUR KOMPENSATION ERHEBLICHER 

NEGATIVER UMWELTAUSWIRKUNGEN ODER ANDERER NACHTEILIGER AUSWIRKUNGEN 

6.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen hinsichtlich des Wirkfaktors Lärm 

Lärmschutz Da aufgrund der örtlichen Gegebenheiten aktiven Lärmschutzmaßnahmen 

nur eine geringe Wirksamkeit beizumessen ist, wurden im der 

Schalltechnischen Untersuchungen (ISIS 2020) folgende organisatorische 

Lärmschutzmaßnahmen ausgearbeitet: 

 Verzicht auf Lkw-Abfertigungen im Zeitbereich 22-23 Uhr 

 Begrenzung der Anzahl an Lkw-Abfertigung auf 2 pro Stunde am 

Edeka-Markt oder auf  

1 pro Stunde am Netto-Markt, jeweils im Zeitbereich 23-06 Uhr 

Lärmschutz Der Betrieb des Nahversorgungszentrums bedingt den Einsatz von Kühl- und 

Lüftungsanlagen. Da derzeit weder Hersteller noch Typ bekannt sind, ist von 

den Anlagenbauern der Nachweis zu fordern, dass der Lärmanteil der Anlagen 

den jeweils einzuhaltenden Richtwert um mindestens 10 dB(A) unterschreitet. 

6.2 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen währen der Bauphase 

Biotopschutz  Beschränkung der baubedingten Inanspruchnahme von natürlichen 

Biotopstandorten auf das notwendige Maß. 

 Schutz der Biotopfläche Wiese mit Bäumen/ Streuobstwiese (bestehende 

Ausgleichsfläche) nordwestlich des Kreisverkehrs vor Beeinträchtigungen) 

 Schutz der angrenzenden Biotope außerhalb des Baubereichs vor 

temporärer Inanspruchnahme  

Z.B. durch aufstellen eines Baustelleneinrichtungsplans, Ausweisen von 

Tabuflächen und Baulagerflächen, Schutzeinrichtungen wie Bauzäune. 

Artenschutz / 

Vogelschutz 

Der Schutz angrenzender Flächen ist auch zur Vermeidung der Verbotstat-

bestände nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG zwingend erforderlich: 
- Goldammer an einer Böschung unmittelbar östlich des Plangebiets,  

- Brutbaum des Stares in Norden,  

- Reviere der Feldlerche auf der östlich gelegenen Hochfläche. 

Bodenschutz  Beschränkung der baubedingten Inanspruchnahme von Böden im VHR auf 

das notwendige Maß. 

 Schutz der angrenzenden Böden außerhalb des Baubereichs vor 

temporärer Inanspruchnahme. 

 Schutz der Biotopfläche Wiese mit Bäumen/ Streuobstwiese (bestehende 

Ausgleichsfläche) nordwestlich des Kreisverkehrs vor Beeinträchtigungen). 

Z.B. durch aufstellen eines Baustelleneinrichtungsplans, Ausweisen von 

Tabuflächen und Baulagerflächen, Schutzeinrichtungen wie Bauzäune. 

Minimierung des Eingriffs durch flächensparende Planung;  

 Sorgsamer/sachgerechter Umgang mit dem Boden: 

- Verzicht auf befahren nasser Böden mit schweren Maschinen 

(beschränken der Lasteinträge – ggf. witterungsbedingter 

Baustillstand; Anlage von Baustraßen); 

- Schichtgerechte sachgemäße Behandlung, (Zwischen-) Lagerung 

(Trennung von Ober- und Unterboden) und Wiedereinbau der 

zwischengelagerten Böden; 

- Frühzeitige Wiederbegrünung/ Zwischensaat offener Böden – ggf. 

temporäre Erosionsschutzmaßnahmen ergreifen; 
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- Rückhaltung, Klärung und schadloses ableiten von Oberflächenwasser 

in die Rückhaltebecken. 

Wasserschutz  Sachgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. 

Schutzmaßnahmen (z.B. auslegen von Schutzfolien) 

 Eine geregelte Entwässerung des Baufeldes ist über ein 

Entwässerungskonzept sicherzustellen 

Schutz von Klima / Luft Minimierung des Eingriffs durch flächensparende Planung; 

Schutz der Landschaft Eingrünung der baulichen Anlagen mit Gehölzpflanzungen 

(Ortsrandbegrünung, Ortseingangsgestaltung) 

 

6.3 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen in der Anlage und im Betrieb 

Schutz Gesundheit und 

Wohlbefinden des 

Menschen 

 Keine durchgängige Beleuchtung der Parkplatzflächen 

 Reglementierung der Werbeanlagen 

 Eingrünung der bebaubaren Bereiche 

 Die Bepflanzung zwischen bebaubaren Bereichen und der bestehenden 

Wohnbebauung (Süd-West) ist mit der Funktion „ Sicht- und Blendschutz“ 
anzulegen 

Artenschutz  Einsatz insektenfreundlicher Leuchtmittel (Verwendung von Leuchten mit 

Richtcharakteristik durch entsprechende Abschirmung (Vermeiden von 

Kugelleuchten) sowie Verwendung vollständig gekapselter 

Lampengehäuse gegen das Eindringen von Insekten). 

 Zeitliche Beschränkung der Beleuchtung zur Vermeidung einer 

Beeinträchtigung nachtaktiver Tiere durch Lichtverschmutzung. 

 Gestaltung der Schachtabdeckungen (engstrebige und engmaschige 

Schachtabdeckungen (z.B. bei Lichtschächten) um Falleneffekte 

insbesondere für Kleintiere zu verringern) 

Bodenschutz Eine Dachbegrünung erfüllt je nach Mächtigkeit und Eigenschaften in 

geringem Umfang Bodenfunktionen. Wasser wird gespeichert, Biomasse 

produziert. Um als Bodenschutzmaßnahme angerechnet zu werden, muss die 

Substrat-Mindestmächtigkeit 10 cm betragen. LUBW  Hrsg. (2012) 

Schutz des 

Oberflächenwassers / 

Hochwasserschutz 

 Im Plangebiet ist eine nach Schmutzwasser und Regenwasser getrennte 

Abwasserbeseitigung einzurichten. 

 Das Schmutzwasser ist an den Mischwasserkanal, anzuschließen.  

 Die Ableitung des Regenwassers hat über einen Regenwasserkanal zu 

erfolgen. Das Regenwasser ist vorzubehandeln.  

 Für die Behandlung des anfallenden Regenwassers sind auf dem privaten 

Baugrundstück Regenwasserbewirtschaftungsanlagen in Form von 

Filtermulden oder Schmutzfangzelle mit Regenrückhaltebecken 

vorzusehen. Die Drosselwasserspende darf dabei nicht mehr als 15 l/s*ha, 

bezogen auf die jeweils an die Anlage angeschlossene abflusswirksame 

Fläche, betragen. Für die Bemessung der Anlagen ist eine Jährlichkeit von 

10 Jahren anzusetzen. 

 

  



48 

 

6.4 Ausgleichsmaßnahmen 

6.4.1 Interne Ausgleichsmaßnahmen 

Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

1 Dachbegrünung auf ca. 4750 m². Die Substrat-Mindestmächtigkeit muss 15 cm betragen. 

 

2 Begrünungsmaßnahmen innerhalb des bebaubaren Bereichs (Grünflächen und Straßenbegleitgrün 

von ca. 2720 m²): 

Pflanzung von standortheimischen Bäumen im Parkplatzbereich.  

Pflanzung als Hochstämme mit durchgängigem Leittrieb mit einem Mindeststammumfang von StU 

18-20. 

Für die Bäume im Verkehrsraum (Bereich H - Parkierungsfläche) ist eine Baumscheibe von 

mindestens 6 m² unversiegelt zu halten.  

Der durchwurzelbare Raum muss mindestens 12 m³ umfassen.  

Die Bäume sind durch geeignete Maßnahmen gegen Beschädigung durch Kraftfahrzeuge zu 

schützen. Die exakten Pflanzstandorte sind entsprechend den Erfordernissen der Verkehrssicherheit 

im Rahmen der Bauausführung festzulegen, insbesondere sind die erforderlichen Sichtfelder an 

Kreuzungen und Straßeneinmündungen freizuhalten. 

Die Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 (FFL 2010) sind zu beachten, um ein gesundes und 

dauerhaftes Wachstum der Pflanzungen zu gewährleisten. 

 

3 Naturnah gestaltete Grünflächen als neue hochwertige Biotopflächen und für den Biotopverbund  

(ca. 11200 m²). Die im Bebauungsplan als „Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) bezeichneten Bereiche (FNL) sind 

wie folgt anzulegen: 

 

 

  



49 

 

FNL-

Bereich 

spezielle Zielsetzung angestrebte Biotoptypen 

A Ortsrandgestaltung - Feldhecke mit Krautsaum 

- Baumreihe auf Wiese 

B Sichtschutz / Blendschutz - Feldhecke (schmal) mit Krautsaum 

- Baumreihe auf Wiese 

C Ortseingangsgestaltung - Baumreihe auf Rasen / Wiese 

- Einzelbäume 

- Einzelsträucher und Strauchgruppen 

D Ortseingangsgestaltung / 

Ortsrandgestaltung 

- Magerwiese 

- ggf. mit Strauchgruppen und Einzelbäumen; 

Deckungsgrad max. 60% bezogen auf den Traufbereich 

der Gehölze nach 25 Jahren Vegetationsentwicklung 

E Ortsrandgestaltung - Baumreihe auf Magerwiese 

F Ortsrandgestaltung - Sträucher und Einzelbäumen auf Wiese als 

Sichtschutzpflanzung insb. gegenüber den Parkplätzen 

G Bestandsfläche:  Erhalt und 

Entwicklung der bestehenden 

Ausgleichsfläche 

- Wiese mit Bäumen / Streuobstwiese 

Hinweis: §40 Abs. 1 Pkt. 4 BNatSchG ist zu beachten. 

 

4 Wiederherstellung der Bodenfunktionen durch fachgerechte Rekultivierung der Abgrabungs- und 

Auffüllungsflächen sowie der anzulegenden Grünflächen innerhalb des bebaubaren Bereichs. 

Grünflächen gärtnerisch gestaltet ca. 2.720 m² 

Grünflächen naturnah gestaltet   ca. 11.200 m² 

 

6.4.2 Externe Ausgleichsmaßnahmen 

Es sind keine externen Kompensationsmaßnahmen festgelegt. 

 

7 EINGRIFF - AUSGLEICH  

In der Bilanzierung wird der Bestand den planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 

gegenübergestellt (siehe Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung im Anhang). 

7.1 Eingriffs- Ausgleichsbilanz Schutzgut Boden 

 Bodenwerte in Ökopunkten 

heutiger Zustand: 264.448 ÖP 

prognostizierter Zustand nach 
Umsetzung des Vorhabens:  

120.940 ÖP 

Differenz: -143.508 ÖP 

externe Kompensationsmaßnahmen: 0 ÖP 

  

Bilanz: (Verlust / Zugewinn): - 143.508 ÖP 
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7.2 Eingriffs- Ausgleichsbilanz Schutzgut Biotope 

Die Biotopwertbilanzierung erfolgt nach den Bewertungsregeln der IFBL (2005) und der (ÖKVO 2010). 

 

 Biotopwerte in Ökopunkten 

heutiger Zustand: 126.980 ÖP 

prognostizierter Zustand 25 Jahre nach 
Umsetzung des Vorhabens:  

273.795 ÖP 

Differenz: 146.815 ÖP 

externe Kompensationsmaßnahmen: 0 ÖP 

  

Bilanz: (Verlust / Zugewinn): + 146.815 ÖP 

7.3 Eingriffs- Ausgleichsbetrachtung der übrigen Schutzgüter und Fazit 

Schutzgut Wasser: 

Mit den Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz des Grund- und Oberflächenwassers sowie des 

Hochwasserschutzes in der Bauphase und der Anlage-/ Betriebsphase können die erheblichen 

Beeinträchtigungen vermieden werden. 

Schutzgut Klima/Luft, Landschaftsbild und Erholung: 

Die umfangreichen Bepflanzungsmaßnahmen dienen der Vermeidung von Beeinträchtigungen der des 

Klimas, des Landschaftsbildes und der Erholung in der freien Landschaft. 

 

Fazit 

Gemäß BauGB und BNatSchG sind „erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom 

Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu 

kompensieren.“   (§ 13 BNatSchG  -  allgemeiner Grundsatz) 

Unter Anwendung der in Baden-Württemberg geltenden Bewertungsregel (rechnerische Boden- bzw. 

Biotopwertverfahren) wurde 

- für das Schutzgut Boden ein rechnerischer Wertverlust von 143.508 ÖP und 

- für das Schutzgut Biotope ein rechnerischer Zugewinn von 146.815 ÖP ermittelt. 

 

Nach den fachlichen und rechtlichen Vorgaben sind die erheblichen Beeinträchtigungen vornehmlich 

schutzgutbezogen; funktional und im räumlichen Zusammenhang auszugleichen. 

Für das Schutzgut Boden bedeutet das, umfangreiche Maßnahmen zu finden, mit denen die 

Bodenfunktionen wiederhergestellt werden können. Solche Maßnahmen (z.B. Entsiegelungen und 

Rekultivierungen) stehen gar nicht oder wenn dann nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. 

In diesem Fall musste von der Möglichkeit einer schutzgutübergreifenden Kompensation Gebrauch 

gemacht werden, indem die Wertverluste beim Schutzgut Boden mit den Wertzugewinnen beim 

Schutzgut Biotope verrechnet wurden. Die Bilanz hierbei: + 3.307 Ökopunkte. 

Erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Wasser (Hochwasser und seine Folgen) konnten durch 

Maßnahmen vollständig vermieden werden. Die Begründung erfolgte verbal-argumentativ. 

Erhebliche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Klima/Luft und Landschaftsbild/Erholung konnten durch 

umfangreiche Begrünungsmaßnahmen vollständig vermieden werden. Die Begründung erfolgte verbal-

argumentativ. 

Der durch das Vorhaben bedingte Eingriff in Natur und Landschaft kann damit durch die Umsetzung aller 

vorgeschlagenen Maßnahmen im Sinne des Gesetzes vollständig ausgeglichen werden. 
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8 MONITORING UND ERFOLGSKONTROLLEN 

Die Wirkungsprognose bezüglich der Erheblichkeit der Auswirkungen sowie der Gegenmaßnahmen zur 

Vermeidung der erheblichen negativen Auswirkungen, die sich ebenfalls in der naturschutzrechtlichen 

Eingriffs-/Ausgleichsbewertung wiederfindet, erfordert den Erfolg der vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Um diesen Erfolg zu gewährleisten, sind notwendig: 

1. der fachgerechte Umgang mit dem Schutzgut Boden sowie seine fachgerechte Rekultivierung und 

2. die Erfolgskontrolle der Maßnahmen zur Abwendung der erheblichen negativen Auswirkungen im 

Rahmen eines Monitorings. 

8.1 Fachgerechter Umgang mit dem Schutzgut Boden 

Die weitgehende Wiederherstellung der Bodenfunktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit, Filter und Puffer 

für Schadstoffe und Ausgleichskörper im Wasserkreislauf ist nur bei fachgerechter Ausführung aller 

Bodenarbeiten einschließlich der Rekultivierung zu gewährleisten. Aufgrund der Empfindlichkeit des 

Bodens und des Umfangs der Bodenumlagerungen wird dringend empfohlen, eine Bodenkundlichen 

Baubegleitung durch eine sachkundige Person zu veranlassen. 

Es besteht die Möglichkeit, eine Bodenkundliche Baubegleitung über einen städtebaulichen Vertrag zu 

fordern und vorzuschreiben (BVB 2013). 

8.2 Monitoring 

Für die Schutzgüter Boden und Landschaft wurden erhebliche negative Auswirkungen prognostiziert. 

Die Vermeidung dieser erheblichen negativen Auswirkungen kann erreicht werden durch  

- die weitgehende Wiederherstellung der Bodenfunktionen und  

- die intensive Eingrünung der Baukörper. 

Der funktionsgerechte Erfolg der Maßnahmen ist durch ein Monitoring zu gewährleisten: 

- Regelmäßige visuelle Kontrollen der Böden auf mögliche funktionale Schäden. 

- Regelmäßige visuelle Kontrollen der Vegetation auf mögliche funktionale Schäden bzw. 

Funktionserfüllung (Sichtschutz, Blendschutz, Ortsrandgestaltung). 

8.3 Bauaufsichtliche Kontrolle 

Darüber hinaus sind  

- die Rekultivierung der Böden,  

- die Begrünung der bebaubaren Bereiche und  

- die Begrünung der „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft“  
im Sinne der Kompensationspflicht (BauGB und BNatSchG) dauerhaft zu gewährleisten. 

Es ist Aufgabe der Bauaufsicht, die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Kompensationsmaßnahmen zu 

kontrollieren. 

 

9 HINWEISE AUF SCHWIERIGKEITEN BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG DER ERFORDERLICHEN 

INFORMATIONEN 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen bestanden nicht. 
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Anhang 1:  Pflanzenliste für Pflanzungen in der freien Landschaft  

Wiernsheim (Naturraum 123) 

Nach: LFU (2002): Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg. Fachdienst Naturschutz  

Tabelle 1: Gebietsheimische Gehölze in den Gemeinden Baden-Württembergs. 

Anwendung Verbindung mit 12 Tabelle 2: Standorteignung und Verwendung der Gehölze. 

Botanischer Name Kurz Deutscher Name  

Acer campestre FAh Feld-Ahorn, Hecken-Ahorn  

Acer platanoides Sah Spitz-Ahorn x 

Acer pseudoplatanus BAh Berg-Ahorn, Wald-Ahorn x 

Alnus glutinosa SEr Schwarzerle x 

Betula pendula Bi Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke x 

Carpinus betulus Hb Gemeine Hainbuche, Weißbuche x 

Cornus sanguinea Hri Roter Hartriegel  

Corylus avellana Ha Hasel, Haselnuß, Waldhasel  

Crataegus laevigata ZWd Zweigriffliger Weißdorn  

Crataegus monogyna EWd Eingriffliger Weißdorn  

Euonymus europaeus Pf Pfaffenhütchen, Gemeiner Spindelstrauch  

Fagus sylvatica Bu Rot-Buche x 

Frangula alnus Fb Faulbaum  

Fraxinus excelsior Es Gewöhnliche Esche x 

Ligustrum vulgare Lig Rainweide, Liguster  

Populus tremula Zp Zitter-Pappel; Espe x 

Prunus avium Vki Vogel-Kirsche x 

Prunus padus Tki Traubenkirsche  

Prunus spinosa Sc Schlehe, Schwarzdorn  

Quercus petraea TEi Trauben-Eiche x 

Quercus robur SEI Stiel-Eiche, Sornmer-Eiche x 

Rhamnus cathartica Kd Echter Kreuzdorn  

Rosa canina HRo Hunds-Rose  

Rosa rubiginosa WRo Wein-Rose  

Salix alba SiW Silber-Weide  

Salix caprea SaW Sal-Weide  

Salix cinerea GW Grau-Weide,  

Salix purpurea PW Purpur-Weide  

Salix rubens FW Fahl-Weide  

Salix triandra MW Mandel-Weide  

Salix viminalis KW Korb-Weide  

Sambucus nigra SHo Schwarzer Holunder, Fliederbeere  

Sambucus racemosa Tho Trauben-Holunder  

Sorbus domestica Spl Speierling  

Sorbus torminalis Els Elsbeere  

Tilia cordata WLi Winter-Linde x 

Tilia platyphyllos  SLi Sommer Linde x 

Ulmus glabra BUl Berg-Ulme  

Viburnum lantana WS Wolliger Schneeball  

Viburnum opulus GS Schneeball, Gemeiner Schneeball  

 

Fett: Arten des Hauptsortiments für die freie Landschaft 

x: Berücksichtigung der im Forstvermehrungsgesetz (FoVG) definierten Herkunftsgebiete 

Tabelle 2:  Gebietsheimische Gehölze in den Gemeinden Baden-Württembergs 
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Maßnahmen auf Rendzina-Böden:

Vermeidung: 

- Beschränkung der Inanspruchnahme von Boden auf das notwendige Maß;

- Schutz der Böden außerhalb des Baubereiches vor temporärer Inanspruchnahme;

- sorgsamer/sachgerechter Umgang mit dem Boden;
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Beanspruchung natürlicher Böden für die Baumaßnahme durch :

1. Verlegung der Gashochdruckleitung

2. Auffüllung zur Anpassung der Topographie für Böschungen und 

(Lärmschutz-) Wälle

betroffenen Fläche: ca. 4212 qm

Maßnahmen auf Para-Rendzina, Kolluvien und sonstigen Böden:

Vermeidung: 

- Beschränkung der Inanspruchnahme von Boden auf das notwendige Maß;
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Konflikt Boden - Rendzina 

(=von hoher Bedeutung als Standort für natürliche Vegetation):

Verlust natürlicher Böden für die Baumaßnahme durch Versiegelung.

betroffenen Fläche: ca. 5080 qm

Maßnahmen auf Rendzina-Böden:

Vermeidung: 

- Beschränkung der Inanspruchnahme von Boden auf das notwendige Maß;

- Schutz der Böden außerhalb des Baubereiches vor temporärer Inanspruchnahme;

- sorgsamer/sachgerechter Umgang mit dem Boden;

Ausgleich:

in privaten Grünflächen: Wiederherstellung der Bodenfunktionen (ca. 1044 qm);
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(=von hoher Bedeutung als Standort für natürliche Vegetation):

Verlust natürlicher Böden für die Baumaßnahme durch Versiegelung.

betroffenen Fläche: ca. 9215 qm

Maßnahmen auf Para-Rendzina, Kolluvien und sonstigen Böden:

Vermeidung: 

- Beschränkung der Inanspruchnahme von Boden auf das notwendige Maß;

- Schutz der Böden außerhalb des Baubereiches vor temporärer Inanspruchnahme;

- sorgsamer/sachgerechter Umgang mit dem Boden;

Ausgleich:
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zusätzlich.
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- Schutz der Böden außerhalb des Baubereiches vor temporärer Inanspruchnahme (ca. 880 qm);

- sorgsamer/sachgerechter Umgang mit dem Boden.
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Wiederherstellung der Bodenfunktionen (ca. 368 qm) in den öff. Grünflächen (Verkehrsbegleitgrün) .
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Leitungsbau Regenwasser / Schmutzwasser im Grasweg auf ca. 180 m
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DN 0°-15°

St

V

V

Bereich A
Ortsrandgestaltung - 
angestrebter Biotoptyp:
- Feldhecke mit Krautsaum; 
- Baumreihe auf Wiese

Bereich G
Bestehende Ausgleichsfläche - 
angestrebter Biotoptyp:
- Wiese mit Bäumen/ Streuobstwiese

Bereich B
Sichtschutz/Blendschutz - angestrebter Biotoptyp:
- Feldhecke (schmal) mit Krautsaum; 
- Baumreihe auf Wiese

Bereich C
Ortseingangsgestaltung - angestrebter Biotoptyp:
- Baumreihe auf Rasen/Wiese
- Einzelbäume
- Einzelsträucher und Strauchgruppen

Bereich E
Ortsrandgestaltung - angestrebter Biotoptyp:
- Baumreihe auf Magerwiese

Bereich D
Ortsrandgestaltung - angestrebter Biotoptyp:
- Magerwiese
- ggf. mit Strauchgruppen und Einzelbäumen; 
Deckungsgrad max. 60% bezogen auf den 
Traufbereich der Gehölze nach 25 Jahren 
Vegetationsentwicklung

Bereich F
Ortsrandgestaltung - angestrebter Biotoptyp:
- Sträucher und Einzelbäumen auf Wiese als Sichtschutzpflanzung 
insb. gegenüber den Parkplätzen

Bereich H
Gestaltung der inneren Parkierungsflächen:
mind. 15 hochstämmige Bäume. 

DBg

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft nach § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB
naturnahe Gestaltung mit Bäumen, Sträuchern, 
Krautstreifen und Wiesen.

Pflanzgebot Bäume - Hochstamm, lineare Anordnung; 
Pflanzabstand ca. 10 - 11 m;  42 Stk.

extensive Begrünung von Dächern: 
Die Stärke des Dachbegrünungssubstrats oberhalb einer 
Drän- und Filterschicht hat mindestens 15 cm zu betragen. 
Die Einsaat erfolgt mit einer Mischung aus Kräutern und 
Gräsern.

Die Vorgaben für die Begrünung von Schutzstreifen im 
Bereich der Ferngasleitungen sind zu beachten.

Alle Gehölze und Ansaaten in den Bereichen A, B, C + E, F, 
G gemäß Pflanzenliste für Pflanzungen in der freien 
Landschaft (s. Anhang Text GOP);
Verwendung gebietseigener Gehölze und Saatgut: 
VkG 5.1: Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische 
Platten und Mittelfränkische Becken.

Alle diese Bäume gemäß Pflanzenliste für Pflanzungen in 
der freien Landschaft (s. Anhang Text GOP);
Verwendung gebietseigener Gehölze: 
VkG 5.1: Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische 
Platten und Mittelfränkische Becken.

ca. 11240 m2

Baufläche

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Pflanzgebot Bäume - Hochstamm, Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) im inneren Parkierungsbereich 
- 15 Stk.

Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze nach § 9 Abs. 1 Nr. 
4 und 22 BauGB

Baugrenze

St

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

DBg

Bauweise, Baulinie, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Verkehrsbegleitgrün - Bankett und 
Böschung mit grasreicher SaumvegetationV

Pflanzgebot Bäume - Hochstamm, Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) im inneren Parkierungsbereich 
- 15 Stk.

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zufahrt Einzelhandel

Geh- und Radweg

Entwurf



45.40b Streuobstbestand auf 
mittelwertigen Biotoptypen 

G
ashochdruckleitung

partiell Beet mit Blumensaat

33.62 Rotationsgrünland

37.10 Acker mit fragm. Unkrautveg. 

60.50 Kleine Grünflächen

45.30 Einzelbaum

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz

9055 qm

320 qm

16315 qm

1410 qm

Bilanzierungsfläche gerundet: 27100 qm

Anhang 6     - Mengenermittlung zur Bilanzierung: Planscenario Biotope / Nutzungen

FD

Bilanzierungsfläche gerundet: 27100 qm

12 vorh. Bäume

Feldhecke/Gebüsch

Gebüsch

Gebüsch

Feldhecke/Gebüsch

Feldhecke/Gebüsch

17 Bäume

30 Bäume

30 Bäume

Verkehrsflächen - völlig versiegelte Straße oder Platz (60.21)480 qm

Kleine Grünflächen (60.50) /370 qm

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick- 

lung von Boden, Natur und Landschaft (60.50 + vorh. Einzelbaum 

(12 Stk.) auf gering- bis mittelwertigen Biotoptypen (45.10 - 45.30a/b)
880 qm

Berechnungsraum für Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft:

-  2420 qm Feldhecke/Gebüsch (41.20 + 42.20)

-  7900 qm Magerwiese mittlerer Standorte (33.43)

-  60 Stk. Einzelbaum auf mittel- bis hochwertigen Biotoptypen

   (45.10 - 45.30c)

10320 qm

V Verkehrsbegleitgrün

Berechnungsraum für öffentliche Flächen:1730 qm

Gemisch aus gärtnerisch gestalteten Flächen (60.60),

Zierrasen (33.80) und kleinen Grünflächen (60.50)
2350 qm

Parkplätze - gepflasterte Straße oder Platz (60.22 )

Gebäude ohne Dachbegrünung

Berechnungsraum für Gebäude, Stellplätze 

und gärtnerisch gestaltete Grünflächen

Gebäude mit Dachbegrünung
6350 qm

15050 qm

1600 qm

4750 qm

Verkehrsflächen - völlig versiegelte Straße oder 

Platz (60.21)
4100 qm

2250 qm

Einzelbaum auf sehr gering- bis geringwertigen 

Biotoptypen (45.10 - 45.30a)
17 Stk.



45.40b Streuobstbestand auf 
mittelwertigen Biotoptypen 

G
ashochdruckleitung

partiell Beet mit Blumensaat

33.62 Rotationsgrünland

37.10 Acker mit fragm. Unkrautveg. 

60.50 Kleine Grünflächen

45.30 Einzelbaum

60.21 Völlig versiegelte Straße oder Platz

9055 qm

320 qm

16315 qm

1410 qm

Bilanzierungsfläche gerundet: 27100 qm

Anhang 5     - Mengenermittlung zur Bilanzierung: Bestand Biotope / Nutzungen

FD

Bilanzierungsfläche gerundet: 27100 qm

12 vorh. Bäume

Feldhecke/Gebüsch

Gebüsch

Gebüsch

Feldhecke/Gebüsch

Feldhecke/Gebüsch

17 Bäume

30 Bäume

30 Bäume



Anhang 7 Bilanzierung Schutzgut Boden 

In der folgenden Aufstellung sind die Bodenbewertungen für den Baubereich vor dem Eingriff dargestellt. 

Bodenbewertung Ausgangszustand BWE/m² Fläche [m²] Summe BWE 

Stark veränderte Bereiche durch Versiegelung und Bodenaustausch 

(versiegelte Wege) 

0 320 0 

Sonderstandort für naturnahe Vegetation: o.B.   

natürliche Bodenfruchtbarkeit: 0 320 0 

Filter und Puffer für Schadstoffe: 0 320 0 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 0 320 0 

sonstige Bereiche (Böden der "Ortslage") wie g62 bewertet abzgl. 1 BWE 2,0 2000 4000 

Sonderstandort für naturnahe Vegetation: o.B.   

natürliche Bodenfruchtbarkeit: 2,5 2000 5000 

Filter und Puffer für Schadstoffe: 1,5 2000 3000 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 2 2000 4000 

g62 Kolluvium - nicht oder nur gering veränderte Bereiche durch 

landwirtschaftliche Nutzung (Äcker, Grünland, Graswege) 

3,00 1664 4992 

Sonderstandort für naturnahe Vegetation: o.B.   

natürliche Bodenfruchtbarkeit: 3,50 1664 5824 

Filter und Puffer für Schadstoffe: 2,50 1664 4160 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 3,00 1664 4992 

g17 Pararendzina - nicht oder nur gering veränderte Bereiche durch land-

wirtschaftliche Nutzung (Äcker, Grünland, Graswege, Gehölze und Brachen)  

2,33 11494 26819 

Sonderstandort für naturnahe Vegetation: o.B.   

natürliche Bodenfruchtbarkeit: 2,00 11494 22988 

Filter und Puffer für Schadstoffe: 3,50 11494 40229 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 1,50 11494 17241 

g3 Rendzina - nicht oder nur gering veränderte Bereiche durch land-

wirtschaftliche Nutzung (Äcker, Grünland, Graswege, Gehölze und Brachen)  

2,67 11622 30992 

Sonderstandort für naturnahe Vegetation: 3 11622  

natürliche Bodenfruchtbarkeit: 1,50 11622 17433 

Filter und Puffer für Schadstoffe: 2,00 11622 23244 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: 1,50 11622 17433 

 

Summe: 27100 66803 

Bereiche mit Vorbelastungen durch den Bau der Gashochdruckleitung: -0,33 2095 -691 

Summe BWE vor der Baumaßnahme: 66112 

entspricht in Ökopunkten gem. ÖKVO: 264448 

Tabelle 1: Bodenwertbilanz – Bodenwerte Bestand 

 



In der folgenden Aufstellung sind die Bodenbewertungen für den Baubereich nach dem Eingriff dargestellt: 

 

Bodenbewertung geplanter Zustand BWE/m² Fläche [m²] Summe BWE 

Stark veränderte Bereiche durch Versiegelung und Verdichtung 0,00 13180 0 

Rekultivierte Böden im Bereich des bebaubaren Bereichs und des 

Verkehrsbegleitgrüns 

1,50 2720 4080 

Auf Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft: * 

      

Rekultivierte Böden g3 Rendzina (Wertverlust von 0,67 BWE/qm) 2,00 6100 12200 

Rekultivierte Böden g17 Pararendzina (Wertverlust von 0,33 BWE/qm) 2,00 3080 6160 

Rekultivierte Böden g62 Kolluvium  (kein Wertverlust) 3,00 430 1290 

Rekultivierte Böden der Ortslage 2,00 710 1420 

geschütze Böden der Ortslage 2,00 880 1760 

 

Summe: 27100 26910 

  
  

Anrechnung von Minimierungsmaßnahmen    

Dachbegrünung mit durchschn. 15 cm Vegetationssubstrat/Boden 0,75 4750 3563 

Anrechnung von Leitungsbau ausserhalb des Geltungsbereichs des B-Plans    

Regenwasser- und Schmutzwasserleitung* auf Grasweg 180 m x 4 m; Boden 

überwiegend Pararendzina, in Tieflage auch Kolluvium. Wertverlust durch 

Baumaßnahme nach der Rekultivierung: -0,33 720 -238 

Summe BWE nach der Baumaßnahme: 30235 

entspricht Ökopunkte gem. ÖKVO: 120940 

Summe Verlust (= Kompensationsbedarf): -35877 

 
   

entspricht Ökopunkte gem. ÖKVO: -143508 

Tabelle 2: Bodenwertbilanz  –  Bodenwerte Planung 

* Der Einbau der Regenwasser- und Schmutzwasserleitung im Bereich des Grasweges vom Vorhabenraum bis 

zur Einleitung in das bestehende Leitungsnetz im Tal wird als temporärer Eingriff in den Boden gewertet. Nach 

dem Einbau kann der Boden fachgerecht wieder eingebaut und seine Bodenfunktionen so wiederhergestellt 

werden. Der temporäre Eingriff in den natürlichen Boden wird mit einem Wertverlust von 0,33 

Bodenwerteinheiten (BWE) gewertet. 

 

Einem geschätzten Bodenwert von 66.112 BWE (Bodenwerteinheiten) vor dem Eingriff steht ein geschätzter 

Bodenwert von 30.235 BWE nach dem Eingriff gegenüber. 

Nach dem Eingriff verbleiben demnach ein Defizit von -35.877 BWE. (= -143.508 Ökopunkte gem. ÖKVO 2010) 

Anm.: Der Verlust von 1 BWE entspricht dem Verlust von 4 Ökopunkten gem. Ökokontoverordnung  

(vgl. LUBW 2012 - Kap. 6).



Anhang 8 Bilanzierung Schutzgut Biotope 

Die Biotopwertbilanzierung erfolgt nach dem für Baden-Württemberg empfohlenen Bewertungsmodell für das 

Schutzgut Arten und Biotope (UM – Umweltministerium B-W; Hrsg.: 2006) und der Ökokontoverordnung 

(ÖKOV=).  Im Ergebnis ergibt sich folgende Bilanz: 

    Bestand 

Typ-Nr. Biotop-/Nutzungstyp (gem. UM 2006) Punkte/m² Fläche [m²] 
 

BWP* 

30. Gehölzarme terrestrische und semiterrestrische Biotoptypen 
    

33.62 00 Rotationsgrünland oder Grünlandansaat 5 16315 
 

81575 

37.11 00 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation 4 9055 
 

36220 

60. Siedlungs- und Infrastrukturflächen 
    

60.21 00 Völlig versiegelte Straße oder Platz 1 320 
 

320 

60.50 00 Kleine Grünfläche 4 1410 
 

5640 

45.00 Alleen, Baumreihen, Baumgruppen, Einzelbäume und 

Streuobstbestand 

Punkte/ 

cm StU 
StU ca. 

Anzahl 

[Stk.] 
BWP* 

45.10 - 

45.30 a 

Allee; Baumreihe; Baumgruppe; Einzelbaum auf sehr gering- bis 

geringwertigen Biotoptypen 
6 100 1 600 

45.40 a/b Streuobstbestand auf gering- bis mittelwertigen Biotoptypen 5 100 3 1500 

45.40 a/b Streuobstbestand auf gering- bis mittelwertigen Biotoptypen 5 25 9 1125 

 

SU Bestand:  27.100 13 126980 

  
    

    Planung 

Typ-Nr. Biotop-/Nutzungstyp (gem. UM 2006) Punkte/m² Fläche [m²] 
 

BWP* 

30. Gehölzarme terrestrische und semiterrestrische Biotoptypen 
    

33.43 00 Magerwiese mittlerer Standorte 15 7900 
 

118500 

41. Feldgehölze und Feldhecken 
    

41.20 Feldhecke 15 2070 
 

31050 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 15 350 
 

5250 

60. Siedlungs- und Infrastrukturflächen 
    

60.10 0 Von Bauwerken bestandene Fläche ohne Dachbegr.** (ca. 25 %) 1 1600 
 

1600 

60.10 1 Von Bauwerken bestandene Fläche mit Dachbegr.** (ca. 75 %) 12 4750 
 

57000 

60.21 00 Völlig versiegelte Straße oder Platz 1 4580 
 

4580 

60.22 00 Gepflasterte Straße oder Platz 1 2250 
 

2250 

60.50 00 Kleine Grünfläche 4 2430 
 

9720 

60.60 Garten 6 1170 
 

7020 

45.00 Alleen, Baumreihen, Baumgruppen, Einzelbäume und 

Streuobstbestand 

Punkte/ 

cm StU 
StU ca. 

Anzahl 

[Stk.] 
BWP* 

45.10 - 

45.30 a 

Allee; Baumreihe; Baumgruppe; Einzelbaum auf sehr gering- bis 

geringwertigen Biotoptypen 
6 100 17 10200 

45.10 - 

45.30 c 

Allee; Baumreihe; Baumgruppe; Einzelbaum auf mittel- bis 

hochwertigen Biotoptypen 
4 100 60 24000 

45.40 a/b Streuobstbestand auf gering- bis mittelwertigen Biotoptypen 5 100 3 1500 

45.40 a/b Streuobstbestand auf gering- bis mittelwertigen Biotoptypen 5 25 9 1125 

 

SU Planung:  27.100 89 273795 

* BWP = Biotopwertpunkt 

Tabelle 3: Biotopwertbilanzierung 

 

Nach dem Eingriff ergibt sich demnach ein Zugewinn von + 146.815 Biotopwertpunkten (BWP). 

Anm.: Der Zugewinn von 1 BWP entspricht dem Zugewinn von 1 Ökopunkt  gem. Ökokontoverordnung. 



Vorgehensweise bei der Ermittlung des Biotopwertes der Dachbegrünung (Prognosewert für einen 

Entwicklungszeitraum von 25 Jahren):  

Vorgabe gem. textlicher Festsetzung im B-Plan ist ein mind. 15 cm starkes Bodensubstrat. 

Die Eigenschaften des Bodensubstrats soll so gewählt werden, dass sich eine artenreiche, dem Naturraum 

angepasste Magerwiese entwickeln kann.  

Der Bewertung orientiert sich am Biotoptyp Magerwiese mittlerer Standorte und ausdauernde 

Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte mit einem 20%-igen Abschlag aufgrund der Tatsache, dass die 

Vegetationstragschicht kein natürlich gewachsener Boden ist und die Dachbegrünung keinen direkten 

Kontakt zu den Wiesen in der Nachbarschaft hat. 

 

** Bewertungsgrundlage für Dachbegrünung mit 15 cm Bodensubstrat:  

 BiotopNr. 33.43 - Magerwiese mittlerer Standorte 15 

 BiotopNr. 35.62 - ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte 15 

Mittelwert: 15 

Wert-Abzug 20%: 3 

rechnerisch ermittelter Durchschnittswert der Dachbegrünung: 12 
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211-007 

Gemeinde Wiernsheim - Einschätzung Standort Einzelhandel (> 800 m²) 

 
 
Auftrag (gem. Unterlagen vom 24.07.2017 und Mail vom 03.08.2017 sowie Ergänzung ent-

sprechend Ergebnisse der Klausurtagung vom 29.01.2018): 

 
Untersuchung der Fläche nördlich der L 1135 / Iptinger Straße und der Fläche unterhalb der 
Wurmberger Straße im Hauptort Wiernsheim sowie Untersuchung der Fläche nördlich der 
Wiernsheimer Straße im Ortsteil Serres als Fläche für Einzelhandel >800 qm (ca. 1500 qm Ver-
kaufsfläche). 
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Gebietsübersicht 

 
Insgesamt wurden in Wiernsheim,Hauptort, zwei Flächen sowie im Ortsteil Serres eine Fläche 
hinsichtlich ihrer Eignung als Einzelhandelsstandort untersucht: 
 

 „Nördlich der L 1135 / Iptinger Straße“, ca. 2,5 ha 

 „Am Wurmberger Pfad“, ca. 3,7 ha 

 „Ob der Wiernsheimer Steige“, ca. 3,3 ha 

 

 
 
Abbildung 1: Luftbild mit Untersuchungsgebieten für Einzelhandelsstandorte – Wiernsheim und Ortsteil 

Serres (Quelle Luftbild: google earth, Bildaufnahmedatum 3/31/2017) 

 

  

„Am Wurm-
berger Pfad“     
ca. 3,7 ha 

„Nördlich der 
L 1135 / Iptin-
ger Straße“             
ca. 2,5 ha 

„Ob der 
Wiernsheimer 
Steige“ 

ca. 3,3 ha 

WIERNSHEIM 

SERRES 
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Untersuchungsfläche „Nördlich der L 1135 / Iptinger Straße“ (Wierns-
heim Hauptort), ca. 2,5 ha   

 

 
Abbildung 2: Luftbild mit Untersuchungsgebiet (in rot), Gashochdruckleitung blau (Quelle Luftbild: google 

earth, Bildaufnahmedatum 3/31/2017) 

 
Abbildung 3: Luftbild mit Untersuchungsgebiet  Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2025, Gemein-

deverwaltungsverband Heckengäu, genehmigt 31.10.2012 - Auszug (Untersuchungsgebiet in 

rot) 
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Abbildung 4: Foto (Quelle: Baldauf Architekten, 2018) 

Bestehende Rechtsverhältnisse 

Regionalplan Im rechtsverbindlichen Regionalplan Nordschwarzwald 2015  
(rechtsverbindlich seit dem 21.03.2005) sowie im Teilregionalplan  
Landwirtschaft (überarbeitete Raumnutzungskarte, März 2017) ist 
die Untersuchungsfläche als „Flur“ und als Fläche für „Boden-
schutz“ dargestellt. Nördlich angrenzend befinden sich regionalbe-
deutsame landwirtschaftliche Betriebe, die im Vorranggebiet für die 
Landwirtschaft (Z) liegen.  
Regionalplanerische Einstufung: „Kleinzentrum“, Wiernsheim – 
Hauptort. 

Flächennutzungsplan In der rechtswirksamen Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
2025, Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu (genehmigt am 
31.10.2012) ist die Fläche als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.  

Lage / Nutzung der Fläche 

Lage zum Ort /  
Nachbarschaft 

Die Untersuchungsfläche liegt am nordöstlichen Ortsrand von 
Wiernsheim. 
Das Gebiet wird im Norden und Osten von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen umgeben. Im Norden liegen landwirtschaftliche 
Aussiedlerhöfe. Südlich schließt die Landesstraße L 1135 sowie 
Bebauung (gemischte Baufläche) an. Westlich des Untersuchungs-
gebietes befindet sich ebenfalls Bebauung (gemischte Baufläche).  

Fläche ca. 2,5 ha 
Topographie / Ausrich-
tung 

leicht geneigt 
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Fernwirkung Ortsrand, Übergang in die freie Landschaft 
derzeitige Nutzung  Grünland, Acker, z.T. mit Bäumen bestanden. 

Durch das Plangebiet verläuft eine unterirdische Gasleitung sowie 
parallel verlegte Telekommunikationskabel der terranets bw GmbH 
(Nordschwarzwaldleitung Ettlingen – Leonberg, Erdgasleitung, DN 
600, PN 80). Der Schutzstreifen beträgt 10,0 m (je 5,0 m beidseitig 
der Rohrachse). Diese Trasse teilt das Plangebiet etwa mittig von 
Nordwest nach Südost.  

Altlasten ------- 
Denkmalschutz ------- 
Lärmbelastung Schalleinwirkungen des Einzelhandelsbetriebs (der Betriebe) auf 

die benachbarte Bebauung (Mischgebiet) sind zu untersuchen. 

Verkehr 

Erschließung Das Plangebiet grenzt an die L 1135 an.  
Die Erschließung ist über den vorhandenen Kreisverkehr an der 
Iptinger Straße / L 1135 möglich. 

Anbindung an den ÖPNV Die Distanz beträgt Luftlinie ca. 500 – 550 m zur Bushaltestelle 
“Wiernsheim Mühlstraße“, ca. 550 - 600 m zur Bushaltestelle 
„Wiernsheim Friedhof“. 

Umwelt 

Landwirtschaft Es wird landwirtschaftlich genutzte Fläche in Anspruch genommen. 
Nördlich angrenzend befinden sich regionalbedeutsame landwirt-
schaftliche Betriebe, die im Vorranggebiet für die Landwirtschaft (Z) 
liegen. 

Natur- und Landschaftsschutz / sonstige Schutzgebiete 

Natura 2000 ------- 
Naturdenkmale ------- 
geschützte Biotope ------- 
Landschaftsschutzgebiet ------- 
Wasserschutzgebiet ------- 
Überschwemmungsgebiet 
/ HQ 100 

------- 

Bewertung 

Restriktionen /  
städtebauliche Eignung 

Diese Fläche eignet sich für einen Einzelhandelsstandort sehr gut, 
da der Bereich über den Kreisverkehr bestens erschlossen werden 
kann.  
Die Fläche liegt zwar am Ortsrand ist aber über die L 1135 sehr gut 
erreichbar und befindet sich nicht allzu weit vom Ortskern Wierns-
heim entfernt. Zudem besteht eine Nähe zum Ortsteil Serres, womit 
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die Versorgung des Ortsteils dann gegeben wäre.  
Schalleinwirkungen des Einzelhandelsbetriebs auf die benachbar-
te Bebauung (Mischgebiet) sind zu untersuchen. 
Eine Untersuchung zur regionalplanerisch verträglichen Ansiedlung 
eines (großflächigen) Einzelhandelbetriebs (Einzelhandelsgutach-
ten) ist erforderlich. 
Für die Ansiedlung von Einzelhandel ist die regionalplanerische 
Einstufung: „Kleinzentrum“ für den Hauptort „Wiernsheim“ positiv 
zu bewerten. 

Ergebnis Die Untersuchungsfläche ist als Einzelhandelsstandort vorrangig 
zu empfehlen.  
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Untersuchungsfläche „Am Wurmberger Pfad“ (Wiernsheim Hauptort), 
ca. 3,7 ha 

 

 

Abbildung 5: Luftbild (mit Untersuchungsgebiet in rot) (Quelle: google earth, Bildaufnahmedatum 3/31/2017) 

 

Abbildung 6: Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2025, Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu, 

genehmigt 31.10.2012 - Auszug (Untersuchungsgebiet in rot) 
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Abbildung 7: Foto (Quelle: Baldauf Architekten, 2016) 

Bestehende Rechtsverhältnisse 

Regionalplan Im rechtsverbindlichen Regionalplan Nordschwarzwald 2015  
(rechtsverbindlich seit dem 21.03.2005) sowie im Teilregionalplan  
Landwirtschaft (überarbeitete Raumnutzungskarte, März 2017)  ist 
die Fläche „Am Wurmberger Pfad“ als „Flur“ dargestellt. 
Regionalplanerische Einstufung: „Kleinzentrum“, Wiernsheim – 
Hauptort. 

Flächennutzungsplan In der rechtswirksamen Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
2025, Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu (genehmigt am 
31.10.2012) ist die Fläche als landwirtschaftliche Fläche mit Hoch-
wasserrückhaltebecken dargestellt. Die Fläche wird von einer Lei-
tung gekreuzt. 

Lage / Nutzung der Fläche 

Lage zum Ort /  
Nachbarschaft 

Das Gebiet liegt am Südwestrand von Wiernsheim. 
Die Fläche der Neudarstellung grenzt im Nordosten an die vorhan-
dene Wohnbebauung und im Nordwesten an einen vorhandenen, 
gewerblich genutzten Bereich. Im Osten berührt die Fläche das 
Sportzentrum, bevor es dem Süden zu an den Wald grenzt. Süd-
westlich grenzt landwirtschaftlich genutzte Fläche an. 

Fläche ca. 3,7 ha 

Topographie / Ausrich-
tung 

leichter Nordhang 

Fernwirkung Ortsrandlage, Übergang in die freie Landschaft 
derzeitige Nutzung  Grünland, Obstbaumwiesen. 

Auf der Fläche befindet sich ein Regenrückhaltebecken. 
Altlasten ------- 
Denkmalschutz ------- 
Lärmbelastung Schalleinwirkungen des Einzelhandelsbetriebs auf die benachbarte 

Bebauung (insb. Wohnbebauung) sind zu untersuchen. 



AL/Kö  Seite 9 / 18 

 

Verkehr 

Erschließung Bei einer Nutzung als Einzelhandels-Standort sollte eine Erschlie-

ßung über die Wurmberger Straße realisiert werden. Eine Erschlie-
ßung über die Schanzstraße und damit das bestehende Wohnge-
biet ist nicht zu empfehlen. Die Erschließung über die Wurmberger 
Straße bzw. ggf. die Erstellung eines Kreisverkehrs ist zu prüfen. 

Anbindung an den ÖPNV Die Distanz beträgt Luftlinie ca. 350 – 400 m zu den Bushaltestellen 
“Daimlerstr.“, „Wiernsheim Bürgersaal“ und „Wiernsheim Friedhof“. 

Umwelt 

Quelle: Klausurtagung des Gemeinderates am 8. November 2008 zur Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes und des Umweltberichts (LBBW Immobilien Kommunalentwicklung 
GmbH, im Auftrag der Gemeinde Wiernsheim: Gemeindeentwicklung Wiernsheim) (ergänzt 
hinsichtlich Landwirtschaft /HQ 100) 
 
* Hinweis: Die Untersuchung im Zuge der Klausurtagung bezog sich auf eine Nutzung als 
Wohnbaufläche  
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
Naturräumliche Gliede-
rung/ Geologie 

Die Fläche befindet sich im Bereich des Mittleren Muschelkalks, der 
entlang der Landesstraße von Löß überlagert wird. 

Boden Die Fläche hat für die Teilfunktionen des Bodens als Standort für 
Kulturpflanzen eine mittlere Bedeutung, als Standort für die natür-
liche Vegetation eine teils hohe, teils geringe Bedeutung, als Filter 
und Puffer für Schadstoffe eine teils hohe, teils mittlere Bedeutung 
und als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf eine teils mittlere, teils 
geringe Bedeutung.  
Die vorgesehene Nutzung als Wohnbaufläche* führt für die Teil-
funktionen als Strandort für Kulturpflanzen zu mittleren Beeinträchti-
gungen, als Standort für die natürliche Vegetation zu teilweise ho-
hen Beeinträchtigungen, als Filter und Puffer für Schadstoffe zu teils 
hohen, teils mittleren Beeinträchtigungen und als Ausgleichskörper 
im Wasserkreislauf zu teils mittleren, teils geringen Beeinträchti-
gungen des Bodens. 
Bei einer vollständigen monetären Kompensation müssten als Er-
satz für die Beeinträchtigungen des Bodens Maßnahmen im Wert 
von ca. 80.000 € durchgeführt werden. 

Landwirtschaft Es wird landwirtschaftlich genutzte Fläche in Anspruch genommen. 
Die Fläche hat für die Teilfunktionen des Bodens als Standort für 
Kulturpflanzen eine mittlere Bedeutung. Die vorgesehene Nutzung 
als Wohnbaufläche* führt für die Teilfunktionen als Strandort für 
Kulturpflanzen zu mittleren Beeinträchtigungen. 
Es wird landwirtschaftlich genutzte Fläche mit Böden von guter 
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Qualität in Anspruch genommen (mittlere Acker- und Grünlandzahl 
bis 60 Punkte). 

Grundwasser/ Oberflä-
chenwasser 

Die Schichten des Mittleren Muschelkalks haben für die Grundwas-
serneubildung eine geringe Bedeutung. 
Die vorgesehene Nutzung als Wohnbaufläche* führt nur zu gerin-
gen, nicht erheblichen Beeinträchtigungen der Grundwasserneubil-
dung. 

Klima/ Luft Die Fläche hat als siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsfläche eine 
mittlere Bedeutung für den lokalklimatischen Temperaturausgleich. 
Für die Lufthygiene hat die Fläche eine mittlere Bedeutung.  
Die vorgesehene Nutzung als Wohnbaufläche* führt zu mittleren 
Beeinträchtigungen des lokalen Klimaausgleichs und des lufthygie-
nischen Ausgleichs. 
Zur Vermeidung und Kompensation der zu erwartenden Beein-
trächtigungen sollte eine gute Durchgrünung des Gebietes vorge-
sehen werden. 

Pflanzen/ Tiere Die Grünlandflächen haben als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
eine mittlere und die Obstwiesen eine hohe Bedeutung.  
Die vorgesehene Nutzung als Wohnbaufläche* führt im Bereich der 
Grünlandflächen zu mittleren, im Bereich der Obstwiesen zu hohen 
Beeinträchtigungen für Pflanzen und Tiere. 
Zur Verminderung und Kompensation der Beeinträchtigungen sollte 
das Gebiet durch einen Hecken- oder Gehölzstreifen mit standort-
heimischen Arten am Südrand eingegrünt werden. Als weitere 
Kompensationsmaßnahmen können Biotopentwicklungsmaßnah-
men im angrenzenden Landschaftsraum durchgeführt werden. 

Landschaftsbild 
Erholung/ Landschaftsbild Die Grünlandflächen haben für das Landschaftsbild eine mittlere 

und die Obstwiesen eine hohe Bedeutung. 
Die vorgesehene Nutzung als Wohnbaufläche* führt im Bereich der 
Grünlandflächen zu mittleren und im Bereich der Obstwiesen zu 
hohen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. 
Bei einer Bebauung sollten zur Verminderung und Kompensation 
der Beeinträchtigungen Gehölze im Randbereich erhalten werden. 
Außerdem sollte das Gebiet durch einen Hecken- oder Gehölzstrei-
fen mit standortheimischen Arten am Südrand eingegrünt werden. 
Ggf. erforderliche weitere Kompensationswirkungen werden durch 
die für andere Funktionen vorgesehenen Maßnahmen erreicht. 
Die Grünlandflächen haben eine mittlere und die Obstwiesen eine 
hohe Bedeutung für die Erholungsnutzung. Die Fläche ist keinen 
beeinträchtigenden Immissionen ausgesetzt. 
Die vorgesehene Nutzung als Wohnbaufläche* führt im Bereich der 
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Grünlandflächen zu mittleren und im Bereich der Obstwiesen zu 
hohen Beeinträchtigungen für die Bevölkerung durch den Verlust 
von Erholungsflächen. 

Natur- und Landschaftsschutz 

Natura 2000 Im Umfeld der Baufläche befinden sich keine Natura 2000-Flächen. 
Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietssystems ist 
daher nicht zu erwarten. 

Naturdenkmale ------- 
Geschützte Biotope ------- 
Wasserschutz ------- 
Überschwemmungsgebiet 
/ HQ 100  

------- 

Weitere planerische Vor-
gaben 

Kultur- und Sachgüter: 
In dem Bereich sind keine geschützten Kulturdenkmale bekannt. 
Die Obstwiesen stellen wertvolle Elemente der historischen Kultur-
landschaft dar. 
Im Randbereich sollten vorhandene Obstbäume erhalten werden. 
Das Gebiet sollte durch die Pflanzung von hochstämmigen Obst-
bäumen eingegrünt werden. 

 

Gesamtbeurteilung der 
Umwelterheblichkeit 

Als Maßnahmen zur Minimierung und Kompensation werden in der 
Veröffentlichung der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung zur 
Klausurtagung des Gemeinderates am 8. November 2008 zur Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes und des Umweltberichts 
vorgeschlagen: 

 vorhandene Obstbäume sollten so weit möglich, insbeson-
dere im Randbereich, erhalten bleiben 

 zur Vermeidung und Kompensation der zu erwartenden Be-
einträchtigungen sollte auf öffentlichen Flächen entlang den 
Erschließungsstraßen Baumpflanzungen vorgesehen wer-
den. 

 Am Südrand sollte eine hochstämmige Obstbaumreihe ge-
pflanzt werden. 

 Weitere Biotopentwicklungsmaßnahmen sollten im angren-
zenden Landschaftsraum durchgeführt werden. 

 Für die Kompensation von Beeinträchtigungen des Bodens 
sind voraussichtlich Ersatzmaßnahmen im Wert von 
80.000 € erforderlich. 
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Bewertung 

Restriktionen /  
städtebauliche Eignung 

Das Untersuchungsgebiet „Am Wurmberger Pfad“ ist als Einzel-
handels-Standort prinzipiell geeignet, jedoch ergeben sich durch 
die momentane Nutzung durch Obstbaumwiesen sowie die Eig-
nung der Fläche als siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsfläche  
Restriktionen, die einer Bebauung entgegenstehen.  
Zudem bestehen weitere Restriktionen, die zu Anforderungen an 
den Einzelhandelsstandort bzw. -betrieb führen:  
Bei einer Nutzung als Einzelhandels-Standort muss eine Erschlie-

ßung über die Wurmberger Straße realisiert werden. Eine Erschlie-
ßung über die Schanzstraße und damit das bestehende Wohnge-
biet ist nicht zu empfehlen. Die Erschließung über die Wurmberger 
Straße bzw. ggf. die Erstellung eines Kreisverkehrs ist zu prüfen. 
Schalleinwirkungen des Einzelhandelsbetriebs auf die benachbar-
te Bebauung (insb. Wohnbebauung) sind zu untersuchen. Ein Ab-
rücken der Einzelhandelsnutzung von der bestehenden Wohnbe-
bauung ist voraussichtlich notwendig.  
Aufgrund der Erschließungssituation und den voraussichtlichen 
Schalleinwirkungen wird empfohlen, nicht die gesamte Untersu-
chungsfläche in Anspruch zu nehmen, sondern den Einzelhandels-
betrieb im straßenzugewandten Bereich und von der Wohnbebau-
ung abgerückt zu platzieren. Dies verhindert auch den Eingriff in 
die südlichen Hangbereiche.  
Eine Untersuchung zur regionalplanerisch verträglichen Ansiedlung 
eines (großflächigen) Einzelhandelbetriebs (Einzelhandelsgutach-
ten) ist erforderlich. 
 
Hinweis: Im Zuge der FNP-Fortschreibung wurde die Fläche „Am Wurm-
berger Pfad“ hinsichtlich der Eignung als Wohnbaufläche untersucht mit 
dem Ergebnis: Die Wohnbauneudarstellung „Am Wurmberger Pfad“ wird 
nicht weiterverfolgt, da der Entwicklung der Fläche Restriktionen (wie die 
Inanspruchnahme von Boden mit guter Qualität, dem auf der Fläche be-
findlichen Regenrückhaltebecken) entgegenstehen. 

Ergebnis Aufgrund der Restriktionen und Anforderungen wird die Untersu-
chungsfläche „Am Wurmberger Pfad“ als Einzelhandelsstandort nur 
eingeschränkt empfohlen. 
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Potenzialflächenanalyse der Klausurtagung des Gemeinderates am 8. November 2008 zur Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes und des Umweltberichts 

Städtebauliche Bewertung 

Kriterien Bewertung Bemerkungen 

Lage und Ausrichtung  - leichter Nordhang 

Ortsbild/ Denkmalschutz 0 - 

Planungsrecht/ FNP - nicht im FNP 

Nutzungskonflikte - Gewerbe/ Landstraße 

Anbindung/ Infrastruktur + Schulzentrum 

Anbindung Ortskern 0 - 

Innere Erschließung 0 - 

Äußere Erschließung - Über Wohngebiet/ eingeschränkt 

Gesamtbewertung -  

Ökologische Eingriffsbewertung 

Schutzgut Bewertung Bemerkungen 

Tiere und Pflanzen - Streuobstgebiet 

Boden 0/- Standort für die natürliche Vegetation so-
wie Filter und Puffer 

Wasser + Mittlerer Muschelkalk und Lösslehm 

Klima - Kaltluftbahn 

Landschaftsbild - Streuobstgebiet 

Quelle: LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, Plan Landschaft im Auftrag der Gemeinde Wiernsheim: 
Gemeindeentwicklung Wiernsheim. Ergebnisse der Klausurtagung des Gemeinderates am 8. November 
2008. Fortschreibung Flächennutzungsplan. Umweltbericht. 2008. 
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Untersuchungsfläche „Ob der Wiernsheimer Steige“ (Ortsteil Serres), 
ca. 3,3 ha 

 
Abbildung 8: Luftbild mit Untersuchungsgebiet (in rot) (Quelle Luftbild: google earth, Bildaufnahmedatum 

3/31/2017) 

 
Abbildung 9: Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2025, Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu, 

genehmigt 31.10.2012 - Auszug (Untersuchungsgebiet in rot) 
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Abbildung 10: Foto (Quelle: Baldauf Architekten, 2010) 

Bestehende Rechtsverhältnisse 

Regionalplan Im rechtsverbindlichen Regionalplan Nordschwarzwald 2015 
(rechtsverbindlich seit dem 21.03.2005) sowie im Teilregionalplan  
Landwirtschaft (überarbeitete Raumnutzungskarte, März 2017) ist 
die Untersuchungsfläche als Fläche für „Bodenschutz“ sowie Flä-
che für „Erholung und Tourismus“ dargestellt. Zudem ist die Fläche 
als Wasserschutzgebiet dargestellt, sowie (im Bereich der vorhan-
denen Biotope) als Fläche für „Naturschutz und Landschaftspflege“ 
(gem. Regionalplan: von der Verbindlichkeit ausgenommen). Im 
Teilregionalplan Landwirtschaft ist das Plangebiet darüber hinaus 
als „Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft“ (G) dargestellt. 
Regionalplanerische Einstufung: „Kleinzentrum“, Wiernsheim –
Hauptort. 

Flächennutzungsplan In der rechtswirksamen Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
2025, Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu (genehmigt am 
31.10.2012) ist die Fläche als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 
Die Fläche liegt im Wasserschutzgebiet Zone III.  
Auf der Fläche sind Biotope vorhanden.  
Die Fläche wird von einer Leitung (20 kV Leitung) gekreuzt.  

Lage / Nutzung der Fläche 

Lage zum Ort /  
Nachbarschaft 

Die Untersuchungsfläche liegt am östlichen Ortsrand des Teilortes 
Serres. 
Das Gebiet wird im Norden und Osten von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen umgeben. Direkt südlich schließt die Landesstraße 
L 1135 an, dahinter folgen die Sportanlagen sowie ein Sägewerk. 
Westlich des Untersuchungsgebietes befindet sich bestehende 
Bebauung (Wohnbaufläche).  

Fläche ca. 3,3 ha 
Topographie / Ausrich-
tung 

leicht geneigt 
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Fernwirkung Ortsrand, Übergang in die freie Landschaft 
derzeitige Nutzung  Landwirtschaftliche Fläche, Acker, z.T. mit Bäumen / Büschen be-

standen 
Altlasten Altlasten zu vermuten, Deponie angrenzend 
Denkmalschutz ------- 
Lärmbelastung Schalleinwirkungen des Einzelhandelsbetriebs auf die benachbarte 

Bebauung (insb. Wohnbebauung, Wohngebiet) sind zu untersu-
chen.  

Verkehr 

Erschließung Das Plangebiet grenzt an die L 1135 an. Ein Anschluss an die Lan-
desstraße besteht bereits in direkter Umgebung. Es ist zu prüfen, 
ob ein separater Anschluss an die Landestraße aufgrund der dann 
kurzen Abfolge der Anschlüsse, zugelassen wird (RP). Anschluss 
sollte außerhalb des Kurvenbereichs liegen. 

Anbindung an den ÖPNV Die Distanz beträgt Luftlinie ca. 500 – 550 m zur Bushaltestelle “Ser-
res Rathaus“, ca. 450 - 500 m zur Bushaltestelle „Serres Schiller-
straße“. 

Umwelt 

Landwirtschaft Es wird landwirtschaftlich genutzte Fläche in Anspruch genommen. 
Natur- und Landschaftsschutz / sonstige Schutzgebiete 

Natura 2000 ------- 
Naturdenkmale ------- 
geschützte Biotope Offenlandbiotop „Gehölze und Steinriegel im Gewann ‚Krötenloch‘ 

O. Serres“ 
Landschaftsschutzgebiet ------- 
Wasserschutzgebiet Wasserschutzgebiet „TV II + III IM TÄLE“, Zone III 
Überschwemmungsgebiet 
/ HQ 100 

------- 

Bewertung 

Restriktionen /  
städtebauliche Eignung 

Diese Fläche ist für einen Einzelhandelsstandort eingeschränkt zu 

empfehlen. Voraussetzung: ein direkter Anschluss von der Lan-
desstraße ist möglich (Abstimmung mit RP notwendig), kurze Ab-
folge von mehreren Anschlüssen. Die Fläche liegt am Ortsrand, ist 
aber über die L 1135 sehr gut erreichbar, auch für Fußgänger und 
Radfahrer über die landwirtschaftlichen Wege und benachbarten 
Wohngebiete. Lage zwischen den Ortsteilen Serres und Iptingen, 
dennoch gut erreichbar vom Hauptort Wiernsheim.  
Zu beachten ist, dass es bei einer Ansiedlung von mehreren Ein-
zelhandelsmärkten zu keiner Überprägung des Ortes kommt. 
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Ein Befreiungsantrag für die Überplanung des Offenlandbiotope ist 
ebenso notwendig wie entsprechende Ausgleichsmaßnahmen. 
Schalleinwirkungen des Einzelhandelsbetriebs auf die benachbar-
te Bebauung (insb. Wohnbebauung) sind zu untersuchen. Ein Ab-
rücken der Einzelhandelsnutzung von der bestehenden Wohnbe-
bauung ist voraussichtlich notwendig. 
Entwässerungssituation ist zu prüfen, voraussichtlich nur Richtung 
Iptingen möglich. 
Eine Untersuchung zur regionalplanerisch verträglichen Ansiedlung 
eines (großflächigen) Einzelhandelbetriebs (Einzelhandelsgutach-
ten) ist erforderlich. 
Regionalplanerische Einstufung „Kleinzentrum“ nur für den 
Hauptort „Wiernsheim“.  

Ergebnis Aufgrund der vorhandenen Restriktionen (wie Vorhandensein von 
Biotopen, regionalplanerische Einstufung, Entwässerungssituation) 
ist die Fläche als Einzelhandelsstandort eingeschränkt zu empfeh-

len.  
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Ergebnis 

Insgesamt wurden in Wiernsheim und dem Ortsteil Serres drei Flächen hinsichtlich ihrer 
Eignung als Einzelhandelsstandort untersucht.  
Als Ergebnis lässt sich festhalten: 
 
 
Fläche Größe Ergebnis Anmerkungen 

„Iptinger Straße 

(Wiernsheim Hauptort)“ 

ca. 2,5 
ha 

vorrangig zu 

empfehlen 
Prüfung Schalleinwirkungen,  
direkte Erschließung über den 
Kreisverkehr möglich, gute 
Errerichbarkeit auch fußläufig von der 
Ortslage, gute Errecihbarkeit auch für 
Serres, 
Regionalplanerische Einstufung: 
„Kleinzentrum“ Wiernsheim –Hauptort 

„Am Wurmberger Pfad“ 

(Wiernsheim Hauptort) 

ca. 3,7 
ha 

eingeschränkt 

zu empfehlen 
Prüfung Schallschutz und 
Erschließung über Landesstraße, 
Obstbaumwiesen, 
Kaltluftentstehungsfläche, 
Regenrückhaltung ist zu 
berücksichtigen, 
Regionalplanerische Einstufung: 
„Kleinzentrum“ Wiernsheim –Hauptort 

“Ob der Wiernsheimer 
Steige (Ortsteil Serres)“ 

ca.3,3 
ha 

eingeschränkt 

zu empfehlen  
Prüfung Schallschutz, 
Erschließung über Landesstraße,  
Befreiungsantrag Offenlandbiotop, 
Entwässerung, 
Regionalplanerische Einstufung: 
„Kleinzentrum“ nur für Wiernsheim –
Hauptort, Serres keine Funktion 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gutachterliche Stellungnahme zur Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums mit ei-
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Vorbemerkungen 
 

 

Die Gemeinde Wiernsheim hat die imakomm AKADEMIE im Januar 2019 mit der Erarbei-

tung einer gutachterlichen Stellungnahme zur möglichen Ansiedlung eines Nahversorgungs-

zentrums (Lebensmittelvollsortimenter, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt) am 

Standort „Seite“ in Wiernsheim beauftragt. 

 

 

Hintergrund: 

 

 Die Gemeinde Wiernsheim plant am Standort „Seite“ die Entwicklung eines Nahver-

sorgungszentrums mit einem Lebensmittelvollsortimenter mit bis zu ca. 1.500 m² 

Verkaufsfläche, einem Lebensmitteldiscounter mit bis zu ca. 1.200 m² Verkaufsflä-

che, einem Drogeriemarkt mit bis zu ca. 800 m² Verkaufsfläche sowie einem im Le-

bensmittelvollsortimenter integrierten Bäcker mit ca. 40 m² Verkaufsfläche mit 

einem angeschlossenen Bistro / Café. Sortimentsscharfe Flächenlayouts von 

möglichen Betreibern sind für die Standortentwicklung noch nicht vorhanden. 

 

 Darüber hinaus plant die Gemeinde Mönsheim die Entwicklung eines Drogeriemark-

tes sowie die Erweiterung des bestehenden Lidl-Marktes. Die Gemeinde Friolzheim 

plant zusätzlich die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters. Entsprechend ist eine 

Gesamtbetrachtung aller möglichen Standortentwicklungen sowohl in Wiernsheim als 

auch in Mönsheim und Friolzheim notwendig. 

 

 Vor dem Hintergrund dieser Planungen wurde im Rahmen einer interkommunalen 

Betrachtung im GVV Heckengäu ein „Interkommunales Nahversorgungskonzept für 

den Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu“ (GMA, 2018) erarbeitet, in dem ein-

zelne Entwicklungsoptionen einzelner Kommunen geprüft wurden. Einzelne Analyse-

Kennziffern liegen damit bereits vor. In diesem Zusammenhang wurde auch bereits 

ein „Raumordnerischer Vertrag zwischen der Gemeinde Mönsheim und der Gemein-

de Wiernsheim und dem Regionalverband Nordschwarzwald“ zur möglichen Ansied-

lung von Drogeriemärkten geschlossen. 
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 Aufgrund der geplanten Verkaufsflächendimensionierungen fällt das Gesamtvorha-

ben eindeutig unter die Regelung von § 11 (3) BauNVO und damit auch entspre-

chend der landes- und regionalplanerischen Regelungen (Landesentwicklungsplan, 

Einzelhandelserlass, Regionalplan Nordschwarzwald). 

 

 

Ziel: 

 

 Angesichts der Großflächigkeit des Gesamtvorhabens (= durch die Realisierung ent-

stehende Agglomeration) wird eine Prüfung gemäß den Prüfkriterien nach Landes-

entwicklungsplan respektive Einzelhandelserlass Baden-Württemberg sowie gemäß 

Regionalplan Nordschwarzwald notwendig. Ziel der Auswirkungsanalyse ist es 

daher, mögliche raumordnerische und städtebauliche Auswirkungen auf die 

zentralen Versorgungsbereiche und Nahversorgungsstrukturen in der 

Standortgemeinde selbst aber auch im Umland zu analysieren und zu bewerten. 

Die einschlägigen Prüfkriterien sind Integrationsgebot, Kongruenzgebot, Konzentrati-

onsgebot und Beeinträchtigungsverbot sowie weitere Prüfkriterien gemäß § 11 Abs. 3 

BauNVO. 

 

 

Daten und Unterlagen: 

 

Für die Auswirkungsanalyse wurden v.a. folgende Daten und Unterlagen verwendet und 

berücksichtigt: 

 

 „Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg“1 als raumordnerische Bewer-

tungsgrundlage (Abschnitt 3.3.7), 

 

 „Regionalplan 2015 Nordschwarzwald“ (2005), inklusive „1. Änderung des Regio-

nalplans 2015, Kapitel 2.9, ‚Einzelhandelsgroßprojekte‘ “ (2010) und „3. Änderung 

des Regionalplans 2015, Plansatz 2.9.3, ‚Agglomeration‘ “ (2012), 

 

                                                
1 Bewertungskriterien (hierbei v.a. Regelungen zum so genannten Integrationsgebot, Kongruenzgebot und Beein-
trächtigungsverbot) werden mit ungefähren Richtwerten in der Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums 
Baden-Württemberg zur Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten – Raumordnung, Bauleitplanung und Ge-
nehmigung von Vorhaben (Einzelhandelserlass) vom 21. Februar 2001 konkretisiert. 
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 „Praxisorientiertes Einzelhandelskonzept für die Region Nordschwarzwald – Kenn-

ziffern und Implikationen für die Entwicklung der Nahversorgung“ (2015), imakomm 

AKADEMIE, 

 

 „Interkommunales Nahversorgungskonzept für den Gemeindeverwaltungsverband 

Heckengäu“, Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (2018), 

 

 „Raumordnerischer Vertrag zwischen der Gemeinde Mönsheim und der Gemeinde 

Wiernsheim und dem Regionalverband Nordschwarzwald“, Regionalverband 

Nordschwarzwald (2019). 

 

 

ppa. Matthias Prüller, Teresa Nitsche M.Sc., April 2019. 
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1 Zentrale Ergebnisse  
 

 

1. Das Vorhaben – zentrale Hintergründe zur Standortentwicklung: 

 

Das Gesamtvorhaben „Seite“ in Wiernsheim hat zum Ziel, die Nahversorgungssituation in 

der Gemeinde Wiernsheim zu stärken, die wie bereits im interkommunalen Nahversor-

gungskonzept für den GVV Heckengäu festgestellt, eine Unterversorgung im Bereich der 

Nahversorgung (Lebensmittel und Drogeriewaren) aufweist. Es ist die Ansiedlung eines Su-

permarktes (Lebensmittelvollsortiment), eines Lebensmitteldiscounters sowie eines Droge-

riemarktes geplant. 

 

Zusätzlich ist die Schließung des einzigen im Gemeindegebiet Wiernsheims befindli-

chen Lebensmittelmarktes zu erwarten, da entsprechende Mietverträge auslaufen und 

nicht verlängert werden sollen. Mit Auslaufen eines Erbpachtvertrages hat zudem die Ge-

meinde Wiernsheim wieder Zugriff auf die Fläche, so dass künftige Nutzungen durch Nah-

versorgungsangebote entsprechend auch planungsrechtlich ausgeschlossen werden kön-

nen. Mit der geplanten Umsetzung des Nahversorgungsstandortes Seite besteht auch für 

den aktuell in Wiernsheim vorhandenen Anbieter die Chance weiter am Standort Wiernsheim 

existieren zu können. 

 

Darüber hinaus sind innerhalb des GVV Heckengäu weitere Vorhaben geplant: Die Ge-

meinde Mönsheim plant die Entwicklung eines Drogeriemarktes (voraussichtlich dm Droge-

riemarkt) sowie ist die Erweiterung des bestehenden Lidl-Marktes (bereits genehmigt) zu 

erwarten. Die Gemeinde Friolzheim plant die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters (vo-

raussichtlich Aldi Süd). Diese Vorhaben werden im Rahmen vorliegender Auswirkungs-

analyse bereits berücksichtigt. 

 

 

2. Bewertung Vorhaben gemäß Integrationsgebot: 

 

Das Integrationsgebot ist für das Vorhaben „Seite“ in Wiernsheim erfüllt. Auf-

grund mangelnder Flächenalternativen im Ortskern, bildet das Areal in Ortsrandlage 

einen idealen Alternativstandort für die großflächigen Vorhaben, weist zudem ein fuß-

läufiges Einzugsgebiet auf und liegt im direkten Anschluss an Wohnbebauung. Eine 
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Fuß- und Radweganbindung ist sowohl von Wiernsheim als auch den Ortsteilen Serres 

und Pinache vorhanden (mit einer größeren Distanz auch von Iptingen). Eine direkte 

Anbindung durch den bereits bestehenden Bürgerbus ist zudem geplant. 

 

 

3. Bewertung Vorhaben gemäß Konzentrationsgebot: 

 

Das Konzentrationsgebot wird für das Gesamtvorhaben „Seite“ zunächst nicht erfüllt, da 

die Kommune die zentralörtliche Funktion eines Kleinzentrums aufweist, allerdings be-

steht gemäß Regionalplan Nordschwarzwald die Umsetzung von großflächigen Vorha-

ben auch in Kleinzentren, soweit das Vorhaben der Sicherung der Grundversorgung 

dient. 

 

Aus gutachterlicher Sicht besteht in Bezug auf das Konzentrationsgebot eine 

Konstellation, die zur Raumverträglichkeit des Vorhabens führt: 

 

 Für die Gemeinde Wiernsheim kann mit der Ansiedlung die Sicherung der 

Grundversorgung sichergestellt werden. Mit der dann vorhandenen Ausstattung 

eines Lebensmittelvollsortimenters, eines Lebensmitteldiscounters sowie eines 

Drogeriemarktes können alle für Wiernsheim möglichen Betriebstypen abgedeckt 

werden. Besonders in Hinblick auf die erwartete Schließung des einzigen beste-

henden Marktes in Wiernsheim, ist eine zeitgemäße Marktaufstellung notwendig, 

um überhaupt eine umfassende Grundversorgung wieder sicher zu stellen. 

 

 Die Deckung des Versorgungsbedarfs von Wiernsheim wird mit dem Gesamt-

vorhaben bedeutend verbessert, die geplanten Ansiedlungen gehen dabei aber 

insbesondere im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel nicht über die Siche-

rung der Grundversorgung hinaus: Auch nach Realisierung der geplanten An-

siedlungen werden in Wiernsheim noch Kaufkraftabflüsse bestehen (siehe zu er-

wartende Zentralität von ca. 89% nach Vorhabenumsetzung).  

 

Die geplanten Ansiedlungen dienen damit der Sicherung einer umfassenden 

Grundversorgung und zur Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs. Die beste-

hende Ausnahmeregelung des Regionalplans Nordschwarzwald zur Sicherung der 

Grundversorgung kann damit greifen. Das Konzentrationsgebot ist somit erfüllt. 
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4. Bewertung Vorhaben gemäß Kongruenzgebot: 

 

Das Kongruenzgebot wird für das Gesamtvorhaben „Seite“ in Wiernsheim formal 

und faktisch eingehalten. Beleg: 

 

 Für das Gesamtvorhaben stammen ca. 73-74% der Umsätze aus 

Wiernsheim selbst. 

 

 Die zu erwartenden Umsatzanteile für die einzelnen Vorhaben sowie für das 

Gesamtvorhaben werden nachfolgend aufgezeigt: 

 

Ansiedlungsvorhaben: 
erwarteter Umsatz  
(aus Wiernsheim) 

Umsatzanteile 

in Mio. € in % 

Supermarkt 6,7 (5,1) 76-77 % 

Bäcker / Café / Imbiss 0,3 (0,25) 76-77 % 

Lebensmitteldiscounter 5,4 (4,5) 83-84% 

Drogeriemarkt 

 

3,8 (2,7)* 70-71 % 
(74-75%)** 

* Zur Ansiedlung eines Drogeriemarktes wurde ein raumordnerischer Vertrag zwischen der 
Gemeinde Mönsheim und der Gemeinde Wiernsheim und dem Regionalverband 
Nordschwarzwald geschlossen. Demnach wird die Ansiedlung eines Drogeriemarktes bei-
den Gemeinden ermöglicht. Ein Zugriff auf die jeweilige Kaufkraft der anderen Gemeinde 
wird dabei ermöglicht, auch mit dem Wissen, dass zu erwartende Umsatzleistungen je Dro-
geriemarkt erheblich voraussichtlich sinken werden. Das jeweils andere Vorhaben wird von 
beiden Gemeinden mitgetragen. Entsprechend sind zur Beurteilung des Kongruenzgebotes 
für das Sortiment Drogeriewaren die Gemeinden Mönsheim und Wiernsheim gemeinsam 
heranzuzuziehen. 

** Neben dem raumordnerischen Vertrag mit der Gemeinde Mönsheim hat die Gemeinde 
Wiernsheim im Sortiment Drogeriewaren auch bereits Vorabstimmungen für eine gemein-
same Versorgung mit der Gemeinden Eberdingen (für den Ortsteil Nussdorf) durchgeführt. 
Insgesamt werden dann ca. 2,8 Mio. € Umsatz aus Wiernsheim, Mönsheim und Nussdorf 
generiert werden. 

Gesamtvorhaben  16,2 (11,8)2 73-74% 

 

  

                                                
2 Umsatz aus Wiernsheim ohne zusätzlich mögliche Umsatzanteile aus Mönsheim im Sortiment Drogeriewaren. 
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5. Bewertung Vorhaben gemäß Beeinträchtigungsverbot: 

 

Das Beeinträchtigungsverbot wird auch bei Betrachtung des Gesamtvorhabens 

sowohl in Wiernsheim als auch im Umland eingehalten. Schädigende Auswirkungen 

auf Standorte im Marktgebiet sowie im weiteren Umland können ausgeschlossen wer-

den. Dies gilt sowohl für die jeweiligen zentralen Versorgungsbereiche als auch für die 

Nahversorgungsstrukturen in den Kommunen insgesamt. Die Umverteilungen liegen in 

den jeweiligen Kommunen bei: 

 

Nahrungs- und Genussmittel: 

 

Zone 1: 

 Wiernsheim (Umverteilungen ca. 0,1 Mio. €) 3-4% 

 

Zone 2: 

 Mönsheim (ca. 0,3 Mio. €) 4-5% 

Mönsheim (ca. 0,4 Mio. €  

- unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim / Friolzheim)  3-4% 

 Wurmberg (ca. 0,8 Mio. €) 5-6% 

 

Zone 3: 

 Friolzheim (ca. 0,6 Mio. €) 8-9% 

Friolzheim (ca. 0,9 Mio. €  

- unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim/Friolzheim)  5-6% 

 Heimsheim (ca. 0,8 Mio. €) 5-6% 

Heimsheim (ca. 0,8 Mio. € -  

unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim/Friolzheim)  4-5% 

 Wimsheim (Umverteilungen ca. 0,4 Mio. €) 6-7% 

 

Nahes Umland:  

 Niefern-Öschelbronn (ca. 1,3 Mio. €) 6-7% 

 Mühlacker-Lomersheim/Großglattbach (ca. 0,1 Mio. €) 6-7% 

 Eberdingen (ca. 0,3 Mio. €) 8-9% 
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Weiteres Umland:  

 Mühlacker (ca. 2,8 Mio. €) 4-5% 

 Pforzheim (ca. 0,6 Mio. €) 3-4% 

 Vaihingen (ca. 1,0 Mio. €) 4-5% 

 Sonstige Standortlagen (ca. 0,5 Mio. €) <10% 

 

Gesundheit / Körperpflege: 

 

Zone 1: 

 Wiernsheim (< 0,1 Mio. €) 8-9% 

 
Zone 2: 

 Mönsheim (< 0,1 Mio. €) 5-6% 

Mönsheim (ca. 1,1 Mio. € -  

unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim/Friolzheim)  30-31% 

Durch den bereits geschlossenen raumordnerischen Vertrag ist diese Abschöpfung zulässig. 

 Wurmberg (Umverteilungen < 0,1 Mio. €, 

 Sortiment nur als Randsortiment vorliegend) 5-6% 

 
Zone 3: 

 Friolzheim (< 0,1 Mio. €) 8-9% 

Friolzheim (< 0,1 Mio. € -  

unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim/Friolzheim)  5-6% 

 Heimsheim (ca. 0,2 Mio. €) 4-5% 

 Wimsheim (< 0,1 Mio. €) 6-7% 

 

Nahes Umland: 

 Niefern-Öschelbronn (ca. 0,1 Mio. €) 6-7% 

 Mühlacker-Lomersheim/Großglattbach (<< 0,1 Mio. €) marginal 

 Eberdingen (< 0,1 Mio. €) 8-9% 

 

Weiteres Umland:  

 Mühlacker (ca. 0,5 Mio. €) 4-5% 

 Pforzheim (ca. 1,5 Mio. €) 6-7% 

 Vaihingen (ca. 0,3 Mio. €) 5-6% 

 Sonstige Standortlagen (ca. 0,3 Mio. €) 4-5% 
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Gesamtbetrachtung Standortentwicklungen in Wiernsheim und Mönsheim 

 

Im Falle einer Realisierung der Vorhaben in Wiernsheim sowie in Mönsheim, inklusive 

der daraus resultierenden Umsatzumverteilungen durch die Vorhaben in Mönsheim, ver-

bleiben die Umverteilungsquoten bei Gesamtbetrachtung der Vorhaben in den Sortimen-

ten Nahrungs- und Genussmittel sowie Gesundheit / Körperpflege unterhalb des Schwel-

lenwertes von 10% pro Zone und Standortkommune. 

 

Non-Food-Bereich: 

 

 Auch bei den weiteren Randsortimenten sind keine schädigenden Auswirkungen in 

Wiernsheim, Zone 2, Zone 3 und im weiteren Umland zu erwarten. 

 

 

6. Empfehlung:  

 

Das Gesamtvorhaben „Seite“ kann aus gutachterlicher Sicht befürwortet werden. 
Durch die erwartete Schließung des einzig im Gemeindegebiet befindlichen Mark-

tes, ist eine Grundversorgung der Gemeinde nicht mehr gesichert, die durch das 

Vorhaben wiederhergestellt werden kann. 

 

Durch das Planvorhaben gelingt es, eine klare Stärkung des heute nur unterdurch-

schnittlich versorgten Gemeindegebietes zu erzielen und zugleich die Gesamtver-

sorgung im GVV Heckengäu insgesamt zur sichern. 

 

Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden (insbesondere 

Mönsheim und Wiernsheim) können alle raumordnerischen Prüfkriterien eingehal-

ten werden. Zudem wurden im Rahmen der gutachterlichen Bewertung im Rahmen 

einer Sensitivitätsanalyse maximale Verkaufsflächen für die einzelnen Vorhaben 

ermittelt, bei denen die raumordnerischen Prüfkriterien noch eingehalten werden.  

 

Dies hat zur Konsequenz: Es sind Bebauungsplanfestsetzungen notwendig die 

über eine reine Begrenzung der Gesamtverkaufsfläche pro Vorhaben hinausgehen. 
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Damit durch das Vorhaben städtebaulichen und raumordnerischen Beeinträchti-

gungen ausgeschlossen werden können, sind folgende angesetzten Verkaufsflä-

chen zur Umsatzermittlung im Bebauungsplan aufzunehmen: 

 

 Supermarkt (Kernsortiment Lebensmittel) mit einer Gesamtverkaufsfläche von 

1.500 m² 

  davon maximal 1.350 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel 

  davon maximal 115 m² Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege 

 Begrenzung sonstige Randsortimente auf 20% der Gesamtverkaufsfläche 

 

 Lebensmitteldiscounter (Kernsortiment Lebensmittel) mit einer Gesamtver-

kaufsfläche von 1.200 m² 

  davon maximal 1.080 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel 

  davon maximal 90 m² Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege 

  Begrenzung sonstige Randsortimente auf 20% der Gesamtverkaufsfläche 

 

 Drogeriemarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m² 

  davon maximal 455 m² Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege3 

  davon maximal 210 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel 

 

 
  

                                                
3Hinweis: Mit einer Begrenzung der Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege auf 455 m² kann (je nach er-
wartetem Anbieter) eine Umsetzung von einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m² ggf. nicht mehr möglich sein 
(bedingt durch das angestrebte Flächenlayout einzelner Anbieter). Eine Gefährdung einer grundsätzlichen Um-
setzbarkeit des Vorhabens besteht allerdings nicht. Eine Gesamtverkaufsfläche von ca. 700 m² erscheint für alle 
auf dem Markt bestehenden Anbieter gemäß der aktuellen Verkaufsflächenkonzepte möglich zu sein. 
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2 Die Rahmenbedingungen und das Vorhaben 
 

 

2.1 Die Rahmenbedingungen 

 

 

Im Folgenden werden die Aufgabenstellung und der methodische Ansatz des Vorhabens 

erläutert. 

 

 

2.1.1 Aufgabenstellung und methodischer Ansatz 

 

 

Aufgabenstellung: 

 

 

Die Gemeinde Wiernsheim plant am Standort „Seite“ die Entwicklung eines Lebensmittelvoll-

sortimenters mit bis zu ca. 1.500 m² Verkaufsfläche, eines Lebensmitteldiscounters mit bis 

zu ca. 1.200 m² Verkaufsfläche, eines Drogeriemarktes mit bis zu ca. 800 m² Verkaufsfläche 

sowie einem im Lebensmittelvollsortimenter integrierten Bäcker mit ca. 40 m² Verkaufsfläche 

mit einem angeschlossenen Bistro / Café.  

 

Darüber hinaus plant die Gemeinde Mönsheim die Entwicklung eines weiteren Drogerie-

marktes (voraussichtlich dm Drogeriemarkt) sowie die Erweiterung des bestehenden Lidl 

Marktes. Die Gemeinde Friolzheim plant zudem die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscoun-

ters (Aldi Süd). Eine Gesamtbetrachtung aller möglichen Standortentwicklungen sowohl in 

Wiernsheim als auch in Mönsheim und Friolzheim wird daher in der gutachterlichen Bewer-

tung des Gesamtvorhabens in Wiernsheim berücksichtigt. 

 

Angesichts der Großflächigkeit des Gesamtvorhabens (= durch die Realisierung entstehende 

Agglomeration) wird eine Prüfung gemäß den Prüfkriterien nach Landesentwicklungsplan 

respektive Einzelhandelserlass Baden-Württemberg sowie gemäß Regionalplan 

Nordschwarzwald notwendig. Ziel der Auswirkungsanalyse ist es daher, mögliche raum-

ordnerische und städtebauliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 
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und Nahversorgungsstrukturen in der Standortgemeinde selbst aber auch im Umland 

zu analysieren und zu bewerten. Die einschlägigen Prüfkriterien sind Integrationsgebot, 

Kongruenzgebot, Konzentrationsgebot und Beeinträchtigungsverbot sowie weitere Prüfkrite-

rien gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO. Insbesondere sind mögliche Auswirkungen auf die Ge-

meinde Wiernsheim sowie auf Gemeinden im Umland zu bewerten. 

 

Methodischer Ansatz: 

 

Für eine valide und fundierte Bewertung der möglichen Auswirkungen sind insbesondere 

folgende Schritte vorzunehmen: 

 

 Kurze Darstellung des Rechtsrahmens in Form von Vorgaben der Raumordnung und 

des Städtebaus in Baden-Württemberg sowie nähere Definition des Vorhabens (Da-

ten zum Vorhaben, Planstandort), 

 

 Ist-Analyse der planobjektrelevanten Nachfrage- und Angebotssituation, 

 

 Bewertung möglicher Auswirkungen des Vorhabens durch Analyse der Umsatzerwar-

tung und Umsatzherkunft des Vorhabens sowie durch die Darstellung der möglichen 

städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen. 

 

Es ist offensichtlich, dass einer Auswirkungsanalyse eine belastbare Datenerhebung zu-

grunde gelegt werden muss. 

 

Im Folgenden sind die angewandten Methoden im Rahmen der Analyse über das Vorhaben 

in den relevanten Sortimenten in Wiernsheim aufgeführt: 

 

 Quantitative und qualitative Überprüfung der projektrelevanten Wettbewerber im ge-

samten Einzugsgebiet des Vorhabens sowie im gesamten Gemeindegebiet von 

Wiernsheim und im weiteren Umland auf Basis vorliegender Grundlagendaten aus 

dem Regionalen Einzelhandelskonzept Nordschwarzwald sowie dem Interkommuna-

len Nahversorgungskonzept für den VVG Heckengäu. 

 

 Begehung des Planstandortes in Wiernsheim. 
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Fazit: Durch die Gesamterhebung der planobjektrelevanten Anbieter in Wiernsheim gemäß 

quantitativer und qualitativer Kriterien liegen belastbare Bestandsdaten vor. Hinweis: Mög-

liche Abweichungen bei den Bestandszahlen (Verkaufsflächen, Umsätze) von anderen Gut-

achten sind mit großer Wahrscheinlichkeit auf die sortimentsscharfe Bestandserfassung 

zurückzuführen (wird nur selten tatsächlich im Rahmen von Gutachten durchgeführt), Abwei-

chungen bei Kennziffern auf die verwendeten Kaufkraftkennziffern. 

 

Hinsichtlich verwendeter Kaufkraftkennziffern wird auf Grundlagendaten der GfK zurück-

gegriffen. Diese sind neben Kennziffern von mb-Research allgemein anerkannt (sieh auch 

Verwendung durch IHK) und liegen leicht unter den mb-Research-Werten (siehe beispiels-

weise deutschlandweiter Durchschnitt Nahrungs- und Genussmittel: GfK ca. 2.363 € pro 

Kopf, mb-Research ca. 2.692 € pro Kopf (Stand Vergleichszahlen: 2017). Die GfK-

Kennziffern decken sich zudem mit den ausgewiesenen pro Kopf-Ausgaben der IHK Baden-

Württemberg (BBE/IHK: Struktur- und Marktdaten des Einzelhandels 2018/2019 Baden-

Württemberg), hier ca. 2.365 € pro Kopf für Nahrungs- und Genussmittel im stationären 

Handel ausgewiesen. 

 

 

2.1.2 Vorgaben der Raumordnung und des Städtebaus in Baden-Württemberg 

 

 

a) Einschlägige Prüfkriterien gemäß Landesentwicklungsplan respektive Einzelhandels-

erlass Baden-Württemberg: 

 

Liegt ein Einzelhandelsvorhaben vor, welches die raumordnerisch definierte Grenze zur 

Großflächigkeit überschreitet (derzeit ab 800 m² Verkaufsfläche des Vorhabens), ist auf Ba-

sis der Regelvermutung von § 11 Abs. 3 BauNVO zu prüfen, welche Auswirkungen auf die 

städtebauliche Ordnung und Entwicklung in der Standortgemeinde (Gemeinde/Stadt, in wel-

cher der Planstandort des Vorhabens liegt) sowie in Umlandgemeinden durch das Vorhaben 

zu erwarten sind. 

 

Im Wesentlichen sind damit Vorgaben der Baunutzungsverordnung (§ 11 Abs. 3)) sowie des 

Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg und dessen Konkretisierung im Einzelhan-

delserlass Baden-Württemberg (hierbei v.a. Regelungen zum so genannten Integrationsge-
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bot, Konzentrationsgebot, Kongruenzgebot und Beeinträchtigungsverbot) zu prüfen.4 Bezo-

gen auf Einzelhandelsgroßprojekte (Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe 

und sonstige großflächige Einzelhandelsbetriebe für Endverbraucher) gelten demnach fol-

gende Prüfkriterien:  

 

 Das Integrationsgebot zielt darauf ab, Einzelhandelsgroßprojekte vorrangig an städ-

tebaulich integrierten Standorten zu errichten. Letztlich soll dadurch ein möglicher 

Funktionsverlust der meist durch Einzelhandel geprägten Innenstädte bzw. zentralört-

lichen Funktionsbereiche verhindert werden. Das Integrationsgebot zielt explizit auf 

die verbrauchernahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes ab und berück-

sichtigt als Kriterium für eine verbrauchernahe Versorgung die Kriterien fußläufige Er-

reichbarkeit des Planstandortes bzw. Erreichbarkeit via ÖPNV. 

 

 Das Konzentrationsgebot gibt vor, dass großflächige Einzelhandelsbetriebe in der 

Regel nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren realisiert werden sollen (vgl. Landesent-

wicklungsplan Baden-Württemberg, Plansatz 3.3.7). Großflächige Einzelhandelsbe-

triebe kommen hingegen auch in Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion in Be-

tracht, wenn dies nach raumstrukturellen Gegebenheiten zur Sicherung der Grund-

versorgung geboten ist.  

 

 Das Kongruenzgebot fordert, dass sich ein Einzelhandelsgroßprojekt in das zentral-

örtliche System einfügen muss. Eine Verletzung des Kongruenzgebotes liegt vor, 

wenn der Einzugsbereich eines Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich 

der Standortgemeinde wesentlich überschreiten würde. Hiervon wird in der Regel 

ausgegangen, wenn mehr als 30% des Umsatzes aus Räumen außerhalb des regio-

nalplanerisch definierten Verflechtungsbereiches der Standortgemeinde generiert 

werden (vgl. hierzu Abschnitt 3.2.1.4 des Einzelhandelserlasses). Im Falle des hier 

nahversorgungsrelevanten Sortiments, geht der Verflechtungsbereich in der Region 

Nordschwarzwald nicht über die Standortgemeinde, also das Gemeindegebiet 

Wiernsheim hinaus. Somit müssen mindestens 70% der Umsätze des Gesamtvorha-

bens aus Wiernsheim selbst stammen. 

 
 

                                                
4 Vgl. hierzu Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg zur Ansiedlung von Einzel-
handelsgroßprojekten – Raumordnung, Bauleitplanung und Genehmigung von Vorhaben (Einzelhandelserlass) 
vom 21. Februar 2001. 
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 Das Beeinträchtigungsverbot legt fest, dass weder durch die Lage noch durch die 

Größe oder Folgewirkungen des Einzelhandelsgroßprojektes sowohl das städtebauli-

che Gefüge als auch die Funktionsfähigkeit der Versorgungskerne sowie die verbrau-

chernahe Versorgung der Standortgemeinde wie auch anderer Orte beeinträchtigt 

werden dürfen. Gemäß Einzelhandelserlass und letztlich auch dem Regionalplan für 

die Region Nordschwarzwald ist von einer nicht unwesentlichen Beeinträchtigung 

auszugehen, wenn bei zentren- oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten mit ei-

nem Umsatzverlust ab 10% zu rechnen ist. Bei nicht zentren- oder nahversorgungs-

relevanten Sortimenten liegt dieser Schwellenwert bei 20%. (vgl. hierzu auch Ab-

schnitt 3.2.2.3 des Einzelhandelserlasses). 

 

 

b) Relevante Aussagen des Regionalplans 2015 Nordschwarzwald (2010) 

 

Der Regionalplan 2015 Nordschwarzwald (Stand August 2010 einschließlich der 1. 

Änderung des Regionalplans) trifft in Kapitel 2.9 (Einzelhandelsgroßprojekte) folgen-

de relevante Aussagen: 

 

2.9.1 Verbrauchernahe Versorgung 

G  Um eine verbrauchernahe Versorgung zu gewährleisten, sollen integrierte und wohngebietsna-

he Standorte für die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben gefördert werden. Die Einzelhan-

delsstandorte sollen gut für den Fußgänger- und Fahrradverkehr erschlossen sein und mit dem 

ÖPNV erreichbar sein. Die Anforderungen von Familien mit Kindern, Behinderten und Senioren 

sollen bei der Standortwahl berücksichtigt werden. 

 

2.9.2 Standorte für Einzelhandelsgroßprojekte 

Z (1) Die Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten ist grundsätzlich 

nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren zulässig. Im Einzelfall sind Einzelhandelsgroßprojekte 

auch in Kleinzentren oder Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion zulässig, wenn  

1. sie zur Deckung des Bedarfs der wohnortnahen Grundversorgung der Gemeinde erforder-

lich sind oder 

2. diese Gemeinden in Verdichtungsräumen liegen und mit Siedlungsbereichen benachbarter 

Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammengewachsen sind.  

 

N (2) Die Verkaufsfläche der Einzelhandelsgroßprojekte ist so zu bemessen, dass der angestrebte 

Einzugsbereich des Vorhabens den zentralörtlichen Verflechtungsbereich der Standortgemein-

de nicht wesentlich überschreitet. 
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Z (3) Die Funktionsfähigkeit des zentralörtlichen Versorgungskerns der Standortgemeinde oder die 

Funktionsfähigkeit anderer Zentraler Orte sowie die verbrauchernahe Versorgung dürfen nicht 

wesentlich beeinträchtigt werden. 

 

N (4) Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich integrierten Standorten ausgewie-

sen, errichtet oder erweitert werden. 

 

V (9) Einzelhandelsgroßprojekte, die der Nahversorgung (wohnortnahen Grundversorgung) dienen 

(vgl. Sortimentliste in der Begründung), sind den Versorgungskernen oder Ortskernen zuzuwei-

sen. Sie können im Einzelfall auch an Standorten außerhalb des Versorgungskerns innerhalb 

oder in räumlicher Zuordnung zu Wohngebieten in städtebaulich integrierten Lagen ausgewie-

sen, errichtet und erweitert werden. Kongruenzgebot und Beeinträchtigungsverbot sind einzu-

halten. 

 

2.9.4 Erarbeitung von Entwicklungskonzepten 

G  Zur Steuerung der Ausweisung, Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelsvorhaben sollen 

die Kommunen ein eigenes Entwicklungskonzept erarbeiten. Dieses soll mit den betroffenen 

Trägern öffentlicher Belange abgestimmt werden. 

 

 

c) Relevante Aussagen weiterer bestehender Analysen und Unterlagen 

 

Nahversorgungskonzept GVV Heckengäu:  

 

Das „Interkommunale Nahversorgungskonzept für den Gemeindeverwaltungsverband He-

ckengäu“ (GMA, 2018) spricht der Gemeinde Wiernsheim ein Eigenentwicklungspotenzial für 

die Ausstattung im Bereich Nahrungs- und Genussmittel von ca. 2.400 m² Verkaufsfläche zu. 

Dabei wird die Empfehlung gegeben, einen Supermarkt mit ca. 1.400-1.500 m² Verkaufsflä-

che anzusiedeln, gegebenenfalls mit einem zusätzlichen Lebensmitteldiscountmarkt oder 

einem Drogeriemarkt. Zudem solle der vorhandene Markt in Wiernsheim gestärkt werden. 

 

Auch im Bereich der Nahversorgung mit dem Sortiment Gesundheit / Körperpflege wird ein 

Versorgungsbedarf ausgewiesen. Der Gemeinde Wiernsheim wird hier die zweithöchste 

Standortpriorität für die Ansiedlung eines Drogeriemarktes im gesamten Gemeindeverwal-

tungsverband gegeben. Insgesamt wird der Gemeinde Wiernsheim ein dringender Hand-

lungsbedarf für deren Nahversorgung attestiert. 
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Raumordnerischer Vertrag:  

 

Auf Basis dieser Ergebnisse wurden zwischen der Gemeinde Wiernsheim, der Gemeinde 

Mönsheim und dem Regionalverband Nordschwarzwald ein raumordnerischer Vertrag 

geschlossen, um der bestehenden Unterversorgung des GVV Heckengäu im Bereich Ge-

sundheit / Körperpflege begegnen zu können, da eine einzelne Gemeinde ohne eine ge-

meinsame Versorgung einer anderen Gemeinde ein solches Vorhaben ohne Verletzung des 

Kongruenzgebotes nicht umsetzen kann. Die Gemeinden Mönsheim und Wiernsheim planen 

zur Stärkung der Nahversorgung mit Gesundheit / Körperpflege jeweils Vorhaben mit diesem 

Hauptsortiment. Innerhalb der Vereinbarung legen sie fest, dass die Entwicklung entspre-

chender Märkte in beiden Gemeinden auch von beiden Gemeinden mitgetragen wird. 

Eine bereits postulierte Umsatzschwächung je Markt im Falle der Entwicklung an beiden 

Standorten, wird von beiden Gemeinden zur Kenntnis genommen und ebenso mitgetragen. 
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2.2 Das Vorhaben 

 

2.2.1 Daten zum Vorhaben 

 

 

In der folgenden Grafik werden die zentralen Daten des Gesamtvorhabens dargestellt: 

 

Grafik: Zentrale Daten zu den geplanten Vorhaben 
 
 

Geplante Verkaufsfläche 

Supermarkt (=Lebensmittelvollsortiment) ca. 1.500 m² 

Bäcker / Café / Imbiss ca. 40 m² 

Lebensmitteldiscounter ca. 1.200 m² 

Drogeriemarkt ca. 800 m² 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. Flächenlayout nach Angaben Planungsbüro Baldauf Architekten und Stadt-
planer GmbH. 
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2.2.2 Der Planstandort 

 

 

Anhand der folgenden Grafik wird der Planstandort stichwortartig analysiert. 

 

Grafik: Analyse des Planstandortes 
 Vorhaben „Seite“ 

Standort „Seite“, an der Iptinger Straße im Osten der Gemeinde Wiernsheim im An-
schluss an den Kreisverkehr (nördliche Richtung) 

Räumliche Lage Ortsrandlage der Gemeinde Wiernsheim 

Erreichbarkeit 

via Pkw: aufgrund der Andienung über die Iptinger Straße gute Erreichbarkeit 
für alle Ortsteile gegeben. 
 
via ÖPNV: aktuell noch keine Anbindung unmittelbar am Standort vorhan-
den; nächste Bushaltestelle (Mühlstraße) innerhalb von 700m zu erreichen, 
mit Vorhabensrealisierung ist eine direkte Anbindung durch den Bürgerbus 
geplant. Damit sind alle Ortsteile von Wiernsheim sowie Großglattbach an 
den Standort per ÖPNV direkt angebunden. 
 
mit dem Rad: eine sehr gute Anbindung ist über den entlang des Planstan-
dortes verlaufenden Fuß- und Radweg vorhanden, dabei durchgängiger 
Radweg zum Ortsteil Serres (ca. 1.000 m) und Pinache (ca. 1.700 m). Auch 
Iptingen ist über einen Radweg (ca. 2.600 m) angebunden. Damit sind alle 
Orsteile über ein eigenes Radwegenetz abseits des MIV angebunden. Mit 
Wiernsheim, Serres und Pinache sind damit drei Viertel aller Ortsteile über 
ein eigenes Radwegenetz in einer Entfernung von 2 km an den Standort 
angebunden.  
 
fußläufig: eine fußläufige Anbindung ist für die angrenzenden Wohngebiets-
lagen gegeben (Fuß- und Radweg am Standort). Das überwiegende Ge-
meindegebiet des Kernortes ist innerhalb von 1.000 m zu erreichen. 
 

Derzeitige Nutzung Landwirtschaftlich genutzte Fläche 

Nutzungen im 
Standortumfeld 

Überwiegend Wohnnutzung (südlich des Standortes als Mischgebiet ausge-
wiesen), landwirtschaftliche Nutzung 

Positive  
Standortfaktoren 

 Gute Erreichbarkeit aufgrund der Ortsrandlage für alle Gemeindeteile 
 Gute Einsehbarkeit 
 Gute verkehrliche und fußläufige Erreichbarkeit 
 Wohnfunktion im direkten Standortumfeld 

Negative  
Standortfaktoren 

 Keine direkte Anbindung an den Standort via ÖPNV. 
 Neuversiegelung derzeit landwirtschaftlich genutzter Fläche erforderlich. 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 
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Grafik: Planstandort „Seite“ an der Iptinger Straße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019, eigene Aufnahme. 

 

 

Grafik: Fuß- und Radweg entlang des Planstandortes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019, eigene Aufnahme. 
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Grafik: Ortsrandlage des Standortes mit Blick auf die nächstgelegenen Wohngebiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019, eigene Aufnahme. 

 

 

Inwieweit die geplanten Ansiedlungsvorhaben zu evtl. schädlichen Auswirkungen für 

Wiernsheim sowie für die Umlandgemeinden führen könnten bzw. bis zu welcher Verkaufs-

flächengröße je Sortiment eben nicht von einer solchen Schädigung auszugehen ist, kann 

nur auf Basis der aktuellen Nachfrage- und Angebotssituation in den planobjektrelevanten 

Sortimentsbereichen bewertet werden. Diese wird im Folgenden betrachtet.  
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3 Ist-Analyse der planobjektrelevanten Nachfrage- und Angebotssituation 
 

 

3.1 Einzugsgebiet des Vorhabens 

 

 

Das Einzugsgebiet wurde insbesondere auf Basis der vorhandenen Wettbewerbsstruktur, 

der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten und der verkehrlichen Erreichbarkeit des Plan-

standortes festgelegt. Zudem werden alle Gemeinden des GVV Heckengäu explizit berück-

sichtigt. Aufgrund der genannten Einschätzungen kann von folgendem Einzugsgebiet der 

Vorhaben ausgegangen werden:  

 

 

 Zone 1: Gemeinde Wiernsheim 
(einschließlich aller Ortsteile) 

ca. 6.654 Einwohner 

 Zone 2 Mönsheim, Wurmberg ca. 5.958 Einwohner 

 Zone 3: Friolzheim, Heimsheim, Wimsheim ca. 12.042 Einwohner  

 GESAMT:  ca. 24.654 Einwohner5 

 

 

Zum Einzugsgebiet des Planstandortes werden die Orte gezählt, die eine mehr oder weni-

ger klare Einkaufsorientierung zum Planstandort – auch angesichts der aktuellen Wett-

bewerbssituation im planobjektrelevanten Sortimentsbereich – haben. 

 

Aufgrund der schwachen Angebotsstrukturen in Wiernsheim selbst (nur ein bestehender 

Lebensmittelmarkt, Betriebe des Lebensmittelhandwerks und kleineflächige Versorgung mit 

Produkten der Gesundheit / Körperpflege), stellt die Gemeinde das Kerneinzugsgebiet der 

Vorhaben dar. 

 

Die im Süden Wiernsheims als auch im GVV gelegenen Gemeinden Mönsheim und Wurm-

berg (= Zone 2) weisen jeweils eine stabile Nahversorgungssituation auf. Dennoch kann auf-

                                                
5 Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 4. Quartal 2017. 
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grund der Nähe zu Wiernsheim, der größeren Fahrtdistanzen zu Wettbewerbskommunen 

sowie der im Falle der Realisierung der Vorhaben gesteigerten Standortattraktivität Wierns-

heims davon ausgegangen werden, dass erhöhte Kaufkraftströme aus den beiden Kommu-

nen nach Wiernsheim bestehen werden. 

 

Die noch weiter südlich gelegenen Kommunen im GVV – Wimsheim, Friolzheim und Heims-

heim (= Zone 3) – sind mit Waren des täglichen Bedarfs versorgt. Aufgrund der erhöhten 

Fahrtdistanz nach Wiernsheim, kann hier nur mit geringen Kaufkraftströmen nach Wierns-

heim gerechnet werden. Zudem sind weitere Konkurrenzstandorte in kurzer Fahrtzeit zu er-

reichen (Renningen, Rutesheim sowie Pforzheim). Auch weist Heimsheim selbst ein gutes 

Angebot auf und zieht somit Kundenströme aus Friolzheim und Wimsheim an. 

 

Konkret auf die einzelnen Zonen übertragen heißt dies: In Zone 2 bestehen noch starke 

Kaufkraftströme in Richtung Wiernsheim mit einem vergleichsweise hohen Marktanteil, wie 

auch die Umsatzherkünfte in den folgenden Kapitel zeigen werden. In der Zone 3 hingegen 

sind zwar noch Kaufkraftströme existent, diese machen aber nur noch einen geringen Um-

satzanteil aus, da von den in dieser Zone liegenden Kommunen auch andere Standorte auf-

gesucht werden.  

 

Nördlich von Wiernsheim und damit außerhalb des GVV Heckengäu gelegen, ist zudem mit 

erhöhtem Kundenzufluss aus einzelnen Ortsteilen der dortigen Kommunen zu rechnen. So 

erreichen Kunden aus Öschelbronn, Mühlacker-Lomersheim, Mühlacker-Großglattbach und 

Eberdingen-Nussdorf den Planstandort in Wiernsheim in etwa derselben Fahrtzeit wie die 

nächstgelegenen Wettbewerbsstandorte. Auch ist die Nahversorgung in diesen Bereichen 

nicht stark aufgestellt. Eine Verlagerung von Kaufkraftströmen aus diesem Gebiet nach 

Wiernsheim ist mit der Umsetzung der Vorhaben zu erwarten. 

 

In der folgenden Karte ist das sich daraus ergebende Einzugsgebiet des Vorhabens kar-

tografisch grob dargestellt. 
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Grafik: Einzugsgebiet des geplanten Vorhabens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 
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3.2 Ist-Analyse der Nachfragesituation im Einzugsgebiet 

 

 

Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft für den gesamten Einzelhandel für Wiernsheim 

liegt bei ca. 6.129 Euro pro Einwohner im Jahr. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt fällt 

die einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Gemeinde damit überdurchschnittlich aus (Wierns-

heim = 106,86 wobei Deutschland = 100). 

 

Dabei beträgt die relevante Kaufkraft im Sortiment Nahrungs-und Genussmittel ca. 2.363 

Euro pro Einwohner im Jahr, im Sortiment Gesundheit/Körperpflege ca. 360 Euro pro 

Einwohner im Jahr7. 

 

Die gesamte einzelhandelsrelevante Kaufkraft der Gemeinde Wiernsheim (Zone 1) beläuft 

sich auf ca. 40,8 Mio. € pro Jahr. Vor diesem Hintergrund und auf Basis der Marktgebiets-

zahlen ergeben sich folgende Kennzahlen zur Nachfragesituation im Einzugsgebiet in 

den für die Planvorhaben relevanten Sortimenten Nahrungs- und Genussmittel und Gesund-

heit / Körperpflege: 

 

Grafik: Einzelhandelsrelevante Kaufkraft im Einzugsgebiet nach Zonen 

 

 

Sortiment 

Anteil an der 
Gesamtkauf-

kraft 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 
Gesamtes  
Einzugs-

gebiet 

Kaufkraft 
in Mio. € 

Kaufkraft 
in Mio. € 

Kaufkraft 
in Mio. € 

Kaufkraft 
in Mio. € 

Nahrungs- und 
Genussmittel 

ca. 41% 16,8 15,6 31,6 64,0 

Gesundheit / 
Körperpflege8 

ca. 6% 2,6 2,4 4,8 9,8 

Einzelhandel 
insgesamt 

100% 40,8 38,0 69,1 147,9 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 

  
                                                
6 Für die Kaufkraftberechnung wurde hier die GfK-Kaufkraftkennziffer 2017/2018 verwendet. 
7 Die hier verwendeten GfK Kennzahlen sind in den für die Vorhaben relevanten Sortimenten ähnlich denen der 
aktuellen Einzelhandelsstudie des Landes Baden-Württemberg durch die BBE Handelsberatung GmbH im Auf-
trag des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (Vgl. Struktur- und Marktdaten des Einzel-
handels 2018/2019 Baden-Württemberg. BBE Handelsberatung GmbH/Baden Württembergischer Industrie- und 
Handelskammertag, 2018). 
8 Drogeriewaren (wie Kosmetik, Wasch- und Putzmittel, OTC (=freiverkäufliche Arzneimittel)), aber ohne Sani-
tätswaren und rezeptpflichtige Arzneimittel 
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3.3 Ist-Analyse der Angebotssituation im Einzugsgebiet 

 

 

3.3.1 Angebotssituation in Wiernsheim 

 

 

In der Gemeinde Wiernsheim sind die relevanten Sortimentsbereiche (Nahrungs- und Ge-

nussmittel und Gesundheit / Körperpflege) durch verschiedene Anbieter vertreten. Im Einzel-

nen sind dabei folgende Aspekte bezüglich der Ausstattung in den Sortimentsbereichen zu 

berücksichtigen: 

 

 In der Gemeinde Wiernsheim besteht im Hauptsortiment Nahrungs- und Genuss-

mittel derzeit nur ein größerer Anbieter mit entsprechenden Angeboten. Darüber hin-

aus sind noch Betriebe des Lebensmittelhandwerks, ergänzt um kleinflächige Ange-

bote im Bereich Getränke vorhanden. Der bestehende Lebensmitteldiscounter wird in 

Wiernsheim zeitnah schließen (auslaufender Mietvertrag, keine Verlängerung zu er-

warten).  

 

 Im Bereich Gesundheit / Körperpflege sind vor allem ein spezialisiertes Angebot im 

Bereich Parfümerie sowie freiverkäufliche Arznei- und Medizinprodukte (siehe Apo-

theke) gegeben. Die klassischen Drogeriewaren (Kosmetik / Wasch- und Putzmittel) 

bestehen lediglich als Randsortiment des Lebensmittelanbieters. 

 

 Betrachtet man die Ausstattung von Wiernsheim anhand der gängigen Kennzahlen, 

so zeigt sich im Bereich Nahrungs- und Genussmittel eine unterdurchschnittliche 

Ausstattung, die nur 28-29% der Kaufkraft vor Ort binden kann. Einen Umsatzzufluss 

aus dem Umland kann das Angebot hier mit einer Zentralität von 35% auch nicht ver-

zeichnen. Im Bereich Gesundheit / Körperpflege sind die Kennziffern ebenso als 

unterdurchschnittlich zu bewerten. Durch die Versorgung über Randsortimentsange-

bote / Spezialanbieter (Parfümerie) besteht heute ein deutlicher Kaufkraftabfluss an 

andere Standorte im weiteren Umland. 
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Grafik: Ausstattung in Wiernsheim nach relevanten Sortimenten 

Sortiment Zentralität 
Kaufkraft-

bindungsquote 
Verkaufsfläche in m² /  

1.000 Einwohner 
Bewertung 

Nahrungs- und  
Genussmittel 

35% 28-29% 191 
unterdurch-
schnittlich 

Gesundheit / Körper-
pflege 

42% 33-34% 30 
unterdurch-

schnittlich 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 

 

Folgende Erläuterungen sind für die angegebenen Kennziffern relevant: 

 

 Die Zentralitätskennziffer des Standortes gilt als ein Maß für die Attraktivität eines Ein-

zelhandelsstandortes9. Sie gibt an, ob und wie stark Umsatzzuflüsse aus dem Umland 

einer Kommune die Umsatzabflüsse aus der Kommune (beispielsweise in nahe gelege-

ne Mittel- bzw. Oberzentren) per Saldo überwiegen. Die Zentralitätskennziffer errechnet 

sich aus der Gegenüberstellung des am Standort umgesetzten Einzelhandelsumsatzes 

und der am Standort vorhandenen einzelhandelsrelevanten Kaufkraft. Werte größer 100 

geben somit an, dass dem jeweiligen Einzelhandelsstandort ein Bedeutungsüberschuss 

gegenüber seinem Umland zukommt. 

 

 Die Kaufkraftbindungsquote10 ist ein Indikator dafür, in welchem Maß es dem Einzel-

handel einer Kommune gelingt, die Einwohner der Kommune selbst (nicht des Umlan-

des!) an sich zu binden. Die Kaufkraftbindungsquote errechnet sich aus der Gegen-

überstellung des (sortimentsspezifischen) Umsatzes aller Einzelhandelsbetriebe, den 

sie mit Einwohnern aus der Kommune erwirtschaften (Unterschied zur Zentralitätskenn-

ziffer, bei der der Gesamtumsatz mit allen Kunden, also auch Kunden aus dem Umland, 

                                                
9 Zwar wird diese Kennziffer im wissenschaftlichen Kontext zu Recht auch kritisch diskutiert (Beispiel 1: Bei Be-
zug der Zentralitätskennziffer auf raumplanerisch abgegrenzte Gebietseinheiten, weist diese Schwächen auf, da 
das System der zentralen Orte, auf das die Zentralitätskennziffer dann reflektiert, das reale Einkaufsverhalten der 
Konsumenten nicht wirklich widerspiegelt. .Beispiel 2: Rückschlüsse auf die Attraktivität eines Einzelhandelsstan-
dortes allein anhand dieser Kennziffer sind nur bedingt möglich, da ein geringes einzelhandelsrelevantes Kauf-
kraft-Niveau an einem Standort (Stadt, Gemeinde, Region usw.) rein rechnerisch zu einer hohen Zentralität bei-
trägt), sie wird an dieser Stelle dennoch angewandt, da eine Interpretation hier nur im Zusammenhang mit weite-
ren Kennziffern (Verkaufsflächenausstattung pro 1.000 Einwohner usw.) erfolgt. 
10 Die Kaufkraftbindung wurde durch eine Abschätzung der Umsatzherkunft der einzelnen relevanten Betriebe in 
Wiernsheim ermittelt. D.h. anhand Größe, Angebot und Wettbewerbssituation nach Betriebsformen wurde abge-
schätzt, welcher Kundenanteil aus Wiernsheim selbst stammt und welcher Umsatz von außen zufließt. Aus der 
Gesamtbetrachtung für Wiernsheim lässt sich daraus eine möglichst realistische Kaufkraftbindung ermitteln. 
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verwendet wird), mit der einzelhandelsrelevanten (sortimentsspezifischen) Kaufkraft der 

Einwohner der Kommune. 

 

 

Insgesamt ist festzuhalten, dass die Gemeinde Wiernsheim ein unterdurchschnittli-

ches Versorgungsniveau aufweist. Dieses wird sich in den kommenden Jahren zudem 

verschlechtern, da der noch bestehende Lebensmitteldiscounter im Ortskern schlie-

ßen wird. 
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3.3.2 Angebotssituation im GVV Heckengäu (vor und nach allen geplanten Vorhabensrealisierungen) 

 

 

Grafik: Angebotssituation in den relevanten Sortimentsbereichen im gesamten GVV Heckengäu (inkl. Wiernsheim) 

GVV Heckengäu 
Umsatz 
in Mio. € 

Zentra-
lität 

Verkaufsflä-
che in m² /  

1.000  
Einwohner Anmerkung Bewertung 

Ist-Situation heute: 

Nahrungs- und 
Genussmittel 

56,3 88% 431 Angebot im Bereich Lebensmittelvollsortiment, Lebensmitteldiscount 
sowie kleinere Nahversorgungsanbieter (kleiner Supermarkt, Bäcker, 
Metzger usw.) 
 
Größere Anbieter: Edeka und Lidl in Heimsheim, Edeka in Wimsheim, 
Rewe und Aldi in Wurmberg, nah und gut und Lidl in Mönsheim, Treff 
3000 und Netto in Friolzheim 

Kaufkraft fließt 
ab, Versorgung 
noch ausbau-

fähig 

Gesundheit / 
Körperpflege 

8,2 84% 53 Versorgung vor allem über das Randsortiment der Lebensmittelanbieter 
sowie kleinflächige, spezialisierte Angebote (Apotheken, Parfümerie) 
 
Größere Anbieter: dm in Heimsheim 

Kaufkraft fließt 
ab, Versorgung 
noch ausbau-

fähig 

erwartete Situation nach anstehenden Vorhabenumsetzungen in Wiernsheim, Mönsheim und Friolzheim  
(inkl. Berücksichtigung von Umsatzumverteilungen): 
Nahrungs- und 
Genussmittel 

75,2 117% 568 Angebotssteigerung durch zusätzliche bzw. erweiterte Betriebe im GVV. 
 
Neue Angebote: Lebensmittelvollsortiment + Discount in Wiernsheim, 
Aldi in Friolzheim (in Planung) 
Erweiterung: Lidl in Mönsheim (genehmigt),  

vor Ort vorhan-
dene Kaufkraft 
kann gebunden 

werden 

Gesundheit / 
Körperpflege 

11,5 118% 98 Angebotssteigerung durch zusätzliche Betriebe im GVV. 
 
Neue Angebote: Drogeriemärkte in Wiernsheim und Mönsheim (beide in 
Planung). 

vor Ort vorhan-
dene Kaufkraft 
kann gebunden 

werden 
Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 
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Grafik: Kennziffern je Kommune im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019.  
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Grafik: Kennziffern je Kommune im Sortiment Gesundheit/Körperpflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 
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Für Zone 2 und Zone 3 gilt: 

 

 Das nähere Standortumfeld von Wiernsheim, insbesondere Zone 2, weist eine ver-

gleichsweise überdurchschnittliche Ausstattung im Bereich Lebensmittel auf. System-

gleiche Anbieter sind hier verortet (großer Supermarkt und Discounter). Im Bereich Ge-

sundheit / Körperpflege ist eine Versorgung vor allem nur im Randsortiment der Le-

bensmittelanbieter gegeben 

 

 Zone 3 verfügt nur vereinzelt über größere Anbieter im Bereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel. Ein Drogeriemarkt befindet sich nur im südlichsten Bereich der Zone 3. Ent-

sprechend sind hier trotz der noch größeren Entfernung zwar geringe, aber Einkaufs-

verflechtungen an den Standort Wiernsheim vorhanden. 

 

 

3.3.3 Angebotssituation im weiteren Umland 

 

 

Für das weitere Umland gilt: 

 

 Im weiteren Umland ist v.a. das Angebot in dem nächsten größeren zentralen Orten 

relevant, die das Einzugsgebiet von Wiernsheim eingrenzen. Dabei sind insbesonde-

re die Städte Vaihingen an der Enz, Mühlacker und Pforzheim zu beachten.  

 

 In den genannten Kommunen findet sich ein weitreichendes Angebot sowie v.a. auch 

systemgleiche- und ähnliche Anbieter wie z.B. Lebensmittelvollsortimenter (Edeka, 

REWE), Lebensmitteldiscounter (Aldi, Lidl, Netto) und Drogeriemärkte (dm, Müller 

Markt) usw.  
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3.4 Fazit: Ist-Analyse 

 

 

Zusammenfassend stellt sich die Nachfrage- und Angebotssituation in Wiernsheim und den 

Nachbargemeinden aktuell wie folgt dar: 

 

Grafik: Zusammenfassende Bewertung der Ausstattung im Marktgebiet 

Sortiment 

Bewertung der Ausstattung im Überblick 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 
GVV 

Heckengäu 

Nahrungs- und 
Genussmittel 

unterdurch-
schnittlich 

überdurch-
schnittlich 

durchschnittlich durchschnittlich 

Gesundheit/ 
Körperpflege 

unterdurch-
schnittlich 

durchschnittlich 
überdurch-
schnittlich 

durchschnittlich 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 
 

Grafik: Zusammenfassende Bewertung der Ausstattung im weiteren Umland 

Sortiment 

Bewertung der Ausstattung im Überblick 

nahes  
Umland * weiteres Umland    

Nahrungs- und 
Genussmittel 

unterdurch-
schnittlich 

überdurch-
schnittlich 

* nahes Umland: Öschelbronn, Mühlacker-
Lomersheim / -Großglattbach, Eberdingen 

Gesundheit/ 
Körperpflege 

unterdurch-
schnittlich 

überdurch-
schnittlich 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 
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Grafik: Zentrale Wettbewerber im GVV Heckengäu sowie dem weiteren Umland (Auswahl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 
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4 Umsatzerwartung und Umsatzherkunft des Gesamtvorhabens 
 

 

4.1 Methodik 

 

 

Im Rahmen der Prüfung des Gesamtvorhabens wurde deutlich, dass zur Umsetzung 

des Gesamtvorhabens eine Festsetzung nur nach Betriebstyp im Bebauungsplan 

nicht ausreichend ist, da bei dem dann möglichen Ausreizen der maximalen Gesamt-

verkaufsfläche pro Vorhaben für ein Sortiment das Beeinträchtigungsverbot und das 

Kongruenzgebot nicht mehr eingehalten werden kann.  

 

Vor diesem Hintergrund wurde eine so genannte Sensitivitätsanalyse notwendig – eine 

Auswirkungsanalyse für ein Gebiet (und eben nicht für ein detailliert schon feststehendes 

Flächenlayout). Die Vorgehensweise entspricht jener einer Auswirkungsanalyse (also bei-

spielsweise Prüfung sämtlicher raumordnerischer und städtebaulicher Prüfkriterien), es wer-

den aber im Unterschied dazu (1) gezielt unterschiedliche Flächenproduktivitäten für einzel-

ne Sortimente zugrunde gelegt und (2) bei kritischem Flächenlayout das gerade noch ver-

trägliche alternative Flächenlayout definiert.  

 

Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wurden für die Hauptsortimente Nahrungs- und 

Genussmittel und Gesundheit- / Körperpflege maximal mögliche Umsätze ermittelt, für 

die sowohl das Beeinträchtigungsverbot als auch das Kongruenzgebot noch eingehal-

ten werden können. 

 

Die Ableitung dieser maximalen Umsätze erfolgte anhand der Umsatzherkünfte nach 

dem Marktanteilskonzept. Diese wurden zugleich anhand der Berechnung der Umsatzer-

wartungen nach Flächenproduktivitäten auf Plausibilität überprüft. Hierbei wurde von ei-

ner zu erwartenden Verlagerung des heute noch bestehenden Anbieters an den neuen 

Standort „Seite“ ausgegangen. 

 

Folgende methodische Hinweise sind hierbei wichtig: 

 

 Die Marktanteilsabschätzung erfolgt über die Berücksichtigung branchenüblicher 

Marktanteile einzelner Betriebsformen laut offizieller Quellen wie EHI, anhand einer 
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Annäherung über Verkaufsflächenrelationen sowie jeweils unter Berücksichtigung 

u.a. der Lage des Planstandortes und der Entfernung einzelner Marktgebietszonen 

zum Planstandort und der Wettbewerbssituation in den Marktgebietszonen. 

 

 Angesichts von teilweise sehr geringen absoluten Umsatzzahlen bei den Kaufkraft-

strömen bzw. beim umverteilungswirksamen Umsatz wird im Folgenden differenziert 

zwischen „weniger als 0,1 Mio. €“ (dargestellt mit „< 0,1 Mio. €“) und „deutlich weniger 

als 0,1 Mio. € (= „<< 0,1 Mio. €“, hierbei handelt es sich teilweise um Beträge von et-

wa 0,01 Mio. €!).  

 

 

4.2 Umsatz nach Flächenproduktivitäten 

 

 

Insgesamt konnten im Rahmen der Sensitivitätsanalyse folgende maximale Umsätze nach 

Sortimenten für das Gesamtvorhaben ermittelt werden: 

 

 Nahrungs- und Genussmittel ca. 12,4 Mio. € 

 

 Gesundheit / Körperpflege ca. 3,2 Mio. € 

 

Diese können unter Annahme von realistischerweise noch zu realisierenden Flächenlay-

outs einzelner Anbieter auf dem Markt wie folgt aufgeteilt werden: 

 

Grafik: maximale Umsatzerwartung nach Einzelvorhaben 

Umsatz 
in Mio. € 

Supermarkt 
Lebensmitel-
discounter 

Bäcker 
Drogerie-

markt 
Gesamtvor-

haben 

Nahrungs- und Ge-
nussmittel 

6,1 4,9 0,3 1,1 max. 12,4 

Gesundheit /  
Körperpflege 

0,4 0,3 -- 2,5 max. 3,2 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 

Umgerechnet in Verkaufsfläche bedeutet dies dann pro Vorhaben und Sortiment folgende zu 

erwartende Gesamtumsätze und maximale Verkaufsfläche pro Sortiment. 
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Mit dem Ausschöpfen der Verkaufsflächen pro Sortiment wird dabei die geplante Ge-

samtverkaufsfläche (und damit auch der Umsatz) pro Vorhaben rechnerisch überschrit-

ten. Dies soll dazu dienen, dass eine möglichst hohe Flexibilität für das Flächenlayout 

erhalten werden kann, damit keine unnötigen Hürden für die tatsächliche Vorhabenumset-

zung aufgebaut werden. Die aktuell geplante Gesamtverkaufsfläche sollte vor diesem 

Hintergrund auch nicht erhöht werden. 

 

Grafik: Umsatzerwartung der Einzelvorhaben nach der Flächenproduktivität 
(Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel) 

Anbieter 
Verkaufsfläche  

in m² 

Flächenpro-
duktivität11 

in € / m² 

erwarteter 
Verkaufs-

flächenanteil 
in % 

Umsatz 
in Mio. € 

1=3/2 2  3 

Supermarkt ca. 1.500 4.480 - 6,7 

davon Nahrungs- und 
Genussmittel 

bis zu 1.350 4.480 bis zu 90% 6,1 

davon Gesundheit /  
Körperpflege 

bis zu 113 3.50012 bis zu 7-8% 0,4 

davon weitere  
Randsortimente 

bis zu 150 4.480 bis zu 10% 0,8 

     

Bäcker (Café / Imbiss) 40 8.000 100 0,3 

     

Lebensmittel-
discounter 

ca. 1.200 4.500 - 5,4 

davon Nahrungs- und 
Genussmittel 

bis zu 1.080 4.500 bis zu 90% 4,9 

davon Gesundheit /  
Körperpflege 

bis zu 90 3.50013 bis zu 7-8% 0,3 

davon weitere  
Randsortimente 

bis zu 120 4.500 bis zu 10% 0,5 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

  

                                                
11 Quelle: EHI Handelsdaten.de, 2018/2019. Für den geplanten Supermarkt wurde die Flächenproduktivität des 
auf den m² leistungsfähigeren Anbieters Edeka (im Vergleich zu Rewe) verwendet, für den Lebensmitteldiscoun-
ter, die des Anbieters Netto aufgrund der zu erwartenden Verlagerung. Für einen Bäcker kann von einem leis-
tungsfähigen Anbieter ausgegangen werden, hierbei sind Umsätze von ca. 0,3 Mio. € für einen durchschnittlichen 
Bäcker anzusetzen (höherer Umsatz als in der Regel in einem kleinen Ort erzielt werden kann). Als Drogerie-
markt stehen grundsätzlich vier Anbieter zu Auswahl: dm, Müller, Rossmann und Budnikovsky. Da bereits in 
Heimsheim ein dm vorhanden ist und auch die Planungen in Mönsheim von diesem Anbieter ausgehen, ist mit 
einem der anderen Anbieter in Wiernsheim zu rechnen. Die verwendete Flächenproduktivität von ca. 5.390 € 
stellt diejenige des auf den m² leistungsfähigsten dieser Anbieter (Rossmann) dar. 
12 Annahme einer geringeren Flächenproduktivität im Randsortiment Gesundheit/Körperpflege durch den sehr 
starken Wettbewerb vor Ort, bedingt durch den geplanten Drogeriemarkt. 
13 Annahme einer geringeren Flächenproduktivität im Randsortiment Gesundheit/Körperpflege durch den sehr 
starken Wettbewerb vor Ort, bedingt durch den geplanten Drogeriemarkt. 
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Grafik: Umsatzerwartung der Einzelvorhaben nach der Flächenproduktivität 
(Hauptsortiment Gesundheit / Körperpflege) 
     

Drogeriemarkt 
ca. 70014 

(bis zu 800) 
5.390 - 

3,8 
(4,3) 

davon Nahrungs- und 
Genussmittel 

bis zu 210 5.390 bis zu 30% 1,1 

davon Gesundheit /  
Körperpflege 

bis zu 455 5.390 bis zu 65% 2,5 

davon weitere  
Randsortimente 

bis zu 245 5.390 bis zu 35% 1,3 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 

 

4.3 Umsatzherkunft nach dem Marktanteilskonzept 

 

 

Die dargestellten Umsatzherkünfte und daraus resultierenden Verkaufsflächen wurden ganz 

wesentliche über das Marktanteilskonzept abgeleitet. Über das so genannte Marktanteils-

konzept kann sowohl die Umsatzerwartung als auch die Umsatzherkunft der Vorhaben 

abgeschätzt werden. Hierbei werden die Marktanteile in der Standortkommune Wiernsheim 

selbst als auch im Marktgebiet berücksichtigt. 

 

Nachfolgende Übersichten geben einen Überblick über zu erwartende Marktanteile der ein-

zelnen Vorhaben sowie als Resultat der einzelnen Sortimente in Summe.  

 

 

                                                
14 Hinweis: Es erfolgt in der Darstellung eine Reduktion der Gesamtverkaufsfläche von 800 m² auf 700 m², da mit 
dieser Verkaufsfläche eine Ansiedlung mit einem ausreichend hohen Drogeriewarenanteil möglich ist. Eine Be-
grenzung der Gesamtverkaufsfläche auf 700 m² ist ausdrücklich aber nicht notwendig, soweit die Verkaufsflächen 
der einzelnen Sortimente nicht überschritten werden. Die Realisierungschance wird aber geringer eingestuft. 
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Nachfolgend erfolgt eine Darstellung der Ableitung der maximal möglichen Umsätze nach dem Marktanteilskonzept pro Einzelvorhaben: 

 

Grafik: Umsatzerwartung für einen Supermarkt nach dem Marktanteilskonzept 

Supermarkt (=Lebensmittelvollsortiment) 

Markt-
gebiets-
zonen: 

Nahrungs- und Genussmittel Gesundheit/Körperpflege 
Weitere 

Randsorti-
mente 

Gesamtes Vorhaben 

Kauf-
kraft-

potenzial 

Markt-
anteile 

Maximale 
Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Kauf-
kraft-

potenzial 

Markt-
anteile 

Maximale 
Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Vorhande-
nes Ange-
bot in der 
jeweiligen 

Zone 

Einkaufs-
tendenz 

nach 
Wierns-

heim 

Umsatz-
anteile je 
Zone am 
gesamten 

Planumsatz 

Umsatzer-
wartung 
aus der 

jeweiligen 
Zone 

in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. €   in % in Mio. € 

Zone 1 16,8 25-30 4,6 2,6 10-15 0,3 0,5 -- ++ 76-77 5,1 

Zone 2 15,6 <5 0,7 2,4 <5 <0,1 <0,1 + o 11-12 0,8 

Zone 3 31,6 <1 0,1 4,8 <1 <<0,1 <<0,1 + - 2-3 0,1 

Weiteres 
Umland 
(Streu-
umsätze) 

Keine 
Anga-
ben 

Keine 
Anga-
ben 

0,6 
Keine 
Anga-
ben 

Keine 
Anga-
ben 

<0,1 <0,1 ++ -- ca. 10 0,7 

Gesamt - - 6,1* - - 0,4 0,7   100 6,7 

++ = sehr hoch / + = hoch / o = mittel / - = schwach / -- = sehr schwach 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. Rundungsdifferenzen möglich, Berechnungen erfolgen anhand exakter Werte: siehe beispielsweise *: 6,1 ist genau 6,05 - aufge-
rundet 6,1. 
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Grafik: Umsatzerwartung für einen Bäcker (Café / Imbiss) nach dem Marktanteilskonzept 

Bäcker (Café / Imbiss) 

Marktgebiets-
zonen: 

Nahrungs- und Genussmittel Gesamtes Vorhaben 

Kaufkraft-
potenzial 

Markt-
anteile 

Maximale Umsat-
zerwartung aus der 

jeweiligen Zone 

Vorhandenes 
Angebot in der 
jeweiligen Zone 

Einkaufstendenz 
nach Wierns-

heim 

Umsatz-
anteile je 
Zone am 
gesamten 

Planumsatz 

Umsatzerwartung aus 
der jeweiligen Zone 

in Mio. € in % in Mio. €   in % in Mio. € 

Zone 1 16,8 <5 0,2 o ++ 76-77 0,2 

Zone 2 15,6 <1 <0,1 + o 11-12 <0,1 

Zone 3 31,6 <<1 <<0,1 + - 2-3 <<0,1 

Weiteres 
Umland 
(Streuum-
sätze) 

Keine 
Angaben 

Keine 
Anga-
ben 

<0,1 ++ -- ca. 10 <0,1 

Gesamt - - 0,3   100 0,3 

++ = sehr hoch / + = hoch / o = mittel / - = schwach / -- = sehr schwach 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. Rundungsdifferenzen möglich, Berechnungen erfolgen anhand exakter Werte. 
 
  



Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort „Seite“, Wiernsheim 

© 2020 imakomm AKADEMIE GmbH 
Seite 44 von 84 

Grafik: Umsatzerwartung für einen Lebensmitteldiscounter nach dem Marktanteilskonzept 

Lebensmitteldiscounter 

Markt-
gebiets-
zonen: 

Nahrungs- und Genussmittel Gesundheit/Körperpflege 
Weitere 

Randsorti-
mente 

Gesamtes Vorhaben 

Kauf-
kraft-

potenzial 

Markt-
anteile 

Maximale 
Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Kauf-
kraft-

potenzial 

Markt-
anteile 

Maximale 
Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Vorhande-
nes Ange-
bot in der 
jeweiligen 

Zone 

Einkaufs-
tendenz 

nach 
Wierns-

heim 

Umsatz-
anteile je 
Zone am 
gesamten 

Planumsatz 

Umsatzer-
wartung 
aus der 

jeweiligen 
Zone 

in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. €   in % in Mio. € 

Zone 1 16,8 ca. 25 4,1 2,6 ca. 10 0,3 0,5 -- ++ 83-84 4,5 

Zone 2 15,6 <5 0,2 2,4 <1 <<0,1 <<0,1 + o 4-5 0,3 

Zone 3 31,6 <1 <0,1 4,8 <1 <<0,1 <<0,1 o - 1-2 <0,1 

Weiteres 
Umland 
(Streu-
umsätze) 

Keine 
Anga-
ben 

Keine 
Anga-
ben 

0,5 
Keine 
Anga-
ben 

Keine 
Anga-
ben 

<<0,1 <0,1 ++ -- ca. 10 0,5 

Gesamt - - 4,9 - - 0,3 0,5   100 5,4 

++ = sehr hoch / + = hoch / o = mittel / - = schwach / -- = sehr schwach 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. Rundungsdifferenzen möglich, Berechnungen erfolgen anhand exakter Werte. 
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Grafik: Umsatzerwartung für einen Drogeriemarkt nach dem Marktanteilskonzept 

Drogeriemarkt 

Markt-
gebiets-
zonen: 

Nahrungs- und Genussmittel Gesundheit/Körperpflege 
Weitere 

Randsorti-
mente 

Gesamtes Vorhaben 

Kauf-
kraft-

potenzial 

Markt-
anteile 

Maximale 
Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Kauf-
kraft-

potenzial 

Markt-
anteile 

Maximale 
Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Vorhande-
nes Ange-
bot in der 
jeweiligen 

Zone 

Einkaufs-
tendenz 

nach 
Wierns-

heim 

Umsatz-
anteile je 
Zone am 
gesamten 

Planumsatz 

Umsatzer-
wartung 
aus der 

jeweiligen 
Zone 

in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. €   in % in Mio. € 

Zone 1 16,8 ca. 5 0,6 2,6 ca. 50 1,3 0,7 -- ++ 51-52 2,0 

Zone 2 15,6 <5 0,4 2,4 ca. 35 0,8 0,4 - + 33-34 1,3 

Zone 3 31,6 ca. 1 <<0,1 4,8 <5 0,1 <0,1 o - 4-5 0,2 

Weiteres 
Umland 
(Streu-
umsätze) 

Keine 
Anga-
ben 

Keine 
Anga-
ben 

0,1 
Keine 
Anga-
ben 

Keine 
Anga-
ben 

0,2 0,1 ++ -- ca. 10 0,4 

Gesamt - - 1,1 - - 2,5 1,3   100 3,8 

++ = sehr hoch / + = hoch / o = mittel / - = schwach / -- = sehr schwach 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. Rundungsdifferenzen möglich, Berechnungen erfolgen anhand exakter Werte. 
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Grafik: Umsatzerwartung für das Gesamtvorhaben nach dem Marktanteilskonzept 

Gesamtvorhaben 

Marktgebiets-
zonen: 

Nahrungs- und Genussmittel Gesundheit/Körperpflege 
Weitere 

Randsorti-
mente 

Gesamtes Vorhaben 

Kauf-
kraft-

potenzial 

Markt-
anteile 

Maximale 
Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Kauf-
kraft-

potenzial 

Markt-
anteile 

Maximale 
Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Umsatzerwar-
tung aus der 

jeweiligen 
Zone 

Umsatzanteile je 
Zone am gesam-
ten Planumsatz 

Umsatzerwartung 
aus der jeweiligen 

Zone 

in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € in Mio. € in % in Mio. € 

Zone 1 16,8 55-60 9,6 2,6 70-75 1,9 1,6 73-74 11,8 

Zone 2 15,6 5-10 1,3 2,4 35-40 0,9 0,6 14-15 2,4 

Zone 3 31,6 <1 0,3 4,8 <5 0,1 <0,1 2-3 0,4 

Weiteres 
Umland 
(Streuum-
sätze) 

Keine 
Anga-
ben 

Keine 
Anga-
ben 

1,2 
Keine 
Anga-
ben 

Keine 
Anga-
ben 

0,3 0,3 ca. 10 1,6 

Gesamt - - 12,4 - - 3,2 2,5 100 16,2 

++ = sehr hoch / + = hoch / o = mittel / - = schwach / -- = sehr schwach 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 
Nach der Ermittlung des möglichen Planumsatzes ist eine Prüfung der Vorhabens anhand der Prüfkriterien Integrationsgebot, Konzentra-

tionsgebot, Kongruenzgebot und Beeinträchtigungsverbot gemäß der aufgezeigten raumordnerischen / planungsrechtlichen Vorgaben 

möglich. 
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5 Bewertung des Gesamtvorhabens 
 

5.1 Bewertung Vorhaben gemäß Prüfkriterium Integrationsgebot 

 

 

Analyse: 

 

Nach dem als Soll-Ziel ausgestatteten Integrationsgebot in Plansatz 3.3.7.2 LEP 2002 sollen 

Einzelhandelsgroßprojekte vorrangig an städtebaulich integrierten Standorten ausgewiesen, 

errichtet oder erweitert werden. 

 

 Der Planstandort befindet sich in Ortsrandlage im Osten der Gemeinde. Innerhalb 

seines direkten Standortumfeldes befinden sich an zwei Seiten Wohnbebauung. 

Das primäre, fußläufige Einzugsgebiet des Vorhabens wird eine fußläufige Entfer-

nung von ca. 500 m umfassen. 

 

 Auch werden große Teile des Gemeindegebietes der Kerngemeinde Wiernsheim 

innerhalb von 1.000 m fußläufige Entfernung abgedeckt. Eine tatsächliche Nah-

versorgung kann damit gewährleistet werden. 

 

 Darüber hinaus ist der Standort „Seite“ über den bereits vorhandenen Fuß- und 

Radweg entlang der Iptinger Straße aus allen Richtungen gut zu erreichen. Dieser 

Weg wird auch im Zuge der Bebauung des Areals erhalten bleiben. Mit einer Ent-

fernung von ca. 1.000 m zum Ortsteil Serres und dem bestehenden Fuß- und 

Radweg besteht auch von dort eine direkte Anbindung an den Planstandort. Die 

weitere Wegeführung reicht zudem bis nach Iptingen, so dass der Standort auch 

von dort abseits der Wegstrecken des MIV direkt erreichbar ist. Auch in Richtung 

Pinache ist der Standort per abseits der Hauptverkehrsachsen geführten Radwegs 

erreichbar (ca. 1.700 m). Der Standort weist durch seine Lage zwischen den Ortstei-

len damit eine Scharnierfunktion für die Nahversorgung auf. Es besteht ein direkt 

an den Standort angebundenes (geteertes) Radwegenetz. 
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Grafik: Fußläufige Distanzen zum Planstandort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 
 Zusätzlich besteht die Planung den Standort über den Bürgerbus der Gemeinde 

Wiernsheim durch eine eigene Haltestelle anzubinden. Damit besteht eine direkte 

ÖPNV-Anbindung zu allen Ortsteilen von Wiernsheim sowie nach Mühlacker-

Großglattbach. 

 

 Aufgrund der bereits feststehenden Aufgabe des heutigen Standortes für einen Le-

bensmittelmarkt durch den heutigen Eigentümer stehen auch keine innerörtlichen 

Flächen als Flächenalternativen zur Verfügung. Das frei werdende Areal ist zu-

dem räumlich begrenzt und für einen Markt mit mehr als 800 m² Verkaufsfläche 

kaum nutzbar. 
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 Aufgrund der städtebaulichen und funktionalen Struktur des Planstandortes und des 

unmittelbaren Umfeldes sowie aufgrund dessen Lage an einer Hauptverkehrsachse 

(Iptinger Straße) mit einer möglichen Anbindung am bestehenden Kreisverkehr kön-

nen städtebauliche und verkehrliche Beeinträchtigungen mit Realisierung des 

Vorhabens ausgeschlossen werden. 

 

 
Bewertung: 

 

Das Integrationsgebot ist für das Vorhaben „Seite“ in Wiernsheim erfüllt. Auf-

grund mangelnder Flächenalternativen im Ortskern, bildet das Areal in Ortsrand-

lage einen idealen Alternativstandort für die großflächigen Vorhaben, weist zu-

dem ein fußläufiges Einzugsgebiet auf und liegt im direkten Anschluss an 

Wohnbebauung. Eine Fuß- und Radweganbindung ist sowohl von Wiernsheim 

als auch dem Ortsteil Serres vorhanden (mit einer größeren Distanz auch von Ip-

tingen). Eine direkte Anbindung durch den bereits bestehenden Bürgerbus ist 

zudem geplant. 
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5.2 Bewertung Vorhaben gemäß Prüfkriterium Konzentrationsgebot 

 

 

Analyse: 

 

Im Regionalplan für die Region Nordschwarzwald (Kapitel 2.9.2) wird der Plansatz 3.3.7 des 

LEP Baden-Württemberg aufgegriffen, wonach großflächige Einzelhandelsbetriebe in der 

Regel nur in Ober- Mittel- und Unterzentren realisiert werden sollen, im Einzelfall aber auch 

Standorte in Kleinzentren und Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion in Frage kommen, 

„wenn sie zur Deckung des Bedarfs der wohnortnahen Grundversorgung der Gemeinde er-

forderlich sind“. Da Wiernsheim die Funktion eines Kleinzentrums besitzt, kann das Konzent-

rationsgebot nur unter der Prämisse der Erforderlichkeit der Grundversorgung eingehalten 

werden. Daher gilt es zu prüfen, ob das Kriterium der Sicherung der wohnortnahen Grund-

versorgung tatsächlich zum Tragen kommt: 

 

 Mit Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens „Seite“ kann die Grundversorgung des 

Gesamtstandortes deutlich verbessert werden. Die heute unterdurchschnittliche 

Versorgung Wiernsheims (Zentralität von nur 35%) verdeutlicht die ungenügende 

Versorgungssituation, obwohl sich ein Lebensmitteldiscountmarkt im Gemeindege-

biet befindet. Durch die bevorstehende Schließung dieses Marktes würde ohne ent-

sprechende Neuansiedlungen die Zentralität Wiernsheims auf ca. 13% sinken. Eine 

ausreichende Grundversorgung ist in Wiernsheim somit nicht möglich. 

 

 Mit Umsetzung der Ansiedlungen kann somit eine wohnortnahe, verbesserte Versor-

gungssituation realisiert werden. 

 
 Weitere Versorgungsangebote sind lediglich außerhalb der Gemeinde in 5-10 Minu-

ten Fahrtzeit via PKW zu erreichen (Lebensmittelvollsortiment also auch Lebensmit-

teldiscounter in Wurmberg und Mönsheim). 

 
 Für Wiernsheim gilt: die alleinige Existenz der bestehenden, kleinflächigen Anbieter 

aus dem Lebensmittelhandwerk führt nicht zu einer ausreichenden Abdeckung des 

tatsächlichen Versorgungsbedarfs im gesamten Gemeindegebiet. Dieses ist ins-

gesamt nur unterdurchschnittlich zu bewerten (siehe Grafik). Schon heute fließt 

ein Großteil der Kaufkraft zur vollständigen Deckung des Bedarfs aus dem Gemein-

degebiet ab. Dieser Effekt kann durch ein breiteres Sortiment und eine verbesserte 
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Marktdarstellung abgeschwächt werden, Verkehrsströme damit zugleich reduziert 

werden. Die Analyse zeigt aber auch, dass durch die Ansiedlungen die Versor-

gungssituation deutlich verbessert werden kann (Zentralität von 89%), dennoch 

wird weiterhin Kaufkraft im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel abfließen. 

 

Grafik: Kennziffern im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel VOR und NACH den 
Ansiedlungen (ohne Umsatzumverteilungen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 

 Während im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel weiterhin Wiernsheimer Kauf-

kraft auch nach den Ansiedlungen abfließen wird, kann durch den Drogeriemarkt ei-

ne weitreichende Deckung des Versorgungsbedarfs im Sortiment Gesundheit / 

Körperpflege erzielt werden. Der Markt stellt sodann den Hauptanbieter dieses 

Sortiments dar, das ansonsten neben einem spezialisierten Betrieb in der Ortsmitte 
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nur durch Randsortimente der geplanten neuen Lebensmittelmärkte abgedeckt sein 

würde (siehe Zentralität von nur 31% ohne Randsortimente des heute noch beste-

henden Lebensmittelmarktes). 

 

 

Bewertung: 

 

Konzentrationsgebot wird für das Gesamtvorhaben „Seite“ zunächst nicht erfüllt, da die 

Kommune die zentralörtliche Funktion eines Kleinzentrums aufweist, allerdings besteht 

gemäß Regionalplan Nordschwarzwald die Umsetzung von großflächigen Vorhaben 

auch in Kleinzentren, soweit das Vorhaben der Sicherung der Grundversorgung dient. 

 

Aus gutachterlicher Sicht besteht in Bezug auf das Konzentrationsgebot eine 

Konstellation, die zur Raumverträglichkeit des Vorhabens führt: 

 

 Für die Gemeinde Wiernsheim kann mit der Ansiedlung die Sicherung der 

Grundversorgung sichergestellt werden. Mit der dann vorhandenen Ausstattung 

eines Lebensmittelvollsortimenters, eines Lebensmitteldiscounters sowie eines 

Drogeriemarktes können alle für Wiernsheim möglichen Betriebstypen abgedeckt 

werden. Besonders in Hinblick auf die erwartete Schließung des einzigen beste-

henden Marktes in Wiernsheim, ist eine zeitgemäße Marktaufstellung notwendig, 

um überhaupt eine Grundversorgung wieder sicher zu stellen. 

 

 Die Deckung des Versorgungsbedarfs von Wiernsheim wird mit dem Gesamtvor-

haben bedeutend verbessert, die geplanten Ansiedlungen gehen dabei aber ins-

besondere im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel nicht über die Siche-

rung der Grundversorgung hinaus: Auch nach Realisierung der geplanten An-

siedlungen werden in Wiernsheim noch Kaufkraftabflüsse bestehen (siehe zu er-

wartende Zentralität von ca. 89% nach Vorhabenumsetzung). 

 

Die geplanten Ansiedlungen dienen damit der Sicherung der Grundversorgung 

und zur Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs. Die bestehende Ausnah-

meregelung des Regionalplans Nordschwarzwald zur Sicherung der Grundver-

sorgung kann damit greifen. Das Konzentrationsgebot ist somit erfüllt. 
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5.3 Bewertung Vorhaben gemäß Prüfkriterium Kongruenzgebot 

 

 

a) Methodische Vorbemerkungen: 

 

 Die Gemeinde Wiernsheim (ca. 6.654 Einwohner) ist ein Kleinzentrum in der Region 

Nordschwarzwald. Das Kongruenzgebot fordert, dass grundsätzlich mindestens 70% 

des Planumsatzes des Gesamtvorhabens aus dem zentralörtlichen Versorgungsbe-

reich stammen. Dieser ist in der Region Nordschwarzwald im Bereich der Nahversor-

gung nur die Standortkommune selbst. 

 

 Die Umsatzherkünfte werden prozentual dargestellt. Sie ergeben sich aus der rech-

nerischen Gegenüberstellung der Umsatzerwartung aus einer Zone und dem gesam-

ten möglichen Planumsatz. Zur Nachvollziehbarkeit dienen die Daten in den Tabellen 

des Kapitels „Umsatzerwartung und Umsatzherkunft des Gesamtvorhabens“ als Ver-

gleich. Im Folgenden werden zunächst die Umsatzerwartungen nochmals detailliert 

für jedes Einzelvorhaben aufgezeigt, dann die Bewertung des Gesamtvorhabens. 

 

 Grundsätzlich gilt: Für die Bewertung nach dem Prüfkriterium Kongruenzgebot 

ist das Gesamtvorhaben relevant. 

 

 

b) Umsatzanteile des Gesamtvorhabens: 

 

 Bei einer Neuansiedlung aller Vorhaben werden ca. 11,8 Mio. € des Planumsatzes 

aus Wiernsheim stammen. Insgesamt ergibt sich somit ein Anteil des Planumsatzes 

von ca. 73-74%, der innerhalb Wiernsheims erwirtschaftet wird. 
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Die einzelnen prozentualen Anteile werden für jedes Einzelvorhaben im Folgenden darge-

stellt: 

 

Grafik: Umsatzanteile der Umsatzerwartungen dargestellt nach Zonen des Einzugsge-
bietes – Supermarkt (Lebensmittelvollsortiment) 

Marktgebietszonen: 
 

Lebensmittelvollsortiment 

Umsatzerwartung Umsatzanteile 

in Mio. € in % 

Zone 1 
(= Wiernsheim) 

5,1 76-77% 

Zone 2 0,8 11-12% 

Zone 3 0,1 2-3% 

Weiteres Umland 
(Streuumsätze) 

0,7 ca. 10% 

Gesamtes 
Vorhaben: 

6,7 100% 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 

Grafik: Umsatzanteile der Umsatzerwartungen dargestellt nach Zonen des Einzugsge-
bietes – Bäcker (Café / Imbiss) 

Marktgebietszonen: 
 

Bäcker (Café / Imbiss) 

Umsatzerwartung Umsatzanteile 

in Mio. € in % 

Zone 1 
(= Wiernsheim) 

0,2 76-77% 

Zone 2 <<0,1 11-12% 

Zone 3 <<0,1 2-3% 

Weiteres Umland 
 (Streuumsätze) 

<0,1 ca. 10% 

Gesamtes 
Vorhaben: 

0,3 100% 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 
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Grafik: Umsatzanteile der Umsatzerwartungen dargestellt nach Zonen des Einzugsge-
bietes - Lebensmitteldiscounter 

Marktgebietszonen: 
 

Lebensmitteldiscount 

Umsatzerwartung Umsatzanteile 

in Mio. € in % 

Zone 1 
(= Wiernsheim) 

4,5 83-84% 

Zone 2 0,3 4-5% 

Zone 3 <0,1 1-2% 

Weiteres Umland  
(Streuumsätze) 

0,5 ca. 10% 

Gesamtes 
Vorhaben: 

5,4 100% 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 

 

Zur Ansiedlung eines Drogeriemarktes wurde ein raumordnerischer Vertrag zwischen 

der Gemeinde Mönsheim und der Gemeinde Wiernsheim und dem Regionalverband 

Nordschwarzwald geschlossen. Demnach wird die Ansiedlung eines Drogeriemarktes bei-

den Gemeinden ermöglicht. Ein Zugriff auf die jeweilige Kaufkraft der anderen Gemeinde 

wird dabei ermöglicht, auch mit dem Wissen, dass die zu erwartenden Umsatzleistungen je 

Drogeriemarkt voraussichtlich erheblich sinken werden. Das jeweils andere Vorhaben wird 

von beiden Gemeinden mitgetragen. Entsprechend sind zur Beurteilung des Kongruenzge-

botes für das Sortiment Drogeriewaren die Gemeinden Mönsheim und Wiernsheim gemein-

sam heranzuzuziehen. 

 

Neben dem raumordnerischen Vertrag mit der Gemeinde Mönsheim hat die Gemeinde 

Wiernsheim im Sortiment Drogeriewaren auch bereits Vorabstimmungen für eine ge-

meinsame Versorgung mit der Gemeinde Eberdingen (für den Ortsteil Nussdorf) 

durchgeführt. Insgesamt werden dann ca. 2,8 Mio. € Umsatz aus Wiernsheim, Möns-

heim und Nussdorf generiert werden. 
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Grafik: Umsatzanteile der Umsatzerwartungen dargestellt nach Zonen des Einzugsge-
bietes - Drogeriemarkt 

Marktgebietszonen: 
 

Drogeriemarkt 

Umsatzerwartung Umsatzanteile 

in Mio. € in % 

Zone 1 
(= Wiernsheim) 

2,0 51-52% 

Zone 2 
 
dabei: 
Mönsheim 
Wurmberg 

1,3 
 
 

0,7 
0,6 

33-34% 
 
 

18-19% 
16-17% 

Zone 3 0,2 4-5 % 

Weiteres Umland  
(Streuumsätze) 
 
dabei: 
Eberdingen-Nussdorf 

0,4 
 
 
 

0,2 

9-10 % 
 
 
 

4-5% 

Gesamtes 
Vorhaben: 

3,8 100% 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 

 
Grafik: Umsatzanteile der Umsatzerwartungen dargestellt nach bestehenden Vereinba-
rungen und Verträgen zur Übernahme der Versorgungsfunktion im Sortiment Droge-
riewaren 

Kommunen /  
Marktgebietszonen: 
 

Drogeriemarkt 

Umsatzerwartung Umsatzanteile 

in Mio. € in % 

Wiernsheim 2,0 51-52% 

70-71% 

74-75% Mönsheim 0,7 18-19% 

Eberdingen-Nussdorf  0,2 4-5% 

Zone 2 
nur Wurmberg 

0,6 16-17 % 

Zone 3 0,2 4-5 % 

Weiteres Umland  
(Streuumsätze) 
ohne Eberdingen-Nussdorf 

0,2 5-6 % 

Gesamtes 
Vorhaben: 

3,8 100% 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019.  
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Letztlich werden im Folgenden die Umsatzerwartung sowie die Umsatzanteile für das Ge-

samtvorhaben „Seite“ dargestellt: 

 

Grafik: Umsatzanteile der Umsatzerwartungen dargestellt nach Zonen des Einzugsge-
bietes - Gesamtvorhaben 

Marktgebietszonen: 
 

Gesamtvorhaben „Seite“ 

Umsatzerwartung Umsatzanteile 

in Mio. € in % 

Zone 1 
(= Wiernsheim) 

11,8 73-74% 

Zone 2 2,4 14-15% 

Zone 3 0,4 2-3% 

Weiteres Umland 
(Streuumsätze) 

1,6 ca. 10 % 

Gesamtes 
Vorhaben: 

16,2 100% 

Quelle: imakomm AKADEMIE, 2019. 
 

 

Somit werden für das Gesamtvorhaben unter Berücksichtigung aller Sortimentsberei-

che mindestens ca. 70% der Umsätze innerhalb Wiernsheims generiert. Dies bedeutet, 

dass für die Neuansiedlung aller Vorhaben mit den dargestellten Umsatzerwartungen 

(Gesamtvorhaben) und unter den angenommenen Rahmenbedingungen das Kongru-

enzgebot erfüllt wird. 

 

 

Das Kongruenzgebot wird für das Gesamtvorhaben „Seite“ am Standort Wiernsheim 

mit den errechneten Umsatzerwartungen nach dem Marktanteilskonzept formal und 

faktisch eingehalten. Es stammen ca. 73-74% der Umsätze aus Wiernsheim. 
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5.4 Bewertung Vorhaben gemäß Prüfkriterium Beeinträchtigungsverbot 

 

 

5.4.1 Methodische Vorbemerkungen 

 

 

Das Beeinträchtigungsverbot legt fest, dass weder durch die Lage noch durch die Größe 

oder Folgewirkungen von Einzelhandelsgroßprojekten sowohl das städtebauliche Gefüge als 

auch die Funktionsfähigkeit der Versorgungskerne sowie die verbrauchernahe Versorgung 

der Standortkommune wie auch anderer Orte beeinträchtigt werden dürfen. Gemäß Einzel-

handelserlass und letztlich auch dem Regionalplan Nordschwarzwald ist von einer nicht un-

wesentlichen Beeinträchtigung auszugehen, wenn bei zentren- oder nahversorgungsrelevan-

ten Sortimenten mit einem Umsatzverlust ab 10% zu rechnen ist. Bei nicht zentren- oder 

nahversorgungsrelevanten Sortimenten liegt dieser Schwellenwert bei 20%. (vgl. hierzu auch 

Abschnitt 3.2.2.3 des Einzelhandelserlasses). Durch diese Regelung sollen vor allem dro-

hende Geschäftsaufgaben verhindert werden. 

 

Bei den in der vorliegenden Auswirkungsanalyse betrachteten Hauptsortimenten Nahrungs- 

und Genussmittel sowie Gesundheit/Körperpflege handelt es sich um nahversorgungsrele-

vante Sortimente. 

 

Insbesondere im Bereich der Nahversorgung findet eine differenzierte Betrachtung nach 

Standortlagen, die der Nahversorgung dienen statt. Hier ist insbesondere in den Bereichen 

Nahrungs- und Genussmittel / Gesundheit/Körperpflege zu unterscheiden zwischen dem 

regionalplanerisch abgegrenzten Versorgungskern sowie den weiteren Standortlagen, die 

der Nahversorgung dienen. Neben diesen Standortlagen in Wiernsheim selbst findet zudem 

eine detaillierte Betrachtung der vorhandenen Nahversorgungsstandorte im gesamten Ein-

zugsgebiet statt. 

 

In der folgenden Darstellung wird beispielhaft am Sortiment Nahrungs- und Genussmittel 

aufgezeigt, wie detailliert Kaufkraftströme und die daraus resultierenden Auswirkungen in 

den einzelnen Zonen berücksichtigt werden, sowie in Wiernsheim selbst auch für die einzel-

nen Standortlagen. In den weiteren Zonen erfolgte die Bewertung in der gleichen Ausführ-

lichkeit. Die Ergebnisse sind hier in tabellarischer Form dargestellt. 
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Hinweis: Angesichts von teilweise sehr geringen absoluten Umsatzzahlen bei den Kaufkraft-
strömen bzw. beim umverteilungswirksamen Umsatz wird im Folgenden differenziert zwi-
schen „weniger als 0,1 Mio. €“ (dargestellt mit „< 0,1 Mio. €“) und „deutlich weniger als 0,1 
Mio. € (= „<< 0,1 Mio. €“, hierbei handelt es sich teilweise um Beträge von etwa 0,01 Mio. €!). 
Dies führt dazu, dass in der folgenden Darstellung einzelne Umverteilungsquoten bei dieser 
„ca.-Darstellung“ zu hoch oder zu niedrig scheinen. Grund sind die damit verbundenen Run-
dungsdifferenzen aufgrund der Darstellung. Die Quoten wurden aber mit den genauen Wer-
ten errechnet. 
 

 

5.4.2 Bewertungsweg im Hauptsortiment Nahrungs- und Genussmittel 

 

 

Analyse Kaufkraftströme: 

 

1. Kaufkraftströme in Zone 1: In Wiernsheim wird durch die Ansiedlungen „Seite“ vorrau-

sichtlich ein Planumsatz in Höhe von ca. 12,4 Mio. € im Hauptsortiment Nahrungs- und 

Genussmittel generiert. Dabei ist entsprechend dem Marktanteilskonzept von einem Um-

satz von ca. 9,6 Mio. € durch Kunden aus Zone 1 auszugehen.  

 

Es ist zu erwarten, dass durch das Gesamtvorhaben im Bereich Nahrungs- und Ge-

nussmittel eine Erhöhung der gesamten Kaufkraftkraftbindung von ca. 12-13%15 auf 

ca. 69% erfolgt. Dies entspricht einer Rückholung heute abfließender Wiernsheimer 

Kaufkraft von ca. 9,5 Mio. €. Diese teilt sich entsprechend der vorhandenen Angebots-

struktur unter Berücksichtigung vorhandener Kaufkraftströme (berechnet auf Basis der 

Verkaufsflächenrelation) zu ca. 0,9 Mio. € auf die Zone 2, zu ca. 1,5 Mio. € auf die Zone 

3 und zu ca. 7,0 Mio. € auf das weitere Umland auf. Damit finden Umsatzumverteilun-

gen gegen Standortlagen in Wiernsheim in Höhe von weniger als 0,1 Mio. € statt. 

 

Unter der Annahme der Umsetzung aller geplanter Vorhaben16 in Mönsheim und Friolz-

heim sind veränderte Kaufkraftströme zur berücksichtigen. Die Kaufkraftrückholung aus 

den einzelnen Zonen teilt sich dann wie folgt auf: zu ca. 1,0 Mio. € auf die Zone 2, zu ca. 

1,7 Mio. € auf die Zone 3 und zu ca. 6,8 Mio. € auf das weitere Umland. 

 

                                                
15 Kaufkraftbindungsquote ohne den heute noch bestehenden Lebensmittelmarkt in Wiernsheim. 
16 Mönsheim (Drogeriemarktansiedlung und Erweiterung Lebensmitteldiscounter) / Friolzheim (Ansiedlung Le-
bensmitteldiscounter) 
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2. Kaufkraftströme in Zone 2: Der Planumsatz mit Kaufkraft aus Zone 2 beträgt rund 1,3 

Mio. €. In Zone 2 ist derzeit eine vergleichsweise bessere Versorgung im Bereich Le-

bensmittel als in Wiernsheim gegeben, so dass eine Einkaufstendenz nach Wiernsheim 

schwach ist, mit der Umsetzung der Planvorhaben aber steigen wird. Allerdings sind 

durch die vorhandenen Angebotsstrukturen ebenso weitere Standortlagen zu berücksich-

tigen. Insgesamt werden entsprechend der Verkaufsflächenrelation weniger als 0,1 Mio. 

€ gegenüber Standortlagen in Wiernsheim umverteilt und ca. 0,1 Mio. € gegenüber 
Anbietern in Zone 2 selbst. Ebenso sind Umverteilungen in Zone 3 in Höhe von 0,2 

Mio. € sowie im weiteren Umland von ca. 1,0 Mio. €. 

 

Unter Berücksichtigung der Planungen in Mönsheim und Friolzheim werden die Umver-

teilungen im weiteren Umland auf ca. 0,9 Mio. € sinken. Hintergrund davon ist eine be-

reits stärkere Bindung der Kaufkraft in den Zonen 2 und 3, weshalb von dort wiederum 

eine stärkere Kaufkraftrückholung zu berücksichtigen ist.  

 

3. Kaufkraftströme in Zone 3: In Zone 3 werden für das Vorhaben Umsätze in Höhe von ca. 

0,3 Mio. € erwirtschaftet. In weiten Teilen ist hier eine Nahversorgung mit einzelnen An-

bietern vorhanden, so dass aufgrund der räumlich größer werdenden Entfernungen die 

Einkaufstendenz nach Wiernsheim im Vergleich zu Zone 2 deutlich abnimmt. Allerdings 

ist das Einzelhandelsangebot in Zone 3 nicht umfassend, so dass zwischen Wiernsheim 

und vor allem nördlich gelegenen Orten in Zone 3 ein erhöhter Kundenaustausch besteht 

und somit auch Umsätze im Bereich Lebensmittel getätigt werden. Entsprechend sind 

Umverteilungen gegenüber der Zone 3 selbst von deutlich weniger als 0,1 Mio. € zu 

erwarten. Die Umverteilungen gegenüber Zone 1 und 2 liegen bei jeweils weniger als 

0,1 Mio. € und gegen das weitere Umland bei ca. 0,2 Mio. € (Berechnung anhand der 

Verkaufsflächenrelation). 

 

Wesentliche Veränderungen der zu erwartenden Umsatzumverteilungen in Zone 3 ent-

stehen durch die Planungen in Mönsheim und Friolzheim im Sortiment Nahrungs- und 

Genussmittel in Bezug auf die Standortentwicklung in Wirnsheim nicht. 

 

4. Kaufkraftströme im weiteren Umland: Aus dem weiteren Umland kann mit einem Um-

satz in Höhe von 1,2 Mio. € im Bereich Nahrungs- und Genussmittel gerechnet wer-

den. Dieser ist aufgrund von Einkaufs- und Pendlerverflechtungen zu erwarten und nicht 

genau räumlich zu verorten.  
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Auswirkungen: 

 

Auswirkungen in Zone 1: 

 

 Im Bereich Nahrungs- und Genussmittel werden in Zone 1 (Wiernsheim) derzeit Le-

bensmittelumsätze in einer Größenordnung von ca. 2,5 Mio. € pro Jahr (ohne den 

noch bestehenden Lebensmittelmarkt!) generiert. Mit der Ansiedlung der geplanten 

Vorhaben sind Umverteilungen gegenüber Anbieter in Zone 1 mit Kaufkraft aus Zone 

1 in einer Größenordnung von weniger als 0,1 Mio. € zu erwarten (9,6 Mio. € Pla-

numsatz aus Zone 1 abzüglich der Kaufkraftrückholung in Zone 1 in Höhe von ca. 9,5 

Mio. € pro Jahr durch die Erhöhung der Kaufkraftbindungsquote), aus Zone 2 von 

weniger als 0,1 Mio. € und Zone 3 von deutlich weniger als 0,1 Mio. €. Die umzuver-

teilenden Umsätze belaufen sich damit auf insgesamt ca. 0,1 Mio. €. Entsprechend 

ergibt sich für Wiernsheim insgesamt eine Umverteilungsquote von ca. 3-4% gegen 

Standortlagen in Wiernsheim. (Berechnung: (ca. 0,1 Mio. € / ca. 2,5 Mio. €). 

 

o In der Ortsmitte sind Umverteilungen in Höhe von weniger als 0,1 Mio. € 

(Standortlage insgesamt) zu erwarten, was einer Umverteilungsquote von ca. 

7-8% entspricht. Konsequenz: Es ergeben sich zwar Umsatzverluste für die 

bestehenden Anbieter, die Versorgungslage insgesamt wird aber nicht ge-

fährdet, auch vor dem Hintergrund, dass es sich hierbei nicht um Betriebsty-

pen mit einer vollständigen Überschneidung des Angebotes handelt (v. a Le-

bensmittelhandwerk). 

 

 

 Für die Gemeinde Wiernsheim sind somit zwar wettbewerbliche Umsatzver-

luste im Sortimentsbereich Lebensmittel zu erwarten. Die Umverteilungen 

bewegen sich aber in einem Bereich, wonach in den Standortlagen durch 

das Vorhaben „Seite“ keine städtebaulichen negativen Auswirkungen zu 

erwarten sind. Für die einzelnen Standorte werden die Auswirkungen aus-

schließlich wettbewerbliche Auswirkungen nach sich ziehen. Bestehende 

Nahversorgungsanbieter werden nicht gefährdet. 
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Auswirkungen in Zone 2: 

 

 Im Sortiment Nahrungs- und Genussmittel wird derzeit in Zone 2 ein Umsatzvolumen 

in Höhe von ca. 21,9 Mio. € pro Jahr erwirtschaftet (inkl. der geplanten Entwicklungen 

in Mönsheim ca. 24,9 Mio. €). Auf Grundlage der Verkaufsflächenrelation werden in 

Zone 2 selbst ca. 0,1 Mio. € umverteilt, während sich die Umverteilungen aus Zone 3 

auf weniger als 0,1 Mio. € belaufen. Zudem sind Umverteilungen durch Kaufkraft-

rückholung in die Zone 1 in Höhe von ca. 0,9 Mio. € zu berücksichtigen (inkl. der ge-

planten Entwicklungen in Mönsheim und Friolzheim ca. 1,0 Mio. €). Damit sind ge-

genüber Zone 2 insgesamt Umverteilungen von ca. 1,1 Mio. € zu erwarten (ca. 0,1 

Mio. € + <0,1+ ca. 0,9 Mio. € = ca. 1,1 Mio. € // inkl. der geplanten Entwicklungen in 

Mönsheim und Friolzheim: ca. 0,1 Mio. € + <0,1+ ca. 1,0 Mio. € = 1,2 Mio. €). Dies 

entspricht einer Umverteilungsquote für die gesamte Zone 2 unter Berücksichti-

gung des Gesamtumsatzes der vorhandenen Standortlagen von ca. 4-5%. Bei einer 

detaillierten Betrachtung nach Kommunen und einzelnen Standortlagen, zeigt sich, 

dass Umsatzumverteilungen unter dem Schwellenwert von 10% und damit auch kei-

ne schädigenden Auswirkungen auf Nahversorgungsstrukturen in den einzel-

nen Kommunen zu erwarten sind (in Klammern veränderte Umverteilungsquoten 

durch die Planungen in Mönsheim und Friolzheim): 

 

o Mönsheim: 4-5%  (3-4%) 

o Wurmberg: 5-6% 

 

 Für Zone 2 sind somit keine negativen städtebaulichen bzw. raumordnerischen 

Auswirkungen auf zentrale Versorgungbereiche / Ortskerne und bestehende 

Nahversorgungsstrukturen in den einzelnen Kommunen und deren Standortla-

gen zu erwarten. 
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Auswirkungen in Zone 3: 

 

 Im Bereich Nahrungs- und Genussmittel wird derzeit in Zone 3 im Bereich Nahrungs- 

und Genussmittel ein Umsatzvolumen in Höhe von ca. 28,5 Mio. € pro Jahr erwirt-

schaftet (inkl. Entwicklungen in Friolzheim ca. 38,7 Mio. €). Insgesamt belaufen sich 

die Umsätze für das Vorhaben „Seite“ im Bereich Nahrungs- und Genussmittel aus 

Zone 3 auf insgesamt auf ca. 0,3 Mio. € pro Jahr. Auf Grundlage der Verkaufsflä-

chenrelation werden in Zone 3 selbst weniger als 0,1 Mio. € umverteilt, während sich 

die Umverteilungen aus Zone 2 auf ca. 0,2 Mio. € belaufen. Zudem sind Umverteilun-

gen durch Kaufkraftrückholung in die Zone 1 in Höhe von ca. 1,5 Mio. € zu berück-

sichtigen. Damit sind gegenüber Zone 3 insgesamt Umverteilungen von ca. 1,8 Mio. 

€ zu erwarten (<0,1 Mio. € + ca. 0,2 Mio. € + ca. 1,5 Mio. € = 1,8 Mio. € // inkl. der 

geplanten Entwicklungen in Mönsheim und Friolzheim: <0,1 Mio. € + ca. 0,2 Mio. € + 

ca. 1,7 Mio. €). Dies entspricht einer Umverteilungsquote für die gesamte Zone 3 

unter Berücksichtigung des Gesamtumsatzes der Hauptanbieter im Bereich Nah-

rungs- und Genussmittel von ca. 6-7% (inkl. der geplanten Entwicklungen in Möns-

heim und Friolzheim ca. 5-6%). Eine differenzierte Betrachtung zeigt, dass keine 

schädigenden Auswirkungen auf die Nahversorgungsstrukturen und auf die 

entsprechende Standortlage und die Kommunen insgesamt zu erwarten sind (in 

Klammern veränderte Umverteilungsquoten durch die Planungen in Mönsheim und 

Friolzheim): 

 

o Friolzheim:  8-9% (5-6%) 

o Heimsheim: 5-6% (4-5%) 

o Wimsheim: 6-7% 

 

 Für Zone 3 sind somit keine negativen städtebaulichen bzw. raumordnerischen 

Auswirkungen auf die Nahversorgungsstrukturen im Bereich Nahrungs- und 

Genussmittel in den einzelnen Kommunen und deren einzelnen Standortlagen 

zu erwarten. 
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Auswirkungen auf sonstige Wettbewerbsstandorte im weiteren Umland: 

 

 Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel werden im weiteren Umland ca. 

1,2 Mio. € des Planumsatzes für die Vorhaben generiert. Zusätzlich werden ca. 7,0 

Mio. € (inkl. der geplanten Entwicklungen in Mönsheim und Friolzheim ca. 6,8 Mio. €) 

bisher aus Wiernsheim abfließende Kaufkraft nach Wiernsheim aus dem weiteren 

Umland zurückgeholt (= Erhöhung Kaufkraftbindungsquote in Zone 1). Zudem finden 

Umsatzumverteilungen aus Zone 2 in Höhe von ca. 1,0 Mio. € (inkl. der geplanten 

Entwicklungen in Mönsheim und Friolzheim ca. 0,9 Mio. €) und aus Zone 3 von ca. 

0,2 Mio. € statt. Damit ergibt sich ein umverteilungswirksamer Umsatz von ca. 9,4 Mi-

o. € (inkl. der geplanten Entwicklungen in Mönsheim und Friolzheim ca. 9,1 Mio. €). 

Aufgrund einer quantitativ und auch qualitativ guten Versorgungsstruktur im weiteren 

Umland ist dort von hohen Umsätzen im Bereich Nahrungs- und Genussmittel von 

leistungsstarken Anbietern auszugehen. Folglich lassen sich Umverteilungsquoten 

für einzelne Standortlagen unterhalb des Schwellenwertes von 10% ableiten. Im 

Detail:  

 

Nahes Umland: 

 

o Niefern-Öschelbronn:  6-7% 

o Mühlacker-Lomersheim/Großglattbach: 6-7% 

o Eberdingen: 8-9% 

 

Weiteres Umland: 

 

o Mühlacker: 4-5% 

o Pforzheim: 3-4% 

o Vaihingen: 4-5% 

o sonstige Standortlagen: <10% 

 

Hinweis: Umsatzumverteilungsquoten im weiteren Umland ohne hypothetische Kauf-

kraftrückholung der aus Wiernsheim abfließenden Kaufkraft durch die Schließung des 

aktuell noch bestehenden Lebensmittelmarktes (=tatsächliche Umsatzumverteilun-

gen). 
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 In den im weiteren Umland liegenden Kommunen sind damit keine negativen 

Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und bestehende Nahver-

sorgungslagen und -strukturen zu erwarten. 
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5.4.3 Bewertungsübersicht Beeinträchtigungsverbot im Sortiment Nahrungs- und 

Genussmittel 

 

 
Die folgenden Übersichten zeigen die zentralen Kaufkraftströme und Auswirkungen für das 

Sortiment Nahrungs- und Genussmittel auf. Wichtig bei dieser Betrachtung: die Berechnun-

gen beziehen sich auf die zu erwartende Annahme, dass der heute noch vorhandene Le-

bensmittelmarkt in Wiernsheim bereits geschlossen ist. 

 
In einer weiteren Darstellung (grau hinterlegt) sind die Planvorhaben in Mönsheim (Droge-

riemarktansiedlung und Erweiterung Lebensmitteldiscounter) und Friolzheim (Ansiedlung 

Lebensmitteldiscounter) bereits als im Bestand berücksichtigt. Die dadurch veränderten 

Kaufkraftströme, Umsatzumverteilungen und -quoten sind im Falle einer Veränderung im 

Vergleich zur Ausgangsbetrachtung entsprechend markiert. 

 
 

Herkunft Planumsatz Gesamtvorhaben „Nahversorgungsstandort Seite“ 

(Sortiment Nahrungs- und Genussmittel) 

Umsatzherkunft: 

 Umsatz aus Zone 1: ca. 9,6 Mio. €  

 Umsatz aus Zone 2: ca. 1,3 Mio. €  

 Umsatz aus Zone 3: ca. 0,3 Mio. €  

 Umsatz aus weiterem Umland: ca. 1,2 Mio. €  

 GESAMT: ca. 12,4 Mio. €  

 

Kaufkraftströme in den einzelnen Zonen: 

Kaufkraftströme in Zone1:  

 a. Erhöhung Bindungsquote und Umverteilung  

(von ca. 12-13%17 auf ca. 69%) 

ca. 9,5 Mio. € 

davon Kaufkraftrückholung aus Zone 2: ca. 0,9 Mio. € 

davon Kaufkraftrückholung aus Zone 2: ca. 1,0 Mio. € 

 davon Kaufkraftrückholung aus Zone 3: ca. 1,5 Mio. € 

 davon Kaufkraftrückholung aus Zone 3: ca. 1,7 Mio. € 

                                                
17 Bei dann geschlossenem, derzeit noch bestehenden Lebensmittelmarkt in Wiernsheim. 
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 davon Kaufkraftrückholung aus dem Umland: ca. 7,0 Mio. € 

 davon Kaufkraftrückholung aus dem Umland: ca. 6,8 Mio. € 

 b. Umverteilung gegenüber Zone 1: < 0,1 Mio. €  

 

Kaufkraftströme in Zone 2: 

 c. Umverteilung gegenüber Zone 1: < 0,1 Mio. €  

 d. Umverteilung gegenüber Zone 2: ca. 0,1 Mio. €  

 e. Umverteilung gegenüber Zone 3: ca. 0,2 Mio. €  

 f. Umverteilung gegenüber Umland: ca. 1,0 Mio. €  

 Umverteilung gegenüber Umland: ca. 0,9 Mio. €  

 

Kaufkraftströme in Zone 3:  

 g. Umverteilung gegenüber Zone 1: << 0,1 Mio. €  

 h. Umverteilung gegenüber Zone 2: < 0,1 Mio. €  

 i. Umverteilung gegenüber Zone 3: < 0,1 Mio. €  

 j. Umverteilung gegenüber Umland: ca. 0,2 Mio. €  

 

Kaufkraftströme im weiteren Umland: 

 k. Umverteilung gegenüber Umland: ca. 1,2 Mio. €  

 
 

Effekte / Auswirkungen: 
 

 Umsatzumverteilungen gegenüber Zone 1: 

(< 0,1 Mio. € + < 0,1 Mio. € + << 0,1 Mio. € 

= ca. 0,1 Mio. € Umverteilungen) / ca. 2,5 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment Nah-

rungs- und Genussmittel insgesamt18): 3-4%  

Umsatzumverteilungen Ortsmitte: 

< 0,1 Mio. € Umverteilungen) / ca. 0,9 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment Nah-

rungs- und Genussmittel insgesamt): 7-8%  

                                                
18 Bei dann geschlossenem, derzeit noch bestehenden Lebensmittelmarkt in Wiernsheim. 



Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort „Seite“, Wiernsheim 

© 2020 imakomm AKADEMIE GmbH 
Seite 68 von 84 

 

Wichtig: Der Ortskern und Nahversorgungslagen insgesamt werden nicht ge-

fährdet! Umsatzumverteilungen gegenüber einzelnen Nahversorgungslagen 

bleiben unter 10%. 
 

 Umsatzumverteilungen gegenüber Zone 2: 

(ca. 0,1 Mio. € + ca. 0,9 Mio. € + < 0,1 Mio. € 

= ca. 1,1 Mio. € Umverteilungen) / ca. 21,9 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment  

Nahrungs- und Genussmittel insgesamt: 4-5% 

(ca. 0,1 Mio. € + ca. 1,0 Mio. € + < 0,1 Mio. € 

= ca. 1,2 Mio. € Umverteilungen) / ca. 24,9 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment  

Nahrungs- und Genussmittel insgesamt: 4-5% 
 

o Umsatzumverteilungen gegenüber einzelnen Standortlagen:  

 Mönsheim (ca. 0,3 Mio. €) 4-5% 

 Mönsheim (ca. 0,4 Mio. €) 3-4% 

 Wurmberg (ca. 0,8 Mio. €) 5-6% 

  

Wichtig: Zentrale Versorgungsbereiche / Ortsmitten und jede Nahversorgungsla-

ge insgesamt werden nicht gefährdet! 
  

 Umsatzumverteilungen gegenüber Zone 3: 

(< 0,1 Mio. € + ca. 1,5 Mio. € + ca. 0,2 Mio. € 

= ca. 1,8 Mio. € Umverteilungen) / ca. 28,5 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment Nah-

rungs- und Genussmittel insgesamt): 6-7% 

(< 0,1 Mio. € + ca. 1,7 Mio. € + ca. 0,2 Mio. € 

= ca. 2,0 Mio. € Umverteilungen) / ca. 38,7 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment  

Nahrungs- und Genussmittel insgesamt: 5-6% 
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o Umsatzumverteilungen gegenüber einzelnen Standortlagen:  

 Friolzheim (ca. 0,6 Mio. €) 8-9%  

 Friolzheim (ca. 0,9 Mio. €) 5-6%  

 Heimsheim (ca. 0,8 Mio. €) 5-6%  

 Heimsheim (ca. 0,8 Mio. €) 4-5%  

 Wimsheim (ca. 0,4 Mio. €) 6-7%  

  

Wichtig: Zentrale Versorgungsbereiche und Nahversorgungslagen insgesamt 

werden nicht gefährdet! 

 

  

 Umsatzumverteilungen gegenüber weiteres Umland: 

(ca. 1,2 Mio. € + ca. 7,0 Mio. € + ca. 1,0 Mio. € + ca. 0,2 

Mio. € = ca. 9,4 Mio. € Umverteilungen) / Gesamtumsatz 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment Nah-

rungs- und Genussmittel insgesamt): 6-7% 

(ca. 1,2 Mio. € + ca. 6,8 Mio. € + ca. 0,9 Mio. € + ca. 0,2 

Mio. € = ca. 9,1 Mio. € Umverteilungen) / Gesamtumsatz 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment  

Nahrungs- und Genussmittel insgesamt: 6-7% 

 

o Umsatzumverteilungen gegenüber einzelnen Standortlagen:  

 Nahes Umland: 7-8%  

 Niefern-Öschelbronn (ca. 1,3 Mio. €) 6-7%  

 Mühlacker-Lomersheim/Großglattbach  

(ca. 0,1 Mio. €) 

6-7%  

 Eberdingen (ca. 0,3 Mio. €)  8-9%  

 Weiteres Umland 6-7%  

 

Aus dem weiteren Umland werden große Teile der Kaufkraftrückho-

lung generiert. Dies hat auch damit zu tun, dass heute durch den be-

stehenden Lebensmittelmarkt in Wiernsheim gebundene eigene 

Kaufkraft hypothetisch in das weitere Umland fließt und von dort 

dann wieder „zurückgeholt“ wird.  
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Nachfolgend werden daher zunächst die rechnerischen Umverteilun-

gen (inkl. hypothetischer Kaufkraftrückholung) sowie danach die tat-

sächlichen Umsatzumverteilungen dargestellt.  

 

rechnerische Umsatzumverteilungen: 

 Mühlacker (ca. 4,3 Mio. €) 6-7%  

 Pforzheim (ca. 1,0 Mio. €) 5-6%  

 Vaihingen (ca. 1,6 Mio. €) 6-7%  

 Sonstige Streuumsätze (ca. 0,8 Mio. € gegen-

über weiteren Standortlagen außerhalb des 

Marktgebietes) 

<10%  

 

tatsächliche Umsatzumverteilungen: 19 

  

 Mühlacker (ca. 2,8 Mio. €) 4-5%  

 Pforzheim (ca. 0,6 Mio. €) 3-4%  

 Vaihingen (ca. 1,0 Mio. €) 4-5%  

 Sonstige Streuumsätze (ca. 0,5 Mio. € gegen-

über weiteren Standortlagen außerhalb des 

Marktgebietes) 

<10%  

  

Wichtig: Zentrale Versorgungsbereiche und Nahversorgungslagen insgesamt 

werden nicht gefährdet. 

 

 
  

                                                
19 Hinweis: Die Wiernsheimer Kaufkraft, welche bei der bevorstehenden Aufgabe des Anbieters in Wiernsheim 
rechnerisch in das weitere Umland abfließt, wird komplett aus dem weiteren Umland zurückgeholt und geht damit 
eigentlich überhaupt nicht zu Lasten der dortigen Anbieter = tatsächliche Umverteilungen. 
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5.4.4 Bewertung Beeinträchtigungsverbot im Sortiment Gesundheit/Körperpflege 

 

 

Die folgenden Übersichten zeigen die zentralen Kaufkraftströme und Auswirkungen für das 

Sortiment Gesundheit/Körperpflege.  

 

Da das Sortiment Gesundheit/Körperpflege an einigen Standorten im GVV Heckengäu sowie 

im nahen Umland nur als Randsortiment vorliegt, werden dort die Umsatzumverteilungen 

gemeinsam mit dem Sortiment Nahrungs- und Genussmittel insgesamt betrachtet (Betrach-

tung Gesamtvorhaben). Die absoluten Umverteilungen hinter dem Ortsnamen geben die zu 

erwartenden Umverteilungen durch das Sortiment Gesundheit/Körperpflege wieder, die ab-

soluten Umsatzumverteilungen im Erläuterungstext sowie die dargestellten Umverteilungs-

quoten geben die Umverteilungen des Gesamtvorhabens (Nahrungs- und Genussmittel zzgl. 

Gesundheit/Körperpflege) an. 

 

In einer weiteren Darstellung sind die geplanten Vorhaben in Mönsheim (Drogeriemarktan-

siedlung und Erweiterung Lebensmitteldiscounter) und Friolzheim (Ansiedlung Lebensmittel-

discounter) berücksichtigt. Die dadurch veränderten Kaufkraftströme, Umsatzumverteilungen 

und -quoten sind im Falle einer Veränderung im Vergleich zur Ausgangsbetrachtung ent-

sprechend markiert. 

 

 

 

Herkunft Planumsatz Gesamtvorhaben „Nahversorgungsstandort Seite“ 

(Sortiment Gesundheit/Körperpflege) 

Umsatzherkunft: 

 Umsatz aus Zone 1: ca. 1,9 Mio. €  

 Umsatz aus Zone 2: ca. 0,9 Mio. €  

 Umsatz aus Zone 3: ca. 0,1 Mio. €  

 Umsatz aus weiterem Umland: ca. 0,3 Mio. €  

 GESAMT: ca. 3,2 Mio. €  
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Kaufkraftströme in den einzelnen Zonen: 

Kaufkraftströme in Zone1:  

 a. Erhöhung Bindungsquote und Umverteilung  

(von ca. 25-26%20 auf ca. 95%) 

ca. 1,8 Mio. € 

davon Kaufkraftrückholung aus Zone 2: < 0,1 Mio. € 

davon Kaufkraftrückholung aus Zone 2: ca. 1,1 Mio. € 

 davon Kaufkraftrückholung aus Zone 3: ca. 0,2 Mio. € 

 davon Kaufkraftrückholung aus dem Umland: ca. 1,6 Mio. € 

 davon Kaufkraftrückholung aus dem Umland: ca. 0,5 Mio. € 

 b. Umverteilung gegenüber Zone 1: < 0,1 Mio. €  

 

Kaufkraftströme in Zone 2: 

 c. Umverteilung gegenüber Zone 1: < 0,1 Mio. €  

 d. Umverteilung gegenüber Zone 2: < 0,1 Mio. €  

 Umverteilung gegenüber Zone 2: ca. 0,1 Mio. €  

 e. Umverteilung gegenüber Zone 3: ca. 0,1 Mio. €  

 f. Umverteilung gegenüber Umland: ca. 0,8 Mio. €  

 Umverteilung gegenüber Umland: ca. 0,7 Mio. €  

 

 

Kaufkraftströme in Zone 3:  

 g. Umverteilung gegenüber Zone 1: << 0,1 Mio. €  

 h. Umverteilung gegenüber Zone 2: << 0,1 Mio. €  

 i. Umverteilung gegenüber Zone 3: << 0,1 Mio. €  

 j. Umverteilung gegenüber Umland: ca. 0,1 Mio. €  

 

Kaufkraftströme im weiteren Umland: 

 k. Umverteilung gegenüber Umland: ca. 0,3 Mio. €  

 

                                                
20 Bei dann geschlossenem, derzeit noch bestehenden Lebensmittelmarkt in Wiernsheim. 
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Effekte / Auswirkungen: 

 

 Umsatzumverteilungen gegenüber Zone 1: 

(< 0,1 Mio. € + < 0,1 Mio. € + << 0,1 Mio. € 

= < 0,1 Mio. € Umverteilungen) / ca. 0,8 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment Droge-

riewaren insgesamt): 8-9%  
 

 
 

Umsatzumverteilungen Ortsmitte: 

< 0,1 Mio. € Umverteilungen) / ca. 0,8 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment Droge-

riewaren insgesamt): 8-9%  
 

Wichtig: Der Ortskern und Nahversorgungslagen insgesamt werden nicht ge-

fährdet! Umsatzumverteilungen gegenüber einzelnen Nahversorgungslagen 

bleiben unter 10%. Wettbewerbliche Auswirkungen gegen einen Anbieter vor Ort 

(Parfümerie) können dabei nicht ausgeschlossen werden. 

 

 Umsatzumverteilungen gegenüber Zone 2: 

(< 0,1 Mio. € + < 0,1 Mio. € + << 0,1 Mio. € 

= < 0,1 Mio. € Umverteilungen) / ca. 1,7 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment  

Drogeriewaren insgesamt: 4-5% 

(0,1 Mio. € + ca. 1,1 Mio. € + << 0,1 Mio. € 

= ca. 1,2 Mio. € Umverteilungen) / ca. 4,7 Mio. € (Umsatz 

durch bestehende Angebote im Sortiment Drogeriewaren 

insgesamt):  

 

o Umsatzumverteilungen gegenüber einzelnen Standortlagen:  

 Mönsheim (Umverteilungen < 0,1 Mio. €) 5-6% 

 Mönsheim (ca. 1,1 Mio. €) 30-31% 

 Wurmberg (< 0,1 Mio. €) 
Sortiment nur als Randsortiment vorliegend. Umsatzumverteilungen 

daher gegenüber Lebensmittelanbieter mit Randsortiment angege-

ben (inklusive Umverteilungen durch Lebensmittel = 0,8 Mio. €) 

5-6% 
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Wichtig: Zentrale Versorgungsbereiche / Ortsmitten und jede Nahversorgungsla-

ge insgesamt werden nicht gefährdet! 

 

Im Falle der Realisierung des Drogeriemarktes in Mönsheim ist eine Umvertei-

lungsquote von 30-31% zu erwarten. Aufgrund des geschlossenen raumordneri-

schen Vertrages zwischen den Gemeinden, ist diese Abschöpfung zulässig und 

wird von der Gemeinde Mönsheim in Kauf genommen. 

 

Allerdings sind für alle Gemeinden außer Mönsheim und Wiernsheim auch zu 

erwartenden Umsatzumverteilungen durch das geplante Vorhaben in Mönsheim 

zu berücksichtigen. Nachfolgend werden dazu die gesamten Umverteilungen 

durch die Vorhaben in Mönsheim (siehe vorliegendes Gutachten der GMA) und 

Wiernsheim dargelegt. Aufgrund der vorliegenden Umsatzumverteilungen von 

Mönsheim beziehen sich diese immer auf die gesamte Nahversorgung (Nah-

rungs- und Genussmittel und Drogeriewaren). 

 

Gemeinsame Betrachtung Vorhaben Mönsheim und Wiernsheim: 

 

o Wurmberg (1,2 Mio. € / 15,6 Mio. €) 7-8% 

 

Wichtig: Zentrale Versorgungsbereiche / Ortsmitten und jede Nahversorgungsla-

ge insgesamt werden damit nicht gefährdet! 

  

 Umsatzumverteilungen gegenüber Zone 3: 

(<< 0,1 Mio. € + ca. 0,2 Mio. € + 0,1 Mio. € 

= ca. 0,3 Mio. € Umverteilungen) / ca. 5,5 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment Droge-

riewaren insgesamt): 4-5% 

(<< 0,1 Mio. € + ca. 0,2 Mio. € + 0,1 Mio. € 

= ca. 0,3 Mio. € Umverteilungen) / ca. 5,9 Mio. € 

(Umsatz durch bestehende Angebote im Sortiment  

Drogeriewaren insgesamt: 4-5% 

 

o Umsatzumverteilungen gegenüber einzelnen Standortlagen: 
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 Friolzheim (< 0,1 Mio. €) 8-9%  

 Friolzheim (< 0,1 Mio. €) 
Sortiment nur als Randsortiment vorliegend. Umsatzumverteilungen 

daher gegenüber Lebensmittelanbieter mit Randsortiment angege-

ben (inklusive Umverteilungen durch Lebensmittel = 0,6 Mio. € /  

0,9 Mio. €) 

5-6%  

 Heimsheim (ca. 0,2 Mio. €) 4-5%  

 Wimsheim (< 0,1 Mio. €) 6-7%  

Sortiment nur als Randsortiment vorliegend. Umsatzumverteilungen 

daher gegenüber Lebensmittelanbieter mit Randsortiment angege-

ben (inklusive Umverteilungen durch Lebensmittel = 0,4 Mio. €) 

  

 
Gemeinsame Betrachtung Vorhaben Mönsheim und Wiernsheim: 

 
o Friolzheim (1,0 Mio. € / 18,6 Mio. €) 5-6% 

o Heimsheim (1,6 Mio. € / 19,6 Mio. €) 8-9% 

o Wimsheim (0,5 Mio. € / 6,4 Mio. €) 8-9% 

 

 

Wichtig: Zentrale Versorgungsbereiche und Nahversorgungslagen insgesamt 

werden nicht gefährdet! 

 

  

 Umsatzumverteilungen gegenüber weiteres Umland: 

(ca. 0,3 Mio. € + ca. 1,6 Mio. € + ca. 0,8 Mio. € + ca. 0,1 

Mio. € = ca. 2,8 Mio. € Umverteilungen) / Gesamtumsatz): 5-6% 

(ca. 0,3 Mio. € + ca. 0,5 Mio. € + ca. 0,7 Mio. € + ca. 0,1 

Mio. € = ca. 1,7 Mio. € Umverteilungen) / Gesamtumsatz : 3-4% 

 

o Umsatzumverteilungen gegenüber einzelnen Standortlagen:  

 Nahes Umland: 6-7%  

 Niefern-Öschelbronn (ca. 0,1 Mio. €) 
Sortiment nur als Randsortiment vorliegend. Umsatzumvertei-

lungen daher gegenüber Lebensmittelanbieter mit Randsorti-

ment angegeben (inklusive Umverteilungen durch Lebensmittel 

= 1,5 Mio. €) 

 

6-7%  

 Mühlacker-Lomersheim/Großglattbach  marginal  
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(<<0,01 Mio. €) 

 Eberdingen (< 0,1 Mio. €) 
Sortiment nur als Randsortiment vorliegend. Umsatzumvertei-

lungen daher gegenüber Lebensmittelanbieter mit Randsorti-

ment angegeben (inklusive Umverteilungen durch Lebensmit-

tel = 0,4 Mio. €) 

 

8-9%  

 Weiteres Umland 5-6%  

 Mühlacker (ca. 0,5 Mio. €) 4-5%  

 Pforzheim (ca. 1,5 Mio. €) 6-7%  

 Vaihingen (ca. 0,3 Mio. €) 5-6%  

 Sonstige Streuumsätze (ca. 0,3 Mio. € gegenüber 

weiteren Standortlagen außerhalb des Marktgebie-

tes) 

4-5%  

 

Gemeinsame Betrachtung Vorhaben Mönsheim und Wiernsheim: 

 
o Mühlacker (1,0 Mio. €) 9-10% 

o Pforzheim (2,3 Mio. €) 9-10% 

o Vaihingen (0,6 Mio. €) 9-10% 

o Sonstige Streuumsätze (0,6 Mio. €) 8-9% 

 

Die dargestellten Umsatzumverteilungen stellen Grenzwerte dar. Diese 

können dann erreicht werden, wenn eine Begrenzung des Sortiments 

Drogeriewaren für das Vorhaben in Wiernsheim auf ca. 455 m² Ver-

kaufsfläche erfolgt. Damit kann sichergestellt werden, dass auch im 

Umland keine schädigenden Auswirkungen zu erwarten sind. Bei einer 

vollständigen Ausnutzung des Sortiments Drogeriewaren auf eine Ver-

kaufsfläche von 800 m² wäre dies nicht mehr gegeben.  

 

 

Wichtig: Zentrale Versorgungsbereiche und Nahversorgungslagen insgesamt 

werden unter den dargestellten Rahmenbedingungen nicht gefährdet! 
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Bewertung Randsortimente und Gesamtbetrachtung 

 

Die Anbieter des Gesamtvorhabens bieten außer dem jeweiligen Hauptsortiment / 

wesentlichem Randsortiment Nahrungs- und Genussmittel bzw. Gesund-

heit/Körperpflege in geringem Umfang wie dargestellt auch Non-Food-Artikel an. 

Insgesamt werden im Bereich dieser Randsortimente maximal ca. 2,5 Mio. Euro 

Umsatz erzielt werden. Bei einer Aufteilung entsprechend dem Marktanteilskonzept, 

werden sich für die einzelnen Zonen die Umsätze wie folgt aufteilen: ca. 1,6 Mio. € 

(Zone 1), ca. 0,6 Mio. € (Zone 2), <0,1 Mio. € (Zone 3) und ca. 0,3 Mio. € (weiteres 

Umland). Unter Betrachtung der vorhandenen Angebotsstrukturen in den einzelnen 

Zonen sowie dem weiteren Umland werden die Umverteilungen in den Randsor-

timenten deshalb in allen Zone unterhalb des Schwellenwertes von 10% liegen, 

da durch das vorhandene Angebot einzelne Standortlagen nur unwesentlich betrof-

fen sein werden. 

 

Bei den Non-Food-Angeboten sind somit durch das Gesamtvorhaben keine 

Beeinträchtigungen der Versorgungsstrukturen in Wiernsheim, der Zone 2, der 

Zone 3 sowie im Umland zu erwarten. Die Umverteilungsquoten in den Rand-

sortimenten liegen überall klar unterhalb des Schwellenwertes von 10%. 

 

 

Bewertung: 

 

 In der Standortgemeinde Wiernsheim sind bedingt durch die zu erwartende 

Schließung des heutigen Lebensmittelmarktes keine städtebaulich negativen 

Auswirkungen zu erwarten. Nahversorgungsstrukturen werden damit nicht ge-

fährdet. 

 

 In den Zonen 2 und 3 sind keine negativen städtebaulichen bzw. raumordneri-

schen Auswirkungen auf die Nahversorgungsstrukturen in den einzelnen 

Kommunen und deren Nahversorgungsstandortlagen zu erwarten. Mit der zu-

sätzlichen Ansiedlung eines Drogeriemarktes in Mönsheim ist dort mit erhebli-

chen Umsatzumverteilungen zu rechnen. Allerdings ist dies aufgrund des ab-
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geschlossenen raumordnerischen Vertrags durch die Gemeinde Mönsheim zu 

billigen. 

 

 In den im weiteren Umland liegenden Kommunen sind keine negativen Auswir-

kungen auf die Nahversorgungsstruktur zu erwarten. Für die einzelnen Stand-

orte werden die Auswirkungen bei Beschränkung der Verkaufsfläche im Sorti-

ment Drogeriewaren auf ca. 455 m² ausschließlich wettbewerbliche Auswirkun-

gen nach sich ziehen. 
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5.5 Konsequenzen und Empfehlung 

 

 

Konsequenzen: 

 

 Das Vorhaben „Seite“ am Standort Wiernsheim wird eine deutliche Verbesserung 

der Nahversorgungssituation innerhalb der Gemeinde mit sich bringen.  

 

 Da aktuell die Schließung des einzigen im Gemeindegebiet befindlichen Lebensmit-

telmarkts bevorsteht, die Grundversorgung der Gemeinde damit nicht mehr ausrei-

chend gesichert ist, wird die Ansiedlung mit Waren des täglichen Bedarfs zur Siche-

rung der Grundversorgung notwendig. Mit der Umsetzung der Betriebstypen Su-

permarkt, Lebensmitteldiscounter und Drogeriemarkt kann eine umfängliche Grund-

versorgung sichergestellt werden. Unter Berücksichtigung der geplanten Vorhaben 

wird dabei das Sortiment Nahrungs- und Genussmittel eine Zentralität von ca. 89% 

aufweisen. Eine überörtliche, über die Grundversorgung hinausgehende Versorgung 

ist damit nachweislich nicht zu erwarten. 

 

 Für die Gemeinde Wiernsheim als auch die Marktgebietszonen 2 und 3 sowie im wei-

teren Umland sind durch die Ansiedlungen im Bereich Nahrungs- und Genussmittel 

sowie Gesundheit / Körperpflege mit dem abgeleiteten Planumsatz keine negativen 

städtebaulichen Auswirkungen zu erwarten. Voraussetzung hierfür ist eine sor-

timentsscharfe Festlegung der angesetzten Verkaufsflächen nach Sortimenten 

im Bebauungsplan (siehe nachfolgende Empfehlungen). 

 

 

Empfehlung: 

 

Das Gesamtvorhaben „Seite“ kann aus gutachterlicher Sicht befürwortet werden. 

Durch die Schließung des einzig im Gemeindegebiet befindlichen Marktes, ist eine 

Grundversorgung der Gemeinde nicht mehr gesichert, die durch das Vorhaben 

wiederhergestellt werden kann. 
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Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden (insbesondere 

Mönsheim und Wiernsheim) können alle raumordnerischen Prüfkriterien eingehal-

ten werden.  

 

Damit durch das Vorhaben städtebaulichen und raumordnerischen Beeinträchti-

gungen ausgeschlossen werden können, sind die angesetzten Verkaufsflächen zur 

Umsatzermittlung im Bebauungsplan aufzunehmen21: 

 

 Supermarkt (Kernsortiment Lebensmittel) mit einer Gesamtverkaufsfläche von 

1.500 m² 

  davon maximal 1.350 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel 

  davon maximal 115 m² Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege 

  Begrenzung sonstige Randsortimente auf 20% der Gesamtverkaufsfläche 

 

 Lebensmitteldiscounter (Kernsortiment Lebensmittel) mit einer Gesamtver-

kaufsfläche von 1.200 m² 

  davon maximal 1.080 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel 

  davon maximal 90 m² Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege 

  Begrenzung sonstige Randsortimente auf 20% der Gesamtverkaufsfläche 

 

 Drogeriemarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m² 

  davon maximal 455 m² Verkaufsfläche für Gesundheit / Körperpflege 

  davon maximal 210 m² Verkaufsfläche für Nahrungs- und Genussmittel 

 

 

Durch das Planvorhaben gelingt es, eine klare Stärkung des heute nur unterdurch-

schnittlich versorgten Gemeindegebietes zu erzielen und zugleich die Gesamtver-

sorgung im GVV Heckengäu insgesamt zur sichern. 

 

                                                
21 Zur Begrenzung von sonstigen Randsortimenten wird auf die Grenze der Großflächigkeit in Höhe von ca. 800 
m² Verkaufsfläche für das Gesamtvorhaben zurückgegriffen. Dies entspricht in etwa einem Verkaufsflächenanteil 
von durchschnittlich ca. 23%. Da ein Drogeriemarkt in der Regel höhere Randsortimentsanteile aufweist als dies 
durch einen Supermarkt oder Lebensmitteldiscounter der Fall ist und umfasst in der Regel ca. 35-40%, wovon ein 
Teil wiederum auf Nahrungs- und Genussmittel entfällt. In Summe sind entsprechend nicht nahversorgungsrele-
vante Randsortimente in Höhe von ca 25-35% zu erwarten. Um diesem etwas höheren Randsortimentsanteil des 
Drogeriemarkts gerecht zu werden, sollten die verbleibenden Verkaufsflächen bis zur Grenze der Großflächigkeit 
als Begrenzung auf die Lebensmittelmärkte aufgeteilt werden. Dies entspricht damit einer Begrenzung sonstiger 
Randsortimente für den Supermarkt sowie den Lebensmitteldiscounter von ca. 20% Verkaufsflächenanteil an der 
Gesamtverkaufsfläche. 
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Hinweise zur Methodik 
 

 

Methodik der Kaufkraftberechnung: 

 

(1) Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft eines Einzelhandelsstandortes sowie die ein-

zelhandelsrelevante Kaufkraft in dessen Marktgebiet lässt sich theoretisch aus der verfügba-

ren Kaufkraft (synonym: Verfügbares Einkommen) und letztlich der ungebundenen Kaufkraft 

ableiten. Das folgende Schema zeigt die Zusammenhänge zwischen einzelnen Kauf-

kraftbegriffen. 

 

Schematische Darstellung verschiedener Kaufkraftbegriffe 

Primäreinkommen 
Transfer- 

einkommen 
Vermögens- 
verbrauch 

Konsumkredit- 
aufnahme 

Potentielle Kaufkraft 

Verfügbare Kaufkraft = 
Verfügbares Einkommen 

Steuern+Sozial- 
versicherungs- 

beiträge 

Konsumtive Kaufkraft 
Ersparnis 

Kredittilgung 
Zinsaufwand 

 

Ungebundene (freie)  
Kaufkraft 

Gebundene 
Kaufkraft1)   

Einzelhandels- 
relevante 
Kaufkraft 

Dienstleistungs- 
relevante Kauf-

kraft 
   

     

1) Mieten, Wohnungsnebenkosten, Laufende Übertragungen an Dritte 

 
Quelle: Statistisches Landesamt, zur Verfügung gestellt von Referat 61, verändert. 

 

 

(2) Daten zur ungebundenen Kaufkraft sind beim Statistischen Landesamt Baden-

Württemberg abrufbar. Daten zur einzelhandelsrelevanten Kaufkraft werden von den sta-

tistischen Ämtern jedoch nicht erhoben. Hierfür werden in der Regel Erhebungen der Gesell-

schaft für Konsumforschung (GfK) verwendet. Aufgrund methodischer Unterschiede in der 

Datenerhebung lässt sich aber die einzelhandelsrelevante Kaufkraft nicht unmittelbar aus der 

ungebundenen Kaufkraft ableiten. 

 

(3) Die einzelhandelsrelevante Kaufkraft ist jedoch regional unterschiedlich verteilt. Dies 

wird anhand unterschiedlicher Kaufkraftkoeffizienten für die einzelnen Städte und Gemein-
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den berücksichtigt, die für sämtliche Städte und Gemeinden in Deutschland vorliegen und 

von der GfK errechnet werden. Der durchschnittliche Kaufkraftkoeffizient in Deutschland pro 

Einwohner und Jahr beläuft sich somit auf 100,0. Durchschnittlich verfügt ein Einwohner in 

Deutschland demnach über eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft von 5.740 Euro pro Jahr 

(= 100,0) (Angaben laut GfK). Ein Kaufkraftkoeffizient über 100,0 gibt an, dass in der ent-

sprechenden Kommune eine überdurchschnittliche einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro 

Einwohner und damit auch insgesamt zur Verfügung steht. Ein Kaufkraftkoeffizient unter 

100,0 gibt an, dass hier eine im Bundesvergleich nur unterdurchschnittliche einzelhandelsre-

levante Kaufkraft für Konsumausgaben in diesem Bereich zur Verfügung steht. 

 

 

Hinweise zu Begrifflichkeiten: 

 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden die Begriffe „Lebensmittel“ bzw. Food 

und „Nahrungs- und Genussmittel“ synonym verwendet. Gleiches gilt für Gesundheit / Kör-

perpflege und Drogeriewaren. 

 

 

Hinweise zu Berechnungen: 

 

Um eine Scheingenauigkeit zu vermeiden, wird praktisch an allen Stellen im Rahmen der 

Untersuchung mit „ca.-Werten“ gearbeitet. Rundungsdifferenzen sind somit nicht zu vermei-

den, sie haben aber keinerlei Auswirkung auf die zentralen Ergebnisse / Aussagen. 

 

Die imakomm AKADEMIE wendet grundsätzlich das Verfahren einer sortimentsscharfen Be-

standserhebung an, d.h. es werden bei einem Anbieter sowohl Haupt- als auch wesentliche 

Randsortimente erfasst. Diese gehen differenziert in die Bestandsdaten (Verkaufsflächen) 

ein. Mögliche Abweichungen bei den Bestandszahlen (Verkaufsflächen, Umsätze) von ande-

ren Gutachten sind mit großer Wahrscheinlichkeit auf diese sortimentsscharfe Bestandser-

fassung zurückzuführen (wird nur selten tatsächlich im Rahmen von Gutachten durchge-

führt). 

 

Bei Berechnungen des Nachfragevolumens und von Marktanteilen werden grundsätzlich die 

aktuellen, verfügbaren Kaufkraftwerte der GfK, Gesellschaft für Konsum- und Absatzfor-

schung, angesetzt. Dies gilt sowohl für die gesamte einzelhandelsrelevante Kaufkraft als 
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auch für die jeweils sortimentsspezifische Kaufkraft (= Aufteilung der gesamten Kaufkraft 

nach einzelnen Sortimenten bzw. Warengruppen). Auch vor diesem Hintergrund können sich 

Abweichungen zu anderen / älteren Gutachten ergeben. 

 

Für sämtliche Berechnungen von Umsätzen (Planumsätze, Bestandsumsätze) werden 

grundsätzlich belastbare Durchschnittswerte v.a. folgender Quellen wie EHI (EuroHandels-

Institut, Köln) und IfH (Institut für Handelsforschung) sowie BBE verwendet. Diese Durch-

schnittswerte werden dann auf die jeweilige Vor-Ort-Situation angewandt und ggf. leicht kor-

rigiert. Die verwendeten Quellen werden an entsprechender Stelle der Untersuchung doku-

mentiert. 
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1. 
AUFGABENSTELLUNG 
Die Gemeinde Wiernsheim beabsichtigt am nordöstlichen Ortsrand einen Bebauungs-
plan aufzustellen, der die Realisierung eines Nahversorgungszentrums / Einkaufszent-
rums mit Einzelhandelsstandorten für einen Lebensmittelvollsortimenter, einen Le-
bensmitteldiscounter und einen Drogeriemarkt ermöglicht. 
 
Das für diesen Standort vorgesehene Plangebiet „Seite“ soll über die L 1135 – Iptinger 
Straße im Knotenbereich Lochmanns Kreuz an das örtliche und überörtliche Haupt-
verkehrsstraßennetz über einen Kreisverkehr angebunden werden. 
 
Damit die verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Nahversorgungszentrums / Ein-
kaufszentrums und die Belange des Immissionsschutzes beurteilt werden können, 
wurde die Planungsgruppe Kölz GmbH aus Ludwigsburg beauftragt, im unmittelbar 
angrenzenden Erschließungsnetz entsprechende Verkehrsanalysen durchzuführen 
und das zusätzlich zu erwartende Verkehrsaufkommen prognostisch abzuschätzen. 
 
Die vor diesem Hintergrund ermittelten Verkehrsdaten bilden die Grundlage für die 
weitere immissionsschutzrechtliche Bewertung der Verkehrszunahme durch das Inge-
nieurbüro ISIS. 
 
Darüber hinaus wird die Verkehrsanbindung des Nahversorgungszentrums an die 
L 1135 auch hinsichtlich der Leistungsfähigkeit überprüft. 
 
Die Untersuchungsergebnisse der verkehrlichen Aspekte werden hiermit vorgelegt. 
 
2. 
VERKEHRSANALYSE 2019 
Damit die aktuellen Verkehrsverhältnisse im Bereich des relevanten Straßennetzes 
beurteilt werden können, war es erforderlich, an ausgewählten Knotenpunkten und 
Querschnitten Verkehrserhebungen durchzuführen. 
 
2.1 
Erhebungsmethoden 
In Abstimmung mit der Gemeinde Wiernsheim wurde folgendes Erhebungsprogramm 
festgelegt: 
 
– Tageszählung (TZ1) am Knotenpunkt L 1135 – Iptinger Straße / Lochmanns Kreuz 
 ○ Erfassung der Knotenstrombelastungen Kfz/24h über den Gesamttag hinweg 

(00.00–24.00 Uhr) an einem Regelwerktag, Dienstag, 17.09.2019: 
 ○ Durchführung der Erhebungen mit Videogeräten. 
 ○ Differenzierte Erfassung der Kfz getrennt nach Fahrtrichtungen und Verkehrsar-

ten Pkw, Bus, Lkw, Lastzüge, leichte Nutzfahrzeuge, Krafträder. 
 
– Ergänzende Knotenpunktzählungen während den relevanten Hauptverkehrszeiten 

06.00–10.00 Uhr und 15.00–19.00Uhr, Dienstag 17.09.2019: 
  » K 1 L 1135 – Iptinger Straße / L 1134 - Weiherstraße 
  » K 2 L 1134 – Weiherstraße / Mühlacker Straße / L 1135 - Mühlstraße 
 ○ Durchführung der Erhebungen mit Videogeräten. 
 ○ Differenzierte Erfassung der Kfz getrennt nach Fahrtrichtungen und Verkehrsar-

ten Pkw, Bus, Lkw, Lastzüge, leichte Nutzfahrzeuge; Krafträder. 
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– Wochenzählung L 1135 – Iptinger Straße: 
 ○ Automatische Dauerzählungen mit Seitenradargeräten. 
 ○ Getrennte Erfassung der Fahrtrichtungen  differenziert in Fahrzeuglängenklassen 

im Querschnitt der L 1135 – Iptinger Straße westlich Kreisverkehr. 
 ○ Durchgehender Wochenganglinienverlauf im Zeitraum Freitag 13.09.2019 bis 

Donnerstag 19.09.2019. 
 
2.2 
Verkehrsbelastungen 
Die Ergebnisse der durchgeführten Erhebungen sind in den Plandarstellungen 1–13 
dargestellt und werden nachfolgend stichwortartig beschrieben: 
 
– Ganztagesbelastungen Kfz/24h (Normalwerktag) 
 Auf der Grundlage der Verkehrserhebungen ergeben sich folgende werktäglichen 

Belastungen in Kfz/24h im relevanten Untersuchungsgebiet (Querschnitt = Summe 
Richtung + Gegenrichtung, gerundet): 

 
–○ L 1135 - Mühlstraße 

 westlich Weiherstraße 
ca. 4.100 Kfz/24h 

 ○ L 1134 – Weiher Str. / Mühlacker Str. 
 nördlich Mühlstraße 

ca. 9.500 Kfz/24h 

 ○ Biegelweg ca. 1.600 Kfz/24h 
 ○ L 1134 - Weiherstraße 

 südlich Mühlstraße 
ca. 9.900 Kfz/24h 

 ○ L 1134 - Weiherstraße 
 südlich Iptinger Straße 

ca. 7.600 Kfz/24h 

 ○ L 1135 - Iptinger Straße 
 östlich Weiherstraße 

ca. 5.600 Kfz/24h 

 ○ L 1135 - Iptinger Straße 
 westlich Lochmanns Kreuz 

ca. 5.200 Kfz/24h 

 ○ L 1135 – Ri. Iptingen 
  östlich Lochmanns Kreuz 

ca. 4.500 Kfz/24h 

 ○ Lochmanns Kreuz / 
  In den Schelmenäckern 

ca. 900 Kfz/24h 

 
– Knotenzuflussmengen (Normalwerktag) 
 

–○ Knoten L 1135 - Iptinger Str. / Lochmanns Kreuz (TZ 1)    
  → Zuflussmenge Gesamtknoten ca. 5.300  Kfz/24h 
  → Schwerverkehrsanteil einschl. Lieferwagen und 

  Busse (>2,8t zGG) 
ca. 9,9  % 

  → Morgenspitze 07.15–08.15 Uhr (Zuflussmenge) ca. 538  Pkw-E/HMAX 
  → Abendspitze 16.45–17.45 Uhr (Zuflussmenge) ca. 544  Pkw-E/HMAX 

 
–○ Knoten L 1135 - Iptinger Str./ L 1134 - Weiherstr. (K 1)    
  → Zuflussmenge Gesamtknoten ca. 11.550  Kfz/24h 
  → Schwerverkehrsanteil einschl. Lieferwagen und 

  Busse (>2,8t zGG) 
ca. 9,6  % 

  → Morgenspitze 07.15–08.15 Uhr (Zuflussmenge) ca. 1.115  Pkw-E/HMAX 
  → Abendspitze 16.45–17.45 Uhr (Zuflussmenge) ca. 1.220  Pkw-E/HMAX 
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–○ Knoten L 1134 - Weiherstr./ L 1135 - Mühlstraße (K 2)    
  → Zuflussmenge Gesamtknoten ca. 12.550  Kfz/24h 
  → Schwerverkehrsanteil einschl. Lieferwagen und 

  Busse (>2,8t zGG) 
ca. 8,5  % 

  → Morgenspitze 07.00–08.00 Uhr (Zuflussmenge) ca. 1.031  Pkw-E/HMAX 
  → Abendspitze 16.45–17.45 Uhr (Zuflussmenge) ca. 1.257  Pkw-E/HMAX 

 
– Wochenganglinie L 1135 - Iptinger Straße 

 ○ Fr. 13.09.2019 5.313 Kfz/24h 
 ○ Sa. 14.09.2019 4.255 Kfz/24h 
 ○ So. 15.09.2019 3.179 Kfz/24h 
 ○ Mo. 16.09.2019 5.265 Kfz/24h 
 ○ Di. 17.09.2019 5.251 Kfz/24h 
 ○ Mi. 18.09.2019 5.340 Kfz/24h 
 ○ Do. 19.09.2019 5.237 Kfz/24h 

 

 ○ Mittelwert der Zählwoche  4.834 Kfz/24h 
 ○ Mittelwert Di.-Mi.-Do. (DTV-W3)  5.276 Kfz/24h 

 
Die Ergebnisse der Wochenzählung zeigen, dass die Videoerhebungen am Dienstag 
17.09.2019 absolut repräsentativ waren und es keine Beeinträchtigungen der Erhe-
bungen gegeben hat. 
 
Die Ergebnisse der Verkehrsanalyse bilden die Grundlage für die nachfolgende prog-
nostische Überprüfung der verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Einzelhandels-
flächen im Bereich „Seite“. 
 
3. 
VERKEHRSPROGNOSE 2035 

3.1 
Allgemeine Verkehrsentwicklung 
Über die Mobilität der Zukunft und den Anteil des motorisierten Individualverkehrs am 
Gesamtverkehrsaufkommen wird seit Jahren intensiv und kontrovers diskutiert. 
 
Obwohl der Verkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln kontinuierlich gestärkt wird und 
alternative Formen der Mobilität (z.B. Ausbau Radverkehrsinfrastruktur, E-Bikes, be-
triebliches Mobilitätsmanagement, etc.) gefördert werden, hat der Kfz-Bestand in den 
zurückliegenden Jahren dennoch deutlich zugenommen. 
 
Entsprechend der aktuellen Shell-Studie (Pkw-Szenarien bis 2040) wird davon ausge-
gangen, dass die Pkw-Motorisierung bis ca. 2027/2028 ihren Höhepunkt erreichen 
wird und danach bis zum Jahr 2040 wieder auf in etwa das heutige Niveau abnehmen 
wird. 
 
Vor diesem Hintergrund wird in Anlehnung an die Shell-Studie davon ausgegangen, 
dass der Pkw-Bestand und die Pkw-Verkehrsleistung je Einwohner prognostisch we-
der eine relevante Verkehrszunahme noch eine spürbare Verkehrsabnahme erfahren 
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wird. Im Rahmen der Verkehrsprognose 2035 wird daher für das relevante Untersu-
chungsgebiet nur ein geringer Zuschlag für die allgemeine Verkehrsentwicklung des 
Pkw-Verkehrs in einer Größenordnung von ca. +3% zum Ansatz gebracht. 
 
3.2 
Strukturelle Entwicklungsflächen Gemeinde Wiernsheim und Nahbereich 
Im Rahmen der für das Regierungspräsidium Karlsruhe und den Enzkreis durchge-
führten Untersuchungen zur Ertüchtigung des Autobahnanschlusses BAB A8-
Heimsheim (März 2019) wurden auch die strukturellen Entwicklungsabsichten im Wir-
kungsbereich der Anschlussstelle einschließlich der Flächenpotenziale in Wiernsheim 
prognostisch berücksichtigt. Dabei wurden in Abstimmung mit der Gemeinde Wierns-
heim folgende Entwicklungsflächen aufgenommen: 
 
- Wohnbaufläche „Mühlacker Straße / Setzlingswiesen“ 
- Wohnbaufläche „Erweiterung Schelmenäcker“ 
- Wohnbauflächen „Im Täle“ und „Buchenweg“ im Ortsteil Iptingen 
- Gewerbegebiet „Waldwiesen“ 
- Gewerbegebiet „Wammeser“ 
 
Insgesamt wurde hierbei für den Prognosehorizont 2030 / 2035 von einem Zuwachs 
von ca. +550 Einwohnern und +650 Beschäftigten in der Gemeinde Wiernsheim aus-
gegangen, die ein werktägliches Verkehrsaufkommen von ca. 3.250 Fahrten/Tag ein-
schließlich externer Fahrten außerhalb des Untersuchungsraumes und Binnenverkeh-
ren innerhalb der Gemeinde erzeugen. Der Anteil des Ziel- und Quellverkehrsauf-
kommens dieser Entwicklungsflächen umfasst ca. 2.450 Fahrten/Tag. 
 
3.3 
Abschätzung Verkehrsaufkommen Nahversorgungszentrum 
Die Abschätzung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens für das Einkaufszentrum 
„Seite“ erfolgte differenziert für die einzelnen Handelsnutzungen in Anlehnung an das 
Verfahren entsprechend Heft 42 der Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und Ver-
kehrsverwaltung, Dr.-Ing. Dietmar Bosserhof, Integration von Verkehrsplanung und 
räumlicher Planung, Teil 2, als auch mit Hilfe der Hinweise zur Schätzung des Ver-
kehrsaufkommens von Gebietstypen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 2006. 
 
Dabei ist zu beachten, dass für die Parameter der Verkehrserzeugung in der Regel 
Spannen angegeben werden, die Minimal- / Maximal- und Mittelwertszenarien ermög-
lichen. Vor dem Hintergrund der Angaben für die schalltechnischen Untersuchungen 
und der wochentäglichen Streuung der Verkehrsnachfrage wurde ein Ansatz gewählt, 
der sich bei den Einzelhandelsnutzungen eher am oberen Rand eines Mittelwertsze-
narios für einen Normalwerktag orientiert. 
 
In der tabellarischen Zusammenstellung (Anlage 1) sind die Spannen der jeweiligen 
Prognoseansätze zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens und die gewählten 
Prognoseparameter für die Einzelhandelsnutzungen gegenübergestellt. 
 
Nachfolgend wird die Abschätzung des Verkehrsaufkommens jeweils für die einzelnen 
Nutzungsarten hergeleitet: 
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– Da die Anzahl der Kunden in Abhängigkeit der Verkaufsfläche (VKF) von zentraler 
Bedeutung für das künftige Verkehrsaufkommen ist und es nach der FGSV nur be-
dingt Anhaltswerte für unterschiedliche Sortimente gibt, wurden bei der Berechnung 
der Kunden der jeweiligen Einzelhandelsnutzungen jeweils die differenzierten Ma-
ximalansätze nach der HSVV zu Grunde gelegt. Dabei ist zu beachten, dass sich 
der geplante Lebensmittelvollsortimenter im Grenzbereich zwischen den Marktgrö-
ßen „Supermarkt“ und „Großer Supermarkt“/„Verbrauchermarkt“ bewegt. Daher 
wurde hier ein Mittelwert zwischen dem oberen Ansatz „Großer Supermarkt“ / Ver-
brauchermarkt (> 1.500 qm VKF; 0,60 Kunden/qm VKF) und dem oberen Ansatz 
„Supermarkt“ (800-1.499 qm VKF; 1,20 Kunden/qm VKF) gebildet.  

 
– Der Anteil der Kunden am motorisierten Individualverkehr (MIV-Anteil) hängt von 

sehr vielen Rahmenbedingungen ab. Entsprechend der HSVV wird der MIV-Anteil 
differenziert nach der Lage der Handelsnutzungen als "integrierter" oder "nicht inte-
grierter Standort" angegeben. Die Spanne zwischen "integrierter" oder "nicht inte-
grierter" Lage kann als "teilintegrierte" Lage definiert werden. Im vorliegenden Fall 
handelt es sich um einen Standort in teilintegrierter Lage in Ortsrandlage. In Ab-
hängigkeit sowohl der Verkaufsflächengröße (großflächiger / kleinflächiger Einzel-
handel) als auch der Ladensortimente lässt sich entsprechend der HSVV in teilinte-
grierter Lage ein MIV-Anteil am Kundenaufkommen von ca. 55 % – 80 % ableiten. 
Gewählt wurde für die Einzelhandelsnutzungen durchgängig ein MIV-Anteil von 
80 % als Maximalansatz. 

 
– Mit der Festlegung des Pkw-Besetzungsgrades von 1,2 bis 1,3 Personen pro Pkw 

wurde ein eher mittlerer Ansatz hinsichtlich der Verkehrserzeugung festgelegt, da 
der Besetzungsgrad unter der Woche an Normalwerktagen in der Regel geringer 
ist, als an Wochenenden. 

 
– Da die einzelnen Märkte des Einkaufszentrums in einer sehr engen Wechselbezie-

hung zueinander stehen, ist das gesamte Kundenaufkommen des Einzelhandels-
standortes geringer als die Summe der jeweiligen Kundenaufkommen der einzelnen 
Handelsnutzungen. Aufgrund der teilintegrierten Lage und der räumlich zusammen-
hängenden Einzelhandelseinrichtungen wurde ein verkehrsmindernder Verbundef-
fekt von –20 % angesetzt. 

 
– Insgesamt ergibt sich dadurch ein Kundenaufkommen aus der Summe der Einzel-

märkte von rund 2.900 Kunden. Unter Berücksichtigung der verkehrserzeugenden 
Einflussgrößen ergibt sich für den Normalwerktag ein Pkw-Kundenverkehrsauf-
kommen von ca. 3.648 Fahrten/Tag während den Geschäftszeiten (Summe aus 
Ziel- und Quellverkehr). 

 
– Auch die Beschäftigten und die Belieferung der Märkte fließt in die prognostische 

Betrachtung ein: 
 
 ○ Die Ermittlung der Beschäftigtenverkehre erfolgte auf Grundlage von Mittelwerten 

nach der HSVV. Bei insgesamt ca. 68 Beschäftigten (Mittelwert) bedeutet dies 
ein Verkehrsaufkommen von ca. 94 Fahrten/Tag (siehe Tabelle 2 im Anhang 1). 

 
 ○ Das Lkw-Fahrtenaufkommen (Lieferfahrten) wurde von den potenziellen Markt-

betreibern abgefragt. Entsprechend den Betreiberangaben ist von einem werk-
täglichen Verkehrsaufkommen von ca. 40 LKW-Fahrten/Tag durch Lieferungen 
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auszugehen (Summe Ziel- und Quellverkehr). Eine Plausibilitätsprüfung des 
LKW-Fahrtenaufkommens auf der Grundlage von Mobilitätskennziffern der HSVV 
zeigt, dass die Angaben der Marktbetreiber schlüssig sind. 

 
In der Summe ergibt sich somit für das Nahversorgungszentrum ein Verkehrsaufkom-
men von rund 
 

3.800 Fahrten an einem Normalwerktag. 
 
Entsprechend dem Bauvorhaben sind für die Einzelhandelsnutzungen ca. 167 Stell-
plätze vorgesehen. 
 
Nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur über die 
Herstellung notwendiger Stellplätze (VwV Stellplätze) sind unter Verwendung der Mit-
telwerte ca. 140 notwendige Stellplätz nachzuweisen. 
 
Bei einem Zielverkehrsaufkommen von ca. 1.880 Kfz/24h (Kunden + Beschäftigte; oh-
ne Lkw) bedeutet dies über die Öffnungszeiten hinweg einen ca. 11,3-fachen Stell-
platzumschlag. Während der Spitzenstunden beträgt das Zielverkehrsaufkommen je 
nach Zeitbereich ca. 170 bis 220 Kfz/h. Da die Aufenthaltsdauer pro Kunde im Durch-
schnitt jedoch deutlich geringer als 1 Stunde ist, ist das geplante Stellplatzangebot 
insgesamt auch für nachfragestarke Tage ausreichend dimensioniert. 
 
Darüber hinaus ist nochmals darauf hinzuweisen, dass sich die Prognoseansätze eher 
am oberen Rand eines Mittelwertszenarios bewegen und die sich daraus ableitenden 
schalltechnischen Basisdaten auf der sicheren Seite liegen. 
 
3.4 
Verkehrsmengenverteilung OHNE und MIT Einzelhandelsstandort „Seite“ 
Damit die verkehrlichen Wirkungen der Einzelhandelsentwicklung beurteilt werden 
können, erfolgte die Verkehrsmengenverteilung für folgende Planfälle: 
 
– „Planungsnullfall“ – PF 0 
 ○ Prognosehorizont 2035 
 ○ Bestehendes Verkehrssystem 
 ○ Allgemeine Verkehrsentwicklung 
 ○ Strukturelle Entwicklungsflächen 
 ○ OHNE Einzelhandelsnutzungen „Seite“ 
 
– „Planfall 1“ – PF 1 
 ○ analog Planfall PF 0, jedoch 
 ○ MIT Einzelhandelsnutzungen „Seite“ 
 
3.4.1 
Verkehrsmengenverteilung OHNE Einzelhandelsnutzungen – PLANFALL 0 
Entsprechend der durchgeführten Verkehrsmengenverteilung ergeben sich insbeson-
dere durch die strukturellen Entwicklungsflächen sowohl im Gemeindegebiet als auch 
im Nahbereich im Vergleich zur Verkehrsanalyse 2019 folgende Querschnittbelastun-
gen und Verkehrszunahmen: 
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 GESAMTQUERSCHNITT 
KFZ/24H, WERKTAG 

ANALYSE 
2019 

PROGNOSE 
2035 
PF 0 

ohne „Seite“ 

VERKEHRS-
ZUNAHME 

 L 1135 – Mühlstraße, 
westlich Weiherstraße 

4.100 4.600 +500 
 

 L 1134 – Weiherstr. / Mühlacker Str. 
nördlich Mühlstraße 

9.500 10.500 +1.000 
 

 Biegelweg, 1.600 2.000 +400 

 L 1134 - Weiherstraße, 
südlich Mühlstraße 

9.900 11.100 +1.200 
 

 L 1134 - Weiherstraße, 
südlich Iptinger Straße 

7.600 8.700 +1.100 
 

 L 1135 – Iptinger Straße, 
östlich Weiherstraße 

5.600 6.300 +700 
 

 L 1135 – Iptinger Straße, 
westlich Lochmanns Kreuz 

5.200 6.000 +800 
 

 L 1135 – Ri. Iptingen, 
östlich Lochmanns Kreuz 

4.500 5.100 +600 
 

 Lochmanns Kreuz / 
In den Schelmenäckern 

900 1.200 +300 
 

 
Insgesamt bewegt sich die Verkehrszunahme für das Gesamtgebiet bezogen auf den 
Untersuchungskordon der gebietserschließenden Straßen durch die allgemeine Ver-
kehrsentwicklung und die strukturellen Entwicklungsflächen in der Gemeinde Wierns-
heim sowie im Nahbereich in einer Größenordnung von ca. +12,5% bzw. +3.200 
Kfz/24h. Für die den Untersuchungskordon bildenden Hauptverkehrsstraßen ergeben 
sich folgende prozentuale Zunahmen: 
 
– L 1135 – Mühlstraße, 
 westlich Weiherstraße 

+12,2 %   

– L 1134 – Weiherstr./ Mühlacker Str., 
 nördlich Mühlstraße 

+10,5 %   

– L 1134 – Weiherstraße, 
 südlich Iptinger Straße 

+14,5 %   

– L 1135 – Ri. Iptingen, 
 südlich Iptinger Straße 

+13,3 %   

 
3.4.2 
Verkehrsmengenverteilung MIT Einzelhandelsnutzungen – PLANFALL 1 
Bei der Verkehrsumlegung der gebietsspezifischen Einzelhandelsverkehre ist zu be-
rücksichtigen, dass ein wesentlicher Teil des Ziel- und Quellverkehrsaufkommens der 
Märkte als sogenannter „Sowieso-Verkehr“ einzustufen ist, der das bestehende Stra-
ßennetz ohnehin schon heute benutzt und daher keine relevante Verkehrszunahme 
verursacht. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass der bestehende Marktstandort an 
der Ecke Weiherstraße / Biegelweg verlagert wird und dies zwar zu einer Umorientie-
rung bestehender Verkehre innerhalb der Ortslage führt, jedoch nicht zu mehr Fahrten 
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im Gesamtverkehrsaufkommen der Gemeinde. Darüber hinaus trägt das geplante 
Nahversorgungszentrum dazu bei, dass Fahrten zu Marktstandorten außerhalb der 
Gemeinde Wiernsheim reduziert werden und sich dies verkehrsentlastend auswirkt. Im 
unmittelbaren Anbindungsbereich des geplanten Nahversorgungszentrums an die 
L 1135 – Iptinger Straße ergibt sich jedoch durch die Neuorientierung der Ziel- und 
Quellverkehre der Märkte eine deutliche Verkehrszunahme. Im Einzelnen zeigt die 
Verkehrsumlegung der gebietsspezifischen Verkehrsströme folgende Be- und Entlas-
tungswirkung: 
 

 GESAMTQUERSCHNITT 
KFZ/24H, WERKTAG 

PROGNOSE 
2035 
PF 0 

ohne „Seite“ 

PROGNOSE 
2035 
PF 1 

mit „Seite“  

VERKEHRS-
ZUNAHME 

 L 1135 – Mühlstraße, 
westlich Weiherstraße 

4.600 4.700 +100 
 

 L 1134 – Weiherstr./ Mühlacker Str. 
nördlich Mühlstraße 

10.500 10.800 +300 
 

 Biegelweg, 2.000 1.500 -500 

 L 1134 - Weiherstraße, 
südlich Mühlstraße 

11.100 11.500 +400 
 

 L 1134 - Weiherstraße, 
südlich Iptinger Straße 

8.700 8.900 +200 
 

 L 1135 – Iptinger Straße, 
östlich Weiherstraße 

6.300 7.500 +1.200 
 

 L 1135 – Iptinger Straße, 
westlich Lochmanns Kreuz 

6.000 7.300 +1.300 
 

 L 1135 – Ri. Iptingen, 
östlich Lochmanns Kreuz 

5.100 5.600 +500 
 

 Lochmanns Kreuz / 
In den Schelmenäckern 

1.200 1.200 +/-0 
 

 
Vergleicht man die Belastungswerte des Planfalles 1 (Prognose 2035) mit den Analy-
sebelastungen 2019, zeigt sich, dass vor allem in der L 1135 – Iptinger Straße zwi-
schen der Weiherstraße und Lochmanns Kreuz eine überproportionale Verkehrszu-
nahme in einer Größenordnung von ca. +40 % bzw. + 2.100 Kfz/24h zu erwarten ist, 
die sich aus der Überlagerung der Verkehrszunahme durch die potenziellen Entwick-
lungsflächen mit der Neuorientierung der Verkehrsströme zum neuen Einkaufszentrum 
ergibt. 
 
4. 
SCHALLTECHNISCHE BASISDATEN 
Damit die schalltechnischen Auswirkungen des Straßenverkehrslärms auf die beste-
henden und geplanten Nutzungsstrukturen durch das Ingenieurbüro ISIS, Herr Spin-
ner beurteilt werden können, wurden die Verkehrsdaten für die lärmtechnisch relevan-
ten Zeitbereiche „tags“ (06:00-22:00 Uhr) und „nachts“(22:00-06:00 Uhr) in DTV-
Jahresmittelwerte sowohl für den Status Quo (Analyse 2019) als auch für die beiden 
Planfälle OHNE und MIT dem Einzelhandelsstandort aufbereitet. Die Ergebnisse der 
Transformation in die Jahresmittelwerte sind als Anlage 2 der Untersuchung beigefügt. 
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5. 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT KREISVERKEHR L 1135 - IPTINGER STRASSE / LOCH-
MANNS KREUZ / ANBINDUNG „SEITE“ 
Die Berechnung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanbindung des Nahversorgungs-
zentrums „Seite“ an den bestehenden Kreisverkehr L 1135 – Iptinger Straße / Loch-
manns Kreuz erfolgte unter Prognosebedingungen für die Maßgebende Gleitende 
Spitzenstunde (MGS) sowohl für den morgendlichen als auch den abendlichen Spit-
zenzeitbereich in der Bemessungsverkehrsstärke Pkw-Einheiten/Hmax. 
Die Berechnungen des Kreisverkehrs wurden mit dem Programm KREISEL Version 
8.2.2 durchgeführt. 
 
Die Bewertung der Qualität des Verkehrsablaufs erfolgt entsprechend dem Handbuch 
zur Bemessung von Verkehrsanlagen (HBS 2015) in einer Skala der Qualitätsstufen 
QSV A-F. Die Stufe A bezeichnet dabei die höchste Qualität und die Stufe F die 
schlechteste Qualität. Die rechnerische Kapazitätsgrenze einer Verkehrsanlage wird 
bei der Qualitätsstufe E erreicht. 
 
Der bestehende einspurige Kreisverkehr weist einen Außendurchmesser von ca. 32m 
auf. Die Kreisverkehrsanbindungen werden künftig durch Fußgängerquerungen beein-
flusst, die rechnerisch berücksichtigt wurden. Für die einzelnen Kreisverkehrszufahr-
ten ergeben sich folgende Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (Anlage 3): 
 
– Morgenspitze (MSP) – 07:15-08:15 Uhr 
 ○ L 1135 – Iptinger Str. QSV A 
 ○ Lochmanns Kreuz QSV A 
 ○ L 1135 – Iptingen QSV A 
 ○ Anbindung „Seite“ QSV A 
 
– Abendspitze (ASP) – 16:45-17:45 Uhr 
 ○ L 1135 – Iptinger Str. QSV A 
 ○ Lochmanns Kreuz QSV A 
 ○ L 1135 – Iptingen QSV A 
 ○ Anbindung „Seite“ QSV A 
 
Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass der Verkehrsfluss im Kreisverkehr nahezu 
ungehindert stattfinden kann und die Wartezeiten für die wartepflichtigen Verkehrs-
ströme sehr gering sind. Positiv ist zudem hervorzuheben, dass durch die Entschleu-
nigung der Verkehre im Kreisverkehr auch die Querung für Fußgänger erleichtert wird. 
Ob die Fußgänger künftig bevorrechtigt über Fußgängerüberwege (Zebrastreifen / 
Zeichen 293 StVO) geführt werden sollen, ist mit der zuständigen Verkehrsbehörde zu 
erörtern. 
 
6. 
FAZIT 
– Insgesamt ergibt sich für das geplante Nahversorgungszentrum / Einkaufszentrum 

„Seite“ ein Verkehrsaufkommen von rund 3.800 Kfz-Fahrten an einem Normalwerk-
tag (Summe Ziel- und Quellverkehr). In diesem Zusammenhang ist nochmals da-
rauf hinzuweisen, dass sich die zum Ansatz gebrachten Prognoseparameter eher 
am oberen Rand eines Mittelwertszenarios bewegen und ein wesentlicher Teil des 
Ziel- und Quellverkehrsaufkommens der Märkte als sogenannte „Sowieso-
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Verkehre“ einzustufen sind, die das bestehende Straßennetz schon heute befahren. 
Hierzu trägt auch die Tatsache bei, dass der bestehende Marktstandort an der Ecke 
Weiherstraße / Biegelweg in den neuen Nahversorgungsstandort verlagert und in-
tegriert wird. Diese Verlagerung führt zwar zu einer Umorientierung bestehender 
Verkehre innerhalb der Ortslage, jedoch nicht zu einer relevanten Erhöhung des 
Gesamtverkehrsaufkommens der Gemeinde. 

 
– Im unmittelbaren Anbindungsbereich des geplanten Einzelhandelsstandortes an die 

L 1135 – Iptinger Straße ergibt sich jedoch aufgrund der allgemeinen Verkehrsent-
wicklung (Prognose 2035 - Planfall 0) in Verbindung mit der Neuorientierung der 
Ziel- und Quellverkehre der Märkte entsprechend Planfall 1 im Abschnitt der Iptin-
ger Straße zwischen der Weiherstraße und Lochmanns Kreuz eine überproportio-
nale Verkehrszunahme in einer Größenordnung von ca. + 40% bzw. + 2.100 
Kfz/24h (Vergleich Analyse 2019 – Prognose 2035 Planfall 1; Werktags). 

 
– In Anbetracht der für eine Landesstraße nicht überdurchschnittlichen Ausgangsbe-

lastung der L 1135 – Iptinger Straße ist die prognostizierte Gesamtbelastung der Ip-
tinger Straße jedoch durchaus als vertretbar einzustufen. 

 
– Dies bestätigen auch die durchgeführten Leistungsfähigkeitsberechnungen für den 

Kreisverkehr L 1135 – Iptinger Straße / Lochmanns Kreuz, die aufgrund der selbst 
unter Prognose eher moderaten Ausgangsbelastung sowohl während der morgend-
lichen als auch abendlichen Spitzenstunde einen störungsfreien Verkehrsablauf mit 
sehr geringen mittleren Wartezeiten ergeben haben (Qualitätsstufe QSV A in einer 
Skala von A = Bestnote bis F = Überlastung). 

 
– Für die Überprüfung der immissionsschutzrechtlichen Belange durch das Ingeni-

eurbüro ISIS wurden die Analyse- und Prognosedaten entsprechend aufbereitet 
und in Jahresmittelwerte (DTV – durchschnittlicher täglicher Verkehr) für die Zeitbe-
reiche Tags (06:00-22:00 Uhr) und Nachts (22:00-06:00 Uhr) transformiert. 

 
Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass das geplante Nahver-
sorgungszentrum „Seite“ aus verkehrlicher Sicht über den bestehenden Kreis-
verkehr L 1135 – Iptinger Straße / Lochmanns Kreuz gut an das Hauptverkehrs-
system angebunden werden kann und die zu erwartende Verkehrszunahme 
durch das bestehende Verkehrsnetz ohne weiteres bewältigt werden kann. 









GEMEINDE WIERNSHEIM VERKEHRSANALYSE 2019

TZ 1   -   L 1135 - Iptinger Str. / Lochmanns Kreuz

Verkehr aus Richtung L 1135 - Iptinger Str. / Ri. Iptingen

SUMME KFZ/24H : 2311

KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 258

QUERSCHNITT L 1135 - Iptinger Str. / Ri. Iptingen

SUMME KFZ/24H : 4519

KFZ/15 MIN 10,75% SUMME SV/24H : 486

ERHEBUNG: Di., 17.09.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 4

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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TZ 1   -   L 1135 - Iptinger Str. / Lochmanns Kreuz

Verkehr aus Richtung Lochmanns Kreuz

SUMME KFZ/24H : 453

KFZ/15 MIN SUMME SV/24H : 33

QUERSCHNITT Lochmanns Kreuz

SUMME KFZ/24H : 902

KFZ/15 MIN 6,98% SUMME SV/24H : 63

ERHEBUNG: Di., 17.09.2019

"NORMALWERKTAG" (NW)

(IM STRASSENQUERSCHNITT):

Tagesganglinien KFZ + SV - 24 Stunden (00:00-24:00 Uhr) 5

DURCHSCHNITTLICHER SV-ANTEIL (>2,8t)

STADTPLANUNG VERKEHRSPLANUNG ARCHITEKTUR
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1 Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Wiernsheim bereitet derzeit die Aufstellung des Bebauungsplans „Seite“ vor. 
Das Plangebiet befindet sich zwischen Wiernsheim und dem Ortsteil Serres an der Iptinger 
Straße. Im Plangebiet ist die Errichtung eines Nahversorgungszentrums vorgesehen und das 
Plangebiet soll als sonstiges Sondergebiet ausgewiesen werden. 

Südlich und westlich des Plangebietes schließt Wohnbebauung an, nördlich und östlich land-
wirtschaftliche Flächen sowie mehrere landwirtschaftliche Hofstellen.  

Durch die bestehenden landwirtschaftlichen Nutzungen in der näheren Umgebung können Ge-
rüche entstehen, die Auswirkungen auf das Plangebiet „Seite“ haben. 

Im derzeit laufenden Bebauungsplanverfahren ist daher zu prüfen,  

• ob sich im Plangebiet Einschränkungen auf Grund von Geruchsemissionen durch den 
derzeitigen Ausbauzustand der Betriebe ergeben. 

• ob sich durch das Plangebiet Einschränkungen für zukünftig mögliche Erweiterungs-
vorhaben der Betriebe ergeben. 

Die vorliegende Untersuchung ermittelt und bewertet im Auftrag der Gemeinde Wiernsheim 
die Geruchsimmissionen durch die umliegenden Betriebe im Plangebiet „Seite“. 

Die Untersuchung umfasst im Einzelnen: 

• Ermittlung der derzeitigen Geruchsemissionen der landwirtschaftlichen Betriebe bei 
voller Ausnutzung der Stallungen (Szenario 1) 

• Ermittlung der Geruchsemissionen für einen zukünftigen Planungsstand der landwirt-
schaftlichen Betriebe (Szenario 2) 

• Rechnerische Ermittlung der Geruchsimmissionen im Plangebiet mittels Ausbrei-
tungsrechnung nach TA Luft Anhang 3 /4/ und Bewertung der Geruchsimmissionen 
anhand der Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL /8/. 
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2 Örtliche Verhältnisse und Plangebiet 

Das Plangebiet „Seite“ befindet östlich anschließend an den Ortsrand von Wiernsheim an der 
L 1135 Richtung Serres (siehe Abbildung 1).  

Das Plangebiet liegt in einem stark durch landwirtschaftliche Flächen geprägten Gebiet. Die 
Topographie ist flach wellig, zwischen Wiernsheim (ca. 360 m ü.NN) und Serres (ca. 350-
360 m ü.NN) liegt ein Höhenrücken (max. ca. 390 m ü.NN) an dessen westlichem Mittelhang 
sich das Plangebiet befindet. 

Im Plangebiet ist die Errichtung eines Nahversorgungszentrums vorgesehen und das Plange-
biet soll als sonstiges Sondergebiet ausgewiesen werden. Abbildung 2 zeigt das städtebauli-
che Konzept, das dem Bebauungsplanentwurf zugrunde liegt. So sind im westlichen Teil vor 
allem die Parkplatzflächen geplant, während das Nahversorgungszentrum im östlichen Be-
reich verortet werden sollen. 

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten und die Umgebung des 
Plangebietes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Übersichtskarte mit der näheren Umgebung des Plangebietes mit 
Höhenlinien (gestrichelt umrandet = Plangebiet) 

Sondergebiet „Seite“ 

Wiernsheim 

Serres 
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Abbildung 2: Städtebauliches Konzept für das Plangebiet "Seite" 
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3 Beurteilungsgrundlagen  

Die gesetzliche Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen bildet das Baugesetz-
buch (BauGB) /2/. In § 1 BauGB wird unter anderem bestimmt, dass in der Bauleitplanung „die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der 
Wohn- und Arbeitsbevölkerung“ zu berücksichtigen sind. Gemäß § 50 Bundes-Immissions-
schutzgesetz /1/ sind „die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen ... auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 
möglich vermieden werden.“ 

Schädliche Umwelteinwirkungen sind nach der Definition in § 3 Abs. 1 BImSchG „Immissio-
nen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.“  

Im Rahmen der Bauleitplanung sind u.a. die von außen auf Plangebiete einwirkende Immissi-
onen zu beurteilen. Geruchsimmissionen wirken von verschiedenen landwirtschaftlichen Be-
trieben auf das Plangebiet ein.  

Die Emission von Geruchsstoffen kann in der Umgebung einer Geruchsquelle zu erheblichen 
Belästigungen führen. Die Eigenschaft, beim Menschen Geruchsempfindungen auszulösen, 
ist eine spezifische Eigenheit des jeweiligen Stoffes. Der Geruch kann wahrgenommen wer-
den, wenn die spezifische Geruchsschwelle des jeweiligen Geruchsstoffes überschritten wird. 

Üblicherweise werden Gerüche nicht aufgrund ihrer Intensität oder Löslichkeit, sondern auf-
grund der Häufigkeit ihrer Wahrnehmung beurteilt.  

Grenzwerte, ab denen bei Gerüchen von einer erheblichen Belästigung gesprochen werden 
kann, sind noch nicht allgemein gültig festgelegt.  

Zur bundeseinheitlichen Regelung von Geruchsimmissionen wurde vom Länderausschuss für 
lmmissionsschutz (LAI) eine Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) in Ergänzung zur Tech-
nischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) entwickelt. Ein bundeseinheitlicher Ent-
wurf dieser Geruchsimmissions-Richtlinie wurde zuletzt im Jahr 2008 abgestimmt (GIRL 2008 
/8/). Die Bundesländer entscheiden selbst, ob sie die überarbeitete Fassung der GIRL 2008 
anwenden. Die GIRL wurde in Baden-Württemberg behördenverbindlich eingeführt.  

Die Geruchsimmissions-Richtlinie bezieht sich ausschließlich auf anlagenspezifische Gerüche 
und gibt Immissionswerte an, die von der Gesamtbelastung durch alle anlagenbezogenen Ge-
rüche nicht überschritten werden dürfen (siehe Tabelle 1). Überschreitet die Gesamtbelastung 
den Immissionswert, so sind erhebliche Geruchsbelästigungen nicht auszuschließen.  

Die Geruchsimmissionen sind als jährliche Geruchswahrnehmungshäufigkeiten zu bestimmen.  

Tabelle 1: Geruchs-Immissionswerte (relative Grenzhäufigkeiten*) nach GIRL 

Wohn-/Mischgebiete Gewerbe-/Industriegebiete Dorfgebiete 

0,10 (10 %) * 0,15 (15 %) * 0,15 (15 %) * 

*Maximal zulässiger Anteil von Geruchsstunden an der Gesamtzeit 
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Der Immissionswert der Spalte "Dorfgebiete" gilt nur für Geruchsimmissionen verursacht durch 
Tierhaltungsanlagen. 

Geruchsimmissionen sind in der Regel in einem Einwirkungskreis mit einem Radius von min-
destens 600 m bis maximal dem 30-Fachen der Schornsteinhöhe um die Quelle für 
250 m x 250 m große Beurteilungsflächen zu ermitteln, auf denen sich Menschen nicht nur vo-
rübergehend aufhalten. Eine Verkleinerung der Beurteilungsfläche soll gewählt werden, wenn 
– wie vorliegend gegeben – ungleichmäßig verteilte Immissionen auf Teilen von Beurteilungs-
flächen zu erwarten sind und die Abstände zwischen Emissionsquellen und Immissionsorten 
gering sind. 

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind nach den 
entsprechenden Grundsätzen des Planungsrechtes zuzuordnen. Im Einzelfall ist unter Beach-
tung von Nr. 4.8 der TA Luft zu prüfen, ob eine höhere oder geringere Zahl von Geruchs-
stunden zur Beurteilung der Zulässigkeit der Geruchsimmissionen zugrunde zu legen ist. 

Im vorliegenden Fall soll im Bebauungsplan ein Sondergebiet nach BauNVO festgesetzt wer-
den. Das Sondergebiet ist im vorliegenden Fall gemäß GIRL den Immissionswerte für Gewer-
begebiete zuzuordnen. Demnach ist der vorliegend anzusetzende Immissionswert generell 
0,15 bzw. 15 % Geruchswahrnehmungshäufigkeit als Anteil der Jahresstunden. 

Eine Geruchsstunde ist nach Nr. 4.4.7 der Geruchsimmissions-Richtlinie sowie im Rechenmo-
dell AUSTAL2000G wie folgt definiert: 

Werden während des Messzeitintervalls in mindestens 10 % der Zeit anlagenbezogene Gerü-
che im Sinne dieser Richtlinie erkannt bzw. errechnet, ist dieses Messzeitintervall als "Ge-
ruchsstunde" zu zählen. Die Immissionswerte beziehen sich im Grundsatz auf eine Aufent-
haltszeit an jeder Messstelle von 60 Minuten (Messzeitintervall). Erfahrungsgemäß kann die-
ses Messzeitintervall jedoch auf 10 Minuten verkürzt werden. Geruchsimmissionen sind je-
doch nur dann festzustellen, wenn sie erkennbar, d.h. anlagenspezifisch, im Sinne dieser 
Richtlinie sind. 
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4 Geruchsemissionen 

4.1 Allgemeine Emissionsansätze 

Grundlage für eine Ausbreitungsberechnung bildet eine Geruchsemissionsprognose für die re-
levanten landwirtschaftlichen Betriebe. Der Tierbesatz und die Haltungsform der bestehenden 
Betriebe wurden auf Grundlage der Angaben der Betreiber sowie der vorgefundenen Bewirt-
schaftungsweise während des Vororttermins am 13.09.2019 berücksichtigt. 

Die Geruchsemissionen einer Stallanlage hängen außer von den baulichen Gegebenheiten und 
der Besatzdichte vor allem von den betrieblichen Einflussgrößen, wie größtmögliche Sauberkeit 
und Trockenheit im Stall und Art der Entmistung, der Mistlagerung und der Stalllüftung, ab.  

Für die Ausbreitungsberechnungen werden die folgenden generellen Ansätze für die Ge-
ruchsemissionen der Landwirtschaftsbetriebe getroffen: 

• Für die Betriebe wurde jeweils der Genehmigungsbestand bzw. der nach Aussage des 
Betreibers derzeit maximal mögliche Tierbestand berücksichtigt, was bei den meisten 
Betrieben zu geringfügig höheren Emissionen führt, als der derzeit tatsächlich vorhan-
dene Tierbestand bedeutet (s. Kap. 4.2 und 4.3). 

• Die Geruchsemissionen der Stallanlagen ergeben u.a. sich jeweils aus der Stall-
belegung. Dabei wird die jeweilige Stallbelegung in Großvieheinheiten (GV) je Tier-
platz nach dem Großvieheinheiten-Schlüssel in Anhang A der VDI 3894, Blatt 1 /5/ 
angesetzt.  

• Die Geruchsemissionsfaktoren werden für die Tierställe im Wesentlichen aus VDI-
Richtlinie 3894, Blatt 1 /5/ in Abhängigkeit der jeweiligen Tierart, des Alters und der 
Größe der Tiere sowie der jeweiligen Haltungsform herangezogen. Für die vorhande-
nen Flächenquellen (Fahrsilo, Festmistlager) wurden ebenfalls die Emissionsfaktoren 
nach VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 /5/ angewendet. 

• Die Emissionsprognosen gehen von einer Bewirtschaftung der Anlagen nach dem 
Stand der Technik aus. 
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4.2 Überblick über die im Sachverständigengutachten betrachteten Betriebe 

In der Umgebung des Plangebietes „Seite“ in Wiernsheim sind 6 Betriebe bzw. Standorte ein-
zelner Betriebe im Wesentlichen für die Geruchsimmissionssituation im Plangebiet relevant. 
Diese sind in der folgenden Übersichtskarte dargestellt. Es handelt sich – außer dem innerört-
lichen Betrieb Glos – ausschließlich um außerörtliche Betriebe.  

 

Abbildung 3: Überblick über die im Gutachten betrachteten Betriebe in der Umge-
bung des Plangebietes „Seite“ /17/ 

In größerer Entfernung zum Plangebiet befinden sich weitere landwirtschaftliche Betriebe, 
durch die allerdings nicht von einem wesentlichen Beitrag zu den Geruchsimmissionen im 
Plangebiet auszugehen ist.  

Grund hierfür ist ein anzunehmendes sehr geringes Verfrachtungspotential von dort emittier-
ten Gerüchen in Richtung des Plangebietes u.a.  

• wegen der großen Entfernung zum Plangebiet (> 700 m) und der damit einhergehen-
den Verdünnung der Gerüche und  

• wegen der Lage anderer, näher zum Plangebiet liegender Betriebe mit vergleichbaren 
Betriebs- und damit Emissionszeiten in der gleichen Windrichtung, so dass die Ge-
ruchsstunden für diese Himmelsrichtung u.U. bereits ausgeschöpft sind.  

Die beschriebenen Umstände haben zur Folge, dass durch weiter entfernt liegende Betriebe 
nur mit unwesentlichen zusätzlichen Jahresgeruchsstundenhäufigkeiten im Plangebiet zu 
rechnen ist, so dass im Rahmen der vorliegenden Immissionsprognose auf die explizite Mo-
dellierung der Höfe verzichtet werden kann.   
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4.3 Landwirtschaftsbetrieb Hof Glos innerorts 

Derzeitiger Ausbauzustand 

Der Betrieb Glos befindet sich innerhalb der geschlossenen Bebauung von Wiernsheim (Im 
Wiesental 6) (siehe Übersicht in Abbildung 3) und betreibt Rindermast. Die Stallungen bieten 
im aktuellen Ausbauzustand Platz für 65 Rindermastplätze und 35 Milchkühe mit Nachzucht. 
Die Plätze waren zum Zeitpunkt des Vororttermins am 13.09.2019 nicht voll belegt. Für die 
vorliegende Beurteilung der Geruchsimmissionen wird dennoch von einer Vollausnutzung der 
Stallungen ausgegangen. 

Die folgende Abbildung 4 zeigt den Betrieb Glos (innerorts) mit den relevanten Geruchsquellen.  

 

Abbildung 4: Betrieb Glos innerorts (Luftbild: /18/) 

Die Mastrinder werden im Alter von 0,5 bis 2 Jahren in einem Stallgebäude (Hauptstall) in 
Boxen mit Spaltenböden bzw. z.T. auf Stroh gehalten. Für die vorliegende Untersuchung wird 
im Jahresmittel von einer gleichmäßigen Altersverteilung der Rinder zwischen 0,5 und 2 Jah-
ren ausgegangen. Somit ergibt sich eine mittlere Einzeltiermasse von 0,60 GV für die Mastrin-
der (Mittelwert aus 0,7 und 0,5 GV nach /5/). Für die 35 Milchkühe mit Nachzucht wird eine 
mittlere Einzeltiermasse von 0,55 GV angesetzt (Mittelwert über zwei Altersklassen 0,7 und 
0,5 GV für männliche Rinder und 0,4 und 0,6 GV für weibliche Rinder nach /5/). 

Der Hauptstall wird über die Tore an der östlichen bzw. an der westlichen Fassade, sowie 
über Fensterreihen an allen Seiten des Stallgebäudes belüftet.  

Wohnhaus 

Hauptstall 

kl. Stall 

Maschinenunterstand 

Mistlege 

Entnahme 
Gülle 
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Südwestlich des Stallgebäudes befindet sich ein weiteres, kleineres Stallgebäude, welches 
derzeit als Maschinenunterstand genutzt wird. Hier können weitere Tiere (bis zu 15 Rinder im 
Alter von 0,5 bis 2 Jahren = 0,55 GV/Tier, s.o.) untergebracht werden. Der Stall ist nach Osten 
vollständig offen. Zu den anderen Richtungen ist der Stall geschlossen und über Spalten in 
der Fassade belüftet. 

Der entstehende Flüssigmist wird über Rohre einer unterirdischen Güllegrube unterhalb des 
Hauptstalles zugeführt. Die Güllegrube ist betoniert, die Abfüllöffnung ist – außer zu Zeiten der 
Gülleausbringung – abgedeckt, so dass die Güllegrube ausschließlich zu Ausbringungszeiten 
bei der Entnahme der Gülle Gerüche verursacht. Die Güllegrube besitzt ein Fassungsvermögen 
von ca. 20 m³, pro Jahr fallen ca. 100 m³ Gülle an, die ca. 3 bis 4 mal pro Jahr (zwischen Febru-
ar und Oktober) entnommen (Dauer: je 2 Stunden) und auf die Felder ausgebracht werden. 

Das Festmistlager befindet sich östlich des Hauptstalles und nördlich des kleineren Stalles. 
Das tägliche Ausmisten nimmt ca. 30 min in Anspruch. Der Mist wird 3 bis 4 mal im Jahr (zwi-
schen Februar und Oktober) auf die Felder ausgebracht. 

Die überdachte Fahrsiloanlage befindet sich außerhalb von Wiernsheim im betrieblichen Zu-
sammenhang mit den außerörtlichen Betrieb Glos. Die Fahrsiloanlage besteht aus vier Fahrsi-
lobahnen, wobei eine Anschnittfläche ca. 12,5 m² aufweist. Für beide Betriebe gemeinsam ist 
immer nur eine Anschnittfläche geöffnet, die restlichen Bahnen sind entweder gereinigt und 
leer oder abgedeckt. Wegen der Überdachung entstehen nur in geringem Umfang Sickersäfte 
(siehe auch Betriebsbeschreibung Glos außerorts). Die dort entstehenden Emissionen werden 
dem Betrieb Glos (außerorts) zugerechnet. 

Die Quellen werden als Punkt- (Gülleentnahme), Flächen- (Silage, Mistlege) oder vertikal aus-
gedehnte Volumenquelle (Stallgebäude) modelliert (siehe auch Kap. 6.4). 

In der folgenden Tabelle 2 sind die Besatzzahlen sowie die Emissionen des Betriebs Glos in-
nerorts im Einzelnen dargestellt. 

Tabelle 2: Geruchsemissionen des Betriebes Glos innerorts 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Hauptstall 
männl. Rinder (Mit-

telwert 0,5-2 J.) 
50 0,60 GV 12 GE/(GV s) 1,30 8.760 

Hauptstall 
weibl. Rinder (Mit-

telwert 0,5-2 J.) 
35 0,55 GV 12 GE/(GV s) 0,83 8.760 

kleinerer 

Stall 

weibl. Rinder (Mit-

telwert 0,5-2 J.) 
15 0,55 GV 12 GE/(GV s) 0,36 8.760 

Güllegrube 
Verdrängungsluft 

bei Ausbringung 
1 100 m³/a 10.000 GE/m³ 0,13 8 

 

Zukünftiger Ausbauzustand 

Wegen der innerörtlichen Lage ohne Ausbaumöglichkeiten und aus betrieblichen Gründen 
wird für den Betrieb Glos innerorts kein Ausbauzustand betrachtet.  
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4.4 Landwirtschaftsbetrieb Hof Glos außerorts 

Derzeitiger Ausbauzustand 

Der Betrieb Glos befindet sich außerhalb der geschlossenen Bebauung von Wiernsheim (Im 
Wiesental 90) nördlich des Plangebietes (siehe Übersicht in Abbildung 3) und betreibt Rin-
dermast. Der vorhandene Hauptstall bietet Platz für maximal 100 Rinder. 

Die folgende Abbildung 5 zeigt den Betrieb Glos (außerorts) mit den relevanten Geruchsquel-
len.  

 

Abbildung 5: Betrieb Glos außerorts (Luftbild: /18/) 

Das große Hauptstallgebäude befindet sich nördlich des Wohnhauses und dient gleichzeitig 
als Maschinenunterstand und Strohlager. Der Stall wird über die Stalltore (Nord und Süd), 
Fensteröffnungen an der Ostseite sowie einer Firstlüftung frei belüftet. 

Die Mastrinder werden im Alter von 0,5 bis 2 Jahren in Boxen auf Stroh gehalten. Für die vor-
liegende Untersuchung wird im Jahresmittel von einer gleichmäßigen Altersverteilung der Bul-
len zwischen 0,5 und 2 Jahren ausgegangen. Somit ergibt sich eine mittlere Einzeltiermasse 
von 0,60 GV. 

Das Festmistlager befindet sich in einem kleinen, überdachten Anbau nordöstlich des Haupt-
stalles. Das tägliche Ausmisten nimmt ca. 45 min in Anspruch. Der Mist wird auf einen Hänger 
geladen und bei kompletter Füllung des Hängers auf die Felder ausgebracht. Sofern dies nicht 
möglich ist, wird der Mist in dem überdachten Bereich gelagert, bis eine Ausbringung auf die 
Felder wieder möglich ist. Zum Zeitpunkt des Vororttermins wurde dort Stroh gelagert. 

Wohnhaus 

überdachte 
Fahrsiloanlage 

Hauptstall 

überdachte  
Mistlege 
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Die Fahrsiloanlage befindet sich westlich des Stallgebäudes. Sie versorgt auch den innerört-
lichen Betrieb Glos. Die Fahrsiloanlage besteht aus vier Fahrsilobahnen, wobei eine Anschnitt-
fläche ca. 12,5 m² aufweist. Für beide Betriebe (Glos innerorts und außerorts) gemeinsam ist 
immer nur eine Anschnittfläche geöffnet, die restlichen Bahnen sind entweder gereinigt und 
leer oder abgedeckt. Für die Entnahme von Silage für den Betrieb Glos außerorts wird täglich 
eine Stunde angesetzt. 

Wegen der Überdachung entstehen nur in geringem Umfang Sickersäfte, die unterirdisch ge-
sammelt werden. Etwa alle 8 Wochen werden die Sickersäfte auf die Felder ausgebracht. 
Wegen nur sehr geringfügiger Emissionen werden diese nicht explizit modelliert. 

Die Quellen werden als Punkt- (Gülleentnahme), Flächen- (Silage, Mistlege) oder vertikal aus-
gedehnte Volumenquelle (Stallgebäude) modelliert (siehe auch Kap. 6.4). 

In der folgenden Tabelle 3 sind die Besatzzahlen sowie die Emissionen des Betriebs Glos  
außerorts im derzeitigen Zustand Einzelnen dargestellt. 

Tabelle 3: Geruchsemissionen des Betriebes Glos außerorts (derzeit) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Hauptstall 
männl. Rinder (Mit-

telwert 0,5-2 J.) 
100 0,60 GV 12 GE/(GV s) 2,59 8.760 

Fahrsilo 

ruhend 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 12,5 m²  4,5 GE/(m² s) 0,20 8.760 

Fahrsilo 

bewegt 

Mais-/Grassilage,  

Silageentnahme 
1 12,5 m² 13,5 GE/(m² s) 0,61 365 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 30 m² 3 GE/(m² s) 0,32 8.760 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 10 m² 9 GE/(m² s) 0,32 365 

 

Zukünftiger Ausbauzustand 

Zukünftig kann der Betrieb nach Darstellung des Betreibers Herrn Glos um ein weiteres Stall-
gebäude (südöstlich anschließend) erweitert werden. Es sollen dort u.a. wegen einer mögli-
chen Verlegung des innerörtlichen Betriebs Glos bis zu 150 Mastrinder sowie 15 weibliche 
Rinder gehalten werden. Die weiteren Quellen wie Mistlege sowie Silage werden in Anlehnung 
an den derzeitigen Betrieb zusätzlich erfasst. Konservativ wird im zukünftigen Zustand auch 
der bestehende Betrieb Glos (innerorts) mit angesetzt. 

Da die Art des Stallgebäudes für einen möglichen Ausbau nicht klar ist, werden die Emissio-
nen des Stalles als Volumenquelle modelliert. 
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Tabelle 4: Geruchsemissionen des Betriebes Glos außerorts (zukünftig zusätzlich 
möglich) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Hauptstall 

(neu) 

männl. Rinder (Mit-

telwert 0,5-2 J.) 
150 0,60 GV 12 GE/(GV s) 3,89 8.760 

Hauptstall 

(neu) 

weibl. Rinder (Mit-

telwert 0,5-2 J.) 
15 0,55 GV 12 GE/(GV s) 0,36 8.760 

Fahrsilo 

ruhend 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 12,5 m²  4,5 GE/(m² s) 0,20 8.760 

Fahrsilo 

bewegt 

Mais-/Grassilage,  

Silageentnahme 
1 12,5 m² 13,5 GE/(m² s) 0,61 365 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 18 m² 3 GE/(m² s) 0,19 8.760 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 6 m² 9 GE/(m² s) 0,19 365 
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4.5 Landwirtschaftsbetrieb Hof Feichtner 

Derzeitiger Ausbauzustand 

Der Betrieb Feichtner befindet sich außerhalb der geschlossenen Bebauung von Wiernsheim 
(Im Wiesental 100) nördlich des Plangebietes sowie nördlich des außerörtlichen Betriebs Glos 
(siehe Übersicht in Abbildung 3) und betreibt seit dem Jahr 1999 keine aktive Tierhaltung. 
Wegen der bestehenden Genehmigung und der betriebsbereiten Stallungen kann die Tierhal-
tung jedoch jederzeit wieder aufgenommen werden, so dass der Betrieb vorliegend betrachtet 
wird. Der bestehende Stall bietet Platz für 40 Rinder zur Mast sowie bis zu 10 Schweine. Wei-
terhin wurden bis zur Betriebsstillegung ca. 20 Hühner für den Eigenbedarf gehalten. 

Für die vorliegende Beurteilung der Geruchsimmissionen wird von einer Vollausnutzung der 
Stallungen ausgegangen. Der Betrieb wird mit allen Geruchsquellen eines laufenden Betrie-
bes in die Betrachtungen eingestellt. 

Die folgende Abbildung 6 zeigt den Betrieb Feichtner mit den relevanten Geruchsquellen.  

 

Abbildung 6: Betrieb Feichtner (Luftbild: /18/) 
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Die Mastrinder können im Alter von 0,5 bis 2 Jahren in einem Stallgebäude (Hauptstall) in 
Boxen mit Spaltenböden gehalten werden. Für die vorliegende Untersuchung wird – wie bei 
den andern Betrieben – im Jahresmittel von einer gleichmäßigen Altersverteilung der Bullen 
zwischen 0,5 und 2 Jahren ausgegangen. Somit ergibt sich eine mittlere Einzeltiermasse von 
0,60 GV. Weiterhin werden 10 Mastschweine (0,15 GV) sowie 20 Hühner (0,0034 GV) in die 
Betrachtungen eingestellt. 

Der Stall kann über die Tore an der nördlichen bzw. an der südlichen Fassade, sowie über ei-
ne Fensterreihe an der westlichen Fassade belüftet werden. An der nördlichen Fassade befin-
det sich ein zusätzliches Tor. 

Der entstehende Flüssigmist wird über Rohre einer unterirdischen Güllegrube unterhalb des 
Hauptstalles zugeführt. Die Güllegrube ist betoniert, die Abfüllöffnung ist – außer zu Zeiten der 
Gülleausbringung – abgedeckt, so dass die Güllegrube ausschließlich zu Ausbringungszeiten 
bei der Entnahme der Gülle Gerüche verursacht. Die Güllegrube besitzt ein Fassungsvermö-
gen von ca. 50 m³ Gülle, jährlich entstehen rechnerisch bis zu ca. 600 m³ Gülle, die 3- bis 
4-mal im Jahr ausgebracht werden.  

Das Festmistlager befindet sich nördlich des Hauptstalles. Das tägliche Ausmisten nimmt bei 
der derzeitigen Stallgröße ca. 30 min in Anspruch. Der Mist wird bei Bedarf sowie 3- bis 4-mal 
im Jahr auf die Felder ausgebracht.  

Die Tiere werden entweder mit frischem Heu oder mit auf dem Heuboden bzw. im Maschinen-
unterstand gelagertem Heu gefüttert. Es ist keine Fahrsiloanlage vorhanden. 

Die Quellen werden als Punkt- (Gülleentnahme), Flächen- (Silage, Mistlege) oder vertikal aus-
gedehnte Volumenquelle (Stallgebäude) modelliert (siehe auch Kap. 6.4). 

In der folgenden Tabelle 5 sind die möglichen Besatzzahlen sowie die möglichen Emissionen 
des Betriebs Feichtner in derzeit möglichen Zustand im Einzelnen dargestellt. 

Tabelle 5: Geruchsemissionen des Betriebes Feichtner (derzeit möglich) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Hauptstall  
männl. Rinder (Mit-

telwert 0,5-2 J.) 
40 0,60 GV 12 GE/(GV s) 1,04 8.760 

Hauptstall 
Schweine  

(25 - 120 kg) 
10 0,15 GV 50 GE/(GV s) 0,27 8.760 

Hauptstall Legehennen 20 0,0034 GV 42 GE/(GV s) 0,01 8.760 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 18 m² 3 GE/(m² s) 0,19 8.760 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 6 m² 9 GE/(m² s) 0,19 365 

Güllegrube 
Verdrängungsluft 

bei Ausbringung 
1 600 m³/a 10.000 GE/m³ 0,30 20 
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Zukünftiger Ausbauzustand 

Derzeit ist weder eine Aufnahme des Betriebes im derzeitigen Ausbauzustand noch eine Er-
weiterung geplant. Dennoch wird höchst konservativ eine Verdopplung des derzeitigen Aus-
bauzustands für einen zukünftigen Zustand angenommen. Ein möglicher weiterer Stall kann 
südöstlich des bestehenden Stalls errichtet werden. 

In der folgenden Tabelle 6 sind die zusätzlich möglichen Besatzzahlen sowie die möglichen 
zusätzlichen Emissionen des Betriebs Feichtner in einem möglichen zukünftigen Zustand im 
Einzelnen dargestellt. 

Tabelle 6: Geruchsemissionen des Betriebes Feichtner (zukünftig zusätzlich möglich) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Hauptstall  Rinder (0,5-2 J.) 40 0,60 GV 12 GE/(GV s) 1,04 8.760 

Hauptstall 
Schweine  

(25 - 120 kg) 
10 0,15 GV 50 GE/(GV s) 0,27 8.760 

Hauptstall Legehennen 20 0,0034 GV 42 GE/(GV s) 0,01 8.760 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 30 m² 3 GE/(m² s) 0,32 8.760 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 10 m² 9 GE/(m² s) 0,32 365 

Güllegrube 
Verdrängungsluft 

bei Ausbringung 
1 600 m³/a 10.000 GE/m³ 0,30 20 
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4.6 Landwirtschaftsbetrieb Hof Pflüger 

Derzeitiger Ausbauzustand 

Der Betrieb Pflüger befindet sich außerhalb der geschlossenen Bebauung von Wiernsheim (Im 
Wiesental 102) nördlich des Plangebietes sowie des außerörtlichen Betriebs Feichtner (siehe 
Übersicht in Abbildung 3) und betreibt derzeit keine aktive Tierhaltung. Wegen der bestehen-
den Genehmigung kann die Tierhaltung jedoch jederzeit wieder aufgenommen werden, so 
dass der Betrieb vorliegend betrachtet wird.  

Der bestehende Stall bietet Platz für 40 Rinder zur Mast. Da für den Betrieb Pflüger keine de-
taillierten Daten vorliegen, werden – wegen einer dem benachbarten Betrieb Pflüger ver-
gleichbaren Größe der Stallungen und weiteren Gebäude – dessen Tierzahlen und Emissi-
onsquellstruktur im Wesentlichen übernommen. 

Der Betrieb besitzt eine Fahrsiloanlage mit 2 Bahnen. Davon wird eine Bahn mit einer offenen 
Anschnittfläche und eine Bahn als abgedeckt angesetzt. 

Für die vorliegende Beurteilung der Geruchsimmissionen wird von einer Vollausnutzung der 
Stallungen ausgegangen. Der Betrieb wird mit allen Geruchsquellen eines laufenden Betrie-
bes in die Betrachtungen eingestellt. 

Die folgende Abbildung 7 zeigt den Betrieb Pflüger mit den relevanten Geruchsquellen.  

 

Abbildung 7: Betrieb Pflüger (Luftbild: /18/) 

 
Die Quellen werden als Punkt- (Gülleentnahme), Flächen- (Silage, Mistlege) oder vertikal aus-
gedehnte Volumenquelle (Stallgebäude) modelliert (siehe auch Kap. 6.4). In der folgenden 
Tabelle 7 sind die möglichen Besatzzahlen sowie die möglichen Emissionen des Betriebs 
Pflüger im derzeit möglichen Zustand im Einzelnen dargestellt. 

Stallgebäude 

Wohnhaus 

Maschinenunterstand 

Fahrsiloanlage 

Mistlege;  
Gülleentnahme 



Gemeinde Wiernsheim 
Bebauungsplanverfahren „Seite“ 
Sachverständigengutachten Geruchsimmissionen 

 

 Blatt 19  

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ 

Tabelle 7: Geruchsemissionen des Betriebes Pflüger (derzeit möglich) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Hauptstall  
männl. Rinder (Mit-

telwert 0,5-2 J.) 
50 0,60 GV 12 GE/(GV s) 1,30 8.760 

Hauptstall Schweine (25 - 120 kg) 10 0,15 GV 50 GE/(GV s) 0,27 8.760 

Hauptstall Legehennen 20 0,0034 GV 42 GE/(GV s) 0,01 8.760 

Fahrsilo 

ruhend 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 10 m²  4,5 GE/(m² s) 0,16 8.760 

Fahrsilo 

bewegt 

Mais-/Grassilage,  

Silageentnahme 
1 10 m² 13,5 GE/(m² s) 0,49 365 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 18 m² 3 GE/(m² s) 0,19 8.760 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 6 m² 9 GE/(m² s) 0,19 365 

Güllegrube 
Verdrängungsluft 

bei Ausbringung 
1 600 m³/a 10.000 GE/m³ 0,30 20 

Zukünftiger Ausbauzustand 

Derzeit ist weder eine Aufnahme des Betriebes im derzeitigen Ausbauzustand noch eine Er-
weiterung geplant. Laut Aussage des Betreibers sollen zukünftig ausschließlich 
80 Legehennen gehalten werden. Dennoch wird höchst konservativ eine Verdopplung des 
derzeitigen Ausbauzustands für einen zukünftigen Zustand inkl. der beabsichtigten 80 Hühner 
angenommen. Ein möglicher weiterer Stall kann nördlich des bestehenden Stalls errichtet 
werden.  

In der folgenden Tabelle 8 sind die zusätzlichen Besatzzahlen sowie die zusätzlichen Emissi-
onen des Betriebs Pflüger in einem möglichen zukünftigen Zustand im Einzelnen dargestellt. 

Tabelle 8: Geruchsemissionen des Betriebes Pflüger (zukünftig zusätzlich möglich) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Stall (neu) Rinder (0,5-2 J.) 50 0,60 GV 12 GE/(GV s) 1,30 8.760 

Stall (neu) 
Schweine  

(25 - 120 kg) 
10 0,15 GV 50 GE/(GV s) 0,27 8.760 

Stall (neu) 
Legehennen 

(Bodenhaltung) 
80 0,0034 GV 42 GE/(GV s) 0,04 8.760 

Fahrsilo 

ruhend 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 10 m²  4,5 GE/(m² s) 0,16 8.760 

Fahrsilo 

bewegt 

Mais-/Grassilage,  

Silageentnahme 
1 10 m² 13,5 GE/(m² s) 0,49 365 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 18 m² 3 GE/(m² s) 0,19 8.760 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 6 m² 9 GE/(m² s) 0,19 365 

Güllegrube 
Verdrängungsluft 

bei Ausbringung 
1 600 m³/a 10.000 GE/m³ 0,30 20 
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4.7 Landwirtschaftsbetrieb Hof Martin 

Derzeitiger Ausbauzustand 

Der Betrieb Martin befindet sich nordöstlich des Plangebietes zwischen Wiernsheim und Ser-
res (siehe Übersicht in Abbildung 3) (Beim Paradies 1). Der Hof betreibt im wesentlichen Rin-
dermast und Mutterkuhhaltung mit Nachzucht nach Bioland-Richtlinien. Der Hauptstall (Stall-
gebäude 1) bietet Platz für 90 Rinder bzw. Mutterkühe. Daneben bestehen noch ein weiterer 
Stall (Stallgebäude 2) sowie Tierhaltungen in kleinerem Umfang. 

Die folgende Abbildung 8 zeigt den Betrieb Martin mit den relevanten Geruchsquellen bzw. 
Betriebseinheiten.  

 

Abbildung 8: Betrieb Martin (Luftbild: /18/) 

 

Das große Stallgebäude 1 befindet sich östlich des Wohnhauses. Der Stall wird über die 
Stalltore (Südwest und Nordost) sowie Lüftungsöffnungen (Nordwest und Südost) frei belüftet. 

Unmittelbar an das Stallgebäude anschließend besteht eine teilüberdachte Schweinehaltung 
mit ca. 8 Muttersauen und ca. 50 Ferkeln. Diese werden ebenfalls auf Stroh gehalten.  

Die maximal 30 Mutterkühe im Stallgebäude 1 werden in Boxen auf Stroh gehalten, ebenso 
die bis zu 60 Nachzucht- bzw. Mastrinder. Für die vorliegende Untersuchung wird im Jahres-
mittel von einer gleichmäßigen Altersverteilung der Nachzucht- und Mastrinder zwischen 0,5 

Wohnhaus 

Stallgebäude 1 

Maschinen-
unterstand 

Kleintiere 

Stallgebäude 2 

Fahrsiloanlage 

Mistlege 
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und 2 Jahren, bei den Mutterkühen von über 2 Jahren ausgegangen. Somit ergibt sich eine 
mittlere Einzeltiermasse der Nachzucht- und Mastrinder von je 0,60 GV, für die Mutterkühe 
von je 1,2 GV. 

Im Norden des Betriebes besteht ein weiteres Stallgebäude (Stallgebäude 2), in dem derzeit 
Mutterkühe mit Kälbern sowie wenige Pferde untergebracht sind. Hier wäre eine Haltung von 
bis zu 20 Mutterkühen (je 1,2 GV) mit bis zu 10 Kälbern (je 0,19 GV) maximal möglich. Die 
Tiere haben einen offenen Auslauf und somit jederzeit die Möglichkeit des Weidegangs. Wei-
terhin werden in dem Stallgebäude 2 ca. 100 Legehennen gehalten. 

Das Festmistlager des Betriebes befindet sich zwischen Stallgebäude 1 und 2 bzw. nordöst-
lich des Maschinenunterstandes. Das tägliche Ausmisten nimmt ca. 90 min in Anspruch. Die 
Sickersäfte der Mistlege werden in einem unterirdischen Lager (ca. 180 m³ jährlich) gesam-
melt und ca. 3 mal im Jahr auf die Felder ausgebracht.  

Unmittelbar südwestlich an das Festmistlagerschließt sich noch eine Kleintierhaltung an, wo 
u.a. noch ca. 100 Legehennen untergebracht sind. 

Die Fahrsiloanlage befindet sich ebenfalls zwischen den beiden Stallgebäuden und besteht 
aus zwei Fahrsilobahnen. Die Fahrsiloanlage ist den größten Teil des Jahres vollständig ab-
gedeckt und nur in den Wintermonaten in Betrieb, da die Tiere vorzugsweise mit Frischfutter 
gefüttert werden. Sofern die Fahrsiloanlage in Betrieb ist, ist eine ca. 12,5 m² Anschnittfläche 
offen und es wird täglich in ca. 1 Stunde Silage (1 Stunde täglich in 5 Betriebsmonaten No-
vember bis März) entnommen. 

Die Quellen werden als Punkt- (Gülleentnahme), Flächen- (Silage, Mistlege) oder vertikal aus-
gedehnte Volumenquelle (Stallgebäude) modelliert (siehe auch Kap. 6.4). 

In der folgenden Tabelle 9 sind die Besatzzahlen sowie die Emissionen des Betriebs Martin im 
derzeitigen Ausbauzustand im Einzelnen dargestellt. 

Tabelle 9: Geruchsemissionen des Betriebes Martin (derzeit) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Stallge-

bäude 1  
Mutterkühe (> 2 J.) 30 1,2 GV 12 GE/(GV s) 1,56 8.760 

Stallge-

bäude 1  

männl. Rinder (Mit-

telwert 0,5-2 J.) 
60 0,60 GV 12 GE/(GV s) 1,56 8.760 

Stallge-

bäude 1  
Muttersauen 8 0,15 GV 50 GE/(GV s) 0,22 8.760 

Stallge-

bäude 1  
Aufzuchtferkel 50 0,04 GV 75 GE/(GV s) 0,54 8.760 

Stallge-

bäude 2 
Mutterkühe 20 1,2 GV 12 GE/(GV s) 1,04 8.760 

Stallge-

bäude 2 
Kälberaufzucht 10 0,19 GV 12 GE/(GV s) 0,08 8.760 

Stallge-

bäude 2 

Legehennen  

(Bodenhaltung) 
100 0,0034 GV 42 GE/(GV s) 0,05 8.760 

Stallge-

bäude 2 

Pferde  

(über 3 Jahre) 
5 1,1 GV 10 GE/(GV s) 0,20 8.760 
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Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Kleintier-

bereich 

Legehennen  

(Bodenhaltung) 
100 0,0034 GV 42 GE/(GV s) 0,05 8.760 

Fahrsilo 

ruhend 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 12,5 m²  4,5 GE/(m² s) 0,20 3.650 

Fahrsilo 

bewegt 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 12,5 m² 13,5 GE/(m² s) 0,61 152 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 50 m² 3 GE/(m² s) 0,54 8.760 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 15 m² 9 GE/(m² s) 0,49 550 

Sickersäf-

te 

Verdrängungsluft 

bei Entnahme 
1 180 m³/a 10.000 GE/m³ 0,12 15 

 

Zukünftiger Ausbauzustand 

Zukünftig kann der Betrieb nach Aussage des Betreibers Herrn Martin um ein weiteres Stall-
gebäude (südwestlich anschließend) erweitert werden.  

Es ist geplant dort bis zu 50 Muttersauen mit Ferkeln sowie bis zu 250 Mastschweine unterzu-
bringen. Weiterhin ist eine Aufstockung um 500 auf bis zu 600 Legehennen geplant. Die anfal-
lenden Mengen an Fest- und Flüssigmist sowie die Mengen an Futter werden entsprechend 
angepasst. Die durch die mögliche Erweiterung zusätzlich entstehenden Emissionen zeigt die 
folgende Tabelle 10. 

Tabelle 10: Geruchsemissionen des Betriebes Martin (zukünftig zusätzlich möglich) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Stallge-

bäude 3 

neu  

Muttersauen mit 

Ferkeln 
50 0,50 GV 20 GE/(GV s) 1,8 8.760 

Stallge-

bäude 3 

neu  

Mastschweine 250 0,15 GV 50 GE/(GV s) 6,75 8.760 

Kleintier-

bereich 

Legehennen  

(Bodenhaltung) 
500 0,0034 GV 42 GE/(GV s) 0,26 8.760 

Fahrsilo 

ruhend 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 12,5 m²  4,5 GE/(m² s) 0,20 3.650 

Fahrsilo 

bewegt 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 12,5 m² 13,5 GE/(m² s) 0,61 152 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 50 m² 3 GE/(m² s) 0,54 8.760 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 15 m² 9 GE/(m² s) 0,49 550 

Sickersäf-

te + Gülle 

Verdrängungsluft 

bei Entnahme 
1 180 m³/a 10.000 GE/m³ 0,54 20 
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4.8 Landwirtschaftsbetrieb Hof Roux 

Derzeitiger Ausbauzustand 

Der Betrieb Roux befindet sich außerhalb der geschlossenen Bebauung von Wiernsheim süd-
lich des Ortsteils Serres (Beim Kirschbaum 10) und westsüdwestlich des Plangebietes (siehe 
Übersicht in Abbildung 3). Es wird dort Milchviehhaltung mit Jungviehnachzucht betrieben. 
Derzeit werden ca. 200 Tiere gehalten (80 Milch- bzw. Mutterkühe sowie ca. 120 Stück Jung-
vieh). Der Stall ist derzeit nicht voll belegt, so dass für die vorliegende Betrachtung des  
derzeitigen Betriebszustandes von 100 Milch- bzw. Mutterkühen sowie 150 Stück Jungvieh 
ausgegangen wird. 

Die folgende Abbildung 9 zeigt den Betrieb Roux mit den relevanten Geruchsquellen.  

 

Abbildung 9: Betrieb Roux (Luftbild: /18/) 

 

Die Milchkühe sowie das Jungvieh werden in Boxen gehalten. Der Stall ist mit einer Schie-
berentmistung ausgestattet. Für die vorliegende Untersuchung wird von einem Alter für das 
Milchvieh von über 2 Jahren und für Jungvieh von 0,5 bis 1 Jahr ausgegangen. Frisch gebo-
renes Jungvieh wird außerhalb in separaten Boxen gehalten. Dort entstehen vernachlässigba-
re Emissionen, die daher im Modell nicht angesetzt werden. 
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Das große Hauptstallgebäude befindet sich nordwestlich des Wohnhauses und ist in einen 
Bereich für Mutterkühe sowie für Jungvieh unterteilt. Das Stallgebäude wird über die Stalltore 
an den Stirnseiten des Gebäudes sowie über Fensteröffnungen an den nördlichen und süd-
lichen Fassaden belüftet. Zusätzlich verfügt der Stallkomplex über Firstlüftungen mit Lichtbän-
dern. 

Der Stall ist mit einer Schieberentmistung ausgestattet, so dass der entstehende Fest-/ Flüs-
sigmist über Rohre am östlichen Ende des Stalles dem topographisch tiefergelegenen, offe-
nen Flüssigmist- bzw. Güllebehälter über ein natürliches Gefälle zugeführt wird. Das Güllela-
ger besitzt eine Schwimmschicht und fasst ca. 1.000 m³. Das Lager wird 2 mal pro Jahr (Früh-
jahr sowie Herbst nach der Ernte) auf die nahegelegenen Felder ausgebracht. Rechnerisch 
werden dafür jeweils 2 Arbeitstage angesetzt. 

Als Festmistlager wird im Winter eine Bahn der kleineren Fahrsiloanlage genutzt, welche sich 
unmittelbar westlich des Maschinenunterstandes befindet. Das tägliche Ausmisten nimmt  
ca. 45 min in Anspruch. Der Mist wird im Sommer zeitnah auf die die Felder ausgebracht. 
Konservativ überschätzend wird von einer ganzjährigen Belegung einer Mistlege in einem der 
beiden kleineren Fahrsilos angesetzt. 

Die Fahrsiloanlage befindet sich westlich des Maschinenunterstandes und besitzt zwei klei-
nere und zwei größere Fahrsilobahnen. Die größeren Bahnen werden zur Lagerung von Sila-
ge genutzt, die kleineren im Winter als Mistlege bzw. sonst als Maschinenabstellplatz. Im Mo-
dell wird konservativ generell eine Anschnittfläche als offen angesetzt (12,5 m²), eine als kom-
plett abgedeckt. Für die Entnahme von Silage werden täglich 2 Stunden angesetzt. 

Die Sickersäfte der Fahrsiloanlage werden unterirdisch gesammelt und über eine Pumpe dem 
Güllelager direkt zugeführt. Die entstehenden Geruchsemissionen sind über die Mengen des 
offenen Güllelagers abgedeckt. 

Die Quellen werden als Punkt- (Gülleentnahme), Flächen- (Silage, Mistlege) oder vertikal aus-
gedehnte Volumenquelle (Stallgebäude) modelliert (siehe auch Kap. 6.4). 

In der folgenden Tabelle 11 sind die Besatzzahlen sowie die Emissionen des Betriebs Roux im 
derzeitigen Zustand Einzelnen dargestellt. 

Tabelle 11: Geruchsemissionen des Betriebes Roux (derzeit) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Stallge-

bäude 
Milchkühe (>2 J.) 100 1,20 GV 12 GE/(GV s) 5,18 8.760 

Stallge-

bäude 

Jungvieh (männl./ 

weibl. 0,5-1 J.) 
150 0,45 GV 12 GE/(GV s) 2,92 8.760 

Fahrsilo 

ruhend 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 12,5 m²  4,5 GE/(m² s) 0,20 8.760 

Fahrsilo 

bewegt 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 12,5 m² 13,5 GE/(m² s) 0,61 730 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 50 m² 3 GE/(m² s) 0,54 2.920 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 15 m² 9 GE/(m² s) 0,49 730 
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Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Güllelager 

Offenes Güllelager 

mit Schwimmschicht 

(50% Minderung) 

1 300 m² 3 GE/(m² s) 1,62 8.760 

Güllelager 

Entnahme 

Verdrängungsluft 

bei Entnahme 
1 1.000 m³/a 10.000 GE/m³ 0,31 32 

 

Zukünftiger Ausbauzustand 

Zukünftig kann der Betrieb nach Aussage der Betreiberfamilie Roux um ein weiteres Stallge-
bäude (westlich anschließend) erweitert werden. Es ist geplant den Betrieb um Rindermast zu 
erweitern, wobei ein Umfang von ca. 250 Tieren im Alter von 0,5 bis 2 Jahren möglich wäre. 
Dies wird für einen zukünftigen Zustand als abdeckendes Szenario in die Betrachtungen ein-
gestellt. 

Die anfallenden Mengen an Fest- und Flüssigmist sowie die Mengen an Futter werden ent-
sprechend erhöht bzw. soweit sinnvoll vom derzeitigen Ausbauzustand übernommen. Die 
durch die mögliche Erweiterung zusätzlich entstehenden Emissionen zeigt die folgende  
Tabelle 12. 

Tabelle 12: Geruchsemissionen des Betriebes Roux (zukünftig möglicherweise zu-
sätzlich) 

Betriebs-

einheit 

Art, Beschreibung Anzahl Bezugsgröße Geruchs 

emission 

Geruchs-

quellstärke 

[MGE/h] 

Emis-

sionszeit 

[h/a] 

Stallge-

bäude 

(neu) 

Mastrinder (0,5-2 J.) 250 0,60 GV 12 GE/(GV s) 6,48 8.760 

Fahrsilo 

ruhend 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 16 m²  4,5 GE/(m² s) 0,26 8.760 

Fahrsilo 

bewegt 

Mais-/Grassilage,  

Lagerung 
1 16 m² 13,5 GE/(m² s) 0,78 730 

Mistlege 

ruhend 

Mistlege,  

Lagerung 
1 50 m² 3 GE/(m² s) 0,54 2.920 

Mistlege 

bewegt 

Mistelege, 

Zugabe 
1 15 m² 9 GE/(m² s) 0,49 730 

Güllelager 

Offenes Güllelager 

mit Schwimmschicht 

(50% Minderung) 

1 300 m² 3 GE/(m² s) 1,62 8.760 

Güllelager 

Entnahme 

Verdrängungsluft 

bei Entnahme 
1 1.000 m³/a 10.000 GE/m³ 0,31 32 
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5 Meteorologische Daten 

5.1 Meteorologische Grundlagen 

Zur Berechnung der Immissionsbeiträge wird eine standortrepräsentative Ausbreitungsklassen-
statistik (AKS) oder Ausbreitungszeitreihe (AKTerm) benötigt. Eine AKS beschreibt die statisti-
sche Häufigkeit von Windgeschwindigkeit und Windrichtung sowie der zugehörigen Ausbrei-
tungsklasse, die den Turbulenzzustand der Atmosphäre und somit die Verdünnung der Ge-
ruchsemissionen beeinflusst. Eine AKTerm dagegen gibt anstatt Häufigkeiten für jede Stunde 
eines Jahres Werte zu Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Ausbreitungsklasse an. 

Die Vielfalt der atmosphärischen Turbulenzzustände wird in sechs Ausbreitungsklassen einge-
teilt (TA Luft 2002, Anhang 3), die in der TA Luft beschrieben sind. Für weitere Einzelheiten zu 
diesen in Tabelle 13 dargestellten Ausbreitungsklassen wird auf die TA Luft 2002, Anhang 3, 
und die VDI-Richtlinie 3782, Bl. 1, Anhang A, verwiesen. 

Tabelle 13: Definitionsschema der Ausbreitungsklassen 

Ausbreitungs- 
klasse 

Thermische  
Schichtung 

in der Regel Auftreten bei 

I sehr stabil nachts, windschwach, wenig Bewölkung 

II stabil nachts, windschwach, bedeckt 

III/1 neutral-stabil Tag und Nacht, höhere Windgeschwindigkeiten 

III/2 neutral-labil tags, mittlere Windgeschwindigkeiten, bedeckt 

IV labil tags, windschwach, wenig Bewölkung 

V sehr labil Tage in den Sommermonaten, wolkenarm oder 
windschwach, nur um die Mittagszeit 

 
Bei sehr stabilen und stabilen Schichtungen ist mit zunehmender Höhe die Temperaturabnah-
me der Umgebungsluft kleiner als die eines um dieselbe Höhe angehobenen Luftvolumen 
(adiabatische Zustandsänderung), so dass das Luftvolumen stets kälter und damit schwerer 
wird als die Umgebungsluft. Das Luftvolumen neigt dazu, abzusinken. Dies erschwert den ver-
tikalen Luftaustausch und führt zur Ausbreitung einer Abgasfahne in diesem Niveau. Stabile 
Schichtungen der Atmosphäre nennt man Inversionen, wenn die Temperatur mit der Höhe zu-
nimmt statt niedriger zu werden. Hierbei ist der vertikale Luftaustausch erschwert. Es kann zur 
Anreicherung von Luftverunreinigungen und zur Nebelbildung kommen. 

Wenn mit zunehmender Höhe die Temperaturabnahme der Umgebungsluft größer ist, als die 
des gehobenen Luftvolumens, dann ist das gehobene Luftvolumen immer wärmer und damit 
leichter als die Umgebungsluft. Es steigt somit auf. Es handelt sich hierbei um eine labile 
Schichtung. Diese Schichtung begünstigt den vertikalen Luftaustausch. 

Wenn die Temperaturabnahme der Umgebungsluft genauso hoch ist, wie die eines entspre-
chend bewegten Luftvolumens, so wird die Schichtung in diesem Fall als neutral oder indiffe-
rent bezeichnet. Der vertikale Luftaustausch wird bei diesem Schichtungszustand weder be-
hindert noch gefördert. 
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5.2 Verwendete meteorologische Datenbasis 

Windmessungen für den Standort des Plangebiets sowie für die nahe gelegenen landwirt-
schaftlichen Betriebe liegen nicht vor. Zur Charakterisierung der Strömungsverhältnisse am 
Standort wird daher auf Wetterdaten aus der Umgebung zurückgegriffen.  

Im vorliegenden Fall wurden die Wind- (Windrichtung und Windgeschwindigkeit) und Bede-
ckungsdaten der zum Standort nächstgelegenen Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD) in Pforzheim-Ispringen herangezogen. Eine Prüfung der meteorologischen Datensätze 
von 2009-2018 ergab das Jahr 2009 als repräsentatives Jahr für diesen 10-Jahres-Zeitraum  
(Repräsentativitätsprüfung im Anhang). Die gewählte Wetterstation befindet sich in ca. 12 km 
Entfernung zum Plangebiet „Seite“ in westlicher Richtung in einer topographischen Höhenlage.  

Die folgenden Abbildungen zeigen die Verteilung von Windrichtung und Windgeschwindigkeit 
(Abbildung 10) sowie die Häufigkeit von Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen 
(Abbildung 11). 

Das Hauptmaximum der Windrichtungsverteilung liegt bei Westsüdwest, das Nebenmaximum 
bei Ostsüdost (Abbildung 10). Die mittlere Windgeschwindigkeit der verwendeten Daten liegt 
bei ca. 3 m/s, wobei bei den Windgeschwindigkeitsklassen Schwachwinde (< 1,4 m/s, ca. 
18 % Anteil) sowie mittlere Windgeschwindigkeiten (2,4 bis 3,8 m/s; ca. 28 % Anteil) vorherr-
schen (Abbildung 11).  

Die häufigste Ausbreitungsklasse ist die Klasse III/1 (ca. 42 %), die höhere Windgeschwindig-
keiten bei neutralen bis stabilen atmosphärischen Zuständen charakterisiert (Abbildung 11). 

Bei der Strömungs- und Ausbreitungssimulation wurde das Anemometer bei den UTM-
Koordinaten: 32N 487490, 5417880 verortet. Dieser Ersatzanemometerstandort liegt ca. 9 km 
östlich der Messtation in vergleichbarer, exponierter topographischer Lage 

Thermische Windsysteme – Kaltluftabflüsse 

In klaren windschwachen Nächten kann sich durch Wärmeabstrahlung von der Bodenoberflä-
che und Wärmeaustausch zwischen Boden und Umgebungsluft eine bodennahe Kaltluft-
schicht ausbilden. Ist ein Gefälle vorhanden, bewegt sich diese Kaltluft hangabwärts und bildet 
einen Kaltluftabfluss aus welchen Gerüchen von Emissionsorten zu Immissionsorten verfrach-
ten kann. Diese thermischen Windsysteme sind stark von der Landnutzung und Topographie 
in der unmittelbaren Umgebung von (Geruchs-)Quellen abhängig und somit selten in gemes-
senen Winddaten enthalten. 

Für sämtliche vorliegende landwirtschaftliche Hofstellen mit bodennahen Geruchsquellen in 
der Umgebung ist jedoch nicht mit in Richtung des Plangebietes gerichteten Kaltluftabflüssen 
zu rechnen, da sich das Plangebiet in einer Mittelhangposition befindet und topographisch 
oberhalb keine Geruchsemittenten vorhanden sind. Die Kaltluftabflüsse, welche in der Umge-
bung der Betriebe im Wiesental (Glos, Feichtner, Pflüger) oder in nahen Oberhangpositionen 
(Martin) entstehen sind entlang des Wiesentals in Richtung Norden nach Pinache bzw. im 
Weiteren zum Enztal gerichtet. Zwischen dem Betrieb Roux bei Serres und dem Plangebiet 
befindet sich ein Höhenrücken, so dass sich auch von dort keine Kaltluftabflüsse, welche zum 
Plangebiet gerichtet sind, bilden können. 
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  Abbildung 11: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungs-
klassen des verwendeten metorologischen Datensatzes 

Abbildung 10: Windrichtungsverteilung des verwendeten meteorologischen Datensatzes 
(AKTerm Pforzheim-Ispringen 2009) 
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6 Strömungs- und Ausbreitungssimulation 

Die Ausbreitungsbedingungen am Standort sind durch die Bebauung und durch mikro- und 
mesoklimatische Geländeeffekte beeinflusst. Zur Ermittlung der Kenngrößen der Zusatzbelas-
tung durch vorhabensbedingte Gerüche wird entsprechend einer Empfehlung des Länderaus-
schuss für Immissionsschutz LAI das Ausbreitungsmodell AUSTAL2000G der TA Luft ver-
wendet. Für die Strömungssimulation wurde das mesoskalige diagnostische Strömungsmodell 
TALdia des Modellpakets Austal2000 eingesetzt.  

 

6.1 Rechengebiet: Ausdehnung und räumliche Auflösung 

Als Rechengebiet wurde eine Fläche von 8 km x 8 km angesetzt. Das Rechenraster wurde 
vierfach geschachtelt, wobei das innerste Raster eine Rastergröße von 10 m x 10 m und das 
äußerste Raster eine Rastergröße von 80 m x 80 m aufweist. Das Zentrum des Rechengebie-
tes besitzt die UTM-Koordinaten 32N 489819 und 5415560. 

 

6.2 Rechengebiet: Rauigkeit der Oberfläche 

Für die Berechnung ergibt sich eine aus dem CORINE-Kataster ermittelte mittlere Rauigkeit im 
Rechengebiet von 0,119 m. Diese wird auf die den Wert 0,10 gerundet. Der Wert spiegelt die 
Verhältnisse am Standort – insbesondere die Beziehung zwischen Emissions- und Immission-
sort sachgerecht wider.  

 

6.3 Rechengebiet: Anemometer und Rauigkeitslänge 

Für die Anemometerposition wird eine Ersatzanemometerposition an einem topographischen 
Hochpunkt nordwestlich von Pinache gewählt. Das Rechengebiet wurde aufgrund der Entfer-
nung zu der Messtation entsprechend groß gewählt. 

Die verwendete Anemometerhöhe beträgt nach den entsprechenden Daten der AKTerm 
8,9 m.  

 

6.4 Komplexes Gelände: Berücksichtigung von Bebauung 

Nach TA Luft Anhang 3 müssen die Einflüsse der Bebauung auf die Ausbreitung von Luftver-
unreinigungen durch die Modellierung von Gebäuden berücksichtigt werden, wenn die 
Schornsteinhöhe weniger als das 1,7-Fache der Gebäudehöhen im Umkreis der 6-fachen 
Schornsteinhöhe beträgt.  

Dies ist im vorliegenden Fall gegeben, da z.T. bodennahe Quellen oder Quellen im Zusam-
mengang mit Gebäuden vorliegen. Gemäß den Empfehlungen der VDI 3783 Blatt 13 werden 
die Stallgebäude jedoch nicht als Gebäude, sondern mit vertikal ausgedehnten Ersatzquellen 
modelliert. So wird der verstärkten Durchmischung im Lee eines Gebäudes Rechnung getra-
gen.  
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6.5 Komplexes Gelände: Berücksichtigung von Geländeunebenheiten 

Geländeunebenheiten sind in ihrer Auswirkung auf die Ausbreitung von Luftverunreinigungen 
in der Regel dann zu berücksichtigen, wenn innerhalb des Rechengebietes Höhendifferenzen 
zum Emissionsort von mehr als dem 0,7-Fachen der Schornsteinbauhöhe und die Steigungen 
– bezogen auf eine Bezugslänge von der 2-fachen Schornsteinbauhöhe – mehr als 1 : 20 
(bzw. mehr als 0,05) betragen.  

Die Geländeeffekte wurden vorliegend mittels eines 3-dimensionalen Geländemodells im Re-
chenmodell berücksichtigt. Verwendet wird hierzu ein digitales Geländemodell, welches von 
etwa im 30 m x 30 m Raster digital vorliegt (SRTM1/SRTM3). 

Das mesoskalige diagnostische Windfeldmodell TALdia ist für Steigungen < 1:5 (bzw. < 0,2) 
validiert. Steigungen > 1:5 kommen lediglich an einzelnen lokalen steileren Hangbereichen 
abseits des Plangebietes oder der landwirtschaftlichen Betriebe vor (siehe Abbildung 12). Die-
se lokal begrenzten Bereiche beeinflussen den Ausbreitungsweg zwischen Geruchsquellen 
und Plangebiet sowie die Umgebung der Anemometerposition nicht, so dass im vorliegenden 
die Berechnung des Windfeldes mittels TALdia sachgerecht ist.  
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  Abbildung 12: Geländesteigungen im Rechengebiet (schwarz umrandet: Plangebiet; 
rote Kreise = Emissionsquellen; blaues Dreieck = Anemometerpositi-
on) 
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6.6 Größe der Beurteilungsflächen 

Nach Nr. 4.4.3 der GIRL sollen als Beurteilungsflächen quadratische Teilflächen des Beur-
teilungsgebietes gewählt werden, deren Seitenlänge bei weitgehend homogener Geruchs-
belastung i. d. R. 250 m beträgt. Eine Verkleinerung der Beurteilungsfläche soll gewählt wer-
den, wenn außergewöhnlich ungleichmäßig verteilte Geruchsimmissionen auf Teilen von Be-
urteilungsflächen zu erwarten sind. Dies ist hier der Fall, so dass für die Beurteilung der Ge-
ruchsimmissionen eine Rastergröße von 25 m x 25 m gewählt wurde.  

 
6.7 Statistische Sicherheit 

Gemäß TA Luft 2002, Anhang 3 Nr. 9 ist darauf zu achten, dass die modellbedingte statisti-
sche Unsicherheit, berechnet als statistische Streuung des berechneten Wertes, beim Jahres–
Immissionskennwert 3 vom Hundert des Jahres-Immissionswertes und beim Tages–
Immissionskennwert 30 vom Hundert des Tages-Immissionswertes nicht überschreitet. Gege-
benenfalls ist die statistische Unsicherheit durch eine Erhöhung der Partikelzahl zu reduzieren. 

Die Berechnung wurde mit der Qualitätsstufe 2 durchgeführt. 

Im Rechengebiet wird eine maximale statistische Unsicherheit der Geruchsstundenhäufigkeit 
von 0,2 % ausgewiesen. Die Anforderungen der TA Luft 2002 sind damit auch an den Immissi-
onsorten eingehalten. 

 

6.8 Tierartspezifische Gewichtungsfaktoren 

Im Falle von Geruchsimmissionen, welche durch Tierhaltungsanlagen verursacht werden, 
sieht die GIRL tierartspezifische Gewichtungsfaktoren vor /10/, um dem unterschiedlichen 
Grad der belästigenden Wirkung Rechnung zu tragen.  

Das Land Baden-Württemberg weicht von diesen gemäß einem Erlass des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg vom 18.06.2007 /12/ ab, in dem die Gewichtungsfaktoren verändert 
und stärker differenziert werden (siehe Tabelle 14). Für Tierarten, die nicht in Tabelle 14 auf-
geführt sind, gilt ein Gewichtungsfaktor von 1,0 nach GIRL. 

Tabelle 14: Tierartenspezifische Gewichtungsfaktoren gemäß Erlass des Umwelt-
ministeriums Baden-Württemberg vom 18.06.2007 /12/ 

Tierart Gewichtungsfaktor f 
Mastgeflügel 
(Puten, Enten, Masthähnchen) 

1,5 

Legehennen 1 
Mastschweine, Sauen 0,61 
Milchkühe mit Jungtieren 
(einschl. Mastbullen und Kälbermast, sofern diese zur  
Geruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich beitragen) 

0,41 

1In Abweichung zu der Empfehlung im länderübergreifenden Gesamtprojekt spiegelt dies die im Teilprojekt für Ba-
den-Württemberg für den Geruch nach Mastschweinen, Sauen ermittelten Gegebenheiten wider. […]. 



Gemeinde Wiernsheim 
Bebauungsplanverfahren „Seite“ 
Sachverständigengutachten Geruchsimmissionen 

 

 Blatt 33  

  DR.-ING. FRANK DRÖSCHER 
  TECHNISCH ER  UMWELTSCHUTZ 

In der vorliegenden Untersuchung wird daher für die Haltung von Legehennen gemäß /12/, 
Tabelle 14, der Gewichtungsfaktor 1,0 verwendet. 

Für die Haltung von Mastrindern sind keine Gewichtungsfaktoren in der GIRL aufgeführt. So-
mit wäre generell der Gewichtungsfaktor 1,0 für Tierarten ohne Gewichtungsfaktor nach GIRL 
anzusetzen. Nach dem Erlass des Umweltministeriums vom 09.05.2017 (Az 4-8828.02/87) 
/13/ ist für Mastbullen – aufgrund von gewonnenen Erkenntnissen durch hedonische Untersu-
chungen der Geruchwirkung von Mastbullen – ein tierartenspezifischer Gewichtungsfaktor von 
0,5 anzuwenden.  

Für die in der vorliegenden Untersuchung betrachteten Betriebe bedeutet dies: 

Tabelle 15: Überblick über die betrachteten Betriebe und die angewendeten tier-
artspezifischen Gewichtungsfaktoren 

Betrieb Tierhaltung tierartspezifischer  
Gewichtungsfaktor 

Glos innerorts Mastrinder 
Milchkühe mit Jungtieren 

0,5 
0,4 

Glos außerorts Mastrinder 0,5 

Feichtner 
Mastrinder 
Mastschweine, Sauen  
Legehennen 

0,5 
0,6 
1,0 

Pflüger 
Mastrinder 
Mastschweine, Sauen  
Legehennen 

0,5 
0,6 
1,0 

Martin 
Mastrinder 
Mastschweine, Sauen  
Legehennen 

0,5 
0,6 
1,0 

Roux Mastrinder 
Milchkühe mit Jungtieren 

0,5 
0,4 
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6.9 Zusammenfassung 

Die Berechnungsansätze und das Vorgehen bei der Ausbreitungsberechnung stellt Tabelle 16 
im Einzelnen zusammen.  

Tabelle 16: Randbedingungen der Ausbreitungsrechnung 

Modellparameter Größe 
6.1 

Rechengebiet: Ausdehnung und räum-
liche Auflösung 

8 km x 8 km  
Rechengebiet Zentrum:  UTM:32 489819, 5415560 

horizontal:  10 m x 10 m bis 80 m x 80 m 
vertikal:  3 m bis 500 m  
Modellobergrenze: 1.500 m ü. Gelände 

6.2 

Rechengebiet: Rauigkeit der Oberfläche 0,10 (nach CORINE-Kataster; Anhang 3 TA Luft) 

6.3 

Rechengebiet: Anemometer und  
Rauigkeitslänge 

Anemometer an Ersatzanemometerposition; 

UTM:32 487490, 5417880  
Anemometerhöhe gemäß VDI 3783 Blatt 13 gemäß  
Rauigkeitslänge von 0,1 (= 8,9 m) 

6.4 

Komplexes Gelände: Berücksichtigung 
von Bebauung 

Keine Gebäude, berücksichtigt für Ställe über vertikal 
ausgedehnte Ersatzquelle gemäß VDI 3783 Blatt 13 

6.5 

Komplexes Gelände: Berücksichtigung 
von Geländeunebenheiten 

berücksichtigt mittels DGM SRTM1/3  
30 m x 30 m Raster 

6.6 

Statistische Sicherheit 

Qualitätsstufe der Berechnung = 2; Statistische Sicher-
heit berücksichtigt und eingehalten gemäß  
TA Luft Anhang 3 Nr. 9 

6.7 

Größe der Beurteilungsflächen 

25 x 25 m gemäß Nr. 4.4.3 GIRL 

Aufpunkthöhe:  0-3 m 

6.8 

Tierartspezifische Gewichtungsfaktoren 

Legehennen   1 

Mastschweine, Sauen  0,6 

Milchkühe mit Jungtieren 0,4 

Mastrinder   0,5 

 
Emissionsbedingungen Emissionsrandbedingungen und Quellstärken nach  

Kapitel 4  

Ausbreitungsklassenzeitreihe Standortrepräsentative Ausbreitungsklassenzeitreihe mit 
Daten des DWD (Station Pf.-Ispringen) (Kap. 5) 
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7 Geruchsimmissionen 

Nach der Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL ist bei der Bewertung von Geruchsimmissionen 
die Gesamtbelastung aller anlagenbezogenen Gerüche heranzuziehen. 

Der Immissionswert nach GIRL liegt für die im Plangebiet geplante Nutzungsausweisung als 
sonstiges Sondergebiet (vergleichbar mit Gewerbegebiet nach GIRL) bei 15 % der Jahres-
stunden /10/. 

Für die Beurteilungen der Immissionen auf Grundstücken, die direkt an der Grenze zum  
Außenbereich liegen wie im vorliegenden Fall, können höhere Jahresgeruchswahrnehmungs-
häufigkeit als sachgerecht und hinnehmbar angesehen werden (bis 20 % Jahresgeruchswahr-
nehmungshäufigkeit) /15/.  

Weiterhin ist bzgl. den Werten der Geruchsimmissionsrichtlinie für die Häufigkeit von Jahres-
geruchsstunden in Gewerbegebieten festzustellen, dass dieser Wert sich auf mögliche Wohn-
nutzungen im Gewerbegebiet bezieht und nicht auf Beschäftigte, die sich in der Regel durch-
schnittlich nur 8 Stunden pro (Wochen-)Tag dort aufhalten.  

Dies bedeutet, dass im vorliegenden Fall dort höhere Jahresgeruchswahrnehmungshäufigkeit 
zumutbar sein können als 15 % der Jahresstunden, da vorliegend keine Wohnnutzung im 
Plangebiet möglich sein soll /15/ /16/. 

In den nachfolgenden Abbildungen sind die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen für die 
beiden zu betrachtenden Szenarien als flächenhafte Darstellung für das Plangebiet abgebil-
det.  
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 Abbildung 13: Ermittelte Kenngrößen der Gesamtbelastung der Jahresgeruchsstundenhäufigkeit in % für Szenario 1 (derzeiti-
ger Zustand) in 0-3 m Höhe (schwarz umrandet: Plangebiet) 
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 Abbildung 14: Ermittelte Kenngrößen der Gesamtbelastung der Jahresgeruchsstundenhäufigkeit in % für Szenario 2 
(zukünftige Entwicklung) in 0-3 m Höhe (schwarz umrandet: Plangebiet) 
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Generell gilt für die Interpretation der Ergebnisse der Geruchsimmissionsprognose:  

• In Bereichen mit < 15 % Geruchswahrnehmungshäufigkeit im Jahr sind nach GIRL in 
Gewerbegebieten (oder in Sondergebieten, denen die Immissionswerte der GIRL für 
Gewerbegebiete zugeordnet werden können) unzumutbare Belästigungen durch Ge-
rüche der landwirtschaftlichen Betriebe grundsätzlich auszuschließen. Aus Gründen 
des Immissionsschutzes bestehen hier keine baulichen Einschränkungen oder Nut-
zungseinschränkungen für geplante Nutzungen.  

 

Die Geruchsimmissionsprognose hat zum Ergebnis: 

Szenario 1: Geruchsimmissionen verursacht durch den derzeitigen Ausbauzustand der be-
trachteten Betriebe  

• Der Immissionswert für Gerüche nach GIRL in Gewerbegebieten von 15 % als Anteil 
der Jahresstunden wird im geplanten Sondergebiet „Seite“ eingehalten. Die höchs-
ten Geruchswahrnehmungshäufigkeiten für die relevante Aufpunkthöhe von 1,5 m 
über Flur sind im Westen des Plangebietes im Bereich der geplanten Parkierungsflä-
chen (randlich bis 7 %) errechnet worden. Auch in größeren Höhen wurden innerhalb 
des Plangebietes keine größeren Geruchswahrnehmungshäufigkeiten berechnet. 

 

Szenario 2: Geruchsimmissionen verursacht durch den derzeitigen Ausbauzustand der be-
trachteten Betriebe sowie einer zukünftigen Entwicklung nach Aussage der Betreiber oder ei-
ner pauschalten Verdopplung des derzeitigen Standes 

• Der Immissionswert für Gerüche nach GIRL in Gewerbegebieten von 15 % als Anteil 
der Jahresstunden wird im geplanten Sondergebiet „Seite“ eingehalten. Die höchs-
ten Geruchswahrnehmungshäufigkeiten für die relevante Aufpunkthöhe von 1,5 m 
über Flur sind im Westen des Plangebietes im Bereich der geplanten Parkierungsflä-
chen (randlich bis 11 %) errechnet worden. Auch in größeren Höhen wurden inner-
halb des Plangebietes keine größeren Geruchswahrnehmungshäufigkeiten berech-
net. 

 

Festsetzungen in Bebauungsplan „Seite“ oder eine Anpassung der Planung im Hinblick 
auf die Einwirkungen durch Geruchsimmissionen sind gemäß der Bewertungen nach 
GIRL grundsätzlich nicht erforderlich. Dies gilt für das gesamte Plangebiet unabhängig 
von der genauen Lage einzelner Nutzungen im Plangebiet.  

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Entwicklung des Sondergebietes  
„Seite“ auch bei einer möglichen zukünftigen Entwicklung bzw. Erweiterung der betrachteten 
landwirtschaftlichen Betriebe möglich ist. Somit werden die Betriebe durch die vorliegend be-
urteilte Planung nicht in unzulässiger Weise in ihrer Entwicklung beeinträchtigt.  
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8 Zusammenfassung 

Die Gemeinde Wiernsheim bereitet derzeit die Aufstellung des Bebauungsplans „Seite“ vor. 
Das Plangebiet befindet sich zwischen Wiernsheim und dem Ortsteil Serres an der Iptinger 
Straße. Im Plangebiet ist die Errichtung eines Nahversorgungszentrums vorgesehen und das 
Plangebiet soll als sonstiges Sondergebiet ausgewiesen werden. 

Südlich und westlich des Plangebietes schließt Wohnbebauung an, nördlich und östlich land-
wirtschaftliche Flächen sowie mehrere landwirtschaftliche Hofstellen.  

Durch die bestehenden landwirtschaftlichen Nutzungen in der näheren Umgebung können Ge-
rüche entstehen, die Auswirkungen auf das Plangebiet „Seite“ haben. 

Im derzeit laufenden Bebauungsplanverfahren ist daher zu prüfen,  

• ob sich im Plangebiet Einschränkungen auf Grund von Geruchsemissionen durch den 
derzeitigen Ausbauzustand der Betriebe ergeben. 

• ob sich durch das Plangebiet Einschränkungen für zukünftig mögliche Erweiterungs-
vorhaben der Betriebe ergeben. 

 

Die Geruchsimmissionsprognose hat zum Ergebnis: 

Szenario 1: Geruchsimmissionen verursacht durch den derzeitigen Ausbauzustand der be-
trachteten Betriebe  

• Der Immissionswert für Gerüche nach GIRL in Gewerbegebieten von 15 % als Anteil 
der Jahresstunden wird im geplanten Sondergebiet „Seite“ eingehalten. Die höchs-
ten Geruchswahrnehmungshäufigkeiten für die relevante Aufpunkthöhe von 1,5 m 
über Flur sind im Westen des Plangebietes im Bereich der geplanten Parkierungsflä-
chen (randlich bis 7 %) errechnet worden. Auch in größeren Höhen wurden innerhalb 
des Plangebietes keine größeren Geruchswahrnehmungshäufigkeiten berechnet. 

Szenario 2: Geruchsimmissionen verursacht durch den derzeitigen Ausbauzustand der be-
trachteten Betriebe sowie einer zukünftigen Entwicklung nach Aussage der Betreiber oder ei-
ner pauschalten Verdopplung des derzeitigen Standes 

• Der Immissionswert für Gerüche nach GIRL in Gewerbegebieten von 15 % als Anteil 
der Jahresstunden wird im geplanten Sondergebiet „Seite“ eingehalten. Die höchs-
ten Geruchswahrnehmungshäufigkeiten für die relevante Aufpunkthöhe von 1,5 m 
über Flur sind im Westen des Plangebietes im Bereich der geplanten Parkierungsflä-
chen (randlich bis 11 %) errechnet worden. Auch in größeren Höhen wurden inner-
halb des Plangebietes keine größeren Geruchswahrnehmungshäufigkeiten berech-
net. 
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Festsetzungen in Bebauungsplan „Seite“ oder eine Anpassung der Planung im Hinblick 
auf die Einwirkungen durch Geruchsimmissionen sind gemäß der Bewertungen nach 
GIRL grundsätzlich nicht erforderlich. Dies gilt für das gesamte Plangebiet unabhängig 
von der genauen Lage einzelner Nutzungen im Plangebiet. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Entwicklung des Sondergebietes  
„Seite“ auch bei einer möglichen zukünftigen Entwicklung bzw. Erweiterung der betrachteten 
landwirtschaftlichen Betriebe möglich ist. Somit werden die Betriebe durch die vorliegend be-
urteilte Planung nicht in unzulässiger Weise in ihrer Entwicklung beeinträchtigt.  

 

 

Ingenieurbüro Dr. Dröscher 

 
 
 
 

Dr.-Ing. Frank Dröscher   Dr. rer. nat. Christian Geißler   
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Selektion Repräsentatives Jahr nach VDI 3783 Blatt 20 

 

Datenbasis: Stunden-Jahres-Zeitreihen einer Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

Methode: Summe der Fehlerquadrate von Windrichtung (12 Sektoren) und Windgeschwin-
digkeit (9 Klassen) mit 3-facher Gewichtung der Windrichtung 

 

Station: 03925 Pforzheim-Ispringen (BW) 

Jahre:  2009 - 2018 

Koordinaten: N48.9329, E008.6973  

Stationshöhe: 333 m ü.NN 

Messhöhe: 12 m 

 

Das Abweichungsmaß von den mittleren Verhältnissen ist je Jahr für einen Parameter darstell-
bar als: 

An = Σ (pm,i – pn,i)2 

mit px Häufigkeit je Sektor/Klasse 
m langjähriges Mittel 
i Windrichtungssektor (12) oder Windgeschwindigkeitsklasse (9) 
n Einzeljahr 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Reihenfolge der Einzeljahre mit getrennter Sortierung je Pa-
rameter (Windrichtung und Windgeschwindigkeit) nach aufsteigendem Wert des (auf den kleins-
ten Wert mit 100) normierten Abweichungsmaßes. In den Werten der Beurteilungsgröße spiegelt 
sich die 3-fache Gewichtung der Abweichungsmaße für die Windrichtung wider. Die Jahresmit-
telwerte der Windgeschwindigkeit sind in m/s angegeben; das langjährige Mittel beträgt 2,8 m/s. 

Jahr 

Abweichungen vom langjährigen Mittel 

Abweichungsmaß 

Windrichtung 

(normiert auf 100) 

Abweichungsmaß 

Windgeschwindigkeit 

(normiert auf 100) 

Beurteilungsgröße 

Jahresmittelwert der 

Windgeschwindigkeit in 

m/s 

2009 100 287 100 3,0 
2010 452 251 274 2,9 
2011 756 410 457 3,1 
2012 479 383 310 3,1 
2013 306 476 238 2,9 
2014 180 267 138 2,5 
2015 276 522 230 2,2 
2016 589 641 411 2,5 
2017 1.397 100 732 3,0 
2018 753 231 424 2,9 
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2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Gesamt 2009-2018 
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Die Repräsentativität der Einzeljahre gilt als umso größer je geringer die Abweichung 
vom Mittel ist. Die Auswahl für Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft fällt hier auf das 
Jahr 2009. 
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Rechenlaufprotokolle Austal2000  
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Rechenlaufprotokoll Szenario 1 

 
2019-09-26 17:17:21 AUSTAL2000 gestartet 
 
 
   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 
   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 
   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 
 
   =============================================== 
   Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09 
   =============================================== 
 
   Arbeitsverzeichnis: D:/Austal/Wiernsheim/03a_Basismodell_detail/erg0008  
 
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28 
Das Programm läuft auf dem Rechner "DROESCHER-RK3". 
 
============================= Beginn der Eingabe ============================ 
> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings" 
> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings" 
> ti "Wiernsheim"                             'Projekt-Titel 
> ux 32489724                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 
> uy 5415425                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 
> qs 2                                        'Qualitätsstufe 
> az 03925_AKTerm_Pf-Ispringen_2009-rr.akt 
> xa -2234.00                                 'x-Koordinate des Anemometers 
> ya 2455.00                                  'y-Koordinate des Anemometers 
> dd 10           20           40           80           'Zellengröße (m) 
> x0 -355         -895         -1895        -3895        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> nx 90           100          100          100          'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 
> y0 -315         -855         -1855        -3855        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> ny 90           100          100          100          'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 
> os +SCINOTAT 
> gh "01_Wiensheim.grid"                      'Gelände-Datei 
> xq -2.00       2.41        113.32      434.83      931.48      -236.85     -226.91     -244.09     -213.38     
-216.33     -62.68      -62.63      39.07       37.93       15.77       15.07       13.71       112.60      
112.10      111.82      146.60      146.60      492.40      426.33      432.86      431.80      456.47      
456.47      912.47      875.00      875.00      962.76      982.02      912.07      417.89 
> yq 172.85      286.59      365.22      393.06      -273.36     36.60       24.34       37.95       30.69       
30.39       199.09      199.09      202.12      196.57      309.89      305.11      308.22      367.81      
372.26      367.91      366.24      366.24      424.22      393.11      404.88      394.45      416.31      
416.31      -314.58     -324.30     -324.30     -265.05     -251.62     -318.50     399.22 
> hq 4.00        2.50        2.50        3.00        3.00        4.00        3.00        0.50        1.50        1.50        
1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        
1.50        1.50        6.00        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        
1.50        2.50        1.50        1.50        1.00 
> aq 22.81       21.51       21.16       44.69       30.42       28.19       14.76       0.00        6.00        
3.00        0.00        0.00        6.00        2.50        5.00        2.00        0.00        0.00        5.00        
2.00        0.00        0.00        18.48       0.00        7.80        5.00        0.00        0.00        5.00        
0.00        0.00        20.00       0.00        5.00        11.36 
> bq 39.61       20.06       17.21       21.79       48.44       16.58       14.42       0.00        3.00        
2.00        5.00        5.00        5.00        4.00        3.60        3.00        0.00        0.00        3.60        
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3.00        5.00        5.00        43.96       0.00        6.45        3.00        5.00        5.00        10.00       
8.00        3.00        15.00       0.00        3.00        5.78 
> cq 12.00       7.50        7.50        9.00        12.00       8.00        6.00        0.00        0.00        0.00        
2.50        2.50        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
2.50        2.50        2.00        0.00        0.00        0.00        2.50        2.50        0.00        2.50        
2.50        0.00        0.00        0.00        4.00 
> wq 325.24      333.05      328.51      235.67      263.05      184.86      274.02      0.00        185.04      
274.64      144.86      144.86      -125.40     0.00        245.14      0.00        0.00        0.00        
245.14      0.00        153.36      153.36      44.20       0.00        231.04      39.29       -122.11     -
122.11     263.93      -80.28      -80.28      353.15      0.00        354.99      234.43 
> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> qq 0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 
> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 
> odor_040 0           0           0           0           0           230.55556   0           0           0           0           
0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
311.11111   0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0 
> odor_050 719.44444   288.88889   363.88889   863.88889   2250        361.11111   100         ?           
52.777778   ?           0           0           88.888889   ?           0           0           0           ?           
52.777778   ?           0           0           55.555556   0           0           0           0           0           150         
0           0           450         ?           ?           0 
> odor_060 0           75          75          211.11111   0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           52.777778   ?           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0 
> odor_100 0           2.7777778   2.7777778   0           0           0           0           0           0           0           
55.555556   ?           0           0           0           0           ?           0           0           0           
44.444444   ?           14.166667   ?           150         ?           ?           ?           0           55.555556   
?           0           0           0           13.888889 
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> xp 634.92 
> yp -1339.93 
> hp 15.00 
> LIBPATH "D:/Austal/Wiernsheim/03a_Basismodell_detail/lib" 
============================== Ende der Eingabe 
============================= 
 
Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet. 
Anzahl CPUs: 8  
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 26 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 27 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 28 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 29 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 30 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 31 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 32 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 33 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 34 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 35 beträgt weniger als 10 m. 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.18 (0.18). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.35 (0.28). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.42 (0.35). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.51 (0.46). 
 
Standard-Kataster z0-utm.dmna (7e0adae7) wird verwendet. 
Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.121 m. 
Der Wert von z0 wird auf 0.10 m gerundet. 
Die Zeitreihen-Datei "D:/Austal/Wiernsheim/03a_Basismodell_detail/erg0008/zeitreihe.dmna" 
wird verwendet. 
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Es wird die Anemometerhöhe ha=8.9 m verwendet. 
Die Angabe "az 03925_AKTerm_Pf-Ispringen_2009-rr.akt" wird ignoriert. 
 
Prüfsumme AUSTAL   524c519f 
Prüfsumme TALDIA   6a50af80 
Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 
Prüfsumme SERIES   84838048 
 
 
Auswertung der Ergebnisse: 
========================== 
 
     DEP: Jahresmittel der Deposition 
     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 
 
 
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 
===================================================== 
ODOR     J00 : 9.995e+001 %     (+/-  0.0 ) bei x=   40 m, y=  200 m (1: 40, 52) 
ODOR_040 J00 : 3.847e+000 %     (+/-  0.1 ) bei x= -280 m, y=   10 m (1:  8, 33) 
ODOR_050 J00 : 9.995e+001 %     (+/-  0.0 ) bei x=   40 m, y=  200 m (1: 40, 52) 
ODOR_060 J00 : 7.760e+001 %     (+/-  0.1 ) bei x=   20 m, y=  310 m (1: 38, 63) 
ODOR_100 J00 : 9.767e+001 %     (+/-  0.0 ) bei x=  430 m, y=  400 m (1: 79, 72) 
ODOR_MOD J00 :  98.5 %     (+/-  ?   ) bei x=  430 m, y=  400 m (1: 79, 72) 
=========================================================================
==== 
 
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung 
====================================================== 
PUNKT                       01 
xp                         635 
yp                       -1340 
hp                        15.0 
------------+----------------- 
ODOR     J00  0.000e+000  0.0   % 
ODOR_040 J00  0.000e+000  0.0   % 
ODOR_050 J00  0.000e+000  0.0   % 
ODOR_060 J00  0.000e+000  0.0   % 
ODOR_100 J00  0.000e+000  0.0   % 
ODOR_MOD J00  0.000e+000  ---   % 
=========================================================================
==== 
 
=========================================================================
==== 
 
2019-09-27 12:27:59 AUSTAL2000 beendet.  
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Rechenlaufprotokoll Szenario 2 

 
2019-09-26 17:27:32 AUSTAL2000 gestartet 
 
 
   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 
   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 
   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 
 
   =============================================== 
   Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09 
   =============================================== 
 
   Arbeitsverzeichnis: E:/AUSTAL-RL/Wiernsheim/03b_Entwicklung_detail/erg0008  
 
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28 
Das Programm läuft auf dem Rechner "AP10". 
 
============================= Beginn der Eingabe ============================ 
> settingspath "D:\AustalViewSoftware\Models\austal2000.settings" 
> settingspath "D:\AustalViewSoftware\Models\austal2000.settings" 
> ti "Wiernsheim"                             'Projekt-Titel 
> ux 32489724                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 
> uy 5415425                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 
> qs 2                                        'Qualitätsstufe 
> az 03925_AKTerm_Pf-Ispringen_2009-rr.akt 
> xa -2234.00                                 'x-Koordinate des Anemometers 
> ya 2455.00                                  'y-Koordinate des Anemometers 
> dd 10           20           40           80           'Zellengröße (m) 
> x0 -355         -895         -1895        -3895        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> nx 90           100          100          100          'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 
> y0 -315         -855         -1855        -3855        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 
> ny 90           100          100          100          'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 
> os +SCINOTAT 
> gh "01_Wiensheim.grid"                      'Gelände-Datei 
> xq -2.00       2.41        113.32      434.83      931.48      -236.85     -226.91     -244.09     -213.38     
-216.33     -62.68      -62.63      39.07       37.93       15.77       15.07       13.71       112.60      
112.10      111.82      146.60      146.60      492.40      426.33      432.86      431.80      456.47      
456.47      912.47      875.00      875.00      962.76      982.02      912.07      44.42       -59.77      -
62.63      62.03       61.20       23.23       12.62       19.87       19.53       123.06      149.16      
146.60      121.43      120.84      121.62      149.26      363.98      403.49      413.27      411.92      
359.70      359.70      809.66      887.94      888.10      860.92      417.72 
> yq 172.85      286.59      365.22      393.06      -273.36     36.60       24.34       37.95       30.69       
30.39       199.09      199.09      202.12      196.57      309.89      305.11      308.22      367.81      
372.26      367.91      366.24      366.24      424.22      393.11      404.88      394.45      416.31      
416.31      -314.58     -324.30     -324.30     -265.05     -251.62     -318.50     189.87      203.32      
199.09      186.85      181.09      276.13      306.77      307.72      303.06      381.32      371.16      
366.24      387.94      383.39      384.73      371.58      325.41      302.45      304.71      295.30      
326.88      326.88      -338.76     -320.83     -320.89     -322.95     398.99 
> hq 4.00        2.50        2.50        3.00        3.00        4.00        3.00        0.50        1.50        1.50        
1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        
1.50        1.50        6.00        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        
1.50        2.50        1.50        1.50        3.00        1.50        1.50        1.50        1.50        2.50        
1.50        1.50        1.50        2.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        
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4.00        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        3.00        1.50        1.50        1.50        
1.00 
> aq 22.81       21.51       21.16       44.69       30.42       28.19       14.76       0.00        6.00        
3.00        0.00        0.00        6.00        2.50        5.00        2.00        0.00        0.00        5.00        
2.00        0.00        0.00        18.48       0.00        7.80        5.00        0.00        0.00        5.00        
0.00        0.00        20.00       0.00        5.00        39.20       0.00        0.00        6.00        2.50        
21.51       0.00        5.00        2.00        21.16       0.00        0.00        5.00        2.00        0.00        
0.00        79.56       0.00        10.00       5.00        0.00        0.00        44.41       0.00        0.00        
0.00        10.07 
> bq 39.61       20.06       17.21       21.79       48.44       16.58       14.42       0.00        3.00        
2.00        5.00        5.00        5.00        4.00        3.60        3.00        0.00        0.00        3.60        
3.00        5.00        5.00        43.96       0.00        6.45        3.00        5.00        5.00        10.00       
8.00        3.00        15.00       0.00        3.00        22.13       5.00        5.00        5.00        4.00        
20.06       0.00        3.60        3.00        17.21       5.00        5.00        3.60        3.00        0.00        
5.00        49.53       0.00        5.00        3.00        5.00        5.00        55.01       8.00        3.00        
0.00        6.59 
> cq 12.00       7.50        7.50        9.00        12.00       8.00        6.00        0.00        0.00        0.00        
2.50        2.50        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
2.50        2.50        2.00        0.00        0.00        0.00        2.50        2.50        0.00        2.50        
2.50        0.00        0.00        0.00        9.00        2.50        2.50        0.00        0.00        7.50        
0.00        0.00        0.00        7.50        2.50        2.50        0.00        0.00        0.00        2.50        
12.00       0.00        0.00        0.00        2.50        2.50        9.00        2.50        2.50        0.00        
4.00 
> wq 325.24      333.05      328.51      235.67      263.05      184.86      274.02      0.00        185.04      
274.64      144.86      144.86      -125.40     0.00        245.14      0.00        0.00        0.00        
245.14      0.00        153.36      153.36      44.20       0.00        231.04      39.29       -122.11     -
122.11     263.93      -80.28      -80.28      353.15      0.00        354.99      236.11      144.86      
144.86      -125.40     0.00        333.05      0.00        245.14      0.00        328.51      153.36      
153.36      245.14      0.00        0.00        153.36      233.08      0.00        230.44      39.29       
59.55       59.55       284.47      -80.28      -80.28      0.00        233.82 
> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00 
> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00 
> qq 0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       
0.000       0.000 
> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
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0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00 
> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      
0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 
> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00 
> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        
0.00 
> odor_040 0           0           0           0           0           230.55556   0           0           0           0           
0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
311.11111   0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0           0           0 
> odor_050 719.44444   288.88889   361.11111   863.88889   2250        361.11111   100         ?           
52.777778   ?           0           0           88.888889   ?           0           0           0           ?           
52.777778   ?           0           0           55.555556   0           0           0           0           0           150         
0           0           450         ?           ?           1177.7778   0           0           52.777778   ?           
288.88889   0           0           0           361.11111   0           0           52.777778   ?           0           0           
0           0           0           0           0           0           1800        0           0           0           0 
> odor_060 0           75          75          211.11111   0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           52.777778   ?           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           0           
0           0           0           0           0           75          0           88.888889   ?           75          0           
0           0           0           0           0           2375        0           150         ?           0           0           0           
0           0           0           0 
> odor_100 0           2.7777778   2.7777778   0           0           0           0           0           0           0           
55.555556   ?           0           0           0           0           ?           0           0           0           
44.444444   ?           14.166667   ?           150         ?           ?           ?           0           55.555556   
?           0           0           0           0           55.555556   ?           0           0           2.7777778   ?           
0           0           11.111111   44.444444   ?           0           0           ?           ?           72.222222   ?           
0           0           55.555556   ?           0           55.555556   ?           ?           13.888889 
> xp 632.25 
> yp -1335.79 
> hp 15.00 
> LIBPATH "E:/AUSTAL-RL/Wiernsheim/03b_Entwicklung_detail/lib" 
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============================== Ende der Eingabe 
============================= 
 
Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet. 
Anzahl CPUs: 8  
Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 26 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 27 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 28 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 29 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 30 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 31 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 32 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 33 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 34 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 35 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 36 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 37 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 38 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 39 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 40 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 41 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 42 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 43 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 44 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 45 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 46 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 47 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 48 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 49 beträgt weniger als 10 m. 
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Die Höhe hq der Quelle 50 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 51 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 52 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 53 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 54 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 55 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 56 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 57 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 58 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 59 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 60 beträgt weniger als 10 m. 
Die Höhe hq der Quelle 61 beträgt weniger als 10 m. 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.18 (0.18). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.35 (0.28). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.42 (0.35). 
Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.51 (0.46). 
 
Standard-Kataster z0-utm.dmna (7e0adae7) wird verwendet. 
Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.091 m. 
Der Wert von z0 wird auf 0.10 m gerundet. 
Die Zeitreihen-Datei "E:/AUSTAL-
RL/Wiernsheim/03b_Entwicklung_detail/erg0008/zeitreihe.dmna" wird verwendet. 
Es wird die Anemometerhöhe ha=8.9 m verwendet. 
Die Angabe "az 03925_AKTerm_Pf-Ispringen_2009-rr.akt" wird ignoriert. 
 
Prüfsumme AUSTAL   524c519f 
Prüfsumme TALDIA   6a50af80 
Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 
Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 
Prüfsumme SERIES   6d105f27 
 
 
Auswertung der Ergebnisse: 
========================== 
 
     DEP: Jahresmittel der Deposition 
     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 
     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 
 
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 
         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 
         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 
 
 
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit  bei z=1.5 m 
===================================================== 
ODOR     J00 : 1.000e+002 %     (+/-  0.0 ) bei x=  410 m, y=  300 m (1: 77, 62) 
ODOR_040 J00 : 3.893e+000 %     (+/-  0.1 ) bei x= -280 m, y=   10 m (1:  8, 33) 
ODOR_050 J00 : 9.995e+001 %     (+/-  0.0 ) bei x=  975 m, y= -265 m (2: 94, 30) 
ODOR_060 J00 : 9.998e+001 %     (+/-  0.0 ) bei x=  410 m, y=  300 m (1: 77, 62) 
ODOR_100 J00 : 9.797e+001 %     (+/-  0.0 ) bei x=  430 m, y=  400 m (1: 79, 72) 
ODOR_MOD J00 :  98.9 %     (+/-  ?   ) bei x=  430 m, y=  400 m (1: 79, 72) 
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=========================================================================
==== 
 
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung 
====================================================== 
PUNKT                       01 
xp                         632 
yp                       -1336 
hp                        15.0 
------------+----------------- 
ODOR     J00  3.425e-002  0.0   % 
ODOR_040 J00  0.000e+000  0.0   % 
ODOR_050 J00  2.283e-002  0.0   % 
ODOR_060 J00  0.000e+000  0.0   % 
ODOR_100 J00  0.000e+000  0.0   % 
ODOR_MOD J00  1.712e-002  ---   % 
=========================================================================
==== 
 
=========================================================================
==== 
 
2019-09-27 14:22:52 AUSTAL2000 beendet. 
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1. Vorbemerkung 
 

Im Gewann "Seite" der Gemeinde Wiernsheim soll ein Nahversorgungszentrum mit 
dazugehörenden Parkplätzen gebaut werden. Die Gemeinde hat mich beauftragt, ein 
Baugrundgutachten hierfür zu erstellen und zu beraten. Vorab habe ich am 10.11.19 
eine geotechnische Stellungnahme auf Grundlage vorhandener Unterlagen zu den 
erwarteten Baugrundverhältnissen abgegeben. Eine weitere Stellungnahme bezüglich 
der erforderlichen Umlegung der Nordschwarzwaldleitung datiert auf den 15.04.2020. 
Eine erste Fassung des Baugrundgutachtens habe ich, ausgehend von der damals 
geplanten Ausführungsvariante II, mit Datum 26.04.2020 vorgelegt. Am 12.05.20 
fand eine weitere Planungsbesprechung statt, bei der die bis dahin vorgesehene 
Variante II verworfen und eine nochmalige Umplanung entsprechend Variante III in 
Verbindung mit einer Absenkung der Baugrubensohlen beschlossen wurde. Zudem 
wurde die Lage der Gebäude geändert. Aus diesem Grund wurde die vorliegende, 
ergänzte 2. Fassung des Baugrundgutachtens notwendig. 
 
Folgende aktuelle und für die Bearbeitung des Baugrundgutachtens relevante 
Unterlagen stehen derzeit zur Verfügung: 
 
- Geologische Karte von Baden-Württemberg (GK 25), Blatt 7119 Weissach, 

Maßstab 1:25.000, mit Erläuterungen, GLA 1921 - 1962. 
- Bodenkarte von Baden-Württemberg (BK 25), Blatt 7119 Rutesheim, Maßstab 

1:25.000, mit Erläuterungen, GLA 1994. 
- Bodenkarte von Baden-Württemberg (BK 25), Blatt 7119 Rutesheim, Maßstab 

1:25.000, Auswertungskarte natürliche Bodenfruchtbarkeit, LGRB 2000. 
- Lageplan Nordschwarzwaldleitung - Boden und Baugrund (Plan.-Nr.: NOS BB 

169 LP 000), Maßstab 1:1000, Terranets BW / IBNi, 08.09.2014. 
- Lageplan Nordschwarzwaldleitung - Boden und Baugrund (Plan.-Nr.: NOS BB 

170 LP 000), Maßstab 1:1000, Terranets BW / IBNi, 08.09.2014. 
- Längsschnitt Nordschwarzwaldleitung - Boden und Baugrund (Plan.-Nr.: NOS 

BB 168 LS 000), Maßstab 1:1000 / 1:200, Terranets BW / IBNi, 12.09.2014. 
- Längsschnitt Nordschwarzwaldleitung - Boden und Baugrund (Plan.-Nr.: NOS 

BB 169 LS 000), Maßstab 1:1000 / 1:200, Terranets BW / IBNi, 12.09.2014. 
- Längsschnitt Nordschwarzwaldleitung - Boden und Baugrund (Plan.-Nr.: NOS 

BB 170 LS 000), Maßstab 1:1000 / 1:200, Terranets BW / IBNi, 12.09.2014. 
- Neubau LM und Fachmärkte - Entwurf, Schnitt Nachbar, Maßstab 1:250, 

Architekturbüro Müller + Huber, 08.10.2019. 
- Neubau Lebensmittelmarkt und Fachmärkte - Entwurf, Schnitt Gasleitung, 

Maßstab 1:250, Architekturbüro Müller + Huber, 09.10.2019. 
- Erschließung Sondergebiet "Seite" - Erläuterungsbericht Entwässerungs-

konzeption, Weber Ingenieure, 31.10.2019. 
- Übersichtsplan Neubau Lebensmittelmarkt und Fachmärkte (Entwurf), 

Maßstab 1:250, Architekturbüro Müller + Huber, Stand 10.12.2019. 
- Übersichtsplan Neubau Lebensmittelmarkt und Fachmärkte (Entwurf), 

Maßstab 1:250, Architekturbüro Müller + Huber, Stand 13.05.2020. 
- Geländeschnitte Neubau Lebensmittelmarkt und Fachmärkte (Entwurf), 

Maßstab 1:250, Architekturbüro Müller + Huber, Stand 13.05.2019. 
- Übersichtsplan Neubau Lebensmittelmarkt und Fachmärkte (Entwurf), 

Maßstab 1:250, Architekturbüro Müller + Huber, Stand 05.06.2020. 
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Welche der beiden noch zur Auswahl stehenden Gebäudeplanungen (Entwürfe vom 
13.05.20 oder 05.06.20) zur Ausführung kommt, steht derzeit noch nicht abschließend 
fest.  
 
Die Fußbodenhöhe des Lebensmittelmarktes ist aktuell mit ca. 368,00 m ü.NN 
ausgewiesen. Der Zugang zum Markt wird, wie allgemein üblich, barrierefrei bzw. 
höhengleich ausgelegt. Ausgehend vom Gebäude fällt die anschließende Fläche, 
Fahrspuren und Parkplätze, mit ca. 2 % Gefälle nach Westen hin ein. Der 
Höhenunterschied zum Urgelände wird am westlichen Ende des Parkplatzes mit einer 
ca. 4 m hohen Böschung überbrückt. Nach der vorliegenden Planung liegt der 
Tiefpunkt der Parkplätze in der südwestlichen Ecke auf  ca. 366,40 m ü.NN. 
 
Quer über das Areal verläuft derzeit in einem 10 m breiten Schutzstreifen eine 
Hochdruck-Gasleitung (Nordschwarzwaldleitung), die im Zuge der letztendlich 
beschlossenen Baumaßnahme (Ausführungsvariante III) im Wesentlichen entfällt und 
überbaut werden kann. 
 
Die zwei ursprünglich geplanten, vollständig getrennten Baukörper für die Märkte 
können bei der Ausführungsvariante III mehr oder weniger direkt aneinander 
anschließen. Gemäß Planung beträgt die Gebäudehöhe ca. 7 m. Der Lastabtrag erfolgt 
über Wandscheiben und innenstehende Stützen. Angaben über die in den Baugrund 
abzutragenden Lasten liegen noch nicht vor. 
 
 
2. Lage und geologischer Überblick 
 

Die überplante Fläche liegt am östlichen Ortsrand von Wiernsheim, nördlich der 
Iptinger Straße (L 1135). Derzeit ist der überwiegende Teil der Grundstücke 
Grünland, lediglich ein kleinerer, am Westrand gelegener Streifen wird ackerbaulich 
genutzt. Auf der Nord- und Ostseite verlaufen unbefestigte Feldwege. Entlang seiner 
Südgrenze ist ein asphaltierter Fuß- und Radweg parallel der Iptinger Straße 
vorhanden. Wenig westlich des Areals stehen einige Wohnhäuser und ein 
Aussiedlerhof. Ansonsten wird das nähere Umfeld landwirtschaftlich genutzt. Am 
Standort fällt das Gelände mäßig nach Westen ein. Die Zufahrt auf die Anlage soll 
von einem bereits vorhandenen Kreisverkehr der L 1135 erfolgen. 
 
Auf dem zur Bebauung vorgesehenen Areal stehen gemäß amtlicher geologischer 
Karte die Schichten des Mittleren Muschelkalks an. Dies sind aus Erfahrung bei 
anderen Projekten sehr unterschiedliche Schichten, die überwiegend 
Lockergesteinscharakter aufweisen. Einzelne braune, meist stark zerlegte 
Dolomitstein- oder Kalksteinlagen wechseln sich ab mit gelblichbraunen Schluffen 
bzw. leichtplastischen bis ausgeprägt plastischen Tonen nach DIN 18196. 
Insbesondere im obersten Abschnitt weisen die kiesigen und steinigen Schluffe 
weiche Konsistenz auf. Ansonsten wird eine zumindest steife Konsistenz der bindigen 
Schichten erwartet. Nach den Angaben auf der geologischen Karte beträgt die 
Gesamtschichtstärke des Mittleren Muschelkalks in Wiernsheim durchschnittlich 
20 m bis 30 m, weshalb der nächst tiefere Untere Muschelkalk auf der Baufläche nicht 
mehr angeschnitten wird. Schichtwasser kann allgemein im Mittleren Muschelkalk 
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über den stauenden Auslaugungsschluffen und -tonen sowie im Grenzbereich zum 
überlagernden Oberen Muschelkalk auftreten. 
 
Das Baugelände ist Erdbebenzone 0 / Untergrundklasse R zuzuordnen. DIN 4149: 
2005-04 (Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und 
Ausführung üblicher Hochbauten) muß somit nicht berücksichtigt werden. 
 
 
3. Durchgeführte Untersuchungen, Ergebnisse 
 

Vor dem Bau der Gasleitung im Auftrag der terranets bw GmbH ausgeführte 
Baugrunduntersuchungen umfassen lediglich eine Rammkernsondierung in der 
südöstlichen Ecke des geplanten Baugebiets "Seite". Im vorliegenden Bohrprofil 
dieser Sondierung RKS 253 wird direkt unter der Mutterbodenschicht bis zur 
ausgeführten Endtiefe von ca. 5 m Tiefe Kalkstein ausgewiesen. Da es sich jedoch um 
eine Rammkernsondierung handelte, mit der kein kompakter Fels durchbohrt werden 
kann, gehe ich davon aus, daß es sich dabei um eine steinige Verwitterungszone 
handelte. 
 
Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden aktuell vom 25.11.19 bis 28.11.19 
sechs großkalibrige Kernbohrungen bis maximal 15,00 m Tiefe unter 
Geländeoberkante ausgeführt. Hierbei aufgeschlossene Bodenschichten habe ich 
fachgerecht aufgenommen. Die Lage der Bohrungen ist im beigefügten Lageplan 
(Anlage 1) eingezeichnet. Anlage 2 enthält die Verzeichnisse der mit den Bohrungen 
angetroffenen Schichten sowie entsprechende graphische Darstellungen in Form von 
Schichtprofilen. Alle Tiefenangaben beziehen sich auf die derzeitige 
Geländeoberfläche. Zur höhengerechten Einordnung der Schichtgrenzen wurden die 
Ansatzpunkte der Bohrungen durch das Vermessungsbüro Repple 
vermessungstechnisch aufgenommen. Um eine Gefährdung der Gasleitung durch die 
Arbeiten auszuschließen, ist zusätzlich die Lage der Bohrpunkte durch das Büro 
Repple exakt eingemessen worden. Aus den Kernbohrungen stammende Bodenproben 
dienten zur Bestimmung relevanter bodenmechanischer Kennwerte im Labor 
(Anlage 3) sowie für chemische Analysen. 
 
Der in den Bohrungen angetroffene Untergrund setzt sich vereinfacht aus: 
 

  - Mutterboden 
  - Verwitterungszone 
  - Mittlerem Muschelkalk 
zusammen. 
 
Die Schichtstärke des durchwurzelten Mutterbodens beträgt in der Regel 0,15 m bis 
0,30 m. Es handelt sich um einen dunkelbraun gefärbten Schluff oder Ton, teilweise 
mit Beimengungen von Gesteinsbruchstücken in Kiesgröße. In den beiden 
westlichsten Bohrungen BK 1 und BK 2 folgt unter dem typischen Mutterboden noch 
ein dunkelbrauner, z.T. schwach kiesiger Ton bis 0,70 m bzw. 0,80 m Tiefe, der als 
nacheiszeitliche Abschwemmung vom Hang noch als Boden im weitesten Sinne 
gewertet wird. Die Konsistenz dieses Tons ist steif. Entsprechend seiner Lage im 
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Plastizitätsdiagramm nach CASAGRANDE liegt ein ausgeprägt plastischer Ton 
(Bodengruppe TA) vor  
 
Eine Verwitterungszone der Festgesteine ist nur in den Bohrungen BK 3, BK 5 und 
BK 6 eindeutig abgrenzbar. Hier wurde bis maximal 1,30 m Tiefe ein brauner, 
kiesiger und steiniger Ton in steifer bis halbfester Konsistenz erbohrt. Der 
grobkörnige Anteil ist vermutlich Gesteinsbruch der tiefer anstehenden Festgesteine. 
In Bohrung BK 4 wurde zwischen 0,30 und 1,60 m Tiefe eine überwiegend aus 
lehmigen Steinen zusammengesetzte Lage angetroffen, die entweder ebenfalls als 
Verwitterungsbildungen gedeutet werden kann oder aber auch über kurze Distanz 
hangabwärts verfrachtet wurde. 
 
Der Mittlere Muschelkalk setzt sich aus einer Wechselfolge sehr unterschiedlicher 
Gesteine zusammen, deren Schichtstärke und Abfolge auch lateral auf kürzere Distanz 
veränderlich sein können. Überwiegend sind dies bindig geprägte Schichten mit 
anteilig stark wechselnden Beimengungen von Gesteinsbruch in Sand- bis Steingröße. 
Nach DIN 18196 wird der Feinanteil in die Bodengruppen TL (leicht plastische Tone), 
TM (mittelplastische Tone) und TA (ausgeprägt plastische Tone) eingestuft. Ihre 
Konsistenz ist insbesondere nach dem Geländebefund meist weich bis steif, seltener 
halbfest. Charakteristisch sind dabei die sogenannten Residualschluffe, die durch 
Auslaugung des ursprünglich gips- oder steinsalzhaltigen Gebirges entstanden sind. 
Nach DIN 18196 liegen bei den Residualschluffen in der Regel leichtplastische und 
mittelplastische Tone (Bodengruppen TL, TM) in weicher bis steifer Konsistenz vor. 
Bei den Körnungskurven der überwiegend bindigen Schichten fällt jeweils ein hoher 
Anteil an Schluffkorn auf, woraus eine starke Wasserempfindlichkeit resultiert. 
Dazwischen treten einzelne Kalkstein- oder Dolomitsteinlagen auf, die teilweise 
vollständig zu Steinen oder Gesteinsbruch in Kiesgröße zerbrochen sind. Bei den 
Kalksteinen fällt oft eine typisch löchrige Oberflächenstruktur auf. Vorherrschende 
Farben des Mittleren Muschelkalks sind diverse Brauntöne. Insgesamt beträgt die 
Mächtigkeit des Mittleren Muschelkalks im Raum Wiernsheim ca. 20 bis 30 m. Die 
Untergrenze des Mittleren Muschelkalks wurde mit den Bohrungen nicht erreicht. 
 
Grundwasser wurde in den durchgeführten Bohrungen nicht angetroffen. Nach 
stärkeren Regenfällen kann jedoch das Auftreten von Schichtwasser in einzelnen 
klüftigen Kalkstein- oder Dolomitsteinlagen nicht ausgeschlossen werden. 
 
An dem verfügbaren Bodenmaterial wurden: 
 
- 72 Wassergehaltsbestimmungen 
- 17 Bestimmungen der Fließ- und Ausrollgrenze 
- 7 Schlämmanalysen 
- 7 Naßsiebungen 
- 2 Kompressionsversuche (Ödometer) 
- 1 Proctorversuch (Zylinderdurchmesser 150 mm) nach Abtrennung von Überkorn 
 
vorgenommen.  
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Zur Abschätzung der Druckfestigkeit der Festgesteine wurden außerdem 6 
Punktlastversuche durchgeführt. Geeignete zylindrische Gesteinsproben für direkte 
einaxiale Druckversuche sind mit diesem Material praktisch nicht herstellbar. 
 
Sinnvollerweise wird die Abschätzung der resultierenden einaxialen Druckfestigkeit 
als Spanne ausgewiesen. Somit lassen sich für die anstehenden Kalk- und 
Dolomitsteine folgende einaxiale Druckfestigkeiten im Mittel annehmen: 
 

 σu
* [N/mm²] 

Dolomitstein, z.T. löchrig 22,2 bis 117,1 
Kalkstein, löchrig1 19,0 bis 28,6 

 

 Tab. 1: Einaxiale Druckfestigkeit. 
 
Die Auswertung der Laborversuche sind unter Anlage 3 beigefügt. 
 
 
4. Bodenmechanische Kennwerte 
 

Nach den Ergebnissen der Laborversuche und in Anlehnung an die DIN 1055 lassen 
sich für die angetroffenen Gesteine die in Tabelle 2 aufgelisteten charakteristischen 
bodenmechanischen Kennwerte im Mittel ansetzen. Bei dem sehr inhomogen 
aufgebauten Mittleren Muschelkalk sind prinzipiell zwischen den sogenannten 
Residualschluffen, kiesig steinigen Lagen, Tonen und kompakterem Kalkstein / 
Dolomitstein  zu unterscheiden. 
 

 Wichte d. feuchten 

Bodens  γ [kN/m3] 

Reibungswinkel  ϕ Kohäsion  c 

[kN/m2] 

Steifemodul 

[MN/m2] 
Verwittterungszone 
(Ton; wechselnd kiesig, 
steinig, steif bis halbfest) 

 
20,0 

 
25,0° 

 
10 

 
8 bis 12 

Mittlerer Muschelkalk 
"Residualschluffe" 
(Ton; wechselnd kiesig, 
steinig, Bodengruppen TL 
/ TM, weich bis steif) 

 
19,0 

 
22,5° 

 
5 

 
4 bis 8 

Mittlerer Muschelkalk 
(Kies, Steine, lehmig, 
Kalkstein zerlegt) 

 
21,0 

 
35,0° 

 
0 

 
20 bis 40 

Mittlerer Muschelkalk 
(Ton, wechselnd kiesig 
steinig, Bodengruppen TL 
/ TM / TA, weich bis steif, 
selten halbfest) 

 
19,5 

 
20,0° 

 
20 

 
5 bis 15 

Mittlerer Muschelkalk 
(Kalkstein / Dolomitstein) 

 
24,0 

 
40,0° 

 
30 

 
100 

 

Tabelle 2: Charakteristische Bodenkennwerte 

                                                           
1 Werte nur anhand einer Probe ermittelt.. 
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5. Erdarbeiten 
 

5.1 Allgemeines 
 

Der anstehende Boden neigt bei Wasserzutritten und beim Befahren zu 
Aufweichungen. Aushubarbeiten mittels Bagger sollten daher rückschreitend erfolgen, 
so daß die Aushubsohle nicht mit Baufahrzeugen befahren werden muß. 
 
Dauerhaft anzulegende Böschungen empfehle ich, mit einer Böschungsneigung von 
maximal 1 : 1,6 (= 32°) zu planen. Die Böschungsoberflächen sollten zum 
Erosionsschutz möglichst umgehend begrünt werden. 
 
Für sämtliche Erdarbeiten gelten die einschlägigen Richtlinien des Erdbaues (ZTVE-
StB 17) in der aktuellen Fassung. 
 

 

5.2 Homogenbereiche nach DIN 18300 

 
Eine Einstufung der Erdarbeiten in eine der drei Geotechnischen Kategorien (GK) 
erfolgt gemäß DIN 4020 in Verbindung mit der DIN EN 1997-1 und der DIN 1054. 
Demnach dürfen gängige Bauobjekte, wie übliche Hoch- und Ingenieurbauten mit 
Einzel-/Streifenfundamenten oder Gründungsplatten auf durchschnittlichem Baugrund 
in die geotechnische Kategorie GK 2 eingestuft werden. Allgemein ist eine 
Fortschreibung der vorgenommenen Einstufung im Zuge der weiteren Planung und 
Ausführung vorgesehen. 
 
Auf der Baufläche flächig vorhandener Oberboden wird in der aktuellen DIN 18300 
nicht mehr berücksichtigt. Hierfür kann ersatzweise die DIN 18915 (Bodengruppen 
für vegetationstechnische Zwecke) herangezogen werden. Dementsprechend kommen 
die Bodengruppen 6 (bindiger Boden) und 7 (bindiger, steiniger Boden) der DIN 
18915 in Betracht. 
 
Unter der Mutterbodenschicht stehen bereichsweise Lockergesteine der 
Verwitterungszone an. Diese werden zusammen mit den im unterlagernden Mittleren 
Muschelkalk enthaltenen bindig geprägten Schichten als Homogenbereich 1 
zusammengefasst. 
 
Einzelne, meist jedoch stark zerbrochene Kalkstein- oder Dolomitsteinlagen innerhalb 
des Mittleren Muschelkalks weisen höhere Materialfestigkeiten auf. Sie werden als 
Homogenbereich 2 beschrieben.  
 
Somit sind bei der Ausschreibung der Erdarbeiten zwei Homogenbereiche zu 
berücksichtigen. Unter Ansatz der geotechnischen Kategorie 2 empfehle ich folgende 
Beschreibung dieser Homogenbereiche: 
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Homogenbereich 1: 
OK Tiefe: 0,1 m bis 0,8 m 
UK Tiefe: > 7,0 m 
Anzahl der Bodengruppen nach DIN 18196: 3 
 
- Bodengruppe 1:   TL (leicht plastische Tone) 
  Anteil Ton unterer Wert: 10 % 
  Anteil Ton oberer Wert: 30 % 
  Anteil Schluff unterer Wert: 20 % 
  Anteil Schluff oberer Wert: 60 % 
  Anteil Sand unterer Wert: 10 % 
  Anteil Sand oberer Wert: 20 % 
  Anteil Kies unterer Wert: 5 % 
  Anteil Kies oberer Wert: 60 % 
  Anteil Steine unterer Wert: 0 % 
  Anteil Steine oberer Wert: 30 % 
  Anteil Blöcke unterer Wert: 0 % 
  Anteil Blöcke oberer Wert: 10 % 
  Bodendichte:  über 1800 bis 2000 kg/m³ 
  undränierte Scherfestigkeit: 20 - 200 kN/m² 
  Wassergehalt: 16,9 - 20,3 % 
  Konsistenzzahl: 0,5 - 1,1 
  Plastizitätszahl: 13,2 - 15,5 % 
  Lagerungsdichte:  nicht relevant 
 
 - Bodengruppe 2:  TM (mittel plastische Tone) 
  Anteil Ton unterer Wert: 10 % 
  Anteil Ton oberer Wert: 30 % 
  Anteil Schluff unterer Wert: 30 % 
  Anteil Schluff oberer Wert: 70 % 
  Anteil Sand unterer Wert: 10 % 
  Anteil Sand oberer Wert: 30 % 
  Anteil Kies unterer Wert: 5 % 
  Anteil Kies oberer Wert: 40 % 
  Anteil Steine unterer Wert: 0 % 
  Anteil Steine oberer Wert: 30 % 
  Anteil Blöcke unterer Wert: 0 % 
  Anteil Blöcke oberer Wert: 10 % 
  Bodendichte:  über 1800 bis 2000 kg/m³ 
  undränierte Scherfestigkeit: 40 - 200 kN/m² 
  Wassergehalt: 20,7 - 27,6 % 
  Konsistenzzahl: 0,6 - 1,0 
  Plastizitätszahl: 17,7 - 29,2 % 
  Lagerungsdichte:  nicht relevant 
 
- Bodengruppe 3:   TA (ausgeprägt plastische Tone) 
  Anteil Ton unterer Wert: 10 % 
  Anteil Ton oberer Wert: 30 % 
  Anteil Schluff unterer Wert: 30 % 
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  Anteil Schluff oberer Wert: 70 % 
  Anteil Sand unterer Wert: 10 % 
  Anteil Sand oberer Wert: 30 % 
  Anteil Kies unterer Wert: 5 % 
  Anteil Kies oberer Wert: 30 % 
  Anteil Steine unterer Wert: 0 % 
  Anteil Steine oberer Wert: 30 % 
  Anteil Blöcke unterer Wert: 0 % 
  Anteil Blöcke oberer Wert: 10 % 
  Bodendichte:  über 1800 bis 2000 kg/m³ 
  undränierte Scherfestigkeit: 20 - 200 kN/m² 
  Wassergehalt: 24,0 - 42,6 % 
  Konsistenzzahl: 0,5 - 1,0 
  Plastizitätszahl: 31,2 - 46,0 % 
  Lagerungsdichte:  nicht relevant 
 
 
Homogenbereich 2: 
OK Tiefe: 0,30 m bis 1,30 m 
UK Tiefe: > 7,0 m 
Anzahl der Gesteinsarten nach DIN EN ISO 14689-1:  2  
 
  Gesteinsart: Kalkstein 
  Dichte:   über 2100 bis 2400 kg/m³ 
  Verwitterung: verfärbt 
  einaxiale Druckfestigkeit: 19,0 bis 28,6 MPa 
  Kluft- und Schieferungs- 
  flächenabstände: mittel- bis engständig 
  Fallrichtung: 315 Grad 
  Fallwinkel:  80 Grad 
  rhombischer Gesteinskörper 
 
  Gesteinsart: Dolomitstein 
  Dichte:   über 2100 bis 2400 kg/m³ 
  Verwitterung: verfärbt 
  einaxiale Druckfestigkeit: 22,2 bis 117,1 MPa 
  Kluft- und Schieferungs- 
   flächenabstände: mittel- bis engständig  
  Fallrichtung: 315 Grad 
  Fallwinkel:  80 Grad 
  rhombischer Gesteinskörper 
 
 
Anmerkung:  
Nach "alter" DIN 18300 (Ausgabe 2012) entsprechen die Böden des 
Homogenbereichs 1 den Bodenklassen 4 und 5. Kalkstein- und Dolomitsteinlagen 
(Mittlerer Muschelkalk) können der alten Klasse 6 (leicht lösbarer Fels) zugeordnet 
werden. Vorhandener Oberboden wird in Bodenklasse 1 eingestuft. 
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Da Kernbohrungen nur punktuelle Aufschlüsse darstellen und ein stark wechselnder 
Schichtaufbau vorliegt, ist ein örtliches Aufmaß der ausgehobenen Volumenanteile im 
Zuge der Baumaßnahmen in jedem Fall erforderlich. 
 

5.3 Verwertung des Aushubs 
 

Mutterboden ist grundsätzlich separat abzutragen und sachgerecht zwischenzulagern. 
Nach Abschluß der Baumaßnahmen kann der Mutterboden wieder auf den nicht 
versiegelten Flächen aufgetragen werden. 
 
Deutlich bindig geprägter Aushub aus der Verwitterungszone und dem Mittleren 
Muschelkalk ist stark wasserempfindlich und daher zur setzungsfreien Verfüllung von 
Arbeitsräumen und Kanalgräben oder zur Auffüllung im Westteil des Grundstücks nur 
bedingt geeignet. Zum Wiedereinbau unter setzungsempfindlichen Flächen darf nur 
solcher bindiger Boden gelangen, dessen Konsistenz im halbfesten Bereich liegt bzw. 
mit welchem sich nachweislich die Verdichtungsanforderungen der ZTVE StB 17 
erreichen lassen. Die entsprechende Anforderung an den Verdichtungsgrad 
feinkörniger oder stark bindiger Böden beträgt > 97 % Proctordichte. Ein 
exemplarisch an Residualschluffen aus BK 6, 2,10 m bis 5,55 m Tiefe, durchgeführter 
Proctorversuch (Anlage 3, Seite 34) ergab eine Proctordichte von 2,00 g/cm³ bei 
einem optimalen Wassergehalt von 11,0 %. Falls sich die Verdichtungsanforderungen 
nicht erfüllen lassen, wovon ich ausgehe, ist eine Bodenverbesserung mit Kalk-
/Zementgemisch vorzunehmen. Vor einer Verwertung als Einbaumaterial sind daher 
in jedem Fall dessen Proctordichte, optimaler Wassergehalt sowie tatsächlicher 
Wassergehalt im Labor zu ermitteln. 
 
Steinmaterial mit nur untergeordneten Lehmanteilen bzw. die kleinstückig 
zerlegten Schichten des Mittleren Muschelkalks sind grundsätzlich als Auffüllmaterial 
außerhalb der Leitungszonen einsetzbar. Der Verdichtunsgrad ist hierfür von 
Auffüllsohle bis 1,0 m unter Planum mit > 98 %, darüber mit > 100 % Proctordichte 
vorzugeben. Soll das entsprechende Aushubmaterial zur Auffüllung verwendet 
werden, sollte jedoch entweder dessen Wiederverwendung unmittelbar nach Aushub 
erfolgen oder das Zwischenlager wirksam vor Regen geschützt werden. 
 
Der Aufbau von Geländeauffüllungen hat grundsätzlich lagenweise mit der 
geforderten Verdichtung zu erfolgen. Es wird eine Schichtstärke der einzelnen Lagen 
von maximal 40 cm empfohlen. 
 



30.06.2020 - 11 - 

 

5.4 Entsorgung von Aushub 
 

Mit den Kernbohrungen entnommenes Bodenmaterial habe ich zu 4 Mischproben 
zusammengestellt und jeweils im Parameterumfang der VwV "Bodenmaterial" sowie 
auf ergänzende Parameter der Deponieverordnung (DepV) chemisch untersuchen 
lassen: 
 
- BK 3, 0,30 bis 10,90 m Tiefe 
- BK 4, 0,30 bis 4,40 m Tiefe 
- BK 5, 0,20 bis 1,30 m Tiefe 
- BK 6, 0,30 bis 5,00 m Tiefe 
 
Mit dem von der Kernbohrung BK 3 stammenden Material kann das bei Herstellung 
von Tiefgründungen anfallende Bodenmaterial beurteilt werden. Die drei Proben aus 
den Kernbohrungen BK 4, BK 5 und BK 6 repräsentieren im Wesentlichen das beim 
Geländeausgleich umzulagernde Aushubmaterial. 
 
Bewertungsgrundlage für die Verwertung/Entsorgung von Bodenmaterial ist in 
Baden-Württemberg die o.g. Verwaltungsvorschrift "Bodenmaterial". Alle vier 
untersuchten Bodenmischproben sind der Bodenart "Lehm/Schluff" zuzuordnen. 
 
Auffällig ist in allen Proben ein leicht erhöhter Arsengehalt zwischen 23,4 mg/kg und 
35,3 mg/kg im Feststoff. Weiterhin wurden in zwei Proben knapp über dem 
Zuordnungswert Z 0 liegende Cadmiumgehalte von 1,1 mg/kg bzw. 1,2 mg/kg 
gemessen. Alle anderen, nach der VwV-Tabelle 6-1 untersuchten Parameter sind nicht 
zu beanstanden. Zusammenfassend sind die vier untersuchten  Bodenproben in die 
Zuordnungsklasse Z 1.1 einzustufen. 
 
Soll alternativ nach der DepV bewertet werden, fällt zunächst bei zwei 
Materialproben ein leicht erhöhter Glühverlust von 3,1 % bzw. 3,4 % auf. Da aber der 
TOC-Wert maximal 1% beträgt und beide Parameter alternativ bzw. gleichwertig für 
die Beurteilung herangezogen werden dürfen, entspricht das Bodenmaterial insgesamt 
der Deponieklasse DK 0. 
 
Ein entsprechender Prüfbericht Nr. AR-20-JN-000382-01 des beauftragten Labors 
Eurofins Umwelt West GmbH ist unter Anlage 7 beigefügt. 
 
Die erhöhten Arsen- und Cadmiumwerte des Bodens sind hier erfahrungsgemäß 
geogen (natürlich) bedingt. Insofern steht einer Umlagerung bzw. einem 
Wiedereinbau des Materials auf dem Grundstück nach meiner Einschätzung nichts 
entgegen. Muß Aushub außerhalb entsorgt werden, ist mit der zuständigen Unteren 
Bodenschutzbehörde zu prüfen, ob hier Ausnahmeregelungen für die Entsorgung in 
Anspruch genommen werden können. 
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5.5 Bodenkundliche Einordnung 
 

Das Areal ist Teil des Muschelkalkhügellands (Heckengäu) der Schwäbisch-
Fränkischen Gäulandschaften. Nach der amtlichen Bodenkarte liegt in der östlichen 
Hälfte der Fläche, etwa bis auf Höhe des Kreisverkehrs, eine braune Rendzina aus 1,5 
bis 3,0 dm skeletthaltigem, schluffig-tonigem Lehm vor. Unter dem Ah-Horizont folgt 
steiniger Lehm (cC-Horizont) oder direkt das Carbonat-Ausgangsgestein. Daran nach 
Westen anschließend, soll die Bodenschicht in eine Pararendzina / braune 
Pararendzina übergehen. Diese bestehen aus 2 bis 4 dm skelettarmem schluffig-
tonigem Lehm. Eine Ausnahme davon bildet ein lediglich schmaler Geländestreifen 
nördlich des Fuß- und Radweges gegenüber der Wohnbebauung, in dem tiefes 
Kolluvium vorhanden ist. Diese holozänen Abschwemmassen sind lt. Kartenlegende 8 
bis über 15 dm lehmiger Schluff und schluffiger Lehm. 
 

Diese Einschätzung hat sich in den Bohrungen im Wesentlichen bestätigt. 
 

Die Bewertung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit ergibt für die braune Rendzina 
vorherrschend gering und sehr gering (DE), für die Pararendzina vorherrschend mittel 
und gering (CD) sowie für das tiefe Kolluvium vorherrschend sehr hoch (AA). 
 
 
6. Baugrube 
 
Nach vorliegenden, aktuellen Planungsentwürfen wird im östlichen Teil der Fläche 
eine tiefe Baugrube ausgehoben werden. Der Höhenunterschied zwischen der 
ausgewiesenen Baugrubensohle (ca. 367,30 m ü.NN) und dem östlich der 
Bebauungsplanung verlaufenden Feldweg beträgt ca. 10 m. Mit ca. 5,5 m fällt der 
Höhenunterschied an der äußersten, nordöstlichen Gebäudeecke vorteilhaft geringer 
aus. Grundwasser ist nach den in den Kernbohrungen durchgeführten 
Lichtlotmessungen im Niveau der Baugrubensohle nicht zu erwarten. Voraussichtlich 
kann die Baugrubenböschung temporär während der Bauzeit unter 45° frei geböscht 
werden. Da der Abstand zwischen Gebäude und dem Schutzstreifen der neuen 
Gasleitungstrasse hier jedoch nur ca. 4 m beträgt, bedeutet dies, daß die 
Baugrubenböschung zunächst in den Schutzstreifen eingreift. Nach Fertigstellung des 
Gebäudes soll die Baugrube bzw. der Arbeitsraum wieder bis auf 371,00 m ü.NN 
verfüllt werden, so daß der Schutzstreifen danach nicht mehr tangiert wird. Zur 
Umsetzung dieser Planung ist eine rechtzeitige und einvernehmliche Planung des 
Bauablaufs zwischen Bauherr und Fa. terranets bw GmbH erforderlich. Ich 
schlage folgende prinzipielle Vorgehensweise vor: 
 
1) Verlegung des neuen Rohrstranges gemäß Ausführungsvariante III. Dabei wird der 
Rohrstrang noch nicht mit der bestehenden Leitung verbunden. 
2 ) Teilaushub der Baugrube zunächst nur für den nördlichen Gebäudeteil (Budni-
Markt). Parallel Einbau des Aushubs auf dem nördlichen Grundstücksteil (Parkplatz) 
3) Rohbau des nördlichen Gebäudeteils und anschließende Wiederverfüllung der 
dortigen Baugrube zwischen Gebäude und Leitungstrasse. 
4) Verbindung des neuen Rohrstrangs mit der bestehenden Nordschwarzwaldleitung. 
Rückbau des nicht mehr benötigten Rohrabschnitts. 
5) Fortsetzung der Baumaßnahmen "EDEKA" und "Netto". 
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Böschungsoberflächen der Baugruben und die Böschungsschulter sind grundsätzlich 
vor Niederschlagswasser und vor Frost zu schützen. Oberflächenwasser ist während 
der Bauzeit vom direkt oberhalb der Baugrube angrenzenden Bereich fernzuhalten. 
 
Für Böschungshöhen über 5 m ist gemäß DIN 4124 noch ein rechnerischer 
Standsicherheitsnachweis zu führen. 
 
Alternativ können Stützwände ausgeführt werden. 
 
 
7. Setzungen 
 
Die im Westteil der Fläche geplante Geländeauffüllung ist mit Auswirkungen auf die 
bestehende Nordschwarzwaldleitung, die quer über das Areal verläuft, verbunden. 
Drei Ausführungsvarianten für eine Neuverlegung der Leitung waren in der 
Diskussion: 
 

(I)  Trassengleiche Anhebung der Leitung im Westteil auf einer Länge von ca. 
80 m. 

(II) Trassengleiche Anhebung der Leitung im Westteil sowie Tieferlegung 
zwischen den beiden Gebäuden auf einer Gesamtlänge von ca. 150 m. 

(III) Nordöstliche Umlegung der Leitung innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans auf einer Länge von ca. 290 m. 

 
Die drei Varianten sind auf der beigefügten Skizze der terranets bw GmbH 
(Anlage 1a) verdeutlicht. 
 
Vorab einige grundsätzliche Feststellungen: 
 
Aus der geplanten Auffüllung im Westteil der Fläche resultieren zwangsläufig 
Setzungen der derzeitigen Geländeoberfläche. Hinzu kommen die Eigensetzungen des 
Auffüllmaterials. In diesem Zusammenhang müssen die Auswirkungen auf die quer 
über das Baugebiet verlaufende Hochdruck-Gasleitung DN 600 untersucht werden. 
 
Der Einbau des Auffüllmaterials muß lagenweise mit jeweils optimaler Verdichtung 
durchgeführt werden, da auf dem Parkplatz ansonsten Setzungsschäden entstehen 
würden und auch über die Fläche verlaufende Leitungen beeinträchtigt werden 
könnten. Während der Verdichtungsarbeiten, z.B. mit einer Vibrationswalze, sind 
starke Erschütterungen nicht zu vermeiden. Von der terranets sind in diesem 
Zusammenhang maximal zulässige Schwinggeschwindigkeiten von 30 mm/s an der 
Leitung vorgegeben. 
Eigensetzungen des Auffüllmaterials hängen in erster Linie von der Güte des 
Auffüllmaterials und der ausgeführten Verdichtung ab. Bei vorschriftsmäßiger 
Ausführung der Geländeauffüllung kann davon ausgegangen werden, daß nur geringe 
Eigensetzungen auftreten, die großteils bereits im Zuge der Bauzeit abgeklungen sind. 
Erfahrungsgemäß geht man von Eigensetzungen zwischen 0,2 und 0,5 % der 
Auffüllhöhe aus. Diese Eigensetzungen werden im Weiteren vernachlässigt. 
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Verkehrslasten treten nur jeweils kurzzeitig auf und werden daher in der Regel 
ebenfalls nicht berücksichtigt. 
 
Zur Beurteilung der Ausführungsvarianten I und II müssen jedoch die unvermeidbaren  
Setzungen der Geländeoberfläche in einem vertikalen, in der Leitungstrasse 
verlaufenden Schnitt A-A untersucht werden (vgl. Anlage 1). 
 
Die Setzungsberechnung erfolgt nach DIN 4019 mit dem Programm GGU-SETTLE, 
Version 2.43. Hierzu müssen einige vereinfachende Annahmen getroffen werden: 
 
Der relevante Leitungsabschnitt ist im Wesentlichen von den Bohrpunkten BK 1, BK 
2, BK 3 und BK 5 umschlossen. Die an diesen Punkten angetroffenen Bodenschichten 
werden vereinfacht bzw. einheitlich von oben nach unten wie folgt zusammengefasst: 
 

- Verwitterungszone 
- Residualschluffe 
- Kies und Steine 
- Tone 
- Kalkstein 

 
Entsprechende bodenmechanische Kennwerte sind in der Anlage 4 angegeben. Die 
Wichte des verdichtet einzubauenden Auffüllmaterials wird mit 20 kN/m³ angesetzt. 
 
Um den nach Westen anschließenden Böschungsabschnitt der Auffüllung 
berücksichtigen zu können, wird ein zusätzlicher Hilfspunkt am Böschungsfuß mit 
dem selben Schichtaufbau wie an Bohrpunkt BK 1 angenommen. Das so aufgebaute 
Netz ist in Anlage 4 abgebildet. Die aus der Erdauffüllung auf die derzeitige 
Geländeoberfläche einwirkenden Lasten werden mittels 3 dreieckförmigen, 
aneinander angrenzenden Fundament- bzw. Erdauflasten dargestellt. An den 5 
Eckpunkten (Knoten) angesetzte Spannungen betragen: 
 

Knoten Nr. Spannung [kN/m²] 
1 93,8 
2 85 
3 0 
4 0 
5 0 

 

          Tab. 3: Spannungen 
 
Zwischen den Knoten wird linear interpoliert. Das verwendete Rechenprogramm 
berücksichtigt die gegenseitige Beeinflussung der drei Erdauflasten. 
 
Anlage 5 enthält eine Isoliniendarstellung der berechneten Setzungen im Bereich der 
Leitungstrasse als Farbplot. Die größten Setzungsbeträge von bis über 8 cm treten, wie 
zu erwarten, im Bereich der größten Auffüllmächtigkeiten auf. Zum Böschungsfuß 
und zum östlichen Ende der geplanten  Auffüllfläche hin nehmen die Setzungsbeträge 
auf praktisch 0 cm ab. In Anlage 4 sind die in der Trassenmitte im entsprechenden 
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Abschnitt zu  erwartenden Setzungen zahlenmäßig ausgewiesen. Zusätzlich sind die 
Setzungen unter den Erdauflasten jeweils in der Dreiecksmitte angegeben. 
 
Eine graphische Darstellung der Setzungslinie ist unter Anlage 6 in Form eines 
vertikalen Schnitts beigefügt. 
 

Bei Ausführung der Arbeiten nach Variante (I) stellt sich der Bauablauf aus meiner 
Sicht vereinfacht wie folgt dar: 
 

- Außerbetriebnahme der Gasleitung 
- Auffüllung des Geländes bis auf erforderliche Höhe 
- Kontrolle des zeitlichen Verlaufs der Setzungen auf neuer Geländeoberfläche 
- Parallel Sicherung der Leitung zwischen den beiden Gebäuden mit Bohrpfählen 
- Verlegen des neuen Leitungsabschnitts nachdem die Restsetzungen bis auf ein 

zulässiges Maß abgeklungen sind. 
- Wiederinbetriebnahme der Gasleitung 

 

Maximal zulässige Verformungswerte der Leitung liegen derzeit nicht vor bzw. wären 
vom Betreiber der Leitung noch vorzugeben. 
 

Der zeitliche Verlauf der Setzungen kann grundsätzlich lediglich geschätzt werden. 
Bei sicherheitsrelevanten Objekten muß das Abklingen der Setzungen daher 
meßtechnisch erfasst werden. Ich gehe als erste Prognose davon aus, daß ca. 70% der 
Setzungsbeträge nach Fertigstellung der Auffüllarbeiten eingetreten sind. Weitere 
20 % könnten nach ca. 3 Monaten erreicht sein. Die restlichen Setzungen werden über 
mehrere Jahre verteilt eintreten. 
 

 
Für Ausführungsvariante (II) gilt das oben Gesagte, mit Ausnahme der (teuren) 
Sicherung zwischen den beiden Gebäuden, im gleichen Umfang. Ich gehe im Übrigen 
davon aus, daß die Herstellungskosten für Bohrpfähle die von der terranets bw 
berechnete Kostendifferenz zwischen den Variaten I und II übersteigen würden. 
 

 
Variante (III) gemäß aktuell beschlossenem Planungsstand sieht eine 
Verschwenkung der Gasleitung auf Flurstück Nr. 2800 in nordöstliche Richtung vor. 
Anschließend verläuft die Leitung parallel zum nördlichen und östlichen Rand der 
Erschließungsfläche und mündet erst kurz vor der L 1135 wieder in die alte 
Leitungstrasse. Auf Flurstück Nr. 2800 wird die Gasleitung im Randbereich der neu 
zu schüttenden Böschung zu liegen kommen. Ansonsten soll die Leitung in 
"gewachsenem" Boden verlegt werden. Der EDEKA/Budni-Markt wird nach Süden 
verschoben und das Niveau von Baugrube und Parkplatz werden um rund 3 m 
abgesenkt.  Für den Geländeschnitt 2 des Entwurfs EW5 vom 13.05.20 habe ich eine 
Setzungsberechnung durchgeführt, um die Auswirkung der reduzierten Auffüllung auf 
die Leitung abschätzen zu können. Hierfür werden einige vereinfachende Annahmen 
getroffen: 
 

- Die Bodenschichten verlaufen horizontal und entsprechen dem in der 
nächstliegenden Bohrung BK 1 festgestellten Schichtaufbau. 
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- Erdauflasten durch die geplanten Auffüllungen nehmen von 0 kN/m² am 

Böschungsfuß bis zur Böschungskrone auf 55,4 kN/m² gleichmäßig zu und 
bleiben dann im Parkplatzbereich konstant. 

- Die Wichte des verdichtet einzubauenden Auffüllmaterials wird mit 20 kN/m³ 
angesetzt. 

  
In Anlage 6a ist das Ergebnis der Setzungsberechnung im entsprechenden vertikalen 
Schnitt als Isolinienplan dargestellt.  
 
Hieraus lassen sich die Setzungen der Gasleitung mit ca. 1,4 cm sowie die maximale 
Setzung im Bereich der Böschungskrone mit ca. 4,4 cm ablesen. 
 
Bei sinnvoller Planung des Bauablaufs (vgl. Kapitel 6) lassen sich Auswirkungen auf 
die Gasleitung für Ausführungsvariante III im Wesentlichen vermeiden. 
 

 
Da infolge der erforderlichen Verdichtung des Auffüllmaterials erhebliche 
Erschütterungen auftreten, sollte die Inbetriebnahme der Leitung m.E. erst dann 
erfolgen, wenn die Auffüllarbeiten im Nahbereich der Leitung abgeschlossen sind. 
 
 
Eine Diskussion der Vor- und Nachteile der drei Varianten muß aus meiner Sicht, 
neben den reinen Kosten für die Umlegung der Leitung, folgendes berücksichtigen: 
 
Bei Ausführung der Varianten I oder II wird die Gasleitung aus Sicherheitsgründen 
über einen noch nicht bekannten Zeitraum außer Betrieb bleiben müssen. Da die 
abschließende Fertigstellung der Parkplatzflächen über der Leitungstrasse erfolgt, sind 
zudem erneute Erschütterungen durch die erforderliche Verdichtung von 
Tragschichten im Leitungsbereich unvermeidlich. Dazu halte ich Erschütterungs-
messungen an der Leitung für unabdingbar. Bei Ausführungsvariante I ergeben sich 
darüber hinaus erhebliche Kosten für die beidseitige Sicherung des 
Leitungsschutzstreifens, was meines Erachtens nur mittels verformungsarmen 
Bohrpfahlwänden möglich sein wird. 
 
Variante III ermöglicht eine verkürzte Außerbetriebnahme der Gasleitung, da der 
Leitungsbau im Wesentlichen vorlaufend erfolgen kann und nur eine relativ kurze 
Unterbrechung des Betriebs zur Einbindung in das bestehende Leitungsnetz benötigt 
wird. Im Idealfall können die erschütterungsintensiven Verdichtungsarbeiten des 
Erdbaus vor der Wiederinbetriebnahme abgschlossen werden. Der bisherige 
Schutzstreifen zwischen den Gebäuden kann überbaut werden. 
 
  
Setzungsberechnungen, insbesondere die Abschätzung des zeitlichen Verlaufs von 
Setzungen,  sind aufgrund der notwendigen vereinfachenden Annahmen allgemein mit 
erheblichen Unsicherheiten behaftet. Im Regelfall beruhen die anzusetzenden 
Baugrundeigenschaften auf nur punktuell verfügbaren Informationen. Im vorliegenden 
Fall wird der natürliche Untergrund von einer Wechsellagerung unterschiedlich 
zusammendrückbarer Schichten aufgebaut. Vor allem bei den wassergesättigten 
bindigen Böden können die Setzungen nur langsam abklingen. Da 
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Setzungsberechnungen aus den genannten Gründen lediglich der Stellenwert einer 
Prognose zukommt, wird bei sicherheitsrelevanten Anlagen im Einflußbereich von 
Auffüllungen grundsätzlich empfohlen, Setzungsbeobachtungen durchzuführen. Ziel 
der Beobachtungen ist es, die Setzungen im zeitlichen Verlauf zu erfassen und somit 
zuverlässigere Aussagen für die zu erwartende Endsetzung machen zu können. 
Unvermeidbare Setzungen von Untergrund und soweit relevant die Eigensetzung des 
Auffüllmaterials müssen vor Verlegen / Inbetriebnahme der neuen Leitung bis auf 
eine vertretbare Restsetzung abgeklungen sein. Als Meßverfahren zur Feststellung des 
Setzungsverlaufs können u.a. geodätische Messungen (Nivellements) oder 
Setzungspegel zum Einsatz kommen. 
 
 
Eine Favorisierung der Ausführungsvarianten aus geotechnischer Sicht stellt sich 
abschließend wie folgt dar. 
 
(1) Variante III: Setzungen in der Leitungstrasse können weitgehend vermieden 

werden. Bei Ausführung der erschütterungsintensiven Verdichtungsarbeiten der 
Auffüllungen vor der Wiederinbetriebnahme der Leitung besteht nur geringes 
Risiko für Schäden an der Leitung. Die Ausfallzeit der Gasleitung ist minimiert. 
Der derzeitige Schutzstreifen kann überbaut werden. 

(2) Variante II: Die Kosten für eine Sicherung des höher als die zukünftige 
Fußbodenhöhe der Gebäude verlaufenden Leitungsabschnitts entfallen. 
Unsichere Dauer der Ausfallzeit der Leitung. 

(3) Variante I: Niedrigste Umlegungskosten bei unsicherer Dauer der Ausfallzeit 
der Leitung. Hohe Kosten für Bohrpfahlwände zur Sicherung des 
Schutzstreifens zwischen den Gebäuden. 

 
 

8. Gründung der Gebäude 
 
Die Oberkante FFB der Gebäude ist aktuell auf 368,00 m üNN geplant. Eine 
Unterkellerung ist nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung einer zumindest für 
außenliegende Fundamente erforderlichen, frostfreien Gründungstiefe von > 80 cm 
liegen die Gründungssohlen auf ca. 367,2 m ü.NN. Somit kann die Gründung im 
Wesentlichen auf "gewachsenem" Boden erfolgen. Allerdings sind dies, wie in 
Kapitel 3 erläutert, sehr unterschiedliche Gesteine. Im Bereich der Bohrung BK 3 
stehen auf Gründungsniveau die sogenannten Residualschluffe an, die teilweise 
weiche Konsistenz aufweisen können. Eine vergleichbare Situation liegt auch bei den 
Bohrungen BK 4 und BK 5 vor, wo ein kiesiger bis stark kiesiger Ton angetroffen 
wurde. Der hier enthaltene Feinanteil weist ebenfalls lediglich weiche bis steife 
Konsistenz auf. In Bohrung BK 6 ist hingegen auf Gründungsniveau steiniger, 
schluffiger Gesteinsbruch in vorherrschend Kiesgröße erbohrt worden. 
Für bindig geprägte Böden in weicher Konsistenz können keine Bemessungswerte 
des Sohlwiderstands2 nach DIN 1054:2010-12 (vereinfachter Nachweis in 
Regelfällen) angegeben werden. Hier müssen die Grenzzustände der Tragfähigkeit 

                                                           
2 Der Bemessungswert des Sohlwiderstands entspricht nicht dem aufnehmbarer Sohldruck nach DIN 
1054:2005-01 bzw. der zulässigen Bodenpressung nach DIN 1054:1976-11 ! 
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und der Gebrauchstauglichkeit im Detail nachgewiesen werden. In der DIN 1054: 
2010-12 genannte Regelungen sind dabei zu beachten. 
 
Voraussichtlich wird hier eine Gründung auf einer möglichst biegesteifen 
Fundamentplatte in Verbindung mit einer Polsterschicht geeigneter sein. Dadurch 
wäre ein gleichmäßigeres Setzungsverhalten der einzelnen Bauteile besser zu 
erreichen. Für die Ermittlung eines Bettungsmoduls zur Bemessung einer alternativen 
Plattengründung liegen derzeit noch keine Lastangaben vor. 
 

Da sich der örtliche Baugrund aus einer Wechselfolge sehr unterschiedlicher 
Schichten, teilweise auch aus Böden in weicher Konsistenz aufbaut, sollte das 
Gründungskonzept grundsätzlich nach Vorliegen der in den Baugrund abzutragenden 
Lasten im Detail überprüft werden. Insbesondere muß der Einfluß tiefer liegender, 
weicher Schichten auf das Setzungsverhalten der Fundamente berücksichtigt werden.  
 

Für die Bemessung der Fußböden in den Gebäuden liegen derzeit noch keine 
Lastangaben vor. Generell wird ausreichende Tragfähigkeit von Hallenböden im 
Industriebau durch die Kombination von Betonboden und unterlagernder Tragschicht 
gewährleistet. Bei einer Gründung auf Streifen- und Einzelfundamenten empfehle ich, 
vorläufig von einer 35 cm starken Tragschicht auszugehen. Um eine kapillarbrechende 
Wirkung der Tragschicht sicherzustellen, sollte ein Brechkorngemisch ohne Feinanteil 
(Splitt-Schotter-Gemisch) der Körnung 2/45 zum Einbau kommen. Bei bindigem 
Untergrund ist zusätzlich ein Geotextil der Robustheitsklasse GRK 3 als Trennschicht 
auf dem Erdplanum zu verlegen. Auf der Tragschicht ist vor dem Betonieren der 
Bodenplatte eine Folie (PE, Stärke mind. 0,2 mm) zu verlegen, die ein Zuschlämmen 
des Splitt-Schotter-Gemisches mit Zementmilch verhindert. Nach Vorliegen von 
Angaben zur erwarteten Belastung (Radlasten, Stapellasten) ist der Tragschichtaufbau 
nochmals zu überprüfen. 
 

Da insbesondere einzelne, weiche Zwischenlagen des Mittleren Muschelkalks sehr 
wasserempfindlich sind bzw. im aufgelockerten und durchfeuchteten Zustand zu 
starken Setzungen neigen, sollten die Gründungsarbeiten bei möglichst trockener 
Witterung durchgeführt werden. Eine Auflockerung der Gründungssohle ist in jedem 
Fall zu vermeiden. Aufgelockerte oder aufgeweichte Böden im Bereich der 
Fundamentsohlen von Einzel- und Streifenfundamenten sind gegen Magerbeton 
auszutauschen. 
 
 
9. Abdichtung gegen Feuchtigkeit 
 
Obwohl einzelne, härtere Lagen des Mittleren Muschelkalks geklüftet und daher 
wasserdurchlässig sind, muß aufgrund der verbreiteten bindig geprägten Schichten 
von einem insgesamt wenig wasserdurchlässigen Baugrund (k << 10-4 m/s) 
ausgegangen werden. Ich empfehle daher die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E nach 
DIN 18533-1 anzusetzen. 
 

Nach vorliegenden aktuellen Planunterlagen soll die Rückseite der Gebäude teilweise 
bis auf 371,0 m ü.NN angeschüttet werden. 
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Als Durchfeuchtungsschutz der unter Gelände liegenden Gebäudeteile ist eine 
Kombination aus: 
 

- Abdichtung DIN 18533-1 gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser 
- Vertikal- und Flächendrainung DIN 4095 zur Vermeidung von hydrostatischem 

Druck 
- Rohrdrain DIN 4095 zur Aufnahme und Ableitung von anfallenden 

Sickerwassermengen 
 

vorzusehen. 
 

Die erdberührten Außenwände sind bis mind. 150 mm über die endgültige 
Geländeoberfläche gegen Feuchtigkeit abzudichten. Als Abdichtung können 
Bitumendickbeschichtungen, Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen zum Einsatz 
kommen. Zusätzlich sind alle Wände durch mindestens eine waagrechte Abdichtung 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen. Waagrechte und äußere Abdichtung 
müssen, soweit möglich, zusammengeführt oder verbunden werden.  
 
Zur drucklosen Ableitung von Sickerwasser sollte eine wasserdurchlässige Schüttung 
vor den erdberührten Flächen der Rückwände, analog der unter der Bodenplatte, in 
mindestens 50 cm Stärke bis ca. 15 cm unter Gelände hochgeführt werden. 
Anschließend wird bis zur Geländeoberfläche mit bindigem Material abgedeckt. 
Alternativ kann die Wanddrainung durch eine Drainmatte, Dränplatten (z.B. 
Schaumkunststoff) oder Drainsteine gewährleistet werden.  
 
Der zusätzlich jeweils rings um die Gebäude erforderliche Rohr-Ringdrain ist in 
mindestens DN 100 (Gefälle ≥ 0,5  %) mit Kontrollschächten an den Gebäudeecken 
und rückstaufreiem Anschluß an die Kanalisation unterhalb oder freiem Auslauf auf 
den angrenzenden, tiefer liegenden Hang auszuführen. Dabei ist darauf zu achten, daß 
die Sohle der Drainrohre mindestens 20 cm unter Rohbodenplatte zu liegen kommt. 
Die Drainleitung ist allseitig in Kiessand 0/8 oder 0/32 einzubetten. Um eine 
Verschlammung des Rohrdrains durch eingespülten bindigen Boden zu vermeiden, 
empfehle ich, Rohre und Kiessand mit einem Filtervlies zu ummanteln. 
 
Das Gelände hinter den Gebäuden sollte grundsätzlich so gestaltet werden, daß 
Niederschlagswasser vom Gebäude weggeleitet wird und z.B in offenen Rinnen oder 
Gräben unschädlich abfließen kann. 
 
 
10. Nutzung von Erdwärme 
 
Das Gewann "Seite" liegt in keinem Wasserschutzgebiet. Sulfathaltige Gesteine sind 
nach allgemeiner Erfahrung im Untergrund nicht zu erwarten. In der näheren 
Umgebung wurden bereits mehrere Erdwärmesonden mit Tiefen von 60 m bis 80 m 
realisiert. Nach meiner Einschätzung werden somit flache Erdwärmesonden 
problemlos genehmigungsfähig sein. 
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11. Aufbau von Verkehrsflächen 
 
Das Erdplanum wird zumindest bereichsweise in Frostempfindlichkeitsklasse F3 (sehr 
frostempfindlich) eingestuft. Im Weiteren sind ausschließlich von PKWs befahrbare 
Flächen und Zufahrtswege für die LKW-Anlieferung zu unterscheiden. 
 
Für eine angenommene Belastungsklasse Bk1,8 nach RStO 12 (nicht ständig von 
Schwerverkehr genutzte Flächen) ist eine Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues 
(ohne Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse) von 60 cm erforderlich. 
 
Für Belastungsklasse Bk0,3 (PKW-Verkehr) werden entsprechend 50 cm frostsicherer 
Oberbau vorgegeben. 
 
Bei einer z.B. gewählten Bauweise mit Asphaltdecke auf Schottertragschicht sind in 
der Regel auf OK ungebundene Tragschichten Ev2- Werte von >120 MN/m² (PKW-
Parkplatz) bzw. >150 MN/m² (LKW-Verkehr) nachzuweisen. Lassen sich diese Werte 
nicht erreichen, müssen die Tragschichten verstärkt werden oder der Untergrund ist zu 
verbessern. 
 
 
12. Beseitigung von Oberflächenwasser 
 
Der anstehende Mittlere Muschelkalk ist insgesamt gering wasserdurchlässig. Zwar 
können einzelne klüftige Kalkstein- oder Dolomitsteinlagen erhöhte 
Wasserwegsamkeiten aufweisen, für die überwiegend bindigen Schichten schätze ich 
den Durchlässigkeitsbeiwert jedoch auf k < 10-8 m/s. Für eine geordnete Versickerung 
sind aber k-Werte >10-6 m/s erforderlich. Eine vollständige Versickerung von 
Niederschlagswasser ist daher auf dem Grundstück nicht möglich. Über der 
Gasleitung angeordnete Versickerungsmulden, wie beim Scoping-Termin 
angesprochen, würden bei entsprechendem Aufbau Oberflächenwasser in das Sandbett 
der Leitung einspeisen. Da eine Sickerströmung im Leitungsbett Kornumlagerungen 
und in der Folge Setzungen bewirken kann, rate ich von dieser Vorgehensweise ab. 
 
Ich empfehle zusammenfassend, anfallendes Oberflächenwasser in Filtermulden oder 
Rückhaltemulden zwischenzuspeichern und gedrosselt in die Vorflut abzuleiten. 
 
 
13. Zusammenfassung 
 

Für den Bebauungsplan im Gewann Seite wurden die zu erwartenden 
Baugrundverhältnisse mittels sechs Kernbohrungen erkundet. Auf der gesamten 
Fläche stehen unter Mutterboden und teilweise unter Verwitterungsbildungen die 
Schichten des Mittleren Muschelkalks an. Dieser setzt sich aus einer Wechselfolge 
von bindig geprägten Schichten mit einzelnen Kalkstein-/Dolomitsteinlagen 
zusammen. Die feinkörnigen Anteile weisen teilweise weiche Konsistenz auf, die 
härteren Kalkstein-/Dolomitsteinlagen sind in der Regel stark zerlegt. Grund- oder 
Schichtwasser ist im Zuge der Baugrunduntersuchung nicht angetroffen worden. 
 

Auf dem Ostteil der Fläche sollen diverse Fachmärkte, im Westteil, etwa höhengleich, 
zugehörige Parplätze erstellt werden. Zur Realisierung der Baumaßnahmen muß eine 
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tiefe Baugrube ausgehoben werden. Das dabei anfallende Aushubmaterial soll zur 
Geländeauffüllung im Bereich der Parkplätze verwendet werden. Voraussichtlich muß 
das bindige Bodenmaterial hierfür mit Kalk/Zement verbessert werden. Bei einer 
etwaigen Entsorgung von Aushub sind leicht erhöhte, aber geogen bedingte Arsen- 
und teilweise auch Cadmiumgehalte zu beachten, die zu einer Einstufung  in die 
Zuordnungsklasse Z 1.1 führen. Angaben zur Einteilung des Aushubs in zwei 
Homogenbereiche nach DIN 18300 sind in Kapitel 5.2 enthalten. Die benötigte 
Baugrube kann voraussichtlich frei geböscht werden, bei einer Tiefe über 5 m ist 
jedoch noch ein rechnerischer Standsicherheitsnachweis erforderlich. 
 

Eine bisher auf dem Areal verlegte Ferngasleitung ist bei der Planung der 
Baumaßnahmen zu berücksichtigen. Durch die zusätzlichen Auflasten auf der 
bisherigen Geländeoberfläche infolge der Erdauffüllung sind Setzungen zu erwarten. 
Die Auswirkungen der Setzungen auf die Leitung werden ausführlich untersucht und 
entsprechende Lösungsvorschläge gemacht. Bei der zu fordernden optimalen 
Verdichtung des Auffüllmaterials sind außerdem Erschütterungen unvermeidbar. 
Sowohl Setzungen als auch Erschütterungen müssen während der Baumaßnahme aus 
Sicherheitsgründen meßtechnisch kontrolliert werden. 
 

Die Gründung der Gebäude muß voraussichtlich auf einer Fundamentplatte erfolgen. 
Da der Untergrund eine nur geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist, empfehle ich, die 
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E nach DIN 18533-1 für die Abdichtung der Gebäude 
gegen Feuchtigkeit anzusetzen. 
 

Erwärmesonden zur Heizung der Gebäude sind aus meiner Sicht realisierbar. 
 

Verkehrsflächen können beispielsweise als Kombination von Schwarzdecken auf 
KFT-Schicht aus Sand-Splitt-Schotter-Gemisch in 50 cm bzw. 60 cm Stärke 
ausgeführt werden. 
 

Eine vollständie Versickerung von anfallendem Oberflächenwasser innerhalb des 
Planungsgebiets ist infolge der sehr geringen Durchlässigkeit des Untergrunds nicht 
möglich. Ich empfehle daher Rückhaltemaßnahmen mit gedrosselter Ableitung in den 
Vorfluter. 
 

Da abschließende Angaben zu den Details der vorgesehenen Ausführung bisher nicht 
vorliegen, ist eine weitere geotechnische Beratung im Zuge der weiteren Planung 
erforderlich. Ich bitte hierzu um eine regelmäßge Information über den aktuellen 
Planungsstand. 
 

Für weitere Fragen in bodenmechanischer oder gründungstechnischer Hinsicht stehe 
ich gerne zur Verfügung. 
 
Knittlingen, den 30.06.2020 

 
.......................................... 
(Dipl.-Geol. H. Engel) 
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2  - S. 1/2 -

0.15

Ton; durchwurzelt

weich dunkelbraun

Boden (Oberboden) Quartär

0.80

Ton; schwach kiesig

steif dunkelbraun

Quartär -\+

2.50

Ton; kiesig-stark kiesig, schwach sandig

steif hellbraun

Mittlerer Muschelkalk +

3.45

Ton; kiesig

weich hellbraun

Mittlerer Muschelkalk +

3.90

Steine; kiesig, tonig

steif

Mittlerer Muschelkalk +
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c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)
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5.00

Steine; kiesig, tonig; (lehmig), viel Kernverlust

weich

Mittlerer Muschelkalk +

9.90

Ton; kiesig, steinig

weich-steif gelblichgrau

Mittlerer Muschelkalk -\+, +

10.00

Kies; (Kalksteinmaterial)

grau

Mittlerer Muschelkalk +
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0,15m Ton; durchwurzelt, Boden 

0,80m
Ton; schwach kiesig, schwach kalkig-kalkig 

2,50m

Ton; kiesig-stark kiesig, schwach sandig, 
kalkig 

3,45m

Ton; kiesig, kalkig 

3,90m
Steine; kiesig, tonig, kalkig 

5,00m

Steine; kiesig, tonig; (lehmig), viel Kernverlust, 
kalkig 

9,90m

Ton; kiesig, steinig, schwach kalkig-kalkig, 
kalkig 

10,00m Kies; (Kalksteinmaterial), kalkig 

m u.GOK

01,00m

02,00m

03,00m

04,00m

05,00m

06,00m

07,00m

08,00m

09,00m

10,00m
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a)

b)
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1 von 2 

02.12.19

2  - S. 4/5 -

0.15

Schluff; schwach kiesig

dunkelbraun

Boden (Oberboden) Quartär

0.70

Ton

steif dunkelbraun

Quartär -\+

1.40

Ton; stark kiesig, schwach steinig

halbfest braun, graubraun

Mittlerer Muschelkalk +

2.60

Ton; schwach kiesig

steif braun

Mittlerer Muschelkalk -\+

3.30

Ton; stark kiesig

steif braun

Mittlerer Muschelkalk +
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a)

b)
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02.12.19

2  - S. 4/5 -

3.85

Kies, Steine; löcherig, tonig, schwach sandig, (Kalksteinmaterial, 
lehmig)

grau

Mittlerer Muschelkalk ++

5.00

Ton; stark kiesig, steinig

steif-halbfest braun

Mittlerer Muschelkalk +

6.00

Kalkstein; löcherig, schwach tonig, (lehmig)

grau, braun

Mittlerer Muschelkalk ++
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(365,25 m NN)

0,15m Schluff; schwach kiesig, Boden 

0,70m
Ton, schwach kalkig-kalkig 

1,40m

Ton; stark kiesig, schwach steinig, kalkig 

2,60m

Ton; schwach kiesig, schwach kalkig-kalkig 

3,30m

Ton; stark kiesig, kalkig 

3,85m

Kies, Steine; löcherig, tonig, schwach sandig, 
(Kalksteinmaterial, lehmig), stark kalkig 

5,00m

Ton; stark kiesig, steinig, kalkig 

6,00m

Kalkstein; löcherig, schwach tonig, (lehmig), 
stark kalkig 

m u.GOK

01,00m

02,00m

03,00m

04,00m

05,00m

06,00m
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a)
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c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1 von 2 

02.12.19

2  - S. 7/8 -

0.30

Ton; kiesig, durchwurzelt

dunkelbraun

Boden (Oberboden) Quartär

1.30

Ton; stark kiesig, steinig

halbfest braun

Verwitterungszone Quartär +

1.70

Steine; (Kalksteine), kiesig

braun

Mittlerer Muschelkalk ++

7.70

Ton; schwach kiesig-kiesig, schwach steinig, schwach sandig

weich-steif braun

Residualschluffe Mittlerer Muschelkalk -\+, +

9.00

Kies; steinig, viel Kernverlust

+
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a)

b)
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2  - S. 7/8 -

9.15

Kalkstein

braun

Mittlerer Muschelkalk +

10.90

Ton; stark kiesig, steinig

steif braun

Mittlerer Muschelkalk +

11.00

Kalkstein

braun

Mittlerer Muschelkalk +
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Datum: 03.12.2019

Maßstab: 1: 75 

BK 3                                    

(370,10 m NN)

0,30m Ton; kiesig, durchwurzelt, Boden 

1,30m

Ton; stark kiesig, steinig, kalkig, Verwitterungszone 

1,70m
Steine; (Kalksteine), kiesig, stark kalkig 

7,70m

Ton; schwach kiesig-kiesig, schwach steinig, 
schwach sandig, schwach kalkig-kalkig, 
kalkig, Residualschluffe 

9,00m

Kies; steinig, viel Kernverlust, kalkig 

9,15m Kalkstein, kalkig 

10,90m

Ton; stark kiesig, steinig, kalkig 

11,00m Kalkstein, kalkig 

m u.GOK

01,00m

02,00m

03,00m

04,00m

05,00m

06,00m

07,00m

08,00m

09,00m

10,00m

11,00m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 4                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1 von 4 

02.12.19

2  - S.10/13 -

0.10

Schluff; durchwurzelt

dunkelbraun

Boden (Oberboden) Quartär

0.30

Ton; kiesig

steif dunkelbraun

Boden (Oberboden) Quartär

1.60

Steine; tonig, (Kalksteine, lehmig)

steif dunkelgrau, braun

++

2.00

Ton; kiesig

steif-halbfest hellbraun

Mittlerer Muschelkalk +

3.50

Ton; kiesig, schwach sandig

weich-steif graubraun

Residualschluffe Mittlerer Muschelkalk +



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 4                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2 von 4 

02.12.19

2  - S.10/13 -

4.40

Kalkstein

graubraun

Mittlerer Muschelkalk ++

5.20

Steine; kiesig, tonig

steif braun

Mittlerer Muschelkalk +

5.75

Schluff; schwach kiesig

weich braun

Mittlerer Muschelkalk -\+

6.85

Ton; stark kiesig, sandig

steif-halbfest braun

Mittlerer Muschelkalk +

7.00

Stein; (Kalkstein)

braun

Mittlerer Muschelkalk ++



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 4                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3 von 4 

02.12.19

2  - S.10/13 -

11.00

Ton; kiesig, schwach steinig

weich-steif braun

Mittlerer Muschelkalk +\++

11.20

Kalkstein

grau

Mittlerer Muschelkalk ++

12.40

Ton; kiesig, geschichtet

steif-halbfest hellgrau

Mittlerer Muschelkalk -\+

13.50

Kalkstein

gelblichbraun

Mittlerer Muschelkalk ++

13.85

Schluff; kiesig

weich grau

Mittlerer Muschelkalk ++



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 4                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4 von 4 

02.12.19

2  - S.10/13 -

14.00

Kalkstein

grau

Mittlerer Muschelkalk ++



Büro für Angewandte Geologie - Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen, Kalkofenstraße 42, Tel.: 07043/94112-0, Fax: 07043/94112-20

Projekt : Baugebiet Seite

Bohrung : BK 4                                    

Auftraggeber : Gemeinde Wiernsheim

Bearbeiter : Engel

Anlage: 2  - Seite 14 -

Prj. Nr.: 

Datum: 03.12.2019

Maßstab: 1: 75 

BK 4                                    

(374,42 m NN)

0,10m Schluff; durchwurzelt, Boden 

0,30m Ton; kiesig, Boden 

1,60m

Steine; tonig, (Kalksteine, lehmig), stark 
kalkig 

2,00m
Ton; kiesig, kalkig 

3,50m

Ton; kiesig, schwach sandig, kalkig, Residualschluffe 

4,40m

Kalkstein; stark kalkig 

5,20m

Steine; kiesig, tonig, kalkig 

5,75m

Schluff; schwach kiesig, schwach kalkig-
kalkig 

6,85m

Ton; stark kiesig, sandig, kalkig 

7,00m Stein; (Kalkstein), stark kalkig 

11,00m

Ton; kiesig, schwach steinig, kalkig-stark 
kalkig 

11,20m Kalkstein, stark kalkig 

12,40m

Ton; kiesig, geschichtet, schwach kalkig-
kalkig 

13,50m

Kalkstein, stark kalkig 

13,85m Schluff; kiesig, stark kalkig 

14,00m Kalkstein, stark kalkig 

m u.GOK

01,00m

02,00m

03,00m

04,00m

05,00m

06,00m

07,00m

08,00m

09,00m

10,00m

11,00m

12,00m

13,00m

14,00m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 5                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1 von 4 

02.12.19

2  - S.15/18 -

0.20

Schluff; durchwurzelt

dunkelbraun

Boden (Oberboden) Quartär

0.45

Ton; kiesig

steif dunkelbraun

Verwitterungszone Quartär ++

1.25

Kalkstein; löcherig

graubraun, 
dunkelgrau

Mittlerer Muschelkalk ++

3.10

Ton; kiesig, schwach steinig

steif-halbfest braun

Mittlerer Muschelkalk -\++

3.60

Ton; kiesig

weich braun

Mittlerer Muschelkalk -\+



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 5                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2 von 4 

02.12.19

2  - S.15/18 -

5.10

Ton; stark kiesig

weich-steif braun

Mittlerer Muschelkalk +

5.65

Kalkstein

grau

Mittlerer Muschelkalk ++

6.25

Ton; kiesig, stark steinig

steif braun

Mittlerer Muschelkalk ++

6.35

Kalkstein

grau

Mittlerer Muschelkalk +

6.95

Ton; kiesig

weich-steif braun

Mittlerer Muschelkalk +



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 5                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

3 von 4 

02.12.19

2  - S.15/18 -

7.00

Kalkstein

grau

Mittlerer Muschelkalk ++

7.25

Ton; schwach kiesig

weich braun

Mittlerer Muschelkalk +

7.35

Kalkstein

grau

Mittlerer Muschelkalk ++

8.10

Ton; kiesig

weich braun

Mittlerer Muschelkalk ++

8.35

Steine; tonig, (lehmig), kiesig

weich-steif gräulichbraun

Mittlerer Muschelkalk ++



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 5                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4 von 4 

02.12.19

2  - S.15/18 -

8.80

Ton; schwach kiesig-kiesig

weich braun, graubraun

Mittlerer Muschelkalk ++

9.40

Steine; (Kalksteine), kiesig, tonig, (lehmig)

weich braun

Mittlerer Muschelkalk ++

10.00

Kalkstein; löcherig

graubraun

Mittlerer Muschelkalk ++



Büro für Angewandte Geologie - Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen, Kalkofenstraße 42, Tel.: 07043/94112-0, Fax: 07043/94112-20

Projekt : Baugebiet Seite

Bohrung : BK 5                                    

Auftraggeber : Gemeinde Wiernsheim

Bearbeiter : Engel

Anlage: 2  - Seite 19 -

Prj. Nr.: 

Datum: 03.12.2019

Maßstab: 1: 75 

BK 5                                    

(371,32 m NN)

0,20m Schluff; durchwurzelt, Boden 

0,45m Ton; kiesig, stark kalkig, Verwitterungszone 

1,25m

Kalkstein; löcherig, stark kalkig 

3,10m

Ton; kiesig, schwach steinig, schwach kalkig-
stark kalkig 

3,60m
Ton; kiesig, schwach kalkig-kalkig 

5,10m

Ton; stark kiesig, kalkig 

5,65m
Kalkstein, stark kalkig 

6,25m
Ton; kiesig, stark steinig, stark kalkig 

6,35m Kalkstein, kalkig 

6,95m
Ton; kiesig, kalkig 

7,00m Kalkstein, stark kalkig 

7,25m Ton; schwach kiesig, kalkig 

7,35m Kalkstein; stark kalkig 

8,10m
Ton; kiesig, stark kalkig 

8,35m Steine; tonig, (lehmig), kiesig, stark kalkig 

8,80m
Ton; schwach kiesig-kiesig, stark kalkig 

9,40m

Steine; (Kalksteine), kiesig, tonig, (lehmig), 
stark kalkig 

10,00m
Kalkstein; löcherig, stark kalkig 

m u.GOK

01,00m

02,00m

03,00m

04,00m

05,00m

06,00m

07,00m

08,00m

09,00m

10,00m



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 6                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1 von 2 

02.12.19

2  - S.20/21 -

0.30

Schluff; schwach kiesig, durchwurzelt

dunkelbraun

Boden (Oberboden) Quartär

1.00

Ton; kiesig, schwach steinig, (Kalksteinmaterial)

steif braun, dunkelgrau

Verwitterungszone Quartär +

2.10

Steine; schwach löcherig, schwach tonig, kiesig

graubraun

Mittlerer Muschelkalk +

5.55

Ton; kiesig, schwach steinig-steinig, schwach sandig, schwach 
tonig

weich-steif hellbraun, braun

Residualschluffe Mittlerer Muschelkalk -\+

9.30

Kies; steinig, schluffig, schwach sandig

braun, hellgrau

Mittlerer Muschelkalk +



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage:

Prj. Nr.:
Bericht:

Projekt: Baugebiet Seite                         

Bohrung: BK 6                                    Seite

Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart

und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung

e) Farbe

h) Gruppe i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

Bis .. m
unter

Ansatz-
punkt

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2 von 2 

02.12.19

2  - S.20/21 -

12.20

Ton; sandig, kiesig

steif braun

Mittlerer Muschelkalk +

12.65

Schluff; kiesig

halbfest graubraun

Mittlerer Muschelkalk +

15.00

Kalkstein; tonig, (lehmig)

weich hellgrau, braun

Mittlerer Muschelkalk ++



Büro für Angewandte Geologie - Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen, Kalkofenstraße 42, Tel.: 07043/94112-0, Fax: 07043/94112-20

Projekt : Baugebiet Seite

Bohrung : BK 6                                    

Auftraggeber : Gemeinde Wiernsheim

Bearbeiter : Engel

Anlage: 2  - Seite 22 -

Prj. Nr.: 

Datum: 03.12.2019

Maßstab: 1: 75 

BK 6                                    

(375,12 m NN)

0,30m Schluff; schwach kiesig, durchwurzelt, Boden 

1,00m

Ton; kiesig, schwach steinig, (Kalksteinmaterial), 
kalkig, Verwitterungszone 

2,10m

Steine; schwach löcherig, schwach tonig, 
kiesig, kalkig 

5,55m

Ton; kiesig, schwach steinig-steinig, schwach 
sandig, schwach tonig, schwach kalkig-kalkig, 
Residualschluffe 

9,30m

Kies; steinig, schluffig, schwach sandig, 
kalkig 

12,20m

Ton; sandig, kiesig, kalkig 

12,65m
Schluff; kiesig, kalkig 

15,00m

Kalkstein; tonig, (lehmig), stark kalkig 

m u.GOK

01,00m

02,00m

03,00m

04,00m

05,00m

06,00m

07,00m

08,00m

09,00m

10,00m

11,00m

12,00m

13,00m

14,00m

15,00m



Wassergehalt  nach DIN 18 121

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

0,40-0,50m

168.48

160.16

125.41

8.32

34.75

23.94

1,40-1,50m

177.25

168.66

126.95

8.59

41.71

20.59

2,50m

183.75

171.97

125.48

11.78

46.49

25.34

3,50m

160.00

150.03

125.57

9.97

24.46

40.76

4,20m

175.89

166.64

125.78

9.25

40.86

22.64

5,80-6,00m

197.66

185.99

127.75

11.67

58.24

20.04

7,30-7,50m

171.67

163.08

125.65

8.59

37.43

22.95

6,80-7,00m

175.36

165.67

127.95

9.69

37.72

25.69

7,60-7,70m

192.74

182.36

127.54

10.38

54.82

18.93

8,10m

177.32

165.25

126.36

12.07

38.89

31.04

9,30-9,50m

172.46

162.99

125.70

9.47

37.29

25.40

9,60-9,90m

167.87

160.01

125.62

7.86

34.39

22.86

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  1

Bearbeiter:  Engel Datum:  30.11.2019

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 1

Tiefe:  s. Probenbezeichnung

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  28.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Wassergehalt  nach DIN 18 121

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

0,60m

163.23

155.21

125.41

8.02

29.80

26.91

1,30-1,40m

176.87

170.58

126.95

6.29

43.63

14.42

1,80-2,00m

177.43

168.16

125.48

9.27

42.68

21.72

2,60-2,80m

179.84

171.15

125.57

8.69

45.58

19.07

3,90-4,00m

169.30

161.83

125.78

7.47

36.05

20.72

4,80-5,00m

187.86

178.02

127.75

9.84

50.27

19.57

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  2

Bearbeiter:  Engel Datum:  30.11.2019

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 2

Tiefe:  s. Probenbezeichnung

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  28.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Wassergehalt  nach DIN 18 121

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

0,90-1,00m

176.86

168.96

125.41

7.90

43.55

18.14

1,80-2,00m

165.96

158.32

126.95

7.64

31.37

24.35

2,80-3,00m

173.24

162.37

125.48

10.87

36.89

29.47

3,55-3,70m

167.59

159.49

125.57

8.10

33.92

23.88

4,50-4,60m

175.61

166.07

125.78

9.54

40.29

23.68

5,90-6,00m

191.26

179.40

127.75

11.86

51.65

22.96

6,90-7,00m

157.06

151.31

125.65

5.75

25.66

22.41

7,50m

171.27

164.24

127.95

7.03

36.29

19.37

9,60-9,70m

170.09

162.87

125.65

7.22

37.22

19.40

10,5-10,6m

158.92

152.39

127.95

6.53

24.44

26.72

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  3

Bearbeiter:  Engel Datum:  30.11.2019

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 3

Tiefe:  s. Probenbezeichnung

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  27.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Wassergehalt  nach DIN 18 121

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

0,50-0,80m

169.57

162.81

125.41

6.76

37.40

18.07

1,80-2,00m

156.21

150.47

126.95

5.74

23.52

24.40

2,00-2,30m

177.04

168.18

125.48

8.86

42.70

20.75

2,30-2,70m

182.72

173.18

125.57

9.54

47.61

20.04

2,80-3,00m

180.41

172.37

125.78

8.04

46.59

17.26

3,00-3,50m

174.71

167.41

127.75

7.30

39.66

18.41

4,60-4,80m

176.93

169.77

127.75

7.16

42.02

17.04

4,80-5,00m

161.04

157.47

125.65

3.57

31.82

11.22

6,00-6,40m

178.36

171.81

127.54

6.55

44.27

14.80

6,40-6,60m

164.22

158.05

126.36

6.17

31.69

19.47

6,70-6,85m

171.04

163.04

125.62

8.00

37.42

21.38

7,00-7,20m

157.62

151.05

125.70

6.57

25.35

25.92

7,55-7,75m

167.21

159.17

125.74

8.04

33.43

24.05

7,75-8,00m

180.23

169.04

124.83

11.19

44.21

25.31

8,00-8,35m

164.37

157.79

127.69

6.58

30.10

21.86

8,35-8,70m

178.78

169.01

124.48

9.77

44.53

21.94

8,70-9,00m

170.67

163.98

127.81

6.69

36.17

18.50

10,0-10,3m

170.46

163.48

126.75

6.98

36.73

19.00

10,3-10,6m

181.91

172.48

126.61

9.43

45.87

20.56

11,2-11,5m

177.02

169.96

125.95

7.06

44.01

16.04

12-12,35m

174.35

169.30

127.83

5.05

41.47

12.18

13,80m

176.55

168.83

125.82

7.72

43.01

17.95

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  4

Bearbeiter:  Engel Datum:  30.11.2019

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 4

Tiefe:  s. Probenbezeichnung

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  25.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Wassergehalt  nach DIN 18 121

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

3,50-3,60m

159.35

149.21

125.41

10.14

23.80

42.61

4,70-5,00m

157.08

149.56

126.95

7.52

22.61

33.26

5,00-5,10m

162.55

155.33

125.48

7.22

29.85

24.19

5,65-5,80m

161.25

153.50

125.57

7.75

27.93

27.75

6,40-6,75m

153.39

146.46

125.78

6.93

20.68

33.51

6,75-6,95m

172.34

162.88

127.75

9.46

35.13

26.93

7,00-7,25m

174.53

163.59

125.65

10.94

37.94

28.84

7,80-8,00m

174.51

164.43

127.95

10.08

36.48

27.63

8,60-8,80m

162.07

155.06

127.54

7.01

27.52

25.47

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  5

Bearbeiter:  Engel Datum:  30.11.2019

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 5

Tiefe:  s. Probenbezeichnung

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  27.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Wassergehalt  nach DIN 18 121

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

0,30-1,00m

165.21

159.65

125.41

5.56

34.24

16.24

1,60-2,00m

180.49

174.10

126.95

6.39

47.15

13.55

2,10-2,50m

181.40

174.27

125.48

7.13

48.79

14.61

3,00-3,20m

192.69

181.24

125.57

11.45

55.67

20.57

3,70-4,00m

175.47

165.59

125.78

9.88

39.81

24.82

4,80-5,00m

182.83

172.34

127.75

10.49

44.59

23.53

5,20-5,55m

168.27

162.32

127.95

5.95

34.37

17.31

8,50-8,80m

164.77

159.05

127.95

5.72

31.10

18.39

9,70-10,0m

177.73

168.12

127.54

9.61

40.58

23.68

10,0-10,6m

169.77

161.75

126.36

8.02

35.39

22.66

11,3-11,4m

180.76

172.55

125.62

8.21

46.93

17.49

11,8-12,0m

181.12

170.27

125.70

10.85

44.57

24.34

12,0-12,2m

163.70

157.15

125.74

6.55

31.41

20.85

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  6

Bearbeiter:  Engel Datum:  30.11.2019

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 6

Tiefe:  s. Probenbezeichnung

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  26.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Wassergehalt w =  20.1 %
Fließgrenze wL =  67.1 %
Ausrollgrenze wP =  21.1 %
Plastizitätszahl IP =  46.0 %
Konsistenzzahl IC =  0.94 
Anteil Überkorn ü =  16.1 %
Wassergeh. Überk. wÜ =   0.0 %
Korr. Wassergehalt =  24.0 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  7

Bearbeiter:  SK, DM Datum:  15.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 1

Tiefe:  0,40 - 0.50 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  28.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Plastizitätszahl IP =  17.7 %

Konsistenzzahl IC =  0.80 

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  8

Bearbeiter:  SK, DM Datum:  15.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 1

Tiefe:  2.50 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  28.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Wassergehalt w =  18.9 %
Fließgrenze wL =  33.5 %
Ausrollgrenze wP =  20.3 %
Plastizitätszahl IP =  13.2 %
Konsistenzzahl IC =  1.00 
Anteil Überkorn ü =   6.8 %
Wassergeh. Überk. wÜ =   0.0 %
Korr. Wassergehalt =  20.3 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  9

Bearbeiter:  SK, DM Datum:  15.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 1

Tiefe:  7,60 - 7,70 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  28.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Anteil Überkorn ü =   2.0 %
Wassergeh. Überk. wÜ =   0.0 %
Korr. Wassergehalt =  22.2 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  10

Bearbeiter:  SK, DM Datum:  15.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 2

Tiefe:  1,80 - 2,00 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  28.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Anteil Überkorn ü =  21.7 %
Wassergeh. Überk. wÜ =   0.0 %
Korr. Wassergehalt =  27.6 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  11

Bearbeiter:  SK, DM Datum:  15.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 3

Tiefe:  4,50 - 4,60 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  27.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Wassergeh. Überk. wÜ =   0.0 %
Korr. Wassergehalt =  27.5 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  12

Bearbeiter:  SK, DM Datum:  15.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 4

Tiefe:  2,00 - 2,30 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  25.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Korr. Wassergehalt =  20.7 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  13

Bearbeiter:  SK, DM Datum:  15.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 4

Tiefe:  6,00 - 6,40 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  25.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Korr. Wassergehalt =  26.6 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  14

Bearbeiter:  SK, DM Datum:  15.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 4

Tiefe:  7,00 - 7,20 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  25.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Korr. Wassergehalt =  16.9 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  15

Bearbeiter:  SK, JK Datum:  20.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 4

Tiefe:  11,20 - 11,50 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  25.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  16

Bearbeiter:  SK, JK Datum:  20.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 5

Tiefe:  3,50 - 3,60 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  27.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Konsistenzzahl IC =  0.63 
Anteil Überkorn ü =  40.3 %
Wassergeh. Überk. wÜ =   0.0 %
Korr. Wassergehalt =  31.8 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  17

Bearbeiter:  SK, JK Datum:  20.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 5

Tiefe:  5,00 - 5,10 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  27.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Anteil Überkorn ü =  20.4 %
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Korr. Wassergehalt =  34.7 %

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  18

Bearbeiter:  SK, JK Datum:  20.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 5

Tiefe:  6,40 - 6,75 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  27.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  19

Bearbeiter:  SK, JK Datum:  20.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 5

Tiefe:  7,00 - 7,25 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  27.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  20

Bearbeiter:  SK, JK Datum:  20.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 5

Tiefe:  7,80 -8,00 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  27.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  21

Bearbeiter:  SK, JK Datum:  20.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 5

Tiefe:  8,60 -8,80 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  27.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  22

Bearbeiter:  SK, JK Datum:  20.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 6

Tiefe:  3,70 m- 4,00 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  26.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Zustandsgrenzen  DIN EN ISO 17892-12

Plastizitätsdiagramm
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Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage:  3

Seite:  23

Bearbeiter:  SK, JK Datum:  20.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 6

Tiefe:  11,30 m- 11,40 m

Bodenart:  bindig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  26.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Material:

Cu/Cc

Entnahmestelle:

k [m/s] (Hazen):

U, s, t'

1,40 - 1,50 m

-/-

BK 1

-

A
n

la
g

e
:

3S
e
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:

2
4Bemerkungen:

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42

Tel.:07043/94112-0   Fax: 07043/94112-20

Prüfungsnummer:  

Probe entnommen am:  28.11.2019

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Arbeitsweise:  Schlämmanalyse/Naßsiebung

Körnungslinie
Baugebiet Seite

WiernsheimBearbeiter:  Engel Datum:  20.01.2020



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bezeichnung:

Bodenart:

Material:

Cu/Cc

Entnahmestelle:

k [m/s] (Hazen):

U, t

1,80 - 1,90 m

-/-

BK 2

-
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:

2
5Bemerkungen:

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42

Tel.:07043/94112-0   Fax: 07043/94112-20

Prüfungsnummer:  

Probe entnommen am:  28.11.2019

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Arbeitsweise:  Schlämmanalyse

Körnungslinie
Baugebiet Seite

WiernsheimBearbeiter:  Engel Datum:  20.01.2020



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm

M
a

ss
e

n
an

te
ile

 d
e

r 
K

ö
rn

e
r 

<
 d

 in
 %

 d
e

r 
G

e
sa

m
tm

en
g

e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Bezeichnung:

Bodenart:

Material:

Cu/Cc

Entnahmestelle:

k [m/s] (Hazen):

G, s'

3,30 - 3,85 m

-/-

BK 2

-
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n
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e
:

3S
e

ite
:

2
6Bemerkungen:

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42

Tel.:07043/94112-0   Fax: 07043/94112-20

Prüfungsnummer:  

Probe entnommen am:  28.11.2019

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Arbeitsweise:  Naßsiebung

Körnungslinie
Baugebiet Seite

WiernsheimBearbeiter:  Engel Datum:  20.01.2020



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Material:

Cu/Cc

Entnahmestelle:

k [m/s] (Hazen):

U, t, s'

6,90 - 7,00 m

-/-

BK 3

-
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:
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:

2
7Bemerkungen:

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42

Tel.:07043/94112-0   Fax: 07043/94112-20

Prüfungsnummer:  

Probe entnommen am:  27.11.2019

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Arbeitsweise:  Schlämmanalyse/Naßsiebung

Körnungslinie
Baugebiet Seite

WiernsheimBearbeiter:  Engel Datum:  20.01.2020



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Material:

Cu/Cc

Entnahmestelle:

k [m/s] (Hazen):

U, t, s'

3,00 - 3,50 m

-/-

BK 4

-

A
n
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e
:

3S
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ite
:

2
8Bemerkungen:

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42

Tel.:07043/94112-0   Fax: 07043/94112-20

Prüfungsnummer:  

Probe entnommen am:  25.11.2019

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Arbeitsweise:  Schlämmanalyse/Naßsiebung

Körnungslinie
Seite

WiernsheimBearbeiter:  Engel Datum:  10.01.2020



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Material:

Cu/Cc

Entnahmestelle:

k [m/s] (Hazen):

G, u, s, t

6,70 - 6,85 m

-/-

BK 4

-
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:
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2
9Bemerkungen:

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42

Tel.:07043/94112-0   Fax: 07043/94112-20

Prüfungsnummer:  

Probe entnommen am:  25.11.2019

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Arbeitsweise:  Schlämmanalyse/Naßsiebung

Körnungslinie
Baugebiet Seite

WiernsheimBearbeiter:  Engel Datum:  10.01.2020



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Material:

Cu/Cc

Entnahmestelle:

k [m/s] (Hazen):

U, 
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g, s', t'

4,00 - 5,00 m

-/-

BK 6

-

A
n

la
g

e
:

3S
e

ite
:

3
0Bemerkungen:

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42

Tel.:07043/94112-0   Fax: 07043/94112-20

Prüfungsnummer:  

Probe entnommen am:  26.11.2019

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Arbeitsweise:  Schlämmanalyse/Naßsiebung

Körnungslinie
Seite

WiernsheimBearbeiter:  Engel Datum:  20.01.2020



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Bodenart:

Material:

Cu/Cc

Entnahmestelle:

k [m/s] (Hazen):

G, u, t', s'

7,00 - 8,00 m

-/-

BK 6

-

A
n

la
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e
:

3S
e

ite
:

3
1Bemerkungen:

Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. H. Engel
75438 Knittlingen  -  Kalkofenstraße 42

Tel.:07043/94112-0   Fax: 07043/94112-20

Prüfungsnummer:  

Probe entnommen am:  25.11.2019

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Arbeitsweise:  Schlämmanalyse/Naßsiebung

Körnungslinie
Seite

WiernsheimBearbeiter:  Engel Datum:  10.01.2020



Druck-Setzungs-Versuch

Normalspannung [kN/m²]  (logarithmisch)
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2.3

3
100.0
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4.8

4
200.0
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6.9

5
400.0
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7.5

Büro für Angewandte Geologie
Kalkofenstraße 42
75438 Knittlingen
Tel.: 07043 / 94112-0

Anlage:  3

Seite:  32

Bearbeiter:  Engel Datum:  10.02.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 1

Tiefe:  7,30 - 7,50 m

Bodenart:  Ton

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  28.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Druck-Setzungs-Versuch

Normalspannung [kN/m²]  (logarithmisch)
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Büro für Angewandte Geologie
Kalkofenstraße 42
75438 Knittlingen
Tel.: 07043 / 94112-0

Anlage:  3

Seite:  33

Bearbeiter:  Engel Datum:  10.02.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 2

Tiefe:  1,80 - 2,00 m

Bodenart:  Ton

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  28.11.2019

Baugebiet Seite
Wiernsheim



Proctorkurve nach DIN 18 127

Wassergehalt [%]
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Büro für Angewandte Geologie
Dipl.-Geol. Harald Engel
75438 Knittlingen - Kalkofenstraße 42
Tel.: 07043/94112-0  Fax: 07043/94112-20

Anlage: 3

Seite: 34

Bearbeiter:  Münzer Datum:  31.01.2020

Prüfungsnummer:  

Entnahmestelle:  BK 6

Tiefe:  2,10 - 5,55 m

Körnung:  Kies, schluffig

Art der Entnahme:  Kernbohrung

Probe entnommen am:  26.11.2020

Baugebiet Seite
Wiernsheim
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 Punktlastversuch an Festgestein 
  DGGT - AK 3.3 - Empfehlung Nr. 5 - Versuchsoption 1 
 
 Projekt: Baugebiet "Seite", Wiernsheim  
 Entnahmestelle: BK 2  
 Entnahmetiefe: 1,35 - 1,45 m  
 Entnahmedatum: 28.11.2019  
 Gesteinsart: Dolomitstein, löchrig  
    
 

 

 

 Abb.: Bruchkörper   

 
 Lastpunktabstand d [mm]: 41,94  
 Bruchkraft FB [kN]: 17,632  
 Bruchfläche A [mm²]: 4023,5  
 Punktlastindex is [N/mm²]: 4,38  
 reduzierter Punktlastindex is(50) [N/mm²]: 4,88  
 
 Umrechnungsfaktor c nach RUSNAK & MARK (2000): 16 -24 

 
 

 einaxiale Druckfestigkeit σu* [N/mm²]: 78,1 - 117,1 
 

 

 
 Bemerkung: 

 

 Messung an Handstück. 
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 Punktlastversuch an Festgestein 
  DGGT - AK 3.3 - Empfehlung Nr. 5 - Versuchsoption 1 
 
 Projekt: Baugebiet "Seite", Wiernsheim  
 Entnahmestelle: BK 2  
 Entnahmetiefe: 3,30 - 3,85 m  
 Entnahmedatum: 28.11.2019  
 Gesteinsart: Kalkstein löchrig  
    
 

 

 

 Abb.: Bruchkörper   

 
 Lastpunktabstand d [mm]: 48,48  
 Bruchkraft FB [kN]: 6,264  
 Bruchfläche A [mm²]: 5425,7  
 Punktlastindex is [N/mm²]: 1,15  
 reduzierter Punktlastindex is(50) [N/mm²]: 1,19  
 
 Umrechnungsfaktor c nach RUSNAK & MARK (2000): 16 -24 

 
 

 einaxiale Druckfestigkeit σu* [N/mm²]: 19,0 - 28,6 
 

 

 
 Bemerkung: 

 

 Messung an Handstück. 

  
 

    
 
 



Anlage 3  - Seite 37 - 

 Punktlastversuch an Festgestein 
  DGGT - AK 3.3 - Empfehlung Nr. 5 - Versuchsoption 1 
 
 Projekt: Baugebiet "Seite", Wiernsheim  
 Entnahmestelle: BK 5  
 Entnahmetiefe: 5,20 - 5,30 m  
 Entnahmedatum: 27.11.2019  
 Gesteinsart: Dolomitstein  
    
 

 

 

 Abb.: Bruchkörper   

 
 Lastpunktabstand d [mm]: 67,69  
 Bruchkraft FB [kN]: 13,833  
 Bruchfläche A [mm²]: 5481,4  
 Punktlastindex is [N/mm²]: 2,52  
 reduzierter Punktlastindex is(50) [N/mm²]: 3,01  
 
 Umrechnungsfaktor c nach RUSNAK & MARK (2000): 16 -24 

 
 

 einaxiale Druckfestigkeit σu* [N/mm²]: 48,2 - 73,0 
 

 

 
 Bemerkung: 

 

 Messung an Handstück. 
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 Punktlastversuch an Festgestein 
  DGGT - AK 3.3 - Empfehlung Nr. 5 - Versuchsoption 1 
 
 Projekt: Baugebiet "Seite", Wiernsheim  
 Entnahmestelle: BK 6  
 Entnahmetiefe: 1,50 - 1,60 m  
 Entnahmedatum: 26.11.2019  
 Gesteinsart: Dolomitstein, flaserig  
    
 

 

 

 Abb.: Bruchkörper   

 
 Lastpunktabstand d [mm]: 60,38  
 Bruchkraft FB [kN]: 11,948  
 Bruchfläche A [mm²]: 4104,5  
 Punktlastindex is [N/mm²]: 2,91  
 reduzierter Punktlastindex is(50) [N/mm²]: 3,25  
 
 Umrechnungsfaktor c nach RUSNAK & MARK (2000): 16 -24 

 
 

 einaxiale Druckfestigkeit σu* [N/mm²]: 52,0 - 78,0 
 

 

 
 Bemerkung: 

 

 Messung an Handstück. 
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 Punktlastversuch an Festgestein 
  DGGT - AK 3.3 - Empfehlung Nr. 5 - Versuchsoption 1 
 
 Projekt: Baugebiet "Seite", Wiernsheim  
 Entnahmestelle: BK 6  
 Entnahmetiefe: 8,75 - 8,80 m  
 Entnahmedatum: 26.11.2019  
 Gesteinsart: Dolomitstein, beige  
    
 

 

 

 Abb.: Bruchkörper   

 
 Lastpunktabstand d [mm]: 50,64  
 Bruchkraft FB [kN]: 4,959  
 Bruchfläche A [mm²]: 3961,1  
 Punktlastindex is [N/mm²]: 1,25  
 reduzierter Punktlastindex is(50) [N/mm²]: 1,39  
 
 Umrechnungsfaktor c nach RUSNAK & MARK (2000): 16 -24 

 
 

 einaxiale Druckfestigkeit σu* [N/mm²]: 22,2 - 33,4 
 

 

 
 Bemerkung: 

 

 Messung an Handstück. 
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 Punktlastversuch an Festgestein 
  DGGT - AK 3.3 - Empfehlung Nr. 5 - Versuchsoption 1 
 
 Projekt: Baugebiet "Seite", Wiernsheim  
 Entnahmestelle: BK 6  
 Entnahmetiefe: 13,45 - 13,50 m  
 Entnahmedatum: 26.11.2019  
 Gesteinsart: Dolomitstein, flaserig, löchrig  
    
 

 

 

 Abb.: Bruchkörper   

 
 Lastpunktabstand d [mm]: 61,72  
 Bruchkraft FB [kN]: 12,644  
 Bruchfläche A [mm²]: 3806,6  
 Punktlastindex is [N/mm²]: 3,32  
 reduzierter Punktlastindex is(50) [N/mm²]: 3,65  
 
 Umrechnungsfaktor c nach RUSNAK & MARK (2000): 16 -24 

 
 

 einaxiale Druckfestigkeit σu* [N/mm²]: 58,4 - 87,6 
 

 

 
 Bemerkung: 

 

 Messung an Handstück. 
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Aufgabenstellung 

Östlich von Wiernsheim sollen in der Iptinger Straße im Bereich des Gewanns Seite 
Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Zur Absicherung der geplanten Erkundungs- und 
Bauarbeiten soll das Untersuchungsgebiet mit Hilfe einer Luftbildauswertung auf das 
mögliche Vorhandensein von Sprengbomben-Blindgängern untersucht werden. Dazu sind 
dort in den Jahren von 1940 bis 1945 vorhandene Sprengbombentrichter, Stellungen, 
Deckungsgräben und -löcher sowie Flakstellungen und schwere Gebäudeschäden zu 
dokumentieren, soweit sie auf den derzeit verfügbaren Luftbildern zu erkennen sind. 
Aufgrund dieser Informationen sind Aussagen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens von Sprengbomben-Blindgängern zu machen. Das Untersuchungsgebiet ist auf der 
Vergrößerung eines neueren Luftbilds auf den Maßstab 1 : 2 500 fett umgrenzt (Anlage 1). 

Daten zum Untersuchungsgebiet  

Projekt  : Iptinger Straße, „Seite“ 

Gemeinde : Wiernsheim 

Straße : Iptinger Straße 

Gemarkung : Wiernsheim 

Top. Karte 1 : 25 000 (TK25) : 7119 Rutesheim 

Orthofoto 1 : 10 000 : 7118.55 

UTM 32N-Koordinaten ca. : R: 48 97 86, H: 54 15 435 

Topographische Arbeitsgrundlage 

Von Seiten des Auftraggebers wurde ein Lageplan zur Verfügung gestellt, der für die 
Luftbildauswertung allein nicht geeignet ist. Daher verwenden wir als topographische 
Arbeitsgrundlage die Vergrößerung eines neueren Luftbilds auf den Maßstab 1 : 2 500 
(Anlage 1). 

Verwendete Luftbilder 

Eine Luftbildrecherche ergab, dass das Untersuchungsgebiet und seine nähere Umgebung von 
61 Luftbildern aus dem Befliegungszeitraum vom 18.07.1944 bis zum 10.04.1945 erfasst 
werden. Eine repräsentative Auswahl dieser Luftbilder wurde beschafft. 
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Methodik der Luftbildauswertung 

Die repräsentative Auswahl der Luftbilder wurde mit Hilfe eines TOPCON-
Spiegelstereoskops bei 3-facher und 6-facher Vergrößerung, soweit möglich stereoskopisch, 
durchmustert und in Bezug auf das Vorhandensein von Sprengbombentrichtern, möglichen 
Blindgänger-Einschlägen, zerstörten Gebäuden, Flakstellungen, Grabensystemen, Bunkern 
und dergleichen untersucht. 

Ergebnisse der Luftbildauswertung 

Das eigentliche engere Untersuchungsgebiet ist in Bezug auf Sprengbombentrichter und 
Blindgänger-Einschläge gut einzusehen. 
 
Auf allen untersuchten Luftbildern sind keine Hinweise auf eine Bombardierung des 
Untersuchungsgebiets und seiner unmittelbaren Umgebung mit Sprengbomben zu erkennen. 
Hinweise auf zerstörte Gebäude, Flakstellungen, Grabensysteme, Bunker oder dergleichen 
sind nicht auszumachen. 

Folgerungen aus den Ergebnissen der Luftbildauswertung 

Die Luftbildauswertung hat keine Anhaltspunkte für das mögliche Vorhandensein von 
Sprengbomben-Blindgängern innerhalb des Untersuchungsgebiets ergeben. Es besteht keine 
Notwendigkeit, den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg (KMBD) oder ein 
anderes autorisiertes Unternehmen zu weiteren Erkundungen einzuschalten. Nach unserem 
jetzigen Kenntnisstand sind in Bezug auf Sprengbomben-Blindgänger keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich. Die Erkundungs- und Bauarbeiten können diesbezüglich 
ohne weitere Auflagen durchgeführt werden. 

Schlussbemerkungen 

Dieser Bericht hat nur für das oben und auf der Anlage 1 angegebene Untersuchungsgebiet 
Gültigkeit. Es können daraus keine Aussagen für eventuelle Eingriffe in den Untergrund 
außerhalb des Untersuchungsgebiets abgeleitet werden. 
 
Die vorliegende Luftbildauswertung basiert auf der Interpretation einer repräsentativen 
Auswahl der im Kapitel „Verwendete Luftbilder“ genannten Bilder. Daher beziehen sich die 
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gemachten Aussagen nur auf die Befliegungsdaten der ausgewerteten Luftbilder und können 

nicht darüber hinausgehen. 

 

Diese Mitteilung kann nicht als Garantie für die absolute Kampfmittelfreiheit des 

Untersuchungsgebiets gewertet werden. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

K. Hinkelbein 

 

Anlage 1: Untersuchungsgebiet und Ausschnittvergrößerung entsprechender Luftbilder vom  

 23.03. und 10.04.1945. 
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1 Allgemeines 

1.1 Veranlassung 

In Wiernsheim soll das Nahversorgungszentrum „Seite“ mit drei Verkaufsmärkten er-
schlossen werden. Mit dieser Studie sollen mögliche Anschlusspunkte an das beste-
hende Entwässerungssystem Wiernsheims untersucht werden. In Abhängigkeit der 
jeweiligen Anschlusspunkte sind Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung zu 
prüfen und zu konzipieren. 

 

1.2 Träger der Maßnahme 

Die Weber-Ingenieure GmbH wurde durch die Gemeinde Wiernsheim mit der Erstel-
lung einer Entwässerungskonzeption für das Sondergebiet „Seite“ beauftragt. 

 

1.3 Planungsgrundlagen 

Folgende Daten und Pläne bilden die Grundlage der vorliegenden Planung: 

• digitale Grundkarte (ALK) 

• Bebauungsplan, Büro Baldauf  

• Digitales Kanalnetz, Gemeinde Wiernsheim 

• AKP Wiernsheim, Weber-Ingenieure GmbH, 2009 

• DWA-A 111 „Hydraulische Dimensionierung und betrieblicher Leistungsnach-

weis von Anlagen zur Abfluss- und Wasserstandbegrenzung in Entwässerungs-

systemen“, Dezember 2010 

• ATV-A 128 „Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung von Regenentlas-
tungsanlagen in Mischwasserkanälen.“ April 1992 

• DWA-A 110 „Hydraulische Dimensionierung und Leistungsnachweis von Abwas-
serkanälen und –leitungen“, August 2006 

• DWA-A 166 „Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und –rückhal-

tung – Konstruktive Gestaltung und Ausrüstung“, November 2013 

• DWA-A 118 „Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssyste-
men“, März 2006 
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• DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser, August 
2007 

• DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser, April 2005 

• RASt 06 „Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen“, Dezember 2008  

• RStO 2012 „Richtlinie der Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen“, 
August 2012 
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2 Vorhandene Situation 

2.1 Lage / Bestand 

Die geplante Erschließung befindet sich östlich der Ortslage Wiernsheims, direkt an 
der Landesstraße L1135 Richtung Iptingen (siehe roter Kreis in der folgenden Abbil-
dung). 

 

 
Abbildung 1 Übersichtsplan 

 

Die verkehrliche Erschließung ist über einen bereits bestehenden Kreisverkehr der 
L1135 geplant. 

Das Gelände weist im Bestand ein topografisches Gefälle von südosten nach nord-
westen mit einem Höhenunterschied von rund 20 m auf. 

Derzeit besteht der Planungsbereich aus landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
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2.2 Schutzgebiete 

Wie den folgenden Auszügen aus den Kartendiensten des Landes Baden-Württem-
berg entnommen werden kann, befindet sich die Erschließung in keinem Natur- 
(NSG) / Landschaftsschutzgebiet (LSG) bzw. Wasserschutzgebiet. Außerdem sind 
im Geltungsbereich der Maßnahme keine Biotope kartiert. Wie der folgenden Abbil-
dung entnommen werden kann, befinden sich die nächsten Biotope nordwestlich der 
Erschließung. 

 

 
Abbildung 2 Schutzgebiete  

 

2.3 Entwässerung / Gewässer 

Nordwestlich der geplanten Erschließung befindet sich am Ende der Ortskanalisation 
das Regenüberlaufbecken (RÜB) Wiernsheim. Parallel zur Straße Im Wiesental füh-
ren dorthin ein Mischwasserkanal der Nennweite DN 1600 und ein Regenwasserka-
nal der Nennweite DN 1600. Unmittelbar nach dem RÜB geht der Regenwasserkanal 
in einen offenen Graben über, der als Gewässer klassifiziert ist und zunächst Rich-
tung Norden führt. Östlich der Ortslage von Pinache mündet dieser teilweise trocken 
fallende Graben in den Glattbach.  
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2.4 Vorhandene Versorgungsleitungen  

Quer durch die geplante Erschließung verläuft eine Ferngasleitung, die nicht überbaut 
werden darf. 
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3 Planung Entwässerung 

3.1 Allgemeines 

Im Sinne der aktuell gültigen Regelwerke wird ein wasserwirtschaftlich und ökologisch 
sinnvoller Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser konzipiert. 

 

Neben der Betrachtung der Ableitungsmöglichkeit aus baulicher Sicht erfolgt eine Be-
wertung des Anschlusses aus hydraulischer Sicht.  

Außerdem werden Möglichkeiten der Regenwasserbehandlung konzipiert, die Vorga-
ben quantitativer und qualitativer Art der gültigen Regelwerke berücksichtigt. 

 

3.2 Schmutzwasserableitung 

Zur Abschätzung der Schmutzwassermenge wurden vorliegende Abwasserstatistiker 
ähnlicher Märkte ausgewertet. Unterschieden wurde die Kategorie Vollsortimenter für 
den geplanten Edekamarkt und Discounter / Drogerie für die zwei weiteren geplanten 
Märkte. Es kann von einem mittleren Abfluss von 0,04 l/s Schmutzwasser ausgegan-
gen werden. 

 

 
Abbildung 3 Abschätzung Schmutzwassermenge 

Jahreswassermenge Jahresmittel

[m³] [l/s]

Kategorie Vollsortimenter

Edeka (städtisch) 1189 0,0377

Edeka (ländlich) 434 0,0138

Rewe (städtisch) 1709 0,0542

Mittelwert 1111 0,0352

Kategorie Discounter / Drogeriemarkt

Lidl 89 0,0028

Norma 198 0,0063

Aldi 59 0,0019

Mittelwert 115 0,0037

Übertragung auf Gewerbegebiet Seite

1x Vollsortimenter 1111 0,0352

2x Discounter / Drogerie 231 0,0073

Summe 1341 0,0425
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Anhand der Ergebnisse der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung des Allge-mei-
nen Kanalisationsplan (AKP) 2009 wurde der Anschluss im Bereich des Regen-über-
laufbeckens Wiernsheim aus hydraulischer Sicht bewertet. 

 

Im Bereich des geplanten Anschlusses des Schmutzwasserkanals befindet sich der 
Wasserspiegel rechnerisch minimal 70 cm unter der Geländeoberkante bei einem Ab-
fluss von etwa 5.100 l/s. Die minimale zusätzliche Schmutzwassermenge hat keinen 
relevanten Einfluss auf den bestehenden Mischwasserkanal 

 

 
Abbildung 4 Längsschnitt MW-Kanal, Tn = 2 Jahre (Planung) 

 

3.3 Regenwasserableitung 

3.3.1 Trassenvarianten 

Für die Ableitung des Regenwassers sind im angehängten Lageplan drei Trassenva-
rianten dargestellt:  

 

(1) Östliche Ableitung entlang Grasweg zum Bereich Regenüberlaufbecken (RÜB) 
Wiernsheim 

a. Einfache Bauweise in unbefestigtem Weg 
b. Topographisch günstig: Höhenunterschied vom Gebiet zum Anbindepunkt 

etwa 15 m 
(2) Westliche Ableitung: 

a. Bau in relativ neuem Radweg 
b. Konflikte mit bestehenden Leitungen 

(3) Südliche Ableitung mit Anschluss an bestehende Kanalisation im Bereich Iptinger 
Straße 

a. Eingriff in Landesstraße / Bereich Kreisverkehr erforderlich 
b. Topographisch ungünstig: tiefster Punkt der Erschließung kann nicht im 

Freispiegel abgeleitet werden 
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In Abstimmung mit der Gemeinde wird die östliche Ableitung (Variante (1)) weiterver-
folgt. 

 

3.3.2 Hydraulische Bewertung 

Anhand der Ergebnisse der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung des Allgemei-
nen Kanalisationsplan (AKP) 2009 wurde der Anschluss im Bereich des Regenüber-
laufbeckens Wiernsheim aus hydraulischer Sicht bewertet. 

 

Im Bereich des geplanten Anschlusses des Regenwasserkanals befindet sich der 
Wasserspiegel rechnerisch minimal 170 cm unter der Geländeoberkante bei einem 
Abfluss von etwa 3.500 l/s (hydraulische Auslastung zwischen 57% und 82%). 

 

 
Abbildung 5 Längsschnitt RW-Kanal, Tn = 2 Jahre (Planung) 

 

Im folgenden Kapitel Regenwasserbehandlung wird von einem Drosselabfluss aus 
dem Sondergebiet in der Größenordnung von 30 l/s ausgegangen. Bei der genannten 
Abflussmenge im bestehenden Regenwasserkanal von etwa 3.500 l/s und der unkri-
tischen Wasserspiegellinie wird der Anschluss an den Bestand als hydraulisch unkri-
tisch eingestuft. 

 

3.3.3 Regenwasserbehandlung 

Hinweis: 

Die für die Betrachtung der Regenwasserbehandlung verwendeten Flächengrößen 
und –anteile ergeben sich aus dem Planungsstand im Juli 2020. Im Rahmen der de-
taillierten Planung sind diese Eingangsparameter zu prüfen und anzupassen. 

 

Die Behandlungsbedürftigkeit des anfallenden Niederschlagswassers wurde anhand 
des Bewertungsverfahrens nach der Arbeitshilfe für den Umgang von Regenwasser 
in Siedlungsgebieten der LUBW überprüft. Gemäß dem Bewertungsverfahren ist eine 
Regenwasserreinigung erforderlich (siehe folgende Tabelle). 
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Abbildung 6 Bewertungsverfahren Reinigungserfordernis 

 

Die folgende Vorgehensweise zur Behandlung des anfallenden Oberflächenwassers 
wird vorgeschlagen. 

 

Variante 1: Filtermulden 

Das anfallende Oberflächenwasser der geplanten Straßen und Grundstücke soll über 
geplante Filtermulden mit einer Tiefe von 30 cm per Oberbodenpassage gereinigt 
werden (siehe auch folgende Abbildung). Unter der Oberbodenschicht ist eine Drai-
nageschicht inkl. Drainageleitung geplant, welche das gereinigte Wasser in Richtung 
Vorfluter leitet.  

 

STAND 25.06.19

Projekt:

Gewässerpunkte
G

G 10

Abflussbelastung
Bi

Name Aui [m²] fi [-] Punkte Punkte Bi = fi  (Li + Fi)

Verkehrsfläche 0,75 0,75     L L2 2 F F6 35 27,75
Dachflächen 0,25 0,25     L L2 2 F F2 10 3,00
Grünflächen 0 -       L L2 2 F F1 5 0,00

-                        

Summe: 1 1,00     30,75

Es ist eine Regenwasserbehandlung erforderlich, weil

B = 31 > 10 = G

ist!

Bewertungsverfahren nach
"Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten"

Gemeinde Wiernsheim - Erschließung Sondergebiet Seite

Bewertungspunkte für das Gewässer

Gewässer
(Tabellen 1a und 1b)

Typ

Großglattbach: Gewässer mit besonderem Schutzbedürfnis, 
Fließgewässer mit Fließgeschwindigkeit bei MQ unter 0,10 m/s

24

Bewertungspunkte für Belastung der Luft und der Fläche

Flächenanteil fi
Luft Li

(Tabelle 2)
Flächen Fi

(Tabelle 3)

Typ Typ
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Abbildung 7 Systemskizze Filtermulde  

 

Falls aus geologischen / naturschutztechnischen Gründen die Versickerung in tiefer-
liegende Schichten zu verhindert ist, kann per Lehmschlag eine Abdichtung der Drai-
nageschicht erfolgen, so dass keine Sickerströmung in tieferliegende Bereiche der 
Auffüllung erfolgen kann.  

Zusätzlich ist für jede Mulde ein Notüberlauf vorgesehen.  

Die Reinigungsleistung kann für dieses Verfahren gemäß gültigem Bewertungsver-
fahren in Baden-Württemberg nachgewiesen werden, siehe folgende Abbildung. 

 

 
Abbildung 8 Nachweis Reinigungsleistung 

 

Die erforderliche Muldenfläche bei der geplanten Muldentiefe von 30 cm wurde nach 
dem Arbeitsblatt DWA-A 138 mit der DWA-Software Versickerungsexpert (Version 
5.2) ermittelt. Bei einer Bemessung mit der Jährlichkeit Tn = 5 Jahre ist eine Mulden-
flächen von 13 m² / 100 m² Au erforderlich, bei Tn = 10 Jahre eine Muldenflächen von 
16 m² / 100 m² Au (Berechnungsblätter siehe Anhang). Die Einleitmenge in die beste-
hende Regenwasserkanalisation entspricht bei diesem Verfahren der Sickerwasser-
menge, welche sich aus der vorhandenen Sickerfläche und dem vorhandenen kf-Wert 
ergibt (Q = As * kf): 

Dmax = 0,33                   

Durchgangswerte
Di

D

D D1 0,20                   
D

0,20                   

6,15                   

Überprüfung der Wirksamkeit der gewählten Behandlungsanlage:

E = 6,2 < 10 = G

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G/B:

vorgesehene Behandlungsmaßnahmen
(Tabellen 4a und 4b)

Typ

Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden (Flächenbelastung Au : As = b > 

5:1 bis < 15:1 )

Durchgangwert D:

Emissionswert E = B  D:

Der Einsatz der gewählten Behandlungsanlage erfüllt die Anforderungen.
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Abbildung 9 Sickerabfluss aus Filtermulden 

 

Variante 2: Schmutzfangzelle und Regenrückhaltebecken 

Alternativ zur Ausführung der Regenwasserbehandlung mit Filtermulden ist die An-
ordnung einer Schmutzfangzelle möglich (Au < 2 ha). Gemäß der Arbeitshilfe für den 
Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten beträgt das spezifische Volumen der 
Schmutzfangzelle 5 m³/ha. Mit der Schmutzfangzelle wird der stark Verschmutzte Ab-
fluss zu Beginn eines Regenereignisses aufgefangen und nach dem Regenereignis 
in den Schmutzwasserkanal gepumpt. Bei Trockenwetter wird darüber hinaus bei Un-
fällen austretendes Wasser zurückgehalten. 

 

 
Abbildung 10 Systemplan Schmutzfangzelle 

 

Tn = 5 Jahre Tn = 10 Jahre

Aek [m²] 27000 27000

Au [m²] 21600 21600

kf [m/s] 0,00001 0,00001

spez. As [m² / 100 m² Au] 13 16

As [m²] 2808 3456

Q [l/s] 28,1 34,6
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Zusätzlich wird bei diesem System eine Regenrückhaltung erforderlich, z.B. ein offe-
nes Erdbecken am Tiefpunkt der Erschließung oder ein unterirdisches Becken (z.B. 
aus Betonfertigteilen oder Kunststoffrigolenboxen). Bei Letzterem könnten oberirdi-
sche Flächen eingespart werden, jedoch würden dabei die aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht wünschenswerten Effekte wie Benetzung- und Verdunstungsverluste verloren 
gehen. Beim Ansatz eines ähnlichen Drosselabflusses (30 l/s entspricht einer übli-
chen Abflussspende von 15 l/(s*ha)), wie es bei den zuvor genannten Filtermulden 
zu Stande kommt, ergibt sich ein erforderliches Rückhaltevolumen nach DWA-A 117 
von etwa 740 m³ bei einem spezifischen Rückhaltevolumen von 3,42 m³ / 100 m² Au, 
siehe folgendes Berechnungsblatt. 

 

 
Abbildung 11 Volumenermittlung Regenrückhaltung nach DWA-A 117 

GEMEINDE WIERNSHEIM
Sondergebiet Seite Blatt 1

Bemessung Regenrückhaltebecken nach DWA-A 117

Eingabewerte: 14.07.2020

Wiederkehrwahrscheinlichkeit T = 10 Jahre

Einzugsgebiet Ae,k im unbebauten Zustand mit 27.000 m²

Undurchl. Fläche AU im unbebauten Zustand mit Y = 0,10 2.700 m²

Undurchl. Fläche AU im bebauten Zustand mit Y = 0,80 21.600 m²

fz (Zuschlagsfaktor) für mittleres Risikomaß lt. Tabelle 2 (A 117)      => 1,15

fa (Abminderungsfaktor) nach Bild 3 (A 117) für t f  < 5 min, n=0,2  => 1,00

natürlicher Gebietsabfluss, unbebaut bei            D = 15 min, n=1,0  => 30,89 l/s

Gewählter Drosselabfluss 30,00 l/s

Regenanteil der Drossel nach Gleichung 4 (A 117) qdr,r,u = 13,89  l/(s x ha)

Ergebnisse:

D r (d/n) Drosselabfluss V s,u V erf

[min] [l/(s x ha)] [l/(s x ha)] [m³/ha] [m³]

5 355,1 13,89 117,72 254,27

10 265,2 13,89 173,40 374,55

15 217,8 13,89 211,05 455,86

20 186,9 13,89 238,76 515,71

30 148,1 13,89 277,82 600,08

45 115,4 13,89 315,19 680,81

60 96,0 13,89 339,94 734,27

90 68,9 13,89 341,62 737,90

120 54,5 13,89 336,26 726,32

180 39,2 13,89 314,36 679,03

240 31,1 13,89 285,02 615,63

360 22,4 13,89 211,42 456,66

540 16,2 13,89 86,11 186,00

720 12,8 13,89 -54,10 -116,85

1080 9,3 13,89 -341,96 -738,64

1440 7,4 13,89 -644,74 -1.392,63

2880 4,6 13,89 -1.845,89 -3.987,12

4320 3,5 13,89 -3.096,72 -6.688,92

Maximalwert: 737,90 m³

Spezifisches Rückhaltevolumen:

M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) S.Freidel

Leerlauf nach 6,83 h

Regenreihe nach Kostra2010R, Rasterfeld Spalte 25, Zeile 83

aufgestellt, 14.07.2020

3,42 m³ / 100 m² Au 
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4 Zusammenfassung 

In Wiernsheim soll das Nahversorgungszentrum „Seite“ mit drei Verkaufsmärkten er-
schlossen werden.  

 

Mit dieser Studie sollen mögliche Anschlusspunkte an das bestehende Entwässe-
rungssystem Wiernsheims untersucht werden. Der Anschluss an die bestehenden 
Mischwasserkanäle kann im Bereich des geplanten Regenüberlaufbecken Wierns-
heim erfolgen. 

 

In Abhängigkeit der jeweiligen Anschlusspunkte sind Maßnahmen der Regenwasser-
bewirtschaftung zu prüfen und zu konzipieren. Eine mögliche Entwässerungsvariante 
stellt die Anlage von Filtermulden dar, welche neben der erforderlichen Reinigungs-
leistung auch eine Abflussverzögerung beinhalten. Bei der Ausführung einer 
Schmutzfangzelle ist eine zusätzliche Regenrückhaltung herzustellen. 
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ANHANG A 
 

  
 

Nachweis Filtermulden gemäß DWA-A 138 
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ANHANG B 
 

  
 

Planunterlagen - Lageplan 
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Einleitung – Anlass und Aufgabenstellung 

 

Bebauungsplan Sondergebiet „Seite - Einzelhandel" in der Gemeinde Wiernsheim 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Wiernsheim, Ortsteil Wiernsheim am östlichen Ortsausgang 

Richtung Serres. 

Die Gemeinde beabsichtigt in diesem Bereich die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums. Geplant ist 

ein Vollsortimenter mit ca. 1.500 m², ein Discounter mit ca. 1.200 m² sowie ein Drogeriemarkt mit  

ca. 800 m² Verkaufsfläche. 

Das Plangebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als „Fläche für die Landwirtschaft“ 
bezeichnet. Die Wiese mit Obstbäumen ist als „Grünfläche/Ausgleichsfläche“ ausgewiesen. Eine 
Änderung/Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist vorgesehen. 

 

Vorgaben des UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) 

Nach den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für das Vorhaben 

„Bebauungsplan Sondergebiet Einzelhandel“ eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3c 

UVPG durchzuführen, da das Vorhaben als großflächiger Einzelhandelsbetrieb nach Anlage 1 des UVPG 

unter der Nr. 18.6.2 einzuordnen ist.  

Bei der allgemeinen Vorprüfung ist eine überschlägige Prüfung durchzuführen, ob das Vorhaben 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die bei der Entscheidung über die 

Genehmigung des Vorhabens zu berücksichtigen wären. Bei der Vorprüfung des Einzelfalls handelt es sich 

um eine überschlägige Prüfung, ob eine vertiefende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 UVPG bzw.  

§ 1a Abs. 2 Nr. 3 BauGB aufgeführten Schutzgüter wegen der Besorgnis erheblicher nachteiliger 

Umweltauswirkungen erforderlich ist. Dabei sind die Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, 

Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen 

zwischen den vorgenannten Schutzgütern anhand der Kriterien der Anlage 2 zum UVPG auf eine mögliche 

Betroffenheit zu überprüfen. 

  



 

4 

1 Merkmale des Vorhabens 

1.1 Standort, Art und Umfang des Vorhabens 

Die Gemeinde Wiernsheim plant im Ortsteil Wiernsheim, das „Sondergebiet Seite – Einzelhandel“ zu 

realisieren. Die Fläche grenzt nördlich an die L1135 und nordwestlich an die bestehende Wohnbebauung 

an. In Richtung Osten, Norden und Nordwesten grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. 

Der Geltungsbereich des B-Plans umfasst ca. 2,7 ha (ca. 3.500 m² Verkaufsfläche, 18.000 m² 

Parkierungsflächen/Straßen/Wege, 5.500 m² Grünflächen). 

Für das Vorhaben sind umfangreiche Erdbewegungen notwendig (Abgrabungen im östlichen Bereich und 

Aufschüttungen im westlichen Bereich). 

Ein Großteil der Flächen wird für Gebäude, Straßen und Parkierungsflächen versiegelt (ca. 21.500 m² = 

80%). Die Grünflächen können mit standortheimischen Pflanzen bepflanzt werden. 

Die Abwasser- und Abfallentsorgung kann über bestehende Entsorgungseinrichtungen erfolgen, 

Oberflächenwasser kann in das nahe gelegene Regenwasserrückhaltebecken eingeleitet werden. 

In der Bauphase kommt es durch Baumaschinen und im Betrieb durch Kfz-Verkehr (Kunden- und 

Zulieferverkehr) zu Emissionen fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe und Lärm. Auch kommt es zu 

Lichtreflexen, Bewegungen und Vibrationen.  

Der Umfang dieser Emissionen bewegt sich im Rahmen des Üblichen. Besondere Belastungen und Risiken 

sind nicht zu erwarten. 

 

2 Standort des Vorhabens 

2.1 Bestehende Nutzungen 

Größe des Gemeindegebiets: 

Gesamtfläche: 24,6 km², davon: 

Wald: 630 ha (26%) 

Landwirtschaftsfläche: 1.500 ha (61%) 

Siedlungsfläche: 285 ha (12%) 

 

Die Fläche der neuen Verbrauchermärkte befindet sich im Bereich landwirtschaftlicher Nutzflächen; 

Acker- und Grünlandfläche ca. 25.400 m² 

Befestigte Landwirtschaftswege ca. 325 m² 

Wiese mit Obstbäumen ca. 1.350 m² 

Eine Gasleitung quert auf einer Länge von 220 m in NW-SO-Richtung mittig das Plangebiet. 

 

2.2 Qualität von Natur und Landschaft 

2.2.1 Naturraum 

Der Vorhabenraum gehört zur natürlichen Hauptlandschaft Nr.123.1 „Südwestliches Neckarbecken“ und 

wird der Untereinheit Nr. 123.12 „Wiernsheimer Mulde“ zugeordnet. 

Unter heutigen natürlichen Bedingungen wäre der Waldmeister-Buchenwald im Übergang zu und/oder 

Wechsel mit Waldgersten-Buchenwald; örtlich der Hainsimsen-Buchenwald die natürliche Vegetation 

(HPNV). 
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2.2.2 Geologie und Böden 

Der Vorhabenraum liegt im Übergangsbereich vom Oberen Muschelkalk im Osten über den Mittleren 

Muschelkalk zu holozänen Abschwemmmassen im Westen. 

Im westlichen Bereich haben sich auf dem Oberen und Mittleren Muschelkalk Rendzina und Braune 

Rendzina aus Kalkstein (g3) und - im Übergang zum östlich anstehenden, mäßig tiefen und tiefen 

Kolluvium (g62) der holozänen Abschwemmmassen - Pararendzina aus lehmig-toniger Fließerde (g17) 

gebildet. 

 

Bewertung der Bodenfunktionen Rendzina (g3) Pararendzina (g17) Kolluvium (g62) 

Sonderstandort für naturnahe Vegetation 3 0 0 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1,5 2 3,5 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1,5 1,5 3,0 

Filter und Puffer für Schadstoffe 2 3,5 2,5 

Gesamtbewertung aus 2 – 4: 1,67 2,33 3,0 

nach LGRB (2015a und 2015b)          Wertstufen:  0 = keine    1 = gering    2 = mittel    3 = hoch    4 = sehr hoch 

Einstufung in der digitalen Flächenbilanzkarte: Vorrangfläche Stufe II (aus: GVV Heckengäu 2012a). 

2.2.3 Wasser 

Die Schichtungen des Mittleren Muschelkalks sind Grundwasserleiter bzw. Grundwassergeringleiter. Die 

Wasserdurchlässigkeit ist stark schwankend, die Grundwasserergiebigkeit stark wechselnd. 

Während in den Bereichen des Oberen Muschelkalks das Oberflächenwasser schnell über den Karst tief 

versickert, ist der Direktabfluss im Mittleren Muschelkalk stark verzögert, im Bereich der holozänen 

Abschwemmmassen dagegen rasch. 

Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung ist: 

Bereich g3: sehr gering - wenige Tage 

Bereich g17: gering bis mittel - mehrere Monate bis ca. 3 Jahre 

Bereich g62: mittel bis hoch - 3 - 10 Jahre 

Oberflächenwasser fließt in Richtung Nord-West einem temporär trockenfallenden Graben zu, der nach 

ca. 2100 m nördlich in den Glattbach unterhalb Pinache mündet. Der Glattbach verläuft nordöstlich des 

Ortskerns von Wiernsheim und mündet östlich von Großglattbach in den Kreuzbach. Der Kreuzbach fließt 

in Enzweihingen dem Mühlkanal zu und mündet dort in die Enz. 

2.2.4 Klima / Luft 

Das Klima im Heckengäu ist hauptsächlich durch die wärmebegünstigte Lage am Neckarbecken geprägt. 

Die mittleren Lufttemperaturen eines Jahres liegen - abhängig von der Exposition und der Höhenlage (275 

m ü. NN bis 509 m ü. NN) - zwischen 7 °C und 9 °C. Dabei liegen die Temperaturen der Wintermonate im 

Mittel bei 0 °C, während die Sommermonate einen Mittelwert von 17 °C erreichen. 

Hauptniederschlagsmengen treten in der Vegetationsperiode in den Monaten Mai bis August auf. Im 

Bereich des Regenschattens des westlich liegenden Schwarzwaldrückens werden mit einer Menge von 

700 mm bis 800 mm geringere Niederschläge verzeichnet.  

Die Durchlüftung im Bereich Heckengäu wird mäßig bis gut eingestuft, die Windrichtung zeigt meist West 

bis Südwest an.  

Bewertung des Vorhabenraums: Freiland-Klimatop – ungestörter, stark ausgeprägter Tagesgang von 

Temperatur und Feuchte, windoffen, starke Frisch-/Kaltluftproduktion (aus: GVV Heckengäu 2012a). 

Aufgrund der Topographie ist die Fläche für den Ort klimatisch nicht relevant. 
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2.2.5 Arten + Biotope 

Im Plangebiet befinden sich überwiegend Biotope von allgemeiner oder geringer Bedeutung für den 

Arten- und Biotopschutz (Acker, intensives Grünland, Graswege). Voruntersuchungen zum Artenschutz 

haben stattgefunden. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nach überschlägiger Prüfung nicht 

wahrscheinlich. 

2.2.6 Landschaftsbild und Erholung 

Die Landschaft des Oberen Muschelkalks bildet zusammenhängende wellig-kuppige Hochflächen, die 

durch flache, muldenförmige Trockentäler gegliedert sind. Von den zahlreichen Kuppen am 

Schichtstufenrand des Oberen Muschelkalks sind weite Ausblicke möglich. Das einzige Fließgewässer in 

dem sonst an Oberflächenwasser armen Gebiet ist der von West nach Nordost verlaufende Grenzbach, 

dessen Tal die landschaftliche Hauptzäsur bildet. 

Bedingt durch die flachgründigen, steinreichen und durchlässigen Böden haben sich charakteristische und 

landschaftsprägende Nutzungsformen und Strukturen herausgebildet (Steinriegel und Hecken). Der 

oftmals kleinräumige Wechsel verschiedener Nutzungsformen (Hecken, Heiden, Acker, Grünland, Wald) 

trägt zu der hohen Vielfalt des Landschaftsbildes bei. 

In dem westlich angrenzenden Landschaftsraum des Mittleren und Unteren Muschelkalks herrscht sanft 

gewelltes Relief vor. Aufgrund der Untergrundbeschaffenheit ist diese Landschaft etwas reicher an 

Gewässern. Als charakteristische Nutzungsformen kommen neben der Acker- und Grünlandnutzung teils 

großflächige Obstwiesen - vor allem in Ortsrandnähe - hinzu. 

Das Gebiet um Wiernsheim stellt einen weiteren Landschaftsraum, die Landschaft des lößlehmbedeckten 

Muschelkalks dar. In diesem nahezu flachen Gebiet herrscht aufgrund der fruchtbaren Böden eine 

intensive landwirtschaftliche Nutzung vor (Ackerbau).Die steilen Talhänge des Grenzbachtals sind 

überwiegend mit Wald bewachsen. An südexponierten Hängen gibt es Weinbergsbrachen. Der Grenzbach 

mit seinen Ufergehölzen wirkt als gliederndes Element in den vornehmlich als Grünland genutzten, nicht 

bebauten Bereichen der Talaue. 

Bewertung des Vorhabenraums: Charakteristisches Landschaftsbild mit guter Ortsrandeingrünung. 

Durch die Nähe zu Stuttgart und Pforzheim dient das Heckengäu der landschaftsbezogenen Naherholung 

für die umliegenden Verdichtungsräume. Insbesondere Wandern und Radfahren gehört in der 

abwechslungsreichen Landschaft zu den bevorzugten Freizeitaktivitäten. Zahlreiche Wander- und 

Radwanderwege sind in den Freizeitkarten verzeichnet. Hierzu gehört auch der Gäurandweg des 

Schwarzwaldvereins, der über 120 km von Mühlacker nach Freudenstadt führt und dabei das Gebiet des 

GVV Heckengäu auf der Linie Pinache - Wiernsheim - Friolzheim durchquert. 

Bewertung des Vorhabenraums: Infrastruktur für Sport, Freizeit und Touristik ist nicht vorhanden. Die 

Bedeutung für die Naherholung ist untergeordnet. 

 

2.3 Mögliche Auswirkungen auf folgende Gebiete (Schutzkriterien): 

2.3.1 FFH / Vogelschutzgebiete 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.2 Naturschutzgebiete  

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.3 Nationalparks 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 
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2.3.4 Biosphärenreservate / LSG 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.5 Biotope § 30 BNatSchG 

Im Vorhabenraum ist kein geschütztes Biotop vorhanden.  

Etwa 80 m in nördlicher Richtung befindet sich der Biotop-Nr. 171192360025 – ein 1.855 m² 

umfassendes Feldgehölz. 

Etwa 160 m in südlicher Richtung befindet sich der Biotop-Nr. 171192360042 – eine 390 m² umfassende 

Feldhecke. 

2.3.6 Wasserschutzgebiete 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.7 Bereits umweltbelastete Gebiete 

Nicht vorhanden (keine Auswirkungen). 

2.3.8 Zentrale Orte / Bevölkerungsdichte 

Die Gemeinde Wiernsheim ist im Regionalplan Nordschwarzwald (2015) als Kleinzentrum ausgewiesen. 

Kleinzentren sollen als Standorte für zentralörtliche Einrichtungen der Grundversorgung entwickelt 

werden, die den überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbereichs decken. 

Die Gemeinde besteht aus den separat liegenden Orten (Einwohner); Stand Januar 2018: 

Wiernsheim: (3.891); Pinache: (1.170); Iptingen: (1.139); Serres: (857) 

Gesamteinwohnerzahl: 7.057 (286 Einw./m²) 

Der OT Wiernsheim liegt zentral zu den OT Serres, Pinache und Iptingen sowie den Orten Öschelbronn, 

Mönsheim und Wurmberg und ist über die L1134 und die L1135 mit dem Auto von den umliegenden 

Orten gut zu erreichen. 

2.3.9 Denkmale und Archäologie 

Es sind keine Denkmale oder Bodendenkmale bekannt. 

 

3 Merkmale der möglichen Auswirkungen 

3.1 Schwere, Dauer, Häufigkeit, Komplexität und Reversibilität der Auswirkungen 

3.1.1 Boden 

Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung aufgrund des Verlustes sämtlicher Bodenfunktionen durch 

Überbauung und Versiegelung sind in einer Größenordnung von ca. 21.500 m² zu erwarten. 

Die Beeinträchtigung beschränkt sich auf den Vorhabenraum. Die durch das Vorhaben bedingten 

nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau reversibel. Eine 

Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen ist dabei aber nur eingeschränkt möglich. 

3.1.2 Wasser 

Durch die geplante Bebauung werden die vielfältigen Funktionen des Wasserhaushaltes für den 

Naturhaushalt verändert. So ist mit der beabsichtigen Bodenversiegelung in einer Größenordnung von 

21.500 m² eine Verringerung der Grundwasserneubildung verbunden: Die Veränderung der 

Abflusssituation des Oberflächenwassers (Glattbach und Folgende) ist nicht als erhebliche 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes einzustufen, wenn wirksame Vermeidungsmaßnahmen 
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vorgesehen werden. Die durch das Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch 

einen kompletten Rückbau reversibel.  

3.1.3 Klima und Luft 

Es ergibt sich eine Beeinflussung des Mikroklimas durch Veränderung der Geländemorphologie und der 

Bebauung in einer Größenordnung von insgesamt 21.500 m². Die Auswirkungen dürften sich 

ausschließlich auf die direkt betroffenen Flächen beziehen und sind nicht als erheblich einzustufen. Die 

durch das Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten 

Rückbau reversibel. 

3.1.4 Arten und Lebensgemeinschaften 

Durch das Vorhaben werden keine Biotoptypen von besonderer Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz beansprucht. Ein geschütztes Biotop (Feldhecke), ca. 80 m nördlich gelegen, befindet sich 

sehr wahrscheinlich außerhalb des Wirkungsbereichs des Vorhabens. Erhebliche negative Auswirkungen 

sind nicht wahrscheinlich. Die durch das Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären 

durch einen kompletten Rückbau reversibel. 

3.1.5 Landschaft 

Das Bild der Kulturlandschaft erfährt durch die geplante Errichtung von Baukörpern mit Fernwirkung auf 

einer derzeitig landwirtschaftlich genutzten Fläche eine nachhaltige Veränderung. Nach der Realisierung 

der Planung werden bauliche Strukturen vorherrschen. Erhebliche visuelle Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sind durch Begrünungsmaßnahmen i.d.R. zu vermeiden. Es verbleibt ein Verlust von 

Kulturlandschaft im Umfang von ca. 2,7 ha. Die durch das Vorhaben bedingten nachteiligen 

Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau reversibel. 

3.1.6 Kultur- und Sachgüter 

Das Plangebiet ist derzeit unbebaut. Es liegen keine konkreten Hinweise auf geschützte oder 

schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmale, historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile 

von besonders charakteristischer Eigenart vor. 

3.1.7 Mensch 

Das Plangebiet grenzt an ein kleines Wohngebiet. Eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf der 

Landesstraße L1134 und der L1135 ist zu erwarten. Außer von den umliegenden Ortsteilen Pinache, 

Serres und Iptingen sind Kundenzuflüsse aus Richtung Nußdorf und Großglattbach zu erwarten (GVV 

Heckengäu 2018). 

Das Ausmaß der Auswirkungen ist hinsichtlich des Verkehrsaufkommens und auch örtlich begrenzt und 

somit auf einen geringen Bevölkerungsanteil beschränkt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch Lärm und Luftschadstoffe sind nicht zu erwarten. Die durch das 

Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau (bzw. 

Nutzungsaufgabe) reversibel. 

 

3.2 Etwaiger grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen 

Ein grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen ist nicht gegeben. 
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4 Gesamteinschätzung 

Die durch das Vorhaben bedingten umweltrelevanten Auswirkungen beschränken sich auf den „Normal-
fall“. Weder sind die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen von besonderer Dauer, Häufigkeit oder 

Schwere, noch die betroffenen Schutzgüter von besonderer Bedeutung oder Komplexität. Die durch das 

Vorhaben bedingten nachteiligen Umweltauswirkungen wären durch einen kompletten Rückbau, mit 

Ausnahme der natürlichen Bodenfunktionen, reversibel. 

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten- und Lebensgemeinschaften, Landschaft und Erholung 

Hinsichtlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben sich die Maßstäbe aus dem Natur-

schutzrecht. Dabei sind die Beeinträchtigungen um so eher als erheblich nachteilig zu bewerten, je 

wertvoller oder je empfindlicher die betroffenen Ausschnitte oder Ausprägungen von Natur und 

Landschaft sind. 

Die Auswertung der vorhandenen Daten und Unterlagen und die Bewertung der Umweltauswirkungen 

haben ergeben, dass nur Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung für Natur und Landschaft betroffenen 

sind, und dass die umweltrelevanten negativen Auswirkungen im Sinne der überschlägigen Vorprüfung 

nicht von besonderer Schwere sind. 

Das Vorhaben führt sehr wahrscheinlich zu erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft im 

Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die jedoch durch entsprechenden Maßnahmen ver-

mieden, vermindert und kompensiert werden können. Es handelt sich um einen Eingriff, dessen erheb-

liche aber unvermeidbare Beeinträchtigung hauptsächlich in der Beanspruchung und Versiegelung von 

Grund und Boden liegt. Darüber hinaus erfolgt eine nachhaltige Veränderung des Landschaftsbildes auf 

der Fläche. Mögliche Auswirkungen auf besonders geschützte Arten und auf das geschützte Feldhecken-

biotop im Norden des Vorhabenraums sind im Bebauungsplanverfahren zu ermitteln und zu bewerten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Es liegen keine Hinweise auf geschützte oder schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmale, 

historische Kulturlandschaften und Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart vor. 

Schutzgut Mensch 

Bezüglich des Schutzgutes ergeben sich die Maßstäbe hinsichtlich des Schallschutzes aus der DIN 18005 

„Schallschutz im Städtebau“ und der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm (6. BImSchV). 

 

Kumulierende Vorhaben 

Weitere Vorhaben derselben Art, die im engen räumlichen Zusammenhang zum Vorhaben stehen, sind 

nicht bekannt. 
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Gemeinde Wiernsheim ,Gewann „Seite“ - Standort Einzelhandel 

Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 (1) i.V.m. (5) BNatSchG 

1. Veranlassung 

Am Nordöstlichen Ortsrand von Wiernsheim sollen im Gewann „Seite“ Flächen (insgesamt ca. 
2,54 ha) für den Einzelhandel incl. Stellplätze bereitgestellt werden. Das Gelände wird aktuell 
landwirtschaftlich als Acker und Grünland genutzt.  

Maßnahmen auf der Fläche können zur Beeinträchtigung von Natur und Landschaft führen 
sowie die Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) auslösen. Zur 
Klärung der Fragestellung wurden als Ergebnis einer Habitatpotentialanalyse die Europäischen 
Vogelarten und die Reptilien (Zauneidechse) als planungsrelevante Tiergruppen ausgewählt. 
Außerdem wurde auf streng geschützte Arten weiterer Artengruppen geachtet, die, im Falle 
eines Nachweises oder begründeten Verdachts, ebenfalls vertieft untersucht werden sollten. Der 
vorliegende Bericht soll mögliche Beeinträchtigungen von Individuen und Populationen sowie 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten aufzeigen und gegebenenfalls Lösungsmöglichkeiten erar-
beiten und vorstellen.  

Abb. 1: Lage des Vorhabens mit weiterer Umgebung (Bildquelle: google maps; kleiner 
Bildausschnitt: Abgrenzungsplan, Stand 03.07.2018; die blauen Linien dort markieren den 
10 m Schutzstreifen für die Gasleitung) 

 

In Abb. 2 sind die Grenzen des Abgrenzungsplanes in ein Luftbild übertragen. 
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Abb. 2 Abgrenzung des Vorhabengebietes auf ein Luftbild mit Flurstücksgrenzen übertragen 
(Quelle: LUBW Daten- und Kartendienst) 

 
 

2. Untersuchungsgebiet 

2.1 Lage und Ausstattung 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand von Wiernsheim. Aktuell wird es als Acker- 
und Grünland genutzt. Im Westen und Norden grenzt Acker an, im Norden getrennt durch einen 
Grasweg (Flst.Nr. 2792), im Süden Siedlung und Straße, im Osten ein Feldweg (Grasweg auf 
Flst.Nr. 2771) am Fuß einer breiten, grasbewachsenen und mit Obstbäumen bestandenen 
Böschung (Feldrain, auf Teilen des Flst.Nr. 2769). Im weiteren Umfeld des Plangebietes finden 
sich Ackerflächen, intensiv genutztes Grünland, Freizeitgrundstücke und Grabeland, Obst-
bäume und Siedlung. Das Plangebiet liegt im mittleren Hangbereich, das Gelände fällt nach 
Südwesten ab und steigt nach Nordosten an. 
Das Plangebiet selbst ist strukturarm. Große Flächenanteile werden als Ackerland intensiv 
genutzt, der östliche Teil zur Iptinger Straße hin besteht aus Grünland. Es handelt sich um eine 
nährstoffreiche, eher artenarme Glatthaferwiese mit u.a.: 
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Glatthafer, Wiesen-Lieschgras, Wiesen-Schwingel, Rot-Schwingel, Wiesen-Knäuelgras, 
Scharfem Hahnenfuß, Gem. Löwenzahn, Wiesen-Labkraut und Wiesen-Pippau. Weitere Arten, 
wie Margerite, Acker-Witwenblume, Wiesen-Sauerampfer und Wilde Möhre sind nur sehr 
vereinzelt eingestreut. Auf Flst.Nr. 2804 steht im Süden ein Apfelbaum. Etwas mehr Wiesen-
Salbei sowie Hornklee, Wiesen-Bärenklau und Wild Möhre findet man auf einem schmalen 
Streifen ganz im Osten, am Übergang zur an das Plangebiet angrenzenden Böschung. Im 
Südosten stehen einzelne Exemplare des Großen Wiesenknopfes am Wegrand. 
 

2.2 Geschützte Landschaftsbestandteile 

Im Plangebiet und unmittelbar angrenzend befinden sich keine geschützten Biotope. Das am 
nächsten gelegene ist das unten beschriebene Feldgehölz in knapp 90 m Enfernung.  

Die übrigen auf der Karte dargestellten Biotope liegen in größerer Entfernung außerhalb des 
Wirkbereichs des Vorhabens. Sie werden daher nicht beschrieben. 

Abb. 3: Biotope im Umfeld des Vorhabens (Quelle: LUBW Daten- und Kartendienst) 

 

 
 Biotop 1-7119-236-0025  „Feldgehölz im Gewann 'Hetzle' NO Wiernsheim“  

Nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschützt als Feldhecken und Feldgehölze  
Biotopbeschreibung: Auf welliger Muschelkalkfläche in leicht NO-exponierter Lage; dichtes 
Feldgehölz mit linearer Grundform aus alten, breitkronigen, ausladenden Feldahornen, z.T. mit 
Kirsche; Strauchschicht im Innern spärlich, vereinzelt Holunder und Weißdorn, ringsum ± 
dichter Gebüschmantel aus Schlehe, Holunder, Weißdorn; Krautschicht spärlich, etwas Rup-
rechtskraut und Nelkenwurz; Säume überwiegend Brennnesselbestände und Brombeer-
gestrüpp; Feldgehölz läuft nach Südwesten in eine Feldhecke aus Holunder und Schlehe mit 
eingewachsenen Birnen und Walnuss aus. 

Auffällig sind die großen Feld-Ahorne. Es gibt Höhlenbäume und Totholz. 
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Abb. 4: Biotopverbund mittlerer Standorte (Quelle: LUBW Daten- und Kartendienst) 

 

Nach § 20 (1) BNatSchG haben die Bundesländer den Auftrag, einen Biotopverbund zu 
schaffen, der mindestens 10 % ihrer Landesfläche umfasst.  

Im Naturschutzgesetz Baden-Württemberg sind in § 22 Biotopverbund ergänzend zu § 21 
BNatSchG weitere Ausführungen enthalten: 

Grundlage für die Schaffung des Biotopverbunds ist der Fachplan Landesweiter Biotop-
verbund einschließlich des Generalwildwegeplans. Alle öffentlichen Planungsträger haben 
bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds zu berücksichtigen. 

Die im Fachplan landesweiter Biotopverbund dargestellten Biotopverbundelemente sind 
durch Biotopgestaltungsmaßnahmen und durch Kompensationsmaßnahmen mit dem Ziel 
zu ergänzen, den Biotopverbund zu stärken. 

Der Biotopverbund ist im Rahmen der Regionalpläne und der Flächennutzungspläne 
soweit erforderlich und geeignet jeweils planungsrechtlich zu sichern. § 21 (4) BNatSchG 
bleibt unberührt. 

Das Plangebiet wird von einem breiten Streifen des Biotopverbunds mittlerer Standorte durch-
zogen, der die Gebiete im Osten und Nordwesten verbinden soll. 

Weitere geschützte Landschaftsbestandteile wie FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Natur-
schutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale oder FFH-Mähwiesen sind im 
Plangebiet und der näheren Umgebung nicht ausgewiesen. 

 
3. Methoden und Vorgehensweise 

Zur Klärung der Fragestellung, ob streng geschützte Arten nach § 44 BNatSchG durch das 
Vorhaben betroffen sein können, wurden als Ergebnis einer Habitatpotentialanalyse (Juni 2018) 
die Europäischen Vogelarten und die Reptilien (Zauneidechse) als planungs- und prüfungs-
relevante Tiergruppen ausgewählt. Außerdem wurde auf streng geschützte Arten weiterer 
Artengruppen geachtet, die, im Falle eines Nachweises oder begründeten Verdachts, ebenfalls 
vertieft untersucht werden sollten.  
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3.1 Europäische Vogelarten 

Begehungen zur Erfassung der Europäischen Vogelarten erfolgten am 11.03., 28.03., 17.04., 
03.05. und am 17.05.2019. Sie begannen am frühen Morgen während der Zeit höchster 
Gesangsaktivität. Dabei wurde auf revieranzeigendes (vor allem Gesang) und brutanzeigendes 
(Eintrag von Futter und Nistmaterial, Auffinden von Nestern, Bruthöhlen) Verhalten geachtet. 
Die Beobachtungen wurden jeweils in einer Tageskarte festgehalten. Aus der Überlagerung der 
einzelnen Tageskarten wurde schließlich die Revierkarte der nachgewiesenen Vogelarten 
erstellt. Ein Revier wurde vermerkt, wenn einmalig brutanzeigendes oder mehrmalig 
revieranzeigendes Verhalten registriert wurde.  

Zur Einordnung der Ergebnisse im räumlichen Zusammenhang und um der großen Mobilität 
der Vögel Rechnung zu tragen, wurde ein größeres Untersuchungsgebiet gewählt als es dem 
Vorhabengebiet entspricht. 
 

3.2 Reptilien 

Begehungen mit geeigneter Witterung zur Reptilienerfassung erfolgten am 28.06.2018, 
03.08.2018, 28.03.2019, 17.04., 03.05. und am 17.05.2019. Damit stand auch eine methodisch 
ausreichende Anzahl an Terminen bei geeigneter Witterung für die Reptilienkartierung zur 
Verfügung. Am frühen Vormittag sind Reptilien an sonnigen Tagen bei einsetzender 
Erwärmung gut zu beobachten, wenn sie exponiert auf ihren Sonnplätzen liegen. Später am 
Tage kann man die nun aufgewärmten und aktiven Reptilien ebenfalls gut beobachten. 
 

4. Ergebnisse 

4.1 Europäische Vogelarten 

Im Untersuchungsgebiet wurden 18 Vogelarten nachgewiesen. Die Feldlerche gilt in Baden-
Württemberg und der BRD, der Star in der BRD als gefährdet. Auf der Vorwarnliste in Baden-
Württemberg und der BRD stehen Feldsperling, Haussperling, Gartenrotschwanz und 
Goldammer. Der Grünspecht ist nach Anhang 1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
Anlage 1 Spalte 2 streng geschützt. Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) 
wurden nicht beobachtet. Hinzu kommen Rabenkrähe, Dohle und Turmfalke als Nahrungs-
gäste. 
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Tab. 1: Artenliste der Europäischen Vogelarten des Untersuchungsgebietes mit Gefährdungs- 
und Schutzstatus 

Deutscher 
Name  

Wissenschaftlicher 
Name  

Rote Liste VRL 
Anhang I 

BArtSchV 
Ba.-Wü. BRD 

Amsel  Turdus merula  - - - - 

Blaumeise  Parus caeruleus  - - - - 

Buchfink  Fringilla coelebs  - - - - 

Elster  Pica pica  - - - - 

Feldlerche  Alauda arvensis  3 3 - - 

Feldsperling  Passer montanus  V V - - 

Gartenbaumläufer  Certhia brachydactyla  - - - - 

Gartengrasmücke Sylvia borin - - - - 

Gartenrotschwanz  
Phoenicurus 
phoenicurus  

V V - - 

Goldammer  Emberiza citrinella  V V - - 

Grünspecht  Picus viridis  - - - s 

Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros  - - - - 

Haussperling  Passer domesticus  V V - - 

Kohlmeise  Parus major  - - - - 

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla  - - - - 

Ringeltaube  Columba palumbus  - - - - 

Star  Sturnus vulgaris  - 3 - - 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita  - - - - 
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Abb. 5: Revierkarte der Europäischen Vogelarten des Untersuchungsgebiets  

 

Die nachgewiesenen Revierinhaber lassen sich in 4 Kategorien einordnen: 

 Die Gebäudebrüter Hausrotschwanz und Haussperling leben an den Gebäuden im Sied-
lungsbereich, den Aussiedlerhöfen und den Gartenhütten; auch der Feldsperling lebt im 
Gebiet an baulichen Anlagen.  

 Als Freibrüter in Hecken und Gehölzen wurden Amsel, Buchfink, Elster, Gartengrasmücke, 
Goldammer, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube und Zilpzalp beobachtet.  

 Als Höhlenbrüter bzw. Halbhöhlenbrüter in Baumhöhlen und Nistkästen sowie hinter 
abstehender Rinde kommen Blaumeise, Kohlmeise, Gartenbaumläufer, Gartenrotschwanz, 
Grünspecht und Star vor.  

 Die offene Ackerflur wird von der Feldlerche besiedelt.  

In einem nördlich des Plangebiets gelegenen größeren Gehölzbestand (geschütztes Biotop) 
befindet sich ein großer Horst in einem Baum, möglicherweise vom Mäusebussard. 2019 war 
er nicht besetzt. Als weitere Nutzer kommen Rabenkrähe oder Turmfalke in Betracht.  

Die Standorte der Reviere der einzelnen Arten richten sich nach deren Lebensraumansprüchen. 
Abb. 5 zeigt die Verteilung in Obstbaumwiesen, Gärten, Feldgehölzen, in der offenen Flur und 
an Gebäuden im Siedlungsbereich.  
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Im Plangebiet selbst wurden keine Brutreviere von Vögeln nachgewiesen. Eine Ursache ist in 
seiner Strukturarmut zu finden. Es handelt sich um intensiv landwirtschaftlich genutzte Flur 
unmittelbar am Siedlungsrand bzw. an der Iptinger Straße. Aufgrund der geringen Flächen-
größe, der Lage und der Topographie (Tallage am Unterhang, ringsum aufragende Kulissen der 
Umgebung) ist es auch für die Feldlerche nicht attraktiv. Diese lebt in den großflächigen, 
offenen Äckern und Weiden der Hochfläche im Osten und Nordosten.  

Die nächstgelegenen Reviere sind diejenigen von Goldammer (östlich angrenzende Böschung), 
Star (in einem nördlich angrenzend einzelnstehenden Apfelbaum), Amsel, Hausperling und 
Hausrotschwanz (südwestlich angrenzender Siedlungsbereich). 
 

4.2 Reptilien 

Im Rahmen der oben genannten Begehungen wurden keine Reptilien nachgewiesen. Im Umfeld 
des Plangebiets hätte man die östlich gelegenen Böschung, die Gartenanlagen der angrenzenden 
Siedlung oder die Wegränder als mögliche Aufenthaltsorte der Zauneidechse vermuten können. 
Ansonsten ist das Plangebiet als intensiv genutzte, strukturlose Ackerfläche nicht für Reptilien 
geeignet. 
 

4.3 Sonstige streng geschützte Arten 

Hinweise auf sonstige streng geschützte Arten gab es nicht. Die wenigen Exemplare von 
Großem Wiesenknopf und Ampfer reichen als Grundlage für eine Population von Großem 
Feuerfalter oder Ameisenbläulingen nicht aus. Im Grundlagenwerk besteht für beide Arten im 
betreffenden Messtischblatt eine Verbreitungslücke 
 

5. Konfliktermittlung, -analyse und artenschutzrechtliche Prüfung 

Nach § 44 (1) BNatSchG ist es verboten 

- wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG, Tötungsverbot) 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (§ 44 (1) 
Nr. 2 BNatSchG, Störungsverbot). 

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG, Beschädigungsverbot), 

- wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

§ 44 Absatz 5 sieht für bestimmte Fälle Ausnahmen vor (Legalausnahme): 
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Für nach § 15 (1) unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, 
die nach § 17 (1) oder (3) zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 (2) Satz 1 gelten die Zugriffs- Besitz- und Vermarktungsverbote 
nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5.  

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, Europäische 
Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2 
aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

- das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 
durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare 
der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung 
der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

- das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschä-
digung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die 
Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf 
den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beein-
trächtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind 

- das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der aufgeführten Arten gelten 
die Sätze 2 und 3 entsprechend.  

Im Einzelfall können gem. § 45 (7) BNatSchG Ausnahmen von den Verboten des § 44 
zugelassen werden 

- zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher  
wirtschaftlicher Schäden, 

- zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
- für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
- im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt oder 

- aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 
Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 
16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind 
zu beachten.  

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/15.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/17.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/18.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31992L0043&locale=de
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/54.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31992L0043&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31992L0043&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009L0147&locale=de
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Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind also für Planungsvorhaben alle Arten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie sowie alle Europäischen Vogelarten Gegenstand der speziellen artenschutz-
rechtlichen Betrachtung. Für das hier behandelte Vorhaben wurden die Europäischen Vogel-
arten und die Reptilien als planungs- und prüfungsrelevant eingestuft. 
 
5.1 Vorhabenbeschreibung 

Die Gemeinde Wiernsheim entwickelt ein städtebauliches Konzept für die Ansiedlung von 
Einzelhandel. Hierzu liegen (Stand 19.06.2019) zwei Entwürfe des Büros Baldauf vor (Variante 
„Markt West“ [Abb. 6a] und Variante „Markt Ost“ [Abb. 6b]). 

Abb. 6a + 6b: Plangebiet/Vorhabengebiet. Die endgültige Lage von Markt und Stellplätzen 
innerhalb der Abgrenzung ist noch nicht festgelegt; hier die beiden Planungsvarianten 
(Quelle: Entwurfsskizzen Büro Baldauf vom 24.07.2018).  

 

 

 
Es soll eine Fläche von insgesamt ca. 2,54 ha im Gewann „Seite“ in Wiernsheim bebaut werden. 
 

5.2 Europäische Vogelarten 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG, Tötungsverbot 

Im Plangebiet wurden keine Revierzentren von Vögeln festgestellt. Eine Tötung von Vögeln 
bzw. Zerstörung von Eiern oder Nestlingen durch die Bauarbeiten innerhalb des Plangebiets ist 
daher nicht zu erwarten.  
Aufgrund der Lage des Gebiets und der geringen Höhe des geplanten Marktes (ca. 7 – 8 m) ist 
auch mit einem erhöhten Kollisionsrisiko nicht zu rechnen.  
Unmittelbar östlich des Plangebiets wurde an einer Böschung die Goldammer festgestellt. 

Diese Böschung mit Grünland und Bäumen darf zur Schonung etwa vorhandener Nester mit 
Eiern und Jungvögeln baubedingt während der Brutzeit nicht als Lager- oder Abstellfläche 
beansprucht werden. Dasselbe gilt für den Brutbaum des Stares in Norden. 

Auf der östlich gelegenen Hochfläche wurden mehrere Reviere der Feldlerche erfasst. Diese 
Bereiche müssen von Eingriffen verschont bleiben. Baunebenflächen, Abstellplätze oder 
Lagerplätze dürfen hier nicht errichtet werden. 
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§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG, Störungsverbot 

Eine Störung im Sinne des § 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten. Voraussetzung ist, dass die 
Flächen mit Nachweisen Europäischer Vogelarten außerhalb des Plangebiets nicht beein-
trächtigt werden (Lagerung, Befahren). Dort dürfen keine Baunebenflächen ausgewiesen 
werden. Auch bei der Anlage von Zufahrten sind solche Bereiche mit entsprechendem Abstand 
auszusparen. 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG Beschädigungsverbot 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten Europäischer Vogelarten wurden im Plangebiet nicht fest-
gestellt; das Eintreten dieses Verbotstatbestandes ist daher nicht zu erwarten. Das unmittelbar 
östlich des Plangebietes beobachtete Goldammerrevier darf zur Vermeidung des Verbots-
tatbestandes auch baubedingt nicht als Lager- oder Abstellplatz genutzt werden. Dies gilt auch 
für die Feldlerchenreviere auf der Hochfläche. Die kleinflächige, strukturarme, intensiv 
genutzte Ackerfläche des Plangebiets stellt kein essentielles Nahrungshabitat für die in der 
Umgebung lebenden Vögel dar. 
 

5.3  Konfliktanalyse - Reptilien 

Im Plangebiet und der Umgebung konnten keine Reptilien nachgewiesen werden. Daher ist mit 
dem Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 (1) Nrn. 1-3 i.V.m. (5) BNatSchG nicht zu 
rechnen. 
 

6. Fazit– Artenschutzrechtliche Einschätzung nach § 44 (1) Nrn. 1-3 i.V.m. (5) 
BNatSchG 

Die in Baden-Württemberg vorkommenden planungs- und prüfungsrelevanten Anhang IV-
Arten und die Vogelarten der VSchRL wurden hinsichtlich potentieller Vorkommen im 
Vorhabenbereich nach den Verbotstatbeständen des § 44 (1) Nrn. 1-3 i.V.m. (5) BNatSchG 
abgeprüft. Eine Habitatpotentialuntersuchung auf der Grundlage einer Begehung am 28. Juni 
2018 ergab für Europäische Vogelarten und Reptilien (v.a. Zauneidechsen) eine mögliche 
Betroffenheit.  

Die Untersuchungen im Sommer 2018 (Juni und August) und im Frühjahr/Frühsommer 2019 
(März bis Mai) erbrachten keine Reviere von Europäischen Vogelarten und/oder Vorkommen 
von Zauneidechsen. 

Deshalb ist es für die Einhaltung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausreichend, 
wenn sich die Baustelle und die Baustellen-Nebenflächen (Bau-Einrichtungsflächen) auf den 
in den Abbildungen 2 und 5 dargestellten Bereich beschränken. 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Vermeidungsmaß-
nahmen werden die Verbotstatbestände des § 44 (1) Nrn. 1-3 i.V.m. (5) BNatSchG nicht erfüllt. 
Aus gutachterlicher Sicht ist die Planung deshalb zulässig. 

Auf die Formblättern zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nach §§ 44 und 45 
BNatSchG (saP) kann aus gutachterlicher Sicht verzichtet werden. 
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Photodokumentation 

Blick von Nordosten auf das Plangebiet. Die Nordgrenze verläuft zwischen Acker (Bildvorder-
grund) und Grünland. Die westliche Grenze liegt zwischen dem Einzelbaum rechts im Bild (mit 
Starenbrut) und dem dahinter liegenden Haus. 

 

Die östliche Begrenzung des Plangebiets bildet ein Feldweg entlang der Unterkante der mit 
Bäumen bestandenen Grasböschung. Hier brütete die Goldammer. Die Westseite des Gras-
weges bildet die östliche Grenze des Plangebietes. 
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Blick von Westen über das Dauergrünland auf die Böschung mit den Obstbäumen 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bebauungsplanverfahren der Gemeinde Wiernsheim – „Seite“ (Einzelhandel) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die erneute Beteiligung am Verfahren und nehmen für die berührten 
Fachbehörden des Landratsamtes Enzkreis wie folgt Stellung: 
 
Amt für Baurecht, Naturschutz und Bevölkerungsschutz: 
 
Baurecht 
Unter Beachtung der Rechtsprechung des BVerwG (Urteile vom 03.04.2008 – 4 C 3.07 und 
11.11.2009 – 4 BN 63.09) wird dringend empfohlen, die Festsetzung einzelner, vorhabenbezo-
gener Sondergebiete für die einzelnen Märkte vorzunehmen. Des Weiteren ist das Urteil des 
BVerwG vom 17.Oktober 2019 – 4 CN 8/18 – zu beachten. Danach sieht das BVerwG keine 
Rechtsgrundlage für eine Beschränkung der Zahl zulässiger Vorhaben in Sondergebieten. 
 
Mittels Festsetzung „enger Baufenster“ und zum Maß der baulichen Nutzung, die sich 
an den Vorhaben orientieren, kann dann mittelbar erreicht werden, dass in den jeweiligen 
Sonder-Baugebieten jeweils nur ein Einzelhandelsbetrieb mit dem vorgesehenen 
Verkaufsflächenumfang realisiert werden kann. 
 
Die maßgeblichen Werte im Hinblick auf die erforderliche Löschwassermenge im Gebiet sind zu 
beachten.  
 
Naturschutz 
Der BPlan „Seite“ (Einzelhandel) im OT Wiernsheim dient der langfristigen Sicherung der 
Grundversorgung. Vorgesehen sind die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters, eines 
Lebensmitteldiscounters und einem Drogeriemarkt. Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Orts-
rand von Wiernsheim und umfasst eine Fläche von 2,71 ha. Die aktuelle Nutzung ist Ackerland 
und Grünland. Das Grünland ist artenarm. Schutzgebiete (Natura 2000, NSG, LSG, ND, § 30-
Biotope) sind von der Planung nicht betroffen.   
 
Der BPlan „Seite“ (Einzelhandel) war nicht aus dem rechtskräftigen FNP 2025 GVV Heckengäu 
heraus entwickelt. Deshalb wurde im Parallelverfahren der FNP zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes geändert und dieser hat am 05.12.2019 Rechtskraft erlangt.  
 

 
Gemeinde Wiernsheim 
Bauamt 
 
 
 
 
 
 

AMT FÜR BAURECHT, 
NATURSCHUTZ UND  
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 
 
Frau Jelitko 
Zimmer-Nr.: Ö 131 
Telefon: 07231 308-9226 
Telefax: 07231 308-9652 
E-Mail: rose.jelitko@enzkreis.de 
 
Ihr Schreiben vom: 13.08.2020 
 
25.09.2020 
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Die zahlreichen, eingegangenen öffentlichen Stellungnahmen unter anderem zum Flächenver-
brauch, Lärmbelästigung, Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild, die Beeinträchti-
gung der Ortsmitte (Infrastruktur) um nur einige wenige zu nennen, sind nicht Gegenstand der 
naturschutzfachlichen Beurteilung. Und werden insofern auch an dieser Stelle nicht behandelt.  
 
Der Umweltbericht mit integriertem Grünordnungsplan (GOP) zum BPlan „Seite“ (Einzelhandel) 
der Gemeinde Wiernsheim in der Fassung mit Stand vom 20.07.2020 ist inhaltlich und fachlich 
nicht zu beanstanden.  
 
Neben der verbal-argumentativen Abarbeitung der Schutzgüter erfolgt eine qualitative Bilanzie-
rung im Schutzgut Biotope nach dem Bewertungsmodell der Ökokonto-VO. Hauptbetroffen von 
der Planung ist das Schutzgut Boden. In der vergleichenden Bilanzierung vom Schutzgut Boden 
mit dem Schutzgut Biotope kann die Vollkompensation planerisch dargestellt werden. 
Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die aufgezeigten Vermeidungs-
/Minimierungsmaßnahmen und die Begrünungsmaßnahmen (Magerwiese, Gebüsch-
/Gehölzpflanzungen, Dachbegrünungen) vollständig umgesetzt werden. Sofern möglich sollen 
diese Vorgaben daher in die textlichen Festsetzungen übernommen werden. Dazu sind eine 
ökologische und eine bodenkundliche Baubegleitung vom Planungsträger mit der Aufgabe zu 
beauftragen. Die ökologische und bodenkundliche Baubegleitung ist der Unteren Naturschutz-
behörde namentlich und mit Anschrift sowie Kontaktdaten zu benennen. Das Monitoring ist si-
cherzustellen. 
 
Die artenschutzrechtliche Potentialanalyse ist aussagekräftig. Artenschutzrechtlich relevante 
Tiergruppen im Plangebiet sind insbesondere Avifauna und Reptilien. Im Plangebiet wurden 
aufgrund der Strukturarmut keine Brutreviere von Vögeln und Reptilien (Zauneidechse) nach-
gewiesen.  Sonstige streng geschützte Arten konnten nicht festgestellt werden. Die Einzel-
nachweise von Großem Wiesenknopf und Ampfer sind für eine Population von Wiesenknopf-
Ameisenbläulingen und Großem Feuerfalter nicht ausreichend. Insofern können artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. Für die an das 
Plangebiet angrenzenden Brutreviere von Goldammer, Star und Feldlerche sind die aufgezeig-
ten Schonungsmaßnahmen zu beachten. 
      
Naturschutzfachlich begrüßt wird die Integration der baulichen Anlagen in das Gelände, die 
Dachbegrünung, die Anlage wasserdurchlässiger Stellplatze sowie eine insektenfreundliche 
und energiesparende Außenbeleuchtung. Spiegelnde Glasflächen sind soweit möglich für Vögel 
sichtbar zu machen. 
 
Mit Stellungnahme vom 14.02.2019 wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Flurstück  
Nr. 2812 Bestandteil des rechtskräftigen BPlan „Lochmannskreuz /Schelmenäcker“ und  
diesem als Ausgleichsfläche auch explizit zugeordnet ist. Im BPlan „Seite“ ist das Flurstück 
Nr. 2812 nun als bestehende Ausgleichsfläche gekennzeichnet und damit gesichert.  
 
 
Umweltamt 
Zu dem o.g. BBP, zu welchem – in dessen Entwurfsfassung vom 19.12.2018 – das Umweltamt 
im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB bereits im Februar 
2019 Stellung genommen hatte und welcher in überarbeiteter Fassung vom 20.07.2020 nun 
erneut vorgelegt wurde, wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Wie schon bei der früheren Beteiligung zum Ausdruck gebracht, so hat das Umweltamt bzgl. 
der vorgesehenen Aufstellung des BBP "Seite" (Einzelhandel) bei den von ihm zu vertretenden 
Belangen des Gewässer-, Boden- und Immissionsschutzes auch weiterhin keine grundsätzli-
chen Einwendungen vorzubringen, bittet jedoch um Beachtung der folgenden, nach Sachthe-
men gegliederten Anmerkungen und Hinweise:  
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Grundwasser- und Bodenschutz: 
Bereits in der vorausgegangenen Stellungnahme hatten wir darauf hingewiesen, dass sich der 
Planungsbereich (Gewann "Seite") außerhalb von Wasserschutzgebieten befindet und die be-
troffenen Flurstücke derzeit nicht im Altlast- oder Bodenschutzkataster des Umweltamtes Enz-
kreis geführt werden.  
 
Durch das Büro für Angewandte Geologie Dipl.-Geologe H. Engel (Knittlingen) wurde zwischen-
zeitlich eine Baugrunduntersuchung (Gutachten vom 30.06.2020) für den Planungsbereich 
durchgeführt. Zur Untersuchung des Baugrundes wurden sechs Kernbohrungen mit Endteufen 
zwischen 6 m (BK2), 10 m (BK1, BK5), 11 m (BK3), 14 m (BK4) und 15 m (BK6) niedergebracht. 
Die Bohrungen haben im Planungsbereich ausgelaugten mittleren Muschelkalk mit Verwitte-
rungshorizont erschlossen, wobei es sich im Wesentlichen um Wechselfolgen steinig- bis kiesi-
ger Kalksteinlagen und toniger Schichten mit wechselnden Anteilen an Kalksteinbruchstücken in 
der Sand- bis Steinfraktion handelt. Der Planungsbereich zeichnet sich demnach durch relativ 
bindige Untergrundverhältnisse und eine schlechte Sickerfähigkeit aus. In den Antragsunterla-
gen (Textteil) sollte daher die Aussage unter Hinweis Punkt C7 im ersten Absatz auf Seite 14 
("Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich 
zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Er-
stellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen") entfernt 
werden.  
 
Grundwasser wurde im Rahmen der Erkundungsbohrungen nicht erschlossen.    
 
Die chemische Untersuchung des Bodenmaterials hat eine geringfügig erhöhte geogene Belas-
tung durch Schwermetalle (As und Cd) in den untersuchten Feststoffproben ergeben. Die ge-
messenen Eluatwerte waren durchweg unauffällig. Aus fachtechnischer Sicht kann der anfal-
lende Erdaushub uneingeschränkt auf dem Baugelände verwertet werden. Nach den Antrags-
unterlagen ist dies so auch vorgesehen, was von unserer Seite ausdrücklich befürwortet wird.   
 
Eine Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Boden wurde im Rahmen des Um-
weltberichtes (Büro Volker Boden, Niefern-Öschelbronn) vom 20.07.2020 durchgeführt. Die 
Angaben sind plausibel und nachvollziehbar. 
 
Abwasserbeseitigung / Oberflächengewässer: 
Die Entwässerung des Baugebietes soll im Trennsystem erfolgen. Schmutz- und Regenwasser 
sollen dabei jeweils am Ende der Ortskanalisation an den Misch- bzw. den Regenwasserkanal 
angeschlossen werden. Das ausreichende Leistungsvermögen dieser Kanäle wurde im Rah-
men der Entwässerungskonzeption „Erschließung Sondergebiet Seite der Weber-Ingenieure 
(aktuelle Fassung: 14.07.2020) nachgewiesen. 
 
In dieser Konzeption werden auch zwei Möglichkeiten zur Behandlung und verzögerten Ablei-
tung des anfallenden Oberflächenwassers aufgezeigt: 
Variante 1: Filtermulden mit verzögerter Ableitung zum Regenwasserkanal. 
Variante 2: Schmutzfangzelle mit nachgeschaltetem Retentionsbecken. 
 
In den planungsrechtlichen Festsetzungen werden unter Punkt A 7.6 die Randbedingungen zur 
Umsetzung dieser Varianten so konkret aus der Konzeption übernommen, dass nach der Nie-
derschlagswasserverordnung auf ein separates Wasserrechtsverfahren für das Baugebiet ver-
zichtet werden kann. Die Umsetzung dieser Vorgaben ist im Rahmen der jeweiligen Bauge-
nehmigungsverfahren nachzuweisen. 
 
Weitere Festsetzungen, die zur Reduzierung der Flächenversiegelung und zur Abflussverzöge-
rung, und somit zur Verringerung des Einflusses der Erschließung auf den natürlichen Wasser-
haushalt beitragen, sind in den Punkten A 7.3 (Dachbegrünung) und A 7.4 (durchlässige Belä-
ge) enthalten.  
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In Punkt 9 des Baugrundgutachtens wird zum Schutz der Wände vor Feuchtigkeit bei Sicker-
wasseranfall nach Regenereignissen eine Ringdrainage vorgeschrieben. Diese darf nicht an die 
Kanalisation angeschlossen werden. 
 
In Hinweis Punkt C.7 wird – wie schon oben (Grundwasser- und Bodenschutz) ausgeführt – auf 
eine mögliche Versickerung und die Erstellung separater Versickerungsgutachten hingewiesen. 
Nachdem im Punkt A 7.6 andere Regelungen zur Entwässerung getroffen sind, und die Versi-
ckerung nach Punkt 12 des Baugrundgutachten sehr kritisch gesehen wird, sollte auf diesen 
Hinweis verzichtet werden. 
 
Immissionsschutz: 
Dem BBP (Entwurf vom 20.07.2020) liegt u.a. das schalltechnische Gutachten des ISIS Ingeni-
eurbüro für Schallimmissionsschutz, Riedlingen vom Juli 2020 zugrunde.    
 
Das Gutachten kommt, wie dies auch den Ausführungen der Baldauf Architekten und Stadtpla-
ner GmbH im Rahmen der Begründung (Kap. 6.3) zu entnehmen ist, zu dem Ergebnis, dass die 
Nutzung des Plangebietes durch einen Lebensmittelmarkt, einen Lebensmitteldiscounter und 
einen Drogeriemarkt tagsüber keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm 
im angrenzenden Wohngebiet erwarten lässt.  
Wohl aber werden Immissionsrichtwerte nicht eingehalten, wenn zur Nachtzeit innerhalb einer 
Stunde mehr als 2 LKW Abfertigungen am Discounter (Netto-Markt) oder mehr als eine LKW- 
Abfertigung am Lebensmittelmarkt (EDEKA-Markt) stattfinden.  
  
Insofern sind diese Beschränkungen in den später zu erteilenden Baugenehmigungen festzule-
gen und zu beachten.  
 
Das Sachverständigengutachten zu den Geruchsimmissionen des Ingenieurbüros für Techni-
schen Umweltschutz von Dr.-Ing. Frank Dröscher, Tübingen, vom 27.09.2019 (ergänzt am 
15.06.2020) wurde bereits zu Beginn des Jahres im Vorfeld des Scoping-Termins vorgelegt und 
von uns bewertet. Danach wurden die Geruchsemissionen betrachtet, die von den nördlich zum 
Plangebiet gelegenen landwirtschaftlichen Betrieben ausgehen und sich ggf. negativ auf das 
Plangebiet "Seite" auswirken können. Das Gutachten vom 27.09.2019 kommt allerdings zu dem 
Schluss, dass die Geruchshäufigkeit, auch unter der Annahme, dass sich die Landwirtschafts-
betriebe erheblich vergrößern sollten, entsprechend der Geruchsimmissionsrichtlinie mit max. 7 
% der Jahresstunden und bei Erweiterung der landwirtschaftlichen Betriebe mit max. 11 % der 
Jahresstunden unterhalb des Richtwertes (15 % der Jahresstunden) zu liegen kommt. Insofern 
bestehen diesbezüglich keine Bedenken. 
 
Abschließende Anmerkung: 
Die Aufbereitung der zur Verfügung gestellten Unterlagen gestaltete sich sehr zeitintensiv. Text-
teil, Begründung und Plan sind in einem pdf-Dokument zusammengefasst, was es unmöglich 
machte, zwischen Text und Plan „zu springen“, um Festsetzungen aus dem Text im Plan nach-
zuvollziehen. Dann wird im Text auf beigefügte Anlagen / Gutachten (z.B. Entwässerungskon-
zeption, Baugrundgutachten, Schallschutzgutachten) verwiesen, die etwa zur Beurteilung der 
wasserwirtschaftlichen, bodenkundlichen oder der immissionsschutzrechtlichen Aspekte von 
Bedeutung sind. Diese finden sich, worauf mit einem Link in der E-Mail des Planungsbüros 
Baldauf vom 17.08.2020 verwiesen wurde, auf der Homepage der Gemeinde. Dort wurde eben-
falls ein sehr umfangreiches pdf-Dokument mit 650 Seiten (!) zum Herunterladen eingestellt, 
welches man dann daraufhin durchsuchen konnte, ob darin noch Unterlagen enthalten sind, die 
Angaben zu den betreffenden Themenbereichen bzw. Fragestellungen enthalten. Tatsächlich 
fanden sich auf den Seiten 300 ff das Schallschutzgutachten, auf den Seiten 548 – 568 das 
Entwässerungskonzept (in schlechter Scan-Qualität) und auf den Seiten 440-542 das Bau-
grundgutachten. Eine vernünftige Gliederung bzw. Trennung der Anhörungsunterlagen hätte die 
Arbeit sicherlich sehr erleichtert. 
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Amt für Nachhaltige Mobilität 
Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen wird aus straßenbaulicher Sicht wie folgt Stellung 
genommen: 
 
Gegen das vorgenannte Bebauungsplanverfahren bestehen aus straßenbaulicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken und Einwendungen.  
 
Es wird auf die Stellungnahme vom 14.02.2019 verwiesen. 
 
 
Vermessungs- und Flurneuordnungsamt 
Flurneuordnung: 
Im Planungsbereich befindet sich kein aktuelles und kein geplantes Flurneuordnungsverfahren. 
Die Belange der Flurbereinigungsbehörde sind nicht berührt.  
Vermessung: 
Aus Sicht des Vermessungsamtes bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
 
 
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung 
Gegen das o.g. Vorhaben bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen. 
 
Dennoch möchten wir darauf aufmerksam machen, dass insbesondere ältere Menschen und 
Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und nicht mehr mit dem Auto oder dem Bus 
fahren können, auf fußläufig erreichbare Nahversorgungsangebote im Ortskern angewiesen 
sind.  
Zum Erhalt der Selbständigkeit von älteren Menschen und Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen sind daher nach wie vor dezentrale Versorgungsangebote von großer Bedeutung.  
 
Darüber hinaus möchten wir auf Folgendes hinweisen: 
 
Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr  
§ 7 des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes (L-BGG) Baden-Württemberg fordert die 
Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr. Zur Sicherstellung, dass alle 
Bereiche innerhalb des Plangebietes barrierefrei zugänglich und nutzbar sind, wird empfohlen, 
Barrierefreiheit von Anfang in den Entwurf zu integrieren.  
 
Schaffung durchgängiger, barrierefreier Wegeketten 
Bei den angedachten Maßnahmen im Verkehrsraum sollten durchgängig barrierefrei nutzbare 
Wegeketten vorgesehen werden, damit die Einzelhandelsmärkte für ältere Menschen, Men-
schen mit Behinderung, Familien mit Kinderwagen sowie Personen mit Einkaufswägen barriere-
frei erreichbar sind.  
 
Laut Begründung (5.2 Verkehr) befinden sich die nächstgelegenen Bushaltestellen in einer Ent-
fernung von 500-550 m bzw. 550-600 m Luftlinie. Diese Entfernung stellt für ältere Menschen, 
Menschen mit chronischen Erkrankungen, Menschen mit Behinderung und Personen mit Ein-
kaufstaschen eine Herausforderung dar. Um eine attraktive Anbindung an den ÖPNV zu ge-
währleisten, sollten innerhalb des Plangebietes barrierefreie Bushaltestellen geschaffen wer-
den. In diesem Zusammenhang wird zudem empfohlen, die in der Begründung unter 5.2 (Ver-
kehr) genannte Haltestelle des Bürgerbusses barrierefrei zu gestalten. 
 
Barrierefreie Wegeketten werden darüber hinaus durch erschütterungsarme, berollbare und 
rutschhemmende Bodenbeläge; sichere, taktil und visuell gut wahrnehmbare Abgrenzungen 
verschiedener Funktionsbereiche; stufenlose Wegeverbindungen für Rollstuhl- oder Rolla-
tornutzer, Familien mit Kinderwagen oder Personen mit Einkaufswägen; eine taktil wahrnehm-
bare und visuell stark kontrastierende Gestaltung von Hindernissen und Gefahrenstellen sowie 



Landratsamt Enzkreis                           16017600                                                       
 

Seite 6 von 7 6 

eine einheitliche Gestaltung von Leitsystemen (insbesondere für blinde und sehbehinderte 
Menschen) erreicht.  
 
Kreisverkehrsanlagen erschweren blinden und stark sehbehinderten Fußgängern die Teilnahme 
am Straßenverkehr erheblich. Es ist daher zwingend notwendig, zusätzliche Maßnahmen zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit für blinde und sehbehinderte Fußgänger zu ergreifen.  
Es wird empfohlen, Querungsstellen grundsätzlich barrierefrei zu gestalten, damit sie für Roll-
stuhl- und Rollatornutzende ohne besondere Erschwernis nutzbar und für blinde und sehbehin-
derte Menschen eindeutig auffindbar und sicher nutzbar sind.  
 
Planungshinweise zum barrierefreien Bauen im öffentlichen Verkehrs- und Freiraum sind in der 
DIN 18040 Teil 3 zu finden. 
 
 
Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung 
Bei der Realisierung von Parkplätzen sind ausreichend Parkmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderung vorzusehen. Zudem sollte daran gedacht werden, dass weitaus mehr Personen 
mit Behinderung als die offiziell Berechtigten bereitere und zielnah gelegene Parkmöglichkeiten 
benötigen. Daher sollten bedarfsgerecht und in Nähe der Eingänge weitere Parkmöglichkeiten 
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Barrierefreiheit auch im Innenbereich berücksichtigen 
Auch im Innenbereich der Einzelhandelsmärkte sollte auf eine umfassende Barrierefreiheit ge-
achtet werden. Behindertentoiletten für Kundinnen und Kunden mit Behinderung sollten eben-
falls zur Verfügung stehen. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen und stehen für Rückfragen jederzeit zur 
Verfügung.  
 
 
Landwirtschaftsamt 
Inhaltlich halten wir unsere Stellungnahme vom 23.01.2019 aufrecht. 
 
In unseren folgenden Äußerungen sind zwar landwirtschaftliche Belange nicht betroffen, jedoch 
äußern wir uns aus fachlicher Sicht zu den Pflanzungen bzw. der Ausgleichsfläche „Obstbaum-
wiese“. 
 
Bei Baumreihen entlang von Straßen ist grundsätzlich die Verkehrssicherheit zu beachten. 
Bruchempfindliche und krankheitsanfällige Baumarten sollten an Straßen nicht gepflanzt wer-
den. 
  
Zur Pflanzliste haben wir deshalb folgende Anregungen vorzubringen: 
• als Straßenbaum ist Spitz-Ahorn zu stark wachsend 
• Hänge-Birken sind kurzlebig und fäulnisempfindlich; die Krone ist im Alter  

bruchgefährdet. 
• für Zitter-Pappel und Silber-Weide gilt dasselbe. 
• für Gemeine Eschen kann zurzeit aufgrund des Eschentriebsterbens keine Pflanz-

empfehlung gegeben werden; für Berg-Ulmen nicht wegen des Ulmensterbens 
• Traubeneiche und Stieleiche sind wegen des Eichenprozessionsspinners problematisch.  
 
Obstbäume (Streuobst) haben aus unserer Sicht den Nachteil, dass sie sehr pflege-
/arbeitsintensiv sind. Nur wenn ein fachgerechter Unterhalt der Obstbäume im zweijährigen 
Turnus über mindestens 15 – 20 Jahre sichergestellt ist, sollte diese Maßnahme realisiert wer-
den. Zudem fällt Obst an, das entweder zur rechten Zeit geerntet werden muss oder sich als 
Fallobst am Boden sammelt. Auch vor diesem Hintergrund beurteilen wir die Maßnahme als 
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wenig zweckdienlich.  
 
Wir empfehlen stattdessen Wildobstgehölze wie Vogelkirsche, Speierling, Elsbeere, Wildbirne 
oder Mostbirne. 
 
Verkehrsamt 
Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Einwendungen. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Rose Jelitko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Seite“, Gemeinde Wiernsheim 
Benachrichtigung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der 

öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB und gleichzeitige Einholung der 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a BauGB 

Erdgashochdruckanlagen und Telekommunikationskabel der terranets bw GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die weitere Beteiligung an den oben genannten Bebauungsplanverfahren. 
 
Wie bereits bekannt, verlaufen in dem räumlichen Geltungsbereich des oben genannten 
Bebauungsplanes „Seite“ die neu errichtete Nordschwarzwaldleitung NOS DN 600 MOP 80 bar und 
parallel dazu verlegte Telekommunikationskabel der terranets bw GmbH und werden durch die 
geplanten Maßnahmen durch  
 

1. Umlegung der Anlagen der terranets bw GmbH  

2. Rückbau der Anlagen der terranets bw GmbH 

3. Tiefbau an der nordöstlichen Anlieferungsrampe 
 
direkt betroffen sein.  

Allgemeine Informationen 
 

 Die Erdgashochdruckleitung unseres Unternehmens sowie die parallel dazu verlegten 
Telekommunikationskabel sind gemäß den Vorschriften über Gashochdruckleitungen zur 
Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandhaltung sowie gegen Einwirkungen 
von außen in einem Schutzstreifen von 10,0 m Breite (je 5,0 m beiderseits der Rohrachse) 
verlegt.  

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Schreiberstraße 27
70199 Stuttgart 
 
n.seitz@baldaufarchitekten.de 
 
 
 

Nina Seitz 14.08.2020 
17.08.2020
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 Der Schutzstreifen ist grundsätzlich durch die Eintragung einer beschränkt persönlichen 
Dienstbarkeit im Grundbuch dinglich gesichert. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des 
Bestehens der Gasfernleitung keine Gebäude oder baulichen Anlagen errichtet werden. In 
Bezug auf neu entstehende Grundstücksflächen im Rahmen des Bebauungsplanes „Seite“ 
sind die zugunsten der terranets bw GmbH für den Schutzstreifen der Anlagen der 
terranets bw GmbH eingetragene beschränkt persönliche Dienstbarkeit auf neu 
entstehende Flächen zu übertragen bzw. müssen vertraglich gesichert werden. 
 

 Dachvorsprünge oder sonstige An- und Aufbauten (auch im lichten Raum) sowie 
Schachtbauwerke dürfen nicht in den Schutzstreifenbereich hineinragen.  

 Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den 
Bestand oder Betrieb der Gasfernleitung und der Kabel beeinträchtigen oder gefährden 
(z.B. das Anpflanzen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern). 
 

 So ist unter anderem das Einrichten von Dauerstellplätzen (Baustelleneinrichtungsflächen, 
Container, Wohnwagen usw.), das Lagern von schwer transportablen Materialien im 
Schutzstreifenbereich nicht zulässig, sowie das Überfahren der Gasfernleitung mit 
Schwerlast nur unter Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorkehrungen gestattet.  

 Die uneingeschränkte Zugänglichkeit zu den Anlagen der terranets bw GmbH muss 
jederzeit gewährleistet sein.  
 

 Jegliche Inanspruchnahme des 10,0 m breiten Schutzstreifens der Anlagen der terranets 
bw GmbH bedarf im Vorfeld einer Regelung in rechtlicher und technischer Hinsicht mit 
dem Vorhabenträgers in Form eines Gestattungsvertrages.  

 Für die weiteren Planungen sowie allen Arbeiten im Nahbereich der Anlagen der terranets 
bw GmbH müssen die in der Anlage beigefügten Auflagen und Technischen Bedingungen 
beachtet und eingehalten werden.

 
 

zu 1. Umlegung der Anlagen der terranets bw GmbH  

 
Die neue Umlegungstrasse der Anlagen der terranets bw GmbH ist im Bebauungsplan dargestellt. 
Die Erdgashochdruckleitung NOS DN 600 MOP 80 bar unterliegt der 
Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDLtgV) > 16 bar.  
Die Verlegung der Erdgashochdruckleitung > 16 bar bedarf, wie unter 5.1 beschrieben, der 
Genehmigung der zuständigen Behörde, des Regierungspräsidiums Karlsruhe.
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Unter dem Absatz „Im Umweltbericht zum Bebauungsplan wird abgearbeitet, dass durch die 
Verlegung der Gasleitung…“ wird angenommen, dass „…Der Verlegung der Leitung stehen auch 
keine öffentliche Belange entgegen, da die von der Leitungsumlegung betroffene Fläche nicht über 
die vom Bebauungsplan betroffenen Fläche hinausgeht.“ 
 
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die Umlegungstrasse sich zwar im räumlichen 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet, für die westliche Anbindung/ 

Einbindebaugrube der Nordschwarzwaldleitung NOS DN 600 zusätzlich das Flst. Nr. 2799 
temporär in Anspruch genommen wird. Dies ist „verlegetechnisch“ absolut notwendig und 
wir bitten diesen Umstand bei Bedarf im Bebauungsplan zu berücksichtigen. 

 
Wir bitten unter C Hinweisen ggf. die „Allgemeine Informationen“ über die Anlagen der terranets 
bw GmbH unter C 11 mit aufzunehmen, oder anstelle den Hinweis auf ergänzende Hinweise unter 
5/ 5.1 zu geben. 
 
 
  Zu 2. Rückbau der Anlagen der terranets bw GmbH 

 

Nach erfolgter Umlegung und Wiederinbetriebnahme der Nordschwarzwaldleitung DN 600 geht 
der dann stillgelegte Leitungsabschnitt DN 600 sowie LWL-Leerrohrabschnitt in das Eigentum und 
die Verantwortung der Gemeinde Wiernsheim über. Den Rückbau der Anlagen kann terranets bw 
nach Bedarf unterstützen. Hierzu bedarf es noch einer vertraglichen Regelung mit der Gemeinde 
Wiernsheim. 
 

  Zu 3. Tiefbau an der nordöstlichen Anlieferungsrampe 

 

Im Bereich der nordöstlichen Baugrenze (Laderampe) erfolgt ein Tiefbau bis auf Baugrubensohle 
NNm 367.30. Dieser Geländeeinschnitt (Schnitt Nr. 4) soll durch eine Betonstützwand gegen 
Böschungsabriss geschützt werden.  
 
Hierzu muss ein Nachweis über die „Gebrauchstauglichkeit“ (Standsicherheit) des 
Stütz-Bauwerkes (Betonstützwand) geführt werden. Es muss absolut sichergestellt sein, dass es zu 
keinem „Bauwerksversagen“ und in Folge zu einem Böschungsabriss kommt, durch den die 
Standsicherheit der Erdgashochdruckleitung gefährdet werden kann.     
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Anlagen
Übersichtsplan M 1:10.000 
Bestandsplanauszug M 1:1.000 
Auflagen und Bedingungen 10,0 m
Technische Bedingungen

i.A.

Frank Grunenberg
Planung und Bau

i.V.

Sylke Wiegers
Leiterin Planung und Bau

Für eine Einweisung in unsere Anlagen vor Ort sowie für die Überwachung von Baumaßnahmen 
im Schutzstreifen der Anlagen der terranets bw steht unsere Betriebsanlage West  
 
terranets bw GmbH Betriebsanlage West 
Hasenäckerweg 6 

76297 Stutensee-Blankenloch 

Telefon (0 72 44) 7 43-0 

(Herr Schiffmann mobil: 0172-7435 147) 
 
nach telefonischer Abstimmung zur Verfügung. 
 
Bitte beteiligen Sie uns weiter an dem oben genannten Bebauungsplanverfahren. 

Mit freundlichen Grüßen
terranets bw GmbH

Aufsichtsratsvorsitzender:
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Auflagen und Bedingungen der terranets bw GmbH 
 
Der 10,00 m breite Schutzstreifen der Anlagen der terranets bw GmbH (je 5,00 m beiderseits der 

Rohrachse) ist von jeglichen Gebäuden und baulichen Anlagen absolut frei zu halten. Maßgeblich für die 

exakte Lage der Gasfernleitung und der Kabel der terranets bw GmbH vor Ort ist deren Ausweisung oder 

Freilegung durch die 
 

terranets bw GmbH 

Betriebsanlage West 

Blankenloch 

Hasenäckerweg 6 

76297 Stutensee 

 

Telefon 07244 743-0 

Telefax 07244 743-2113 

 

Jegliche Inanspruchnahme und Nutzungsänderung des Schutzstreifens bedarf der vorherigen schriftlichen 

Gestattung durch die Hauptverwaltung der terranets bw GmbH in Stuttgart. 

 

Die freie Zugänglichkeit zu den Anlagen muss für Wartungs- und Kontrollzwecke jederzeit gewährleistet 

sein. Das Errichten von Zaunanlagen auf durchgehenden Streifenfundamenten ist innerhalb des 

Schutzstreifens nicht gestattet. 

 

Im Schutzstreifenbereich der Anlagen der terranets bw GmbH dürfen keine Geländeabtragungen 

vorgenommen werden. Geländeauffüllungen bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Gestattung. 

 

Baumanpflanzungen sind außerhalb des Schutzstreifens vorzunehmen. Strauch- und Buschpflanzungen 

sind im Schutzstreifenbereich vor ihrer Durchführung mit dem verantwortlichen Personal der terranets bw 

GmbH abzustimmen. Hierbei ist zu beachten, dass in bebauten Gebieten ein ca. 1,00 m breiter Streifen 

über der Achse der Gasfernleitung zur Durchführung der jährlich vorgeschriebenen Leitungsabsaugung 

von Strauch- und Buschbepflanzungen frei gehalten wird. 

 

Die Technischen Bedingungen der terranets bw GmbH sind bei sämtlichen Tätigkeiten im Nahbereich der 

unter sehr hohem Innendruck stehenden Gasfernleitung zwingend zu beachten und einzuhalten. Gemäß 

diesen Bedingungen muss rechtzeitig vor Baubeginn die obengenannte Betriebsanlage der terranets bw 

GmbH verständigt werden. 

terranets bw GmbH 
Am Wallgraben 135 
70565 Stuttgart  
 
Telefon 0711 7812-0 
Telefax 0711 7812-1460 
www.terranets-bw.de 

 

http://www.terranets-bw.de/


 

 

Bankverbindung 
GLS Bank 
IBAN: DE82 4306 0967 7021 3263 00 
BIC: GENODEM1GLS 

 

Nahverkehrsanschluss 
Stadtbahnhaltestelle Olgaeck 
3 Stationen ab Hauptbahnhof 
mit U5, U6, U7, U12 oder U15 
 

Telefon 0711.24 89 55-20 
Telefax 0711.24 89 55-30 
info@lnv-bw.de 
www.lnv-bw.de 

Landesnaturschutzverband 
Baden-Württemberg e.V. 
Olgastraße 19 
70182 Stuttgart 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Bebauungsplan „Seite“ (Einzelhandel), Gemeinde Wiernsheim 
Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs und des Entwurfs der Örtlichen Bau-
vorschriften  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Seite“ (Einzelhandel), Gemeinde 
Wiernsheim und des Entwurfs der Örtlichen Bauvorschriften sowie der damit verbundenen 
Möglichkeit der Beteiligung bedanken wir uns. 
Unser Schreiben vom 18.02.19 zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit halten wir 
weitgehend aufrecht. Einige Punkte dieses Schreibens haben sich durch den weiteren Ver-
fahrensgang erledigt und sind deshalb in der folgenden Stellungnahme nicht mehr enthalten. 
Dafür sind weitere Punkte hinzugekommen. 
 
Allgemein und Flächenverbrauch: 

Die Realisierung der drei Einzelhandelsmärkte wird dazu führen, dass die vorhandenen Ein-
zelhandelsläden mit der häufig preisgünstigeren Konkurrenz der Supermärkte und deren 
breitem Sortiment auf Dauer nicht mithalten können und in der Folge die Ortsmitte auf Dau-
er ausbluten wird. 
Das Ausmaß der geplanten Einzelhandelsmärkte ist überdimensioniert. Die Discounter in 
Mönsheim und in Wurmberg sind aus unserer Sicht ausreichend. Ebenso wird von uns die 
Notwendigkeit eines Drogeriemarktes in Wiernsheim in Frage gestellt, weil 
 
 in Heimsheim und Mühlacker Drogeriemärkte vorhanden sind, 
 die örtliche Fachparfümerie, Apotheken und Lebensmittelvollsortierer Drogeriewaren 

führen und 

LNV-Arbeitskreis Enzkreis 
Gerhard Walter 
Schützinger Straße 16 
75433 Maulbronn 
 
Maulbronn, den 23.09.2020 

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht  
Öffentliche Bekanntmachung auf der 
Internetseite der Gemeinde Wiernsheim
und E-Mail v. baldauf architekten und
stadtplaner gmbh v. 17.08.2020 
N.Seitz@baldaufarchitekten.de> 

Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom 
 

Telefon/E-Mail 
07043 / 7873 
Lnv-ak-enzkreis@lnv-bw.de 

Landesnaturschutzverband BW · Olgastraße 19 · 70182 Stuttgart 

Gemeindeverwaltung Wiernsheim 
Rathaus 
Marktplatz 1 

75446 Wiernsheim 
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 in Mönsheim der Drogeriemarkt mittlerweile kurz vor der Eröffnung steht. 

Außerdem heißt es im Umweltbericht sinngemäß dazu: Die Inanspruchnahme von Böden mit 
besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeid-
bare zu beschränken. Durch das vorgesehene Bauvorhaben verliert das Schutzgut Boden 
sämtliche Funktionen: 
 
 als Standort und Lebensraum für Pflanzen und Tiere, 
 als Produktionsfläche für Nahrungsmittel, 
 als Filter und Puffer für Schadstoffe, 
 als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und 
 als klimaaktive Ausgleichsfläche. 
 
Durch den Verzicht auf den Drogeriemarkt und den Discounter kann der Flächenverbrauch 
durch die auszuweisende Sondergebietsfläche erheblich reduziert werden. 
 
Auch wenn die geplanten Märkte fußläufig, mit dem Fahrrad oder dem Bürgerbus erreichbar 
sind, werden die meisten Bürger ihre Einkäufe mit dem PKW erledigen. Dies wiederum be-
deutet, dass bei der Umsetzung der drei Märkte laut dem Nahversorgungskonzept ca. 280 
Stellplätze benötigt werden würden. Diese große Anzahl ebenerdig zu planen würde gegen 
die Vorgabe verstoßen, den Flächenverbrauch so gering wie möglich zu halten. Der größte 
Teil dieser Parkfläche müsste deshalb, auch bei der Realisierung nur eines Vollsortimenter-
marktes, in die Gebäude integriert oder in einem Parkhaus untergebracht werden.  
 
Klimaschutz: 
 
Durch die in § 1a Abs. 5 BauGB eingefügte Klimaschutzklausel soll der Klimaschutz bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung verstärkt berücksichtigt werden. 
Da CO2 maßgeblich zur Klimaänderung beiträgt und in der Folge Starkregenereignisse und 
lange Trockenheitsphasen, gerade auch im Enzkreis, immer häufiger werden, ist es erforder-
lich, dass bei jeder Landnutzungsänderung (neue Siedlungs- und Gewerbegebiete) eine CO2- 
Bilanz erstellt wird. Eine solche Bilanz fordern wir hier. Uns ist bewusst, dass die Herstellung 
der geplanten Baumaßnahme nicht klimaneutral erfolgen kann, aber gerade deshalb ist es 
umso wichtiger, dass wenigstens der Betrieb der Einkaufsmärkte inklusive des Zulieferver-
kehrs klimaneutral abläuft.  
 
Wie dem Erläuterungstext entnommen werden kann, sind besondere Anforderungen hin-
sichtlich der Entwässerung zu beachten. So ist das Regenwasser innerhalb des Plangebiets 
vorzubehandeln und soll dann gedrosselt über einen Regenwasserkanal in den bestehenden 
Regenwasserkanal eingeleitet werden. Aufgrund der zunehmenden Trinkwasserknappheit 
(vgl. umfangreichen Berichterstattung in den Medien1 im Laufe des Sommers) fordern wir 
hier den Bau von Zisternen und die Nutzung als Brauchwasser (Toilettenspülung) sowie für 
die Grünflächenbewässerung. 

 
1 PZ 06.08.2020: „Rekordverbrauch: Fast 200 000 volle Wannen täglich“, 10.08.2020: „Ein Dorf sitzt 
auf dem Trockenen“, 11.08.2020: „Der große Durst nach Regen“, PZ 15.08.2020: „Wenig Wasser in 
Bauschlott?“, 17.08.2020: „Dürrefolgen: Eigene Quellen werden wieder wichtig“, 20.08.2020: „Er-
neut bedenklich fallende Wasserstände in Bächen und Flüssen“  
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Eingriffsregelung und Biotopverbund: 
 
Für die Schutzgüter Boden und Tiere und Pflanzen werden, wie es im Umweltbericht heißt,  
erhebliche negative Auswirkungen prognostiziert. Der Ausgleich soll in Form der Eingrünung 
der Baukörper erbracht werden und der funktionsgerechte Erfolg der Maßnahmen soll durch 
ein Monitoring gewährleistet werden, insbesondere durch regelmäßige visuelle Kontrollen 
der Böden auf mögliche funktionale Schäden sowie regelmäßige visuelle Kontrollen der Ve-
getation auf mögliche funktionale Schäden bzw. Funktionserfüllung (Sichtschutz, Blend-
schutz, Ortsrandgestaltung). Wie es im Umweltbericht weiter heißt und in Ökopunkten be-
legt ist, soll der vollständige Ausgleich aber erst in 25 Jahren erreicht sein. Dadurch tritt ein 
nicht unerheblicher Time Lag Effekt ein, der zwingend durch weitere Ausgleichsmaßnahmen 
zu kompensieren ist. Sonst liegt ein grober Verstoß gegen geltendes Naturschutzrecht vor. 
 
Das Plangebiet wird von einem breiten Streifen des landesweiten Biotopverbunds mittlerer 
Standorte durchzogen, der in der Planung noch nicht berücksichtigt ist. Alle öffentlichen Pla-
nungsträger haben bei ihren Planungen den Biotopverbund in ihre Abwägung miteinzube-
ziehen. Diese Abwägung muss noch nachgeholt werden. Gegebenenfalls sind weitere Kom-
pensationsmaßnahmen erforderlich. 
 
Weitere Forderungen 
 
Wir fordern noch, dass 

 aufgeständerte Photovoltaikanlagen und Dachbegrünungen verbindlich festgeschrieben 
werden müssen und nicht nur zulässig sein dürfen, 

 bei Glasfassaden vogelfreundliches Glas verwendet werden muss. Nur der Hinweis (sie-
he C6) darauf reicht allein nicht. 

 die Beleuchtung, auch die der Werbeanlagen von 22.00 – 06.00 Uhr ausgeschaltet oder 
zumindest heruntergeregelt werden muss, um der Lichtverschmutzung entgegenzuwir-
ken und aus Rücksicht auf nachtaktive Tiere.  

 engstrebige und engmaschige Schachtabdeckungen (z. B., bei Lichtschächten) vorzuse-
hen sind, um Falleneffekte insbesondere für Kleintiere zu verringern, 

 nicht nur der Oberflächenbelag der Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen herge-
stellt werden würden, sondern auch die Zufahrten zu den Stellplätzen und   

 die Bewässerung der Bäume infolge der Trockenheit/Klimawandel durch einen Pflege-
vertrag gesichert werden muss. 

 
 
Begrüßt wird von uns, dass  
 
 die Gebäude / bauliche Anlagen in das Gelände zu integrieren sind und mit einer min-

destens 60 cm dicken Substratschicht zu überdecken und soweit keine Überdeckung 
vorhanden ist, dauerhaft zu begrünen sind, 
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 der Oberflächenbelag offener Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen wie Pflaster, 

Rasenpflaster, Rasengittersteinen oder Schotterrasen o.ä. hergestellt werden.  
 

 für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes nur insektenfreundliche und ener-
giesparende Lampen, wie z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED-Lampen zu-
lässig sind, 

 
 mit Hilfe einer Umweltbaubegleitung durch eine Person mit naturschutzfachlichem Sachver-

stand und Kenntnissen der Bauabläufe ein fachgerechter Umgang mit den Schutzgütern sicher-
gestellt werden kann und 

 
 eine zusätzliche Haltestelle des Bürgerbusses geplant ist.  
 

 
Wir möchten Sie bitten, die für die Bebauung vorgesehene Fläche durch den Verzicht auf 
den Drogeriemarkt, den Discounter und einen Großteil der ebenerdigen Parkplätze entspre-
chend zu reduzieren sowie die angesprochenen Bedenken und Forderungen zu berücksichti-
gen. 
 
 
Der BUND Heckengäu schließt sich dieser Stellungnahme an. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Gerhard Walter 
Sprecher LNV-AK Pforzheim/Enzkreis 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Seite" (Einzelhandel), Gemeinde 
Wiernsheim, Enzkreis (TK 25: 7119 Rutesheim)   
  
Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Scoping gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Ihr Schreiben vom 15.01.2019  
 
Anhörungsfrist 20.02.2019 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Gesteinen des Mittleren Muschelkalks, welche teilweise von 
Holozänen Abschwemmmassen überlagert werden. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen.  
 
Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von 
Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Versickerungs-
anlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme zur Versickerung) 
Abstand genommen werden. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antref-
fen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) wer-
den objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
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Grundwasser 
 
Aus hydrogeologischer Sicht sind zum Planungsvorhaben keine die o.a. Ausführungen 
ergänzende Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
Valentina Marker 
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Öffentliche Bekanntmachung Gemeinde Wiernsheim zum Bebauungsplan „Seite“ (Ein-
zelhandel) in Wiernsheim 
Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch 
Anlagen:  - Broschüre Vogelschlag an Glas des BUND und 
                 - Resolution des LNV v. 10.11.2018 als Anlagen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan „Seite“ (Einzel-
handel) in Wiernsheim sowie der damit verbundenen Möglichkeit der Beteiligung bedan-
ken wir uns sehr herzlich. 
Zu diesem Vorentwurf möchte der LNV-Arbeitskreis Pforzheim/Enzkreis für den Landesna-
turschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) folgende Stellungnahme abgeben: 

Die Inanspruchnahme von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und 
die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu beschränken. In der rechtswirksamen 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2025 des Gemeindeverwaltungsverbandes He-
ckengäu ist der überwiegende Bereich des durch den Bebauungsplan überplanten Bereichs 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Radi-
us eines regional bedeutsamen landwirtschaftlichen Betriebs. 
Deshalb muss hier nach dem Grundsatz gehandelt werden, sich auf das Unvermeidbare zu 
beschränken.  
 
Wir halten die in diesem Ausmaß geplanten Einzelhandelsmärkte für überdimensioniert. 
Der geplante Drogeriemarkt erfüllt keine Funktion für die Grundversorgung mit Grundnah-
rungsmittel und ist deshalb vermeidbar. Seine Notwendigkeit in Wiernsheim wird von uns 
auch deshalb in Frage gestellt, weil 
 

LNV-Arbeitskreis Enzkreis 
Gerhard Walter 
Schützinger Straße 16 
75433 Maulbronn 
 
Maulbronn, den 18.02.2019 

Ihr Zeichen/Ihre Nachricht  
Öffentliche Bekanntmachung im 
Internet auf der Homepage der 
Gemeinde Wiernsheim 

Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom 
 

Telefon/E-Mail 
07043 / 7873 
Lnv-ak-enzkreis@lnv-bw.de 

Landesnaturschutzverband BW · Olgastraße 19 · 70182 Stuttgart 

Gemeindeverwaltung Wiernsheim 
Rathaus 
Marktplatz 1 

75446 Wiernsheim 
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 in Heimsheim und Mühlacker Drogeriemärkte vorhanden sind, 
 die örtliche Fachparfümerie, Apotheken und Lebensmittelvollsortierer Drogeriewaren 

führen, 
 das voraussichtliche Nachfragepotential nicht ausreicht, um einen wirtschaftlichen Be-

trieb gewährleisten zu können und 
 möglicherweise in Mönsheim ein Drogeriemarkt entsteht.  

 
Durch den Verzicht auf einen Drogeriemarkt und die Beibehaltung des Nettomarktes in der 
Ortsmitte, ggf. mit Erweiterung, kann der Flächenverbrauch bzw. die auszuweisende Son-
dergebietsfläche erheblich reduziert werden. Zudem ist eine eingeschossige Bauweise auf 
der grünen Wiese nicht mehr zeitgemäß. Mehrgeschossige Bauweise ist, um Fläche zu spa-
ren, anzustreben. Im Obergeschoss können weitere geschäftliche Nutzungen wie z. B. Bü-
roflächen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die Ortsmitte wird auf Dauer ausbluten, da die vorhandenen Einzelhandelsläden mit der 
häufig preisgünstigeren Konkurrenz der Supermärkte und deren breitem Sortiment auf 
Dauer nicht mithalten kann.   
 
Auch wenn, wie es im Nahversorgungskonzept heißt, die geplanten Märkte fußläufig oder 
mit dem Fahrrad erreichbar sind, werden die meisten Bürger ihre Einkäufe mit dem PKW 
erledigen. Dies wiederum bedeutet, dass bei der Umsetzung der drei Märkte laut dem 
Nahversorgungskonzept ca. 200 Parkplätze benötigt werden würden. Diese große Anzahl 
ebenerdig zu planen würde gegen die Vorgabe verstoßen, den Flächenverbrauch so gering 
wie möglich zu halten. Der größte Teil dieser Parkfläche müsste deshalb, auch bei der Rea-
lisierung nur eines Vollsortimentermarktes, in die Gebäude integriert oder in einem Park-
haus untergebracht werden.  
Zur Reduzierung des Verkehrs ist außerdem eine Haltestelle für den ÖPNV und den Bür-
gerbus einzurichten. Die derzeit vorhandenen Haltestellen sind zu weit entfernt (ca. 500 – 
550 m Luftlinie). 
 
Zur Eingriffsregelung und zur Abhandlung des Artenschutzes mit artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) kann erst dann eine Aussage getroffen werden, wenn der Umweltbericht 
mit entsprechenden Unterlagen/Gutachten zur Verfügung steht. Fest steht, dass das Vor-
haben sehr wahrscheinlich zu erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung führt, die durch entsprechenden 
Maßnahmen vermieden, vermindert und kompensiert werden müssen. 
Wir weisen an dieser Stelle aber jetzt schon darauf hin, dass die südlich angrenzende Aus-
gleichsfläche und deren Funktion durch den Bau, die Anlage und den Betrieb des Vorha-
bens in Mitleidenschaft gezogen werden wird und dafür ein zusätzlicher Ausgleich erfor-
derlich wird. Auf keinen Fall kann diese bereits bestehende Ausgleichsfläche, die als Aus-
gleich für andere Eingriffe dient, nochmal als Ausgleich für den vorliegenden Bebauungs-
plan herangezogen werden. Es müssen mindestens die dafür veranschlagten Ökopunkte 
angesetzt werden und die für diese Fläche festgesetzte Funktion in die Eingriffsausgleichs-
berechnung einfließen. 
Soweit noch nicht alle Ausgleichsmaßnahmen der Gemeinde im Kompensationsverzeichnis 
enthalten sind, möchten wir Sie darum bitten, eine lage- bzw. flurstücksgenaue Liste der 
Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, damit keine Doppelbelegungen vorge-
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nommen werden können. Am besten mit Erläuterung, was bereits umgesetzt wurde und 
was noch wie umgesetzt werden soll.  
 
 
Für sehr fragwürdig halten wir die Aussage, dass die durch das Vorhaben bedingten nach-
teiligen Umweltauswirkungen durch einen kompletten Rückbau, mit Ausnahme der natür-
lichen Bodenfunktionen, reversibel wären. Mit dieser Aussage wird in Betracht gezogen, 
vielleicht sogar in Aussicht gestellt, dass die Bauwerke zurückgebaut und rekultiviert wer-
den würden. Sollte diese Aussage stehen bleiben, dann müsste aber auch jetzt schon fest-
gesetzt werden, wer zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt für den Rückbau zustän-
dig wäre. 
 
Schon jetzt möchten wir darum bitten, dass 

 eine aufgeständerte Photovoltaikanlage und Dachbegrünung verbindlich festgeschrie-
ben werden müssen, 

 bei Glasfassaden vogelfreundliches Glas verwendet werden muss, das für Vögel gut 
sichtbar ist (siehe Broschüre Vogelschlag an Glas des BUND und Resolution des LNV v. 
10.11.2018 als Anlagen), 

 die Beleuchtung, auch die der Werbeanlagen von 22:00-06:00 Uhr ausgeschaltet oder 
zumindest heruntergeregelt werden muss, um der Lichtverschmutzung entgegenzu-
wirken und aus Rücksicht auf nachtaktive Tiere.  

 Rückhaltemaßnahmen (Rückhaltebecken, Zisternen) einzuplanen sind, damit sich das 
Hochwasserrisiko in Zeiten der Starkregenereignisse nicht noch weiter verschärft, 

 engstrebige und engmaschige Schachtabdeckungen (z. B., bei Lichtschächten) vorzu-
sehen sind, um Falleneffekte insbesondere für Kleintiere zu verringern.  

 
Begrüßt wird von uns, dass  
 
 die Gebäude / bauliche Anlagen in das Gelände zu integrieren sind und mit einer min-

destens 60 cm dicken Substratschicht zu überdecken sowie dauerhaft zu begrünen 
sind, 
 

 der Oberflächenbelag offener Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen wie Pflas-
ter, Rasenpflaster, Rasengittersteinen oder Schotterrasen o.ä. hergestellt werden und  

 
 für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebietes nur insektenfreundliche und 

energiesparende Lampen, wie z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen oder LED-
Lampen zulässig sind. 

 
 
Wir möchten Sie bitten, den Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgrund des Verzichts 
auf den Drogeriemarkt, die vorgeschlagene Beibehaltung des bestehenden Netto-Marktes 
in der Ortsmitte und die Umplanung bei den Parkplätzen entsprechend zu reduzieren und 
die angesprochenen Bedenken und Forderungen zu berücksichtigen. 
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Der BUND Heckengäu schließt sich der Stellungnahme vollumfänglich an. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Gerhard Walter 
Sprecher LNV-AK Pforzheim/Enzkreis 



 

 

Stuttgart, 10.11.2018 

Resolution  
 

 

Vogelschlag an Glasfassaden:  

Beendet das alljährliche Massensterben! 

 

100 Millionen Vögel sterben nach Expertenschätzungen pro Jahr in Deutschland, weil sie 

gegen Glasscheiben fliegen – rund 15 Millionen allein in Baden-Württemberg. Diesem 

millionenfachen Sterben stehen wir keineswegs ohnmächtig gegenüber. Denn es gibt ef-

fektive Strategien gegen den Vogelschlag an Glasscheiben. Sie kommen jedoch viel zu 

selten zur Umsetzung – weil es bei vielen Planern und Architekten, bei vielen Behörden 

und Bauherren an Bewusstsein für das Thema und an Wissen mangelt. Und weil es keine 

konkreten gesetzlichen Regelungen für das vogelsichere Bauen gibt. 

 

Wirksame und erprobte Maßnahmen gegen Vogelschlag sind unter anderem: 

- Einsatz von vogelschlagsicherem Milchglas oder Markierung von transparenten 

Scheiben mit wirksamen Mustern  

- Vermeidung von verglasten Durchsichten durch Gebäude und freistehenden 

transparenten Glasscheiben 

- Vermeidung stark reflektierender Glasflächen – insbesondere, wenn sich Vegetati-

on oder Himmel in den Scheiben spiegeln.  

- Vermeidung von Gebäuden mit übertriebenen Glasflächenanteilen  

 

Um den Vogelschlag an Glasfassaden einzudämmen, fordern wir: 

 

1. Behörden, Architekten und Bauherren berücksichtigen die Kriterien für ein vogel-

schlagsicheres Bauen mit Glas.  Hierbei sind die fachkundigen Empfehlungen etwa 

der Schweizerischen Vogelwarte und die Erkenntnisse der Wiener Umweltanwalt-

schaft heranzuziehen. 

 

2. Das Land Baden-Württemberg ergänzt die Landesbauordnung um die Vorgabe, 

dass Gebäude mit großen Glasflächen künftig vogelschlagsicher gebaut werden 

müssen. Dazu werden verbindliche Standards definiert, deren wissenschaftliche 
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Grundlagen bereits vorliegen. Bauvorhaben werden zudem von den zuständigen 

Behörden einzelfallbezogen auf ausreichende Vogelsicherheit überprüft. 

 

3. Bund, Land, Kreise und Kommunen werden ihrer Vorbildfunktion gerecht und si-

chern ihren Gebäudebestand überall dort nachträglich gegen Vogelschlag, wo ge-

häuft Unfälle auftreten. 

 

 

 

 

Verabschiedet von den Teilnehmenden der Tagung „Zukunftsforum Naturschutz: Mehr 
Natur wagen – Chancen für die Artenvielfalt in Städten und Dörfern“ am 10.11.2018 in 

Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: 

Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VWW; 2017): Der mögliche Umfang 
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Schmid H. (2016): Merkblatt Vogelkollisionen an Glas vermeiden, Schweizerische Vogelwarte 

Sempach, BirdLife Schweiz 
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Schmid, H., W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas 

und Licht. 2., überarbeitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach. ISBN-Nr.: 978-

3-9523864-0-8, 
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Diese Broschüre dient der kompakten Information zum 
Thema „Vogelschlag an Glas“. Sie ist Bestandteil des Projektes 
„Vermeidung von Vogelschlag an transparenten und spiegelnden 
Bauelementen“ des BUND NRW e.V., welches von der Stiftung 
Umwelt und Entwicklung NRW gefördert wird.

Ausführlichere Informationen zum Thema finden Sie auf der 
Projekthomepage:
www.vogelsicherheit-an-glas.de

Sie haben weitere Fragen und wünschen eine Beratung: 
Melden Sie sich gerne! 
Wir beraten alle Betroffenen, wie Architekt*innen, Hoch- und 
Bauordnungsämter, Naturschutzbehörden und -verbände, 
Wohnbaugesellschaften, Hauseigentümer*innen, Bauherr*innen 
und weitere Interessierte. 
Die Kontaktdaten können Sie dem Impressum entnehmen.
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... verunglücken jährlich in Deutschland durch eine Kollision mit 
Glas[1]. Damit ist der sogenannte „Vogelschlag an Glas“ eine der 
größten Gefahren für unsere Vogelwelt, denn das Bauen mit Glas ist 
modern und gilt als schick.

Dabei sind die Dimensionen und Auswirkungen des Problems den 
meisten  Menschen nicht bewusst. Viele verletzte Tiere fliegen noch 
in Panik davon und sterben später an den Folgen. Getötete Vögel 
werden oft von Beutegreifern als Nahrung genutzt, ohne jemals vom 
Menschen bemerkt worden zu sein.

Auch die indirekten Folgen, zum Beispiel während der Brutzeit, sind 
nicht zu unterschätzen: In der Regel bedeutet der Tod eines Altvogels 
dann auch den Tod der Jungen. Besonders in und an Schutzgebieten 
kann Vogelschlag dadurch zur Gefahr für bedrohte Vogelpopulationen 
werden und so Schutzziele maßgeblich beeinträchtigen.

Doch auch abseits von Schutzgebieten spielt Vogelschlag eine große 
Rolle. Viele Vogelarten leben inzwischen in Städten, da unter anderem 
die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr als 
Lebensraum zur Verfügung stehen. Außerdem wandern Vögel von 
ihren Brutgebieten zu den Winterquartieren und zurück. Daher sind 
nicht nur lokale Brutvogelpopulationen betroffen.

Verantwortlich dafür sind nur wir: Und nur wir können mit 
vogelfreundlicher Architektur den Schutz von Vögeln und der 
Biodiversität ermöglichen.  
Handeln Sie kreativ und verantwortungsvoll!
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Glas ist für Vögel unsichtbar. Sie sehen entweder hindurch oder 
nehmen nur eine Spiegelung der Umgebung wahr. Dabei tötet Glas 
nicht selektiv. Es tötet bei jedem Wetter jede Art zu jeder Jahres- 
und Tageszeit in jeder Region der Erde, wenn Vögel aktiv sind. 

Für Vögel ist transparentes Glas nicht zu erkennen. Da es für sie 
unsichtbar ist, sehen sie nur die dahinterliegende Umgebung, 
die für sie interessant sein kann. Dadurch kollidieren sie 
teilweise ungebremst in voller Fluggeschwindigkeit mit den 
Glasscheiben.
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Vögel erkennen die Spiegelung nicht als solche und kollidieren 
mit den Abbildern von Himmel oder Strukturen, auf denen sie 
landen möchten: Bäume, Sträucher, aber auch Wasserflächen 
und anderes.  

Besondere Gefährdung geht von Eckverglasungen, (begrünten) 
verglasten Dachterrassen, gläsernen Verbindungsgängen und 
-tunneln sowie (Lärm-)Schutzwänden und Balkonverglasungen aus, 
da diese in viel genutzten Flugschneisen von Vögeln liegen können.

Glas kann in jeglicher Höhe eine Gefahr darstellen: Niedrig fliegende 
Arten, wie Amseln oder Rotkehlchen, kollidieren eher mit tiefer 
liegenden Scheiben. Zugvögel oder Schwalben hingegen fliegen zum 
Beispiel sowohl niedrig als auch hoch. Daher können Glasscheiben in 
unterschiedlichen Höhen für sie ein Hindernis sein.
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Damit Vögel Glas als Hindernis erkennen können, muss dieses 
sichtbar gemacht werden. Wir können dazu ausschließlich zu nicht-
transparenten Markierungen raten. Für den Menschen nicht sichtbare 
Varianten wie UV-Markierungen sind nicht zu empfehlen (siehe Seite 
18 f.). 

Sollte nicht die Durchsicht, sondern nur der Lichteinfall gewünscht 
sein, kann lichtdurchlässiges Glas, wie Ornamentglas, Pressglas, 
Milchglas oder Glasbausteinen, genutzt werden.

Außerdem lassen sich Fassaden mit individuell gestalteten 
Außenverkleidungen, wie zum Beispiel Sonnenschutzsystemen (Brise 
soleil), sichtbar für Vögel machen. Diese können aus unterschiedlichen 
Materialien bestehen: von Folien, Textilien und perforierten Planen 
über Holz bis zu Metall oder blickdichtem Glas.

Sollte jedoch ausschließlich das Bauen mit transparentem oder 
spiegelndem Glas gewünscht sein, sollte nur auf die als „hochwirksam“ 
getesteten Muster zurückgegriffen werden (siehe Seite 10ff.). Nur sie 
können nach heutigem Kenntnisstand als vogelfreundliche Lösung 
empfohlen werden.

Bei freistehenden Glasscheiben (z.B. bei Lärmschutzwänden 
und Fahrgastunterständen) sollten die Markierungen beidseitig 
angebracht werden, um einen vollständigen Schutz gewährleisten zu 
können.

Im privaten Bereich lässt sich auch kostengünstig mit Fliegengittern 
oder Schnurvorhängen arbeiten. Wer möchte, kann seine Scheibe 
auch selbst mit wasserfesten Glasfarben (am besten von außen) 
bemalen. 
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Am besten wird die vogelfreundliche Bauweise bereits bei der Planung 
eines Gebäudes mit Glas mit berücksichtigt. Dadurch lassen sich alle 
Optionen individuell einbeziehen und auf den Gesamteindruck des 
Gebäudes abstimmen.  

Sichtbare Muster können direkt in das Glas geätzt oder per Siebdruck 
aufgebracht werden. Auch per Sandstrahlung können Scheiben 
partiell mattiert werden und stellen so ein sichtbares Hindernis für 
Vögel dar.  

Sollte ein Gebäude bereits gebaut sein, können auf Scheiben Muster 
mit Klebefolien nachgerüstet werden. Bereits bei der Herstellung 
in Glas integrierte Designelemente sind auf Dauer allerdings 
langlebiger und kostengünstiger.
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Muster werden auf ihre Wirkung als Hindernis für Vögel in Österreich 
durch Flugtunneltests geprüft. Diese Methode gewährleistet, die 
Muster bestmöglich miteinander vergleichen zu können. Wildvögel 
fliegen dabei innerhalb eines Tunnels durch ein Netz gesichert 
auf zwei Scheiben zu: Eine Musterscheibe und eine normale 
durchsichtige/spiegelnde Scheibe (Referenzscheibe).
Anhand der Anzahl der Vögel, die eine Musterscheibe im Vergleich 
zur Referenzscheibe anfliegen, wird die „Vogelfreundlichkeit“ 
eingestuft. Die Tests und Kategorisierung erfolgen nach der 
österreichischen Norm ONR 191040:

Der BUND empfiehlt die „hochwirksamen“ Muster, um Vögel 
bestmöglich zu schützen (Liste der Muster: siehe Seite 22).

In den früheren Flugtunneln war es ausschließlich möglich, an 
transparenten Glasscheiben ohne Spiegelungen Tests vorzunehmen. 
Inzwischen ermöglicht die dritte Generation des Flugtunnels auch 
Tests von Mustern an spiegelnden Scheiben. Diese Möglichkeit ist 
wichtig, da die meisten Fenster gefährliche Spiegelungen aufweisen, 
besonders wenn sich dahinter dunkle Räume befinden. 

Spiegelungen vermindern generell die Wirkung von Mustern. 
Daher ist eine Reduktion der Spiegelung von Glas prinzipiell zu 
empfehlen. Dies allein ist aber kein ausreichender Schutz gegen 
Vogelschlag an Glas (siehe Seite 16).

Kategorie Anflüge in %:      Referenz / Muster .

A - hochwirksam über 90 / unter 10       

B - bedingt geeignet 80 - 90 / 10 - 20 .

C - wenig geeignet 80 - 55 / 20 - 45 .

nicht wirksam Gleichverteilung:  50 - 55  / 45 - 50 

Die Anflüge in Prozent entsprechen nicht der Wirksamkeit 
in Prozent! Eine quantitative Abschätzung, wie viele Vögel 
gerettet werden, ist nicht möglich.
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Lärmschutzwände am Kölner 
Eifelplatz wurden mit einem 
hochwirksamen Punktemuster 
nachgerüstet. Dies wurde 
aufgrund vieler Meldungen von 
Vogelschlag durch Anwohner 
initiiert.

•	 doppelte vertikale Punktreihen
•	 Durchmesser der Punkte: 8 mm
•	 Kantenabstand zwischen den 

Punktreihen: 10 cm
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Eine Lärmschutzwand an einem 
Düsseldorfer Wohnkomplex 
wurde beim Bau mit einem 
hochwirksamen Muster geplant.

•	 orange, vertikale Streifen
•	 Streifenbreite: 5 mm
•	 Kantenabstand: 9 cm
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Am Bundesamt für Naturschutz 
in Bonn wurden mehrere 
Glasflächen mit Klebefolien 
nachgerüstet:

•	 Linien aufgelöst in schmalen 
Querbalken

•	 Linienbreite 20 mm
•	 Querbalkenstärke 2,5 mm 
•	 Kantenabstand: 10 cm
•	 hochwirksam bei doppelseitiger 

Beklebung
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Sie möchten keines der klassischen Muster? Kein Problem! Nach den 
folgenden Kriterien können Sie selber Muster designen. Individuelle 
Muster können auch gut als Werbefläche genutzt werden. Ob 
Schriftzüge oder Logos, alles ist erlaubt: Seien Sie kreativ!

•	 maximal 10 cm Kantenabstand zwischen Musterelementen 
(Handflächenregel)

•	 möglichst starker Kontrast zum Hintergrund
•	 Farben: schwarz, weiß, rot, orange
•	 horizontale Linien mindestens 3 mm dick, vertikale 5 mm
•	 linearen Strukturen: Deckungsgrad mindestens 15 % 
•	 Punkte Ø 5 - 30 mm: Deckungsgrad mindestens 25 %
•	 Punkte Ø > 30 mm: Deckungsgrad mindestens 15 %
•	 von außen, um Spiegelungen zu überdecken

Ziehen Sie fachliche Beratung hinzu, um die vogelfreundliche 
Gestaltung zu gewährleisten.
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Die Panoramascheiben der 
Schweizerischen Vogelwarte in 
Sempach haben ein individuell 
gestaltetes Muster. Dieses wurde 
gezielt mit einem thematischen 
Bezug in Form von kreisförmig 
angeordneten kleinen Vögeln 
gestaltet. Für die Abstände 
zwischen den einzelnen Vögeln 
wurde die Handflächenregel 
berücksichtigt. Sie wurden mit 
einem Digitaldruck aufgebracht.
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Leider werden immer wieder Produkte gegen Vogelschlag empfohlen, 
die nicht ausreichend wirksam sind. Dazu gehören 

•	 (Greif-)Vogelsilhouetten 
•	 Produkte, die auf UV-Markierungen beruhen. 

Beides sollte aus Sicht des Vogelschutzes nicht genutzt werden. Auf 
den folgenden Seiten erläutern wir die Gründe.

Des Weiteren wird inzwischen häufig behauptet, Gläser mit 
reduzierter Spiegelung wären ein ausreichender Schutz gegen 
Vogelschlag. Das stimmt nicht! 

Durch die reduzierte Spiegelung ist zwar das Problem der 
Spiegelung der Umgebung gemindert, die transparenten Scheiben 
sind aber weiterhin gefährlich. Allerdings können bei Gläsern, 
deren Spiegelung stark reduziert ist, Schutzmaßnahmen von 
innen vorgenommen werden. Die Notwendigkeit, Spiegelungen 
durch sichtbare Muster oder Fassadenverkleidungen von außen zu 
überdecken, muss somit nicht mehr gegeben sein.  
Bis auf die Möglichkeit, von innen zu arbeiten, ändert sich an den 
Kriterien zur vogelfreundlichen Architektur, wie sie auf den Seiten 
8-15 beschrieben sind, nichts.
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Sie sind überall zu sehen - und doch nicht wirksam. 
Auf Scheiben geklebte (Greif-)Vogelsilhouetten helfen nicht gegen 
Vogelschlag. Sie stellen zwar ein punktuelles Hindernis dar, das 
Glas ringsherum ist aber weiterhin nicht wahrnehmbar. 
Die Theorie, dass Vögel diese Silhouetten als Fressfeinde 
wahrnehmen und daher Angst vor ihnen haben, ist leider nicht 
haltbar und wurde bereits mehrfach widerlegt. Vögel zeigen kein 
Vermeidungsverhalten. 
Dabei ist unwichtig, welche Farben die Vogelsilhouetten haben. 
Sie können nur zur Vermeidung von Vogelschlag an Glas genutzt 
werden, wenn sie flächendeckend mit einem Kantenabstand von 
10 cm aufgeklebt werden.
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UV-Markierungen sind nicht ausreichend wirksam gegen 
Vogelschlag, weil nicht alle Vogelarten UV-Licht sehen können und 
somit ein Schutz nur selektiv wäre.

UV-Licht kann nur reflektiert werden, wenn es in dem einfallenden 
Lichtspektrum enthalten ist. Dies ist abends und nachts, bei 
künstlicher Beleuchtung, nicht der Fall. Damit stellen die Glasscheiben 
dann kein sichtbares Hindernis mehr dar.
Außerdem kommt hinzu, dass bei bestimmten Lichtverhältnissen 
die UV-Reflexionen durch die allgemeinen Spiegelungen auf der 
Scheibe überlagert werden können.

Auch in den österreichischen Tests (ONR 191040) konnten UV-
Markierungen keine ausreichende Wirkung zeigen.
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Daher empfiehlt der BUND keine Produkte, die auf UV-Markierungen 
basieren, sondern ausschließlich sichtbare „hochwirksame“ Muster 
(siehe Seite 8 ff.).

Bei tagaktiven Greifvögeln und im Flug jagenden Arten - wie dem 
Mauersegler - die kein UV-Licht wahrnehmen können, wird vermutet, 
dass die energiereiche Strahlung ihre extrem guten Augen schädigen 
könnte und sie deshalb im Laufe der Evolution diese Eigenschaft 
nicht entwickelt oder wieder verloren haben.

Vögel mit der Fähigkeit, UV-Licht zu sehen, können dieses Vermögen 
gezielt einsetzen. So werden Reflexionen des Gefieders als Zeichen 
für die Attraktivität eines Partners oder zur Erkennung von Nahrung 
und flüchtender Beute genutzt.

Lange ging die Wissenschaft davon aus, dass Vögel generell UV-
Licht wahrnehmen können. Doch in den letzten Jahren konnte belegt 
werden, dass diese Eigenschaft nicht auf alle Vögel zutrifft[2].

Folgende Vogelarten können zum Beispiel kein UV-Licht wahrnehmen:

•	 Rabenvögel, wie Elstern und Raben
•	 Greifvögel, wie Rotmilane und Sperber
•	 Eulen, wie Waldohreulen und Waldkauze
•	 Mauersegler
•	 Stockenten
•	 Felsentauben



Vogelschlag an Glas20

§ 44 (1) Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) verbietet 
das Töten oder Verletzen aller wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten, zu denen die einheimischen Vogelarten gehören.

Sobald es durch Glas zu einem „signifikant erhöhten Tötungsrisiko“ 
kommt, wird gegen das BNatschG verstoßen. Dabei kommt es nicht 
auf die Absicht an: Es genügt ein In-Kauf-Nehmen. Die fachliche 
Beurteilung dazu obliegt der zuständigen Naturschutzbehörde, die 
begründet bis zur „worst case“-Beurteilung, also bis zum Verbot von 
Glaselementen, gehen kann. 

Dabei ist besonders zu erwähnen, dass es derzeit keine 
allgemeingültigen Kriterien gibt und jedes Gebäude als Einzelfall zu 
betrachten und zu beurteilen ist.

Die Naturschutzbehörde kann anhand von verschiedenen Faktoren 
einschätzen, ob ein geplantes Gebäude bzw. Bauelement mit Glas 
eine Gefahr für die Vogelpopulation darstellt: 

•	 Welche Brutpopulationen oder Gastvögel sind lokal vorhanden?
•	 Wie viele Grünstrukturen sind in der Umgebung?
•	 Gibt es Schutzgebiete in der Umgebung, deren Schutzziele 

gefährdet wären?
•	 Faktoren, wie Größe, Transparenz, Spiegelung und Anordnung der 

Glasscheiben, die Beleuchtung sowie Exposition des Gebäudes

Der Artenschutz wird zusätzlich durch das Umweltschadensgesetz 
in Verbindung mit § 19 BNatSchG unterstützt. Danach sind 
nachteilige Auswirkungen auf Zugvögel und Vögel des Anhangs1 
der Vogelschutzrichtlinie (z. B. Neuntöter) zu ermitteln und 
artenschutzrechtlich abzuhandeln.
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Dafür ist die Kommunikation 
zwischen Naturschutz- und 
Baubehörden entscheidend!
Es sollten standardisierte 
Abläufe abgesprochen sein. 
Dafür müssen Mitarbeiter 
der Baubehörden im Thema 
geschult sein, um die 
Naturschutzbehörden, wenn 
nötig, hinzuziehen zu können.

Während der Bauleitplanung müssen nach §1 (6) Baugesetzbuch 
(BauGB) die „Auswirkungen auf Tiere, ... und die biologische 
Vielfalt, ...“, die durch ein bauliches Vorhaben entstehen, 
berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang ist §44 BNatschG 
„abwägungsfest“. Das heißt, die artenschutzrechtlichen Konflikte 
müssen, soweit sie bereits erkennbar sind, in die Planung einbezogen 
und durch Maßnahmen vermieden werden.

Für die fachliche Beurteilung muss die Bauaufsichtsbehörde die 
zuständige Naturschutzbehörde einbeziehen.

Sollten zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen über 
Glasflächen vorliegen, müssen die Anforderungen des Artenschutzes 
spätestens während der Baugenehmigung berücksichtigt werden. 
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Die Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach zeigt an vielen praktischen 
Beispielen die vogelfreundliche Gestaltung von Glas an Gebäuden. 
Außerdem beinhaltet sie die anhand der österreichischen Norm 
ONR 191040 getesteten Muster und zeigt die jeweilige Kategorie 
der Wirksamkeit. Über das Bundesamt für Naturschutz wurde diese 
Broschüre in Deutschland an zuständige Behörden der Bundesländer 
als fachliche Richtschnur verteilt.

PDF-Download auf unserer Projekt-Homepage: 
www.vogelsicherheit-an-glas.de
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BUND Köln: Seite 7; Heiko Haupt: Seite 9; 
Judith Förster: Seite 11, 12; Natalie Hofbauer/BfN: Seite 13; 
Niko Eppner: Seite 17; Peter Brenner: Titel, Seite 6; 
Pixabay: Seite 4, 18, 21; Schweizerische Vogelwarte: Seite 14, 15, 22

Daniel Klem zeigte schon 1990, dass pro Wohnhaus 1-10 Vögel im 
Jahr kollidieren. Die hier am niedrigsten angegebene Zahl, kombiniert 
mit den gut 18 Millionen Wohnhäusern in Deutschland (Stand 
2016, Statistisches Bundesamt), ergibt mindestens 18 Millionen 
kollidierte Vögel in Deutschland. Bei dieser Rechnung sind noch keine 
Glasflächen an Gewerbegebäuden sowie öffentlichen Gebäuden und 
Fahrgastunterständen einbezogen.

•	 Klem D. (1990) Collision between birds and windows: mortality and 
prevention. Journal of Field Ornithology

•	 Lind O. et al. (2014) Ultraviolet vision in birds: the importance of 
transparent eye media. Proceedings of the Royal Society B 

•	 Hastad O. & Ödeen A. (2014) A vision physiological estimation of 
ultraviolet window marking visibility to birds. PeerJ

•	 Ödeen A. & Hastad O. (2013) The phylogenetic distribution of ultraviolet 
sensitivity in birds. BMC Evolutionary Biology

•	 Ödeen A. et al. (2011) Evolution of ultraviolet vision in the largest avian 
radiation - the passerines. BMC Evolutionary Biology
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75446 ll/iernsheim Vogelsangsfrasse 24

Tel. Fax: 07044/ 920187
Email : karl- heinz. karfenberg@freenet- de

,,Bebauungsplan für den Bereich ,,Seite" Gemeinde Wiernsheim"
Vorentwurt und örttiche Bauvorschriften vom 19.12.2018

steilungnahme im Rahmen der frühzeitigen unterrichtung der
öffenttichkeit u nd Ei nwendungen zu m Aufstellungsbeschluss

Wiernsheim, der 1 I -02-2019

A) Rechttiche Bedenken zum Vertahren, insbesondere zum Bebauungsplan-
Entwurf vom 1g.12.2A18 und dessen Begründung, sowie zur Beschlussfassung
des Geme inderats zur Aufstettung ernes Bebauungsplans vom 20,6.2018 und zur
tJmlegung von Grundstücken vom 18.7. 2018

B) E i n we n d u n ge n a ufg ru n d n atu rsc h utz re c htl i c h e r B e I a n ge i n s b es_o n de re

hinsichttich widersprichticher Bewertungen und gegensätzlicher Beschlüsse des

Gemeinderats

C) Stetlungnahme zu Mobitität und zur Verkehrliche Anbindung des

Planungsgebiets

D) Steltungnahme zur unzureichenden Begründung Pos.l auf Basis der
mangehaiten GMA Studie zum interkommunalen Nahversorgungskonzept

E) Stettungnahme zur unzureichenden Begründung Pos.2 und 3 sowie aufgrund
li i c n tO er1i ks i c h ti g u n g d e r v o rl i eg e n de n E i nwe n d u n g e n z u r An d e rung des

Flächennutzungs§lanl vom 26.9.2018 aufgrund Art und Umfang der
Ftächennutzungsplanänderung sowie erhebticher N achteile für die Gemeinde

Wiernsheim durch das Großproiekt im Gebiel "Seite"

Steltungnahme zum Vorentwurf des Bebauungspians "Seite" und Besctttuss vol71 1g-12.201g
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„Bebauungsplan für den Bereich „Seite“ Gemeinde Wiernsheim“
Vorentwurf und örtliche Bauvorschriften vom 19.12.2018

Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der
Öffentlichkeit und Einwendungen zum Aufstellungsbeschluss

Wiernsheim, der 19.02.2019

__________________________

A) Rechtliche Bedenken zum Verfahren, insbesondere zum Bebauungsplan-
Entwurf vom 19.12.2018 und dessen Begründung, sowie zur Beschlussfassung 
des Gemeinderats zur Aufstellung eines  Bebauungsplans vom 20.6.2018 und zur 
Umlegung von Grundstücken vom 18.7. 2018

B) Einwendungen aufgrund naturschutzrechtlicher Belange insbesondere 
hinsichtlich widersprüchlicher Bewertungen und gegensätzlicher Beschlüsse des 
Gemeinderats

C) Stellungnahme zu Mobilität und zur Verkehrliche Anbindung des 
Planungsgebiets

D) Stellungnahme zur unzureichenden Begründung Pos.1 auf Basis der 
mangelhaften GMA Studie zum interkommunalen Nahversorgungskonzept

E) Stellungnahme zur unzureichenden Begründung Pos.2 und 3 sowie aufgrund 
Nichtberücksichtigung der vorliegenden Einwendungen zur Änderung des 
Flächennutzungsplans vom 26.9.2018 aufgrund Art und Umfang der 
Flächennutzungsplanänderung sowie erheblicher Nachteile für die Gemeinde 
Wiernsheim durch das Großprojekt im Gebiet "Seite"  

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans "Seite" und Beschluss vom 19.12.2019 1



Stellungnahme und Einwendungen zum Vorentwurf des Bebauungsplans für den
Bereich „Seite“ Gemeinde Wiernsheim vom 19.12.2018

A) Rechtliche Bedenken zum Verfahren, insbesondere zum Bebauungsplan-
Entwurf vom 19.12.2018 und dessen Begründung, sowie zur Beschlussfassung 
des Gemeinderats zur Aufstellung eines  Bebauungsplans vom 20.6.2018 und zur 
Umlegung von Grundstücken vom 18.7. 2018

Verfahrensgrundlagen zum Entwurf des Bebauungsplans vom 19.12.2018

- Im Teil E ist wird der "Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat vom 
18.07.2018" herangezogen. Es gibt aber der Gemeinderatssitzung vom 18.7.18 
keinen solchen Beschluss. Hier wurde fehlerhaft der Aufstellungsbeschluss vom 
20.6.2018 mit dem Umlegungsbeschluss vom 18.7.18 verwechselt. Aufgrund eines 
gleichen Verfahrensfehlers wurde das Bürgerbegehren gegen diesen 
Aufstellungsbeschluss vom Bürgermeisteramt und dem Gemeinderat als unzulässig 
erklärt.

 Es wäre zu prüfen, ob aufgrund des gleichen Verfahrensfehler  konkludent auch der 
vorliegende Entwurf zum Bebauungsplan ungültig ist und damit das Verfahren 
ebenfalls unzulässig wäre, oder alternativ zumindest die fehlerhaften Angaben 
berichtigt und der Entwurf des Bebauungsplans neu ausgelegt werden müßte. 

Berücksichtigung von Restriktionen aufgrund Hochdruckgasleitung (GR-
Beschlüsse vom 20.6.18, 18.7.18. und 19.12.18)

- In den Planungsunterlagen, die als Grundlage für den Aufstellungsbeschluss vom 
20.6.2018 dienten, fehlte die Hochdruckgasleitung im Gebiet Seite vollständig. Sie 
wurde erst bei den Planungsunterlagen für die Beschlussfassung zur 
Flächennutzungsplan-änderung zum 18.7.18 zugefügt.

 Es wäre zu prüfen, ob der Aufstellungsbeschluss vom 20.6.2018 damit unzulässig 
wäre, da dem Gemeinderat wesentliche Informationen zur Beschlussfassung 
fehlten. Ebenso sollte geprüft werden, ob der Verfahrensfehler entsprechend 
Absatz 1 (falsche Angabe des relevanten GR-Beschlusses) möglicherweise zur 
Verschleierung dieser fehlerhaften Planungsgrundlagen dienen sollte.

- Bei der Vorstellung des Bauamts zu den Vorgaben zum Bebauungsplan Seite im 
Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 19.12.2018, sowie in den Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans vom 19.12.2019, Absatz C1, wurde die vorhandene 
Hochdruckgasleitung ausdrücklich als unproblematisch dargestellt, ohne besondere 
Anforderungen für die Baumaßnahmen. Lediglich ein "Schutzstreifen von 10 m als 
Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit" wird erwähnt, der aber 
bereits vollständig in der Planung berücksichtigt worden wäre. 

 
- In der Gemeinderatssitzung am 6.2.2019 hatte die für die Hochdruckgasleitung 

verantwortliche Firma Terranets stattdessen explizit darauf hingewiesen, dass 
Bauvorhaben in unmittelbarer Nähe der Hauptgasleitung äußerst kritisch sind, 
besonders große Herausforderungen an die Baumaßnahmen darstellen sowie 
umfangreiche Baugrunduntersuchungen voraussetzen. 
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- Diese besonderen Anforderungen sind den Bauämtern seit langem wohl bekannt, 
wurden aber weder als Restriktionen gegenüber dem Gemeinderat dargelegt, noch 
vom Planungsbüro Baldauf bei der Vorentwurfsplanung bisher berücksichtigt. Die 
möglichen gravierenden Auswirkungen und Einschränkungen zur Bebaubarkeit sind 
dagegen bisher nicht bekannt und damit fehlten dem Gemeinderat auch die 
wesentlichen Voraussetzungen zur Beschlussfassung am 19.12.2017. 

- Im offiziellen Protokoll des Bürgermeisteramts (GR Sitzung 6.2.19, Amtsblatt am 
15.2.2019) werden die Probleme heruntergespielt und nur als "Herausforderungen" 
dargestellt, die aber den Investoren bereits bekannt wären.

- Während aber der Öffentlichkeit und den Gemeinderäten immer noch die idealisierten
Baupläne des Planungsbüro Baldauf ohne Beschreibung dieser "Herausforderungen"
präsentiert werden (s. Begründung Pos.4), hatte die Fa. Terranets in der GR-Sitzung 
vom 6.2.19 deutlich auf erhebliche Auswirkungen hingewiesen und der Bürgermeister
hatte daraufhin "eingeräumt, das die Gebäude ein wenig in die Höhe gehen müssen" 
(Zeitungsbericht MT vom 8.2.2019).

 Es wäre zu prüfen, warum die besonderen Anforderungen und Restriktionen 
hinsichtlich Überbauung von Hochdruckgasleitungen zur Beschlussfassung über 
die Billigung der Vorentwurfsplanung am 19.12.2019 dem Gemeinderat nicht 
vorgelegt und in den Unterlagen zum Bebauungsplan nicht dargestellt wurden.

 Es wäre zu prüfen, ob die Beschlussfassung  vom 19.12.2018 damit unzulässig 
wäre, da dem Gemeinderat wesentliche Informationen zur Beschlussfassung 
fehlten, bzw. ob die Planungsgrundlagen mangelhaft waren.

GR Beschluss vom 20.6.18 zur Aufstellung eines Bebauungsplanentwurfs

- Es wäre zu prüfen, warum schon vor der Beschlussfassung am 20.6.18 vom BM 
eigenmächtig das Büro Baldauf mit einer Untersuchung zum Bebauungsplan 
beauftragt wurde.

- Es wäre zu prüfen, warum es keine Ausschreibung für diese Auftragsvergabe gab 
und warum der Gemeinderat nicht vorher informiert und das Einverständnis eingeholt 
wurde.

- Es wäre zu prüfen, ob statt des "günstigsten" Planers unzulässigerweise lieber ein 
willfähriger Planer begünstigt wurde

- Es wäre zu prüfen, ob aufgrund der fehlenden Ausschreibung vor der Vergabe der 
Aufträge, die für die Beschlussfassung des Gemeinderats herangezogen wurden, als 
auch des fehlerhaften Entwurfs der Beschluss vom 20.6.18 anfechtbar oder 
konkludent ungültig ist. 

- Es wäre zu prüfen, warum der Gemeinderat bis heute über die entstehenden Kosten 
nicht informiert worden ist, nicht einmal über die Kosten des Planungsbüros Baldauf.

- Es wäre zu prüfen, ob der Beschluss des Gemeinderats ohne Kostenplan angesichts 
der aktuellen Haushaltsprobleme in Wiernsheim überhaupt zulässig war.
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- Es wäre zu prüfen, ob es zulässig war, dass der Bürgermeister schon vor der 
Beschlussfassung am 20.6.18 eigenmächtig die Wüstenrot GmbH beauftragt hat, ein 
Angebot zur "Unterstützung" zu erstellen.

- Es wäre zu prüfen, warum es auch hierfür keine Ausschreibung für die 
Auftragsvergabe gab und ob dem Gemeinderat für die Beschlussfassung nicht 
zumindest Alternativangebote zur Entscheidungsvorlage hätte vorgelegt worden 
müssen.

GR Beschluss vom 18.7.18 zur Flächennutzungsplanänderung und Umlegung von 
Flurstücken

- Es wäre zu prüfen, ob aufgrund der fehlenden Ausschreibung für die Vergabe des 
Auftrags als Vorlage vor die Beschlussfassung um 18.7.18, der Beschluss konkludent
ungültig und deshalb anfechtbar ist.

- Es wäre zu prüfen, ob die Öffentlichkeit durch die Aussagen des Bürgermeisters 
bewusst getäuscht wurden ("Entgegen der falschen Annahme von Bürgern, sei aber 
bislang noch nichts entschieden", Mühlacker Tagblatt 21.9.2018), obwohl dennoch 
die Umlegung von Flurstücken bereits nach 4 Wochen zur Entscheidung gebracht 
wurde, d.h. lange bevor die Dreimonatsfrist für ein mögliches Bürgerbegehren gültig 
war.

- Es wäre zu prüfen, ob rechtliche Fristen oder Vorgaben im Hinblick auf "die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach dem BauGB" eingehalten wurden. 

- Es wäre zu prüfen, ob aufgrund der fehlerhaften Information und unzureichenden 
Beteiligung der Öffentlichkeit der Beschluss vom 18.7.18 ebenso anfechtbar und 
damit ungültig sind.

- Es wäre zu prüfen, warum der Gemeinderat bis heute über die entstehenden Kosten 
nicht informiert worden ist, auch nicht über die Kosten des Planungsbüros Wüstenrot 
GmbH.

- Es wäre zu prüfen, ob der Beschluss des Gemeinderats ohne Kostenplan überhaupt 
zulässig war. 

Zusammenfassung:
 Es bestehen erhebliche Zweifel am gesamten Verfahren sowie an der 

Rechtmäßigkeit der Grundlagen und damit auch an den Beschlüssen des 
Gemeinderats. Es wäre deshalb angebracht, dass ein Fachanwalt mit einer 
umfassenden Untersuchung und intensiven rechtlichen Prüfung beauftragt 
wird, um die bestehenden Bedenken zweifelsfrei und rechtssicher zu 
verifizieren.

_____________________________
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B) Einwendungen aufgrund naturschutzrechtlicher Belange insbesondere 
hinsichtlich widersprüchlicher Bewertungen und gegensätzlicher Beschlüsse des 
Gemeinderats

Im Juni 2018 erfolgte die resolute Ablehnung des Windkraft-Vorranggebietes aufgrund
naturschutzrechtlicher Belange mit folgenden Begründungen
 großer landwirtschaftlicher Flächenverbrauch
 Lärmbeeinträchtigung
 Tierschutz, besonders von Vögeln
 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

Es ist vollkommen unlogisch und in keiner Weise begründbar, warum das zusätzliche 
Gewerbegebiete Seite nicht ebenfalls "resolut" abgelehnt wurde, dass eine signifikant 
höhere Umweltbelastung und Beeinträchtigung für die Natur und Tierwelt darstellt. 
.
 Der landwirtschaftliche Flächenverbrauch ist beim Gewerbegebiet signifikant größer 

als bei einem Windkraftwerk. Beim Windkraftwerk wäre ein Großteil der 
"Vorranggebiete" weiterhin vollwertig landwirtschaftlich nutzbar.

 Die Lärm- und Abgasbelastung ist beim Anlieferbetrieb für das Supermarkt-
Großprojekt durch den zusätzlichen Lastwagenverkehr mitten durch den Ort um ein 
vielfaches höher, als bei einem Windkraftwerk. Außerdem liegen die "Vorranggebiete"
an der Gemeindegrenze, während das Großprojekt unmittelbar an das Wohngebiet 
grenzt.

.
 Der Tod von 110 Millionen Vögel, die jährlich in Deutschland alleine schon an den 

Gebäudeglasfronten sterben (Quelle Bericht Mühlacker Tagblatt), sowie 
wahrscheinlich ebenso viele getötete Vögel durch den LKW-Verkehr, zählen sicher 
nicht weniger als die wenigen Vögel, die möglicherweise an Windkraftwerken zu Tode
kommen.

 Die geplanten Discounter-Zweckbauten gerade am Ortseingang, das laut einem GR-
Mitglied "das letzte verbliebene Sahnestückchen der Gemeinde ist", sind zweifellos 
wesentlich störender und häßlicher als ein aerodynamisches Windkraftwerk an der 
Gemeindegrenze. Die als Wunschvorstellung des Bürgermeisters dargestellte 
"Versenkung" der Gebäude im Hang ist vollkommen unrealistisch, da es 
Restriktionen aufgrund der Gashochdruckleitung sowie dem 
Gestaltungsanforderungen der Handelsketten gibt, die strikte Corporate Design 
Standards haben, mit weithin sichtbarer Erkennbarkeit der Markenlogos. 

Zusammenfassung:
 Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben für Wiernsheim einerseits das 

Ziel gesetzt, hinsichtlich Umweltschutz und Erneuerbaren Energien eine 
Europäische Vorzeige-Gemeinde zu sein. Während aber objektiv betrachtet 
Wiernsheim in Verbindung mit den Nachbarorten bei Supermärkten eher 
überversorgt ist, besteht bei Windkraftwerken ein Nullstand. Faktisch sind die 
gegensätzlichen Beschlüsse "Kontra Windkraft" und "Pro Supermarkt-
Großprojekt mit exorbitantem Flächenverbrauch" unvereinbar. Gerade weil 
aber auch die enormen Kosten des Großprojekts für die Gemeinde 
verschwiegen und tabuisiert werden, ist eine neue Überprüfung der Beschlüsse
und eine Bürgerbeteiligung zur Entscheidungsfindung erforderlich.

______________________
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C) Stellungnahme zu Mobilität und zur Verkehrliche Anbindung des 
Planungsgebiets

- Das Plangebiet ist im Gegensatz zur Beschreibung in Pos.3.1, 4 & 5.1 von Serres, 
besonders aus den neuen Wohngebieten, genauso wie auch aus Iptingen weder 
fußläufig gut erreichbar, noch gibt es durchgehende Radwege. Stattdessen müssten 
von Radfahrern größtenteils, aber auch von Fußgängern teilweise die normale 
Strassenfahrbahn genutzt werden, um zum Plangebiet zu gelangen. Dies ist gerade 
für Senioren und Kinder vollkommen unzumutbar. 

- Erschwerend kommt hierzu, dass es im Bereich Weiherstrasse und Iptinger Strasse 
keine Fußgängerampel und an der Ortseinfahrt Iptinger Strasse nicht einmal einen 
Fußgängerüberweg gibt, nicht einmal im Bereich Wohngebiet Lochmanns Kreuz 
Kohlplatte. 

- Auch der überwiegende Teil der Bewohner aus dem Hauptort Wiernsheim wären im 
Gegensatz zum bisherigen Netto-Standort darauf angewiesen, zum neuen Plangebiet
mit dem Auto zu fahren. Auch hiervon wären besonders Senioren betroffen, die eben 
kein Auto besitzen und neben den Einkäufen im Ortszentrum weitere Artikel aus dem 
Supermarkt benötigen. Für sie werden die Wege wesentlich länger und erheblich 
aufwendiger.

- Für die Einwohner der Teilorte Serres und Iptingen würde die Verlagerung vom 
bisherigen Standort und den Ortsrand von Wiernsheim keinen signifikanten Vorteil 
bringen, da sie weiterhin auf Autos angewiesen wären. Wenn, wie in der Studie 
vorausgesetzt, weiterhin Einkäufe im Ortszentrum erfolgen, führt die Verlagerung des
Supermarkts an den Ortsrand insgesamt zu längeren Einkaufswegen und einer 
deutlichen Zunahme des Autoverkehrs. 

- Auch eine Anbindung an den ÖPNV oder den Bürgerbus müßte erst noch geschaffen
werden. Dies wäre aber genauso schwierig oder einfach möglich, wie eine 
Verbesserung zu den Nachbarorten Wurmberg und Mönsheim. Diese Maßnahme 
hätte dann auch den großen Vorteil, die Verbindung innerhalb des GVV Heckengäu 
zu verbessern und entspräche den Zielen des Nahversorgungskonzepts, ganz im 
Gegenteil zur "Insellösung" des Großprojekts "Seite".

- Vollkommen unberücksichtigt in der Begründung ist die zu erwartende massive 
Verkehrsbelastung durch den Kundenverkehr (Bürgermeisteramt Angabe Potential 
plus 12.000), sowie des exorbitant steigenden Zulieferverkehrs (GMA Studie: 4,4 
facher Warenverkehr, Relation aus alter/ neuer Verkaufsfläche). 

- Da dieser Verkehr bedingt durch die Lage des Großprojekts zusätzlich durch den 
Ortskern von Wiernsheim zum Autobahnanschluss Wurmberg oder Mönsheim 
erfolgen wird, steigt die Abgas- und Lärmbelastung in unzumutbarer Weise. 

- Ebenso wäre der Strassenverlauf und insbesondere die jetzt schon kritischen 
Kreuzungsbereiche Wurmberger Strasse/ Mühlstrasse/ Weiherstrasse und 
Weiherstrasse/ Iptinger Strasse sowie das Nadelöhr Iptinger Strasse (Fahrbahnteiler 
Ortseingang) durch den zunehmenden Lastwagenverkehr überfordert. 
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- Es ist geradezu dilettantisch, einzig aufgrund des vorhandenen Kreisverkehrs am 
Wohngebiet Lochmanns Kreuz von einer "guten Verkehrsanbindung" zu sprechen, 
ohne die vorgenannten gesamtheitlichen Verkehrsaspekte in der Bewertung zu 
berücksichtigen.

Zusammenfassung:
 Die Bewertung das Plangebiet "Seite" als verkehrsplanerisch geeignete 

Ansiedlung einzustufen, ist schlichtweg falsch, da die Vorgaben des 
Landesentwicklungsplans nicht eingehalten werden. 

 Statt eines Standortes am Ortsrand wäre der Ausbau des bestehenden Netto-
Standorts im Ortszentrum (mit zusätzlichen Wohnungen im Obergeschoss) 
sowie neue Einzelhandelsgeschäfte (<800m²) in den Teilorten Serres, Pinache
und Iptingen sinnvoll, gerade um allen Bewohnern kurze Wege und fußläufige
Einkaufsmöglichkeiten zu ermöglichen.

 Zur Erreichung der Ziele des Nahversorgungskonzepts des 
Gemeindeverbands Heckengäu wäre stattdessen eine bessere Anbindung an 
die Nachbargemeinden hinsichtlich ÖPNV und Bürgerbus, sowie der Ausbau 
von direkten Radwege zwingend erforderlich. 

 Um die Nahversorgung für die Bewohner zu optimieren und den Gemeinde-
verbund zu stärken, wäre mehr Miteinander gefragt, statt mittels billiger 
Bauplätze am Ortsrand für Handelsketten gegeneinander zu konkurrieren.

________________________

D) Stellungnahme zur unzureichenden Begründung Pos.1 auf Basis der 
mangelhaften GMA Studie zum interkommunalen Nahversorgungskonzept 

zu 1: Aufgabenstellung
- Bei der Beschreibung der Aufgabenstellung fällt auf, dass die Anforderungen an das 

Nahversorgungskonzept fehlen ( Grundsätze des Raumordnungsplans für die GVV 
Heckengäu) und nur die Neuansiedlung und Erweiterung von Einzelhandel (EH) in 
Großprojekten zur Bewertung herangezogen wird.

- Einzelhandel besteht aber nicht nur Lebensmittel-Geschäften und Nahversorgung 
bedeutet nicht nur Supermärkte. 

 Dies wird zwar auch unter P.2 "Nahversorgung - Definitionen" dargelegt, fehlt 
dann aber in der Beschreibung der Aufgabenstellung und auch in der 
Zuammenfassung der Ausgangslage.

- Die Bewertung der Ausgangslage beinhaltet dann auch lediglich die Aufstellung von 
EH-Großprojekten (Discounter, Filialen von Handelsketten), während der vorhandene
zentralörtliche Einzelhandel und die Infrastruktur des Gesamtverbands Heckengäu 
vollkommen unberücksichtigt bleiben

- In der Aufstellung fehlen außerdem Aussagen zu "Nichtlebensmittel"-
Einzelhandelsgeschäften sowie zu Supermärkten mit Gesamtwarenangebot (Food- 
und Nonfood).

- Es fehlt auch der gemäß Flächennutzungsplan für Mönsheim projektierte Drogerie-
Großmarkt
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 aufgrund der unzureichenden Berücksichtigung der Gesamtnahversorgungs-
struktur wird bereits in der Aufgabenstellung fehlerhaft von "offensichtlichen 
Modernisierungserfordernissen" ausgegangen, statt eine umfassende Analyse 
als Aufgabenziel zu erfassen.

 So wird der Eindruck erweckt, dass das Ziel der Untersuchung nicht die 
Verbessserung der Nahversorgung des Gesamtverbands Heckengäu ist, 
sondern nur die Evaluierung neuer Standorte für zusätzliche Lebensmittel- & 
Drogeriemärkte als Großprojekte.

Zu 2: Nahversorgung - Definitionen und Entwicklungstrends
- hier werden zwar zuerst die vielen Facetten und Umfänge der Nahversorgung 

beschrieben, aber sowohl für den Gesamtverband, als auch besonders für 
Wiernsheim wird keine Analyse der bestehenden Infrastruktur vorgenommen.

- Bei der Bewertung der Nahversorgung in Wiernsheim werden lokale EH-Geschäfte 
vernachlässigt (s.a. II 2.3  Wirtschaftsstruktur Übersicht 4).

- Wiernsheim ist gesamtheitlich betrachtet für ein "Kleinzentrum" bereits in vielen 
Bereichen überdurchschnittlich gut versorgt (ohne den Anspruch auf Vollständigkeit) :
Bäckerei, Metzgerei, Drogeriemarkt, Biolebensmittelladen, Obst- & Gemüsemarkt, 
Mühlenladen mit landwirtschaftl. Produkten Blumen & Innendekoration, 
Schreibwaren, Postverkaufstelle, Getränkemarkt, Brauerei mit Direktverkauf und 
Getränkemarkt, Apotheke, Optiker & Brillenfachgeschäft, Motorrad-Verkauf & 
Werkstatt, Auto-Verkauf & Werkstatt, Reifenservice & Werkstatt. 

- Auch Dienstleister zählen zur Nahversorgung und sind in Wiernsheim umfangreich 
vertreten, wie Allgemeinarzt, Zahnarzt, Physiotherapie, Elektrik Fachgeschäft, 
Sanitär/ Heizung-Betrieb, Raumausstattung & Maler, Scheinerei, Gaststätten & 
Essen-Lieferservice, Grund- & Hauptschule, Kindergarten, Bücherei, 
Kaffeemühlenmuseum mit Cafe, Hotel mit Gartenwirtschaft und Kanuverleih/ Touren, 
VR-Bank & Sparkasse, Tankstelle, Kirchen, Sporthalle & Sportplatz, zahlreiche 
Vereine

 Die Zusammenfassung ist entsprechend wieder unzureichend und irreführend. 
Wie die Grafik vielmehr zeigt, sind Lebensmittel-Großmärkte nur eine von 
vielen Facetten. Eine qualitative Bewertung der interkommunlalen 
Nahversorgung ist nur möglich, wenn diese als kongruente Verbindung mit 
allen Komponenten vorgenommen wird.

- Auch aus der Beschreibung der Angebotsstrukturen ergibt sich, dass die 
"ausgewerteten" großen Supermärkte (z.B. Aldi/Lidl) oder "Vollsortimenter"  (z.B. 
Edeka/ Rewe) im wesentlichen nur große Lebensmittelgeschäfte sind, die im 
Gegensatz zu einem SB-Warenhaus (z.B. Schrammel Mühlacker) nur einen Teil des 
Nahversorgungs-Bedarfs abdecken können. Der Begriff "Vollsortimenter" führt in 
Zusammenhang mit Lebensmittel-Supermärkten bei vielen zur irreführenden 
Annahme, dass hierdurch ein vollumfassendes Angebot aller Waren vorhanden wäre 
und damit eine Verbesserung der Nahversorgung entstehen könnte. Die in der Studie
aufgeführten Supermärkte sind alle nur Lebensmittel-Geschäfte und keine 
Warenhäuser, d.h. sie führen regelmäßig nur einen kleinen Teil des  
Gesamtversorgungsbedarfs in ihren Sortimenten.

 Dies impliziert, dass Lebensmittel-Supermärkte und Discounter nur eine 
Alternative zu lokalen Lebensmittel-Geschäften darstellen, aber keinen 
Mehrwert gegenüber bereits vorhandenen umfangreichen kleinen Geschäften 
darstellen. 
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Zu 2.1 Angebotsstrukturen und Entwicklungen
- Ein Bewertungsansatz ausschließlich fokussiert auf Verkaufsflächen von 

Lebensmittel-Großmärkten in einzelnen Gemeinden, ohne Berücksichtigung der 
Anzahl von lokalen  Geschäften und dem rasant wachsendem Online-Handel, ist 
nicht schlüssig. 

 Mehr Kauffläche generiert nicht mehr Kaufkraft, sondern führt zu Substitution 
von lokalen Geschäften durch Großprojekte und Handelsketten.

Zu 2.2 Sicherung der Nahversorgung als kommunale Aufgabe
- Für die Bewertung des sozialen Alltags der Bewohner fehlt hier wesentlich die 

Differenzierung zwischen lokalen Einzelhandelsgeschäften und Einzelhandel-
Großprojekten, sowie die Einbeziehung der Verfügbarkeit von 
Einzelhandelsgeschäften in der näheren Umgebung. 

- Ein Großteil der Bewohner von Wiernsheim sowie der Heckengäu-Gemeinschaft 
arbeiten nicht im jeweiligen Ort, sondern in der näheren Umgebung. Einkäufe werden
oft in Verbindung mit dem Weg zur Arbeit erledigt und können deshalb problemlos 
auch in den jeweiligen Nachbargemeinden vorgenommen werden.

- in der Studie wird zwar die Notwendigkeit eines "passenden Gesamt-Angebots im 
Bereich Versorgung, Medizin, Kultur, Datennetze, Bildung, Kinderbetreuung, etc." für 
die "Attraktivität für mobile Bevölkerungsschichten" und die 
"Ansiedlungsentscheidung für Unternehmen" besonders hervorgehoben, eine 
Untersuchung und Bewertung dieses elementaren Aspekts für die einzelnenen 
Heckengäu-Gemeinden fehlt aber gänzlich. 

 Statt einer simplen Verkaufsflächenbetrachtung sollten aber alle Aspekte der 
Nahversorgung für eine umfassende Bewertung der Versorgungsqualität 
zugefügt werden.

 Gerade ein interkommunales Nahversorgungskonzept müßte sowohl die 
Gesamtsituation innerhalb des GVV Heckengäu, als auch aller angrenzenden 
Gemeinden und deren Infrastruktur einbeziehen. Aufgrund der relativ geringen 
Entfernungen der Gemeinden zueinander und der zahlreichen Verknüpfungen 
bei den Arbeitsstellen sind keine "Insellösungen" angebracht, sondern 
integrative Konzepte und interkommunale Koordinationen.

Zu 2.3 Zukünftige Entwicklungen
- Hier fehlt als Fazit für zusätzliche neue EH-Großprojekte, dass sowohl durch die 

Ausweitung des Sortiments, als auch der "günstigeren" Angebote konkludent eine 
Verdrängung der bestehenden lokalen EH-Geschäfte erfolgen wird. 

- Dieser Effekt wird insbesondere noch weiter verstärkt, wenn die neuen Supermärkte 
außerhalb des Ortszentrums liegen und damit Kundenströme umgelenkt werden. 

- Ebenso sind Kopplungs- und Synergieeffekte nur dann nutzbar sind, wenn die 
Supermärkte auch im Ortszentrum liegen.

- Nahezu unberücksichtigt bleibt in der Bewertung der immer mehr zunehmende 
Online-Handel, der mittelfristig viele Supermärkte überflüssig macht (s.u.a.Titelseite 
Mühlacker Tagblatt vom 21.7.18)., sowie der aktuelle Verdrängungswettwerb der 
Handelsketten, der ebenfalls mittelfristig zu vielen Supermarkt-Schliessungen und 
Leerstand von Marktgebäuden führen wird (s.u.a. Sendung Plusminus vom 19.9.18).

 Besonders der zunehmende Bedarf und das verstärkte Interesse der 
Bevölkerung an Biologischen, Lokal erzeugten, Handwerklich hergestellten und
qualitativ hochwertigen Waren werden in der Studie zwar betont, eine Analyse 
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und Bewertung hierzu fehlt aber vollständig. Gerade hier liegen die Stärken des
lokalen Einzelhandels und besonders Wiernsheim ist hier hervorragend 
versorgt.

 Wichtiger als die Verkaufsflächen ist eine qualitative Bewertung der 
Verkaufsstrukturen im Hinblick auf die Nahversorgungs-Ausgangslage 
angebracht, insbesondere im Vergleich der einzelnen Gemeinden 
untereinander, als auch des Gesamtgemeindeverbands relativ zum 
Bundesdurchschnitt. 

zu IV. Angebotssituation Nahversorgung Wiernsheim
- Entgegen der im GVV-Bericht unter 2. definierten relevanten Faktoren zur Bewertung 

der Nahversorgungsqualität wird bei der Angebotssituation wieder nur einseitig der 
Lebensmittelbereich betrachtet

- Hier fehlen nachwievor insbesondere der Nonfood-Bereich, als auch alle anderen 
relevanten Parameter zur gesundheitlichen und sozialen Grundversorgung

- Es fehlt eine Berücksichtigung der bereits im unmittelbaren Nahbereich von 
Wiernsheim vorhandenen EH-Märkte (Mönsheim, Wurmberg, Öschelbronn), die 
aktuell schon ein zusätzliches umfassendes  Angebot für Wiernsheim darstellen.

- Unter Berücksichtigung der Handlungsempfehlungen für den GVV Heckengäu wäre   
dann das "Kleinzentrum Wiernsheim" nicht unterversorgt, sondern gesamtheitlich 
betrachtet bei  den Verkaufsflächen sogar rechnerisch mehr als 2000m² 
überdimensioniert. 

- Weiterhin fehlt eine Analyse welche Folgen weitere  zusätzliche EH-Großprojekte auf 
den Status Quo der vielen lokalen EH-Geschäften in Wiernsheim in Verbindung mit 
der aktuell vorhandenen Kaufkraft auslösen können. 

- Ebenso fehlt ein Reflexion und integrative Analyse des zunehmenden Online-Handels
auf den langfristigen Bedarf an zusätzlichen EH-Großprojekten.

 Die Fokussierung auf Lebensmittel-Großprojekte als einzig mögliche 
Versorgungsgarantie steht im krassen Gegensatz zur realen 
Versorgungssituation und der fehlenden gesamtheitlichen Nahversorgungs-
Bewertung gemäß Pkt. 2

 Unberücksichtigt bei der Handlungs-Empfehlung sind für Wiernsheim 
außerdem die notwendigen Bedarfe für die Teilorte Iptingen, Serres und 
Pinache. Gerade hier wurden aber die größten Defizite eruiert. Da deren 
Entfernung zum Hauptort Wiernsheim adäquat zur Entfernung Wiernsheims zu 
den Nachbargemeinden ist, gibt es keinen Grund für eine Differenzierung bei 
der Bewertung der Nahversorgung.

Zu Handlungsempfehlungen Wiernsheim
- Sicherung des zentral gelegenen Netto-Marktes und ggf. Flächenerweiterung

 Auch die Studie kommt zum Ergebnis, dass die Sicherung des zentralen 
Standorts  Priorität haben soll. Ein neues "Supermarktzentrum" am Ortsrand 
würde zwangsläufig zur Stillegung des zentralen Netto-Marktes und 
signifikanten Beeinträchtigung des Einzelhandels im Ortskern führen. Eine 
Verlagerung ist deshalb konkludent nicht empfehlenswert.

- Ergänzungspotential: Etablierung eines modernen Nahversorgers

 aufgrund der vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe 
(Mönsheim, Wurmberg, Öschelbronn) und gut aufgestellten lokalen 
Einzelhandels in Wiernsheim, wäre ein weiteres Lebensmittelgeschäft nur in 

Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans "Seite" und Beschluss vom 19.12.2019 10



einem der Teilorte Pinache, Serres oder Iptingen empfehlenswert, um deren 
unmittelbare Nahversorgung zu verbessern.

zu V. Nahversorgungskonzept

- Bei der Kongruenz-Analyse fehlt die Bewertung einer weiter wachsenden Anzahl von 
gleichartigen EH-Großmärkten im Nahbereich hinsichtlich "Kanibalisierung" (z.B. Aldi 
in Wurmberg und neuer Aldi in Wiensheim) und "Verdrängungswettbewerb" ( z.B. 
Aldi, Netto & Lidl).

- Quantität ersetzt nicht Qualität. Gerade die Versorgung mit "handwerklicher Ware" 
und "Bio-produkten aus ortsansässigen Betrieben" wurden in der Bewertung 
vernachlässigt, obwohl gerade dies in Pkt. 2.3 als "zukunftsweisend" eingestuft wurde
und von der Bevölkerung als "besonderen Standortvorteil" honoriert wird.

- Aufgrund der unzureichenden Aufgabenstellung und einseitigen 
Bestandsuntersuchen fehlen hier die Analysen der Defizite und Möglichkeiten 
innerhalb des Gesamtverbands Heckengäu. Statt eines Wettbewerbs "wer hat die 
meisten Lebensmittel- & Drogerie-Großmärkte", wäre eine Vertiefung "wie kann ich 
Synergien bei der Nahversorgung zwischen den Gemeinden des Verbands nutzen 
oder verbessern" zielführender.

- Es fehlt die Gesamtbetrachtung des Versorgung des Gesamtverbands, insbesondere 
des Nonfoodbereichs. In der GVV gibt es aktuell kein Kaufhaus, keinen Baumarkt, 
keinen Elektrik/Elektronikmarkt und keinen Kfz.-Zubehörmarkt.

- Es fehlt eine Analyse der eklatanten Defizite hinsichtlich des ÖPV innerhalb des 
Verbands. Selbst innerhalb der Gemeinde Wiernsheim ist der ÖPV zu den Teilorten  
nur stark eingeschränkt möglich.

- Es gibt weder eine Auswertung noch eine Bewertung zum Radwegenetz innerhalb 
der Gemeinden des Verbands und zu den Teilorten, sowie  zu den 
Nachbargemeinden. Auch hier gibt es erheblichen Nachholbedarf, da überwiegend 
nur Zuwege zu den Äckern vorhanden sind, aber nahezu keine direkten 
Verbindungen zu den Gemeinden/Teilorten.

- Es fehlt eine Evaluierung der fehlenden kulturellen und sozialen Angebote zur 
Verbesserung der Attraktivität des GVV: kein Kino, kein Theater, kein Hallenbad, kein
Wildpark, langweilige und marode Kinderspielplätze, kaum Freizeitevent-Angebote 
(Bowling, Kletterwald, Gokartbahn, Skipisten oder Routen, Skaterbahnen, etc.) sowie 
sozialverbindende Möglichkeiten der GVV Gemeinden untereinander

 Für die Betrachtung der Ziele des Landesentwicklungsplans BW verfügt der 
GVV Heckengäu objektiv betrachtet insgesamt bereits über eine sehr hohe 
Anzahl lokaler Geschäfte sowie eine Vielfalt verschiedener großflächiger 
Lebensmittel-Handelsbetriebe (Lidl (2x), Aldi (1x), Netto (2x), Edeka (2x), Rewe 
(1x), Treff 3000 (1x), nah&gut (1x), sowie weitere Großmärkte in unmittelbarer 
Nachbarschaft (Öschelbronn, Weissach, Rutesheim). Für die Ausweisung mit 
weiteren Lebensmittel-Handelsbetrieben müssen die Prüfkriterien deshalb 
vollumfänglich bewertet und beachtet werden.

 Defizite bestehen beim GVV Heckengäu dafür im Nonfood und Freizeit- & 
Kulturbereich, die im Bericht weder analysiert, noch hierfür 
Entwicklungpotenziale aufgezeigt wurden. Hierzu fehlen bisher relevante 
Vorschläge, die entsprechend geprüft werden können.

 Bei der Zusammenfassung und Schlussfolgerung fehlen aufgrund der 
unzureichenden Aufgabenstellung und einseitigen Bestandsuntersuchen hier 
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die Analysen der Defizite und Möglichkeiten innerhalb des Gesamtverbands 
Heckengäu. Statt eines Wettbewerbs "wer hat die meisten Lebensmittel- & 
Drogerie-Großmärkte", wäre eine Vertiefung "wie kann ich Synergien bei der 
Nahversorgung zwischen den Gemeinden des Verbands nutzen oder 
verbessern" zielführender.

zu 2 Drogeriewarenbereich Wiernsheim
- In der Studie ist der gemäß Flächennutzungsplan für Mönsheim projektierte Drogerie-

Großmarkt noch nicht berücksichtigt.

 Gerade aber aufgrund der Nähe zu Wiernsheim sowie des ohnehin schon 
vorhandenen Drogerie-Geschäfts in der Ortsmitte von Wiernsheim, wäre  aber 
ein weiterer Drogerie-Supermarkt am Ortsrand von Wiernsheim obsolet.

Zu Raumordnerische Bewertung für Wiernsheim:

- Die für Wiernsheim vorgeschlagenen Neuansiedlungen stehen im Widerspruch zu 
den landes- und regionalplanerischen Vorgaben:

Konzentrationsgebot
- Die Gemeinde ist nicht für großflächige EH-Betriebe vorgesehen und es gibt bereits 

eine Vielzahl von Lebensmittelgeschäften im Ort und in den Nachbargemeinden. 
- Durch die vorgeschlagene Position des Großprojekts außerhalb des Hauptortes 

ergeben sich für die Nahversorgung keine Vorteile gegenüber den bereits 
vorhandenen Märkten in der nahen Umgebung. 

- Lediglich eine Erweiterung des bestehenden Standorts (Netto) im Sinne des 
Nonfood-Angebots könnte signifikante Verbesserungen ermöglichen, die eine 
Ausnahme vom Gebot berechtigen könnte.

Integrationsgebot
- Die Analyse des Standorts ist unzureichend. Gerade für Bewohner des Hauptortes, 

insbesondere Senioren (Wohnheim) können den neuen Ort kaum fußläufig erreichen.
- Auch die Verkehrsanbindung ist ungeeignet, da der verstärkte LKW-Verkehr (zur 

BAB) das Nadelöhr zum Ortskern zusätzlich belasten würde und der 
Kreuzungsbereich hierfür bisher nicht geeignet und kaum ausbaufähig ist. 

- Für die Bewohner der Teilorte würden sich keinerlei Verbesserung ergeben, da sie 
weiterhin mit dem PKW fahren müssten. 

- Andernfalls müßte der ÖPV und das Radwegenetz signifikant verbessert werden, 
was aber weder geplant ist noch als Entwicklungs-potenzial ausgewiesen wurde. 

- Der bestehende Standort ist erheblich besser im Ort integriert und erfüllt objektiv das 
Integrationsgebot, im Gegensatz zum neuvorgeschlagenen Standort .

Kongruenzgebot 
- Das Kongruenzgebot sollte nicht als "Insellösung" betrachtet, sondern als integrative 

Betrachtung des Gesamtverbands erfolgen. 
- Der Nahbereich verfügt bereits über ein umfassendes Lebensmittelangebot.  - 

Stattdessen fehlt die Bewertung hinsichtlich des Nonfood-Bereichs.

Beeinträchtigungsverbot 
- Gerade das Beeinträchtigungsverbot würde durch die vorgeschlagenen großen 

Handelsfilialen eklatant verletzt. 
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- Die lokalen Lebensmittel-Geschäfte sorgen bereits heute für eine ausreichende 
Versorgung unter Berücksichtigung der vorhandenen Kaufkraft. 

- Neue zusätzliche Filialen von Handelsketten (oft auch mit integrierten 
Subunternehmen) führen zwangsläufig zu sinkenden Umsätzen bei den bestehenden
lokalen Geschäfte und Familienbetrieben. Hierdurch würden diese signifikant 
geschädigt und verdrängt. 

- Da die Konsumenten in das außerhalb gelegene Supermarktzentrum gelenkt würden,
wäre ein Ausbluten des Ortskerns die Folge, welches dann als Folge unattraktiver 
wird.  

- Dies würde im direkten Widerspruch zu den Zielen des Entwicklungsplans des GVV 
Heckengäu stehen. 

- Stattdessen wäre es geboten, ergänzende Einzelhandels-Geschäfte im Nonfood-
Bereich in die Gemeinde anzulocken und insbesondere das Versorgungsangebot in 
den Teilorten Serres, Pinache und Iptingen zu verbessern. Hierzu fehlen aber 
Vorschläge und  damit auch die Prüfvoraussetzungen.

Bewertung zusätzlicher Drogeriesupermarkt in Wiernsheim. 

- Da Wiernsheim bereits ein Drogerie-Fachgeschäft besitzt und auch der Netto-Markt 
zusätzlich einen Teilbereich abdeckt, würde die Ansiedlung eines zusätzlichen 
Drogeriesupermarktes in Wiernsheim gegen das Beeinträchtigungsverbot 
verstoßen. 

- Für den gemäß Flächennutzungsplan für Mönsheim projektierte Drogerie-Großmarkt 
ist noch nicht berücksichtigt und es fehlt in der Studie eine Auswirkungsanalyse 
hierzu. 

- Für die Bewertung der interkommunalen Nahversorgung des GVV Heckengäu ist es 
vollkommen widersinnig, wenn die Gemeinden Großglattbach, Niefern, Öschelbronn 
und Nußdorf nach Belieben einerseits beim Drogeriemarkt Bedarf teilweise dazu 
gerechnet, aber dann beim Supermarkt-Bedarf wieder vernachlässigt werden.

- Die vorgeschlagene Lage am Ortsrand würde auch keine Verbesserung der 
Nahversorgung bedeuten und andererseits die bestehenden Einzelhandels-
Geschäfte im Ortskern signifikant schädigen. 

- Vorausgesetzt, dass der Drogeriegroßmarkt in Mönsheim genehmigt wird, ist es 
aufgrund der vorgenannten Situation allerdings unzweifelhaft, dass kein Bedarf für 
einen zweiten Drogeriesupermarkt in umittelbarer Nähe und damit deckungsgleichen 
Einzugsgebiet besteht. 

 Daraus folgt sowohl ein Verstoß gegen das Konzentrationsgebot, das 
Integrationsgebot, als auch gegen das Beeinträchtigungsverbot.

 Entsprechend den Anforderungen des Regionalplans und des 
interkommunalen Nahversorgungskonzepts wäre nur ein zusätzlicher Drogerie-
Großmarkt im nördlichen Gebiet des GVV Heckengäu zulassungsfähig, 
entweder Mönsheim oder Wiernsheim.

Zusammenfassung:
Die GMA-Studie ist unvollständig, unzureichend und einseitig auf die 
Vermarktungschancen von Handelskonzernen ausgerichtet. Zudem werden nicht 
die Ziele einer interkommunalen Nahversorgung angestrebt, sondern beschränkte 
Insellösungen für die einzelnen Gemeinden favorisiert.

_________________________
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E) Stellungnahme zur unzureichenden Begründung Pos.2 und 3 sowie aufgrund 
Nichtberücksichtigung der vorliegenden Einwendungen zur Änderung des 
Flächennutzungsplans vom 26.9.2018 aufgrund Art und Umfang der 
Flächennutzungsplanänderung sowie erheblicher Nachteile für die Gemeinde 
Wiernsheim durch das Großprojekt im Gebiet "Seite"  

- In der Begründung wird nicht dargelegt, warum die gemeinsamen Ziele des 
Gemeindeverbands Heckengäu ignoriert werden und statt dessen nur eine 
Insellösung für Wiernsheim als einzige Alternative ausgewiesen wird. 

- Entsprechend dem Regionalplan Nordschwarzwald ist die Gemeinde Wiernsheim nur
ein Kleinzentrum und es besteht im Siedlungsbereich bereits mit 10 großflächigen 
Lebensmittel-Handelsbetrieben objektiv gesehen bereits ein Überangebot. (Lidl 2x, 
Aldi 1x, Netto 2x, Edeka 2x, Rewe 1x, Treff 3000 1x, nah&gut 1x), sowie 6 weitere 
Großmärkte in unmittelbarer Nachbarschaft (Öschelbronn, Weissach, Rutesheim). 
Dies wird in der Begründung nicht ausreichend bewertet, bzw. falsch beurteilt.

- Es fehlt in der Begründung eine Untersuchung der in der GMA-Studie empfohlenen 
"Modernisierung" des zentralen Supermarktstandorts, obwohl dies als Priorität 
eingestuft wurde.

- Insbesondere ist überhaupt nicht erklärbar, warum der Ausbau des bestehenden 
Supermarktstandorts im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans z.B zu einer 
zukunftsweisenden Kombination mit dringend benötigten (Sozial-) Wohnungen keine 
überlegenswerte Alternative sein soll. 

- Es gibt hierzu planerische Empfehlungen vom Landesverband für die 
Nachverdichtung bestehender Flächen und positive Beispiele in vielen Städten, die 
auch gestalterisch wesentlich überzeugender sind, als die nackten Zweckbauten von 
Discountern.

- Weiterhin wird in der Begründung der Verstoß gegen das Beeinträchtigungsverbot 
des unzulässigerweise ignoriert, da lokale Geschäfte und Familienbetriebe durch 
Großprojekte mit Filialen von Handelsketten verdrängt werden.

- Fälschlicherweise werden für die Bewertung der Nahversorgung Produkte von 
Supermärkten und aus Massentierhaltung als wichtiger eingestuft, als handwerklich 
erstellte Waren und Bio-Lebensmittel.

- Die Bewertung der Verkehrsanbindung ist dilettantisch, da die erhebliche 
Mehrbelastung des zusätzlichen Verkehrs durch den Ortskern von Wiernsheim nicht 
analysiert und gewichtet wird.

- Unberücksichtigt bleibt insbesondere die ohnehin schon prekäre Situationen in den 
Kreuzungsbereichen Iptinger / Weiher/  Mühlstraße, in denen jetzt schon Lastwagen 
beim Abbiegen regelmäßig für Stau sorgen, sowie die Engstelle am Ortseingang in 
der Iptingerstrasse, an der große Lastwagen kaum durchkommen.

- Grob vernachlässigt wird auch, dass die Verlagerung des Supermarkts aus dem 
Ortszentrum in den Außenbereich, für Senioren dann eine unzumutbare 
Beeinträchtigung darstellt, da sie diesen eben nicht mehr fußläufig erreichen können 
und auf Autos oder Busse angewiesen wären. 

- Paradoxer Weise wurde für den Neubau des Seniorenzentrums gerade die Lage im 
Ortszentrum als Vorteil ausgewiesen. Dieser Vorteil würde durch die Verlagerung des
Lebensmittel-Supermarkts an den Ortsrand zum erheblichen Nachteil gerade für 
diese Senioren, die nicht mehr Auto fahren. Besonders dann, wenn aufgrund der 
zusätzlichen Supermärkte die lokalen Geschäften verdrängt und geschlossen 
werden. 

- Regionalplanerisch ist es nicht zielführend, noch mehr Autofahrer aus den 
umliegenden Gemeinden zu den Handelskonzernfilialen nach Wiernsheim zu locken 
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(Ziel lt. Artikel MT: 12.000 zusätzliche Kunden = Fahrzeuge), da es ohnehin schon 13
Lebensmittel- Supermärkte in der nahen Umgebung gibt.

- Die Bewertung der Erreichbarkeit des Standorts Seite ist fehlerhaft. Auch für die 
Bewohner der Teilorte Pinache und Iptingen würde der Standort Seite keinerlei 
Verbesserung bringen, da sie weiterhin auf Autos angewiesen wären. Selbst für die 
Bewohner von Serres, besonders der Wohnneubaugebiete Kohlplatte 1-3 ist die 
Entfernung und das Höhengefälle zum Gebiet Seite so groß, dass auch sie dies 
kaum fußläufig erreichen könnten. Da auch der ÖPNV unzureichend ist  und auch 
Radwege fehlen, wären auch sie weiter auf Kraftfahrzeuge angewiesen.

- In der Begründung werden zwar die alternativen Standorte am Rande erwähnt, aber 
es fehlt eine ausreichende Begründung, bzw. eine Beschreibung der Vor- und 
Nachteile der einzelnen Standorte. Dies gilt insbesondere für den in der GMA 
empfohlenen einzelnen zusätzlichen Supermarkt.

- Bei der Bewertung der Nahversorgung wird außerdem ignoriert, dass in den Teilorten
Pinache, Iptingen und Serres Einkaufsmöglichkeiten fehlen und selbst in der GMA 
Studie nur ein zusätzlicher Vollsortimenter als Notwendig erachtet wird. 

- Um dem im Landesentwicklungsplan gesetzten Ziel der Beschränkung des 
Flächenverbrauchs zu erfüllen, wäre entsprechend ein neuer Markt im Ortszentrum 
einer der drei Teilorte, in Kombination mit dem modernisierten Standort im 
Ortszentrum von Wiernsheim zwingend empfehlenswert, anstatt eines Großprojekts 
mit drei Märkten am Ortsrand von Wiernsheim.

- Es fehlen Angaben über die besonderen Anforderungen an eine Gasleitungs-
Überbauung und welche Auswirkungen diese explizit auf den Bebauungsplan und die
geplanten Gebäude, bzw. die Flächennutzung am Standort Seite hat.

- Im Prüfbericht fehlt auch eine Kosten-/ Ertragsanalyse und Bewertung für das neue 
Großprojekt am Standort Seite. Kosten, die die Gemeinde zu tragen hätte, bzw. für 
die sie in Vorleistung treten müßte (Planung, Gutachten, rechtliche Beratung, 
Verfahrenskosten, Genehmigungsgebühren, Kaufpreis der Grundstücke, 
Erschließungskosten, Zusatzkosten für Infrastrukturmaßnahmen, etc.). Es fehlen 
auch demgegenüber die anzunehmenden Erträge aus Verpachtung und 
Gewerbesteuern, vorausgesetzt, dass Handelskonzerne überhaupt Steuern an 
Wiernsheim zahlen werden und nicht nur an deren Firmensitzen.

Zusammenfassung:
 Die Begründung ist unvollständig, unzureichend, einseitig ausgerichtet und 

zum Teil auch fehlerhaft. Insbesondere fehlt eine Begründung, warum die 
Vorgaben des Landesentwicklungsplans nicht eingehalten werden sollen, bzw. 
die Ziele grob vernachlässigt werden. Ebenso werden die Kosten, Restriktionen
(Gasleitung, Topographie) und Nachteile des Großprojekts nicht adäquat 
berücksichtigt. Es wird so der Eindruck erweckt, dass es sich nur um einen 
Gefälligkeitsbericht handelt und eine Neubewertung durch eine anerkannten 
unabhängigen Sachverständigen angebracht wäre.

______________________
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